
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

14. Landschaftsversammlung 2014-2020

 An die Mitglieder 

des Ausschusses für Inklusion und des 
Beirates für Inklusion und Menschenrechte

Köln, 09.03.2020
Herr Woltmann 
LVR-Direktorin

Ausschuss für Inklusion und Beirat
für Inklusion und Menschenrechte

Freitag, 20.03.2020, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

1.  A k t u a l i s i e r t e    T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 22. gemeinsame Sitzung des 
Ausschusses für Inklusion und des Beirates für Inklusion 
und Menschenrechte vom 13.02.2020

  

3. Schulen, Inklusionsamt und Soziale Entschädigung
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Prof. Dr. Faber

  

3.1. Fortlaufende Schulentwicklungsplanung: 
Handlungskonzept "Schulraumkapazität 2030"

14/3817/1 E 

3.2. Inklusionsbarometer 2019 14/3865 K 

3.3. Reform des Sozialen Entschädigungsrechts - ein erster 
Überblick und Ausblick 

14/3871 K 

4. Soziales
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Lewandrowski

  

4.1. Änderung der Förderrichtlinien zur inklusiven 
Bauprojektförderung

14/3863 E 

4.2. Bericht der Bundesregierung zum Stand und zu den 
Ergebnissen der Maßnahmen nach Art. 25 Abs. 2-4 BTHG

14/3879 K 

 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

5. Weitere Kenntnisnahmen   

5.1. Zielvereinbarung zur Herstellung von Barrierefreiheit 
zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und den 
Verbänden von Menschen mit Behinderungen 
hier: sechster Zwischenbericht 
Berichterstattung:  LVR-Dezernent Althoff

14/3976 K 

5.2. Kriterien zur Förderung von Peer-Counseling in den 
Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) 
Berichterstattung:  LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski

14/3834 K 

6. Anfragen und Anträge   

6.1. Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung

Antrag 
14/343 CDU, SPD E 

6.2. NEU:  Karneval für alle Antrag 
14/344 CDU, SPD E 

7. Bericht aus der Verwaltung   

8. Verschiedenes   

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Der Ausschussvorsitzende

W ö r m a n n

Mit freundlichen Grüßen
Die Beiratsvorsitzende

D a u n



TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung
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14. Landschaftsversammlung 2014-2020

Niederschrift
über die 22. gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Inklusion und des 

Beirates für Inklusion und Menschenrechte 
am 13.02.2020 in Köln, Landeshaus

Anwesend vom Ausschuss:

CDU

Hurnik, Ivo
Isenmann, Walburga
Natus-Can M.A., Astrid
Norkowsky, Arnold
Rubin, Dirk
Dickmann, Bernd für Schittges, Winfried
Solf, Michael-Ezzo
Wöber-Servaes, Sylvia
Wörmann, Josef Ausschussvorsitzender

SPD

Daun, Dorothee
Lüngen, Ilse
Recki, Gerda für Meiß, Ruth
Nottebohm, Doris
Schmerbach, Cornelia
Servos, Gertrud

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Herlitzius, Bettina
Schmitt-Promny M.A., Karin
Zsack-Möllmann, Martina

FDP

Boos, Regina

Die Linke.

Jacob, Tobias
Rensmann, Rainer Heinz

FREIE WÄHLER

Rehse, Henning
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Anwesend vom Beirat:

Ausschuss (Fraktionen siehe oben)

Daun, Dorothee Beiratsvorsitzende
Solf, Michael-Ezzo 
Schmitt-Promny M.A., Karin
Boos, Regina
Rensmann, Rainer Heinz
Rehse, Henning   

Landesbehindertenrat NRW

Gabor, Peter
Gottschalk, Berthold
Grimbach-Schmalfuß, Uta
Heiser, Sandra
Ladenberger, Horst
Schubert, Wiebke

Psychiatrie-Erfahrene

./.

Freie Wohlfahrtspflege NRW

Michel, Claus

Verwaltung

Lubek, Ulrike LVR-Direktorin
Woltmann, Bernd Stabsstelle Inklusion - Menschenrechte - 
Beschwerden
Göbel, Dieter Dezernat Kinder, Jugend und Familie
Dr. Schartmann, Dieter Dezernat Soziales
Dr. Schwarz, Alexandra Dezernat Schulen, Inklusionsamt, Soziale 
Entschädigung
Mendard, Alexandra Stabsstelle Inklusion - Menschenrechte - 
Beschwerden (Protokoll)
Aßmann, Paula Abteilung 52.20
Eisermann, Sandra Fachbereich 54
Knabenschuh, Patricia Abteilung 84.20
Mosbach, Susanne Stabsstelle Inklusion - Menschenrechte - 
Beschwerden
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 21. gemeinsame Sitzung vom 
28.11.2019

  

3. Fortlaufende Schulentwicklungsplanung: 
Handlungskonzept "Schulraumkapazität 2030"

14/3817 E 

4. Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung

14/3821/1 K 

5. Sachstand des Projektes "Einsatz und Erprobung von 
Medikamenten an Kindern und Jugendlichen 1945-1975"

14/3938 K 

6. Besondere Themen und Anliegen der externen 
Beiratsmitglieder

  

7. Anfragen und Anträge   

8. Bericht aus der Verwaltung   

9. Beschlusskontrolle   

10. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr

Ende der Sitzung: 11:50 Uhr

  
Öffentliche Sitzung
  
Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Der Ausschussvorsitzende berichtet zu TOP 3 (Schulentwicklungsplanung), dass der 
Finanzausschuss in der gestrigen Sitzung nicht über die Beschlussempfehlung der 
Schulverwaltung abgestimmt habe, um Gelegenheit zur vertiefenden Beratung und 
Diskussion unter Einbeziehung der Perspektive der Selbstvertretungs- und 
Elternorganisationen zu geben. So sollte auch nicht heute und im Landschaftsausschuss 
am 18.02.2020, sondern erst nach einem weiteren Beratungsgang, ein Beschluss gefasst 
werden. Insbesondere die externen Mitglieder des Beirates für Inklusion und 
Menschenrechte seien herzlich aufgefordert, sich zu positionieren.

Die Tagesordnung wird anerkannt.
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Punkt 2
Niederschrift über die 21. gemeinsame Sitzung vom 28.11.2019

Gegen die Niederschrift werden keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3
Fortlaufende Schulentwicklungsplanung: Handlungskonzept 
"Schulraumkapazität 2030"
Vorlage Nr. 14/3817

Der Ausschussvorsitzende gibt vor dem Hintergrund seiner einleitenden Hinweise unter 
TOP 1 Gelegenheit zur Diskussion insbesondere aus der Perspektive der 
Selbstvertretungs- und Elternorganisationen. 

Für den Pool des Landesbehindertenrates im Beirat lehnt Frau Servos daraufhin den 
in der Vorlage ausgewiesenen "Weg 3" (Neubau von Förderschulen) gänzlich ab und 
fordert zumindest eine räumliche Nähe zwischen Förder- und Regelschulen. Das mit "Weg 
2" skizzierte Konzept der Kooperation sollte landesgesetzlich verbindlich vorgeschrieben 
werden. Ein erster Schritt könnten modellhafte gemeinsame Einrichtungen der örtlichen 
Schulträger mit dem LVR sein.

Frau Schubert bestätigt das und bezeichnet den Neubau separater Förderschulen als 
absolute Notlösung.

Herr Ladenberger fordert für die Zukunft eine gemeinsame verbindliche kommunale und 
regionale Schulentwicklung statt unverbindlicher Kooperationen und vermisst eine 
Auseinandersetzung mit den Gründen für die bestehenden Umsetzungsprobleme der 
schulischen Inklusion. 

Die Beiratsvorsitzende fasst die rege Diskussion zusammen und erklärt, dass mit der 
Umsetzung des Handlungskonzeptes die Trennung der bisherigen Schulsysteme nicht 
buchstäblich zementiert werden dürfe. Investitionen des LVR in den Neubau von 
Schulraum vor Ort sollten an die Kooperation mit örtlichen Schulträgern bzw. deren 
Anstrengungen für das gemeinsame Lernen gebunden werden. Eine abgestimmte 
Schulentwicklungsplanung sei hierfür Voraussetzung.

Frau Lubek bekräftigt im Interesse der Glaubwürdigkeit des LVR insgesamt die 
Bedeutung einer Auseinandersetzung mit den deutlich gewordenen prüfenden Blicken auf 
die Schulträgerschaft des LVR. Sie verweist hierzu auf die Positionierung des LA gemäß 
Vorlage 14/3401/1 "Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für die 
gelingende Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems – Auswirkungen auf die 
Aufgaben des LVR als Schulträger" im Juli 2019, die der Niederschrift als Anlage noch 
einmal beigefügt wird. 

Das vor dem Hintergrund der Diskussion präzisierte Handlungskonzept 
"Schulraumkapazität 2030" wird daher im nächsten Beratungszug der Fachausschüsse bis 
zum Landschaftsausschuss am 26.03.2020 gemäß der Ergänzungsvorlage 14/3817/1 zur 
Beschlussfassung vorgelegt.

Es erfolgt keine Abstimmung.
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Punkt 4
Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung
Vorlage Nr. 14/3821/1

Herr Göbel führt ausführlich in die Vorlage ein. Es folgt eine intensive Diskussion.

Das Landesjugendamt wird gebeten, die örtlichen Jugendämter intensiver zu beraten.

Die Präventionsansätze in den LVR-Kliniken seien abzustimmen und zu vereinheitlichen. 
Bessere Schutz- und Kontrollsysteme seien gesetzlich verbindlich zu verankern. 

Auch seien qualifizierte Fortbildungen z.B. in Form von Zertifizierungslehrgängen 
notwendig. Hierzu wird beispielhaft auf Angebote des Deutschen Kinderschutzbundes und 
der Universität Ulm hingewiesen.

Es seien auch barrierefreie Beschwerdewege und Therapiemöglichkeiten für betroffene 
Kinder und Jugendliche nötig. Auch Polizei und Justiz hätten z.B. keine ausreichenden 
Möglichkeiten für Gebärdensprachdolmetschung.

Die Qualifizierung von Traumatherapeut*innen hinsichtlich der Behandlung von Menschen 
mit Sprach- und Kommunikationseinschränkungen sei sehr wichtig. Insbesondere für 
Menschen mit geistigen Behinderungen und Migrationshintergrund spiele die 
adressatengerechte sexuelle Aufklärung und das Empowerment eine wichtige Rolle. 

Schließlich seien auch therapeutische Präventionsprogramme für potentielle Täter 
bedeutend.

Die Erweiterung des Beratungszuges der Vorlage insbesondere um die 
Betriebsausschüsse wird im Übrigen sehr begrüßt, eine Kenntnisnahme auch im LA 
angeregt. 

Frau Lubek dankt ausdrücklich für die vielen Hinweise und Impulse und sie werde das 
Thema auch im Verwaltungsvorstand weiter verfolgen. 

Die Aufbereitung der Vorlage sei durch vier Fachdezernate erfolgt. Ein solcher 
übergreifender Ansatz werde auch durch die beiden Projekte zur sog. Integrierten 
Beratung verstärkt, über die noch vor der Sommerpause in den Ausschüssen berichtet 
werde. 

Sie informiert ferner darüber, dass das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin 
inzwischen neben der unabhängigen Überwachung der UN-Behindertenrechtskonvention 
auch das nationale Monitoring der Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention 
übernommen habe. Der Ausschuss für Inklusion habe mit seinem Beirat hier eine wichtige 
politische Querschnittsfunktion. 

Die Darstellungen der Dezernate zu präventiven Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche mit Behinderung werden gemäß Vorlage Nr. 14/3821 zur 
Kenntnis genommen.
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Punkt 5
Sachstand des Projektes "Einsatz und Erprobung von Medikamenten an Kindern 
und Jugendlichen 1945-1975"
Vorlage Nr. 14/3938

Frau Lubek erläutert die Vorlage und kündigt eine angemessene öffentliche Würdigung 
und Kommunikation der Projektergebnisse anlässlich der Veröffentlichung des 
Abschlussberichtes (ca. April) an, der auch schon das Interesse des Deutschen Institutes 
für Menschenrechte in Berlin gefunden habe.

Frau Schmitt-Promny regt an, in dem Abschlussbericht nähere Informationen über die 
erwähnten Medikamente zu geben und zu erläutern, wie die Eltern der damals 
betroffenen Kinder einbezogen bzw. informiert wurden.

Frau Boos verweist vor dem Hintergrund dieser historischen Aufarbeitung auf den 
aktuellen Zusammenhang von Medikamenteneinsatz, freiheitsentziehenden Maßnahmen 
und der Frage nach einer möglichst selbstbestimmten psychiatrischen Behandlung, wie 
sie auch schon im Beirat angesprochen wurde und regt eine Fachtagung zur 
gewaltvermeidenden Psychiatrie an.

 

Der Sachstandsbericht zum Projekt "Einsatz und Erprobung von Medikamenten an 
Kindern und Jugendlichen 1945-1975" (siehe unter anderem  das Schreiben des LVR vom 
10.01.2020 an das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen) wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Besondere Themen und Anliegen der externen Beiratsmitglieder

Frau Servos ruft für die Vertretung der Gruppe der Psychiatrie-Erfahrenen im Beirat (Herr 
Lindheimer und Frau Drögehorn seien heute beide persönlich verhindert) erneut das 
Thema "Zwang und Gewalt in der Psychiatrie" auf und bittet um eine vertiefende 
politische Diskussion auch aus der Perspektive der Betroffenen. Dies könne z.B. im 
Rahmen einer Bereisung oder einer Fachtagung mit externen Erfahrungsberichten 
erfolgen.

Punkt 7
Anfragen und Anträge

Es gibt keine Wortmeldungen.

Punkt 8
Bericht aus der Verwaltung

Es erfolgt kein Bericht aus der Verwaltung.

Punkt 9
Beschlusskontrolle

Es gibt keine Wortmeldungen.
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Punkt 10
Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Duisburg, den 28.02.2020

Der Ausschussvorsitzende

W Ö R M A N N

Solingen, den 06.03.2020

Die Beiratsvorsitzende 

D A U N

Köln, den 25.02.2020 

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes 
Rheinland

L U B E K



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3401/1

öffentlich

Datum: 27.06.2019

Dienststelle: Fachbereich 52

Bearbeitung: Frau Dr. Weidenfeld

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Landschaftsausschuss

03.07.2019 

04.07.2019 
05.07.2019

empfehlender Beschluss 

empfehlender Beschluss 
Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für die gelingende 
Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems – Auswirkungen auf die 
Aufgaben des LVR als Schulträger

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung zu wesentlichen Eckpunkten für die weitere 
Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem aus schulfachlicher Sicht sowie die sich 
daraus ergebenden Aufgaben für den LVR als Schulträger werden gemäß Vorlage Nr. 
14/3401/1 zur Kenntnis genommen.  

Die Verwaltung wird beauftragt, ihr Verwaltungshandeln weiterhin gemäß Vorlage 
14/3401/1 auszurichten.                 

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L u b e k
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Worum geht es hier?  

 

 

In leichter Sprache 

 

Wie können alle Kinder  

gut und gemeinsam lernen? 

In diesem Text steht, 

was der LVR dafür macht.  

 

Kinder und ihre Eltern sollen sich aussuchen können,  

wo sie lernen wollen. 

 

Zum Beispiel:  

Sie können auf eine Förder-Schule gehen. 

Das ist eine Schule für Kinder mit Behinderung. 

Oder sie können auf eine allgemeine Schule gehen. 

Das ist eine Schule für Kinder ohne Behinderung. 

Aber es gibt immer mehr allgemeine Schulen für Kinder mit und ohne 

Behinderung. 

 

Der LVR kümmert sich um Förder-Schulen. 

Das ist wichtig,  

damit die Kinder gut lernen. 

 

In den Förder-Schulen gibt es viel Erfahrung und Wissen. 

Diese Erfahrung ist auch für alle anderen Schulen wichtig. 

Denn Kinder mit und ohne Behinderung 

können in die gleiche Schule gehen.  

Damit in allen Schulen alle Kinder gut lernen können,  

arbeiten die Förder-Schulen vom LVR  

eng mit allgemeinen Schulen zusammen.  
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion 

und Menschenrechte (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern weitere 

Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

 

 

 

Außerdem hat der LVR die Idee: 

An den Förder-Schulen sollen zukünftig  

auch Kinder ohne Behinderungen lernen können. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

http://www.leichtesprache.lvr.de/
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Zusammenfassung: 
 

Die Verwaltung wurde durch den Beschluss der Landschaftsversammlung am 

08.10.2018 zum Antrag Nr. 14/217 CDU, SPD beauftragt, aus aktueller Perspektive 

Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für eine gelingende 

Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem aufzuzeigen und dabei 

insbesondere die Auswirkungen der gegenwärtigen Situation auf die Aufgaben des LVR 

als Schulträger aufzuzeigen. Dem Auftrag wird mit dieser Vorlage entsprochen. 

 

Die Vorlage leistet einen Beitrag zur Umsetzung des LVR-Aktionsplanes im Hinblick auf 

die Zielrichtung 10 „Das Kindeswohl und die Kinderrechte im LVR als inklusiven 

Mainstreaming-Ansatz schützen“ und Zielrichtung 4 „Den inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“.  
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Begründung der Vorlage 14/3401/1:  

 

Der Schulausschuss hat sich in seiner Sitzung am 24.06.2019 einstimmig dafür 

ausgesprochen, die Vorlage 14/3401 dem Ausschuss für Inklusion nicht nur „zur 

Kenntnis“ vorzulegen, sondern als „empfehlenden Beschluss“, um die Bedeutung auch 

dieses Gremiums in der Thematik zu dokumentieren.  
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Begründung der Vorlage 14/3401:  
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1 Einleitung 

Die Verwaltung wurde durch den Beschluss der Landschaftsversammlung am 08.10.2018 

zum Antrag Nr. 14/217 CDU, SPD beauftragt, aus aktueller Perspektive 

Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für eine gelingende 

Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem aufzuzeigen und dabei 

insbesondere die Wirkungen der gegenwärtigen Situation auf die Aufgaben des LVR als 

Schulträger aufzuzeigen.1  

 

Dem Auftrag entsprechend werden im Folgenden die wesentlichen Eckpunkte für die 

weitere Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem aus schulfachlicher Sicht sowie 

die sich daraus ergebenden Aufgaben für den LVR als Schulträger dargestellt. 

 

2 Inklusion und Förderschulen 

Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (kurz: UN-BRK) meint 

gleichberechtigte Teilhabe. Diese bezieht sich auch auf das Bildungssystem und 

bereichert sowohl Menschen mit Behinderung als auch Menschen ohne Behinderung. Die 

schulische Inklusion darf nicht von der Institution aus gedacht werden. Entscheidend sind 

das Wohl der Kinder und Jugendlichen sowie deren konkrete, individuellen Bedarfe. Jeder 

Mensch muss die Möglichkeit haben, nach seinen Bedürfnissen, in seiner Geschwindigkeit 

und mit jenen Rahmenbedingungen zu lernen, die er braucht.2 

 

Im Zuge der Umsetzung der schulischen Inklusion werden sich auch die Förderschulen 

verändern müssen, hin zu Expertisezentren und zugänglich auch für Kinder und 

Jugendliche ohne Behinderung. 

 

Im Folgenden werden aus schulfachlicher Sicht die wesentlichen Eckpunkte für die 

weitere Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem dargestellt. 

2.1 Transformation des Bildungswesens 

Die Umsetzung der schulischen Inklusion gemäß Art. 24 UN-BRK ist ein langer und 

stetiger, vor allem aber ein vielfältiger und lohnender Prozess – mindestens also eine 

                                           
1 Im Antrag 14/217 (CDU und SPD) wurde die Verwaltung ebenfalls gebeten, „den gegenwärtigen 

Umsetzungsstand der Inklusion an den Schulen in NRW anhand […] der vorliegenden Daten zur 
Schulentwicklungsplanung des LVR darzustellen, schulfachlich zu bewerten […]“ und die 

Auswirkungen der gegenwärtigen Situation auf die fortlaufende Schulentwicklungsplanung 
darzustellen. Diese Beschreibungen und Analyse erfolgte in Vorlage 14-3218. 

2   Weiterführende Hinweise:  

UNESCO (2005): Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris. Online 
verfügbar unter: 
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf 
(zuletzt abgerufen am 25.02.2019). 

Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2018): Empfehlungen Inklusives Bildungssystem: 
Zusammenführung von Förderschulen und allgemeinen Schulen. Bonn. Online verfügbar 

unter: https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-
10/18_10_24_ExIB_EmpfehlungenInklusivesSchulsystemFINALWeb.pdf (zuletzt abgerufen am 
25.02.2019). 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-10/18_10_24_ExIB_EmpfehlungenInklusivesSchulsystemFINALWeb.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-10/18_10_24_ExIB_EmpfehlungenInklusivesSchulsystemFINALWeb.pdf
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Generationenaufgabe. Veränderungen in den Strukturen, aber auch im Denken und 

Handeln aller Menschen sind hierbei von Bedeutung und dies benötigt Zeit. Dabei darf 

das Ziel, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich das Gemeinsame Lernen zu 

ermöglichen, niemals aus dem Blick geraten. 

 

Ein inklusives Schulsystem zu schaffen, erfordert einen Gestaltungsprozess, der von den 

vorhandenen Strukturen und Ressourcen ausgeht. Allgemeine Schulen müssen in die 

Lage versetzt werden, diese herausfordernde Aufgabe erfüllen zu können. Die Qualität 

der individuellen Förderung muss gesichert sein. Die notwendigen Unterstützungs-

leistungen, die ein Kind mit einem besonderen Unterstützungsbedarf benötigt, müssen 

für den gesamten Bildungsweg bereitstehen, damit in Zukunft möglichst viele Kinder in 

inklusiven Schulen gemeinsam lernen können. Der LVR garantiert mit seinen Schulen 

eine hohe behinderungsspezifische Qualität der Förderung, Unterstützung und Beratung. 

Diesen Standard zu erhalten und in die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems 

einzubringen, ist eine zentrale Aufgabe des LVR als Schulträger.3 

2.2 Gesellschaftlicher Wandel über die gesamte Lebensspanne 

Inklusion umspannt alle Lebensphasen eines Menschen, seine komplette Biographie. Von 

der Geburt über Frühförderung, Kita und Schule hinaus sind alle Lebensbereiche gleich 

wichtig, z. B. zur Frage, wo der Mensch mit Unterstützungsbedarf Ausbildung, Arbeit, 

Wohnung und gesellschaftliche Kontakte findet. All diese Lebensphasen verbringt der 

Mensch dabei in gesellschaftlicher Gemeinschaft mit anderen und dies erfordert von allen 

Seiten Verständnis, Unterstützung, Akzeptanz und Toleranz. Inklusion sollte 

insbesondere auch die Übergänge von einem Lebensbereich in den anderen in den Blick 

nehmen. So strebt der LVR als Schulträger für die Schüler*innen möglichst inklusive 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze an.  

 

Schulische Inklusion setzt diesen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel voraus, sie muss 

durch diesen Wandel begleitet werden. Die schulische Inklusion wird diesen Wandel 

maßgeblich vorantreiben. Schulen sollen Motor der gesellschaftlichen Inklusion sein.  

2.3 Förderschulen als Expertisezentren 

Im Zuge der Transformation des Schulwesens wandelt sich auch die Rolle der 

Förderschulen, neben der Beschulung von Schüler*innen4 mit sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarfen hin zu Expertisezentren sonderpädagogischer Förderung. An 

ihnen arbeiten multidisziplinäre Teams (Sonderpädagogik in Schule und Frühförderung, 

Therapie, Pflege, ggf. Schulsozialarbeit und weitere Berufsgruppen) unterstützt durch ein 

erweitertes Netzwerk, welche künftig eine stärkere, aktive Rolle bei der Unterstützung 

des Gemeinsamen Lernens übernehmen sollen. Um die Qualität des Gemeinsamen 

                                           
3  vgl. „Gemeinsame Positionierung der Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland zum 

Entwurf des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und einer Verordnung über die Schulgrößen der 
Förderschulen und der Schulen für Kranke als Ergebnis des 3. Interfraktionellen Arbeitskreises 
am 21.02.2013“, beschlossen im Schulausschuss am 27.02.2013. 

4  Mit der Verwendung des Gender*Sterns, bei der zwischen dem Wortstamm und der weiblichen 
Endung ein Gender*Stern eingefügt wird, möchten wir auf alle Menschen jenseits der 

Zweigeschlechtlichkeit hinweisen und neben Frauen und Männern ausdrücklich all diejenigen 
einbeziehen und ansprechen, die sich nicht in die Geschlechterkategorien „weiblich“ und 
„männlich“ einordnen können oder möchten. 
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Lernens zu sichern, ist eine systematische Anbindung der allgemeinen Schulen an die 

sonderpädagogische Expertise der Förderschulen unerlässlich, z.B. durch Kooperationen 

zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen. Durch verbindliche Kooperationen soll 

die Durchlässigkeit der Systeme für Schüler*innen sowie die Zusammenarbeit zwischen 

den Regel- und Förderschulen verbessert werden. Diese Anbindung soll auch für Fälle der 

Einzelinklusion vorgesehen werden.  

 

Es muss sichergestellt werden, dass in den Schulen des Gemeinsamen Lernens das 

Fachwissen, die Expertise und die Erfahrungen der Förderschulen für die individuelle 

Unterstützung der Schüler*innen zur Verfügung stehen. Die Erfahrungen aus den 

Expertisezentren können den Prozess insbesondere für körper- und sinnesbehinderte 

Schüler*innen unterstützen (z. B. durch Beratung, Hospitation, Materialpool, Medien-

ausstattung, Peer-Group-Angebote, Fortbildungen und Schulungen).  

 

Gute sonderpädagogische Förderung und damit auch Inklusion setzen eine gute 

Diagnostik voraus. Dabei geht es nicht um eine „Etikettierung“ mit dem primären Ziel 

einer Ressourcenschaffung, sondern um die notwendige Identifizierung von 

Unterstützungsbedarfen. 

2.4 Öffnung der Förderschulen 

Erster Förderort sind und bleiben die allgemeinen Schulen. Die Einrichtung von 

Förderschulgruppen an allgemeinen Schulen, wie sie für die Lern- und 

Entwicklungsstörungen in der aktuell gültigen Mindestgrößenverordnung5 ermöglicht 

wird, soll auch für andere Förderschwerpunkte ein möglicher erster Schritt sein, um 

allgemeine Schulen und Förderschulen miteinander zu verzahnen. Grundsätzlich ist 

Inklusion nicht vom Förderort abhängig und auch die Förderschulen müssen sich für das 

Gemeinsame Lernen öffnen und müssen hierfür geöffnet werden.  

 

Das inklusive Setting in der (Förder-)Schule bietet für alle Schüler*innen – d.h. für 

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung – wichtige Vorteile, wie das Erleben 

und die Wertschätzung der Vielfalt, die damit verbundenen Möglichkeiten des sozialen 

Lernens, stark individualisiertes Lernen und das Lernen voneinander in heterogenen 

Gruppen. Das inklusive Setting in einer Förderschule würde u.a. auch Schüler*innen mit 

intensivpädagogischen Unterstützungsbedarfen gleichberechtigte Teilhabe und Erleben 

von Inklusion mit Schüler*innen ohne Beeinträchtigungen ermöglichen. Die Möglichkeiten 

zum Gemeinsamen Lernen stehen diesen Schüler*innen zwar grundsätzlich offen, jedoch 

ist diese Gruppe in der Praxis bislang von der schulischen Inklusion so gut wie 

ausgeschlossen. Die Gründe liegen z. T. in den besonders umfassenden Bedarfen dieser 

Schüler*innen, beispielsweise im Hinblick auf Pflege und Therapie, sowie in der 

räumlichen Ausstattung. Die Öffnung der Förderschulen würde dieser Schülergruppe die 

Möglichkeit zur inklusiven Beschulung eröffnen – und dies innerhalb kurzer Zeit und 

unter Schonung finanzieller Ressourcen. 

 

Die Förderschulen des LVR sind bereits vorbereitete – im Sinne der UN-BRK 

„adaptierte“ – Lernorte. Sie sollen im Zuge der Entwicklung eines inklusiven 

                                           
5 Zweite Verordnung zur Änderung der MindestgrößenVO vom 18.12.2018 

(https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Kontext/VO-
Mindestgroessen.pdf, Link zuletzt abgerufen am 10.04.2019) 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Kontext/VO-Mindestgroessen.pdf
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Inklusion/Kontext/VO-Mindestgroessen.pdf
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Schulsystems zugänglich gemacht werden und gleichzeitig andere Schulen auf ihrem 

Weg in ein inklusives Schulsystem unterstützen.  

2.5 Ressourcensteuerung 

Es muss eine Ressourcensteuerung entwickelt werden, die keine Fehlanreize setzt. 

Insbesondere darf die personelle Ausstattung der Schulen des Gemeinsamen Lernens 

nicht einseitig zu Lasten der sonderpädagogischen Personalressource der Förderschulen 

gehen. Dies nicht zuletzt, da die Einzelinklusion besonders von sinnesbehinderten 

Schüler*innen weiterhin möglich sein muss. Diese Kinder und Jugendlichen werden nach 

wie vor über die spezielle sonderpädagogische Expertise der LVR-Förderschulen an den 

allgemeinen Schulen gefördert. Im Prozess der Umsetzung der schulischen Inklusion darf 

kein Förderort zu Gunsten eines anderen bei der Ressourcenzuweisung benachteiligt 

werden. 

 

Insgesamt müssen auch jene Behinderungsformen mit geringer Prävalenz im Blick 

gehalten werden. Auch für sinnesbehinderte Kinder und Jugendliche muss weiterhin eine 

qualitativ hochwertige Förderung, ausgerichtet an den speziellen Unterstützungs-

bedarfen, erfolgen. 

2.6 Inklusive Schulentwicklungsplanung 

Es muss allerorts darauf geachtet werden, dass eine inklusive Schulentwicklungsplanung 

betrieben wird und dabei regelhaft alle regional zuständigen Schulträger - und damit 

explizit auch die Landschaftsverbände – beteiligt werden. Gerade vor dem Hintergrund 

des Elternwahlrechts, einer veränderten demografischen Entwicklung und der weiter 

steigenden Zahl an komplexen Unterstützungsbedarfen muss die Entwicklung fortlaufend 

im Blick behalten werden. 

3 Folgerungen auf der Handlungsebene für den LVR als Schulträger 

Der LVR sieht sich als verpflichteter Schulträger für die Förderschwerpunkte Körperliche 

und motorische Entwicklung, Hören und Kommunikation, Sehen sowie Sprache 

(Sekundarstufe I) der Umsetzung der schulischen Inklusion im Sinne der UN-BRK 

verpflichtet. Gleichzeitig haben alle Kinder und Jugendlichen das Recht auf bestmögliche 

Bildung, Förderung und Entwicklung ihres Potentials in der Schule. Dies gilt insbesondere 

für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Die Schule 

muss optimal auf das spätere Leben vorbereiten, um die Möglichkeiten zur 

selbstbestimmten Teilhabe in allen Lebensbereichen zu verbessern.  

 

Eltern suchen für ihr Kind die bestmögliche Bildung und Förderung und dürfen in NRW 

durch das geltende Wahlrecht im Hinblick auf den Förderort entscheiden, ob ihr Kind an 

einer allgemeinen Schule beschult werden soll oder an einer Förderschule. Die damit 

verbundene „Abstimmung mit den Füßen“ zeigt, dass viele Eltern das allgemeine System 

für ihr Kind derzeit nicht für den besten Förderort halten und sich unter den derzeitigen 

Gegebenheiten für eine Förderschule entscheiden.  
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Zusammenfassend ergeben sich damit auf der Handlungsebene für den LVR folgende 

zwei Maßnahmenbereiche: 

 

1. Die schulische Inklusion muss qualitätsvoll weiterentwickelt werden, damit allgemeine 

Schulen Förderorte sind, die Schüler*innen bestmöglich fördern und von den Eltern 

gewählt werden. Der LVR unterstützt aktiv die schulische Inklusion und die 

Weiterentwicklung des Schulsystems hin zu einem inklusiven Schulsystem. 

 

2. Die Angebote und Leistungen der qualitativ hochwertigen LVR-Förderschulen sind zu 

erhalten und am Bedarf des Einzelnen ausgerichtet weiterzuentwickeln, solange diese 

Angebote und Leistungen nachgefragt werden, d.h. Eltern sich für die Förderschulen 

entscheiden. 

 

Der LVR wird6 

 sich mit seinem Expertenwissen weiterhin für zentrale Steuerungsaufgaben in den 

Inklusionsprozess einbringen,  

 die in den LVR-Schulen und beim Schulträger besonders vorhandenen 

Kompetenzen auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem weiterhin zur 

Verfügung stellen,  

 mit dem Beratungsangebot „Systemorientierte Unterstützung schulischer 

Inklusion“ (vgl. Vorlage 14/2973) Transparenz in die aktuelle Beratungslandschaft 

bringen, bestehende Strukturen unterstützen und Multiplikator*innen vernetzen,  

 sich weiterhin vor Ort zur Förderung der Inklusion finanziell engagieren, z.B. 

durch den Einsatz der LVR-Inklusionspauschale zur Unterstützung der Träger 

allgemeiner Schulen. 

 

Als schulgesetzlich zuständiger Schulträger stellt der LVR ein qualitativ hochwertiges 

Förderschulangebot bereit und entwickelt dies, ausgerichtet an den individuellen 

Bedarfen der Schüler*innen, stetig weiter. Gleichzeitig versteht sich der LVR als aktiver 

Beförderer der Inklusion in allen Lebensbereichen und verfolgt auch als Schulträger das 

Ziel, an einem qualitätsvollen Auf- und Ausbau des inklusiven Schulsystems im Rheinland 

mitzuwirken. 

 

In Vertretung 

 

 

 

P r o f.   D r.  F a b e r 

 

                                           
6 vgl. „Gemeinsame Positionierung der Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland zum 

Entwurf des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und einer Verordnung über die Schulgrößen der 
Förderschulen und der Schulen für Kranke als Ergebnis des 3. Interfraktionellen Arbeitskreises 
am 21.02.2013“, beschlossen im Schulausschuss am 27.02.2013. 
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Antrag-Nr. 14/217 

Datum: 09.07.2018
Antragsteller: SPD, CDU

Schulausschuss 10.09.2018 empfehlender Beschluss

Ausschuss für Inklusion 20.09.2018 empfehlender Beschluss

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

26.09.2018 empfehlender Beschluss

Landschaftsausschuss 01.10.2018 empfehlender Beschluss

Landschaftsversammlung 08.10.2018 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Positionspapier zur schulischen Inklusion;

Haushalt 2019 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den gegenwärtigen Umsetzungsstand der Inklusion an den Schulen 
in NW anhand des Trainee-Projektberichts des LVR (Anlage zum Protokoll des SchulA vom 
13.04.2018) sowie der vorliegenden Daten zur Schulentwicklungsplanung des LVR darzustellen, 
schulfachlich zu bewerten sowie Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für eine 
gelingende Entwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem aufzuzeigen. Dabei sind insbesondere 
die Wirkungen der gegenwärtigen Situation auf die Aufgaben des LVR als Schulträger und auf die 
fortlaufende Schulentwicklungsplanung darzustellen.

Begründung:

Im April 2018 hat die Verwaltung im Rahmen ihrer fortlaufenden Schulentwicklungsplanung die 
zweite Aktualisierung hinsichtlich der erwarteten Entwicklung der Schülerzahlen an den Förderschulen 
des LVR bis zum Schuljahr 2028/29 vorgelegt (Vorlage 14/2563). Es zeigt sich, dass in den 
Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung und Sprache in der Sekundarstufe I die 
Schülerzahlen weiter steigen und an einigen Standorten bereits akute Raumengpässe bestehen. Über 
alle Förderschwerpunkte hinweg sind die Zunahmen in den Schülerzahlen keineswegs nur durch die 
demografische Entwicklung zu erklären. Vielmehr kommt inzwischen fast ein Drittel der neu 
aufgenommenen Schülerinnen und Schüler aus dem allgemeinen System (zurück) an die LVR-
Förderschulen. Wie eine Studie der Verwaltung zeigt, berichten die Betroffenen und ihre Eltern, dass 
die Beschulung an der allgemeinen Schule nicht "funktioniert" habe und die individuellen Bedarfe des 

öffentlich



Frank Boss Thomas Böll 

Kindes im allgemeinen System nicht ausreichend berücksichtigt würden. Hinzu kommt an allen 
Schulen ein zunehmender Anteil von Kindern und Jugendlichen mit schweren, komplexen 
Erkrankungen und Behinderungen, was alle Akteure vor Ort zunehmend vor Herausforderungen stellt 
bzw. überfordert.

Vor diesem Hintergrund bedarf es einer - erneuten - Positionierung des LVR, der als Schulträger nicht 
nur für den Erhalt eines qualitativ hochwertigen Förderangebotes zuständig ist, sondern sich auch die 
konsequente Entwicklung der schulischen Inklusion zum Ziel gesetzt hat. Der LVR kann aber nicht als 
"Ausfallbürge" für das konzeptionell, sächlich und insbesondere auch personell mangelhaft 
ausgestattete Gemeinsame Lernen und die vor Ort geschlossenen Förderschulen fungieren. Die 
künftige, rheinlandweite Entwicklung ist für den LVR mangels umfassender Zuständigkeit weder 
steuer- noch planbar. Daher ist es notwendig, mit der Landesregierung in ihrer Verantwortlichkeit für 
die Schaffung eines nachhaltigen, qualitativ hochwertigen, inklusiven Schulsystems bereits kurzfristig 
in einen Dialog zu treten und die aus der Sicht des LVR als Förderschulträger notwendigen 
Handlungsempfehlungen konsequent zu adressieren.      



Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland

Gemeinsame Positionierung der Fraktionen in der Landschaftsversammlung 

Rheinland zum Entwurf des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes und einer Ver-

ordnung über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke.

Köln, 21.02.2013

Die Fraktionen in der Landschaftsversammlung Rheinland unterstützen die Landes

regierung sowie die Fraktionen des Landtages auf dem Weg, ein inklusives Schul

system zu schaffen. Dies erfordert einen Gestaltungsprozess, der von den vorhandenen  

Strukturen und Ressourcen ausgeht. 

Allgemeine Schulen müssen in die Lage versetzt werden, diese neue herausf ordernde 

Aufgabe erfüllen zu können. Die Qualität der individuellen Förderung muss gesichert 

sein. Die notwendigen Unterstützungsleistungen, die ein Kind mit einem besonderen 

Förderbedarf benötigt, müssen für den gesamten Bildungsweg bereitstehen, damit in 

Zukunft möglichst viele Kinder in inklusiven Schulen gemeinsam lernen können. 

Der LVR garantiert mit seinen Schulen eine hohe behindertenspezifische Qualität der 

Förderung, Unterstützung und Beratung. Diesen Standard zu erhalten und in die 

Entwicklung eines inklusiven Schulsystems einzubringen, ist eine zentrale Aufgabe. 

Deshalb fordern die Fraktionen der Landschaftsversammlung Rheinland 

von der Landesregierung:
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1. Beteiligung des LVR

Der LVR hat umfassende Kenntnisse über die Unterstützungsmöglichkeiten 

für seine Förderschwerpunkte Sehen, Hören und Kommunikation, Sprache 

Sek.I, Körperliche und motorische Entwicklung und kann den Schulträgern 

der Allgemeinen Schulen ggfls. Förderung über die  LVRInklusionspauschale 

anbieten. Vor der Entscheidung über den sonderpädagogischen Förderbedarf/

Förderort und die Aufnahme in die Allgemeine Schule/Förderschule ist der LVR

daher (im Verfahren gem. § 37 VVzAOSF) zwingend zu beteiligen.

2. Schwerpunktschulen

Der LVR ist bei den Planungen der Kommunen zur Festlegung von „Schwer

punktschulen” unbedingt einzubinden. Neben den FSP Lernen, Emotionale/

Soziale Entwicklung und Sprache ist zusätzlich mindestens ein weiterer 

Fördersch werpunkt erforderlich. Für diese Schülerinnen und Schüler ist der 

LVR als Schulträger (außer den Schulen für Geistige Entwicklung) zuständig 

und somit auch hier unmittelbar betroffen.

3. Schulentwicklungspläne

Der LVR ist an den kommunalen Inklusionsprozessen intensiver zu beteiligen. 

Die individuellen Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler, die LVRSchulen 

besuchen, sind grundsätzlich bei allen inklusiven kommunalen Schulentwick

lungsplänen zu berücksichtigen, da ein inklusives Schulsystem eine wohnort

nahe Förderung vorsieht.

4. Elternwahlrecht

Das auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem  vom Schulministerium 

pro pagierte Recht der Eltern, grundsätzlich weiterhin für sämtliche Fördersch wer

punkte eine Förderschule wählen zu können, darf nicht durch vorschnelle 

Schließungen von Förderschulen und durch die restriktive Anwendung der 

Schulgrößenverordnung eingeschränkt werden. Wir erwarten eine bedarfs

abhängige zielgerichtete Schul größenverordnung. Bei Beibehaltung des aktuellen

Regelwerks ist nicht auszuschließen, dass für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Förderbedarf, die nicht Allgemeine Schulen besuchen werden, der 

zukünftige Förderort – mangels Alternativen – eine der verbleibenden Förder

schulen sein wird. Wir sehen hier die Gefahr von nicht zu planenden Schüler

zuwächsen an LVRSchulen.
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5. Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung

Die erfolgreiche Arbeit des Schulversuchs „Kompetenzzentren für sonderpäda

gogische Förderung” muss weiter geführt werden oder in neue gesetzliche 

Regelungen einfließen. 

6. Zentren für sonderpädagogische Expertisen

Es muss die Möglichkeit geschaffen werden, LVRFörderschulen zu „Zentren für 

sonderpädagogische Expertisen“ – mit  (auch temporär) und ohne Schülerinnen 

und Schüler – weiter zu entwickeln. Nur so ist es möglich, die fachlichen  

Kompetenzen in Beratung, Frühförderung, Schule und Übergang Schule/Beruf 

zugunsten der Kinder und Jugendlichen mit diesen „seltenen“ Förderschwer

punkten zu erhalten. 

7. Finanzielle Unterstützung

Ohne auf die Konnexitätsdebatte wertend einzugehen, muss eine inklusive  

Bildungsstruktur in NRW den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht 

werden und verlangt Anstrengungen auf allen politischen und gesellschaft

lichen Ebenen. Dazu gehören neben Bund, Land und Kommunen auch die 

verschiedenen Kostenträger des Sozial und Gesundheitswesens. Die kommu

nalen Schulträger müssen auf dem Weg zur schulischen Inklusion finanziell 

erheblich unterstützt werden. Hierzu sind vor Ort die tatsächlichen Bedarfe, 

ggfls. in Zusammenarbeit mit dem LVR (für seine Förderschwerpunkte) zu 

ermitteln.

Der LVR bietet an,

•  sich für zentrale Steuerungsaufgaben in den Inklusionsprozess  

einzubringen,

•  die in den LVR-Schulen und beim Schulträger besonders vorhandene 

fach liche Kompetenz auf dem Weg zu einem inklusiven Schulsystem 

weiterhin zur Verfügung zu stellen,

•  sich weiterhin finanziell zu engagieren, z.B. durch den Einsatz der 

LVR-Inklusionspauschale zur Unterstützung der Träger Allgemeiner 

Schulen.  

Die Fraktionen setzen hierzu auf die Ausführungen der Schulministerin Frau Sylvia 

Löhrmann, die im Rahmen der LVRAbschlusstagung zum Forschungsprojekt 

„Gelingens bedingungen schulischer Inklusion” der UniversitätWürzburg am 

28.06.2012 in Köln folgendes ausgeführt hat.
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Zitat: 

„Der LVR als Schulträger von Förderschulen bringt sich also mit innovativen Ideen 

in den Prozess zu einem inklusiven Schulsystem ein – und diese proaktive Haltung 

finde ich sehr lobenswert. Aus seiner Tradition und aus seinem Verantwortungsge-

fühl für Schülerinnen und Schüler mit körperlichen Behinderungen oder Sinnesbe-

einträchtigungen hat der LVR bereits mit der lnklusionspauschale ein innovatives 

Modell entwickelt, das auch an den Lernorten außerhalb der Förderschule Teilhabe 

gewährleistet. Die lnklusionspauschale kann ein sehr flexibles Instrument werden, 

um bestimmte sächliche Unterstützungserfordernisse an allgemeinen Schulen bereit 

zu stellen – und so wird sie schon genutzt. Auch können Kinder und Eltern oder 

andere Schulträger durch die langjährige Beratungskompetenz des LVR profitieren, 

und deshalb begrüße ich diese Idee außerordentlich.” 

Teilhabe und Inklusion müssen nicht nur gesellschaftlich gewollt, sondern 

auch bewusst gestaltet werden! Der LVR bietet dazu seine Kompetenz- und 

Gestaltungskraft an. 

Für die Fraktionen
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Eckpunktepapier der Landschaftsverbände Rheinland und  

Westfalen-Lippe als verpflichtete Schulträger für die Förder-

schwerpunkte Körperlich und motorische Entwicklung, Hören und 

Kommunikation, Sehen und Sprache (Sekundarstufe I) zur Umset-

zung der schulischen Inklusion in Nordrhein-Westfalen 

 

 

Inklusion im Sinne der UN-BRK meint gleichberechtigte Teilhabe. Förderschulen und In-

klusion stehen für die Landschaftsverbände nicht im Gegensatz zueinander. Denn die 

schulische Inklusion muss vom Kind aus gedacht werden und nicht von der Institution 

aus. Entscheidend sind das Wohl der Kinder und Jugendlichen sowie deren konkrete, indi-

viduellen Bedarfe. Jedes Kind muss die Möglichkeit haben, nach seinen Bedürfnissen, in 

seiner Geschwindigkeit und mit jenen Rahmenbedingungen zu lernen, die es braucht. Alle 

anderen Annahmen zu den notwendigen Voraussetzungen gleichberechtigter Teilhabe im 

schulischen Bereich wären diskriminierend, da mit ihnen keine angemessenen Vorkeh-

rungen im Sinne der UN-BRK getroffen wären. 

 

Gemeinsames Lernen ist für viele Kinder und Jugendliche genau der richtige Weg, aber 

nicht für jeden und nicht in jeder Lebensphase. Dabei ist auch das gesetzlich verankerte 

Wahlrecht der Eltern von Bedeutung. Kein Förderort darf zu Gunsten eines anderen bei 

der Ressourcenzuweisung benachteiligt werden. Im Zuge der Umsetzung der schulischen 

Inklusion werden sich vielmehr auch die Förderschulen verändern müssen, hin zu Exper-

tisezentren und zugänglich auch für Kinder und Jugendliche ohne Behinderung. 

 

 

Transformation des Bildungswesens 

Die Umsetzung der schulischen Inklusion gemäß Art. 24 UN-BRK ist ein stetiger Prozess. 

Veränderungen in den Strukturen, aber auch im Denken und Handeln aller Menschen 

sind hierbei von Bedeutung und dies benötigt Zeit. Deshalb ist Inklusion ein langer, viel-

fältiger und lohnender Weg - mindestens also eine Generationenaufgabe. 

 

 

Gesellschaftlicher Wandel über die gesamte Lebensspanne 

Inklusion umspannt alle Lebensphasen eines Menschen, seine komplette Biographie. Mit 

Kita und Schule sind alle anderen Lebensbereiche gleich wichtig, z. B. zur Frage, wo der 

Mensch mit Unterstützungsbedarf Ausbildung, Arbeit, Wohnung und gesellschaftliche 

Kontakte findet. 

 

Schulische Inklusion setzt einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel voraus, sie muss 

durch diesen Wandel begleitet werden. Die schulische Inklusion wird diesen Wandel maß-

geblich vorantreiben. Schulen sollen Motor der gesellschaftlichen Inklusion sein.  
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Förderschulen als Expertisezentren 

Im Zuge der Transformation des Schulwesens wandelt sich die Rolle der Förderschulen, 

neben der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Unter-

stützungsbedarfen hin zu Expertisezentren sonderpädagogischer Förderung. Gute son-

derpädagogische Förderung und damit auch Inklusion setzen eine gute Diagnostik vo-

raus.  

 

Es muss sichergestellt werden, dass auch in den Schulen des Gemeinsamen Lernens das 

Fachwissen, die Expertise und die Erfahrungen der Förderschulen der Landschaftsver-

bände für die individuelle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung ste-

hen. Die Erfahrungen aus den Expertisezentren können den Prozess insbesondere für sin-

nesbehinderte Schülerinnen und Schüler unterstützen (z. B. durch Beratung, Hospitation, 

Materialpool, Medienausstattung, Peer-Group-Angebote, Fortbildungen und Schulungen). 

Hierbei ist die Arbeit in multiprofessionellen Teams von entscheidender Bedeutung. 

 

 

Öffnung der Förderschulen 

Erster Förderort sind und bleiben die allgemeinen Schulen. Dabei ist Inklusion nicht vom 

Förderort abhängig und auch die Förderschulen müssen sich für das Gemeinsame Lernen 

öffnen. Dies würde u.a. auch Schülerinnen und Schülern mit intensivpädagogischen Un-

terstützungsbedarfen gleichberechtigte Teilhabe und Erleben von Inklusion mit Schülerin-

nen und Schülern ohne Beeinträchtigungen ermöglichen. Die Förderschulen der Land-

schaftsverbände sind bereits vorbereitete – im Sinne der UN-BRK „adaptierte“ – Lernorte. 

Sie sollten im Zuge der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems zugänglich gemacht 

werden und gleichzeitig andere Schulen auf ihrem Weg in ein inklusives Schulsystem un-

terstützen.  

 

 

Ressourcensteuerung 

Es muss eine Ressourcensteuerung entwickelt werden, die keine Fehlanreize setzt. Insbe-

sondere darf die personelle Ausstattung der Schulen des Gemeinsamen Lernens nicht 

einseitig zu Lasten der sonderpädagogischen Personalressource der Förderschulen gehen. 

Dies nicht zuletzt, da die Einzelinklusion besonders von sinnesbehinderten Schülerinnen 

und Schülern weiterhin möglich sein muss. Diese Kinder und Jugendlichen werden nach 

wie vor über die spezielle sonderpädagogische Expertise der Förderschulen der Land-

schaftsverbände an den allgemeinen Schulen gefördert. 

 

Insgesamt müssen jene Behinderungsformen mit geringer Prävalenz im Blick gehalten 

werden. Auch für sinnesbehinderte Kinder und Jugendliche muss weiterhin eine qualitativ 

hochwertige Förderung, ausgerichtet an den speziellen Unterstützungsbedarfen, erfolgen! 

 

 

Inklusive Schulentwicklungsplanung 

Es muss allerorts darauf geachtet werden, dass eine inklusive Schulentwicklungsplanung 

betrieben wird und dabei regelhaft alle regional zuständigen Schulträger - und damit ex-

plizit auch die Landschaftsverbände – beteiligt werden. Gerade vor dem Hintergrund des 
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Elternwahlrechts, einer veränderten demografischen Entwicklung und der weiter steigen-

den Zahl an komplexen Unterstützungsbedarfen muss die Entwicklung der Schülerzahlen 

im Blick behalten werden. 

 

 

 

Weiterführende Hinweise: 

 

UNESCO (2005): Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Paris. On-

line verfügbar unter: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclu-

sion_UNESCO_2006.pdf (zuletzt abgerufen am 25.02.2019). 

 

Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2018): Empfehlungen Inklusives Bildungssystem: 

Zusammenführung von Förderschulen und allgemeinen Schulen. Bonn. Online verfügbar 

unter: 

https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-10/18_10_24_ExIB_EmpfehlungenInklu-

sivesSchulsystemFINALWeb.pdf (zuletzt abgerufen am 25.02.2019). 

http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-10/18_10_24_ExIB_EmpfehlungenInklusivesSchulsystemFINALWeb.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-10/18_10_24_ExIB_EmpfehlungenInklusivesSchulsystemFINALWeb.pdf
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Gemeinsame Stellungahme der Landschaftsverbände Westfalen-

Lippe und Rheinland zum Erlassentwurf: Runderlass Neuausrichtung 

der Inklusion in den weiterführenden Schulen 

 

Ihr Schreiben vom 25.07.2018, Az.: 511 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum obigen Entwurf eines Erlas-

ses zur Neuausrichtung der Inklusion in den weiterführenden Schulen. Im Kern be-

fasst sich der Erlass mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Schulauf-

sicht mit Zustimmung des Schulträgers Gemeinsames Lernen an allgemeinen wei-

terführenden Schulen einrichten kann. 

 

Der Erlass und sein Regelungsgehalt betreffen damit nur einen Bereich zur Neuaus-

richtung der Inklusion als Gesamtprozess auf der Basis der entsprechenden Eck-

punkte. Die Landschaftsverbände gehen davon aus, dass auf der Grundlage der ver-

öffentlichten Eckpunkte zur Neuausrichtung der Inklusion die weiteren Aspekte in 

einem gemeinsamen Dialog aufgegriffen und gestaltet werden. In diesem Zusam-

menhang möchten wir mit Blick auf die im Eckpunktepapier vorgesehene Möglich-

keit zur Einrichtung von Förderschulgruppen an allgemeinen Schulen die Möglichkei-

ten einer Öffnung der Förderschulen der Landschaftsverbände erneut erörtern. Denn 

wir sind davon überzeugt, dass umgekehrt die Möglichkeit einer Öffnung von För-

derschulen der Landschaftsverbände ein wichtiger Schritt im weiteren Entwicklungs-

mailto:christoph.schuermann@msb.nrw.de
mailto:manuela.broll@msb.nrw.de
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prozess schulischer Inklusion darstellt. Auch die künftige Rolle der Förderschulen 

der Landschaftsverbände in einer inklusiven Schullandschaft ist im weiteren Prozess 

miteinander zu klären. Hier gilt es aus unserer Sicht, die an den Förderschulen der 

Landschaftsverbände vorhandene Expertise systematisch und an den individuellen 

Bedarfen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet weiter auszubauen, als Teil der 

Beratungslandschaft regional zu vernetzen und diese Angebote für Betroffene be-

kannt und erreichbar - zugänglich - zu machen. Diesen Ansatz verfolgen beide 

Landschaftsverbände bereits heute gleichermaßen mit der Umsetzung ihrer Bera-

tungskonzepte. 

 

Zum Erlass im Einzelnen: 

 

1. Beteiligung der Landschaftsverbände (Ziff. 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8): 

 

Die Einrichtung von Schulen des Gemeinsamen Lernens und die Ausübung des 

Wahlrechts der Eltern hinsichtlich des Förderortes wirken sich auf die Nachfrage 

nach Förderschulplätzen und damit auf die Schulentwicklungsplanung der Land-

schaftsverbände deutlich aus. Es ist daher unerlässlich, die Landschaftsverbände als 

betroffene Schulträger auch in die jeweiligen Planungen im Rahmen einer regionalen 

Schulentwicklungsplanung einzubeziehen. Ein entsprechender Hinweis auf § 80 Abs. 

1 bis 3 SchulG NRW wird angeregt (Ziff. 1.1 und 1.2).  

Auch im Rahmen der geplanten Regionalkonferenzen der Bezirksregierungen (Ziff. 

1.4) ist eine Beteiligung der Landschaftsverbände für die eigene, wie auch für die 

kommunal abgestimmte Schulentwicklungsplanung erforderlich. Die Landschafts-

verbände sollten informiert werden, falls die Verfügung der Schulaufsichtsbehörde 

(Ziff. 1.7 und 1.8) sich auch auf Förderschwerpunkte der Schulen der Landschafts-

verbände erstreckt. 

 

 

2. Expertise der Förderschulen der Landschaftsverbände (Ziff. 2.2, 2.5): 

 

Aussagen und Hinweise insbesondere zu der spezifischen Expertise der Förderschu-

len der Landschaftsverbände z. B. für Sinnesbehinderte, wie sie in einem Abschnitt 

des Eckpunktepapiers des MSB hervorgehoben werden, werden im Erlassentwurf 

bisher nicht berücksichtigt. Wir halten entsprechende Hinweise, wie nachfolgend 

ausgeführt wird, an verschiedenen Stellen des Erlasses für unverzichtbar. So sehen 

wir die Notwendigkeit, die Landschaftsverbände systematisch als Schulträger mit 

spezifischer Expertise in den Qualitätsentwicklungsprozess (Ziff. 2.2) einzubeziehen. 

Konkret schlagen wir vor, dass als Punkt 2.25 das Qualitätskriterium "Anbindung an 

die sonderpädagogische Expertise der Förderschulen" durch Kooperationen mit För-

derschulen der jeweiligen Förderschwerpunkte der Landschaftsverbände aufgenom-

men wird. Dadurch würde der Austausch der allgemeinen Schulen mit der sonder-

pädagogischen Expertise der Förderschulen systematisch geregelt. Diese Anbindung 

sollte auch in den Fällen der Einzelintegration (Ziff. 2.5.3) vorgesehen werden. Die 

Erfahrungen der Landschaftsverbände aus den Kompetenz- und Expertise-Zentren 

können den Prozess insbesondere für sinnesbehinderte Schülerinnen und Schüler 
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unterstützen (Beratung, Hospitation, Materialpool, Medienausstattung, Peer-Group-

Angebote, Fortbildungen und Schulungen). Dafür sollten dann auch Ressourcen für 

den Einsatz von Lehrkräften seitens des Landes verbindlich zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 

3. Unterstützung des Gemeinsamen Lernens (Ziff. 1.4, 1.6, 2.2, 3): 

 

Die besondere Expertise der Landschaftsverbände und ihrer Förderschulen ist bei 

der Einrichtung des Gemeinsamen Lernens und dem Qualitätsentwicklungsprozess 

einzubeziehen (Ziff. 1.4 und 2.2). Es sollte sichergestellt werden, dass auch in den 

Schulen des Gemeinsamen Lernens das Fachwissen, die Expertise und die Erfahrun-

gen der Förderschulen der Landschaftsverbände für die individuelle Unterstützung 

der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden (Ziff. 1.6). Es ist zu 

begrüßen, dass Möglichkeiten zielgleicher Beschulung an Gymnasien erhalten blei-

ben (Ziff. 3). Hier verfügen die Landschaftsverbände über umfassende Erfahrungen 

in zielgleicher Unterstützung vor allem sinnesbehinderter Schülerinnen und Schüler, 

die im Prozess berücksichtigt werden sollten. 

 

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die personelle Ausstattung der Schulen des 

Gemeinsamen Lernens nicht einseitig zu Lasten der sonderpädagogischen Personal-

ressource der Förderschulen geht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Direktorin des Landschaftsverbandes  Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland      Westfalen-Lippe 

 

In Vertretung      In Vertretung 

 

                              

        

Prof. Dr. Angela Faber    Birgit Westers 

LVR-Dezernentin Schulen und Integration           LWL-Schul- und Jugenddezernentin 
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Gemeinsame Stellungnahme der Landschaftsverbände Rheinland 

und Westfalen-Lippe zum Entwurf einer zweiten Verordnung zur Än-

derung der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen 

und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum obigen Entwurf der zweiten 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschu-

len und der Schulen für Kranke (MindestgrößenVO).  

 

Die Landschaftsverbände Rheinland (LVR) und Westfalen-Lippe (LWL) sind in Nord-

rhein-Westfalen schulgesetzlich zuständige Träger der Förderschulen mit den 

Schwerpunkten Sehen, Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische 

Entwicklung sowie Sprache (in der Sekundarstufe I). In dieser Funktion tragen beide 

Landschaftsverbände insgesamt 73 Förderschulen mit rund 13.000 Schülerinnen 

und Schülern. Daneben sind LVR und LWL Schulträger je eines Berufskollegs für die 

Schwerpunkte Sehen und Hören und Kommunikation, jeweils mit landesweitem Zu-

ständigkeitsbereich, und von insgesamt fünf Schulen für Kranke. Der LWL finanziert 

darüber hinaus zwei Förderschulen in fremder Trägerschaft. 

 

 

 

mailto:christoph.schuermann@msb.nrw.de
mailto:manuela.broll@msb.nrw.de


Seite 2 

 

 

 

 

 

1. Stellungnahme: 

 

Mit dem aktuell vorliegenden Änderungsentwurf ist für die Förderschulen mit 

Schwerpunkten in den Bereichen der Körper- und Sinnesbehinderungen sowie Spra-

che (Sek. I) keine Anpassung der MindestgrößenVO vorgesehen. 

 

Die Landschaftsverbände begrüßen ausdrücklich, dass an Schulen der Förder-

schwerpunkte Sehen und Hören und Kommunikation die Kinder und Jugendlichen in 

der Frühförderung und im Gemeinsamen Lernen für die erforderliche Mindestgröße 

auch zukünftig berücksichtigt werden. Wegen der kleinen Schülerpopulation im Be-

reich der Sinnesbehinderungen halten wir es auch mit Blick auf die vorgesehenen 

Mindestgrößen im Bereich Sprache, emotionale und soziale Entwicklung sowie geis-

tige Entwicklung für erforderlich, die derzeit vorgesehene Mindestgröße von 110 

Schülerinnen und Schülern in den Förderschwerpunkten Sehen und Hören und 

Kommunikation ebenfalls abzusenken. 

 

Mit Blick auf die teilweise vergleichbare Schülerschaft an den Schulen für geistige 

Entwicklung und den Schulen für körperliche und motorische Entwicklung der Land-

schaftsverbände ist eine derart unterschiedliche Festlegung der Mindestgrößen 

(KME: 110, GE: 50) sachlich nicht gerechtfertigt. So werden an den Förderschulen 

mit Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung des LWL fast 58% der 

Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Geistige Entwicklung beschult; an den 

LVR-Förderschulen mit diesem Schwerpunkt haben mehr als ein Drittel der Schüle-

rinnen und Schüler den zusätzlichen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine 

Absenkung der Mindestgröße im Förderschwerpunkt Körperliche und motorische 

Entwicklung ist insoweit erforderlich. 

 

Daher stehen die Landschaftsverbände Ihnen im weiteren Prozess für eine konkrete 

Abstimmung angepasster Mindestgrößen auch für ihre Förderschulen gerne zur Ver-

fügung. 

 

In jedem Fall ist es erforderlich, dass bei Unterschreiten der Mindestgröße für die 

Förderschulen der Landschaftsverbände eine Ausnahmeregelung im Einzelfall getrof-

fen werden kann, wenn nur so ein bedarfsgerechtes regionales Bildungsangebot, die 

dauerhafte Vorhaltung der Expertise und das Elternwahlrecht sichergestellt werden 

können. 
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Insoweit wäre die zweite Verordnung zur Änderung der Mindestgrößenverordnung 

zu ergänzen. 

 

 

1. Begründung: 

 

Als schulgesetzlich zuständige Schulträger stellen die Landschaftsverbände Rhein-

land und Westfalen-Lippe ein qualitativ hochwertiges Förderschulangebot bereit und 

entwickeln dies, ausgerichtet auf die individuellen Bedarfe der Schülerinnen und 

Schüler, stetig weiter. Gleichzeitig verstehen sich die Landschaftsverbände als akti-

ve Beförderer der Inklusion in allen Lebensbereichen und verfolgen auch als Schul-

träger das Ziel, an einem qualitätsvollen Auf- und Ausbau des Gemeinsamen Ler-

nens mitzuwirken. 

 

Gerade im Bereich der Sinnesbehinderungen sind es die Förderschulen der Land-

schaftsverbände, von denen die adäquate Förderung der Schülerinnen und Schüler 

mit Sinnesbeeinträchtigungen im gesamten Land sichergestellt wird. Dies betrifft 

nicht nur jene Kinder und Jugendlichen, die jeweils an den Standorten beschult wer-

den, sondern gerade auch die Kinder und Jugendlichen im Gemeinsamen Lernen 

und in der schulgesetzlichen Frühförderung. Diese werden daher zu Recht auch bei 

der Berechnung der Mindestgröße dieser Schulen mitgezählt. 

 

Festzuhalten ist, dass es sich bei den Kindern und Jugendlichen mit Unterstützungs-

bedarfen in Zuständigkeit der Landschaftsverbände um eine vergleichsweise kleine 

Gruppe handelt und es schon jetzt nur wenige Schulstandorte mit jeweils sehr gro-

ßen Einzugsgebieten gibt, die dennoch eine Erreichbarkeit zur Sicherung der gesetz-

lich verankerten Wahlmöglichkeit der Eltern gewährleisten. Diese Zuständigkeitsge-

biete sind derzeit jeweils so geschnitten, dass die zumutbaren Fahrzeiten zu den 

Förderschulstandorten in vielen Fällen gerade eingehalten werden können. Um diese 

regionale Erreichbarkeit der Förderschulstandorte auch weiterhin zu sichern und 

damit den Eltern von Kindern mit Körper- und Sinnesbehinderungen sowie Sprach-

behinderungen in der Sekundarstufe I eine echte Wahl zwischen Förderschule und 

allgemeiner Schule zu ermöglichen, ist jeder dieser Standorte weiterhin erforderlich. 

 

Vor diesem Hintergrund sind die aktuell festgeschriebenen Mindestgrößen für die 

Förderschwerpunkte in Zuständigkeit der Landschaftsverbände unter Berücksichti-

gung der Entwicklung der inklusiven Schullandschaft anzupassen. Zur Sicherung 

eines bedarfsgerechten regionalen Bildungsangebotes und des Elternwahlrechtes 

sowie mit Blick auf die notwendige spezielle Expertise in der Fläche muss es jeden-

falls möglich sein, bei den Förderschwerpunkten in Zuständigkeit der Landschafts-

verbände für den Fall des Unterschreitens der Mindestgröße eine Ausnahmeregelung 

im Einzelfall zu treffen. 
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Dies gilt auch vor dem Hintergrund der in den „Eckpunkten zur Neuausrichtung der 

Inklusion in der Schule“ (LT-Vorlage 17/967) formulierten Zielrichtung, dass die 

Förderschulen künftig auch eine stärkere, aktivere Rolle bei der Unterstützung von 

allgemeinen Schulen im Kontext des Gemeinsamen Lernens erhalten sollen. Die be-

sondere Expertise in den Förderschulen der Landschaftsverbände ist auch insoweit 

für ein bedarfsgerechtes Angebot in der Fläche erforderlich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Direktorin des Landschaftsverbandes  Direktor des Landschaftsverbandes 

Rheinland      Westfalen-Lippe 

 

In Vertretung      In Vertretung 

 

                             

        

Prof. Dr. Angela Faber    Birgit Westers 

LVR-Dezernentin Schulen und Integration           LWL-Schul- und Jugenddezernentin 
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Thesenpapier 

LVR-Schulträgerrelevante Gesichtspunkte bei der weiteren Umsetzung der 

schulischen Inklusion  

 

Als überregionaler Förderschulträger ist der Landschaftsverband Rheinland (LVR) 

schulgesetzlich für die Schülerinnen und Schüler im Rheinland mit den 

Förderschwerpunkten Sehen, Hören und Kommunikation, Körperliche und motorische 

Entwicklung sowie Sprache (Sekundarstufe I) zuständig. 

 

Folgende Punkte sind aus Sicht des LVR als Schulträger für die weitere Entwicklung hin 

zu einem inklusiven Schulsystem von zentraler Bedeutung: 

 

1. Qualität durch Anbindung an Expertise-Zentren und Beratungsangebote 

 

„Der LVR plädiert für eine Anbindung der Schulen des Gemeinsamen Lernens an 

die Expertise der LVR-Förderschulen (Expertise-Zentren), um Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bestmöglich im 

allgemeinen System zu unterstützen.“ 

 

Das besondere Fachwissen des LVR und seinen Förderschulen ist bei der Einrichtung und 

weiteren Entwicklung des Gemeinsamen Lernens weiterhin einzubeziehen. Es sollte 

sichergestellt werden, dass auch in den Schulen des Gemeinsamen Lernens das 

Fachwissen, die Expertise und die Erfahrungen der Förderschulen des LVR für die 

individuelle Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt werden. 

Die Erfahrungen aus den Kompetenzzentren können den Prozess insbesondere für 

sinnesbehinderte Schülerinnen und Schüler unterstützen (z. B. durch Beratung, 

Hospitation, Materialpool, Medienausstattung, Peer-Group-Angebote, Fortbildungen und 

Schulungen). Dafür sollten dann auch entsprechende Ressourcen seitens des Landes 

verbindlich zur Verfügung gestellt werden.  

 

2. Öffnung der Förderschulen 

 

„Der LVR plädiert für die Öffnung der Förderschulen, weil auf diese Weise 

Schülerinnen und Schüler innerhalb kurzer Zeit und unter Schonung finanzieller 

Ressourcen inklusiv beschult werden können.“ 

 

Die in den Eckpunkten zur Neuausrichtung der Inklusion in der Schule vorgesehene 

Möglichkeit, an allgemeinen Schulen Förderschulgruppen als Teilstandorte von Förder-

schulen einzurichten (vgl. LT-Vorlage 17/967), stellt aus Sicht des LVR nur eine 

Möglichkeit dar, die beiden Systeme – allgemeine Schulen und Förderschulen – 

miteinander zu verzahnen. Ein solcher Schritt sollte auch umgekehrt ermöglicht werden, 

wie dies auch im Koalitionsvertrag der Landesregierung dargestellt ist. Allgemeine 

Schulen sollten auch an Förderschulen Lerngruppen einrichten können. Auf diese Weise 

könnte beispielsweise auch Schülerinnen und Schüler mit intensivem 
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Unterstützungsbedarf ein inklusives Setting ermöglicht werden. Die Möglichkeiten zur 

schulischen Inklusion stehen diesen Schülerinnen und Schüler zwar grundsätzlich offen, 

jedoch findet sich diese Schülergruppe nur sehr selten in inklusiven Settings. Die Gründe 

liegen z. T. in den besonders umfassenden Bedarfen dieser Schülerinnen und Schüler, 

beispielsweise im Hinblick auf Pflege und Therapie sowie der räumlichen Ausstattung. Die 

vorgeschlagene Öffnung der Förderschulen würde dieser Schülergruppe die Möglichkeit 

zur inklusiven Beschulung eröffnen – und dies innerhalb kurzer Zeit und unter Schonung 

finanzieller Ressourcen. Förderschulen des LVR sind bereits vorbereitete – im Sinne der 

UN-BRK „adaptierte“ – Lernorte. Sie sollten im Zuge der Entwicklung eines inklusiven 

Schulsystems zugänglich gemacht werden und gleichzeitig andere Schulen auf ihrem 

Weg hin zu einem inklusiven Schulsystem unterstützen. 

 

3. Schülerinnen und Schüler mit intensivpädagogischen 

Unterstützungsbedarfen 

 

„Der LVR plädiert dafür, auch Schülerinnen und Schülern mit 

intensivpädagogischen Unterstützungsbedarfen das Gemeinsame Lernen zu 

ermöglichen.“ 

 

Langfristig sollten alle Schulen in der Lage sein, Schülerinnen und Schüler, unabhängig 

von ihren konkreten Unterstützungsbedarfen, gemeinsam zu beschulen. Der LVR bietet 

den kommunalen Schulträgern dabei seine Unterstützung bei der Konzeptionierung und 

Umsetzung der hierfür notwendigen Inklusionskonzepte an. Eine Möglichkeit können 

Modellversuche sein, in denen unabhängig vom Förderort der Kinder und Jugendlichen 

alle Beteiligten eng verzahnt zusammenarbeiten. Eine weitere Möglichkeit hin zu einem 

inklusiven Schulsystem für alle Schülerinnen und Schüler stellt die unter 2. beschriebene 

Öffnung der Förderschulen dar. 

 

4. Herausforderungen aus Sicht des Schulträgers  

 

„Der LVR plädiert dafür, in die regionale Schulentwicklungsplanung stärker als 

bisher eingebunden zu werden, um die Planung räumlicher, sächlicher und 

personeller Bedarfe an seinen Schulen besser sicherstellen zu können.“ 

 

Die Einrichtung von Schulen des Gemeinsamen Lernens und die Ausübung des 

Wahlrechts der Eltern hinsichtlich des Förderortes wirken sich auf die Nachfrage nach 

Förderschulplätzen und damit auf die Schulentwicklungsplanung des LVR deutlich aus. 

Daraus ergeben sich jüngst steigende Schülerzahlen an den Förderschulen mit dem 

Unterstützungsbedarf Körperliche und motorische Entwicklung und Sprache in der 

Sekundarstufe I. 

An einzelnen Standorten besteht aufgrund steigender Schülerzahlen aktuell sogar 

Raumnot, die kurzfristig durch die Bereitstellung von Container-Einheiten gelöst werden 

muss. Nicht zuletzt handelt es sich bei den Neuaufnahmen an den LVR-Schulen auch um 

Wiederaufnahmen aus dem allgemeinen System (Quereinsteigerinnen und 

Quereinsteiger). Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die personelle Ausstattung der 

Schulen des Gemeinsamen Lernens nicht einseitig zu Lasten der sonderpädagogischen 

Personalressource der Förderschulen geht. 
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Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der 

 Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anregungen@lvr.de 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 Helaba 

Pakete: Ottoplatz 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Korte 

Landtag Nordrein-Westfalen 

Postfach 101143 

40002 Düsseldorf 

anhoerung@landtag.nrw.de   

  23.10.2018 

 

 

Frau Dr. Alexandra Schwarz 

Tel    0221 5200 

Alexandra.Schwarz@lvr.de  

 

Ergänzende schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung 

„Konsultation der Monitoring-Stelle der UN-BRK in NRW zur Weiterentwick-

lung der Inklusion unmittelbar in der parlamentarischen Arbeit nutzen“ 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/2388 

 

Ihr Schreiben vom 19.09.2018, Stichwort „Monitoring-Stelle der UN-BRK - 

Anhörung A15 - 05.09.2018 (Ergänzung)“ 

 

 

Sehr geehrte Frau Korte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben zur ergänzenden schriftlichen Anhörung von Sachver-

ständigen im Nachgang zur Sitzung des Ausschusses für Schule und Bildung am 

05.09.2018. Aufgrund der Vielzahl der übermittelten Fragen erlaube ich mir, die aus 

der Sicht des Landschaftsverbandes Rheinland als Schulträger relevanten Fragestel-

lungen zusammenhängend zu beantworten. 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) ist Deutschlands größter Träger von Leistun-

gen für Menschen mit Behinderungen. So ist er u.a. schulgesetzlich zuständiger Träger 

von Förderschulen mit den Schwerpunkten Körperliche und motorische Entwicklung, 

Sehen, Hören und Kommunikation sowie Sprache (nur in der Sekundarstufe I). Der 

LVR versteht sich mit seinen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rhein-

land als aktiver Beförderer der Inklusion, auch und gerade im Schulbereich. Das Ge-

meinsame Lernen unterstützt der LVR als Schulträger mit Angeboten und Leistungen 

aus der Zentralverwaltung in Köln und aus den einzelnen Schulen heraus, z. B. mit 

mailto:Anregungen@lvr.de
mailto:anhoerung@landtag.nrw.de
mailto:Alexandra.Schwarz@lvr.de
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Beratungsangeboten zu Assistenz und Hilfsmitteln, mit der LVR-Inklusionspauschale 

und als kompetenter Partner bei der Schulentwicklung in den Städten und Gemeinden 

des Rheinlandes.  

 

 

Zusammenarbeit aller am Inklusionsprozess beteiligten Akteurinnen und Ak-

teure mit dem Ziel eines inklusiven Schulsystems 

Die Erfahrungen des LVR in den letzten Jahren zeigen deutlich: Der laufende Prozess 

zur Entwicklung einer inklusiven Bildungslandschaft mit größtmöglicher Teilhabe aller 

Menschen ist eine große Herausforderung für alle Beteiligten und kann nur in enger 

Zusammenarbeit gelingen. 

 

Als Träger von 38 Förderschulen, zwei Schulen für Kranke und einem Berufskolleg 

(Fachschule des Sozialwesens) liegt die besondere Expertise des LVR im Fachwissen 

um jene sächlichen, räumlichen und personellen Voraussetzungen, die es braucht, um 

den Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung zu ermöglichen. Dies 

betrifft im Besonderen auch Schülerinnen und Schüler mit intensivpädagogischen Un-

terstützungsbedarfen sowie mit Autismus-Spektrum-Störungen. Um das Ziel eines in-

klusiven Schulsystems im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention schrittweise und 

qualitätsvoll zu entwickeln, ist es unabdingbar, das Fachwissen, die Expertise und die 

Erfahrungen aus den Förderschulen zu nutzen, um für die individuell nötige Unterstüt-

zung für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler auch an der allgemeinen 

Schule zu sorgen.  

 

 

Qualität durch Anbindung an Expertisezentren und Beratung 

In den Eckpunkten zur Neuausrichtung der Inklusion in der Schule legt die Landesre-

gierung dar, dass den Förderschulen künftig eine stärkere, aktivere Rolle bei der Un-

terstützung des Gemeinsamen Lernens zukommen soll (vgl. LT-Vorlage 17/967). Diese 

Rolle der Förderschulen soll an die Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förde-

rung anknüpfen und ist noch konkret auszugestalten. Um die Qualität des Gemeinsa-

men Lernens zu sichern, ist aus Schulträgersicht eine Anbindung an die sonderpäda-

gogische Expertise der Förderschulen durch Kooperationen mit Förderschulen der je-

weiligen Förderschwerpunkte zu empfehlen. Dadurch würde die Durchlässigkeit und 

Zusammenarbeit zwischen den Regel- und Förderschulen verbessert werden. Auf diese 

Weise könnte der Austausch der allgemeinen Schulen mit der sonderpädagogischen 

Expertise der Förderschulen systematisch geregelt werden. Diese Anbindung sollte 

auch in den Fällen der Einzelintegration vorgesehen werden. Die Erfahrungen der Kom-

petenzzentren können den Prozess insbesondere für sinnesbehinderte Schülerinnen 

und Schüler unterstützen (Beratung, Hospitation, Materialpool, Medienausstattung, 

Peer-Group-Angebote, Fortbildungen und Schulungen). Dafür sollten dann auch Res-

sourcen für den Einsatz von Lehrkräften seitens des Landes verbindlich zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

Insgesamt ist die benötigte Expertise für die Sicherung der Qualität im Gemeinsamen 

Lernen an den Förderschulen vorhanden und es gilt sie systematisch und an den indi-

viduellen Bedarfen ausgerichtet weiter aufzubauen, als Teil der Beratungslandschaft 

regional zu vernetzen und diese Angebote für Betroffene bekannt und erreichbar – zu-

gänglich – zu machen.  
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Öffnung der Förderschulen 

Die in den Eckpunkten zur Neuausrichtung der Inklusion in der Schule vorgesehene 

Möglichkeit, an allgemeinen Schulen Förderschulgruppen als Teilstandorte von Förder-

schulen einzurichten (vgl. LT-Vorlage 17/967), stellt aus Sicht des LVR nur eine Mög-

lichkeit dar, die beiden Systeme – allgemeine Schulen und Förderschulen – miteinan-

der zu verzahnen. Ein solcher Schritt sollte auch umgekehrt ermöglicht werden, wie 

dies auch im Koalitionsvertrag der Landesregierung dargestellt ist. Allgemeine Schulen 

sollten auch an Förderschulen Lerngruppen einrichten können. Auf diese Weise könnte 

beispielsweise auch Schülerinnen und Schüler mit intensivem Unterstützungsbedarf 

ein inklusives Setting ermöglicht werden. Die Möglichkeiten zur schulischen Inklusion 

stehen diesen Schülerinnen und Schüler zwar grundsätzlich offen, jedoch findet sich 

diese Schülergruppe nur sehr selten in inklusiven Settings. Die Gründe liegen z. T. in 

den besonders umfassenden Bedarfen dieser Schülerinnen und Schüler, z. B. im Hin-

blick auf Pflege und Therapie. Die vorgeschlagene Öffnung der Förderschulen würde 

dieser Schülergruppe die Möglichkeit zur inklusiven Beschulung eröffnen – und dies 

innerhalb kurzer Zeit und unter Schonung finanzieller Ressourcen. Förderschulen des 

LVR sind bereits vorbereitete – im Sinne der UN-BRK „adaptierte“ – Lernorte. Sie soll-

ten im Zuge der Entwicklung eines inklusiven Schulsystems zugänglich gemacht wer-

den und gleichzeitig andere Schulen bei den Anpassungen hin zu einem inklusiven 

Schulsystem unterstützen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

Im Auftrag 

 

 

 

 

Dr. Alexandra Schwarz 

LVR-Fachbereichsleiterin Schulen 
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Ergänzungsvorlage Nr. 14/3817/1

öffentlich

Datum: 26.02.2020

Dienststelle: Fachbereich 52

Bearbeitung: Frau Dr. Weidenfeld

Schulausschuss 
Bau- und Vergabeausschuss 
Ausschuss für Inklusion 
Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
Landschaftsausschuss

09.03.2020 
16.03.2020 
20.03.2020 
25.03.2020 

26.03.2020

empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 
empfehlender Beschluss 

Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Fortlaufende Schulentwicklungsplanung: Handlungskonzept 
"Schulraumkapazität 2030"

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, ihr Verwaltungshandeln am Handlungskonzept 
„Schulraumkapazität 2030“, wie in Vorlage 14/3817/1 dargestellt, auszurichten und 
regionalbezogene Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität 
zu erstellen und umzusetzen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja



Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

L U B E K
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Veränderungen an der Ursprungsvorlage 14/3817, die in der 

Zusammenfassung und Begründung vorgenommen wurden, sind in der 

Ergänzungsvorlage 14/3817/1 in roter Schrift gekennzeichnet. 

In der Anlage finden Sie die bereinigte Fassung der Ergänzungsvorlage 

14/3817/1. 

 

Worum geht es hier?   

 

In leichter Sprache 

 

Der LVR hat besondere Schulen  

nur für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen.  

Diese Schulen heißen Förder-Schulen. 

 

Immer mehr Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung 

nehmen am Unterricht in einer allgemeinen Schule teil. 

 

Aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche  

besuchen eine Förder-Schule vom LVR. 

 

Auch in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich 

mehr Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in 

den Förder- allen Schulen vom LVR geben.  

 

Dafür werden viele neue Klassenzimmer  

und andere Schulräume gebraucht. 

 

Darum plant der LVR jetzt, wo diese Kinder  

und Jugendliche im Rheinland  

unterrichtet werden können. 

 

Kinder mit und ohne Behinderungen 

sollen zusammen zur Schule gehen können. 
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion 

und Menschenrechte (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern weitere 

Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

  

Das nennt man gemeinsames Lernen. 

Das schwierige Wort dafür ist: 

Inklusion in der Schule. 

 

Der LVR findet Inklusion in der Schule sehr wichtig. 

 

Deshalb sollen möglichst viele Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen in eine  

allgemeine Schule gehen können. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-5220. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache   

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

 

http://www.leichtesprache.lvr.de/
https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung: 
 

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 die Beratung der Vorlage 

14/3817 ohne Beschlussfassung auf den nächsten Beratungslauf vertagt und die 

Verwaltung beauftragt, die inklusive Ausrichtung des Handlungskonzeptes stärker zu 

akzentuieren. Daraufhin hat die Verwaltung die Ergänzungsvorlage 14/3817/1 erstellt, die 

die Vorlage 14/3817 ersetzt.  

 

Der Landschaftsausschuss hat die Verwaltung am 16.05.2019 damit beauftragt, ein 

Handlungs- und Maßnahmenkonzept zu entwickeln, um den aktuellen und drohenden 

Schulraummangel abzuwenden und die Schulträgeraufgaben auf die weiter zunehmende 

Zahl an Schüler*innen1 an den Schulen des LVR auszurichten (Vorlage 14/3218). Mit 

dieser Vorlage legt die Verwaltung das Konzept „Schulraumkapazität 2030“ vor, welches 

den weiteren Schritten und Maßnahmen des LVR mit Blick auf die Bereitstellung der 

erforderlichen Schulanlagen und Gebäude zugrunde liegen wird. 

 

Der LVR setzt sich seit vielen Jahren und mit Nachdruck für Inklusion in allen 

Lebensbereichen ein, insbesondere auch im Bereich der schulischen Bildung. Hier ist die 

Förderung des Gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung oberstes Ziel der Bemühungen des LVR. Folgerichtig sieht sich auch das 

vorliegende Handlungskonzept zur Schaffung der benötigten Schulraumkapazität als 

weiteren, wesentlichen Baustein zur Forcierung des Gemeinsamen Lernens und ist der 

bildungspolitischen Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems 

verpflichtet. So ist der hierbei zielführende und daher prioritär zu beschreitende Weg, um 

dem vorhandenen und drohenden Schulraummangel zu begegnen, jener der Verzahnung 

der Systeme, d.h. der Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und den Förderschulen 

des LVR. Hierfür sind Kooperationen zwischen den Trägern der allgemeinen Schulen und 

dem LVR als Schulträger anzustreben, auch mit Blick auf die Ertüchtigung vorhandener 

und den Bau neuer inklusiv ausgerichteter Schulen. Solitäre bauliche Maßnahmen des LVR 

müssen dagegen immer die letzte Option sein für den Fall, dass eine Kooperation vor Ort 

nicht möglich ist. 

 

Die fortlaufende Schulentwicklungsplanung des LVR hat im Frühjahr 2019 weiterhin und 

teils drastisch ansteigende Schülerzahlen offenbart, insbesondere an LVR-Förderschulen 

mit den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische Entwicklung und Sprache 

(Vorlage 14/3218). Daraus ergeben sich für den LVR als gesetzlich verpflichteter 

Schulträger unmittelbar bzw. absehbar notwendige Maßnahmen, die Investitionen sowie 

zusätzliche Personal- und Sachkosten zur Folge haben werden. Als Grundlage für konkret 

zu ergreifende Maßnahmen benötigt der LVR möglichst zuverlässige Prognosen der zu 

erwartenden Schülerzahlen. Daher werden aktuell die Planungsgrundlagen der 

fortlaufenden Schulentwicklungsplanung mithilfe eines extern beauftragten Instituts einer 

wissenschaftlichen Überprüfung und einer Regionalisierung der Schülerzahlprognose 

unterzogen. Die Ergebnisse werden Ende des ersten Quartals 2020 vorliegen. 

 

                                           
1 Mit der Verwendung des Gender*Sterns, bei der zwischen dem Wortstamm und der weiblichen 

Endung ein Gender*Stern eingefügt wird, möchten wir auf alle Menschen jenseits der 

Zweigeschlechtlichkeit hinweisen und neben Frauen und Männern ausdrücklich all diejenigen 
einbeziehen und ansprechen, die sich nicht in die Geschlechterkategorien „weiblich“ und „männlich“ 
einordnen können oder möchten. 
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An Standorten von LVR-Förderschulen bzw. in Regionen als deren Zuständigkeits-

bereichen, die von Schulraummangel bedroht sind, wird der LVR Maßnahmen ergreifen, 

um die geordnete Beschulung der Schüler*innen dauerhaft und langfristig sicherzustellen. 

Ziel ist es, ausreichende Kapazitäten zu schaffen, sodass im Schuljahr 2030/31 jede/r 

Schüler*in einen Schulplatz hat und jede LVR-Schule nur so viele Schüler*innen beschult, 

wie mit ihrem Bildungsauftrag vereinbar ist. 

Als handlungsleitende Prämissen der Verwaltung liegen dem Handlungskonzept neben den 

gesetzlich geregelten Zuständigkeiten und Verpflichtungen wesentlich das 

bildungspolitische Positionspapier zugrunde, welches am 05.07.2019 vom Landschafts-

ausschuss beschlossen wurde (Vorlage 14/3401/1). In diesem Papier werden für den LVR 

auf Handlungsebene zusammenfassend zwei Maßnahmenbereiche beschrieben: Die 

schulische Inklusion muss qualitätsvoll weiterentwickelt werden und die Angebote und 

Leistungen der qualitativ hochwertigen LVR-Förderschulen sind zu erhalten und am Bedarf 

des Einzelnen ausgerichtet weiterzuentwickeln, solange diese Angebote und Leistungen 

nachgefragt werden. 

 

Im Handlungskonzept werden drei Wege unterschieden, um das Ziel ausreichender 

Kapazitäten zu erreichen: Es gibt die Möglichkeit, das Gemeinsame Lernen vor Ort zu 

unterstützen mit dem Ziel, mehr Schüler*innen im Gemeinsamen Lernen zu beschulen 

(Weg 1). Als zweite Möglichkeit werden Kooperationen mit unterschiedlichen 

Partner*innen angestrebt mit dem Ziel, mehr Beschulungsmöglichkeiten zu schaffen (Weg 

2), etwa durch die Nutzung von Schulraum anderer Träger. Der dritte Weg besteht für 

den LVR als schulgesetzlich zuständigem Schulträger darin, durch bauliche Maßnahmen 

wie Umbauten, Ergänzungsbauten oder Neubauten selbst neuen Schulraum zu schaffen. 

Bei allen Überlegungen des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ steht die aktive 

Mitgestaltung des laufenden Transformationsprozesses hin zu einem inklusiven 

Bildungssystem im Vordergrund. Dementsprechend werden nicht-bauliche Maßnahmen 

konzeptionell prioritär ins Auge gefasst (Wege 1 und 2). 

Der LVR als Schulträger strebt mit dem hier vorgestellten Konzept die Zusammenarbeit 

mit vielfältigen Partner*innen im Schulsystem an, unter anderem mit der Schulaufsicht, 

den kommunalen Schulverwaltungsämtern sowie mit anderen Schulen. Der Erfolg aller 

drei Wege des Konzeptes hängt dabei in seiner konkreten Umsetzung maßgeblich von der 

Kooperationsbereitschaft der hierfür benötigten Partner*innen ab. Die vorgestellten Wege 

sowie die später zu entwickelnden Einzelmaßnahmen unterscheiden sich daher im Hinblick 

auf ihre Chancen und Risiken, insbesondere hinsichtlich der Steuerbarkeit, der Qualität, 

der fiskalischen Effekte sowie der zeitlichen Erfordernisse. Diese Chancen und Risiken 

werden in der praktischen Umsetzung bezogen auf die Zielerreichung (Schaffung des 

benötigten Schulraums) abzuwägen sein ebenfalls dargestellt. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, ihr Verwaltungshandeln am Handlungskonzept 

„Schulraumkapazität 2030“, wie in Vorlage 14/3817/1 dargestellt, auszurichten und 

regionalbezogene Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität 

zu erstellen und umzusetzen. 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielrichtung Nr. 4 „Inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“ und Nr. 5 „Barrierefreie Liegenschaften“ des LVR-Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage 14/3817/1:  
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Veränderungen an der Ursprungsvorlage 14/3817, die in der 

Zusammenfassung und Begründung vorgenommen wurden, sind in der 

Ergänzungsvorlage 14/3817/1 in roter Schrift gekennzeichnet. 

 

1. Problemstellung 

Der Landschaftsausschuss hat die Verwaltung am 16.05.2019 damit beauftragt, ein 

Handlungs- und Maßnahmenkonzept zu entwickeln, um den aktuellen und drohenden 

Schulraummangel abzuwenden und die Schulträgeraufgaben auf die weiter zunehmende 

Zahl an Schüler*innen an den Schulen des LVR auszurichten (Vorlage 14/3218). Mit dieser 

Vorlage legt die Verwaltung das Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ vor, 

welches den weiteren Schritten und Maßnahmen des LVR im Sinne von regionalbezogenen 

Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität zugrunde liegen 

wird2. 

 

Der LVR setzt sich seit vielen Jahren und mit Nachdruck für Inklusion in allen 

Lebensbereichen ein, insbesondere auch im Bereich der schulischen Bildung. Hier ist die 

Förderung des Gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung oberstes Ziel der Bemühungen des LVR. So wird mit der LVR-

Inklusionspauschale für Schüler*innen der Weg in das Gemeinsame Lernen geebnet, indem 

Schulträger bei der entsprechenden Herrichtung der Schulen finanziell unterstützt werden. 

Mit dem Angebot der Systemorientierten Unterstützung schulischer Inklusion wird die 

sozialraumorientierte Vernetzung und Kooperation von Expert*innen vor Ort nachhaltig 

gefördert, ebenfalls um das Gemeinsame Lernen zu stärken. Folgerichtig sieht sich auch 

das vorliegende Handlungskonzept zur Schaffung der benötigten Schulraumkapazität als 

weiteren, wesentlichen Baustein zur Forcierung des Gemeinsamen Lernens und ist der 

bildungspolitischen Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems 

verpflichtet. So ist der hierbei zielführende und daher prioritär zu beschreitende Weg, um 

dem vorhandenen und drohenden Schulraummangel zu begegnen, jener der Verzahnung 

der Systeme, d.h. der Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und den Förderschulen 

des LVR. Hierfür sind Kooperationen zwischen den Trägern der allgemeinen Schulen und 

dem LVR als Schulträger anzustreben, auch mit Blick auf die Ertüchtigung vorhandener 

und den Bau neuer inklusiv ausgerichteter Schulen. Solitäre bauliche Maßnahmen des LVR 

müssen dagegen immer die letzte Option sein für den Fall, dass eine Kooperation vor Ort 

nicht möglich ist. 

 

Wie in Vorlage 14/3218 dargestellt, steigen die Schülerzahlen an den LVR-Förderschulen 

weiter an, teils rapide. In den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische 

Entwicklung sowie Sprache (Sek. I) erreichen die Schülerzahlen historische Höchststände. 

Gleichzeitig fällt diese Entwicklung regional und je nach Förderschwerpunkt durchaus 

                                           
2 Paragraph § 79 des Schulgesetzes NRW beschreibt die Schulträgeraufgaben folgendermaßen: „Die 

Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen 
Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das 
für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und 
Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“ Diese Vorlage 

behandelt im Schwerpunkt räumliche Bedarfe, nicht aber sächliche und personelle Bedarfe, die sich 
aus steigenden Schülerzahlen für den Schulträger LVR gleichsam ergeben und an anderer Stelle zu 
berücksichtigen sein werden.  
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unterschiedlich aus. Die Fortschreibung der Planzahlen bis zum Schuljahr 2029/30 basiert 

auf der Schülerzahlprognose des Landes NRW, die am Anfang des Jahres 2019 erstmals 

seit vielen Jahren aktualisiert wurde, und weist einen weiteren, deutlichen Anstieg der 

Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2029/30 aus. Der Abgleich der erwarteten Schülerzahlen 

mit den Raumkapazitäten der Schulen zeigt, dass in den Förderschwerpunkten Körperliche 

und motorische Entwicklung und Sprache die LVR-Schulen ihre Kapazitätsgrenzen bereits 

erreicht haben oder binnen weniger Jahre erreichen werden. Allein durch die Demografie 

bedingt könnte unter den heutigen Bedingungen im Schuljahr 2029/30 ein erheblicher Teil 

der zusätzlich erwarteten Schülerinnen und Schüler nicht an den LVR-Förderschulen 

versorgt werden. Da auch die Zahl festgestellter sonderpädagogischer 

Unterstützungsbedarfe weiter zunimmt und die Anwahl des Gemeinsamen Lernens durch 

die Eltern in einigen Förderbereichen jüngst stagniert, müssen die bisher vorgelegten 

Planzahlen weiterhin als konservativ geschätzt bezeichnet werden. 

 

Zudem ist die weitere Entwicklung der schulischen Inklusion in NRW nach wie vor schwer 

vorhersehbar. Inwiefern und ggfs. in welche Richtung die seitens des Landes angestrebte 

Qualitätsverbesserung und die Bündelung von Ressourcen an Schulen des Gemeinsamen 

Lernens die Wahl der Förderschule und damit die Schülerzahlen an den LVR-Förderschulen 

beeinflussen werden, ist derzeit nicht absehbar. Je nach Fortgang der schulischen 

Inklusionsbemühungen und der Entwicklung des Elternwillens erscheint auch weiterhin 

eine progressivere Entwicklung der Schülerzahlen an den LVR-Förderschulen denkbar. 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Planzahlen wurde die Verwaltung beauftragt, ein 

Handlungskonzept zu erarbeiten, um den zeitnah drohenden Mangel an Schulraum 

abzuwenden und den Schulträger ebenfalls auf Anforderungen im Hinblick auf die sächliche 

und personelle Ausstattung der Schulen vorzubereiten. 

 

2. Bildungspolitische Position des LVR 

In ihrem Koalitionsvertrag vom September 2014 haben die Fraktion der CDU und die 

Fraktion der SPD der Landschaftsversammlung Rheinland Handlungsschwerpunkte ihrer 

Arbeit für die laufende 14. Wahlperiode festgelegt. „Ein zentraler Schwerpunkt der 

Bemühungen des LVR ist, die Inklusion im Rheinland zügig qualitativ voranzubringen. [...] 

mit dem Ziel ist und bleibt, den LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention!“ konsequent umzusetzen. Das Konzept 

„Schulraumkapazität 2030“ sieht sich als wesentlichen Baustein zur Erreichung dieses Ziels 

und ist der bildungspolitischen Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven 

Schulsystems verpflichtet. 

 

Neben den gesetzlich geregelten Zuständigkeiten und Verpflichtungen liegt dem hier 

vorgestellten Handlungskonzept daher wesentlich das bildungspolitische Positionspapier 

zugrunde, welches am 05.07.2019 vom Landschaftsausschuss beschlossen wurde (Vorlage 

14/3401/1)3. In diesem Papier werden für den LVR auf Handlungsebene zwei 

Maßnahmenbereiche beschrieben: 

                                           
3 Vorlage 14/3401/1 „Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für die gelingende 

Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems – Auswirkungen auf die Aufgaben des LVR als 
Schulträger“  
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1. Die schulische Inklusion muss qualitätsvoll weiterentwickelt werden, damit allgemeine 

Schulen Förderorte sind, die Schüler*innen bestmöglich fördern und von den Eltern 

gewählt werden. Der LVR unterstützt aktiv die schulische Inklusion und die 

Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem. 

 

2. Die Angebote und Leistungen der qualitativ hochwertigen LVR-Förderschulen sind zu 

erhalten und am Bedarf des Einzelnen ausgerichtet weiterzuentwickeln, solange diese 

Angebote und Leistungen nachgefragt werden, d.h. Eltern sich für die Förderschulen 

entscheiden. 

 

Diese beiden Ziele sind für das hier vorgelegte Konzept mit dem Titel „Schulraumkapazität 

2030“ handlungsleitend. Bei allen Überlegungen des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ 

steht die aktive Mitgestaltung des laufenden Transformationsprozesses hin zu einem 

inklusiven Bildungssystem im Vordergrund. Dementsprechend werden die Unterstützung 

des Gemeinsamen Lernens und die Durchführung von Kooperationen vor Ort, insbesondere 

mit allgemeinen Schulen, grundsätzlich prioritär gegenüber eigenen baulichen Maßnahmen 

in den Blick genommen behandelt. Auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit des 

Verwaltungshandelns können sich diese Lösungsansätze als vorteilhaft erweisen. 

 

Der Gedanke der Weiterentwicklung des Schulsystems wird auch bei ggf. notwendigen 

baulichen Maßnahmen berücksichtigt: Gebäude sollen barrierearm ertüchtigt, geplant und 

gebaut werden. Künftige Schulbauten sollen - soweit praktisch machbar und fiskalisch 

sinnvoll - sowohl eine inklusive Beschulung als auch eine nichtschulische Nachnutzung 

erlauben.  

 

Im Zuge der Transformation des Schulwesens wandelt sich auch die Rolle der 

Förderschulen, neben der Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf, hin zu Expertisezentren sonderpädagogischer Förderung. Auch 

diese veränderte Rolle der Förderschulen hat Auswirkungen auf Raumbedarfe, 

Kooperationsmöglichkeiten und die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens. Alle 

Maßnahmen zur Abwendung des Schulraummangels sollen daher auch dazu beitragen, 

diesen Wandel der Förderschulen zu unterstützen. 

 

Die Transformation des Schulwesens ist eine Aufgabe, die nur gemeinschaftlich von allen 

Beteiligten im Schulsystem gelöst werden kann. Entsprechend dieser Erkenntnis sollen 

auch bei dem hier vorgestellten Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ möglichst 

viele Beteiligte des Schulsystems vor Ort „ins gemeinsame Boot“ geholt werden, um 

Lösungswege mit Synergien für alle zu finden und umzusetzen. 

3. Handlungskonzept: „Schulraumkapazität 2030“ 

3.1 Zielsetzung des Konzeptes 

An Standorten von LVR-Förderschulen bzw. in den Regionen als deren 

Zuständigkeitsbereichen, die von Schulraummangel bedroht sind, wird der LVR 

Maßnahmen ergreifen, um die Inklusion im Schulbereich voranzutreiben und die geordnete 

Beschulung der Schüler*innen dauerhaft und langfristig sicherzustellen. Ziel ist es, 

ausreichende Kapazitäten zu schaffen. Konkret ist das Ziel, dass im Schuljahr 2030/31 
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jede/r Schüler*in einen Schulplatz hat und jede LVR-Schule nur so viele Schüler*innen 

beschult, wie mit dem Bildungsauftrag vereinbar ist.  

 

Für die Umsetzung des Bildungsauftrages ist unabdingbar, dass Schulraum im originär 

vorgesehenen Sinn verwendet wird, also z.B. Fachräume für Fachunterricht oder 

Werkräume für Werkunterricht genutzt werden und nicht zu Klassenzimmern umgewidmet 

werden (müssen). Die vorgesehene Nutzung ermöglicht den Schulen, ihren Schüler*innen 

die allgemeinen und die speziellen Bildungsgänge der Förderschulen anzubieten, d.h. die 

originäre Nutzung ist unmittelbar verknüpft mit den Möglichkeiten der Schüler*innen, 

Bildungsabschlüsse an der LVR-Förderschule zu erreichen4. Auch die Qualität der 

Ganztagsangebote (OGS wie auch gebundener Ganztag) ist abhängig von räumlichen 

Gegebenheiten. 

 

Es werden im Weiteren keine Einzelmaßnahmen vorgestellt, sondern die strategischen 

Schritte benannt, die generell und regionalbezogen und unter Beteiligung vielfältiger 

Partner*innen – innerhalb und außerhalb des LVR – gegangen werden sollen. 

3.2 Planungsgrundlagen optimieren  

Die Landschaftsverbände sind nach § 80 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, eine 

Schulentwicklungsplanung zu betreiben, welche der Schaffung eines inklusiven 

Bildungsangebotes in allen Landesteilen dient (Gesetzestext im Wortlaut findet sich im 

Anhang). Die Landschaftsverbände sind in Nordrhein-Westfalen gesetzlich verpflichteter 

Träger der Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische 

Entwicklung (KM), Sehen (SE), Hören und Kommunikation (HK) und Sprache in der 

Sekundarstufe I (SQ). Das Schulgesetz verpflichtet die Schulträger in § 80 in enger 

Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme für ein regional ausgewogenes, 

vielfältiges, inklusives und umfassendes Angebot zu sorgen und ein nach Maßgabe des 

Bedürfnisses gemäß § 78 in allen Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und 

Abschlussangebot in allen Landesteilen sicherzustellen. Die inklusive Schulent-

wicklungsplanung (SEP) des LVR wurde vom Fachbereich Schulen mit der Vorlage 14/1850 

neu aufgestellt, um der Dynamik und den Veränderungsprozessen in der 

Weiterentwicklung der schulischen Inklusion gerecht zu werden. Die SEP wird seit 2016 

fortlaufend betrieben. Die Planzahlen werden seitdem jährlich aktualisiert. Weitere Details 

zu den Aufgaben und dem strukturierten Vorgehen der fortlaufenden SEP können in 

Vorlage 14/1850 nachgelesen werden. 

 

Anhand der jährlichen Aktualisierung der Planzahlen wurden im Frühjahr 2019 die 

weiterhin und teils drastisch ansteigenden Schülerzahlen in bestimmten 

Förderschwerpunkten offenbar (Vorlage 14/3218). Wie bereits einführend dargelegt, 

ergeben sich daraus für den LVR unmittelbar bzw. absehbar notwendige Maßnahmen, 

Entscheidungen und nicht zuletzt auch Investitionen sowie zusätzliche laufende Personal- 

und Sachkosten. In einem ersten Schritt ist es daher unerlässlich, die Grundlage der 

Prognose zu evaluieren und ggf. zu aktualisieren. Um möglichst aussagekräftige und 

zuverlässige Prognosen der zu erwartenden Schülerzahlen zu erhalten, werden aktuell die 

                                           
4 Die zahlenmäßige Bedeutsamkeit der verschiedenen Abschlüsse bzw. Bildungsgänge kann in den 

jährlichen Vorlagen zu diesem Thema nachgelesen werden (Vorlage 14/3547 „Schulabschlüsse und 
berufliche Werdegänge von Schülerinnen und Schülern an den LVR-Förderschulen 2017/18“ und 
die Vorjahres-Vorlagen 14/473, Vorlage 14/2066 und Vorlage 14/2812). 
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Planungsgrundlagen der fortlaufenden Schulentwicklungsplanung mithilfe eines extern 

beauftragten Instituts einer wissenschaftlichen Überprüfung und Regionalisierung der 

Schülerzahlprognose unterzogen. Das Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit inklusive 

aktualisierter Planzahlen wird Ende des ersten Quartals 2020 erwartet.  

 

Dieses Vorgehen erhöht die Planungssicherheit und erlaubt, Entscheidungen mit 

weitreichenden finanziellen Konsequenzen auf zuverlässiger Basis und mit bewertbaren 

Risiken zu treffen. 

3.3 Handlungsbedarfe identifizieren 

Die wissenschaftlich begründete Prognose der Schülerzahlen kann ins Verhältnis gesetzt 

werden zu den vorhandenen Aufnahme-Kapazitäten und erlaubt es somit der Verwaltung, 

Regionen mit drohendem Schulraummangel mit hoher Zuverlässigkeit zu identifizieren. Die 

Kapazität einer Förderschule beschreibt, welche Anzahl Schüler*innen sie momentan 

aufnehmen und beschulen kann. Die aktuelle Kapazität jeder einzelnen Förderschule des 

LVR wurde von der Verwaltung im Jahr 2017 im Sinne einer Bedarfsaufnahme erhoben und 

dargestellt (Vorlage 14/2099: „Fortlaufende Schulentwicklungsplanung (SEP): 

Raumkapazitäten / Schulentwicklungspaket“). Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen legt grundlegend fest, unter welchen Bedingungen, mit welchen Rechten und 

Pflichten und mit welchen Zielen in Schulen in Nordrhein-Westfalen gelehrt und gelernt 

wird. Der LVR ist als gesetzlich verpflichteter Schulträger in den LVR-eigenen 

Förderschwerpunkten für die Bereitstellung angemessener Gebäude in seinen 

Förderschulen bzw. Förderschwerpunkten verantwortlich (Schulgesetz NRW § 78 und § 79; 

der Wortlaut der Paragraphen findet sich im Anhang).  

 

Die Kapazität jeder Schule ergibt sich aus der Anzahl Klassenräume sowie dem 

Klassenfrequenzrichtwert bzw. Klassenfrequenzhöchstwert5. Aus diesen Informationen er-

geben sich für jede LVR-Förderschule - rein rechnerisch - eine sog. Standardbelegung so-

wie eine Maximalbelegung (Details vgl. Vorlage 14/2099). Überschreitungen der Standard-

belegung sind noch hinnehmbar und können beispielsweise durch Umwidmungen von 

Mehrzweck- oder Fachräumen ausgeglichen werden. Die Maximalbelegung gibt jedoch die 

Höchstanzahl der Schüler*innen vor, die an der jeweiligen Schule rein rechnerisch beschult 

werden können. Eine Überschreitung dieser Maximalbelegung führt zu einer untragbaren 

Situation, die dringenden Handlungsbedarf auslöst, damit der geordnete Schulbetrieb 

wieder möglich ist. Überschreitungen der Maximalbelegung führten in der jüngeren 

Vergangenheit bereits zu kurzfristigen baulichen Maßnahmen (Errichtung von 

Modulbauten, z.B. an der LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau). Im Anhang ist 

mithilfe von Abbildung 2 (S. 23) und basierend auf den aktuellen Plandaten visualisiert, 

wie sich die Situation für die nächsten zehn Jahre im Schwerpunkt Körperliche und 

motorische Entwicklung voraussichtlich zuspitzen wird, falls kein zusätzlicher Schulraum 

                                           
5 Für die Größe einer Förderschule bzw. den jeweiligen Klassen gibt es Kriterien, die schulgesetzlich 

festgelegt sind. Die Festsetzungen der Verordnung zur Durchführung von § 93 Abs. 2 SchulG NRW 
liefern die entsprechenden Rahmenbedingungen. Diese Verordnung regelt u.a. die Bildung der 
Klassen und die Vorschriften zur Berechnung der Grundstellenzahl an Schulen aller Schulformen. 
Die Zahl der Schüler*innen einer Klasse soll den Klassenfrequenzrichtwert nicht unterschreiten. 
Sie darf jedoch grundsätzlich auch den Klassenfrequenzhöchstwert nicht übersteigen und nicht 

unter dem Klassenfrequenzmindestwert (50% des Klassenfrequenzhöchstwertes) liegen. Der 
Klassenfrequenzrichtwert sowie –höchstwert für Förderschulen ist je Förderschwerpunkt festgelegt. 
Weitere Details können in Vorlage 14/2099 nachgelesen werden.  
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geschaffen wird. Das dort verwendete Ampel-System (rot-gelb-grün) zeigt deutlich, wie 

sich der gelb-rot markierte Mangel an Schulraum weiter entwickeln wird und weist einen 

dringenden, wenn auch regional unterschiedlich ausgeprägten Handlungsbedarf aus. Diese 

Handlungsbedarfe gilt es, anhand der Ergebnisse der aktuell beauftragten 

wissenschaftlichen Überprüfung von Methodik und Resultaten der Schülerzahlprognose, zu 

identifizieren und zu priorisieren. 

3.4 Handeln bei akutem oder drohendem Schulraummangel 

An Standorten mit akutem Handlungsbedarf müssen unmittelbar Maßnahmen ergriffen 

werden, um den geordneten Schulbetrieb sicherzustellen. Für Regionen, die im Rahmen 

der aktualisierten Schulentwicklungsplanung als mittel- oder langfristig von 

Schulraumangel bedroht identifiziert werden, bestehen mehr Handlungsoptionen – auch 

für solche Planungen, die einen größeren zeitlichen Vorlauf erfordern. Gerade in In all 

diesen Regionen können sollen die anstehenden Herausforderungen auch als Chance zur 

Weiterentwicklung des Schulsystems hin zur Inklusion verstanden werden. Man kann 

beispielsweise hinterfragen, welche Beschulungsmöglichkeiten sich für die Schüler*innen 

mit Unterstützungsbedarf und welche Möglichkeiten sich für das Schulangebot vor Ort 

eröffnen können, wenn Schulen und Schulträger neue und alternative Wege gehen. Im 

Hinblick auf das Ziel des LVR, die Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem 

zu unterstützen, erscheinen z.B. verbindliche Kooperationen zwischen Schulen zum 

aktuellen Zeitpunkt ein sinnvoller nächster Schritt. 

 

Das Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ beschreibt, in welchen 

Verfahrensschritten die Verwaltung in den Regionen vorgehen wird, die im Rahmen der 

Schulentwicklungsplanung als von Schulraummangel bedroht identifiziert werden. 

Nachfolgend ist der Prozess zunächst schematisch dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, 

dass das Ziel der Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität aus Sicht der 

Verwaltung auf drei grundlegenden Wegen erreicht werden kann: Es gibt die Möglichkeit, 

das Gemeinsame Lernen vor Ort zu unterstützen, mit dem Ziel, mehr Schüler*innen im GL 

zu beschulen (Weg 1). Als zweite Möglichkeit werden Kooperationen mit unterschiedlichen 

Partner*innen, gerade auch in inklusiver Ausrichtung mit allgemeinen Schulen, 

verstanden, mit dem Ziel, mehr Beschulungsmöglichkeiten zu schaffen (Weg 2). Als dritten 

Weg kann der LVR durch bauliche Maßnahmen wie Umbauten, Ergänzungsbauten oder 

auch Neubauten selbst neuen Schulraum schaffen. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ 
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Interne Lösungen des LVR 

In einem vorgelagerten Schritt wird die Verwaltung jeweils prüfen, ob dem drohenden 

Schulraummangel durch LVR-interne Lösungen begegnet werden kann, z.B. durch einen 

Neuzuschnitt von Schulzuständigkeitsbereichen oder die gemeinsame Nutzung von 

Schulraum verschiedener LVR-Förderschulen, was eine Ertüchtigung der LVR-

Förderschulen für weitere Förderschwerpunkte notwendig machen kann, bis hin zum 

Standorttausch bei eventuell vorhandenen Kapazitätsüberhängen.  

 

Die Schulzuständigkeitsbereiche der Schulen werden hinterfragt sowie ggf. angepasst 

werden müssen. Veränderungen der Schulzuständigkeitsbereiche werden angesichts der 

Größe des Schülerzuwachses keine alleinige Lösung darstellen. Anpassungen der 

Schulzuständigkeitsbereiche werden sich aber als mögliche flankierende Maßnahme 

ergeben, da sowohl Kooperationen als auch bauliche Maßnahmen einen Neuzuschnitt der 

Zuständigkeitsbereiche erforderlich machen können. 

 

Unter Federführung des Fachbereichs Schulen wurde bereits ein interner Arbeitskreis 

implementiert, dem auch Expert*innen der Dezernate 3 und 2 angehören. Hierdurch wird 

gewährleistet, dass alle notwendigen fachlichen Blickrichtungen in die jeweiligen 

Überlegungen und Planungsschritte einfließen.  

 

Zu den Möglichkeiten der LVR-internen Kooperation zählt nicht zuletzt jene zwischen 

Schulen in Trägerschaft des LVR. Hierbei ist es im Prozess sehr wichtig, die betroffenen 

Schulen selbst sowie die Schulaufsicht frühzeitig und eng einzubinden. Vergleichbares gilt 

natürlich auch für die weiteren beteiligten Partner*innen der Schulen, z.B. die OGS-Träger. 

Auch diese müssen frühzeitig in Überlegungen und Planungsprozesse eingebunden werden. 

 

Weg 1: Unterstützung des Gemeinsamen Lernens 

Bereits seit vielen Jahren dem Jahr 2010 unterstützt der LVR das Gemeinsame Lernen 

rheinlandweit finanziell durch die LVR-Inklusionspauschale. Mit der LVR-

Inklusionspauschale wird für Schüler*innen der Weg ins Gemeinsame Lernen geebnet, 

indem Schulträger bei der Herrichtung der Schulen für die Aufnahme der Schüler*innen 

finanziell unterstützt werden. Seit der Einführung der LVR-Inklusionspauschale wird 

regelmäßig über Umfang und Verteilung der Fördermittel berichtet (vgl. zuletzt Vorlage 

14/3509). In den neun Schuljahren seit der Einführung wurden im Jahr durchschnittlich 

135 Anträge bearbeitet und damit für rund. 1200 Schüler*innen der Weg in die allgemeine 

Schule geebnet bzw. der Verbleib ermöglicht. 

 

Seit kurzem befindet sich außerdem das Unterstützungsangebot der Systemorientierten 

Unterstützung schulischer Inklusion (SUSI, vgl. Vorlage 14/2973) des LVR in 

Erprobung - an bisher zwei Modellstandorten (Stadt Essen und Kreis Düren). SUSI ist ein 

Angebot, welches unter dem Motto „Lotsen, vernetzen, informieren“ eine Lotsenfunktion 

bei Fragen zum Thema „Schulische Inklusion“ übernimmt. Durch eine regionale und 

sozialraumorientierte Vernetzung relevanter Expert*innen und durch Weitergabe von 

Expertise werden Fachleute in ihrer Arbeit vor Ort unterstützt, um das Gemeinsame Lernen 

vor Ort zu unterstützen und zu stärken. SUSI verfolgt das Ziel, die Expert*innen vor Ort 

in den Kommunen zu befähigen, die unterschiedlichsten Fragen zum Themengebiet der 
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schulischen Inklusion zu beantworten bzw. an die fachkundigen Partner vor Ort weiter zu 

verweisen. Alle Menschen, die mit Fragen zur schulischen Inklusion an die Expert*innen 

vor Ort herantreten – gleich ob Eltern, Fachkräfte, Schüler*innen, Mitarbeiter*innen in 

Behörden o.a. – sollen fachkundige Antworten oder Anlaufstellen erhalten, die ihnen 

kompetente Antworten und Unterstützung geben können, um das Gemeinsame Lernen 

weiter auszubauen und weiter zu entwickeln. Neben der Unterstützung vor Ort in den 

Kommunen, wurde im Rahmen des Beratungsangebotes von SUSI begleitend eine zentrale 

rheinlandweite Hotline und Mailadresse für Ratsuchende in der Zentralverwaltung des LVR 

eingerichtet. Die rheinlandweite Hotline sowie Mailadresse sind Serviceleistungen des LVR 

für alle Ratsuchenden, die in erster Linie die Funktion haben, zu dem richtigen 

Beratungsangebot zu lotsen – ggf. nach einer einzelfallbezogenen Recherche zur Frage des 

passenden Beratungsangebotes. Durch diese Bündelung werden darüber hinaus 

Beratungsbedarfe aufgedeckt und wichtige Netzwerkpartnerinnen und -partner 

identifiziert. Dieses zentrale Angebot wird gemeinsam mit den regionalen Partnerinnen und 

Partnern weiterentwickelt. 

 

Weg 2: Kooperationen mit Schulen und Schulträgern 

 

Bereits im bildungspolitischen Positionspapier des LVR (Vorlage 14/3401/1) wurde 

klargestellt: „Um die Qualität des Gemeinsamen Lernens zu sichern, ist eine 

systematische Anbindung der allgemeinen Schulen an die sonderpädagogische Expertise 

der Förderschulen unerlässlich, z. B. durch Kooperationen zwischen Förderschulen und 

allgemeinen Schulen. Durch verbindliche Kooperationen sollen die Durchlässigkeit der 

Systeme für Schüler*innen sowie die Zusammenarbeit zwischen der Regel- und 

Förderschule verbessert werden.“ 

 

Im Schulgesetz NRW werden Schulen in § 4 zur pädagogischen und organisatorischen 

Zusammenarbeit berechtigt (vgl. untenstehenden Auszug Schulgesetz). Dies schließt nicht 

nur die öffentlichen Schulen, sondern auch die Schulen in privater Trägerschaft ein. In 

Absatz 4 wird sogar festgeschrieben, dass Schulen durch die Schulaufsicht zur 

Zusammenarbeit verpflichtet werden können, um ein breites und vollständiges 

Unterrichtsangebot zu ermöglichen. 

Auszug Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 

 

§ 4 Zusammenarbeit von Schulen 

(1) Schulen sollen pädagogisch und organisatorisch zusammenarbeiten. Dies schließt 

auch die Zusammenarbeit mit Schulen in freier Trägerschaft ein. 

(2) Die Zusammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Schulstufen erstreckt sich 

insbesondere auf die Vermittlung der Bildungsinhalte und auf die Übergänge von einer 

Schulstufe in die andere. 

(3) Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen einer Schulstufe erstreckt sich 

insbesondere auf die Abstimmung zwischen den Schulformen über Bildungsgänge, den 

Wechsel der Schülerinnen und Schüler von einer Schule in die andere und 

Bildungsabschlüsse. Diese Zusammenarbeit soll durch das Angebot gemeinsamer 

Unterrichtsveranstaltungen für mehrere Schulen und durch den Austausch von 

Lehrerinnen und Lehrern für Unterrichtsveranstaltungen gefördert werden. 

Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Schulen bedürfen der Zustimmung der 

beteiligten Schulkonferenzen. 
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(4) Zur Sicherstellung eines breiten und vollständigen Unterrichtsangebotes können 

Schulen durch die Schulaufsicht zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. 

(5) Das Einvernehmen mit dem Schulträger ist herzustellen, soweit ihm zusätzliche 

Kosten durch die Zusammenarbeit der Schulen entstehen. 

 

 

Unter § 4 sind vielfältige Kooperationen von Schulen subsumierbar; konkret werden im 

Gesetzestext ganz allgemein Angebote gemeinsamer Unterrichtsveranstaltungen und der 

Austausch von Lehrer*innen benannt. Bei den Kooperationen zwischen Schulen ist 

gemäß § 4 Abs. 5 das Einvernehmen mit dem Schulträger bzw. den Schulträgern 

herzustellen, soweit für diese zusätzliche Kosten durch die Kooperation entstehen. Aus 

dieser Darstellung wird deutlich, dass für Kooperationen zwischen Schulen die Schulträger 

sowie die Schulaufsicht unabdingbare Partner sind.  

 

Sinnvoll und denkbar erscheinen Kooperationen nicht nur zwischen Schulen: Andere 

Schulträger können als Partner ins Boot geholt werden, um entsprechend der gesetzlichen 

Verpflichtung gemäß § 80 Abs. 2 SchulG in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger 

Rücksichtnahme für ein regional ausgewogenes, vielfältiges, inklusives und umfassendes 

Angebot zu sorgen und nach Maßgabe des Bedürfnisses in allen Schulformen und 

Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot in allen Landesteilen 

sicherzustellen. Insofern kann das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 

NRW) eine weitere wichtige Rahmung zur Sicherstellung des seitens des LVR benötigten 

Schulraums darstellen. 

 

Konkret könnte eine Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern ebenso wie die 

Zusammenarbeit zwischen Schulen viele unterschiedliche Formen annehmen: Denkbar ist 

z.B. die gemeinsame oder auch gegenseitige Nutzung von bestehendem oder zukünftigem 

Schulraum, z.B. könnte der gemeinsame Bau eines inklusiven Schulzentrums geplant und 

durchgeführt werden. Der bis vor kurzem noch nicht erwartete Anstieg der Schülerzahlen 

betrifft nicht nur den Schulträger LVR, sondern grundsätzlich die meisten Schulträger in 

NRW. Schulraum fehlt aktuell bzw. absehbar an vielen Orten im Rheinland. Für viele 

Schulträger deutete sich diese Entwicklung früher an, weil sie für die 

Schulentwicklungsplanung mit ihren Einwohnermeldeämtern zusammenarbeiten und ihre 

Vorhersagen insofern nicht von den Prognosen des Landes abhängig sind. Grundsätzlich 

steht der LVR nicht allein vor der Herausforderung der Bewältigung steigender 

Schülerzahlen und kann auf Bündnispartner*innen in vergleichbarer Situation innerhalb 

der kommunalen Familie hoffen. Gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Lösungen 

der Schulträger sind vonnöten, um das Schulsystem NRW’s nicht nur quantitativ angepasst 

auszubauen, sondern gleichzeitig die qualitätsvolle Weiterentwicklung eines inklusiven 

Schulsystems voranzutreiben. 

 

Kooperationen sind also sowohl innerhalb des Förderschulsystems, vor allem aber auch 

„inklusiv“ zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen möglich, einschließlich einer 

ggf. zunächst modellhaften Umsetzung. Schulfachlich und schulorganisatorisch sind hierfür 

mehrere Lösungswege denkbar. Konkrete, regionalbezogene Maßnahmen für das 

Rheinland werden basierend auf dem vorliegenden Handlungskonzept und unter Einbezug 

der relevanten LVR-internen Partner sowie der Schulaufsicht, der Schulen, anderer 

Schulträger und weiterer Akteure entwickelt und umgesetzt werden.  
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Der LVR wird in den identifizierten Gebieten in einen umfassenden Austausch – sowohl 

bilateral als auch ggf. in regionalisierten Netzwerken – treten. Mit den Partner*innen aus 

dem schulischen System werden gemeinsame mögliche Lösungswege vor Ort eruiert und 

später umgesetzt. Konsequent einzubinden sind dabei vor allem die obere und untere 

Schulaufsicht, die Schulverwaltungsämter vor Ort, aber auch die LVR-Förderschulen und 

der LWL. Mit den kommunalen Schulverwaltungsämtern und ggf. dem LWL (im Grenzgebiet 

zu Westfalen-Lippe) sollen u.a. folgende Fragen erörtert werden: 

a. Sind freie Schulräume in Schulen zur Nutzung für den LVR vorhanden? 

b. Sind Kooperationen mit allgemeinen Schulen denkbar? 

c. Sind Kooperationen mit Förderschulen denkbar? 

d. Welche Pläne zur Errichtung neuer Schulen bestehen? Werden dabei 

Kooperationsmöglichkeiten sichtbar? 

 

Wenn über die Einbindung der schulischen Partner*innen und des LWL keine Lösung für 

den (drohenden oder akuten) Schulraummangel gefunden wird, ist in einem zweiten Schritt 

vorgesehen, den Horizont möglicher Bündnispartner*innen zu erweitern. Dann wird im 

gesamten kommunalen bzw. regionalen Umfeld nach möglichen Gebäuden für Schulraum 

gesucht. In dieser Phase werden weitere Ämter der Kommune(n) eingebunden sowie 

vorhandene Kliniken, OGS-Träger, Wohlfahrtsverbände oder auch Selbsthilfevereine. Hier 

wird ein sozialräumlich und inklusiv orientiertes, auf die jeweilige Region als Einzelfall 

bezogenes Vorgehen geplant. 

 

Weg 3: Bauliche Maßnahmen 

Werden keine anderen Die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens (Weg 1) sowie 

Kooperationen (Weg 2) sind die prioritären Optionen und werden vorrangig verfolgt. Eigene 

bauliche Maßnahmen des LVR stellen in diesem Handlungskonzept die klar nachrangige 

Option dar. Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des LVR als Schulträger können diese 

zur Schaffung des notwendigen Schulraums notwendig werden, wenn andere Lösungen zur 

Schaffung der benötigten Beschulungsmöglichkeiten in angemessener Zeit nicht gefunden 

werden bzw. nicht umsetzbar, so werden bauliche Maßnahmen nötig sein, um den 

notwendigen Schulraum zur Verfügung zu stellen sind. An Schulen, an denen bereits akut 

Schulraum fehlt, mussten bereits in den letzten Jahren bzw. aktuell einige bauliche 

Maßnahmen durchgeführt oder in die Wege geleitet werden (vgl. Vorlage 14/2099). 

 

Bauliche Maßnahmen können Umbauten, Erweiterungsbauten und Neubauten sein, dies 

auch abhängig von verfügbarem und geeignetem Bauplatz. Bauliche Maßnahmen sind 

grundsätzlich auch in Kooperation mit anderen Schulträgern denkbar, z.B. der gemeinsame 

Bau eines Schulzentrums oder der Bau eines Schulzentrums durch den einen der 

Schulträger und anschließende gemeinsame Nutzung, beispielsweise im Wege der 

Vermietung. Dabei wird immer auch muss die Nachhaltigkeit dieser Projekte mit Blick auf 

die LVR-üblichen Standards zu Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit, Barrierefreiheit und 

die Potentiale der Nachnutzung zu berücksichtigen gegeben sein. Bei der Schaffung neuen 

Schulraums ist zudem der inklusive Gedanke handlungsleitend und die mögliche Öffnung 

der Förderschulen zu berücksichtigen, was u.a. veränderte Anforderungen an eine 

multifunktionale Nutzung des Schulraums bedeutet. 
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3.5 Chancen und Risiken: Bewertung der drei Wege und ihr Verhältnis 

zueinander 

Die drei beschriebenen Wege (Inklusion/GL, Kooperationen, bauliche Maßnahmen) 

zeichnen sich in der späteren operativen Umsetzung durch eine unterschiedliche 

Steuerbarkeit für den LVR aus: Beispielsweise ist der Einfluss auf das Gemeinsame Lernen 

in Weg 1 stets nur indirekter Natur, da die Verantwortung für das Gemeinsame Lernen bei 

den allgemeinen Schulen und beim Schulministerium mit seinen nachgeordneten Behörden 

(Bezirksregierung, untere und obere Schulaufsicht) liegt. Kooperationen als Weg 2 können 

aktiver gesteuert und auch vertraglich vereinbart werden und haben daher eine höhere 

Steuerbarkeit. Dennoch ist auch hier der LVR von Partner*innen abhängig. Er kann nicht 

allein tätig werden und damit auch nicht vollständig selbstständig die Verantwortung und 

Kontrolle übernehmen. Bei baulichen Maßnahmen ist die Steuerbarkeit unterschiedlich 

einzuschätzen: Baumaßnahmen, die bestehende, LVR-eigene Liegenschaften betreffen, 

kann der LVR selbstständig steuern. Andere Baumaßnahmen, z.B. Schulneu- 

oder -erweiterungsbauten, die angrenzend, aber außerhalb bisheriger LVR-Liegenschaften 

erfolgen sollen, sind entscheidend von der Bereitschaft der Mitgliedskörperschaften 

abhängig, Grundstücke abzugeben oder in Grundstücksangelegenheiten zu kooperieren.  

 

Der LVR als Schulträger strebt in dem beschriebenen Prozess die Zusammenarbeit mit 

vielfältigen Partnern des Schulsystems, innerhalb des LVR und mit dem LWL, mit 

kommunalen Verwaltungen und weiteren Partner*innen an. Gleichzeitig hängt gerade der 

Erfolg aller drei Wege maßgeblich von der Kooperationsbereitschaft der hierfür benötigten 

Partner*innen ab. 

 

Grundsätzlich können alle drei Wege in einer Region in Abhängigkeit von Partner*innen 

und Prozessen auch ineinandergreifen und sich verzahnen: Beispielsweise können 

Aktivitäten, welche das Gemeinsame Lernen unterstützen, wie die verstärkte Vernetzung 

der Fachleute vor Ort, dazu führen, dass Kooperationen zwischen Schulen und 

Schulträgern angestoßen werden. Auch bauliche Maßnahmen können im Rahmen einer 

Kooperation nötig werden, z.B., wenn für eine schulische Kooperation die inklusive 

Ertüchtigung von Räumlichkeiten nötig wird. Umgekehrt können sollen bauliche 

Maßnahmen des LVR auch die Kooperationen zwischen Schulen oder Schulträgern 

anstoßen, z.B. wenn aus benachbarten Schulen inklusive Zentren entstehen. Die mögliche 

Zusammenarbeit kann Synergien freisetzen und die kommunale Familie bei der 

Weiterentwicklung des inklusiven Schulsystems voranbringen.  

 

Voraussetzung für das Gelingen jeder Maßnahme, die über bestehende LVR-Liegenschaften 

hinausgeht, ist aber eine hohe Bereitschaft auf der anderen Seite, der Seite der benötigten 

Partner*innen. Diese Bereitschaft kann der LVR nur äußerst bedingt beeinflussen. Aufgrund 

der schulgesetzlichen Verpflichtung des LVR als Schulträger, den benötigten Schulraum 

bereitzustellen, bedingt dies bei jeder einzelnen Maßnahme eine Zeitschiene für den 

Prozess, die durch den LVR festzulegen ist und die als das letztlich entscheidende Kriterium 

anzusehen ist. Die zeitliche Planung wird es daher auch erforderlich machen, dass die 

Möglichkeiten für die Wege 1, 2 und 3 nicht nacheinander, sondern parallel zu prüfen sind. 

Nur so können die Vorlauf- und Bearbeitungszeiten der jeweiligen Maßnahmen 

angemessen berücksichtigt werden, um rechtzeitig den nötigen Schulraum bereitzustellen. 

Gerade vor diesem Hintergrund und dem benötigten zeitlichen Vorlauf ist der Weg 2 der 

Kooperation vorrangig zu beschreiten. Solitäre bauliche Maßnahmen des LVR müssen 
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dagegen immer die letzte Option sein für den Fall, dass eine Kooperation vor Ort nicht 

möglich ist.  

 

In der nachfolgenden Tabelle 1 werden die drei Wege im Hinblick auf Chancen und Risiken 

zusammenfassend eingeschätzt. Es handelt sich hier um eine allgemeine 

Charakterisierung. Bei allen konkreten Maßnahmen und Vorgehensweisen sind Chancen 

und Risiken jeweils individuell als Basis der Entscheidungsfindung zu bewerten.  

Tabelle 1: Chancen und Risiken der drei möglichen Wege aus Sicht des LVR * 

 

Weg 1 

Gemeinsames Lernen, 
Inklusion ausbauen 

Weg 2 

Kooperationen  
Weg 3 

Bauliche 
Maßnahmen des LVR 

Qualität auf individueller 
Ebene (Schüler*innen) 

offen** (0) hoch (+) sehr hoch (++) 

Qualität auf Systemebene 
(Schulsystem) 

hoch (+) hoch (+) offen*** (0) 

Zeitliches 

Erfordernis  
gering (+) hoch (-) sehr hoch (- -) 

Fiskalischer Effekt (LVR): 
Laufende Kosten (Sach- 
und Personalkosten) 

gering (+) mittel (+) hoch (-) 

Fiskalischer Effekt (LVR): 
Investiv 

gering (+) gering (+) sehr hoch (- - ) 

Steuerbarkeit aus Sicht 
des LVR als Schulträger 

sehr gering (--) gering (-) hoch (+) 

Erörterung:  

* Hinter der Einschätzung des Kriteriums ist vermerkt, ob sich diese Ausprägung als positiv (+), 
negativ (-) oder neutral bzw. nicht einschätzbar (0) für den LVR darstellt. 

** abhängig von der Qualität der Umsetzung der schulischen Inklusion 
*** Systemische Weiterentwicklung, abhängig von der künftig den Förderschulen zugedachten 
Rolle (insbes. Expertisezentren, Öffnung der Förderschulen, Verzahnung der Systeme) 

 

Deutlich werden dabei neben der Unterschiedlichkeit der drei Wege auch mögliche 

Zielkonflikte in der Umsetzung. Beispielsweise steht als positiver Effekt bei den Wegen 1 

und 2 die Qualität im Sinne der inklusiven Weiterentwicklung des Schulsystems im 

Vordergrund, sodass diese vorrangig zu beschreiten sind. Diese Wege benötigen aber 

gleichzeitig einen ggf. erheblichen zeitlichen Vorlauf und sind für den LVR als Schulträger 

aufgrund der Abhängigkeit von der Kooperation mit externen Partner*innen wenig 

steuerbar. Bei akutem Schulraummangel in einer Region werden diese Wege möglichst 

prioritär ins Auge gefasst. Es ist aber davon auszugehen, dass in manchen Situationen 

schlicht nicht genug Zeit sein wird, um Abstimmungsprozesse und ggf. mehrschrittige 

Verhandlungen mit potentiellen Partner*innen zu durchlaufen. Diese hier nur skizzierten 

Zielkonflikte zwischen qualitativen Aspekten, zeitlichen Erfordernissen, fiskalischen 

Effekten und der Steuerbarkeit durch den LVR sind nicht per se aufzulösen, sondern werden 

die Durchführung des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ dauerhaft begleiten und sind 

für jede einzelne Maßnahme zu antizipieren und ggf. transparent zu erörtern. 
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3.6 Gesamtsteuerung des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ 

Das Konzept sieht vor, Zielplanungen bezogen auf die von Schulraummangel betroffene 

Region und bezogen auf die eine Förderung der inklusiven Beschulung der dort betroffenen 

Förderschwerpunkte federführend durch die Schulverwaltung zu erstellen und die hierfür 

notwendigen Prozesse anzustoßen und zu steuern. Daher werden in der Verwaltung 

mehrere regionalbezogene Zielplanungen gleichzeitig entstehen und in einer 

Gesamtsteuerung zusammengeführt werden. Diese Zusammenführung ist nötig, damit 

einerseits die damit verbundenen zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen 

koordiniert werden und andererseits die Handlungsstränge voneinander profitieren können 

und so der Blick auf das Ganze gewahrt bleibt.  

 

Viele der oben benannten, externen Partner*innen (Schulaufsicht, Schulverwaltungsämter, 

Schulleitungen der LVR-Schulen, LWL, kommunale Partner, Bezirksregierung, etc.) müssen 

von Beginn an in den jeweiligen Prozess vor Ort eingebunden werden. Nicht zuletzt gilt 

dies auch für das Schulministerium NRW. 

 

Mit den Partner*innen vor Ort kann in vielen Fällen auf bestehende vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit dem LVR als Schulträger aufgebaut werden. In anderen Fällen 

müssen Kontakte und Netzwerke seitens der Schulverwaltung erst noch aufgebaut werden. 

Kontakt- und Netzwerkaufbau ist als Kommunikationsprozess zeitaufwendig und kann nicht 

beliebig beschleunigt werden. 

 

Die Aufgaben im Prozess gestalten sich sowohl schulfachlich als auch kommunikativ sehr 

anspruchsvoll: Ein sensibles Vorgehen ist unabdingbar, um die unterschiedlichen 

Interessen, Haltungen und Verantwortlichkeiten der Partner*innen zu erfassen und 

angemessen zu berücksichtigen. Im Prozess wird seitens des LVR eine sach- und 

fachkundige Kommunikation und Arbeitsweise erforderlich sein, um vom jeweiligen 

Gegenüber auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Das Vertrauen aller Partner*innen, 

ihre Sorgen und Bedürfnisse müssen gleichermaßen berücksichtigt werden, um 

modellhafte und innovative Kooperationen zur Förderung der schulischen Inklusion zu 

erarbeiten und erfolgreich umzusetzen.  

 

Eingangs der Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen sowie des entwickelten Konzeptes 

wird die Verwaltung einen möglicherweise bestehenden, zusätzlichen Bedarf an 

personellen Ressourcen prüfen. 

 

Der Landschaftsausschuss hat an seiner Sitzung am 18.02.2020 die Beratung der Vorlage 

14/3817 ohne Beschlussfassung auf den nächsten Beratungslauf vertagt und die 

Verwaltung beauftragt, die inklusive Ausrichtung des Handlungskonzeptes stärker zu 

akzentuieren. Daraufhin hat die Verwaltung die Ergänzungsvorlage 14/3817/1 erstellt.   
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4. Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird beauftragt, ihr Verwaltungshandeln am Handlungskonzept 

„Schulraumkapazität 2030“, wie in Vorlage 14/3817/1 dargestellt, auszurichten und 

regionalbezogene Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität 

zu erstellen und umzusetzen. 

 

 

In Vertretung 

 

 

P r o f.   D r.  F a b e r 
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5. Anhang  

5.1 Relevante Auszüge aus dem Schulgesetz NRW 

 

§ 4 - Zusammenarbeit von Schulen 

(1) Schulen sollen pädagogisch und organisatorisch zusammenarbeiten. Dies schließt 

auch die Zusammenarbeit mit Schulen in freier Trägerschaft ein. 

(2) Die Zusammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Schulstufen erstreckt sich 

insbesondere auf die Vermittlung der Bildungsinhalte und auf die Übergänge von einer 

Schulstufe in die andere. 

(3) Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen einer Schulstufe erstreckt sich 

insbesondere auf die Abstimmung zwischen den Schulformen über Bildungsgänge, den 

Wechsel der Schülerinnen und Schüler von einer Schule in die andere und 

Bildungsabschlüsse. Diese Zusammenarbeit soll durch das Angebot gemeinsamer 

Unterrichtsveranstaltungen für mehrere Schulen und durch den Austausch von 

Lehrerinnen und Lehrern für Unterrichtsveranstaltungen gefördert werden. 

Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Schulen bedürfen der Zustimmung der 

beteiligten Schulkonferenzen. 

(4) Zur Sicherstellung eines breiten und vollständigen Unterrichtsangebotes können 

Schulen durch die Schulaufsicht zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. 

(5) Das Einvernehmen mit dem Schulträger ist herzustellen, soweit ihm zusätzliche 

Kosten durch die Zusammenarbeit der Schulen entstehen. 

 

§ 5  Öffnung von Schule, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

(1) Die Schule wirkt mit Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes zur Erfüllung des 

schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages und bei der Gestaltung des Übergangs 

von den Tageseinrichtungen für Kinder in die Grundschule zusammen. 

(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen und 

der freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern 

zusammenarbeiten, die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Volljährigen tragen, und Hilfen zur beruflichen Orientierung geben. 

(3) Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der 

Schulkonferenz. 

 

§ 78 SchulG – Schulträger der öffentlichen Schulen 

(1) Die Gemeinden sind Träger der Schulen, soweit in den folgenden Absätzen nichts 

anderes bestimmt ist. § 124 bleibt unberührt.  

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind Träger der Berufskollegs. § 124 bleibt 

unberührt.  

(3) Die Landschaftsverbände sind Träger der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 

Hören und Kommunikation, mit dem Förderschwerpunkt Sehen, mit dem 

Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung und in der Sekundarstufe I 

mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Das Ministerium kann sie verpflichten, in 

Einrichtungen der erzieherischen Hilfe den Unterricht sicher zu stellen.  

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Träger sind gemeinsam mit dem Land für eine 

zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Schulen verantwortlich. Sie sind verpflichtet, 

Schulen oder Bildungsgänge des Berufskollegs zu errichten und fortzuführen, wenn in 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,125
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,125
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ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße (§ 82) gewährleistet ist. 

Ein Bedürfnis besteht, wenn die Schule im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 

erforderlich ist, damit das Bildungsangebot der Schulform in zumutbarer Entfernung 

wahrgenommen werden kann. Werden die Voraussetzungen für die Errichtung und 

Fortführung einer Schule, für die die Trägerschaft der Gemeinde vorgesehen ist, nur 

durch Zusammenarbeit von Gemeinden gemäß § 80 Abs. 4 erreicht und führt diese 

Zusammenarbeit nicht zur Errichtung der Schule, so ist der Kreis verpflichtet, die Schule 

zu errichten und fortzuführen. Die Verpflichtung, Schulen zu errichten und fortzuführen 

besteht nicht, soweit und solange bereits vorhandene Schulen anderer öffentlicher oder 

privater Schulträger das Schulbedürfnis durch einen geordneten Schulbetrieb (§ 82) 

erfüllen. 

(5) Die Entwicklung des Schüleraufkommens und der Wille der Eltern sind bei der 

Feststellung des Bedürfnisses zu berücksichtigen. 

(6) Soweit eine Verpflichtung nach Absatz 4 nicht besteht, sind die Gemeinden und 

Kreise berechtigt, Schulen zu errichten und fortzuführen, wenn ein gebietsübergreifendes 

Bedürfnis besteht und ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist. Gemeinden, Kreise 

und Landschaftsverbände sind berechtigt, Schulen für Kranke zu errichten und 

fortzuführen.  

[…] 

(8) Gemeinden und Gemeindeverbände können sich zu Schulverbänden als 

Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

zusammenschließen oder dazu zusammengeschlossen werden. Sie können auch durch 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Aufgaben des Schulträgers auf eine Gemeinde 

übertragen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nimmt die Schulaufsichtsbehörde im 

Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde wahr.  

 

§ 79 Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlage und Schulgebäude 

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht 

erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und 

zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am 

allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung 

zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 80 Schulentwicklungsplanung 

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach § 78 

zu erfüllen haben, sind sie verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen 

benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient 

nach Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen, 

inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und 

Abschlussangebots in allen Landesteilen. Die oberen Schulaufsichtsbehörden beraten die 

Schulträger dabei und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungsplanung und 

Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen. 

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter Berücksichtigung des Angebots anderer 

Schulträger so zu planen, dass schulische Angebote aller Schulformen und Schularten 

einschließlich allgemeiner Schulen als Orte des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Absatz 2) 

unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können. Die Schulträger 

sind verpflichtet, in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein 

regional ausgewogenes, vielfältiges, inklusives und umfassendes Angebot zu achten und 

benachbarte Schulträger rechtzeitig anzuhören, die durch die Planungen in ihren Rechten 

betroffen sein können.  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,83
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,81#jurabs_4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=146782,1
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p78
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p78
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p20
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5.2 Visualisierung am Beispiel KM-Schulen 

Abbildung 2: Visualisierung – Entwicklung der Schülerzahl im Verhältnis zur vorhandenen Kapazität im Förderschwerpunkt Körperliche 

und motorische Entwicklung (vgl. Vorlage 14/3218) 

Schuljahr 2018/19 

(Ist-Zustand, Stand März 2019) 

Schuljahr 2024/25 (Prognose) Schuljahr 2029/30 (Prognose) 

 
Erläuterung: Die Abbildungen zeigen die Schulen mit dem Förderschwerpunkt KM. Die dazugehörigen Schulzuständigkeitsgebiete sind 

nach einem Ampel-Prinzip eingefärbt: Grün bedeutet, es besuchen weniger Schüler die Schule als in ihrer Standardbelegung vorgesehen. 

Gelbe Bereiche zeigen an, dass die Standardbelegung überschritten ist und rote Bereiche, dass die Maximalbelegung überschritten ist. 

Gezeigt werden der IST-Zustand sowie der anzunehmende zeitliche Verlauf über die nächsten zehn Jahre. 
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Worum geht es hier?   

 

In leichter Sprache 

 

Der LVR hat besondere Schulen  

nur für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen.  

Diese Schulen heißen Förder-Schulen. 

 

Immer mehr Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung 

nehmen am Unterricht in einer allgemeinen Schule teil. 

 

Aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche  

besuchen eine Förder-Schule vom LVR. 

 

Auch in den nächsten Jahren wird es wahrscheinlich 

mehr Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in 

allen Schulen geben.  

 

Dafür werden viele neue Klassenzimmer  

und andere Schulräume gebraucht. 

 

Darum plant der LVR jetzt, wo diese Kinder  

und Jugendliche im Rheinland  

unterrichtet werden können. 

 

Kinder mit und ohne Behinderungen 

sollen zusammen zur Schule gehen können. 

 

Das nennt man gemeinsames Lernen. 

Das schwierige Wort dafür ist: 

Inklusion in der Schule. 
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion 

und Menschenrechte (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern weitere 

Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

  

Der LVR findet Inklusion in der Schule sehr wichtig. 

 

Deshalb sollen möglichst viele Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen in eine  

allgemeine Schule gehen können. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-5220. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache   

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

 

http://www.leichtesprache.lvr.de/
https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung: 
 

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 die Beratung der Vorlage 

14/3817 ohne Beschlussfassung auf den nächsten Beratungslauf vertagt und die 

Verwaltung beauftragt, die inklusive Ausrichtung des Handlungskonzeptes stärker zu 

akzentuieren. Daraufhin hat die Verwaltung die Ergänzungsvorlage 14/3817/1 erstellt, die 

die Vorlage 14/3817 ersetzt.  

 

Der Landschaftsausschuss hat die Verwaltung am 16.05.2019 damit beauftragt, ein 

Handlungs- und Maßnahmenkonzept zu entwickeln, um den aktuellen und drohenden 

Schulraummangel abzuwenden und die Schulträgeraufgaben auf die weiter zunehmende 

Zahl an Schüler*innen1 an den Schulen des LVR auszurichten (Vorlage 14/3218). Mit 

dieser Vorlage legt die Verwaltung das Konzept „Schulraumkapazität 2030“ vor, welches 

den weiteren Schritten und Maßnahmen des LVR mit Blick auf die Bereitstellung der 

erforderlichen Schulanlagen und Gebäude zugrunde liegen wird. 

 

Der LVR setzt sich seit vielen Jahren und mit Nachdruck für Inklusion in allen 

Lebensbereichen ein, insbesondere auch im Bereich der schulischen Bildung. Hier ist die 

Förderung des Gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung oberstes Ziel der Bemühungen des LVR. Folgerichtig sieht sich auch das 

vorliegende Handlungskonzept zur Schaffung der benötigten Schulraumkapazität als 

weiteren, wesentlichen Baustein zur Forcierung des Gemeinsamen Lernens und ist der 

bildungspolitischen Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems 

verpflichtet. So ist der hierbei zielführende und daher prioritär zu beschreitende Weg, um 

dem vorhandenen und drohenden Schulraummangel zu begegnen, jener der Verzahnung 

der Systeme, d.h. der Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und den Förderschulen 

des LVR. Hierfür sind Kooperationen zwischen den Trägern der allgemeinen Schulen und 

dem LVR als Schulträger anzustreben, auch mit Blick auf die Ertüchtigung vorhandener 

und den Bau neuer inklusiv ausgerichteter Schulen. Solitäre bauliche Maßnahmen des LVR 

müssen dagegen immer die letzte Option sein für den Fall, dass eine Kooperation vor Ort 

nicht möglich ist. 

 

Die fortlaufende Schulentwicklungsplanung des LVR hat im Frühjahr 2019 weiterhin und 

teils drastisch ansteigende Schülerzahlen offenbart, insbesondere an LVR-Förderschulen 

mit den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische Entwicklung und Sprache 

(Vorlage 14/3218). Daraus ergeben sich für den LVR als gesetzlich verpflichteter 

Schulträger unmittelbar bzw. absehbar notwendige Maßnahmen, die Investitionen sowie 

zusätzliche Personal- und Sachkosten zur Folge haben werden. An Standorten von LVR-

Förderschulen bzw. in Regionen als deren Zuständigkeitsbereichen, die von 

Schulraummangel bedroht sind, wird der LVR Maßnahmen ergreifen, um die geordnete 

Beschulung der Schüler*innen dauerhaft und langfristig sicherzustellen. Ziel ist es, 

ausreichende Kapazitäten zu schaffen, sodass im Schuljahr 2030/31 jede/r Schüler*in 

einen Schulplatz hat und jede LVR-Schule nur so viele Schüler*innen beschult, wie mit 

ihrem Bildungsauftrag vereinbar ist. 

                                           
1 Mit der Verwendung des Gender*Sterns, bei der zwischen dem Wortstamm und der weiblichen 

Endung ein Gender*Stern eingefügt wird, möchten wir auf alle Menschen jenseits der 

Zweigeschlechtlichkeit hinweisen und neben Frauen und Männern ausdrücklich all diejenigen 
einbeziehen und ansprechen, die sich nicht in die Geschlechterkategorien „weiblich“ und „männlich“ 
einordnen können oder möchten. 
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Der LVR als Schulträger strebt mit dem hier vorgestellten Konzept die Zusammenarbeit 

mit vielfältigen Partner*innen im Schulsystem an, unter anderem mit der Schulaufsicht, 

den kommunalen Schulverwaltungsämtern sowie mit anderen Schulen. Der Erfolg des 

Konzeptes hängt in seiner konkreten Umsetzung maßgeblich von der Kooperations-

bereitschaft der hierfür benötigten Partner*innen ab. Die vorgestellten Wege sowie die 

später zu entwickelnden Einzelmaßnahmen unterscheiden sich daher im Hinblick auf ihre 

Chancen und Risiken, insbesondere hinsichtlich der Steuerbarkeit, der Qualität, der 

fiskalischen Effekte sowie der zeitlichen Erfordernisse. Diese Chancen und Risiken werden 

ebenfalls dargestellt. 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, ihr Verwaltungshandeln am Handlungskonzept 

„Schulraumkapazität 2030“, wie in Vorlage 14/3817/1 dargestellt, auszurichten und 

regionalbezogene Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität 

zu erstellen und umzusetzen. 

 

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielrichtung Nr. 4 „Inklusiven Sozialraum 

mitgestalten“ und Nr. 5 „Barrierefreie Liegenschaften“ des LVR-Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Ergänzungsvorlage 14/3817/1:  

 

Nach Beratung in mehreren Ausschüssen ist die Vorlage 14/3817 

inhaltlich ergänzt worden. 
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1. Problemstellung 

Der Landschaftsausschuss hat die Verwaltung am 16.05.2019 damit beauftragt, ein 

Handlungs- und Maßnahmenkonzept zu entwickeln, um den aktuellen und drohenden 

Schulraummangel abzuwenden und die Schulträgeraufgaben auf die weiter zunehmende 

Zahl an Schüler*innen an den Schulen des LVR auszurichten (Vorlage 14/3218). Mit dieser 

Vorlage legt die Verwaltung das Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ vor, 

welches den weiteren Schritten und Maßnahmen des LVR im Sinne von regionalbezogenen 

Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität zugrunde liegen 

wird2. 

 

Der LVR setzt sich seit vielen Jahren und mit Nachdruck für Inklusion in allen 

Lebensbereichen ein, insbesondere auch im Bereich der schulischen Bildung. Hier ist die 

Förderung des Gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 

Behinderung oberstes Ziel der Bemühungen des LVR. So wird mit der LVR-

Inklusionspauschale für Schüler*innen der Weg in das Gemeinsame Lernen geebnet, indem 

Schulträger bei der entsprechenden Herrichtung der Schulen finanziell unterstützt werden. 

Mit dem Angebot der Systemorientierten Unterstützung schulischer Inklusion wird die 

sozialraumorientierte Vernetzung und Kooperation von Expert*innen vor Ort nachhaltig 

gefördert, ebenfalls um das Gemeinsame Lernen zu stärken. Folgerichtig sieht sich auch 

das vorliegende Handlungskonzept zur Schaffung der benötigten Schulraumkapazität als 

weiteren, wesentlichen Baustein zur Forcierung des Gemeinsamen Lernens und ist der 

bildungspolitischen Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems 

verpflichtet. So ist der hierbei zielführende und daher prioritär zu beschreitende Weg, um 

dem vorhandenen und drohenden Schulraummangel zu begegnen, jener der Verzahnung 

der Systeme, d.h. der Kooperation zwischen allgemeinen Schulen und den Förderschulen 

des LVR. Hierfür sind Kooperationen zwischen den Trägern der allgemeinen Schulen und 

dem LVR als Schulträger anzustreben, auch mit Blick auf die Ertüchtigung vorhandener 

und den Bau neuer inklusiv ausgerichteter Schulen. Solitäre bauliche Maßnahmen des LVR 

müssen dagegen immer die letzte Option sein für den Fall, dass eine Kooperation vor Ort 

nicht möglich ist. 

 

Wie in Vorlage 14/3218 dargestellt, steigen die Schülerzahlen an den LVR-Förderschulen 

weiter an, teils rapide. In den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische 

Entwicklung sowie Sprache (Sek. I) erreichen die Schülerzahlen historische Höchststände. 

Gleichzeitig fällt diese Entwicklung regional und je nach Förderschwerpunkt durchaus 

unterschiedlich aus. Die Fortschreibung der Planzahlen bis zum Schuljahr 2029/30 basiert 

auf der Schülerzahlprognose des Landes NRW, die am Anfang des Jahres 2019 erstmals 

seit vielen Jahren aktualisiert wurde, und weist einen weiteren, deutlichen Anstieg der 

                                           
2 Paragraph § 79 des Schulgesetzes NRW beschreibt die Schulträgeraufgaben folgendermaßen: „Die 

Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen 
Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das 
für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und 
Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.“ Diese Vorlage 

behandelt im Schwerpunkt räumliche Bedarfe, nicht aber sächliche und personelle Bedarfe, die sich 
aus steigenden Schülerzahlen für den Schulträger LVR gleichsam ergeben und an anderer Stelle zu 
berücksichtigen sein werden.  
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Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2029/30 aus. Der Abgleich der erwarteten Schülerzahlen 

mit den Raumkapazitäten der Schulen zeigt, dass in den Förderschwerpunkten Körperliche 

und motorische Entwicklung und Sprache die LVR-Schulen ihre Kapazitätsgrenzen bereits 

erreicht haben oder binnen weniger Jahre erreichen werden. Allein durch die Demografie 

bedingt könnte unter den heutigen Bedingungen im Schuljahr 2029/30 ein erheblicher Teil 

der zusätzlich erwarteten Schülerinnen und Schüler nicht an den LVR-Förderschulen 

versorgt werden. Da auch die Zahl festgestellter sonderpädagogischer 

Unterstützungsbedarfe weiter zunimmt und die Anwahl des Gemeinsamen Lernens durch 

die Eltern in einigen Förderbereichen jüngst stagniert, müssen die bisher vorgelegten 

Planzahlen weiterhin als konservativ geschätzt bezeichnet werden. 

 

Zudem ist die weitere Entwicklung der schulischen Inklusion in NRW nach wie vor schwer 

vorhersehbar. Inwiefern und ggfs. in welche Richtung die seitens des Landes angestrebte 

Qualitätsverbesserung und die Bündelung von Ressourcen an Schulen des Gemeinsamen 

Lernens die Wahl der Förderschule und damit die Schülerzahlen an den LVR-Förderschulen 

beeinflussen werden, ist derzeit nicht absehbar. Je nach Fortgang der schulischen 

Inklusionsbemühungen und der Entwicklung des Elternwillens erscheint auch weiterhin 

eine progressivere Entwicklung der Schülerzahlen an den LVR-Förderschulen denkbar. 

 

Vor dem Hintergrund der aktuellen Planzahlen wurde die Verwaltung beauftragt, ein 

Handlungskonzept zu erarbeiten, um den zeitnah drohenden Mangel an Schulraum 

abzuwenden und den Schulträger ebenfalls auf Anforderungen im Hinblick auf die sächliche 

und personelle Ausstattung der Schulen vorzubereiten. 

 

2. Bildungspolitische Position des LVR 

Ein zentraler Schwerpunkt der Bemühungen des LVR ist, die Inklusion im Rheinland zügig 

qualitativ voranzubringen mit dem Ziel, den LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention konsequent umzusetzen. Das Konzept „Schulraumkapazität 

2030“ sieht sich als wesentlichen Baustein zur Erreichung dieses Ziels und ist der 

bildungspolitischen Perspektive einer Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems 

verpflichtet. 

 

Neben den gesetzlich geregelten Zuständigkeiten und Verpflichtungen liegt dem hier 

vorgestellten Handlungskonzept daher wesentlich das bildungspolitische Positionspapier 

zugrunde, welches am 05.07.2019 vom Landschaftsausschuss beschlossen wurde (Vorlage 

14/3401/1)3. In diesem Papier werden für den LVR auf Handlungsebene zwei 

Maßnahmenbereiche beschrieben: 

 

1. Die schulische Inklusion muss qualitätsvoll weiterentwickelt werden, damit allgemeine 

Schulen Förderorte sind, die Schüler*innen bestmöglich fördern und von den Eltern 

gewählt werden. Der LVR unterstützt aktiv die schulische Inklusion und die 

Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem. 

 

                                           
3 Vorlage 14/3401/1 „Rahmenbedingungen und bildungspolitische Perspektiven für die gelingende 

Weiterentwicklung eines inklusiven Schulsystems – Auswirkungen auf die Aufgaben des LVR als 
Schulträger“  
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2. Die Angebote und Leistungen der qualitativ hochwertigen LVR-Förderschulen sind zu 

erhalten und am Bedarf des Einzelnen ausgerichtet weiterzuentwickeln, solange diese 

Angebote und Leistungen nachgefragt werden, d.h. Eltern sich für die Förderschulen 

entscheiden. 

 

Diese beiden Ziele sind für das hier vorgelegte Konzept mit dem Titel „Schulraumkapazität 

2030“ handlungsleitend. Bei allen Überlegungen des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ 

steht die aktive Mitgestaltung des laufenden Transformationsprozesses hin zu einem 

inklusiven Bildungssystem im Vordergrund. Dementsprechend werden die Unterstützung 

des Gemeinsamen Lernens und die Durchführung von Kooperationen vor Ort, insbesondere 

mit allgemeinen Schulen, grundsätzlich prioritär gegenüber eigenen baulichen Maßnahmen 

behandelt. Auch im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns können sich 

diese Lösungsansätze als vorteilhaft erweisen. 

 

Der Gedanke der Weiterentwicklung des Schulsystems wird auch bei ggf. notwendigen 

baulichen Maßnahmen berücksichtigt: Gebäude sollen barrierearm ertüchtigt, geplant und 

gebaut werden. Künftige Schulbauten sollen sowohl eine inklusive Beschulung als auch 

eine nichtschulische Nachnutzung erlauben.  

 

Im Zuge der Transformation des Schulwesens wandelt sich auch die Rolle der 

Förderschulen, neben der Beschulung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf, hin zu Expertisezentren sonderpädagogischer Förderung. Auch 

diese veränderte Rolle der Förderschulen hat Auswirkungen auf Raumbedarfe, 

Kooperationsmöglichkeiten und die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens. Alle 

Maßnahmen zur Abwendung des Schulraummangels sollen daher auch dazu beitragen, 

diesen Wandel der Förderschulen zu unterstützen. 

 

Die Transformation des Schulwesens ist eine Aufgabe, die nur gemeinschaftlich von allen 

Beteiligten im Schulsystem gelöst werden kann. Entsprechend dieser Erkenntnis sollen 

auch bei dem hier vorgestellten Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ möglichst 

viele Beteiligte des Schulsystems vor Ort „ins gemeinsame Boot“ geholt werden, um 

Lösungswege mit Synergien für alle zu finden und umzusetzen. 

3. Handlungskonzept: „Schulraumkapazität 2030“ 

3.1. Zielsetzung des Konzeptes 

An Standorten von LVR-Förderschulen bzw. in den Regionen als deren 

Zuständigkeitsbereichen, die von Schulraummangel bedroht sind, wird der LVR 

Maßnahmen ergreifen, um die Inklusion im Schulbereich voranzutreiben und die geordnete 

Beschulung der Schüler*innen dauerhaft und langfristig sicherzustellen. Ziel ist es, 

ausreichende Kapazitäten zu schaffen. Konkret ist das Ziel, dass im Schuljahr 2030/31 

jede/r Schüler*in einen Schulplatz hat und jede LVR-Schule nur so viele Schüler*innen 

beschult, wie mit dem Bildungsauftrag vereinbar ist.  

 

Für die Umsetzung des Bildungsauftrages ist unabdingbar, dass Schulraum im originär 

vorgesehenen Sinn verwendet wird, also z.B. Fachräume für Fachunterricht oder 

Werkräume für Werkunterricht genutzt werden und nicht zu Klassenzimmern umgewidmet 

werden (müssen). Die vorgesehene Nutzung ermöglicht den Schulen, ihren Schüler*innen 
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die allgemeinen und die speziellen Bildungsgänge der Förderschulen anzubieten, d.h. die 

originäre Nutzung ist unmittelbar verknüpft mit den Möglichkeiten der Schüler*innen, 

Bildungsabschlüsse an der LVR-Förderschule zu erreichen4. Auch die Qualität der 

Ganztagsangebote (OGS wie auch gebundener Ganztag) ist abhängig von räumlichen 

Gegebenheiten. 

 

Es werden im Weiteren keine Einzelmaßnahmen vorgestellt, sondern die strategischen 

Schritte benannt, die generell und regionalbezogen und unter Beteiligung vielfältiger 

Partner*innen – innerhalb und außerhalb des LVR – gegangen werden sollen. 

3.2. Planungsgrundlagen optimieren  

Die Landschaftsverbände sind nach § 80 des Schulgesetzes NRW verpflichtet, eine 

Schulentwicklungsplanung zu betreiben, welche der Schaffung eines inklusiven 

Bildungsangebotes in allen Landesteilen dient (Gesetzestext im Wortlaut findet sich im 

Anhang). Die Landschaftsverbände sind in Nordrhein-Westfalen gesetzlich verpflichteter 

Träger der Förderschulen mit den Förderschwerpunkten Körperliche und motorische 

Entwicklung (KM), Sehen (SE), Hören und Kommunikation (HK) und Sprache in der 

Sekundarstufe I (SQ). Das Schulgesetz verpflichtet die Schulträger in § 80 in enger 

Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme für ein regional ausgewogenes, 

vielfältiges, inklusives und umfassendes Angebot zu sorgen und ein nach Maßgabe des 

Bedürfnisses gemäß § 78 in allen Schulformen und Schularten umfassendes Bildungs- und 

Abschlussangebot in allen Landesteilen sicherzustellen. Die inklusive Schulent-

wicklungsplanung (SEP) des LVR wurde vom Fachbereich Schulen mit der Vorlage 14/1850 

neu aufgestellt, um der Dynamik und den Veränderungsprozessen in der 

Weiterentwicklung der schulischen Inklusion gerecht zu werden. Die SEP wird seit 2016 

fortlaufend betrieben. Die Planzahlen werden seitdem jährlich aktualisiert. Weitere Details 

zu den Aufgaben und dem strukturierten Vorgehen der fortlaufenden SEP können in 

Vorlage 14/1850 nachgelesen werden. 

 

Anhand der jährlichen Aktualisierung der Planzahlen wurden im Frühjahr 2019 die 

weiterhin und teils drastisch ansteigenden Schülerzahlen in bestimmten 

Förderschwerpunkten offenbar (Vorlage 14/3218). Wie bereits einführend dargelegt, 

ergeben sich daraus für den LVR unmittelbar bzw. absehbar notwendige Maßnahmen, 

Entscheidungen und nicht zuletzt auch Investitionen sowie zusätzliche laufende Personal- 

und Sachkosten. In einem ersten Schritt ist es daher unerlässlich, die Grundlage der 

Prognose zu evaluieren und ggf. zu aktualisieren. Um möglichst aussagekräftige und 

zuverlässige Prognosen der zu erwartenden Schülerzahlen zu erhalten, werden aktuell die 

Planungsgrundlagen der fortlaufenden Schulentwicklungsplanung mithilfe eines extern 

beauftragten Instituts einer wissenschaftlichen Überprüfung und Regionalisierung der 

Schülerzahlprognose unterzogen. Das Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit inklusive 

aktualisierter Planzahlen wird Ende des ersten Quartals 2020 erwartet.  

 

                                           
4 Die zahlenmäßige Bedeutsamkeit der verschiedenen Abschlüsse bzw. Bildungsgänge kann in den 

jährlichen Vorlagen zu diesem Thema nachgelesen werden (Vorlage 14/3547 „Schulabschlüsse und 
berufliche Werdegänge von Schülerinnen und Schülern an den LVR-Förderschulen 2017/18“ und 
die Vorjahres-Vorlagen 14/473, Vorlage 14/2066 und Vorlage 14/2812). 
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Dieses Vorgehen erhöht die Planungssicherheit und erlaubt, Entscheidungen mit 

weitreichenden finanziellen Konsequenzen auf zuverlässiger Basis und mit bewertbaren 

Risiken zu treffen. 

3.3. Handlungsbedarfe identifizieren 

Die wissenschaftlich begründete Prognose der Schülerzahlen kann ins Verhältnis gesetzt 

werden zu den vorhandenen Aufnahme-Kapazitäten und erlaubt es somit der Verwaltung, 

Regionen mit drohendem Schulraummangel mit hoher Zuverlässigkeit zu identifizieren. Die 

Kapazität einer Förderschule beschreibt, welche Anzahl Schüler*innen sie momentan 

aufnehmen und beschulen kann. Die aktuelle Kapazität jeder einzelnen Förderschule des 

LVR wurde von der Verwaltung im Jahr 2017 im Sinne einer Bedarfsaufnahme erhoben und 

dargestellt (Vorlage 14/2099: „Fortlaufende Schulentwicklungsplanung (SEP): 

Raumkapazitäten / Schulentwicklungspaket“). Das Schulgesetz für das Land Nordrhein-

Westfalen legt grundlegend fest, unter welchen Bedingungen, mit welchen Rechten und 

Pflichten und mit welchen Zielen in Schulen in Nordrhein-Westfalen gelehrt und gelernt 

wird. Der LVR ist als gesetzlich verpflichteter Schulträger in den LVR-eigenen 

Förderschwerpunkten für die Bereitstellung angemessener Gebäude in seinen 

Förderschulen bzw. Förderschwerpunkten verantwortlich (Schulgesetz NRW § 78 und § 79; 

der Wortlaut der Paragraphen findet sich im Anhang).  

 

Die Kapazität jeder Schule ergibt sich aus der Anzahl Klassenräume sowie dem 

Klassenfrequenzrichtwert bzw. Klassenfrequenzhöchstwert5. Aus diesen Informationen er-

geben sich für jede LVR-Förderschule - rein rechnerisch - eine sog. Standardbelegung so-

wie eine Maximalbelegung (Details vgl. Vorlage 14/2099). Überschreitungen der Standard-

belegung sind noch hinnehmbar und können beispielsweise durch Umwidmungen von 

Mehrzweck- oder Fachräumen ausgeglichen werden. Die Maximalbelegung gibt jedoch die 

Höchstanzahl der Schüler*innen vor, die an der jeweiligen Schule rein rechnerisch beschult 

werden können. Eine Überschreitung dieser Maximalbelegung führt zu einer untragbaren 

Situation, die dringenden Handlungsbedarf auslöst, damit der geordnete Schulbetrieb 

wieder möglich ist. Überschreitungen der Maximalbelegung führten in der jüngeren 

Vergangenheit bereits zu kurzfristigen baulichen Maßnahmen (Errichtung von 

Modulbauten, z.B. an der LVR-Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Bedburg-Hau). Im Anhang ist 

mithilfe von Abbildung 2 (S. 22) und basierend auf den aktuellen Plandaten visualisiert, 

wie sich die Situation für die nächsten zehn Jahre im Schwerpunkt Körperliche und 

motorische Entwicklung voraussichtlich zuspitzen wird, falls kein zusätzlicher Schulraum 

geschaffen wird. Das dort verwendete Ampel-System (rot-gelb-grün) zeigt deutlich, wie 

sich der gelb-rot markierte Mangel an Schulraum weiter entwickeln wird und weist einen 

dringenden, wenn auch regional unterschiedlich ausgeprägten Handlungsbedarf aus. Diese 

Handlungsbedarfe gilt es, anhand der Ergebnisse der aktuell beauftragten 

                                           
5 Für die Größe einer Förderschule bzw. den jeweiligen Klassen gibt es Kriterien, die schulgesetzlich 

festgelegt sind. Die Festsetzungen der Verordnung zur Durchführung von § 93 Abs. 2 SchulG NRW 
liefern die entsprechenden Rahmenbedingungen. Diese Verordnung regelt u.a. die Bildung der 
Klassen und die Vorschriften zur Berechnung der Grundstellenzahl an Schulen aller Schulformen. 
Die Zahl der Schüler*innen einer Klasse soll den Klassenfrequenzrichtwert nicht unterschreiten. 
Sie darf jedoch grundsätzlich auch den Klassenfrequenzhöchstwert nicht übersteigen und nicht 

unter dem Klassenfrequenzmindestwert (50% des Klassenfrequenzhöchstwertes) liegen. Der 
Klassenfrequenzrichtwert sowie –höchstwert für Förderschulen ist je Förderschwerpunkt festgelegt. 
Weitere Details können in Vorlage 14/2099 nachgelesen werden.  
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wissenschaftlichen Überprüfung von Methodik und Resultaten der Schülerzahlprognose, zu 

identifizieren und zu priorisieren. 

3.4. Handeln bei akutem oder drohendem Schulraummangel 

An Standorten mit akutem Handlungsbedarf müssen unmittelbar Maßnahmen ergriffen 

werden, um den geordneten Schulbetrieb sicherzustellen. Für Regionen, die im Rahmen 

der aktualisierten Schulentwicklungsplanung als mittel- oder langfristig von 

Schulraumangel bedroht identifiziert werden, bestehen mehr Handlungsoptionen – auch 

für solche Planungen, die einen größeren zeitlichen Vorlauf erfordern. In all diesen 

Regionen sollen die anstehenden Herausforderungen auch als Chance zur 

Weiterentwicklung des Schulsystems hin zur Inklusion verstanden werden. Man kann 

beispielsweise hinterfragen, welche Beschulungsmöglichkeiten sich für die Schüler*innen 

mit Unterstützungsbedarf und welche Möglichkeiten sich für das Schulangebot vor Ort 

eröffnen können, wenn Schulen und Schulträger neue und alternative Wege gehen. Im 

Hinblick auf das Ziel des LVR, die Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem 

zu unterstützen, erscheinen z.B. verbindliche Kooperationen zwischen Schulen zum 

aktuellen Zeitpunkt ein sinnvoller nächster Schritt. 

 

Das Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ beschreibt, in welchen 

Verfahrensschritten die Verwaltung in den Regionen vorgehen wird, die im Rahmen der 

Schulentwicklungsplanung als von Schulraummangel bedroht identifiziert werden. 

Nachfolgend ist der Prozess zunächst schematisch dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, 

dass das Ziel der Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität aus Sicht der 

Verwaltung auf drei grundlegenden Wegen erreicht werden kann: Es gibt die Möglichkeit, 

das Gemeinsame Lernen vor Ort zu unterstützen, mit dem Ziel, mehr Schüler*innen im GL 

zu beschulen (Weg 1). Als zweite Möglichkeit werden Kooperationen mit unterschiedlichen 

Partner*innen, gerade auch in inklusiver Ausrichtung mit allgemeinen Schulen, verstanden 

(Weg 2). Als dritten Weg kann der LVR durch bauliche Maßnahmen wie Umbauten, 

Ergänzungsbauten oder auch Neubauten selbst neuen Schulraum schaffen. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung Handlungskonzept „Schulraumkapazität 2030“ 
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Interne Lösungen des LVR 

In einem vorgelagerten Schritt wird die Verwaltung jeweils prüfen, ob dem drohenden 

Schulraummangel durch LVR-interne Lösungen begegnet werden kann, z.B. durch einen 

Neuzuschnitt von Schulzuständigkeitsbereichen oder die gemeinsame Nutzung von 

Schulraum verschiedener LVR-Förderschulen, was eine Ertüchtigung der LVR-

Förderschulen für weitere Förderschwerpunkte notwendig machen kann, bis hin zum 

Standorttausch bei eventuell vorhandenen Kapazitätsüberhängen.  

 

Die Schulzuständigkeitsbereiche der Schulen werden hinterfragt sowie ggf. angepasst 

werden müssen. Veränderungen der Schulzuständigkeitsbereiche werden angesichts der 

Größe des Schülerzuwachses keine alleinige Lösung darstellen. Anpassungen der 

Schulzuständigkeitsbereiche werden sich aber als mögliche flankierende Maßnahme 

ergeben, da sowohl Kooperationen als auch bauliche Maßnahmen einen Neuzuschnitt der 

Zuständigkeitsbereiche erforderlich machen können. 

 

Unter Federführung des Fachbereichs Schulen wurde bereits ein interner Arbeitskreis 

implementiert, dem auch Expert*innen der Dezernate 3 und 2 angehören. Hierdurch wird 

gewährleistet, dass alle notwendigen fachlichen Blickrichtungen in die jeweiligen 

Überlegungen und Planungsschritte einfließen.  

 

Zu den Möglichkeiten der LVR-internen Kooperation zählt nicht zuletzt jene zwischen 

Schulen in Trägerschaft des LVR. Hierbei ist es im Prozess sehr wichtig, die betroffenen 

Schulen selbst sowie die Schulaufsicht frühzeitig und eng einzubinden. Vergleichbares gilt 

natürlich auch für die weiteren beteiligten Partner*innen der Schulen, z.B. die OGS-Träger. 

Auch diese müssen frühzeitig in Überlegungen und Planungsprozesse eingebunden werden. 

 

Weg 1: Unterstützung des Gemeinsamen Lernens 

Bereits seit dem Jahr 2010 unterstützt der LVR das Gemeinsame Lernen rheinlandweit 

finanziell durch die LVR-Inklusionspauschale. Mit der LVR-Inklusionspauschale wird für 

Schüler*innen der Weg ins Gemeinsame Lernen geebnet, indem Schulträger bei der 

Herrichtung der Schulen für die Aufnahme der Schüler*innen finanziell unterstützt werden. 

Seit der Einführung der LVR-Inklusionspauschale wird regelmäßig über Umfang und 

Verteilung der Fördermittel berichtet (vgl. zuletzt Vorlage 14/3509). In den neun 

Schuljahren seit der Einführung wurden im Jahr durchschnittlich 135 Anträge bearbeitet 

und damit für rund. 1200 Schüler*innen der Weg in die allgemeine Schule geebnet bzw. 

der Verbleib ermöglicht. 

 

Seit kurzem befindet sich außerdem das Unterstützungsangebot der Systemorientierten 

Unterstützung schulischer Inklusion (SUSI, vgl. Vorlage 14/2973) des LVR in 

Erprobung - an bisher zwei Modellstandorten (Stadt Essen und Kreis Düren). SUSI ist ein 

Angebot, welches unter dem Motto „Lotsen, vernetzen, informieren“ eine Lotsenfunktion 

bei Fragen zum Thema „Schulische Inklusion“ übernimmt. Durch eine regionale und 

sozialraumorientierte Vernetzung relevanter Expert*innen und durch Weitergabe von 

Expertise werden Fachleute in ihrer Arbeit vor Ort unterstützt, um das Gemeinsame Lernen 

vor Ort zu unterstützen und zu stärken. SUSI verfolgt das Ziel, die Expert*innen vor Ort 

in den Kommunen zu befähigen, die unterschiedlichsten Fragen zum Themengebiet der 

schulischen Inklusion zu beantworten bzw. an die fachkundigen Partner vor Ort weiter zu 
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verweisen. Alle Menschen, die mit Fragen zur schulischen Inklusion an die Expert*innen 

vor Ort herantreten – gleich ob Eltern, Fachkräfte, Schüler*innen, Mitarbeiter*innen in 

Behörden o.a. – sollen fachkundige Antworten oder Anlaufstellen erhalten, die ihnen 

kompetente Antworten und Unterstützung geben können, um das Gemeinsame Lernen 

weiter auszubauen und weiter zu entwickeln. Neben der Unterstützung vor Ort in den 

Kommunen, wurde im Rahmen des Beratungsangebotes von SUSI begleitend eine zentrale 

rheinlandweite Hotline und Mailadresse für Ratsuchende in der Zentralverwaltung des LVR 

eingerichtet. Die rheinlandweite Hotline sowie Mailadresse sind Serviceleistungen des LVR 

für alle Ratsuchenden, die in erster Linie die Funktion haben, zu dem richtigen 

Beratungsangebot zu lotsen – ggf. nach einer einzelfallbezogenen Recherche zur Frage des 

passenden Beratungsangebotes. Durch diese Bündelung werden darüber hinaus 

Beratungsbedarfe aufgedeckt und wichtige Netzwerkpartnerinnen und -partner 

identifiziert. Dieses zentrale Angebot wird gemeinsam mit den regionalen Partnerinnen und 

Partnern weiterentwickelt. 

 

Weg 2: Kooperationen mit Schulen und Schulträgern 

Bereits im bildungspolitischen Positionspapier (Vorlage 14/3401/1) wurde klargestellt: 

„Um die Qualität des Gemeinsamen Lernens zu sichern, ist eine systematische Anbindung 

der allgemeinen Schulen an die sonderpädagogische Expertise der Förderschulen 

unerlässlich, z. B. durch Kooperationen zwischen Förderschulen und allgemeinen 

Schulen. Durch verbindliche Kooperationen sollen die Durchlässigkeit der Systeme für 

Schüler*innen sowie die Zusammenarbeit zwischen den Regel- und Förderschulen 

verbessert werden.“ 

Im Schulgesetz NRW werden Schulen in § 4 zur pädagogischen und organisatorischen 

Zusammenarbeit berechtigt (vgl. untenstehenden Auszug Schulgesetz). Dies schließt nicht 

nur die öffentlichen Schulen, sondern auch die Schulen in privater Trägerschaft ein. In 

Absatz 4 wird sogar festgeschrieben, dass Schulen durch die Schulaufsicht zur 

Zusammenarbeit verpflichtet werden können, um ein breites und vollständiges 

Unterrichtsangebot zu ermöglichen. 

Auszug Schulgesetz Nordrhein-Westfalen 

 

§ 4 Zusammenarbeit von Schulen 

(1) Schulen sollen pädagogisch und organisatorisch zusammenarbeiten. Dies schließt 

auch die Zusammenarbeit mit Schulen in freier Trägerschaft ein. 

(2) Die Zusammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Schulstufen erstreckt sich 

insbesondere auf die Vermittlung der Bildungsinhalte und auf die Übergänge von einer 

Schulstufe in die andere. 

(3) Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen einer Schulstufe erstreckt sich 

insbesondere auf die Abstimmung zwischen den Schulformen über Bildungsgänge, den 

Wechsel der Schülerinnen und Schüler von einer Schule in die andere und 

Bildungsabschlüsse. Diese Zusammenarbeit soll durch das Angebot gemeinsamer 

Unterrichtsveranstaltungen für mehrere Schulen und durch den Austausch von 

Lehrerinnen und Lehrern für Unterrichtsveranstaltungen gefördert werden. 

Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Schulen bedürfen der Zustimmung der 

beteiligten Schulkonferenzen. 

(4) Zur Sicherstellung eines breiten und vollständigen Unterrichtsangebotes können 

Schulen durch die Schulaufsicht zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. 
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(5) Das Einvernehmen mit dem Schulträger ist herzustellen, soweit ihm zusätzliche 

Kosten durch die Zusammenarbeit der Schulen entstehen. 

 

 

Unter § 4 sind vielfältige Kooperationen von Schulen subsumierbar; konkret werden im 

Gesetzestext ganz allgemein Angebote gemeinsamer Unterrichtsveranstaltungen und der 

Austausch von Lehrer*innen benannt. Bei den Kooperationen zwischen Schulen ist 

gemäß § 4 Abs. 5 das Einvernehmen mit dem Schulträger bzw. den Schulträgern 

herzustellen, soweit für diese zusätzliche Kosten durch die Kooperation entstehen. Aus 

dieser Darstellung wird deutlich, dass für Kooperationen zwischen Schulen die Schulträger 

sowie die Schulaufsicht unabdingbare Partner sind.  

 

Sinnvoll und denkbar erscheinen Kooperationen nicht nur zwischen Schulen: Andere 

Schulträger können als Partner ins Boot geholt werden, um entsprechend der gesetzlichen 

Verpflichtung gemäß § 80 Abs. 2 SchulG in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger 

Rücksichtnahme für ein regional ausgewogenes, vielfältiges, inklusives und umfassendes 

Angebot zu sorgen und nach Maßgabe des Bedürfnisses in allen Schulformen und 

Schularten umfassendes Bildungs- und Abschlussangebot in allen Landesteilen 

sicherzustellen. Insofern kann das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG 

NRW) eine weitere wichtige Rahmung zur Sicherstellung des seitens des LVR benötigten 

Schulraums darstellen. 

 

Konkret könnte eine Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern ebenso wie die 

Zusammenarbeit zwischen Schulen viele unterschiedliche Formen annehmen: Denkbar ist 

z.B. die gemeinsame oder auch gegenseitige Nutzung von bestehendem oder zukünftigem 

Schulraum, z.B. könnte der gemeinsame Bau eines inklusiven Schulzentrums geplant und 

durchgeführt werden. Der bis vor kurzem noch nicht erwartete Anstieg der Schülerzahlen 

betrifft nicht nur den Schulträger LVR, sondern grundsätzlich die meisten Schulträger in 

NRW. Schulraum fehlt aktuell bzw. absehbar an vielen Orten im Rheinland. Für viele 

Schulträger deutete sich diese Entwicklung früher an, weil sie für die 

Schulentwicklungsplanung mit ihren Einwohnermeldeämtern zusammenarbeiten und ihre 

Vorhersagen insofern nicht von den Prognosen des Landes abhängig sind. Grundsätzlich 

steht der LVR nicht allein vor der Herausforderung der Bewältigung steigender 

Schülerzahlen und kann auf Bündnispartner*innen in vergleichbarer Situation innerhalb 

der kommunalen Familie hoffen. Gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Lösungen 

der Schulträger sind vonnöten, um das Schulsystem NRW’s nicht nur quantitativ angepasst 

auszubauen, sondern gleichzeitig die qualitätsvolle Weiterentwicklung eines inklusiven 

Schulsystems voranzutreiben. 

 

Kooperationen sind also sowohl innerhalb des Förderschulsystems, vor allem aber 

„inklusiv“ zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen möglich, einschließlich einer 

ggf. zunächst modellhaften Umsetzung. Schulfachlich und schulorganisatorisch sind hierfür 

mehrere Lösungswege denkbar. Konkrete, regionalbezogene Maßnahmen für das 

Rheinland werden basierend auf dem vorliegenden Handlungskonzept und unter Einbezug 

der relevanten LVR-internen Partner sowie der Schulaufsicht, der Schulen, anderer 

Schulträger und weiterer Akteure entwickelt und umgesetzt werden.  
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Der LVR wird in den identifizierten Gebieten in einen umfassenden Austausch – sowohl 

bilateral als auch ggf. in regionalisierten Netzwerken – treten. Mit den Partner*innen aus 

dem schulischen System werden gemeinsame mögliche Lösungswege vor Ort eruiert und 

später umgesetzt. Konsequent einzubinden sind dabei vor allem die obere und untere 

Schulaufsicht, die Schulverwaltungsämter vor Ort, aber auch die LVR-Förderschulen und 

der LWL. Mit den kommunalen Schulverwaltungsämtern und ggf. dem LWL (im Grenzgebiet 

zu Westfalen-Lippe) sollen u.a. folgende Fragen erörtert werden: 

a. Sind freie Schulräume in Schulen zur Nutzung für den LVR vorhanden? 

b. Sind Kooperationen mit allgemeinen Schulen denkbar? 

c. Sind Kooperationen mit Förderschulen denkbar? 

d. Welche Pläne zur Errichtung neuer Schulen bestehen? Werden dabei 

Kooperationsmöglichkeiten sichtbar? 

 

Wenn über die Einbindung der schulischen Partner*innen und des LWL keine Lösung für 

den (drohenden oder akuten) Schulraummangel gefunden wird, ist in einem zweiten Schritt 

vorgesehen, den Horizont möglicher Bündnispartner*innen zu erweitern. Dann wird im 

gesamten kommunalen bzw. regionalen Umfeld nach möglichen Gebäuden für Schulraum 

gesucht. In dieser Phase werden weitere Ämter der Kommune(n) eingebunden sowie 

vorhandene Kliniken, OGS-Träger, Wohlfahrtsverbände oder auch Selbsthilfevereine. Hier 

wird ein sozialräumlich und inklusiv orientiertes, auf die jeweilige Region als Einzelfall 

bezogenes Vorgehen geplant. 

 

Weg 3: Bauliche Maßnahmen 

Die Unterstützung des Gemeinsamen Lernens (Weg 1) sowie Kooperationen (Weg 2) sind 

die prioritären Optionen und werden vorrangig verfolgt. Eigene bauliche Maßnahmen des 

LVR stellen in diesem Handlungskonzept die klar nachrangige Option dar. Aufgrund der 

gesetzlichen Verpflichtung des LVR als Schulträger können diese zur Schaffung des 

notwendigen Schulraums notwendig werden, wenn andere Lösungen zur Schaffung der 

benötigten Beschulungsmöglichkeiten in angemessener Zeit nicht gefunden werden bzw. 

nicht umsetzbar sind. An Schulen, an denen bereits akut Schulraum fehlt, mussten bereits 

in den letzten Jahren bzw. aktuell einige bauliche Maßnahmen durchgeführt oder in die 

Wege geleitet werden (vgl. Vorlage 14/2099). 

 

Bauliche Maßnahmen können Umbauten, Erweiterungsbauten und Neubauten sein, dies 

auch abhängig von verfügbarem und geeignetem Bauplatz. Bauliche Maßnahmen sind 

grundsätzlich auch in Kooperation mit anderen Schulträgern denkbar, z.B. der gemeinsame 

Bau eines Schulzentrums oder der Bau eines Schulzentrums durch den einen der 

Schulträger und anschließende gemeinsame Nutzung, beispielsweise im Wege der 

Vermietung. Dabei muss die Nachhaltigkeit dieser Projekte mit Blick auf die LVR-üblichen 

Standards zu Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit, Barrierefreiheit und die Potentiale der 

Nachnutzung gegeben sein. Bei der Schaffung neuen Schulraums ist der inklusive Gedanke 

handlungsleitend und die mögliche Öffnung der Förderschulen zu berücksichtigen, was u.a. 

veränderte Anforderungen an eine multifunktionale Nutzung des Schulraums bedeutet. 
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3.5. Chancen und Risiken: Bewertung der drei Wege und ihr Verhältnis 

zueinander 

Die drei beschriebenen Wege (Inklusion/GL, Kooperationen, bauliche Maßnahmen) 

zeichnen sich in der späteren operativen Umsetzung durch eine unterschiedliche 

Steuerbarkeit für den LVR aus: Beispielsweise ist der Einfluss auf das Gemeinsame Lernen 

in Weg 1 stets nur indirekter Natur, da die Verantwortung für das Gemeinsame Lernen bei 

den allgemeinen Schulen und beim Schulministerium mit seinen nachgeordneten Behörden 

(Bezirksregierung, untere und obere Schulaufsicht) liegt. Kooperationen als Weg 2 können 

aktiver gesteuert und auch vertraglich vereinbart werden und haben daher eine höhere 

Steuerbarkeit. Dennoch ist auch hier der LVR von Partner*innen abhängig. Er kann nicht 

allein tätig werden und damit auch nicht vollständig selbstständig die Verantwortung und 

Kontrolle übernehmen. Bei baulichen Maßnahmen ist die Steuerbarkeit unterschiedlich 

einzuschätzen: Baumaßnahmen, die bestehende, LVR-eigene Liegenschaften betreffen, 

kann der LVR selbstständig steuern. Andere Baumaßnahmen, z.B. Schulneu- 

oder -erweiterungsbauten, die angrenzend, aber außerhalb bisheriger LVR-Liegenschaften 

erfolgen sollen, sind entscheidend von der Bereitschaft der Mitgliedskörperschaften 

abhängig, Grundstücke abzugeben oder in Grundstücksangelegenheiten zu kooperieren.  

 

Der LVR als Schulträger strebt in dem beschriebenen Prozess die Zusammenarbeit mit 

vielfältigen Partnern des Schulsystems, innerhalb des LVR und mit dem LWL, mit 

kommunalen Verwaltungen und weiteren Partner*innen an. Gleichzeitig hängt gerade der 

Erfolg aller drei Wege maßgeblich von der Kooperationsbereitschaft der hierfür benötigten 

Partner*innen ab. 

 

Grundsätzlich können alle drei Wege in einer Region in Abhängigkeit von Partner*innen 

und Prozessen auch ineinandergreifen und sich verzahnen: Beispielsweise können 

Aktivitäten, welche das Gemeinsame Lernen unterstützen, wie die verstärkte Vernetzung 

der Fachleute vor Ort, dazu führen, dass Kooperationen zwischen Schulen und 

Schulträgern angestoßen werden. Auch bauliche Maßnahmen können im Rahmen einer 

Kooperation nötig werden, z.B., wenn für eine schulische Kooperation die inklusive 

Ertüchtigung von Räumlichkeiten nötig wird. Umgekehrt sollen bauliche Maßnahmen des 

LVR die Kooperationen zwischen Schulen oder Schulträgern anstoßen, z.B. wenn aus 

benachbarten Schulen inklusive Zentren entstehen. Die mögliche Zusammenarbeit kann 

Synergien freisetzen und die kommunale Familie bei der Weiterentwicklung des inklusiven 

Schulsystems voranbringen.  

 

Voraussetzung für das Gelingen jeder Maßnahme, die über bestehende LVR-Liegenschaften 

hinausgeht, ist aber eine hohe Bereitschaft auf der anderen Seite, der Seite der benötigten 

Partner*innen. Diese Bereitschaft kann der LVR nur äußerst bedingt beeinflussen. Aufgrund 

der schulgesetzlichen Verpflichtung des LVR als Schulträger, den benötigten Schulraum 

bereitzustellen, bedingt dies bei jeder einzelnen Maßnahme eine Zeitschiene für den 

Prozess, die durch den LVR festzulegen ist und die als das letztlich entscheidende Kriterium 

anzusehen ist. Gerade vor diesem Hintergrund und dem benötigten zeitlichen Vorlauf ist 

der Weg 2 der Kooperation vorrangig zu beschreiten. Solitäre bauliche Maßnahmen des 

LVR müssen dagegen immer die letzte Option sein für den Fall, dass eine Kooperation vor 

Ort nicht möglich ist.  

 

In der nachfolgenden  
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Tabelle 1 werden die drei Wege im Hinblick auf Chancen und Risiken zusammenfassend 

eingeschätzt. Es handelt sich hier um eine allgemeine Charakterisierung. Bei allen 

konkreten Maßnahmen und Vorgehensweisen sind Chancen und Risiken jeweils individuell 

als Basis der Entscheidungsfindung zu bewerten. 

 

Tabelle 1: Chancen und Risiken der drei möglichen Wege aus Sicht des LVR * 

 
Weg 1 

Gemeinsames Lernen, 
Inklusion ausbauen 

Weg 2 

Kooperationen  
Weg 3 

Bauliche 
Maßnahmen des LVR 

Qualität auf individueller 
Ebene (Schüler*innen) 

offen** (0) hoch (+) sehr hoch (++) 

Qualität auf Systemebene 

(Schulsystem) 
hoch (+) hoch (+) offen*** (0) 

Zeitliches 

Erfordernis  
gering (+) hoch (-) sehr hoch (- -) 

Fiskalischer Effekt (LVR): 
Laufende Kosten (Sach- 
und Personalkosten) 

gering (+) mittel (+) hoch (-) 

Fiskalischer Effekt (LVR): 

Investiv 
gering (+) gering (+) sehr hoch (- - ) 

Steuerbarkeit aus Sicht 
des LVR als Schulträger 

sehr gering (--) gering (-) hoch (+) 

Erörterung:  
* Hinter der Einschätzung des Kriteriums ist vermerkt, ob sich diese Ausprägung als positiv (+), 

negativ (-) oder neutral bzw. nicht einschätzbar (0) für den LVR darstellt. 
** abhängig von der Qualität der Umsetzung der schulischen Inklusion 
*** Systemische Weiterentwicklung, abhängig von der künftig den Förderschulen zugedachten 

Rolle (insbes. Expertisezentren, Öffnung der Förderschulen, Verzahnung der Systeme) 

 

Deutlich werden dabei neben der Unterschiedlichkeit der drei Wege auch mögliche 

Zielkonflikte in der Umsetzung. Beispielsweise steht als positiver Effekt bei den Wegen 1 

und 2 die Qualität im Sinne der inklusiven Weiterentwicklung des Schulsystems im 

Vordergrund, sodass diese vorrangig zu beschreiten sind. Diese Wege benötigen aber 

gleichzeitig einen ggf. erheblichen zeitlichen Vorlauf und sind für den LVR als Schulträger 

aufgrund der Abhängigkeit von der Kooperation mit externen Partner*innen wenig 

steuerbar. Es ist aber davon auszugehen, dass in manchen Situationen schlicht nicht genug 

Zeit sein wird, um Abstimmungsprozesse und ggf. mehrschrittige Verhandlungen mit 

potentiellen Partner*innen zu durchlaufen. Diese hier nur skizzierten Zielkonflikte zwischen 

qualitativen Aspekten, zeitlichen Erfordernissen, fiskalischen Effekten und der 

Steuerbarkeit durch den LVR sind nicht per se aufzulösen, sondern werden die 

Durchführung des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ dauerhaft begleiten und sind für 

jede einzelne Maßnahme zu antizipieren und ggf. transparent zu erörtern. 

3.6. Gesamtsteuerung des Konzeptes „Schulraumkapazität 2030“ 

Das Konzept sieht vor, Zielplanungen bezogen auf die von Schulraummangel betroffene 

Region und bezogen auf eine Förderung der inklusiven Beschulung der dort betroffenen 

Förderschwerpunkte federführend durch die Schulverwaltung zu erstellen und die hierfür 

notwendigen Prozesse anzustoßen und zu steuern. Daher werden in der Verwaltung 
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mehrere regionalbezogene Zielplanungen gleichzeitig entstehen und in einer 

Gesamtsteuerung zusammengeführt werden. Diese Zusammenführung ist nötig, damit 

einerseits die damit verbundenen zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen 

koordiniert werden und andererseits die Handlungsstränge voneinander profitieren können 

und so der Blick auf das Ganze gewahrt bleibt.  

 

Viele der oben benannten, externen Partner*innen (Schulaufsicht, Schulverwaltungsämter, 

Schulleitungen der LVR-Schulen, LWL, kommunale Partner, Bezirksregierung, etc.) müssen 

von Beginn an in den jeweiligen Prozess vor Ort eingebunden werden. Nicht zuletzt gilt 

dies auch für das Schulministerium NRW. 

 

Mit den Partner*innen vor Ort kann in vielen Fällen auf bestehende vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit dem LVR als Schulträger aufgebaut werden. In anderen Fällen 

müssen Kontakte und Netzwerke seitens der Schulverwaltung erst noch aufgebaut werden. 

Kontakt- und Netzwerkaufbau ist als Kommunikationsprozess zeitaufwendig und kann nicht 

beliebig beschleunigt werden. 

 

Die Aufgaben im Prozess gestalten sich sowohl schulfachlich als auch kommunikativ sehr 

anspruchsvoll: Ein sensibles Vorgehen ist unabdingbar, um die unterschiedlichen 

Interessen, Haltungen und Verantwortlichkeiten der Partner*innen zu erfassen und 

angemessen zu berücksichtigen. Im Prozess wird seitens des LVR eine sach- und 

fachkundige Kommunikation und Arbeitsweise erforderlich sein, um vom jeweiligen 

Gegenüber auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Das Vertrauen aller Partner*innen, 

ihre Sorgen und Bedürfnisse müssen gleichermaßen berücksichtigt werden, um 

modellhafte und innovative Kooperationen zur Förderung der schulischen Inklusion zu 

erarbeiten und erfolgreich umzusetzen.  

 

Eingangs der Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen sowie des entwickelten Konzeptes 

wird die Verwaltung einen möglicherweise bestehenden, zusätzlichen Bedarf an 

personellen Ressourcen prüfen. 

 

Der Landschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.02.2020 die Beratung der Vorlage 

14/3817 ohne Beschlussfassung auf den nächsten Beratungslauf vertagt und die 

Verwaltung beauftragt, die inklusive Ausrichtung des Handlungskonzeptes stärker zu 

akzentuieren. Daraufhin hat die Verwaltung die Ergänzungsvorlage 14/3817/1 erstellt.  

4. Beschlussvorschlag 

Die Verwaltung wird beauftragt, ihr Verwaltungshandeln am Handlungskonzept 

„Schulraumkapazität 2030“, wie in Vorlage 14/3817/1 dargestellt, auszurichten und 

regionalbezogene Zielplanungen für die Bereitstellung ausreichender Schulraumkapazität 

zu erstellen und umzusetzen. 

 

In Vertretung 

 

 

P r o f.   D r.  F a b e r 
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5.  Anhang  

5.1. Relevante Auszüge aus dem Schulgesetz NRW 

 

§ 4 - Zusammenarbeit von Schulen 

(1) Schulen sollen pädagogisch und organisatorisch zusammenarbeiten. Dies schließt 

auch die Zusammenarbeit mit Schulen in freier Trägerschaft ein. 

(2) Die Zusammenarbeit zwischen Schulen verschiedener Schulstufen erstreckt sich 

insbesondere auf die Vermittlung der Bildungsinhalte und auf die Übergänge von einer 

Schulstufe in die andere. 

(3) Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen einer Schulstufe erstreckt sich 

insbesondere auf die Abstimmung zwischen den Schulformen über Bildungsgänge, den 

Wechsel der Schülerinnen und Schüler von einer Schule in die andere und 

Bildungsabschlüsse. Diese Zusammenarbeit soll durch das Angebot gemeinsamer 

Unterrichtsveranstaltungen für mehrere Schulen und durch den Austausch von 

Lehrerinnen und Lehrern für Unterrichtsveranstaltungen gefördert werden. 

Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Schulen bedürfen der Zustimmung der 

beteiligten Schulkonferenzen. 

(4) Zur Sicherstellung eines breiten und vollständigen Unterrichtsangebotes können 

Schulen durch die Schulaufsicht zur Zusammenarbeit verpflichtet werden. 

(5) Das Einvernehmen mit dem Schulträger ist herzustellen, soweit ihm zusätzliche 

Kosten durch die Zusammenarbeit der Schulen entstehen. 

 

§ 5 Öffnung von Schule, Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 

(1) Die Schule wirkt mit Personen und Einrichtungen ihres Umfeldes zur Erfüllung des 

schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages und bei der Gestaltung des Übergangs 

von den Tageseinrichtungen für Kinder in die Grundschule zusammen. 

(2) Schulen sollen in gemeinsamer Verantwortung mit den Trägern der öffentlichen und 

der freien Jugendhilfe, mit Religionsgemeinschaften und mit anderen Partnern 

zusammenarbeiten, die Verantwortung für die Belange von Kindern, Jugendlichen und 

jungen Volljährigen tragen, und Hilfen zur beruflichen Orientierung geben. 

(3) Vereinbarungen nach den Absätzen 1 und 2 bedürfen der Zustimmung der 

Schulkonferenz. 

 

§ 78 SchulG – Schulträger der öffentlichen Schulen 

(1) Die Gemeinden sind Träger der Schulen, soweit in den folgenden Absätzen nichts 

anderes bestimmt ist. § 124 bleibt unberührt.  

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind Träger der Berufskollegs. § 124 bleibt 

unberührt.  

(3) Die Landschaftsverbände sind Träger der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 

Hören und Kommunikation, mit dem Förderschwerpunkt Sehen, mit dem 

Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung und in der Sekundarstufe I 

mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Das Ministerium kann sie verpflichten, in 

Einrichtungen der erzieherischen Hilfe den Unterricht sicher zu stellen.  

(4) Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Träger sind gemeinsam mit dem Land für eine 

zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Schulen verantwortlich. Sie sind verpflichtet, 

Schulen oder Bildungsgänge des Berufskollegs zu errichten und fortzuführen, wenn in 

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,125
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,125
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ihrem Gebiet ein Bedürfnis dafür besteht und die Mindestgröße (§ 82) gewährleistet ist. 

Ein Bedürfnis besteht, wenn die Schule im Rahmen der Schulentwicklungsplanung 

erforderlich ist, damit das Bildungsangebot der Schulform in zumutbarer Entfernung 

wahrgenommen werden kann. Werden die Voraussetzungen für die Errichtung und 

Fortführung einer Schule, für die die Trägerschaft der Gemeinde vorgesehen ist, nur 

durch Zusammenarbeit von Gemeinden gemäß § 80 Abs. 4 erreicht und führt diese 

Zusammenarbeit nicht zur Errichtung der Schule, so ist der Kreis verpflichtet, die Schule 

zu errichten und fortzuführen. Die Verpflichtung, Schulen zu errichten und fortzuführen 

besteht nicht, soweit und solange bereits vorhandene Schulen anderer öffentlicher oder 

privater Schulträger das Schulbedürfnis durch einen geordneten Schulbetrieb (§ 82) 

erfüllen. 

(5) Die Entwicklung des Schüleraufkommens und der Wille der Eltern sind bei der 

Feststellung des Bedürfnisses zu berücksichtigen. 

(6) Soweit eine Verpflichtung nach Absatz 4 nicht besteht, sind die Gemeinden und 

Kreise berechtigt, Schulen zu errichten und fortzuführen, wenn ein gebietsübergreifendes 

Bedürfnis besteht und ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet ist. Gemeinden, Kreise 

und Landschaftsverbände sind berechtigt, Schulen für Kranke zu errichten und 

fortzuführen.  

[…] 

(8) Gemeinden und Gemeindeverbände können sich zu Schulverbänden als 

Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit 

zusammenschließen oder dazu zusammengeschlossen werden. Sie können auch durch 

öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Aufgaben des Schulträgers auf eine Gemeinde 

übertragen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörde nimmt die Schulaufsichtsbehörde im 

Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde wahr.  

 

§ 79 Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlage und Schulgebäude 

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht 

erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und 

zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am 

allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung 

zur Verfügung zu stellen. 

 

§ 80 Schulentwicklungsplanung 

(1) Soweit Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände Schulträgeraufgaben nach § 78 

zu erfüllen haben, sind sie verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen 

benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Sie dient 

nach Maßgabe des Bedürfnisses (§ 78 Abs. 4) der Sicherung eines gleichmäßigen, 

inklusiven und alle Schulformen und Schularten umfassenden Bildungs- und 

Abschlussangebots in allen Landesteilen. Die oberen Schulaufsichtsbehörden beraten die 

Schulträger dabei und geben ihnen Empfehlungen. Schulentwicklungsplanung und 

Jugendhilfeplanung sind aufeinander abzustimmen. 

(2) Schulen und Schulstandorte sind unter Berücksichtigung des Angebots anderer 

Schulträger so zu planen, dass schulische Angebote aller Schulformen und Schularten 

einschließlich allgemeiner Schulen als Orte des Gemeinsamen Lernens (§ 20 Absatz 2) 

unter möglichst gleichen Bedingungen wahrgenommen werden können. Die Schulträger 

sind verpflichtet, in enger Zusammenarbeit und gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein 

regional ausgewogenes, vielfältiges, inklusives und umfassendes Angebot zu achten und 

benachbarte Schulträger rechtzeitig anzuhören, die durch die Planungen in ihren Rechten 

betroffen sein können.  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,83
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=492252,81#jurabs_4
http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=156752958617555363&sessionID=6767386232056171866&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=146782,1
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p78
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p78
https://bass.schul-welt.de/6043.htm#1-1p20
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5.2. Visualisierung am Beispiel KM-Schulen 

Abbildung 2: Visualisierung – Entwicklung der Schülerzahl im Verhältnis zur vorhandenen Kapazität im Förderschwerpunkt Körperliche 

und motorische Entwicklung (vgl. Vorlage 14/3218) 

Schuljahr 2018/19 

(Ist-Zustand, Stand März 2019) 

Schuljahr 2024/25 (Prognose) Schuljahr 2029/30 (Prognose) 

 
Erläuterung: Die Abbildungen zeigen die Schulen mit dem Förderschwerpunkt KM. Die dazugehörigen Schulzuständigkeitsgebiete sind 

nach einem Ampel-Prinzip eingefärbt: Grün bedeutet, es besuchen weniger Schüler die Schule als in ihrer Standardbelegung vorgesehen. 

Gelbe Bereiche zeigen an, dass die Standardbelegung überschritten ist und rote Bereiche, dass die Maximalbelegung überschritten ist. 

Gezeigt werden der IST-Zustand sowie der anzunehmende zeitliche Verlauf über die nächsten zehn Jahre. 
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Worum geht es hier?   

 

 

 

In leichter Sprache 

 

Die Aktion Mensch unterstützt viele Projekte  

für Menschen mit Behinderungen. 

Gemeinsam mit einem Forschungs-Institut  

schreibt sie jedes Jahr einen Bericht. 

Dieser Bericht heißt: Inklusions-Barometer. 

Der Bericht zeigt: 

So gut können Menschen mit Behinderungen am  

Arbeitsmarkt in Deutschland teilhaben.   

 

In den letzten Jahren gab es viele gute Veränderungen: 

Weniger Menschen mit Behinderungen sind arbeitslos. 

  

Unser Land Nordrhein-Westfalen steht im Vergleich  

mit anderen Ländern in Deutschland gut da.  

 

Besonders viele Menschen mit Behinderungen finden  

in der Region des Landschaftsverbandes Rheinland Arbeit.  

 

Aber Menschen mit Behinderungen sind immer noch  

deutlich öfter arbeitslos als Menschen ohne Behinderungen. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion - 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 
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Zusammenfassung: 

 

Die Aktion Mensch e.V. und das Handelsblatt Research Institute veröffentlichen 

gemeinsam seit 2013 jährlich ein Inklusionsbarometer, um Fortschritte oder Rückschritte 

bei der Inklusion in der Arbeitswelt in Deutschland zu messen und langfristig zu 

beobachten. 

 

Das diesjährige Inklusionsbarometer konzentriert sich auf das Inklusionslagebarometer. 

Hierfür wurden vorhandene amtliche, statistische Daten zu schwerbehinderten Menschen 

ausgewertet. Dazu gehören u.a. die Beschäftigungsquote, die Arbeitslosigkeit, Anträge 

auf Kündigung und die Besetzung von Pflichtarbeitsplätzen. 

 

Besonders erfreulich aus Sicht des LVR-Inklusionsamts ist, dass sich NRW erstmals im 

interregionalen Vergleich im Bereich der Beschäftigungsquote (5,15 Prozent) an die 

Spitze gesetzt hat. Auch im Gesamtergebnis des interregionalen Vergleichs liegt NRW 

(109,3) auf einem Spitzenplatz – knapp hinter Bayern (110,1). 

 

Insgesamt verbesserte sich die Inklusionslage in Deutschland in den letzten sieben 

Jahren fast stetig. Der aktuelle Wert des Inklusionslagebarometers hat sich von 107,2 im 

Vorjahr auf 107,7 verbessert. Dies ist erfreulicherweise abermals ein neuer Rekordwert. 

Die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderung hat sich im Jahr 2018 weiter 

positiv entwickelt. Die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung sank und die 

Erwerbstätigkeit nahm zu. Dennoch lag die Arbeitslosenquote der Menschen mit 

Behinderung mit 11,2 Prozent immer noch wesentlich höher als die Arbeitslosenquote der 

Menschen ohne Behinderung (5,2 Prozent). Und auch Langzeitarbeitslose mit 

Behinderung haben es wesentlich schwerer, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, als 

Langzeitarbeitslose ohne Behinderung. Hinzu kommt: Die Beschäftigungsquote der 

Menschen mit Behinderung liegt mit 4,63 Prozent noch immer unter der gesetzlich 

vorgeschriebenen Fünf-Prozent-Quote. 

 

Die Zusammenfassung des Inklusionsbarometers 2019 berührt die Zielrichtung 9 

(Menschenrechtsbildung im LVR systematisch betreiben) des LVR-Aktionsplans zur 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3865: 

 

Das Inklusionsbarometer „Arbeit“ wurde erstmalig im Dezember 2013 von der Aktion 

Mensch und dem Research Institute des Handelsblatts veröffentlicht. Es gibt Auskunft 

über den Grad der Inklusion von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt und wird 

seitdem jährlich erstellt.  

 

Die Ausgabe 2019 liegt der Vorlage als Anlage bei. 

 

Das Inklusionsbarometer konzentriert sich dieses Jahr auf das Inklusionslagebarometer: 

Hier werden statistische Daten der Bundesagentur für Arbeit und der Integrationsämter 

in Beziehung zu einem Fünf-Jahres-Durchschnittswert gesetzt (2006-2010). 

 

Die Lage schwerbehinderter Beschäftigter hat sich sowohl im Vergleich zum Vorjahr als 

auch gegenüber den Basisjahren weiter positiv entwickelt. Werden alle zehn 

Teilindikatoren bei der Berechnung des Barometers gleich gewichtet (jeweils zehn 

Prozent), beträgt der aktuelle Wert des Inklusionslagebarometers 107,7 nach 107,2 im 

Vorjahr. Dies ist abermals ein neuer Rekordwert. 

 

Dem Inklusionsbarometer 2019 können im Vergleich zum Jahr 2018 sowohl positive als 

auch wenige negative Entwicklungen entnommen werden:  

 

Positive Entwicklung im Vergleich zum Inklusionsbarometer 2018:  

 Die Zahl arbeitsloser schwerbehinderter Menschen sank auf ein Rekordtief von 

156.621 (2018: 162.373).  

 Die Arbeitslosenquote der schwerbehinderten Menschen ist weiterhin von 11,7 

Prozent auf 11,2 Prozent gesunken. Sie lag aber immer noch deutlich über der 

Quote nicht schwerbehinderter Menschen (5,2 Prozent).  

 Die Erwerbsquote der Schwerbehinderten stieg nach einem Jahr Stillstand 

erfreulicherweise von 41,8 Prozent auf 43,1 Prozent. 

 Die Anträge auf Kündigung schwerbehinderter Menschen lagen mit 20.945 

deutlich unter dem Durchschnitt der Basisjahre (26.338) und nochmal niedriger 

als im Vorjahr (21.784). 

 Der Anteil der Langzeitarbeitslosen (d. h. die Arbeitslosen, die mindestens ein Jahr 

auf Beschäftigungssuche sind) an allen Arbeitslosen mit Schwerbehinderung 

konnte von 44,4 Prozent auf 43,4 Prozent gesenkt werden. Dennoch ist die 

Situation von Menschen mit Behinderung in puncto Langzeitarbeitslosigkeit noch 

immer wesentlich schlechter als die ihrer Mitmenschen ohne Behinderung. So 

waren 34,8 Prozent der allgemeinen Arbeitslosen Langzeitarbeitslose. 

 Menschen mit Behinderung sind im Durchschnitt 359 Tage arbeitslos. Dieser 

Zeitraum ist damit immer noch 100 Tage länger als bei Menschen ohne 

Behinderung (Vorjahr: 104 Tage). 

 

Negative Entwicklung im Vergleich zum Inklusionsbarometer 2018:  

 Der Anteil der Arbeitgeber, die mindestens einen Pflichtarbeitsplatz besetzen, ist 

minimal von 74,5 Prozent auf 74,4 Prozent gesunken. 

 Der Anteil der Arbeitgeber, die alle Pflichtarbeitsplätze besetzen, ist leicht 

rückläufig und lag bei 39,6 Prozent (Vorjahr: 39,7 Prozent). 
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 Die Beschäftigtenquote der Menschen mit Behinderung sank erneut leicht auf 4,63 

Prozent (Vorjahr: 4,67 Prozent) und entfernt sich somit wieder etwas mehr von 

der gesetzlich vorgeschriebenen Fünf-Prozent-Quote. 

 

Interregionaler Vergleich 

Seit 2004 wird eine regionale Analyse durchgeführt, die die Ergebnisse der Bundesländer 

Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sowie der 

Region Ostdeutschland (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen) miteinander vergleicht. Damit werden über 85 Prozent 

der deutschen Bevölkerung abgedeckt.  

  

Erfreulich ist, dass sich alle sechs Regionen im Vergleich zum Vorjahr verbessern 

konnten. Die Spitze verteidigte ein weiteres Mal die Region Ostdeutschland mit einem 

Wert von 112,8 (Vorjahr: 111,9). Dahinter folgen: 

 Bayern mit 110,1 (Vorjahr: 109,0), 

 Nordrhein-Westfalen mit 109,3 (Vorjahr: 108,4), 

 Baden-Württemberg mit 108,7 (Vorjahr: 106,7) und 

 Niedersachsen mit 104,9 (Vorjahr: 103,8). 

Die Reihenfolge der Regionen blieb unverändert. 

 

Entwicklungen in den Regionen 

 Die Arbeitslosenquote der schwerbehinderten Menschen ist in allen Regionen im 

Vergleich zum Vorjahr gesunken. Nordrhein-Westfalen lag mit 12,7 Prozent im 

hinteren Bereich, während die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg mit 7,7 

Prozent am niedrigsten war. 

 Die Anträge auf Kündigung sind in allen Regionen gesunken. In Hessen sind die 

Anträge von 2.429 auf 2.210 am stärksten gesunken. 

 Die Beschäftigungsquote ist in fünf Regionen leicht gesunken. Sie erreichte 

lediglich in zwei Regionen die Fünf-Prozent-Marke. Erfreulich ist, dass Nordrhein-

Westfalen trotz leichtem Rückgang der Quote von 5,18 Prozent auf 5,15 Prozent 

den ersten Platz übernimmt. 

 In Nordrhein-Westfalen beträgt der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen 

arbeitslosen Schwerbehinderten 49,1 Prozent (Vorjahr: 50,2 Prozent), in Hessen 

sind es 44,4 Prozent (Vorjahr: 46,0 Prozent) und in Bayern dagegen immerhin 

„nur“ 35,4 Prozent (Vorjahr: 37,1 Prozent). 

 

 

 

In Vertretung 

 

 

P R O F.  D R.  F A B E R 

 

 

 



Barrierefreie Fassung: www.aktion-mensch.de/inklusionsbarometer 

Inklusionsbarometer


Arbeit


Ein Instrument zur Messung von Fortschritten 
bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt 

7. Jahrgang (2019)

In Kooperation mit: 



Inklusionslagebarometer

Die Aktion Mensch e.V. ist die größte private Förderorganisation im sozialen 
Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als vier 
Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die 
Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen 
zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu 
fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden 
Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteil 
nehmer. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches 
Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrts
stelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher 
Botschafter der Aktion Mensch. www.aktion-mensch.de 

Das Handelsblatt Research Institute ist ein Geschäftsfeld der Verlagsgruppe 
Handelsblatt. Es bietet mit einem 32-köpfigen Team aus Ökonomen, Sozialwissen
schaftlern und Historikern maßgeschneiderte Recherche- und Forschungsarbeit – 
von der tagesaktuellen Kurzanalyse über ausführliche Dossiers und Datenanalysen 
bis hin zu komplexen wissenschaftlichen Studien. Das Research Institute vereint 
dabei hohe wissenschaftliche Expertise, Erfahrung und handwerkliches Können 
in der Informationssuche mit journalistischer Kompetenz in der Aufbereitung. 
Präsident des Instituts ist Professor Bert Rürup, der ehemalige Vorsitzende des 
Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen gele
gentlich auf die gleichzeitige Verwendung von weiblicher und männlicher Form 
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen, sofern es sich nicht aus dem 
Kontext anders ergibt, beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer. 
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Inklusionslagebarometer

1. 
Einleitung
 

Das Handelsblatt Research Institute erstellt in Koope
ration mit der Aktion Mensch seit 2013 jährlich das 
Inklusionsbarometer, um Fortschritte oder Rückschritte 
bei der Inklusion in der Arbeitswelt zu messen und 
langfristig zu beobachten. Insgesamt verbesserte 
sich die Inklusionslage in den letzten sieben Jahren 
fast stetig. Die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit 
Behinderung sank und die Erwerbstätigkeit nahm zu. 
Dennoch lag die Arbeitslosenquote der Menschen 
mit Behinderung im Jahr 2018 mit 11,2 Prozent immer 
noch wesentlich höher als die Quote der Menschen 
ohne Behinderung (5,2 Prozent). Und auch Langzeit
arbeitslose mit Behinderung haben es wesentlich 
schwerer, wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, als 
Langzeitarbeitslose ohne Behinderung. Hinzu kommt: 
Die Beschäftigungsquote Schwerbehinderter liegt mit 
4,63 Prozent noch immer unter der gesetzlich vorge
schriebenen Fünf-Prozent-Quote. Auch zehn Jahre 
nach dem Inkrafttreten des „Übereinkommens über 
die Rechte von Menschen mit Behinderung“ (UN-BRK) 

in Deutschland ist der Zugang zum Arbeitsmarkt 
für Schwerbehinderte noch immer mit Hemmnissen 
verbunden. Dabei ist die Teilhabe am Arbeitsleben 
für die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit 
Behinderung von entscheidender Bedeutung. Gleich
zeitig können es sich Unternehmen in Zeiten des 
demografischen Wandels und eines zunehmenden 
Fachkräfteengpasses nicht leisten, leichtfertig auf 
Arbeitskräftepotenziale zu verzichten. Daher ist es 
essenziell, die Arbeitsmarktsituation von Menschen 
mit Behinderung zu analysieren sowie Fortschritte 
und Probleme bei der Inklusion zu erkennen. Ziel ist 
es, Ansatzpunkte zu identifizieren, mit deren Hilfe die 
Inklusion vorangetrieben werden kann. In diesem Jahr 
konzentriert sich unsere Studie auf das Inklusionsla
gebarometer. Hierfür werden vorhandene amtliche, 
statistische Daten zu schwerbehinderten Menschen 
ausgewertet. Dazu gehören u. a. die Beschäftigungs
quote, die Arbeitslosigkeit, Anträge auf Kündigung und 
die Besetzung von Pflichtarbeitsplätzen. 
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Inklusionslagebarometer

2. 
Das Inklusionslagebarometer
 

2.1.
 
Definition von „Menschen mit Behinderung“ 


Die Auswirkungen einer Behinderung auf die Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft werden als Grad der 
Behinderung nach Zehnergraden (20 - 100) abgestuft 
festgestellt. In den Statistiken der Bundesagentur 
für Arbeit sowie im SGB IX, Teil 1 (Schwerbehinder
tenrecht) gilt als schwerbehindert, wer einen Grad 
der Behinderung von 50 und mehr hat oder von der 
Bundesagentur für Arbeit einem schwerbehinderten 
Menschen gleichgestellt wurde. Nach § 2 Abs. 3 
SGB IX sollen Menschen mit einem Grad der Behin
derung (GdB) von weniger als 50, aber wenigstens 30, 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, 
wenn sie infolge ihrer Behinderung ohne die Gleich
stellung keinen geeigneten Arbeitsplatz erlangen oder 
behalten können. Die Gleichstellung erfolgt auf Antrag 
des Menschen mit Behinderung durch die Bundes
agentur für Arbeit. 

Die offiziellen Zahlen über die Behinderungsgrade 
geben aus folgenden Gründen kein vollständiges Bild 
wieder: Die Angaben zum GdB sind nicht verpflich
tend. Möglicherweise wird die Behinderung aus Angst 
vor Diskriminierung verschwiegen. Die Dunkelziffer 
bei chronisch erkrankten Personen dürfte hoch sein. 
Mehrfacherkrankungen und -behinderungen bildet der 
GdB nicht ab. 

2.2.
 
Ziele und Methodik
 

Ziel des Inklusionslagebarometers ist es, Auskunft 
über den aktuellen Grad der Inklusion von Menschen 
mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu geben. 
Da es sich beim sozialen Prozess der Inklusion um 
ein mehrdimensionales Ereignis handelt, besteht das 
Barometer aus zehn „harten“ Teilindikatoren, die diese 
Mehrdimensionalität abbilden. Sie basieren auf den 
jüngsten verfügbaren Zahlen aus den Statistiken der 
Bundesagentur für Arbeit und der Integrationsämter. 

Mehrdimensional bedeutet in diesem Zusammenhang: 

1. die (isolierte) Darstellung der Situation 
Schwerbehinderter auf dem Arbeitsmarkt, 

2. die Berücksichtigung der relativen Position 
behinderter zu nichtbehinderten Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt und 

3. die Einbeziehung der Rolle der Arbeitgeber/ 
Unternehmen im Inklusionsprozess. 

Ein Vorteil dieses aus zehn Teilindikatoren beste
henden Lagebarometers liegt demnach darin, über 
den komplexen Prozess der Inklusion eine belast
barere Aussage treffen zu können als durch einen 
einzigen Indikator, bei dem nicht sicher davon 
auszugehen ist, dass er eine Verbesserung oder 
Verschlechterung der Lage eindeutig anzeigt. So kann 
die Statistik der Bundesagentur für Arbeit für ein Jahr 
einen Anstieg der Anzahl arbeitsloser Schwerbehin
derter verzeichnen, während gleichzeitig die Arbeits
losenquote Schwerbehinderter sinkt. Es ist demnach 
nicht eindeutig zu erkennen, in welche Richtung sich 
der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung 
entwickelt hat. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise 
in einem Jahr die Anzahl an Schwerbehinderten im 
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erwerbsfähigen Alter insgesamt in größerem Umfang 
ansteigt als die Anzahl arbeitsloser Schwerbehin
derter. Dann wird die Statistik der Bundesagentur für 
Arbeit in diesem Jahr neben dem Anstieg der Anzahl 
arbeitsloser Schwerbehinderter gleichzeitig eine 
sinkende Arbeitslosenquote bei Schwerbehinderten 
ausweisen. 

Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes ist: Im Zeitablauf 
kann man erkennen, wie sich die Indikatoren relativ 
zueinander entwickeln. Dadurch können die Felder, 
auf denen Fortschritte erzielt wurden, von denen 
unterschieden werden, auf denen weiter Handlungs
bedarf besteht. 

Die Beschäftigtenstatistik schwerbehinderter 
Menschen stellt auf die Daten ab, die der Bundes
agentur für Arbeit im Rahmen des Anzeigeverfah
rens gemäß § 163 Abs. 2 SGB IX in der aktuellen 
Fassung zur Berechnung des Umfangs der Beschäf
tigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und 
zur Berechnung einer unter Umständen fälligen 
Ausgleichsabgabe anzuzeigen sind. Unternehmen ab 
20 Arbeitsplätzen müssen ihre Anzeige jährlich bis 
zum 31. März bei der Agentur für Arbeit einreichen. 
Die Veröffentlichung vom Frühjahr 2019 weist für 
das Jahr 2017 eine Gesamtzahl von  164.631 Unter
nehmen aus, die unter die Beschäftigungspflicht fielen 
(Vorjahr: 160.220  Unternehmen). Bei ihnen waren 
zum Stichtag 1.101.131 Schwerbehinderte beschäf
tigt (Vorjahr: 1.078.433). Das Beschäftigungssoll 
beträgt 1.146.111, sodass sich eine Lücke von 44.980 
Personen ergibt (Vorjahr: 37.182). Diese erneut größer 
werdende Beschäftigungslücke gilt es zu schließen, 
um zumindest die gesamtwirtschaftliche Pflichtquote 
von fünf Prozent zu erfüllen. 

Schwerbehinderte und diesen gleichgestellte 
Menschen mit einer Behinderung, die bei Arbeitge
bern mit weniger als 20 Mitarbeitern beschäftigt sind, 
werden über das Anzeigeverfahren grundsätzlich 
nicht erfasst. So ist die Beschäftigungsstatistik zum 
Gesamtumfang der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen nur eingeschränkt aussagekräftig. 

Die Arbeitgeber, die weniger als 20 Arbeitnehmer 
beschäftigen und von der gesetzlichen Pflichtquote 
befreit sind, müssen nur alle fünf Jahre und nur nach 
Aufforderung durch die Bundesagentur für Arbeit im 
Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung (Stichpro
benerhebung) Anzeige erstatten. Die aktuelle „Teiler
hebung nach § 80 Abs. 4 SGB IX zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen bei nicht anzeigepflich
tigen Arbeitgebern“ in der alten Fassung, veröffentlicht 
im April 2017, weist für das Jahr 2015 eine Gesamt
zahl von 167.700 Beschäftigten mit Behinderung in 
Deutschland aus. Gegenüber dem Jahr 2010 ist dies 
eine Zunahme von fast 30.000 Personen. 

Die zehn Teilindikatoren werden jeweils berechnet, 
indem der aktuelle Wert in Beziehung zu einem 
Fünf-Jahres-Durchschnittswert gesetzt wird (2006
2010). Da das Inklusionslagebarometer in diesem 
Jahr zum siebten Mal berechnet wird, wird der histo
rische Fünf-Jahres-Durchschnittswert unverändert 
übernommen. So sind die aktuellen Ergebnisse mit 
denen des Vorjahres vergleichbar. Für diesen Fünf
Jahres-Durchschnitt als Basis spricht, dass damit das 
Risiko einer Verzerrung durch die Wahl eines einzigen 
Basisjahres (Normaljahr) minimiert wird.

        Aktueller Wert 
Indikator =  x 100

        Fünf-Jahres
       Basisdurchschnittswert 

Liegt der Wert über 100, ist die aktuelle Lage besser 
als im Fünf-Jahres-Basiszeitraum, liegt der Wert unter 
100, hat sich die Lage für Menschen mit Behinderung 
auf dem ersten Arbeitsmarkt verschlechtert. 
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Die Werte für die Teilindikatoren lauten: 

Indikatoren Teilindikatorwert - Aktueller Wert Fünf-Jahres-Ø 

Beschäftigungsquote   
Schwerbehinderter 

106,2 - 4,63 %  4,36 %  

Zahl der arbeitslosen   
Schwerbehinderten 

109,8 gespiegelt* 156.621 173.722 

Anteil der Langzeitarbeitslosen 
an allen arbeitslosen Schwer-
behinderten 

105,8 gespiegelt 43,39 %  46,07  % 

Arbeitslosenquote der   
Schwerbehinderten 

124,8 gespiegelt 11,20  % 14,90  % 

ALQ der Schwerbehinderten   
in % der allgemeinen ALQ 

84,6 gespiegelt 172,30  % 149,33  % 

Dauer der Arbeitslosigkeit  
Schwerbehinderter in % der  
allgemeinen Dauer 

100,6 gespiegelt 138,61  % 139,44  % 

Erwerbsquote der   
Schwerbehinderten 

115,9 - 43,10  % 37,20  % 

Anträge auf Kündigung   
Schwerbehinderter 

121,5 gespiegelt 20.945 26.338 

Anteil der Arbeitgeber, die  
mindestens einen Pflicht-
arbeitsplatz besetzen 

102,7 - 74,40  % 72,40  % 

Anteil der Arbeitgeber, die alle  
Pflichtar beitsplätze  besetzen 

105,3 - 39,60  % 37,60  % 

* gespiegelt: Indikatorwert wird an der 100er-Achse gespiegelt, um die negative/positive Veränderung deutlich zu machen. Beispiel: Die
Abnahme der Zahl arbeitsloser Schwerbehinderter von 162.373 auf 156.621 würde einen negativen Indikatorwert von 90,2 ergeben,
stellt aber tatsächlich eine Verbesserung dar. Der Wert beträgt demach 109,8.
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2.3.
 
Ergebnisse 

Werden alle zehn Teilindikatoren bei der Berech
nung des Barometers gleich gewichtet (jeweils zehn 
Prozent), beträgt der aktuelle Wert des Inklusionsla
gebarometers 107,7 nach 107,2 im Vorjahr. Dies ist 
erfreulicherweise abermals ein neuer Rekordwert – 
noch nie lag das Lagebarometer so hoch wie in 
diesem Jahr. 

Inklusionslagebarometer 

Gesamtwert 2019 = 107,7 
(Vorjahreswert: 107,2) 

Verschlechterung Verbesserung 

0 50 100 150 200 

Quellen: eigene Berechnungen, Basisdaten: BfA, BIH 
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Inklusionslagebarometer   2019   2018

Indikatoren Aktueller Wert 2019 Werte 2018

Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 106,2 107,1

Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten 109,8 106,5

Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen 
arbeitslosen Schwerbehinderten

105,8 103,6

Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten 124,8 121,5

Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten 
in % der allgemeinen ALQ

84,6 91,2

Dauer der Arbeitslosigkeit Schwerbehin-
derter in % der allgemeinen Dauer

100,6 99,8

Erwerbsquote der Schwerbehinderten 115,9 112,4

Anträge auf Kündigung Schwerbehinderter 121,5 121,3

Anteil der Arbeitgeber, die mindestens 
einen Pflichtarbeitsplatz besetzen

102,7 102,8

Anteil der Arbeitgeber, die alle Pflichtar-
beitsplätze besetzen

105,3 105,7

Gesamtwert 107,7 107,2

Veränderung  
zum Vorjahr

Quellen: eigene Berechnungen, Bundesagentur für Arbeit; Basisdaten: BIH 

Die Lage schwerbehinderter Arbeitnehmer hat sich 
demnach sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch 
gegenüber den Basisjahren weiter positiv entwickelt. 
Sechs Indikatoren haben sich verbessert, vier Indika-
toren fielen schlechter aus als im Vorjahr, davon drei 
jedoch nur leicht. 

Die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten ist in 
diesem Jahr auf ein Rekordtief von 156.621 gesun ken 
(Vorjahr: 162.373). Durch diesen erfreulichen Rück-
gang stieg der Indikatorwert von 106,5 auf 109,8.

Korrespondierend dazu sank die Arbeitslosenquote 
der Schwerbehinderten ein weiteres Mal von 11,7 
Prozent auf nun 11,2 Prozent. Der Indikatorwert 
erreicht in diesem Jahr 124,8 (Vorjahr: 121,5). Diese 
Entwicklung ist vor allem dem allgemeinen konjunk-
turellen Aufschwung geschuldet. Neben der guten 
Arbeitsmarktlage dürfte auch die (Früh-)Verrentung 
eine Rolle spielen: So ist der Anteil schwerbehinderter 
Menschen an den Arbeitslosen im Alter von 55 bis 
unter 65 Jahren mit 13 Prozent niedriger als ihr Anteil 
an der Bevölkerung dieser Altersgruppe (15 Prozent). 
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In den jüngeren Alterskohorten verhält es sich umge
kehrt.1 Rund 1,8 Millionen Menschen mit Behinde
rung beziehen eine reguläre Altersrente, 1,7 Millionen 
Menschen sind Rentenempfänger aufgrund einer 
vollen Erwerbsminderung.2 

Trotzdem: Wie bereits in den meisten Jahren zuvor 
profitieren Menschen mit Behinderung nicht im selben 
Umfang von der guten wirtschaftlichen Lage wie 
Menschen ohne Behinderung. Denn auch die allge
meine Arbeitslosenquote ging 2018 im Vergleich zum 
Vorjahr von 5,7 auf 5,2 Prozent zurück. Der Abstand 
zur Quote der Schwerbehinderten wird damit erneut 
größer. Entsprechend sank der Indikatorwert für die 
Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten in Prozent 
der allgemeinen Arbeitslosenquote von 91,2 auf den 
absoluten Tiefstand von 84,6.3 

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter 
Menschen profitieren vor allem die Jüngeren sowie 
Personen in den mittleren Altersgruppen. Die ungüns
tigere Entwicklung der Arbeitslosigkeit schwerbehin
derter Menschen verglichen zu den Menschen ohne 
Behinderung wird trotz (Früh-)Verrentung weiterhin 
vor allem durch die starke Zunahme bei den älteren 
Arbeitslosen geprägt. In der Gruppe der 55-Jährigen 
und älteren Menschen mit Behinderung gab es 2018 
gegenüber 2008 einen Anstieg von 50 Prozent. Bei 
den nichtschwerbehinderten Älteren ist die Arbeitslo
senzahl im gleichen Zeitraum lediglich um 15 Prozent 
gestiegen.4 Da aufgrund der demografischen Entwick
lung Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen 
in die Altersgruppe der 55-Jährigen und Älteren 
eintreten, dürfte die Arbeitslosigkeit in noch stärkerem 
Maße als bisher durch diese Alterskohorte geprägt 
sein. 

1  Bundesagentur für Arbeit. (2019). Berichte: Blickpunkt Arbeits
markt, April 2019: Situation schwerbehinderter Menschen, S. 6. 

2  Witwen- oder Witwerrenten werden nicht weiter aufgeschlüs
selt, vgl. Statistik der Deutschen Rentenversicherung, Bd. 215: 
Rente 2018, Würzburg 2019. 

3  Für die Berechnung des Inklusionsbarometers wird die Quote,  
der „personenübergreifenden Referenzgruppe“ herangezogen,  
die nach der gleichen Methodik berechnet wird wie die Quote  
der Schwerbehinderten. 

4  Bundesagentur für Arbeit. (2019). Berichte: Blickpunkt Arbeits
markt, April 2019: Situation schwerbehinderter Menschen, S. 10. 

Erfreulich: Die Erwerbsquote ist nach einem Jahr  
Stillstand in diesem Jahr wieder angestiegen, sie  
liegt nun bei 43,1 Prozent. Der Indikator verbes
sert sich von 112,4 auf 115,9. Der Anstieg ist vor  
allem auf einen Zuwachs bei den Beschäftigten  
zurückzuführen. 1.268.831 Menschen hatten einen  
Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt, ein Zuwachs von  
22.698 gegenüber dem Vorjahr. Die Bundesagentur  
für Arbeit kommt in ihrem Bericht unter anderem zu  
dem Ergebnis, dass die Beschäftigung schwerbehin
derter Menschen in den letzten Jahren kontinuierlich  
gestiegen ist und stärker zugenommen hat als die  
Zahl der Menschen mit Behinderung in der Bevölke
rung.5 

Die Anträge auf Kündigung Schwerbehinderter bei 
den Integrationsämtern liegen mit 20.945 deutlich 
unter dem Durchschnitt der Basisjahre und noch 
einmal niedriger als im Vorjahr. Der Indikator verbes
sert sich erneut von 121,3 auf 121,5. Auch hierin zeigt 
sich die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt. Eventuell 
könnte auch eine gesteigerte Zufriedenheit der Unter
nehmen mit Arbeitnehmern mit Behinderung eine 
Rolle spielen. 

Der Anteil der Arbeitgeber, die mindestens einen oder 
alle Pflichtarbeitsplätze besetzen, variiert nur leicht 
zum vergangenen Jahr. So sank der Anteil der Unter
nehmen, die mindestens einen Pflichtarbeitsplatz 
besetzen, minimal von 74,5 auf 74,4 Prozent, wodurch 
der Indikatorwert auf 102,7 sinkt (Vorjahr: 102,8). Der 
Anteil der Arbeitgeber, die alle Pflichtarbeitsplätze 
besetzen, sank ebenfalls leicht von 39,7 auf 39,6 
Prozent. Der Indikatorwert fiel daher von 105,7 auf 
105,3. 

5  Bundesagentur für Arbeit. (2019). Berichte: Blickpunkt Arbeits
markt, April 2019: Situation schwerbehinderter Menschen, S. 4. 
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Kleine Rückschritte gab es auch bei der Beschäfti
gungsquote Schwerbehinderter. Sie sank erneut leicht 
auf 4,63 Prozent (Vorjahr: 4,67 Prozent) und entfernt 
sich somit wieder etwas mehr von der gesetzlich 
vorgeschriebenen Fünf-Prozent-Quote. Der Indikator 
sank um 0,9 Punkte auf 106,2. Auffallend bleibt 
der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten 
Arbeitgebern: Während die öffentlichen Arbeitgeber 
die Mindestquote mit 6,5 Prozent übererfüllen, tun 
sich private Unternehmen nach wie vor schwer mit der 
Pflichtquote. Sie liegen mit 4,1 Prozent deutlich unter 
dem Soll. 

Nach den aktuell verfügbaren Zahlen von 2017 fallen 
164.631 Unternehmen unter die Beschäftigungspflicht. 
Dies sind 4.411 mehr als im Vorjahr, davon haben 
wiederum mehr als 2.300 Betriebe zwischen 20 und 
60 Beschäftigte. Auf vor allem diese kleinen Betriebe, 
die nun die Schwelle von 20 Mitarbeitern erreicht 
haben, dürfte die beschriebene, negative Entwick
lung der Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 
zurückzuführen sein. Hier fehlt häufig das Wissen zum 
Thema Arbeitnehmer mit Behinderung – es besteht 
ein besonders hoher Bedarf an Informationen und 
Unterstützung. 

Ein gravierendes Problemfeld bleibt trotz kleiner 
Fortschritte die Langzeitarbeitslosigkeit. So konnte 
zwar der Anteil der Langzeitarbeitslosen (d. h. die 
Arbeitslosen, die mindestens ein Jahr auf Beschäfti
gungssuche sind) an allen Arbeitslosen mit Schwer
behinderung von 44,4 Prozent auf nun 43,4 Prozent 
gesenkt werden. Und auch die Dauer der Arbeitslosig
keit Schwerbehinderter im Verhältnis zur allgemeinen 
Dauer ist gesunken: Der Indikatorwert steigt auf 100,6 
und liegt damit über dem Durchschnittswert der 
Basisjahre (Vorjahr: 99,8). Trotzdem ist die Situation 
von Menschen mit Behinderung in puncto Langzeit
arbeitslosigkeit noch immer wesentlich schlechter als 
die ihrer Mitmenschen ohne Behinderung. So waren 
im vergangenen Jahr 34,8 Prozent der allgemeinen 
Arbeitslosen Langzeitarbeitslose, bei den Arbeits
losen mit Behinderung lag der Anteil bei 43,4 Prozent. 
Zudem sind Menschen mit Behinderung im Durch
schnitt 359 Tage arbeitslos – damit ist dieser Zeitraum 
immer noch 100 Tage länger als bei Menschen ohne 
Behinderung (Vorjahr: 104 Tage). Das Problem: Die 
Dauer der Arbeitslosigkeit kann selbst als wesentli
ches Vermittlungshemmnis wirken, gewissermaßen 
selbstverstärkend.6 

6 Klingert, Isabell/ Lenhart, Julia. (2018). Jobcenter-Strategien  
zur Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen, IAB-For
schungsbericht 3/2017, S. 16. 
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Die Bundesagentur für Arbeit stellt in ihrem Bericht 
außerdem fest, dass die Abgangsrate aus der Arbeits
losigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt 
bei schwerbehinderten Menschen mit 3,4 Prozent 
weiterhin unter der Abgangsrate nichtschwerbehin
derter Menschen (7,7 Prozent) liegt. Lediglich 34 
von 1.000 arbeitslosen Menschen mit Behinderung 
finden innerhalb eines Monats eine neue Beschäf
tigung, gegenüber 77 von 1.000 Arbeitsuchenden 
ohne Behinderung. Das bedeutet, schwerbehinderten 
Menschen, die einmal arbeitslos sind, fällt eine neue 
Beschäftigungsaufnahme deutlich schwerer als 
Arbeitslosen ohne Behinderung. 

Gründe hierfür sind unter anderem die unterschied
lichen Altersstrukturen, denn Menschen mit einer 
Schwerbehinderung sind im Durchschnitt älter. Damit 
besitzen sie in der Sprache der Arbeitsvermittler 
„multiple Vermittlungshemmnisse“: Höheres Lebens
alter und Schwerbehinderung, zusätzlich zu möglichen 
weiteren Hemmnissen wie Qualifikationseinschrän
kungen. 

Dies erklärt jedoch nur einen Teil der Unterschiede. 
Die Probleme gelten genauso innerhalb der Alters
gruppen. Denn auch die 25- bis unter 55-Jährigen 
schwerbehinderten Arbeitslosen finden langsamer 
zurück auf den ersten Arbeitsmarkt als die Nicht
schwerbehinderten. Hinzu kommt: Die Erwerbsquoten 
sind in allen Alterskohorten bei Menschen mit Behin
derung niedriger als bei Menschen ohne Behinde
rung.7 

7  Bundesagentur für Arbeit. (2019). Berichte: Blickpunkt Arbeits
markt, April 2019: Situation schwerbehinderter Menschen. 

Die Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit können viel
fältig sein: So können infrastrukturelle Hindernisse 
Menschen mit Behinderung bei der Arbeitssuche 
einschränken. Steht zum Beispiel nur ein begrenzter 
oder gar kein barrierefreier öffentlicher Nahverkehr 
zur Verfügung, kann es selbst innerhalb einer Stadt 
schwierig werden, den potenziellen Arbeitsplatz zu 
erreichen.8 Auch bundesweite Mobilität kann für 
Menschen mit Behinderung daran scheitern, dass ein 
Umzug in ein anderes Bundesland mit hohem Arbeits
kräftebedarf womöglich mit Problemen verbunden 
oder schlicht nicht machbar ist.9 Hinzu kommen 
Vorbehalte von Arbeitgebern, die bislang noch keine 
Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigen. Sie haben 
beispielsweise Bedenken aufgrund des besonderen 
Kündigungsschutzes und der Leistungsfähigkeit. Im 
Ergebnis steigt das Risiko der Langzeitarbeitslosigleit, 
je mehr solcher Vermittlungshindernisse vorliegen. 

8	  Klingert, Isabell/ Lenhart, Julia. (2018). Jobcenter-Strategien  
zur Arbeitsmarktintegration von Langzeitarbeitslosen, IAB- 
Forschungsbericht 3/2017, S. 18. 

9	  Kubis, Alexander/ Rebien, Martina (2019). Langzeitarbeitslosig
keit in Zeiten von Fachkräfteengpässen, Wirtschaftspolitische  
Blätter, Jg. 66, H. 1, S. 39-57, 45. 
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2.4. 

Die Regionen im Vergleich
 

Bei der Fortschreibung der regionalen Analyse 
werden die Ergebnisse der Bundesländer Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen sowie der Region Ostdeutschland 
(Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) miteinander 
verglichen. Damit werden über 85 Prozent der deut
schen Bevölkerung abgedeckt. Durch den Vergleich 
von Bundesländern und Regionen unterschiedlicher 
Wirtschaftsstärke und -struktur gewinnt man ergän
zende und differenzierende Erkenntnisse, die das Bild 
der aggregierten Makroebene schärfen. 
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Inklusionslagebarometer regional 2019 

Indikatoren Baden-Württemberg Bayern Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Ostdeutschland

Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 103,8 116,5 109,8 106,1 110,7 104,4

Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten 115,0 102,4 109,7 106,0 92,2 126,2

Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen arbeitslosen 
Schwerbehinderten 

103,8 110,0 106,4 101,8 107,0 109,6

Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten 129,2 130,1 124,7 116,0 120,1 139,2

Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten 
in % der allgemeinen ALQ 

97,5 90,2 90,6 77,3 97,1 104,0

Dauer der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter 
in % der allgemeinen Dauer 

97,2 92,8 97,8 101,2 107,8 95,5

Erwerbstätigenquote der Schwerbehinderten 111,3 141,6 122,4 105,2 123,4 117,0 

Anträge auf Kündigung Schwerbehinderter 130,2 103,8 116,0 128,7 120,2 125,0 

Anteil der Arbeitgeber, die mindestens einen 
Pflichtarbeitsplatz besetzen 

101,0 101,7 101,2 102,9 104,4 104,0

Anteil der Arbeitgeber, die alle Pflichtarbeitsplätze 
besetzen 

98,2 111,4 101,1 103,6 110,2 103,1

Inklusionslage 108,7 110,1 108,0 104,9 109,3 112,8 

Inklusionslagebarometer regional 2018 

Indikatoren Baden-Württemberg Bayern Hessen Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Ostdeutschland

Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 104,8 116,7 111,3 105,8 111,3 105,6 

Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten 109,6 99,1 104,1 104,1 90,7 121,7 

Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen arbeitslosen  
Schwerbehinderten 

100,4 105,8 103,2 102,7 105,0 107,9 

Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten 122,8 126,6 120,3 113,6 117,7 135,0

Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten  
in % der allgemeinen ALQ 

98,1 94,7 93,3 83,6 101,9 107,5 

Dauer der Arbeitslosigkeit Schwerbehinderter   
in % der allgemeinen Dauer 

95,8 96,1 98,2 99,5 105,6 95,3

Erwerbstätigenquote der Schwerbehinderten 108,8 132,3 116,6 99,2 120,4 115,4

Anträge auf Kündigung Schwerbehinderter 125,6 105,3 107,7 123,5 117,0 122,6 

Anteil der Arbeitgeber, die mindestens einen   
Pflichtarbeitsplatz besetzen 

101,3 101,8 101,5 102,8 104,5 104,2 

Anteil der Arbeitgeber, die alle Pflichtarbeitsplätze 
besetzen 

100,0 111,4 100,9 102,9 110,2 104,3 

Inklusionslage 106,7 109,0 105,7 103,8 108,4 111,9 

Quelle: eigene Berechnung, Basisdaten: BfA, BIH 
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Erfreulich ist, dass sich alle sechs Regionen im 
Vergleich zum Vorjahr verbessern konnten. Die Spitze 
verteidigt ein weiteres Mal die Region Ostdeutsch
land mit einem Wert von 112,8 (Vorjahr: 111,9). 
Dahinter folgen Bayern mit 110,1 (Vorjahr: 109,0), 
Nordrhein-Westfalen mit 109,3 (Vorjahr: 108,4) und 
Baden-Württemberg mit 108,7 (Vorjahr: 106,7). 
Schlusslicht ist weiterhin Niedersachsen mit einem 
Wert von 104,9 (Vorjahr: 103,8). Die Reihenfolge der 
Regionen bleibt somit unverändert. 

In allen Regionen ist die Arbeitslosenquote im 
Vergleich zum Vorjahr gesunken. Am niedrigsten ist 
sie – wie bereits in den vergangenen Jahren – in 
Baden-Württemberg mit 7,7 Prozent, gefolgt von 
Bayern mit 8,6 Prozent. Auch Hessen erreicht mit 
einer Quote von 8,8 Prozent erneut ein einstelliges 
Ergebnis. Auf den hinteren Plätzen liegen Nieder
sachsen (11,5 Prozent), Nordrhein-Westfalen (12,7 
Prozent) und Ostdeutschland (13,2 Prozent).10 

Dennoch sank die Arbeitslosenquote der Schwer
behinderten in allen sechs Regionen weniger stark 
als die allgemeine Arbeitslosenquote, sodass die 
Schere wieder aufgeht. Dies zeigt sich entsprechend 
in der negativen Entwicklung der Arbeitslosenquote 
der Schwerbehinderten in Prozent der allgemeinen 
Arbeitslosenquote. Der Indikatorwert verschlech
tert sich in Bayern um 4,5 Punkte auf 90,2 und in 
Ostdeutschland um 3,5 Punkte auf 104,0. Beim 
Schlusslicht Niedersachsen sank der Wert erneut auf 
nur noch 77,3 (Vorjahr: 83,6). 

10  Die Arbeitslosenquoten sind vom HRI berechnet, da die  
Bundesagentur für Arbeit keine Quoten auf Ebene der  
Bundesländer ausweist. 

Die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten ist in 
allen Regionen erfreulicherweise weiter gesunken. 
Einen positiven Trend stellt zudem der Rückgang 
der Dauer der Arbeitslosigkeit bzw. eine, wenn auch 
kleine, Annäherung der Suchdauer von Menschen mit 
und ohne Behinderung in vier der sechs Regionen 
dar. Lediglich in Bayern und Hessen ist der Abstand 
zwischen Arbeitsuchenden mit und ohne Behinde
rung hinsichtlich der Suchdauer größer geworden. In 
Ostdeutschland benötigen die arbeitslosen Schwerbe
hinderten ein knappes Drittel mehr Zeit, um eine neue 
Beschäftigung zu finden. Während hier Menschen 
ohne Behinderung im Durchschnitt 266 Tage 
arbeitslos waren, waren es für Menschen mit Behin
derung 351 Tage (85 Tage mehr). In Nordrhein-West
falen dauert es noch länger: 432 Tage für Menschen 
mit Behinderung versus 321 Tage für Menschen ohne 
Behinderung. In Hessen zieht sich die Suche 104 
Tage länger hin (356 Tage für Menschen mit Behin
derung verglichen mit 252 Tagen für Menschen ohne 
Behinderung). In Bayern suchen schwerbehinderte 
Arbeitslose zwar weniger lang als in anderen Bundes
ländern, benötigen jedoch fast zwei Drittel mehr Zeit 
bis sie einen Job haben als ihre nichtbehinderten 
Kolleginnen und Kollegen (292 Tage statt 173 Tage). 

Auch wenn sich der Abstand zwischen Arbeitsu
chenden mit und ohne Behinderung ein Stück weit 
verringert, zeigen die Zahlen, dass Menschen mit 
Behinderung immer noch wesentlich mehr Zeit benö
tigen, um eine neue Arbeitsstelle zu finden. Im Durch
schnitt suchen sie 100 Tage länger als ihre Kollegen 
ohne Behinderung. Hier besteht weiterhin großer 
Handlungsbedarf, um auf der einen Seite Arbeitsu
chende mit Behinderung besser zu unterstützen und 
auf der anderen Seite mögliche Vorurteile seitens 
potenzieller Arbeitgeber abzubauen. 
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Die Anträge auf Kündigung sind in allen sechs Regi
onen im vergangenen Jahr gesunken – am stärksten 
in Hessen von 2.429 auf 2.210 Anträgen. Im Vergleich 
zu den Basisjahren hat allerdings Baden-Württem
berg die größten Fortschritte gemacht, der Wert liegt 
nun bei 130,2. Den niedrigsten Wert weist wie in den 
vergangenen Jahren Bayern auf. Der Wert sank erneut 
von 105,3 auf 103,8. 

Negativ sticht heraus, dass die Beschäftigungsquote 
insgesamt noch immer nicht die gesetzlich vorge
schriebenen fünf Prozent erreicht hat – und in fünf 
Regionen sogar leicht gesunken ist. In Baden-Würt
temberg sank sie von 4,30 im Vorjahr auf nun 4,26 
Prozent, in Ostdeutschland von 4,58 auf 4,53 Prozent. 
Lediglich Hessen und Nordrhein-Westfalen über
schritten – wie bereits im Vorjahr – die Fünf-Prozent-
Marke in diesem Jahr. Doch auch der Spitzenreiter 
Hessen musste leichte Einbußen verzeichnen – die 
Quote sank von 5,21 auf 5,14 Prozent. Damit gibt 
Hessen den ersten Platz an Nordrhein-Westfalen ab, 
wo die Quote minimal von 5,18 auf 5,15 Prozent sinkt. 
In Niedersachsen ist der Anteil gegen den allge
meinen Trend angestiegen, allerdings bildet der Wert 
mit 4,22 Prozent trotzdem das Schlusslicht. 

Die Situation der Langzeitarbeitslosen mit Behin
derung ist weiterhin angespannt. Ihr Anteil an allen 
arbeitslosen Schwerbehinderten ist zwar in fast allen 
Regionen gesunken, liegt jedoch überall immer noch 
deutlich über dem Anteil der Langzeitarbeitslosen 
an arbeitslosen Menschen ohne Behinderung. In 
Nordrhein-Westfalen beträgt der Anteil der Langzeit
arbeitslosen an allen arbeitslosen Schwerbehinderten 
beispielsweise 49,1 Prozent (Vorjahr: 50,2 Prozent), in 
Hessen sind es 44,4 Prozent (Vorjahr: 46,0 Prozent), 
in Bayern dagegen immerhin „nur“ 35,4 Prozent 
(Vorjahr: 37,1 Prozent). Hier macht sich offenbar die 
deutlich bessere Arbeitsmarktlage in Bayern, die 
auch Menschen mit Behinderung mehr Beschäfti
gungsmöglichkeiten eröffnet, positiv bemerkbar. 
Trotzdem liegt auch in dem süddeutschen Bundesland 
der Anteil der Langzeitarbeitslosen an den arbeits
losen Menschen mit Behinderung deutlich über ihrem 
Anteil an Menschen ohne Behinderung. In Nieder
sachsen ist der Anteil der Langzeitarbeitslosen von 
44,9 auf 45,3 Prozent leicht angestiegen. 
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 3. 
Fazit und Ausblick
 

Das Inklusionslagebarometer hat ein weiteres Mal 
einen Rekordwert erreicht und liegt nun bei 107,7 
Punkten – so hoch wie noch nie seit Erscheinen des 
ersten Inklusionslagebarometers vor sechs Jahren; 
2018 betrug der Indexwert 107,2. Der Trend ist 
weiterhin positiv, auch wenn sich das Tempo etwas 
verlangsamt. Alle sechs Regionen konnten sich im 
Vergleich zum Vorjahr verbessern. Die Spitze vertei
digt ein weiteres Mal die Region Ostdeutschland mit 
einem Wert von 112,8 (Vorjahr: 111,9). Schlusslicht ist 
weiterhin Niedersachsen mit einem Wert von 104,9 
(Vorjahr: 103,8). 

Die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behin
derung hat sich im vergangenen Jahr weiter positiv 
entwickelt. Arbeitslosenzahl und Arbeitslosenquote 
sind gesunken, die Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich 
verkürzt und die Erwerbsquote ist weiter angestiegen. 
Dennoch profitieren trotz einer steigenden Zahl von 
Unternehmen, die unter die Beschäftigungspflicht 
fallen, Menschen mit Behinderung immer noch nicht 
im gleichen Maße wie ihre Mitmenschen ohne Behin
derung von der guten konjunkturellen Lage. So sank 
ihre Arbeitslosenquote beispielsweise nicht so stark 
wie die allgemeine Arbeitslosenquote. Die häufig 
kleineren Unternehmen, die neu unter die Beschäf
tigungspflicht fallen, müssen für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung sensibilisiert und 
aufgeklärt werden. Ansonsten geht die Arbeitslosigkeit 
weniger stark zurück als möglich und die gesetzliche 
Beschäftigungsquote von fünf Prozent kann nicht 
erreicht werden. 

Der länger als zehn Jahre währende stetige 
Aufschwung auf dem deutschen Arbeitsmarkt, an 
dem auch Menschen mit Behinderung teilhatten, geht 
infolge der konjunkturellen Schwächephase in diesem 
Jahr – vorübergehend – zu Ende. Der Beschäfti
gungsaufbau verlangsamt sich und die Arbeitslo
sigkeit könnte erstmals seit langem wieder leicht 
ansteigen. Das HRI sieht in seiner Konjunkturprog
nose vom Herbst diesen Jahres für 2019 noch einen 
Rückgang der Arbeitslosenzahlen und einen Anstieg 
der Beschäftigung. Für 2020 wird allerdings eine 
Zunahme der Arbeitslosigkeit um 80.000 Personen 
im Jahresdurchschnitt sowie eine Stagnation der 
Erwerbstätigenzahl prognostiziert. 

Da die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
allerdings – wie es sich im bisherigen Aufschwung 
zeigte – hinsichtlich konjunktureller Veränderungen 
weniger reagibel ist, sollten die negativen Effekte der 
konjunkturellen Schwächephase ebenfalls verhaltener 
ausfallen als bei der Beschäftigung der Menschen 
ohne Behingerung. Darüber hinaus sind die nega
tiven Auswirkungen der Wirtschaftsschwäche weniger 
gravierend als in früheren Zeiten, hat sich der Arbeits
markt doch ein Stück weit von der Konjunktur abge
koppelt. Strukturelle Einflüsse dominieren – ein Trend, 
der sich in der Zukunft noch verstärken wird. Hierbei 
wirken zwei Faktoren: Zum einen entstehen die neuen 
Arbeitsplätze in Dienstleistungsbereichen wie Gesund
heit, Pflege, Erziehung sowie in der Kommunikations
und Informationstechnik, die nur schwach oder gar 
nicht von der Konjunktur beeinflusst werden. Rund 
425.000 Schwerbehinderte sind aktuell in diesen Bran
chen sowie dem Öffentlichen Dienst beschäftigt, d. h. 
knapp 40 Prozent. Zum anderen schrumpft aufgrund 
der demografischen Entwicklung das Arbeitskräftean
gebot – die Babyboomer gehen in Rente.11 

11	  Bauer, A. et al. (2019): Konjunktureller Gegenwind für den  
Arbeitsmarkt, IAB-Kurzbericht 18/2019, S. 4; Die Zeit, Nr. 35,  
22.8.2019. 

Seite 18 



Inklusionslagebarometer

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Damit sind die Arbeitsmarktaussichten für Menschen 
mit Behinderung, auch vor dem Hintergrund eines 
zunehmenden Fachkräftemangels, weiterhin gut. Vor 
allem die Alterung der Gesellschaft mit der heute 
schon erkennbaren Arbeitskräfteknappheit dürfte 
zu weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen führen, 
unter anderem weil Menschen mit Behinderung 
ihren Arbeitsplatz nicht mehr verlieren, wenn sie 
ihre Schwerbehinderung während des Berufslebens 
„erwerben“. 

Neben der Konjunktur und der Demografie spielen 
auch Trends wie die fortschreitende Digitalisierung 
eine Rolle. Denn sie vergrößert das potenzielle 
Einsatzspektrum sowie die Beschäftigungschancen 
von Menschen mit Behinderung weiter. Die Urbani
sierung bei gleichzeitiger Verknappung von (barri
erefreiem) Wohnraum kann dagegen zu Problemen 
führen, wenn es dadurch schwerer wird, eine Arbeits
stelle anzutreten. Insbesondere, wenn der öffentliche 
Personennahverkehr ebenfalls nicht barrierefrei und 
unzureichend ausgebaut ist. 

Im Ergebnis könnte sich auch die problematische 
Situation von Langzeitarbeitslsosen mit Behinderung 
verbessern. Nicht zuletzt, weil immer mehr Unter
nehmen unter die Beschäftigungspflicht fallen. Hier 
stehen vor allem die vergleichsweise kleinen Unter
nehmen mit 20 bis 60 Mitarbeitern im Fokus, die 
allerdings einen intensiven Informations- und Bera
tungsbedarf aufweisen. Im Gegensatz zu Großunter
nehmen haben sie keine große Personalabteilung mit 
speziell geschulten Mitarbeitern, die über umfassende 
Kenntnisse hinsichtlich der öffentlichen Förder- und 
Unterstützungsmöglichkeiten verfügen. Arbeitsmarkt
chancen sind demanch nur vorhanden, wenn diese 
Unternehmen entsprechend aktiv informiert werden. 
Das ist derzeit noch nicht ausreichend der Fall. Dabei 
sollten verstärkt die Potenziale der Menschen mit 
Behinderung in den Vordergrund der Arbeit gestellt 
werden: ihre Talente, Qualifikationen und Einsatzmög
lichkeiten. 
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Glossar
 

Arbeitslose 
Registrierte Arbeitslose sind Personen, die einen 
Arbeitsplatz suchen und auch offiziell bei der 
Arbeitsagentur als arbeitsuchend gemeldet sind. Im 
Gegensatz zur Erwerbslosenstatistik werden auch die 
Personen als arbeitslos erfasst, die nur eine geringfü
gige Beschäftigung („Minijob“) ausüben. 

Arbeitslosenquote 
Anteil der (registrierten) Arbeitslosen an den (zivilen) 
Erwerbspersonen (= Erwerbstätige + Arbeitslose). 

Beschäftigungsquote 
Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten (d. h. ohne Selbstständige oder geringfügig 
Beschäftigte) an der Gesamtbevölkerung. Die 
Beschäftigungsquote liegt daher niedriger als die 
Erwerbstätigenquote. 

Beschäftigungsquote Schwerbehinderter 
Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäf
tigten und verbeamteten Schwerbehinderten (d. h. 
ohne Selbstständige oder geringfügig Beschäftigte 
usw.) an den zu besetzenden Pflichtarbeitsplätzen. 

Erwerbstätige 
Erwerbstätige sind Personen im Alter von 15 Jahren 
oder älter, die einer oder mehreren, auf wirtschaft
lichen Erwerb gerichteten Tätigkeiten nachgehen, 
unabhängig von der Dauer der tatsächlich geleisteten 
oder vertragsmäßig zu leistenden wöchentlichen 
Arbeitszeit (mindestens eine Stunde). 

Erwerbslose 
Personen ohne Arbeitsverhältnis, die dem Arbeits
markt zur Verfügung stehen und sich um einen 
Arbeitsplatz bemühen. Dies sind auch Personen, die 
sich nicht arbeitslos melden. 

Erwerbspersonen 
Alle Personen, die eine unmittelbar oder mittelbar auf 
Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen. Die 
Erwerbspersonen setzen sich zusammen aus den 
Erwerbstätigen und den Erwerbslosen/Arbeitslosen. 

Erwerbspersonenpotenzial 
Das Erwerbspersonenpotenzial (= Zahl der Personen 
im erwerbsfähigen Alter) ist ein Maß für das im Inland 
maximal zur Verfügung stehende Arbeitskräftean
gebot. Es setzt sich zusammen aus den im Inland 
Erwerbstätigen, den registrierten Arbeitslosen und 
einer geschätzten Zahl versteckter Arbeitsloser (stille 
Reserve), unabhängig davon, ob Letztere freiwillig 
oder unfreiwillig dem Arbeitsmarkt fernbleiben. Damit 
ist dieses Konzept umfassender als das der Erwerbs
personen, das die stille Reserve explizit nicht berück
sichtigt. 
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Erwerbsquote 
Der Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und 
Erwerbslose) an der gleichaltrigen Gesamtbevölke
rung. 

Erwerbstätigenquote 
Der Anteil der Erwerbstätigen an der Gesamtbevölke
rung. 
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Rechtlicher Hinweis 

Die vorstehenden Angaben und Aussagen stellen keine Anlage-, Rechts- oder 
Steuerberatung dar. Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen 
Quellen und wurden als korrekt und verlässlich betrachtet, jedoch nicht unab
hängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert, und 
es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung 
übernommen, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlver
halten unsererseits verursacht. 

Alle Meinungen können ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von 
Gründen geändert werden. Die vorstehenden Aussagen werden lediglich zu Infor
mationszwecken des Auftraggebers gemacht und ohne darüber hinausgehende 
vertragliche oder sonstige Verpflichtung zur Verfügung gestellt. 

Soweit in vorstehenden Angaben Prognosen oder Erwartungen geäußert oder 
sonstige zukunftsbezogene Aussagen gemacht werden, können diese Angaben 
mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 
Es kann daher zu erheblichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse oder 
Entwicklungen zu den geäußerten Erwartungen kommen. Neben weiteren hier 
nicht aufgeführten Gründen können sich insbesondere Abweichungen aus der 
Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, der Entwicklung der Finanz
märkte und Wechselkurse sowie durch Gesetzesänderungen ergeben. 

Das Handelsblatt Research Institute verpflichtet sich nicht, Angaben, Aussagen 
und Meinungsäußerungen zu aktualisieren. 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Handelsblatt Research 
Institute. 
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3871

öffentlich

Datum: 06.02.2020

Dienststelle: Fachbereich 54

Bearbeitung: Frau Eisermann

Sozialausschuss 
Landesjugendhilfeausschuss 
Ausschuss für Inklusion

10.03.2020 
19.03.2020 
20.03.2020

Kenntnis 
Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Reform des Sozialen Entschädigungsrechts - ein erster Überblick und Ausblick 

Kenntnisnahme:

Die Ausführungen zur Reform des Sozialen Entschädigungsrechts werden gemäß Vorlage 
Nr. 14/3871 zur Kenntnis genommen. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

P r o f.  D r.  F a b e r
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Worum geht es hier?   

 

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage insbe-

sondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für die 

Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und Kommu-

nikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-Behinderten-

rechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern wei-

tere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

  

 

In leichter Sprache 

 

Schutz vor Gewalt ist ein Menschen-Recht! 

 

Der Staat muss darum alle Menschen vor Gewalt 

schützen. 

Menschen mit Behinderungen sind leider besonders  

oft Opfer von Gewalt. 

 

Der Staat unterstützt Menschen, die Gewalt erfahren haben.  

Dafür gibt es jetzt ein neues Gesetz. 

 

Im Rheinland kommt diese Hilfe für Opfer vom LVR. 

 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 

 

 

http://www.leichtesprache.lvr.de/
https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung: 

 

Ende Dezember 2019 wurde das „Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädi-

gungsrechts“ verkündet. Ziel der Reform ist es, das Soziale Entschädigungsrecht 

(SER) an die heutigen Bedürfnisse der Opfer von Gewalttaten auszurichten. Leis-

tungen sollen schneller und zielgerichteter erbracht werden und der Entschädigung 

von Nachteilen dienen, für die die staatliche Gemeinschaft Verantwortung trägt.    

 

Diese Vorlage informiert über die wesentlichen Änderungen gegenüber dem der-

zeitigen Recht.  

 

Das bisher in mehreren Gesetzen geregelte SER wird größtenteils übernommen 

und künftig im Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV) zusammengeführt. 

Die Vorschriften treten in mehreren zeitlichen Abschnitten in Kraft. Rückwirkend 

zum 01.07.2018 werden die Waisengrundrenten und das Bestattungsgeld erhöht. 

Ab dem 20.12.2019 ist die Regelung zur örtlichen Zuständigkeit in Kraft getreten, 

was eine Abkehr vom bisherigen Tatortprinzip hin zum Wohnortprinzip, zur Folge 

hat. Ab dem Jahr 2021 können Geschädigte bundesweit die Hilfen der Traumaam-

bulanzen in Anspruch nehmen.  

 

Im SGB XIV wird der Gewaltbegriff neu gefasst und um die „psychische Gewalt“, 

ein vorsätzliches, rechtswidriges und unmittelbar gegen die freie Willensentschei-

dung einer Person gerichtetes schwerwiegendes Verhalten, erweitert. Ausdrücklich 

sind dann Straftatbestände, wie etwa Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-

mung, Stalking und Menschenhandel benannt, durch deren Tatbestandsverwirkli-

chung ein schwerwiegendes Verhalten konkretisiert sein kann. Auch die erhebliche 

Vernachlässigung von Kindern wird einer Gewalttat gleichgestellt. Menschen, die 

einen Schockschaden erlitten haben sowie Personen, die mittels eines Angriffs mit 

einem Kraftfahrzeug geschädigt worden sind, haben künftig Ansprüche auf Leis-

tungen. 

 

Die Einmalzahlungen für im Ausland geschädigte Personen sowie die monatlichen 

Entschädigungszahlungen werden wesentlich erhöht. Teilhabeleistungen werden 

künftig ohne den Einsatz von Einkommen und Vermögen erbracht, Leistungen der 

Pflegeversicherung werden um schädigungsbedingte Mehrbedarfe ergänzt. Die Un-

terscheidung zwischen den Begriffen Versorgung und Fürsorge wird aufgegeben, 

die bisherigen Leistungen größtenteils im SGB XIV fortgeführt.  

 

Weiterhin enthält das Gesetz umfangreiche Besitzstandregelungen im Hinblick auf 

die Ansprüche und Leistungen für Geschädigte und Hinterbliebene. Für Betroffene 

besteht ein einmaliges befristetes Wahlrecht zwischen den bisherigen Leistungen 

und den Leistungen nach dem SGB XIV.   

 

Durch die Reform des Sozialen Entschädigungsrechts rechnet der Fachbereich So-

ziale Entschädigung mit einem Aufgabenzuwachs und erwartet eine Steigerung der 

Antragszahlen. Der Fachbereich stellt sich der Herausforderung, die Reform im 

Sinne der Menschen im Rheinland und im Sinne des Leitbildes des LVR „Qualität 

für Menschen“ zielgerichtet umzusetzen.  
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3871: 

 

I. Allgemeines 

 

Am 19.12.2019 wurde im Bundesgesetzblatt das „Gesetz zur Regelung des So-

zialen Entschädigungsrechts“1 verkündet. Diese Vorlage informiert über die 

wesentlichen Änderungen gegenüber dem derzeitigen Recht, insbesondere in 

Bezug auf das Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Opfer-

entschädigungsgesetz (OEG). 

 

Das Soziale Entschädigungsrecht basiert noch auf dem Gesetz über die Versor-

gung der Opfer des Krieges - Bundesversorgungsgesetz (BVG). Dies war 1950 für 

die Versorgung Kriegsbeschädigter und ihrer Hinterbliebenen geschaffen worden. 

Ziel der jetzt erfolgten Reform ist es, das Soziale Entschädigungsrecht (SER) an 

die heutigen Bedürfnisse betroffener Menschen, insbesondere der Opfer von Ge-

walttaten und terroristischer Anschläge, auszurichten. Leistungen sollen schneller 

und zielgerichteter erbracht und somit ein bürgernaher Zugang zu den Leistungen 

eröffnet werden. Die Leistungen sind auf schädigungsbedingte Bedarfe ausgelegt 

und innerhalb des Systems der Sozialleistungen durch Sondervorschriften gekenn-

zeichnet. Sie dienen der Entschädigung, dem Ausgleich und der Abgeltung der im-

materiellen Nachteile durch ein schädigendes Ereignis, für das die staatliche Ge-

meinschaft eine besondere Verantwortung trägt.  

 

II. Artikel-Gesetz 

 

Das „Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts“ ist ein sog. Artikel-

Gesetz, da es gleichzeitig mehrere Gesetze in sich vereint. Zudem ist es ein Ände-

rungsgesetz, das eine bestimmte Thematik in einer ganzen Reihe von Gesetzen 

und Verordnungen ändert.  

Artikel 1 ordnet das Soziale Entschädigungsrecht in ein eigenes Sozialgesetzbuch 

als „Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch (SGB XIV)“ ein. Dort wird das Sozi-

ale Entschädigungsrecht neu geregelt. 

Es folgen weitere 59 Artikel, wie z.B. die Artikel 2 und 3, die das OEG und BVG 

ändern. Die beiden Artikel sollen Erkenntnissen und Forderungen aus dem Bericht 

des Beauftragten der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des Ter-

roranschlags auf dem Breitscheidplatz in Berlin Rechnung tragen.  

Die Artikel 4 bis 57 enthalten Folgeänderungen von bestehenden Gesetzen und 

Verordnungen. In Artikel 58 werden die aufzuhebenden Gesetze und Verordnun-

gen erfasst. Artikel 59 regelt die Finanzuntersuchung und Artikel 60 schlussend-

lich das Inkrafttreten des Gesetzes. 

Mit der rechtssystematischen Einordnung des Sozialen Entschädigungsrechts in 

ein neues Sozialgesetzbuch soll, laut Gesetzesbegründung, der Verantwortung des 

                                           
1 Der Gesetzestext kann unter dem folgenden Link im Internet aufgerufen werden: 

https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/gesetz-zur-regelung-des-sozialen-entschaedigungsrechts.html 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Novelle_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Novelle_(Recht)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsgebiet
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/gesetz-zur-regelung-des-sozialen-entschaedigungsrechts.html


4 

Staates für ein erbrachtes Sonderopfer oder für ein erlittenes Unrecht in ange-

messener Weise Rechnung getragen werden. 

Das neue SGB XIV regelt künftig explizit vier Entschädigungstatbestände für:  

 

 Opfer einer (zivilen) Gewalttat,  

 auch künftig noch mögliche Opfer der beiden Weltkriege, beispielsweise 

durch nicht entdeckte Kampfmittel (sog. Blindgänger),  

 Personen, die durch Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des 

Zivildienstes eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben sowie  

 Personen, die durch eine Schutzimpfung oder sonstige Maßnahmen der 

spezifischen Prophylaxe nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) eine ge-

sundheitliche Schädigung erlitten haben.  

 

Die Soziale Entschädigung beinhaltet Geld-, Sach- und Dienstleistungen. In das 

neue Gesetz wurde eine Ermächtigungsgrundlage für die Versorgungsmedizin-

Verordnung aufgenommen, die die Grundsätze der medizinischen Bewertung der 

gesundheitlichen Schädigungsfolgen und ihres Grades regelt.  

 

III. Zeitlicher Ablauf des Inkrafttretens  

 

Das Soziale Entschädigungsrecht, das bislang in mehreren unterschiedlichen Ge-

setzen geregelt war, wird nun größtenteils übernommen und im Gesetz zur Rege-

lung des Sozialen Entschädigungsrechts zusammengeführt. Die Vorschriften treten 

in mehreren zeitlichen Abschnitten – rückwirkend zum 01.07.2018 bis hin zum 

01.01.2024 – in Kraft.  

Durch diese Änderung des BVG und des OEG sind die Erhöhung der Waisengrund-

renten und des Bestattungsgeldes sowie die Übernahme von Überführungskosten 

rückwirkend zum 01.07.2018 in Kraft getreten. Ebenfalls Rückwirkung entfaltet 

der neu verankerte Grundsatz der Gleichbehandlung inländischer und ausländi-

scher Gewaltopfer.  

Am Tag nach der Verkündung des Gesetzes, also dem 20.12.2019, ist die Rege-

lung zur örtlichen Zuständigkeit in Kraft getreten. In Abkehr vom bisherigen Tat-

ortprinzip, also der Zuständigkeit des Bundeslandes, in dem sich die Tat ereignet 

hat, ist künftig dasjenige Land zuständig, in dem die Antragsteller*innen ihren 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.  

Darüber hinaus treten zum 01.01.2021 bereits einzelne §§ des SGB XIV, wie z.B. 

Regelungen und Inhalte zu den Traumaambulanzen, in Kraft.  

Abschließend folgen dann die übrigen Regelungen des SGB XIV mit Wirkung zum 

01.01.2024 und das BVG und das OEG werden aufgehoben. Der Zeitraum bis zum 

vollständigen Inkrafttreten soll es den Verwaltungen der Länder ermöglichen, sich 

personell, strukturell und organisatorisch auf die kommenden Veränderungen vor-

zubereiten. 
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IV. Wesentliche Änderungen 

Nachfolgend werden die wesentlichen Änderungen des Gesetzes zur Regelung des 

Sozialen Entschädigungsrechts und deren Auswirkungen dargestellt:  

 

1) Ausweitung des Gewaltbegriffes um die „psychische Gewalt“ 

 

Durch die Reform des Sozialen Entschädigungsrechts wird mit Wirkung zum 

01.01.2024 der Gewaltbegriff neu gefasst und um den Aspekt der „psychischen 

Gewalt“ erweitert. Dies ist als ein vorsätzliches, rechtswidriges und unmittelbar 

gegen die freie Willensentscheidung einer Person gerichtetes schwerwiegen-

des Verhalten definiert. Der bisherige physische Gewaltbegriff (tätlicher, vorsätz-

licher Angriff) hat psychische Gewalt nicht erfasst.  

 

Allerdings gilt auch für den neuen Gewaltbegriff, dass auf ein vorsätzliches, 

rechtswidriges Verhalten abgestellt wird, welches zu einer gesundheitlichen 

Schädigung führt. Nach der Gesetzesbegründung soll nicht jegliches unerlaubte 

Verhalten als psychische Gewalttat eingestuft werden, anderenfalls würde der Tat-

bestand ins Uferlose laufen. 

 

In § 13 SGB XIV sind in diesem Zusammenhang nun ausdrücklich Straftatbe-

stände, wie z. B.  

 Menschenhandel,  

 Nachstellung (Stalking),  

 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung wie z.B. des sexuellen 

Missbrauchs, des sexuellen Übergriffs, der sexuellen Nötigung, der Verge-

waltigung ebenso wie der  

 Geiselnahme oder der  

 räuberischen Erpressung 

 

aufgenommen worden, durch deren Tatbestandsverwirklichung ein schwerwiegen-

des Verhalten konkretisiert sein kann.  

 

Ferner, ausdrücklich in § 14 SGB XIV einer Gewalttat gleichgestellt, ist ab dem 

Jahr 2024 auch die „erhebliche Vernachlässigung“ von Kindern. Laut Gesetzes-

begründung sind damit die Fälle von Vernachlässigung gemeint, in denen die Sor-

geberechtigten einem Kind keine unmittelbare körperliche Gewalt antun, jedoch 

nicht für dessen körperliches und psychisches Wohl sorgen, es sich selbst überlas-

sen, so dass das Kind erheblichen körperlichen oder psychischen Schaden nimmt. 

Ebenso ist die psychische Vernachlässigung erfasst, sofern sie als dauerhaftes, 

ausgeprägtes Fehlverhalten der Sorgeberechtigten in Erscheinung tritt. Beide Fall-

konstellationen werden nach erster Einschätzung zu einer erheblichen Steigerung 

der Antragszahlen führen.  

 

2) Gesetzliche Normierung der sogenannten „Schockschäden“ 

 

Ausdrücklich gesetzlich verankert - bisher ist dies Ausfluss der Rechtsprechung - 

können Menschen, die einen Schockschaden erlitten haben, einen Anspruch auf 

Leistungen haben. Dies betrifft Personen, die die Tat miterlebt oder das Opfer auf-

gefunden haben und dadurch eine schwere gesundheitliche Schädigung erlitten 
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haben. Auch Personen, die durch die Überbringung der Nachricht vom Tode oder 

der Verletzung des Primäropfers eine schwere gesundheitliche Schädigung erlitten 

haben, können einen Anspruch geltend machen. 

 

3) Angriffe mit Kraftfahrzeugen 

 

Eine durch einen vorsätzlichen, tätlichen Angriff mit einem Kraftfahrzeug geschä-

digte Person kann ebenfalls ab dem Jahr 2024 Ansprüche nach dem SGB XIV gel-

tend machen. Bisher, im OEG sind diese Taten per Gesetz ausgeschlossen, er-

folgte eine Versorgung der Geschädigten durch die Verkehrsopferhilfe e. V.. Das 

Attentat am Breitscheidplatz in Berlin hat aber gezeigt, dass die Leistungspflicht 

der Verkehrsopferhilfe nicht ausreicht, um die notwendige Entschädigung - gerade 

in Fällen mit vielen Opfern - angemessen sicher zu stellen. Abzuwarten bleibt, in-

wiefern sich diese Änderung auf die künftigen Antragszahlen auswirken wird. 

 

4) Gleichstellung von inländischen und ausländischen Gewaltopfern so-

wie Erhöhung der Einmalzahlungen bei Gewalttaten im Ausland 

 

Mit Rückwirkung zum 01.07.2018 hat der Gesetzgeber inländische und ausländi-

sche Opfer einer Gewalttat bei den Ansprüchen gleichgestellt und die bisherige 

Differenzierung aufgehoben. Dadurch wird die schwierige Anknüpfung an den Auf-

enthaltsstatus nach dem OEG entbehrlich, und die Leistungen können unabhängig 

von der Staatsangehörigkeit erfolgen. 

 

Auch die Einmalzahlungen für durch Gewalttaten im Ausland geschädigte Perso-

nen werden, ab dem 01.01.2024, wesentlich erhöht. 

 

GdS Einmalzahlung -alt- Einmalzahlung -neu- 

GdS 10 + 20 800 €  

GdS 30 + 40 1.600 € 2.600 € 

GdS 50 + 60 5.800 € 7.800 € 

GdS 70 + 80  13.000 € 

GdS 70 bis 90 10.200 €  

GdS 90  20.800 € 

GdS 100 16.500 € 28.600 € 

 

5) Die „Schnellen Hilfen“- Traumaambulanzen und Fallmanagement 

 

Gesetzlich verankert als neue Leistungen sind die sog. „Schnellen Hilfen“. Darun-

ter sind Leistungen als niederschwelliges Angebot in den Traumaambulanzen und 

Leistungen des Fallmanagements zu verstehen. 

 

Das Angebot der OEG-Traumaambulanzen wird in Nordrhein-Westfalen bereits seit 

vielen Jahren vorgehalten. Ab dem Jahr 2021 gilt bundesweit für den Zugang zu 

den Traumaambulanzen, dass auch vor Einleitung eines formellen Antragsverfah-

rens deren Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Hierzu genügt es, wenn 
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eine summarische Prüfung ergibt, dass eine Person durch ein schädigendes Ereig-

nis betroffen sein kann. Ferner muss dann spätestens nach der zweiten Sitzung in 

einer Traumaambulanz ein Antrag gestellt werden, sofern weitere Leistungen be-

nötigt werden.  

 

Erwachsene können zur therapeutischen Intervention bis zu 15 Sitzungen in der 

Traumaambulanz erhalten, Kinder und Jugendliche bis zu 18 Sitzungen. Die 

Schnellen Hilfen gelten ebenfalls für Betroffene, bei denen das schädigende Ereig-

nis bereits länger zurückliegt (z.B. bei Missbrauch in der Kindheit). Das jetzt ge-

setzlich verankerte Verfahren ist etwas bürokratischer als das bisher in Nordrhein-

Westfalen praktizierte. Die Leistungen bleiben aber im Kern gleich. 

 

Darüber hinaus soll das beim Träger der Sozialen Entschädigung angesiedelte Fall-

management ab 2024 die Betroffenen durch das Antrags- und Leistungsverfahren 

begleiten und diese auch bei der Beantragung anderer Sozialleistungen, die we-

gen des schädigenden Ereignisses benötigt werden, unterstützen. Sowohl der LVR 

als auch der LWL halten seit Jahren ein Fallmanagement für den Bereich des Sozi-

alen Entschädigungsrechts (SER) vor.  

 

6) Änderungen in der Krankenbehandlung 

 

Beschädigte und deren Angehörige sollen weiterhin Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation erhalten. Grundsätzlich werden diese Leistungen durch die gesetzli-

chen Krankenkassen im Auftragsverhältnis erbracht. Neu gegenüber dem bisheri-

gen Recht ist die Normierung von ergänzenden Leistungen, die über das Recht 

und die Leistungsverpflichtung der gesetzlichen Krankenkassen hinausgehen und 

bei Bedarf durch die Verwaltungsbehörde erbracht werden sollen (u.a. bei Psycho-

therapie und Zahnersatz). 

 

Die Hilfsmittelversorgung, die bislang Aufgabe der Verwaltungsbehörde ist, wird 

auf die Unfallkassen der Länder übertragen. 

 

Die gesetzlichen Krankenkassen und die Unfallkassen erhalten für die Leistungser-

bringung eine Erstattung durch die Verwaltungsbehörde. Diese erfolgt in den ers-

ten zwei Jahren einzelfallbezogen; danach wird auf eine Pauschale umgestellt. Die 

Verwaltung erwartet hier einen erheblichen zusätzlichen Vollzugsaufwand in den 

ersten Jahren. 

 

7) Teilhabeleistungen 

 

Neben Leistungen der Krankenbehandlung und den Entschädigungszahlungen wird 

auch der Teilhabegedanke aufgegriffen und die bisher bereits im BVG - unter Ver-

weis auf das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - geltenden Bestimmungen 

der Teilhabe fast inhaltsgleich im Kapitel 6, den §§ 62 bis 70 SGB XIV, aufgenom-

men. Die Teilhabeleistungen werden nunmehr ohne den Einsatz von Einkommen 

und Vermögen erbracht. 

 

Hierin liegt die Fortentwicklung des bisherigen Grundgedankens der Vorschriften 

des § 29 BVG zugrunde: „Rehabilitation vor Rente“. Es sollen Gesundheitsstörun-

gen gebessert und die Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht und gesichert werden. 
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Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben entsprechen im Wesentlichen den 

bisherigen Regelungen im BVG. Sie sind darauf ausgerichtet, die beruflichen Fol-

gen der gesundheitlichen Schädigung auszugleichen oder zu mildern. Es wird hier-

bei, wie bisher, auf die umfassenden Regelungen des SGB IX verwiesen.  

 

Die bisher unter der „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ und dort unter den Einglie-

derungshilfeleistungen zusammengefassten Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind 

in eigenständigen Regelungen erfasst. Geschädigten stehen u.a. Leistungen für 

Wohnraum, Leistungen zur Mobilität sowie Hilfen zur Förderung der Verständigung 

zur Verfügung. Auch hier wird umfänglich auf die seit dem 01.01.2020 durch das 

Bundesteilhabegesetz (BTHG) neu gefassten Vorschriften des SGB IX verwiesen.  

 

8) Leistungen der Sozialen Entschädigung bei Pflegebedürftigkeit 

 

Diese richten sich in Art und Umfang nach den Leistungen der Pflegeversicherung 

aus dem Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI). Bei darüberhinausgehenden 

schädigungsbedingten Bedarfen werden die notwendigen und angemessenen Kos-

ten übernommen. Somit ergänzen die Leistungen des Sozialen Entschädigungs-

rechts den Leistungsumfang der Pflegeversicherung.  

 

9) Fürsorgerische Leistungen  

 

Die Unterscheidung zwischen den Begriffen Versorgung und Fürsorge wurde im 

SGB XIV aufgegeben; dennoch sind die bisherigen (fürsorgerischen) Leistungen, 

bis auf wenige Ausnahmen, weiterhin im SGB XIV im Kapitel 11, den §§ 92 bis 98 

SGB XIV, Besondere Leistungen im Einzelfall, enthalten. Lediglich die Altenhilfe, 

Krankenhilfe und Erholungshilfe werden aus dem Leistungskatalog der Fürsorge-

leistungen ab dem Jahr 2024 gestrichen. 

 

Dies verdeutlicht die Absicht des Gesetzgebers nach einer Fortführung des be-

währten und umfangreichen Leistungsspektrums für die betroffenen Berechtigten. 

 

Ab Inkrafttreten des SGB XIV ist es bei schädigungsbedingten Bedarfen zur 

Erbringung besonderer Leistungen im Einzelfall ausreichend, wenn ein Grundbe-

scheid besteht, der die Schädigungsfolge und ggf. deren Grad feststellt. Diese 

Leistungen sind daher nicht von dem Bezug einer Entschädigungszahlung abhän-

gig. Dies bedeutet eine Änderung zum geltenden Recht, nach dem ein Anspruch 

auf Grundrente bestehen muss. Da die Geschädigten und die ebenfalls (zeitlich 

begrenzt) berechtigten Hinterbliebenen für diese Leistungen finanziell hilfebedürf-

tig sein müssen, sind aber auch Einkommen und Vermögen grundsätzlich einzu-

setzen. 

 

Die getroffenen umfangreichen Besitzstandsschutzregelungen ermöglichen den 

nach bisherigem Recht ebenfalls berechtigten Familienangehörigen (Partner und 

Kinder) eine langfristige Sicherstellung der Leistungen.  

 

10) Umfangreiche Bestandsschutzregelungen und befristetes Wahlrecht 

 

Personen, die bis zum 31. Dezember 2023 Leistungen beziehen oder einen ent-

sprechenden Antrag gestellt haben, erhalten im Rahmen des Besitzstandsschutzes 
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weiterhin ihre Versorgungsleistungen. Zudem gelten die bisher anerkannten Schä-

digungsfolgen sowie der festgestellte Grad der Schädigungsfolgen (GdS) weiter. 

Hierfür werden die Geldleistungen addiert und um 25 % erhöht.  

 

Darüber hinaus erhalten die Betroffenen ein befristetes einmaliges Wahlrecht zwi-

schen den bisherigen Leistungen und den Leistungen nach dem SGB XIV. Ange-

sichts der deutlich höheren monatlichen Entschädigungsleistungen nach dem 

neuen Recht (siehe hierzu unten unter Punkt 11) wird sich voraussichtlich ein 

Großteil der Beschädigten für Leistungen nach dem neuen Recht entscheiden.  

 

Für Hinterbliebene und Familienangehörige wird sich dagegen aller Voraussicht 

nach das alte Recht als günstiger erweisen, so dass für diesen Personenkreis mit 

einer langen Übergangszeit zu rechnen ist (siehe auch Punkt 9). Dies stellt an die 

Sachbearbeitung hohe Anforderungen, da sowohl das bisherige als auch das neue 

Recht bis längstens zum Jahr 2033 rechtssicher angewendet werden muss.  

 

11) Erhöhung der Entschädigungszahlungen 

 

Geschädigte mit einem GdS von 30 und Hinterbliebene erhalten anrechnungsfrei 

wesentlich erhöhte monatliche Entschädigungszahlungen. Zudem können Geschä-

digte, Witwen oder Witwer anstatt der monatlichen Entschädigungszahlung auch 

Einmalzahlungen als Abfindung für die Dauer von fünf Jahren erhalten.  

 

 

GdS Grundrente 

aktuell/mtl. 

Entschädigung ab 

01.01.2024/mtl. 

GdS 30 + 40 151 €/205 € 400 € 

GdS 50 + 60 274 €/348 € 800 € 

GdS 70 + 80 482 €/583 € 1.200 € 

GdS 90 700 € 1.600 € 

GdS 100 784 € 2.000 € 

 

Geschädigte, deren Einkommen durch die Schädigungsfolgen gemindert ist, erhal-

ten einen Berufsschadensausgleich, der im Wesentlichen den bisherigen Regelun-

gen des BVG entspricht. 

 

12) Fortbestand der bisherigen Anspruchsvoraussetzungen  

 

Weiterhin Bestand hat im SGB XIV auch der bisherige Kausalitätsgrundsatz als un-

verzichtbare Voraussetzung in der Sozialen Entschädigung. Für die Erbringung der 

staatlichen Entschädigung ist daher - wie bisher - die ursächliche Verbindung so-

wohl zwischen schädigendem Ereignis und gesundheitlicher Schädigung als auch 

zwischen gesundheitlicher Schädigung und Schädigungsfolge erforderlich.   
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13) Rechtsvermutung bei psychischen Gesundheitsstörungen ab 2024  

 

Ab dem Jahr 2024 wird bei psychischen Gesundheitsstörungen eine Rechtsvermu-

tung normiert. Danach wird die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammen-

hangs im Einzelfall vermutet, wenn diejenigen medizinischen Tatsachen vorliegen, 

die nach den Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft geeignet sind, einen Ur-

sachenzusammenhang zwischen einem nach Art und Schwere geeigneten schädi-

genden Ereignis und der gesundheitlichen Schädigung und der Schädigungsfolge zu 

begründen und die Vermutung nicht durch einen anderen Kausalverlauf widerlegt 

wird.  

 

14) Besonderer zeitlicher Geltungsbereich  

 

Das SGB XIV findet Anwendung für Anträge auf Leistungen der Sozialen Entschä-

digung, die ab dem 01.01.2024 gestellt werden. Personen, die vor dem Inkrafttre-

ten des SGB XIV geschädigt wurden, erhalten Leistungen, wenn diese auch nach 

dem OEG entschädigungsfähig gewesen wären. Das heißt, die Folgen einer psychi-

schen Gewalttat können dann entschädigt werden, wenn sich die Tat nach dem 

Inkrafttreten des SGB XIV ereignet hat. 

 

V. Übertragung der Aufgaben auf die Landschaftsverbände 

 

Seit dem 01.01.2008 nehmen die Landschaftsverbände die Aufgaben des Sozialen Ent-

schädigungsrechts insgesamt, Kriegsopferversorgung (KOV) und Kriegsopferfürsorge 

(KOF), wahr. Die Leistungen der KOF werden als Selbstverwaltungsaufgaben, die Leistun-

gen der KOV als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung erbracht. Zuvor wurde diese 

Aufgabe (KOV) von den Versorgungsämtern im Land Nordrhein-Westfalen wahrgenom-

men. 

 

Nach § 111 SGB XIV sind bzw. bleiben die Länder die Träger der Sozialen Entschädigung. 

Sachlich zuständig sind nach § 112 SGB XIV die nach Landesrecht bestimmten Behörden. 

Das Land NRW muss also, mit Inkrafttreten des SGB XIV, neu festlegen, welche Behörde 

bzw. welche Behörden das Soziale Entschädigungsrecht ausführen sollen.  

 

Es ist vom Land NRW damit zu entscheiden, ob die Landschaftsverbände auch künftig die 

Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts erbringen sollen. Eine entsprechende Auf-

gabenübertragung seitens des Landes NRW auf die Landschaftsverbände wäre, wie bisher 

auch, konnexitätsrelevant. 

 

Hieraus folgt, dass das Land für die Übertragung dieser Aufgaben ein Aufgabenübertra-

gungsgesetz, inklusive einer Kostenfolgeabschätzung für einen Belastungsausgleich, vor-

legen müsste. Bereits zu Beginn des Jahres 2020 wurde seitens des Fachreferats beim 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS NRW) signalisiert, dass kurz nach 

Inkrafttreten des Gesetzes, Gespräche innerhalb des Ministeriums hierzu stattfinden sol-

len. Perspektivisch wolle man kurzfristig auf die Landschaftsverbände zu kommen.  

 

Vorbehaltlich einer zufriedenstellenden Verhandlung über den Belastungsausgleich, kann 

und sollte die Aufgabe durch die Landschaftsverbände aus Sicht der Verwaltung weiter 

wahrgenommen werden. Schon bisher wird die Aufgabe durch die Landschaftsverbände 
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erfolgreich durchgeführt. Auch erfahrenes, für die Aufgabenwahrnehmung qualifiziertes, 

Personal ist bereits vorhanden. Mit dem MAGS NRW werden daher Gespräche in diese 

Richtung geführt. Die Verwaltung wird über den Fortgang der Verhandlungen berichten.  

 

VI. Resümee 

 

Unabhängig von den Ansprüchen die Kriegsopfer, Impfgeschädigte oder ehema-

lige Zivildienstleistende nach dem Gesetz werden geltend machen können, ist ab-

sehbar, dass mit dem Tag des Inkrafttretens des SGB XIV die Zahl der Berechtig-

ten im Bereich der Entschädigung von Gewaltopfern überwiegen wird. Der Fokus 

der Entschädigung wird daher bei diesem Personenkreis liegen, insbesondere vor 

dem Hintergrund der Erweiterung und Neufassung des Gewaltbegriffes. Auch die 

Einführung des Tatbestandes der erheblichen Vernachlässigung von Kindern wird 

vermutlich einen deutlichen Anstieg der Antragszahlen mit sich bringen.  

 

Darüber hinaus werden Leistungen nach der „alten“ und nach der „neuen“ Rechts-

lage zu erbringen sein, so dass vor dem Hintergrund des gesetzlich vorgesehenen 

Wahlrechts der Beschädigten und den Besitzstandsregelungen für Hinterbliebene 

und Familienangehörige in einem langen Übergangszeitraum erhebliche Anforde-

rungen an die Sachbearbeiter*innen gestellt werden.  

 

Der LVR-Fachbereich Soziale Entschädigung rechnet insgesamt mit einem deutli-

chen Anstieg der Antragszahlen, wobei derzeit nur vage erste Prognosen zur künf-

tigen Fallzahlentwicklung aufgestellt werden können. In dieser Frage wird auch 

der Austausch mit den anderen Bundesländern gesucht werden, um belastbare 

Aussagen zum künftigen Arbeitsaufkommen und dem damit verbundenen Perso-

nalbedarf treffen zu können. 

 

Der Fachbereich stellt sich der Herausforderung, die Reform im Sinne der Men-

schen im Rheinland und im Sinne des Leitbildes des LVR „Qualität für Menschen“ 

zielgerichtet umzusetzen.  

 

In Vertretung  

 

P r o f.  D r.  F a b e r  
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L u b e k
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Worum geht es hier?   

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 
insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 
die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 
Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-
Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  
Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion - 
Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 
weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing.

In leichter Sprache: 

Dem LVR ist wichtig: 

Menschen mit und ohne Behinderungen  

sollen in ihrer eigenen Wohnung leben können. 

Neben anderen Menschen  

mit und ohne Behinderungen 

als Nachbarn. 

Daher gibt der LVR seit einiger Zeit Geld  

für neue Häuser mit Wohnungen  

für Menschen mit und ohne Behinderungen. 

In schwerer Sprache heißt das Geld vom LVR: 

Bau-Projekt-Förderung. 

Der LVR verändert jetzt die Regeln für die Förderung. 

Es soll noch mehr und besser gefördert werden. 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202 

Viele Informationen zum LVR in leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 
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Zusammenfassung: 

In Ausführung des Beschlusses der Landschaftsversammlung vom 16.12.2019 über den 

Antrag 14/289 ist die Verwaltung beauftragt worden, die inklusive Bauprojektförderung um 

die technische Gebäudeausstattung zu erweitern. Dazu ist zunächst die Förderrichtlinie 

entsprechend anzupassen, bevor die Landschaftsversammlung am 30.09.2020 zudem die 

Fördersatzung erweitern kann. 

Darüber hinaus ist in der Beratungspraxis festgestellt worden, dass ein strenges Festhalten 

an einem Verbot eines förderunschädlichen Maßnahmenbeginns nicht sachdienlich ist. 

Daher kann künftig im Einzelfall auch davon abgewichen werden. Auch diese Änderung ist 

in den Förderrichtlinien vorgenommen worden. 

Das hier beschriebene Förderprogramm betrifft die Zielrichtungen Inklusion, Partizipation, 

Selbstbestimmung sowie Gleichstellung des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3863: 

Mit Beschluss der Landschaftsversammlung vom 16.12.2019 über den Antrag 14/289 hat 

die Landschaftsversammlung die Verwaltung beauftragt, „die durch den LVR gewährte 

inklusive Bauprojektförderung im Rahmen der beschlossenen Mittel bedarfsgerecht 

auszuweiten, um insbesondere technische Gebäudeausstattung, die den üblichen Standard 

des Sozialen Wohnungsbaues übersteigt, zu fördern.“ 

Um diesen politischen Willen umzusetzen, ist nicht nur eine Änderung der Richtlinien, 

sondern auch der Satzung erforderlich. Eine Satzungsänderung kann nur von der 

Landschaftsversammlung beschlossen werden. Die nächste Sitzung der 

Landschaftsversammlung findet aber erst am 30.09.2020 statt. 

Um in Planung befindlichen inklusiven Bauprojekten aber bereits jetzt die Möglichkeit 

einzuräumen, auch die Förderung der technischen Ausstattung im oben genannten Sinne 

direkt einzuplanen und zu beantragen, werden mit dieser Vorlage zunächst schon die 

Förderrichtlinien geändert. Dies hat zur Folge, dass die Förderhöchstsumme von 10% der 

anerkennungsfähigen Baukosten, höchstens 200.000 € pro Projekt, bis zur 

Satzungsänderung weiterhin nicht überschritten werden darf. Die geänderte Satzung wird 

der Landschaftsversammlung zur nächsten Sitzung am 30.09.2020 zur Beschlussfassung 

vorgelegt. Doch können innerhalb dieses Rahmens bereits bis dorthin Förderungen der 

technischen Ausstattung erfolgen. 

Darüber hinaus hat sich in der Beratungspraxis von Interessenten an der inklusiven 

Bauförderung gezeigt, dass die strikte Handhabung eines Verbotes eines 

förderunschädlichen Maßnahmenbeginns nicht sachdienlich ist. Daher ist nun in den 

Richtlinien unter 12. (Nebenbestimmungen) aufgenommen worden, dass zwar 

(grundsätzlich) eine Bezuschussung nur unter der Voraussetzung bewilligt werden kann, 

wenn mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde, aber im Einzelfall von dieser 

Regelung abgewichen werden kann. Dies ermöglicht eine flexiblere Handhabung 

insbesondere dann, wenn der Budgetrahmen noch nicht ausgeschöpft ist. 

Die geänderte Förderrichtlinie ist als Anlage mit der Bitte um Beschlussfassung beigefügt, 

zur besseren Nachvollziehbarkeit im Änderungsmodus (Anlage 1) sowie in Reinschrift 

(Anlage 2). 

In Vertretung 

L E W A N D R O W S K I 



Förder-Richtlinien des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zur 
inklusiven Bauprojektförderung des LVR  

1. Ziel der Förderung 

Die Finanzierung von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung ist in der Regel 
durch den entsprechenden Einsatz öffentlicher Mittel sichergestellt.  
Das trifft jedoch nicht auf inklusive Wohnangebote zu, in denen Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam wohnen können, denn Leistungen der Eingliederungshilfe 
werden ausschließlich für Menschen mit Behinderung erbracht.  
Daneben erhalten Menschen mit Behinderung oftmals existenzsichernde Leistungen der 
Sozialhilfe.  
Um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, den 
Lebensbereich Wohnen unmittelbar und gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung zu 
gestalten, hat der Landschaftsverband Rheinland beschlossen, inklusive Wohnprojekte zu 
fördern. Diese Förderung soll vor allem fehlende Eigenanteile der 
fördermittelempfangenden Person ausgleichen.  

2. Geltungsbereich 

Fördermittel gemäß der „Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR“ erhalten 
nur natürliche und juristische Personen, deren zu förderndes Wohnprojekt sich im 
räumlichen Zuständigkeitsbereich des LVR befindet.  

3. Förderanspruch 

(1) Der LVR gewährt die Fördermittel freiwillig im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. 

(2) Anträge werden in der Reihenfolge des Einganges bearbeitet und beschieden,  
     soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.  
(3) Wenn die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft sind, gehen die  
      Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs in das neue Förderjahr über.  
(4) Erforderlich ist bei jeder Förderung eine politische Beschlussfassung.  

(5) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Der LVR entscheidet über eine Förderung        
      im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung des Gleichbehandlungs- 
      grundsatzes.  

4. Fördermittelempfangende Person 

Fördermittelempfangende Person ist die jeweilige antragstellende Person. Bei mehreren 
antragstellenden Personen für ein gemeinsames Wohnprojekt werden die Fördermittel 
nach gleichen Teilen aufgeteilt. Es sei denn, die antragstellenden Personen haben eine 
andere rechtsverbindliche Regelung getroffen. Diese ist bei Antragstellung mitvorzulegen.  
Eine Überschreitung der maximalen Fördermittel pro Wohnprojekt von insgesamt 
200.000 Euro ist auch bei mehreren Antragstellenden ausgeschlossen.  

5. Fördervoraussetzungen des zu schaffenden Wohnraums 

(1) Gefördert werden Wohnprojekte mit inklusivem Charakter.  

(2) Der inklusive Charakter im Sinne von (1) liegt vor, wenn  

     - Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenleben und  



    - mindestens 30 % der Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnprojekts für die    

      Laufzeit der Zweckbindung leistungsberechtigt für Leistungen der Eingliederungshilfe     

      für Menschen mit Behinderung (derzeit „wesentlich behindert“) im Sinne des SGB      

IXXII sind.  

(3) Gebäude, die nur eine Wohnung enthalten, sind von der Förderung ausgeschlossen.  

(4) Der zu schaffende Wohnraum muss während der Laufzeit der Zweckbindung in 
      Anlehnung an die DIN 18040 bzw. DIN 18040 R-Standard barrierefrei sein.  

6. Finanzierungsvoraussetzungen 

(1) Die Finanzierung des beantragten Projektes muss gesichert sein. Dies hat die  

      jeweilige antragstellende Person z.B. durch eine Finanzierungszusage ihrer Bank bzw.   

      durch eine Finanzierungsabsichtserklärung ihrer Bank unter dem Vorbehalt des        

      Erhalts der Fördermittel nachzuweisen.  

(2) Bei Vermietungen an Menschen mit Behinderung müssen die Gesamtwohnkosten  

      grundsätzlich ortsüblich und angemessen im Sinne einer Refinanzierbarkeit durch  

      existenzsichernde Leistungen nach dem 3./4. Kapitel des SGB XII beziehungsweise  

      dem SGB II sein.  

(3) Die fördermittelempfangende Person hat dem LVR unverzüglich alle Tatsachen  

     mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung oder Weitergewährung der Fördermittel 

     entgegenstehen oder für die Rückforderung der Fördermittel erheblich sein können.  

(4) Während der Dauer der Zweckbindung ist alle fünf Jahre jeweils zum 15.12. eine   
      Liste der Bewohnerinnen und Bewohner vorzulegen.  

7. Art der Förderung 

(1) Die Förderung erfolgt durch Zuschuss.  

(2) Die fördermittelempfangende Person trägt die Kosten in Zusammenhang mit der zu  
      bestellenden dinglichen Sicherung.  

8. Umfang der Förderung  

(1) Für die Finanzierung stehen pro Jahr insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von zwei  

     Millionen Euro zur Verfügung.  

(2) Gefördert werden maximal 10 % der anerkennungsfähigen Baukosten  
     (Kostengruppen 300, 400, 500, 612 sowie 700 der DIN 276), je Projekt höchstens  
     200.000 Euro. Maßnahmen zur technik-unterstützen Ausstattung (sog. ambient 

assisted living) sind ausdrücklich eingeschlossen. 

Nicht anerkennungsfähige Baukosten sind der Kostengruppen:
100 Grundstück  
200 Herrichten und Erschließen  
321 Baugrundverbesserung  
323 Tiefgründungen  
710 Bauherrenaufgaben  
750 Kunst  
760 Finanzierung  
Die Kosten der losen Ausstattung (Kostengruppen 611, 612) sind ebenfalls nicht 
anerkennungsfähig.  



9. Antragsverfahren  

(1) Die Förderung wird auf schriftlichen Antrag gewährt. Im Vorfeld kann eine  
     Beratungsleistung des LVR in Anspruch genommen werden.  
(2) Das Antragsformular kann auf der Internet-Seite des LVR heruntergeladen werden.  

(3) Dem Antrag sind u.a. folgende Unterlagen beizufügen:  

o kurze Darstellung / Beschreibung der geplanten Maßnahme  
o Lageplan M 1:500 mit Darstellung der Außenanlagen  
o Auszug Stadtplan / Luftbild in geeignetem Maßstab mit Darstellung von Infrastruktur  
   wie Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV, etc.  
o bemaßte Grundrisspläne M 1:100 mit Nordpfeil und ggfs. Kennzeichnung  
   rollstuhlgerechter Zimmer  
o bemaßte Schnitte M 1:100  
o Ansichten M 1:100  
o Berechnung der Netto-Raumfläche nach DIN 277-1 aus 2016 mit Zwischensummen für  
   jedes Geschoss und ggf. getrennt nach Bestand – Neubau  
o Berechnung Brutto-Grundfläche  
o Berechnung Brutto-Rauminhalt  
o Berechnung Grundstücksfläche  
o Berechnung der Kosten nach DIN 276 auf der 2. Berechnungsebene  

(4) Nur bei Vorliegen aller Unterlagen handelt es sich um einen bewilligungsfähigen 
Antrag.  

10. Zweckbindung  

Die Zweckbindung beträgt 20 Jahre ab Fertigstellung des Bauvorhabens.  
(1) Der Zuschuss des LVR ist für den Fall einer nicht zweckentsprechenden Verwendung 
der Mittel dinglich zu sichern, in der Regel durch Bestellung einer Grundschuld.  

(2) Bei Fördermitteln unter 50.000 Euro behält sich der LVR vor, auf eine dingliche 
Sicherung zu verzichten.  

11. Bewilligungsverfahren  

(1) Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen erteilt der LVR einen Bewilligungsbescheid 
über den zur Verfügung zu stellenden Zuschuss.  

(2) Der Bewilligungsbescheid enthält Regelungen zum Zuschuss, zur Zweckbestimmung 
des Zuschusses, zu den Rückzahlungskonditionen und zur Verwendungsnachweisprüfung.  

(3) Die Fördermittel werden ausgezahlt, wenn der Bewilligungsbescheid bestandskräftig 
geworden ist. Die Auszahlung erfolgt in der Regel im Voraus der Baumaßnahme.  

(4) Die fördermittelempfangende Person verpflichtet sich, innerhalb eines Zeitraumes von 
zwei Monaten nach Auszahlung der Fördermittel mit der Umsetzung der Maßnahme zu 
beginnen und spätestens mit Ablauf des sechsten auf die Fertigstellung folgenden Monats 
den Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel vorzulegen.  

Als Zeitpunkt der Fertigstellung gilt die behördliche Bauabnahme des Objektes.  

12. Nebenbestimmungen  

Es gelten die folgenden Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur  
Projektförderung (ANBest-P) der Anlage 2 zu Nr. 5.1 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 
der Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (VV - LHO):  
a) Anforderung und Verwendung der Förderung (Nr. 1.1, 1.5, 1.6)  
b) Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers  
    (Nr. 5.1, 5.2, 5.3)  



c) Nachweis der Verwendung (Nr. 6.6)  
d) Prüfung der Verwendung (Nr. 7.1)  
e) Erstattung der Zuwendung, Verzinsung (Nr. 8.1, 8.2, 8.3.2) 

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt 
werden, die noch nicht begonnen worden sind. Im Einzelfall kann davon abgewichen 
werden.  

Informationen dazu finden Sie unter: Inklusive-Baufoerderung.LVR.de.  

13. Weitere Verfahrensregelungen  

Über die Regelungen in Nr. 9 (Antragsverfahren) und Nr. 11 (Bewilligungsverfahren) 
hinaus gelten folgende Verfahrensbestimmungen:  

(1) Verwendungsnachweis  
Die zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses ist durch geeignete Nachweise zu 
belegen.  
Die fördermittelempfangende Person hat spätestens sechs Monate nach Fertigstellung 
einen sog. einfachen Verwendungsnachweis nach LVR-Muster einzureichen. Er kann auf 
der Internet-Seite des LVR heruntergeladen werden. Darin ist die zweckgerechte, vom 
Zuwendungsgegenstand umfasste Verwendung der Fördermittel zu bestätigen.  
Die fördermittelempfangende Person hat die Belege für die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten fünf Jahre nach dem Fertigstellungsjahr der Baumaßnahme 
aufzubewahren. Sie sind auf Anforderung vorzulegen. Der LVR ist berechtigt, die zweck- 
und fördergerechte Verwendung vor Ort zu prüfen und Einsicht in die entsprechenden 
Unterlagen zu nehmen.  

(2) Rückforderung der Fördermittel  
Der Bewilligungsbescheid kann gemäß §§ 44 ff. SGB X zurückgenommen 
beziehungsweise widerrufen werden. Eine Rücknahme beziehungsweise ein Widerruf 
kommt insbesondere in Betracht, wenn der Zuschuss nicht oder nicht mehr 
zweckentsprechend verwendet wird.  
Die Zweckbestimmung ist vor allem dann verfehlt, wenn während der Dauer der 
Zweckbindung der Anteil der Menschen mit Behinderung wesentlich unter 30 % der 
Bewohnerinnen und Bewohner liegt.  
Und sie ist auch dann verfehlt, wenn mit der Umsetzung der Maßnahme nicht innerhalb 
eines Zeitraumes von zwei Monaten nach Auszahlung der Fördermittel begonnen wird 
bzw. wenn für das Wohnprojekt spätestens mit Ablauf des sechsten auf die Fertigstellung 
folgenden Monats kein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der 
Fördermittel vorliegt. 

(3) Ergänzende Regelungen  
Die Unwirksamkeit, die Rücknahme, der Widerruf des Bewilligungsbescheides sowie die 
Rückforderung der Zuwendungen (nach erfolgter Anhörung) richten sich nach den 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches X (SGB X), insbesondere nach §§ 44 ff. SGB X.  
Die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen (VV 
LHO) und das Haushaltsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sind gegebenenfalls zu 
beachten.  
Informationen dazu finden Sie unter: Inklusive-Baufoerderung.LVR.de.  

14. Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten am ersten Tag nach der Beschlussfassung im Landschaftsausschuss 
kanntmachung der Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des 
Landschaftsverbandes Rheinland im Gesetz- und  

Verordnungsblatt NRW in Kraft. 



Förder-Richtlinien des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zur 
inklusiven Bauprojektförderung des LVR  

1. Ziel der Förderung 

Die Finanzierung von Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung ist in der Regel 
durch den entsprechenden Einsatz öffentlicher Mittel sichergestellt.  
Das trifft jedoch nicht auf inklusive Wohnangebote zu, in denen Menschen mit und ohne 
Behinderung gemeinsam wohnen können, denn Leistungen der Eingliederungshilfe 
werden ausschließlich für Menschen mit Behinderung erbracht.  
Daneben erhalten Menschen mit Behinderung oftmals existenzsichernde Leistungen der 
Sozialhilfe.  
Um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung die Möglichkeit haben, den 
Lebensbereich Wohnen unmittelbar und gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung zu 
gestalten, hat der Landschaftsverband Rheinland beschlossen, inklusive Wohnprojekte zu 
fördern. Diese Förderung soll vor allem fehlende Eigenanteile der 
fördermittelempfangenden Person ausgleichen.  

2. Geltungsbereich 

Fördermittel gemäß der „Satzung zur inklusiven Bauprojektförderung des LVR“ erhalten 
nur natürliche und juristische Personen, deren zu förderndes Wohnprojekt sich im 
räumlichen Zuständigkeitsbereich des LVR befindet.  

3. Förderanspruch 

(1) Der LVR gewährt die Fördermittel freiwillig im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel. 

(2) Anträge werden in der Reihenfolge des Einganges bearbeitet und beschieden,  
     soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.  
(3) Wenn die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft sind, gehen die  
      Anträge in der Reihenfolge ihres Eingangs in das neue Förderjahr über.  
(4) Erforderlich ist bei jeder Förderung eine politische Beschlussfassung.  

(5) Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Der LVR entscheidet über eine Förderung        
      im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung des Gleichbehandlungs- 
      grundsatzes.  

4. Fördermittelempfangende Person 

Fördermittelempfangende Person ist die jeweilige antragstellende Person. Bei mehreren 
antragstellenden Personen für ein gemeinsames Wohnprojekt werden die Fördermittel 
nach gleichen Teilen aufgeteilt. Es sei denn, die antragstellenden Personen haben eine 
andere rechtsverbindliche Regelung getroffen. Diese ist bei Antragstellung mitvorzulegen.  
Eine Überschreitung der maximalen Fördermittel pro Wohnprojekt von insgesamt 
200.000 Euro ist auch bei mehreren Antragstellenden ausgeschlossen.  

5. Fördervoraussetzungen des zu schaffenden Wohnraums 

(1) Gefördert werden Wohnprojekte mit inklusivem Charakter.  

(2) Der inklusive Charakter im Sinne von (1) liegt vor, wenn  

     - Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenleben und  



    - mindestens 30 % der Bewohnerinnen und Bewohner eines Wohnprojekts für die    

      Laufzeit der Zweckbindung leistungsberechtigt für Leistungen der Eingliederungshilfe     

      für Menschen mit Behinderung (derzeit „wesentlich behindert“) im Sinne des SGB      

      IX sind.  

(3) Gebäude, die nur eine Wohnung enthalten, sind von der Förderung ausgeschlossen.  

(4) Der zu schaffende Wohnraum muss während der Laufzeit der Zweckbindung in 
      Anlehnung an die DIN 18040 bzw. DIN 18040 R-Standard barrierefrei sein.  

6. Finanzierungsvoraussetzungen 

(1) Die Finanzierung des beantragten Projektes muss gesichert sein. Dies hat die  

      jeweilige antragstellende Person z.B. durch eine Finanzierungszusage ihrer Bank bzw.   

      durch eine Finanzierungsabsichtserklärung ihrer Bank unter dem Vorbehalt des        

      Erhalts der Fördermittel nachzuweisen.  

(2) Bei Vermietungen an Menschen mit Behinderung müssen die Gesamtwohnkosten  

      grundsätzlich ortsüblich und angemessen im Sinne einer Refinanzierbarkeit durch  

      existenzsichernde Leistungen nach dem 3./4. Kapitel des SGB XII beziehungsweise  

      dem SGB II sein.  

(3) Die fördermittelempfangende Person hat dem LVR unverzüglich alle Tatsachen  

     mitzuteilen, die der Bewilligung, Gewährung oder Weitergewährung der Fördermittel 

     entgegenstehen oder für die Rückforderung der Fördermittel erheblich sein können.  

(4) Während der Dauer der Zweckbindung ist alle fünf Jahre jeweils zum 15.12. eine   
      Liste der Bewohnerinnen und Bewohner vorzulegen.  

7. Art der Förderung 

(1) Die Förderung erfolgt durch Zuschuss.  

(2) Die fördermittelempfangende Person trägt die Kosten in Zusammenhang mit der zu  
      bestellenden dinglichen Sicherung.  

8. Umfang der Förderung  

(1) Für die Finanzierung stehen pro Jahr insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von zwei  

     Millionen Euro zur Verfügung.  

(2) Gefördert werden maximal 10 % der anerkennungsfähigen Baukosten  
     (Kostengruppen 300, 400, 500, 612 sowie 700 der DIN 276), je Projekt höchstens  
     200.000 Euro. Maßnahmen zur technik-unterstützen Ausstattung (sog. ambient  
     assisted living) sind ausdrücklich eingeschlossen.  

Nicht anerkennungsfähige Baukosten sind der Kostengruppen: 
100 Grundstück  
200 Herrichten und Erschließen  
321 Baugrundverbesserung  
323 Tiefgründungen  
710 Bauherrenaufgaben  
750 Kunst  
760 Finanzierung  
Die Kosten der losen Ausstattung (Kostengruppe 611) sind ebenfalls nicht 
anerkennungsfähig.  



9. Antragsverfahren  

(1) Die Förderung wird auf schriftlichen Antrag gewährt. Im Vorfeld kann eine  
     Beratungsleistung des LVR in Anspruch genommen werden.  
(2) Das Antragsformular kann auf der Internet-Seite des LVR heruntergeladen werden.  

(3) Dem Antrag sind u.a. folgende Unterlagen beizufügen:  

o kurze Darstellung / Beschreibung der geplanten Maßnahme  
o Lageplan M 1:500 mit Darstellung der Außenanlagen  
o Auszug Stadtplan / Luftbild in geeignetem Maßstab mit Darstellung von Infrastruktur  
   wie Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV, etc.  
o bemaßte Grundrisspläne M 1:100 mit Nordpfeil und ggfs. Kennzeichnung  
   rollstuhlgerechter Zimmer  
o bemaßte Schnitte M 1:100  
o Ansichten M 1:100  
o Berechnung der Netto-Raumfläche nach DIN 277-1 aus 2016 mit Zwischensummen für  
   jedes Geschoss und ggf. getrennt nach Bestand – Neubau  
o Berechnung Brutto-Grundfläche  
o Berechnung Brutto-Rauminhalt  
o Berechnung Grundstücksfläche  
o Berechnung der Kosten nach DIN 276 auf der 2. Berechnungsebene  

(4) Nur bei Vorliegen aller Unterlagen handelt es sich um einen bewilligungsfähigen 
Antrag.  

10. Zweckbindung  

Die Zweckbindung beträgt 20 Jahre ab Fertigstellung des Bauvorhabens.  
(1) Der Zuschuss des LVR ist für den Fall einer nicht zweckentsprechenden Verwendung 
der Mittel dinglich zu sichern, in der Regel durch Bestellung einer Grundschuld.  

(2) Bei Fördermitteln unter 50.000 Euro behält sich der LVR vor, auf eine dingliche 
Sicherung zu verzichten.  

11. Bewilligungsverfahren  

(1) Bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen erteilt der LVR einen Bewilligungsbescheid 
über den zur Verfügung zu stellenden Zuschuss.  

(2) Der Bewilligungsbescheid enthält Regelungen zum Zuschuss, zur Zweckbestimmung 
des Zuschusses, zu den Rückzahlungskonditionen und zur Verwendungsnachweisprüfung.  

(3) Die Fördermittel werden ausgezahlt, wenn der Bewilligungsbescheid bestandskräftig 
geworden ist. Die Auszahlung erfolgt in der Regel im Voraus der Baumaßnahme.  

(4) Die fördermittelempfangende Person verpflichtet sich, innerhalb eines Zeitraumes von 
zwei Monaten nach Auszahlung der Fördermittel mit der Umsetzung der Maßnahme zu 
beginnen und spätestens mit Ablauf des sechsten auf die Fertigstellung folgenden Monats 
den Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel vorzulegen.  

Als Zeitpunkt der Fertigstellung gilt die behördliche Bauabnahme des Objektes.  

12. Nebenbestimmungen  

Es gelten die folgenden Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur  
Projektförderung (ANBest-P) der Anlage 2 zu Nr. 5.1 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 
der Landeshaushaltsordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (VV - LHO):  
a) Anforderung und Verwendung der Förderung (Nr. 1.1, 1.5, 1.6)  
b) Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungsempfängers  
    (Nr. 5.1, 5.2, 5.3)  



c) Nachweis der Verwendung (Nr. 6.6)  
d) Prüfung der Verwendung (Nr. 7.1)  
e) Erstattung der Zuwendung, Verzinsung (Nr. 8.1, 8.2, 8.3.2)  

Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Vorhaben bewilligt 
werden, die noch nicht begonnen worden sind. Im Einzelfall kann davon abgewichen 
werden.  

Informationen dazu finden Sie unter: Inklusive-Baufoerderung.LVR.de.  

13. Weitere Verfahrensregelungen  

Über die Regelungen in Nr. 9 (Antragsverfahren) und Nr. 11 (Bewilligungsverfahren) 
hinaus gelten folgende Verfahrensbestimmungen:  

(1) Verwendungsnachweis  
Die zweckentsprechende Verwendung des Zuschusses ist durch geeignete Nachweise zu 
belegen.  
Die fördermittelempfangende Person hat spätestens sechs Monate nach Fertigstellung 
einen sog. einfachen Verwendungsnachweis nach LVR-Muster einzureichen. Er kann auf 
der Internet-Seite des LVR heruntergeladen werden. Darin ist die zweckgerechte, vom 
Zuwendungsgegenstand umfasste Verwendung der Fördermittel zu bestätigen.  
Die fördermittelempfangende Person hat die Belege für die Anschaffungs- und 
Herstellungskosten fünf Jahre nach dem Fertigstellungsjahr der Baumaßnahme 
aufzubewahren. Sie sind auf Anforderung vorzulegen. Der LVR ist berechtigt, die zweck- 
und fördergerechte Verwendung vor Ort zu prüfen und Einsicht in die entsprechenden 
Unterlagen zu nehmen.  

(2) Rückforderung der Fördermittel  
Der Bewilligungsbescheid kann gemäß §§ 44 ff. SGB X zurückgenommen 
beziehungsweise widerrufen werden. Eine Rücknahme beziehungsweise ein Widerruf 
kommt insbesondere in Betracht, wenn der Zuschuss nicht oder nicht mehr 
zweckentsprechend verwendet wird.  
Die Zweckbestimmung ist vor allem dann verfehlt, wenn während der Dauer der 
Zweckbindung der Anteil der Menschen mit Behinderung wesentlich unter 30 % der 
Bewohnerinnen und Bewohner liegt.  
Und sie ist auch dann verfehlt, wenn mit der Umsetzung der Maßnahme nicht innerhalb 
eines Zeitraumes von zwei Monaten nach Auszahlung der Fördermittel begonnen wird 
bzw. wenn für das Wohnprojekt spätestens mit Ablauf des sechsten auf die Fertigstellung 
folgenden Monats kein Nachweis über eine zweckentsprechende Verwendung der 
Fördermittel vorliegt. 

(3) Ergänzende Regelungen  
Die Unwirksamkeit, die Rücknahme, der Widerruf des Bewilligungsbescheides sowie die 
Rückforderung der Zuwendungen (nach erfolgter Anhörung) richten sich nach den 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches X (SGB X), insbesondere nach §§ 44 ff. SGB X.  
Die Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen (VV 
LHO) und das Haushaltsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen sind gegebenenfalls zu 
beachten.  
Informationen dazu finden Sie unter: Inklusive-Baufoerderung.LVR.de.  

14. Inkrafttreten 

Die Richtlinien treten am ersten Tag nach der Beschlussfassung im Landschaftsausschuss 

in Kraft. 



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland
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Worum geht es hier?   

 

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 

  

In leichter Sprache 

 

Im Dezember 2016 hat der Deutsche Bundestag  

das neue Bundes-Teilhabe-Gesetz beschlossen. 

Damit ändert der Deutsche Bundestag 

die Leistungen für Menschen mit Behinderungen. 

 

Seit dem Jahr 2020 kümmert sich der LVR  

um noch mehr Fach-Leistungen  

für Menschen mit Behinderungen im Rheinland. 

 

Jetzt berichtet die Bundes-Regierung ganz ausführlich  

über viele Fragen zum neuen Gesetz in Deutschland.  

 

Zum Beispiel:  

Klappt alles so wie es geplant war? 

Sind die Hilfen besser geworden? 

Sind die Hilfen für den Staat teuer geworden? 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: www.leichtesprache.lvr.de 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung: 

 

Mit dieser Vorlage informiert die Verwaltung über die Inhalte der Berichterstattung der 

Bundesregierung an den Deutschen Bundestag zu den in Art. 25 Bundesteilhabegesetz 

(BTHG) vorgesehenen Untersuchungen und dem Projekt Umsetzungsbegleitung im Jahr 

2019. 

 

Im Gesetzgebungsverfahren zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) kam es zu 

weitreichenden Verunsicherungen wegen der umfangreichen Änderungen der gesetzlichen 

Grundlagen zur Erbringung der Eingliederungshilfe. Die Verbände von Menschen mit 

Behinderungen befürchteten beispielsweise Leistungsverschlechterungen. Die 

Leistungsträgerseite befürchtete Mehrkosten aufgrund von Leistungsausweitungen, die 

weit über den Kosten liegen, die durch den Bund im Gesetzgebungsverfahren 

veranschlagt waren. Die Leistungserbringerseite befürchtete insbesondere eine 

Verschlechterung der Finanzierungsgrundlagen und mehr bürokratischen Aufwand durch 

die Veränderungen. Aus diesem Grund sind in Art. 25 BTHG umfangreiche Evaluationen 

und eine ausführliche Berichterstattung der Bundesregierung gegenüber Bundestag und 

Bundesrat zu den Folgen des BTHG vorgesehen.  

 

Der Bericht der Bundesregierung (BT Drucksache 19/16470) informiert zu folgenden 

Sachverhalten: 

 Begleitung der Umsetzung der Regelungen des BTHG (Umsetzungsbegleitung 

BTHG) nach Art. 25 Abs. 2 BTHG 

 Untersuchung der Ausführungen sowie der absehbaren Wirkungen der neuen 

Regelungen der Eingliederungshilfe (Wirkungsprognose) nach Art. 25 Abs. 2 BTHG 

 Modellhafte Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Verfahren und 

Leistungen der Eingliederungshilfe nach Art. 25 Abs. 3 BTHG 

 Untersuchung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen der 

Eingliederungshilfe (Finanzuntersuchung) nach Art. 25 Abs. 4 BTHG. 

 

Die Vorlage berührt die Zielrichtungen Partizipation (Z 1) und Personenzentrierung (Z 2) 

des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3879: 

   

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) verpflichtet das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales (BMAS) in Artikel 25, dem Bundestag und dem Bundesrat in den Jahren 2018, 

2019 und 2022 zum Stand und zu den Ergebnissen verschiedener Maßnahmen zur 

Evaluation der finanziellen, rechtlichen und fachlichen Wirkungen des BTHG und zur 

Umsetzungsbegleitung zu berichten. Nun liegt mit der Bundestags-Drucksache 19/16470 

der Report vom 08.01.2020 für das Jahr 2019 vor. Im Einzelnen wird über folgende 

Untersuchungen und Projekte informiert: 

 

1. Begleitung der Umsetzung der Regelungen des BTHG 

(Umsetzungsbegleitung BTHG) nach Art. 25 Abs. 2 BTHG 

 

Mit der Umsetzung dieses Auftrages wurde der Deutsche Verein für öffentliche und 

private Fürsorge e.V. als Zuwendungsnehmer betraut. Das Projekt „Umsetzungsprojekt 

BTHG“ soll vorrangig Träger der Eingliederungshilfe bei der Umsetzung der mit dem 

BTHG neu eingeführten Regelungen unterstützen. Darüber hinaus richtet es sich auch an 

Leistungserbringer und Menschen mit Behinderungen und ihre Verbände. Ziel des 

Projektes ist es, Intentionen, Hintergründe und Regelungsinhalte des BTHG in die 

Fachöffentlichkeit zu transportieren, das Verständnis für die neuen Regelungen zu 

fördern und dafür zielgruppenspezifische Veranstaltungen und Fortbildungen 

durchzuführen. Landesrat Dirk Lewandrowski wurde als Mitglied für die BAGüS in den 

Projektbeirat berufen.  

 

Das Projekt basiert auf einer sog. Offline-Online-Strategie. Neben der Projektwebsite 

(www.umsetzungsbegleitung-bthg.de) werden regionale Veranstaltungen in den 

Bundesländern sowie vertiefende Fortbildungen zu maßgeblichen Veränderungen durch 

das BTHG (z.B. Bedarfsermittlungsinstrument, Gesamtplanverfahren u.a.) durchgeführt. 

Darüber hinaus werden Online-Experten-Diskussionen zu ausgewählten Themen 

angeregt. Im September 2019 hat eine Bilanzveranstaltung stattgefunden, die den 

Umsetzungsstand in den Bundesländern beleuchtete. Sämtliche Ergebnisse der 

durchgeführten Veranstaltungen werden über die Website einem größeren Kreis an 

Interessierten zugänglich gemacht.  

 

Die Bundesregierung bilanziert, dass die Aktivitäten von allen Beteiligten gut 

angenommen werden. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Systemumstellungen 

wurde die Laufzeit des zunächst bis zum 31.12.2019 finanzierten Projektes bis zum 

31.12.2022 verlängert. Es ist über die bisherigen Aktivitäten hinaus geplant, den Kreis 

der rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer stärker in den Blick zu nehmen und die Zahl 

der Regionalkonferenzen zu erhöhen.  

 

 

2. Untersuchung der Ausführung sowie der absehbaren Wirkungen der 

neuen Regelungen der Eingliederungshilfe (Wirkungsprognose) nach Art. 

25 Abs. 2 BTHG 

 

Ziel und Aufgabe der Wirkungsprognose ist es, die Ausführung der Leistungen sowie die 

absehbaren Wirkungen der neuen Regelungen der Eingliederungshilfe zu untersuchen. 

Dazu war das Institut für angewandte Sozialwissenschaften GmbH (infas) mit einer 

http://www.umsetzungsbegleitung-bthg.de/
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Machbarkeitsstudie beauftragt worden. Das dort vorgeschlagene Forschungsdesign wurde 

vom BMAS bei der Ausschreibung der Hauptuntersuchung weitgehend übernommen. Der 

Auftrag dafür ging im April 2019 an die Bietergemeinschaft von infas und ISG Institut für 

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG). Das Forschungsprojekt gliedert sich in 

zwei Teilprojekte: Im Rahmen der Implementationsanalyse werden Verantwortliche der 

Sozialverwaltungen interviewt. Hierzu werden bundesweit 60 repräsentativ ausgewählte 

Kreise, kreisfreie Städte und überörtliche Träger in qualitativen Interviews zu zwei 

Zeitpunkten befragt – um den 1.1.2020 herum und zu einem späteren Zeitpunkt. In der 

Wirkungsbetrachtung soll durch Interviews mit leistungsberechtigten Menschen mit 

Behinderung die Teilhabesituation der Betroffenen in den Blick genommen werden. Der 

LVR wurde bereits angefragt wegen der Datenübermittlung und hat nach den 

wissenschaftlichen Vorgaben eine Stichprobe gezogen.   

Das BMAS hat einen partizipativen Beirat zur fachlichen Begleitung des Projektes 

eingerichtet. 

 

 

3. Modellhafte Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft getretenen 

Verfahren und Leistungen der Eingliederungshilfe nach Art. 25 Abs. 3 

BTHG 

 

In der modellhaften Erprobung gem. Art. 25 Abs. 3 BTHG erproben derzeit 29 Projekte in 

fast allen Bundesländern die maßgeblichen Veränderungen des BTHG vor und nach deren 

Inkrafttreten zum 01.Januar 2020. Sämtliche Projekte werden durch Kienbaum 

Consultants International wissenschaftlich begleitet.  

Die Projekte erproben folgende Regelungen: 

 die Einkommens- und Vermögensanrechnung (§§ 135ff SGB IX-neu), 

 die Assistenzleistungen in der Sozialen Teilhabe (§ 113 Abs.2 Nr. 2 i. V. m. § 78 

SGB IX-neu), 

 die Umsetzung des Rangverhältnisses zwischen Leistungen der Eingliederungshilfe 

und Leistungen der Pflege (§91 Abs. 3, § 103 SGB IX-neu), 

 die Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit (§104 SGB IX-neu), 

 die Möglichkeit der gemeinschaftlichen Leistungserbringung (§116 Abs. 2 und 3 

SGB IX-neu), 

 die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von existenzsichernden 

Leistungen in besonderen Wohnformen sowie 

 die Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung, insbesondere soweit sie 

Gegenstand des Gesamtplanverfahrens sind.  

 

Der LVR beteiligt sich mit zwei Modellprojekten an dieser Untersuchung (siehe auch 

Vorlage 14/2463). Über das Modellprojekt „NePTun“, das sich mit der Abgrenzung von 

Pflege- und Eingliederungshilfe beschäftigt, wurde mit Vorlage 14/3417 berichtet. Das 

Projekt „TexLL“ erprobt die Auswirkungen der Trennung der Fachleistungen der 

Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen sowie die Auswirkungen des 

neuen Leistungssystems der Assistenzleistungen in den besonderen Wohnformen. Über 

den Stand in beiden LVR-Modellprojekten wurde in der Vorlage 14/3713 zum 

Umsetzungsstand des BTHG im November 2019 informiert.  

 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die bisherigen Ergebnisse aus den 

Modellprojekten noch keine belastbaren Erkenntnisse darüber zulassen, ob die 
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untersuchten gesetzlichen Regelungen die mit dem BTHG gewünschten Auswirkungen auf 

die Beteiligten des sozialrechtlichen Dreiecks haben werden.  

 

Ursprünglich war vorgesehen, auch die Neuregelung des leistungsberechtigten 

Personenkreises in die modellhafte Erprobung einzubeziehen. Das Forschungsprojekt zu 

den rechtlichen Auswirkungen des Art. 25a BTHG nach Art. 25 Abs. 5 BTHG kam jedoch 

zu dem Ergebnis, dass sich das Ziel, nämlich den Personenkreis der 

Eingliederungshilfeberechtigten unverändert zu lassen, mit dem derzeitigen Wortlaut von 

§ 99 des Art. 25a BTHG nicht vereinbaren lasse. Dies hat zur Folge, dass zum 

01.01.2023 nicht, wie vorgesehen der neue § 99 SGB IX durch Bundesgesetz in Kraft 

gesetzt wird, sondern vielmehr ein weiterer partizipativer Beteiligungsprozess einer 

neuen gesetzlichen Regelung vorgeschaltet wird. Dieser Prozess ist derzeit noch nicht 

abgeschlossen.   

 

 

4. Untersuchung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den 

Leistungen der Eingliederungshilfe (Finanzuntersuchung) nach Art. 25 

Abs. 4 BTHG 

 

Der Bericht des BMAS verweist auf den zweiten Zwischenbericht des Instituts für 

Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (ISG) vom 06.12.2019.  

Das ISG untersucht die finanziellen Auswirkungen in sechs Bereichen: 

 Verbesserte Einkommens- und Vermögensanrechnung 

 Einführung des Budgets für Arbeit und der anderen Leistungsanbieter 

 Neue Leistungskataloge für die soziale Teilhabe und die Teilhabe an Bildung 

 Trennung der Fachleistungen der EGH von den Leistungen zur Existenzsicherung 

 Einführung eines trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahrens 

 Einführung von Frauenbeauftragten in den Werkstätten für behinderte Menschen. 

 

Zum ersten Aspekt der Auswirkungen der veränderten Einkommens- und 

Vermögensanrechnung hat das ISG in 2019 zwei Stichprobenerhebungen im Frühjahr 

und im Herbst bei bundesweit 34 örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozial- bzw. 

Eingliederungshilfe durchgeführt. Für die übrigen fünf Untersuchungsbereiche wurde von 

Mai bis Juli 2019 eine flächendeckende Befragung aller Leistungsträger durchgeführt, an 

der sich 176 Träger beteiligten. Beide Untersuchungen sollen in den kommenden Jahren 

wiederholt werden. Die erste Erhebungswelle führt lediglich zu ersten 

Zwischenergebnissen.  

Auf Grundlage der ersten Dokumentation zu Einkommen und Vermögen schätzt das ISG 

die Mehrausgaben in der Sozial- und Eingliederungshilfe durch die Anhebung der 

Vermögensgrenzen zum 01.01.2017 und 01.04.2017 auf jährlich 41 Millionen Euro 

bundesweit. Die Erhöhung des Einkommensfreibetrags wird mit Mehrkosten von rund 15 

Millionen Euro jährlich beziffert. Diese kumulierten Mehrausgaben stellen nach 

Einschätzung des ISG eine Untergrenze dar. Betont wird jedoch, dass diese 

Berechnungen noch mit vielen Unwägbarkeiten behaftet sind.  

 

An der Hauptuntersuchung, in der mit einem Fragebogen die anderen fünf 

Themenbereiche abgefragt wurden, haben sich in NRW die beiden Landschaftsverbände 

mit je 4 Regionalabteilungen sowie 30 Kreise und kreisfreie Städte beteiligt. Erhoben 

wurden zum Beispiel Zahl und Aufwand für Budgets für Arbeit in 2018 und die Zahl der 
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anderen Leistungsanbieter. In Bezug auf den Erfüllungsaufwand für die Umsetzung des 

Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahrens geben 97 Prozent der befragten Träger an, dass 

sie mit erhöhtem Personalaufwand und neuen Aufgaben rechnen und dafür 

Personaleinstellungen planen oder bereits vorgenommen haben. Das ISG schätzt, dass 

hochgerechnet deutschlandweit rund 1.100 Vollzeitstellen bereits neu besetzt wurden 

und 1.500 Vollzeitstellen in 2019/2020 geschaffen werden. Vorwiegend soll dabei 

pädagogisch und ähnlich qualifiziertes Personal mit Planungskompetenz eingestellt 

werden. Bedarf besteht aber auch an Verwaltungskräften. Für 2018 geht das ISG von 

zusätzlichen Personalkosten in Höhe von 68 Millionen Euro aus – das BMAS hatte in 

seiner Kostenschätzung 50 Millionen Euro angenommen.  

Lediglich 11 Prozent der befragten Träger erwarten finanzielle Einsparungen durch die 

neuen Planungsverfahren.  

Das ISG betont, dass alle dargestellten Zwischenergebnisse im Verlauf der weiteren 

Untersuchung überprüft und konsolidiert werden müssen.  

 

 

In Vertretung 

 

L e w a n d r o w s k i 

 

 

Als Anlage ist beigefügt: 

 Bericht zum Stand und zu den Ergebnissen der Maßnahmen nach Artikel 25 

Absatz 2 bis 4 des Bundesteilhabegesetzes (BT Drucksache 19/16470) 



Zugeleitet mit Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 30. Dezember 2019 gemäß Arti-
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1. Einleitung
Am 29. Dezember 2016 wurde das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) im Bundesgesetzblatt verkündet. Übergeordnetes Ziel des 
BTHG ist es, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zu verbessern und die Eingliederungshilfe 
zu einem modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Damit trägt das Gesetz dem Grundanliegen der UN-
Behindertenrechtskonvention nach einer inklusiven Gesellschaft Rechnung. Konkret sollen sich Eingliede-
rungshilfeleistungen künftig konsequent am individuellen Bedarf der Menschen mit Behinderungen orientieren 
und nicht mehr an einer bestimmten Wohnform. Darüber hinaus werden unter anderem neue Instrumente zur 
Teilhabe am Arbeitsleben geschaffen und die Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungs-
hilfe deutlich großzügiger ausgestaltet.  
Ein weiteres übergeordnetes Ziel des BTHG ist es, die bestehende Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe 
zu bremsen und keine neue Ausgabendynamik entstehen zu lassen. Dies soll über eine bessere Steuerungsfä-
higkeit geschehen, zu der vor allem die optimierte Gesamtplanung sowie Änderungen im Vertragsrecht beitra-
gen sollen.   
Das BTHG tritt in mehreren Stufen in Kraft. Die umfangreichsten Änderungen im Bereich der Eingliederungs-
hilfe ergeben sich zum 1. Januar 2020, wenn die Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilferecht nach dem Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) in den Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt 
wird.  
Im Gesetzgebungsverfahren haben die weitreichenden mit dem BTHG vorgesehenen Veränderungen zu Ver-
unsicherungen geführt. Einige Verbände von Menschen mit Behinderungen befürchteten Leistungsverschlech-
terungen, während der Bundesrat die Befürchtung äußerte, dass Leistungsausweitungen zu Mehrkosten führen 
könnten, die über den im Gesetzgebungsverfahren veröffentlichten Schätzungen liegen. Aus diesem Grund hat 
der Gesetzgeber der Bundesregierung über Artikel 25 BTHG einen umfassenden Auftrag zur Umsetzungsun-
terstützung und Untersuchung der Gesetzesfolgen erteilt, der weit über die übliche Gesetzesevaluation hinaus-
geht.  
Artikel 25 BTHG lautet: 

„[…] 
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit den Ländern die Ausfüh-

rung der Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 untersuchen und die Träger der Eingliederungshilfe bei der Umset-
zung der neu eingeführten Regelungen begleiten. Die Erkenntnisse aus der Untersuchung und der Umsetzungs-
begleitung sollen ab dem 1. Januar 2020 mit den Erkenntnissen der Evidenzbeobachtung in der Eingliederungs-
hilfe zusammengeführt werden. Soweit das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Dritte in die Durchfüh-
rung der Untersuchung oder der Umsetzungsbegleitung einbezieht, setzt es sich vorab mit den Ländern hierzu 
ins Benehmen. 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert in den Jahren 2017 bis 2021 im Einvernehmen 
mit den zuständigen Landesbehörden Projekte zur modellhaften Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft 
tretenden Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen 
der sozialen Sicherung in einer begrenzten Anzahl von ausgewählten Trägern der Eingliederungshilfe. Arti-
kel 25a § 99 wird ab dem Jahr 2019 in die modellhafte Erprobung einbezogen. Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales lässt die Erprobung wissenschaftlich untersuchen und stellt hierzu das Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit her, soweit dessen Ressortzuständigkeit berührt ist. 

(4)  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht in den Jahren 2017 bis 2021 die Entwick-
lung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen der Eingliederungshilfe auf der Grundlage 
der Bundesstatistik und von Erhebungen bei den Trägern der Eingliederungshilfe, die im Einvernehmen mit den 
Ländern durchgeführt werden. Soweit das Bundesministerium für Arbeit und Soziales Dritte in die Durchfüh-
rung der Untersuchung einbezieht, setzt es sich vorab mit den Ländern hierzu ins Benehmen. Dabei sollen 
insbesondere die finanziellen Auswirkungen der  
1. verbesserten Einkommens- und Vermögensanrechnung,
2. Einführung des Budgets für Arbeit und der anderen Leistungsanbieter,
3. neuen Leistungskataloge für die soziale Teilhabe und die Teilhabe an Bildung,
4. Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt,
5. Einführung eines trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahrens sowie
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6.  Einführung von Frauenbeauftragten in den Werkstätten für behinderte Menschen 

untersucht werden. Bei der Untersuchung stellt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Gesundheit her, 
soweit deren Ressortzuständigkeit berührt ist. 
[…] 
(7)  Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales berichtet dem Bundestag und dem Bundesrat in den 

Jahren 2018, 2019 und 2022 zum Stand und zu den Ergebnissen der Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 4.“ 
Nach Maßgabe des Artikels 25 Absatz 2 bis 4 BTHG hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) die folgenden Untersuchungen und Projekte initiiert: 
 Begleitung der Umsetzung der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (Umsetzungsbegleitung BTHG) 

nach Artikel 25 Absatz 2 BTHG,  
 Untersuchung der Ausführung sowie der absehbaren Wirkungen der neuen Regelungen der Eingliede-

rungshilfe (Wirkungsprognose) nach Artikel 25 Absatz 2 BTHG,  
 Modellhafte Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen der Einglie-

derungshilfe (modellhafte Erprobung) nach Artikel 25 Absatz 3 BTHG, 
 Untersuchung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen der Eingliederungshilfe (Fin-

anzuntersuchung) nach Artikel 25 Absatz 4 BTHG. 
Mit der Durchführung der Umsetzungsbegleitung BTHG ist der Deutsche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e. V. als Zuwendungsnehmer betraut. Über Zuwendungen werden auch die Projekte der modellhaften 
Erprobung bei den Trägern der Eingliederungshilfe gefördert. Die Gesellschaft für soziale Unternehmensbera-
tung mbH (gsub) betreut die Projekte der modellhaften Erprobung zuwendungsrechtlich. Für die Forschungs-
projekte nach Artikel 25 Absatz 2 bis 4 BTHG hat das BMAS mittels europaweiter Ausschreibungen geeignete 
Auftragnehmer gewonnen.  
Alle Untersuchungen und Projekte werden von Beiräten fachlich begleitet, in denen unter anderem Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, der Leistungsträger, 
der Leistungserbringer und der Verbände von Menschen mit Behinderungen zusammenkommen. Zudem erfolgt 
in den Beiräten eine gegenseitige Beratung der die Projekte durchführenden Forschungsinstitute. Hierdurch 
werden Doppelforschungen vermieden und Synergien so gut wie möglich genutzt. Ein weiteres Gremium des 
Austauschs relevanter Akteure ist die zweimal jährlich tagende Länder-Bund-Arbeitsgruppe zur Umsetzung des 
Bundesteilhabegesetzes (LBAG BTHG). Hier berichten die Auftragnehmer aller Untersuchungen und Projekte 
gegenüber den 16 Bundesländern sowie den kommunalen Spitzenverbänden regelmäßig über ihre Tätigkeit und 
geben einen Ausblick auf die nächsten geplanten Schritte. Durch die Vor- und Nachbesprechungen zu den Sit-
zungen der LBAG BTHG mit dem Deutschen Behindertenrat kommt es auch zu einem Austausch mit Betroffe-
nenvertreterinnen und -vertretern.  
Artikel 25 Absatz 7 BTHG enthält die an das BMAS gerichtete Verpflichtung, in den Jahren 2018, 2019 und 
2022 dem Bundestag und dem Bundesrat zum Stand und zu den Ergebnissen der Maßnahmen nach Artikel 25 
Absatz 2 bis 4 BTHG zu berichten. Mit dem vorliegenden Bericht kommt das BMAS dieser Pflicht für das Jahr 
2019 nach.  

2.  Begleitung der Umsetzung der Regelungen des Bundesteilhabegesetzes (Umsetzungs-
begleitung BTHG) nach Artikel 25 Absatz 2 BTHG 

Das Projekt „Umsetzungsbegleitung BTHG“ unterstützt vorrangig die zukünftigen Träger der Eingliederungs-
hilfe bei der Umsetzung der mit dem BTHG neu eingeführten Regelungen. Darüber hinaus richtet es sich an 
Leistungserbringer und Menschen mit Behinderungen sowie deren Verbände und adressiert somit alle Akteure 
des sozialrechtlichen Dreiecks. Ziel des Projektes ist es, Intentionen, Hintergründe und Regelungsinhalte des 
BTHG in die Fachöffentlichkeit zu transportieren, das Verständnis für die grundlegenden Veränderungen zu 
erhöhen sowie durch zielgruppenspezifische Veranstaltungen die Neuregelungen vertiefend und umsetzungs-
orientiert aufzubereiten.  
Das BMAS fördert den Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. (Deutscher Verein) seit 
Mai 2017 bei der Durchführung des Projektes über eine Zuwendung. Das Projekt basiert auf einer Offline-
Online-Strategie, bei der offline durchgeführte Veranstaltungen mit der Projektwebsite (www.umsetzungsbe-
gleitung-bthg.de) verzahnt werden. In diesem Rahmen hat der Deutsche Verein im Jahr 2019 zehn zwei- bis 
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dreitägige Vertiefungsveranstaltungen durchgeführt, die sich jeweils mit einem Thema der Eingliederungshilfe 
befasst haben. Zudem wurde im Jahr 2019 eine Regionalkonferenz angeboten, an der vier Länder teilgenommen 
haben. Die bei diesen Veranstaltungen erörterten Themen waren im Vorfeld mit den beteiligten Ländern abge-
stimmt worden. Im September 2019 wurde außerdem eine Bilanzveranstaltung durchgeführt, bei der in einem 
großen Teilnehmerkreis der Umsetzungsstand des BTHG beleuchtet wurde.  
Die offline durchgeführten Veranstaltungen wurden auf der Projektwebsite dokumentiert und so einem größeren 
Interessentenkreis zugänglich gemacht. Über diesen Wissenstransfer hinaus bietet die Projektwebsite als Infor-
mations- und Kommunikationsplattform unterschiedliche Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung, etwa über re-
gelmäßig stattfindende Online-Fachdiskussionen oder über Webinare mit ausgewählten Expertinnen und Ex-
perten. Die Website bietet zudem die Möglichkeit, Fragen rund um die neuen Regelungen in der Eingliede-
rungshilfe zu stellen, die dann vom Projekt beantwortet werden. Diese und auch die im Zusammenhang mit den 
anderen Beteiligungsformaten der Website gestellten Fragen gehen in einen BTHG-Kompass ein, der als wach-
sendes Kompendium zum BTHG rund um den Bereich der Eingliederungshilfe den Wissenstransfer unterstützt. 
Auf Wunsch der Länder hat das Projekt außerdem eine geschlossene Plattform für Vertreterinnen und Vertreter 
der Träger der Eingliederungshilfe eingerichtet. Hier können diese sich in einem geschützten Raum − ohne 
Zugriff durch das BMAS − zu praktischen Fragen austauschen. 
Ergänzt wird das Angebot des Projekts Umsetzungsbegleitung BTHG durch die Versendung eines monatlichen 
Newsletters, der über aktuelle Themen zum BTHG informiert und auf zukünftige Veranstaltungen des Projektes 
hinweist. Wie alle anderen Projekte auch, wird die Umsetzungsbegleitung BTHG fachlich durch einen Beirat 
begleitet.  
In der bisherigen Laufzeit hat sich gezeigt, dass das Projekt von allen Beteiligten gut angenommen wird. Es 
wurde zunächst bis zum 31. Dezember 2019 befristet bewilligt. Angesichts des tiefgreifenden Systemwandels 
im Bereich der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020 besteht aber auch über den 31. Dezember 2019 hinaus 
ein hoher Bedarf, die Umsetzung der Reform zu begleiten und zu unterstützen. Aus diesem Grund wurde das 
Projekt bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Das gemäß Artikel 25 Absatz 2 BTHG erforderliche Einver-
nehmen mit den Ländern wurde bei der sechsten Sitzung der LBAG BTHG am 17. Oktober 2019 hergestellt. 
Die bewährte Offline-Online-Strategie soll auch künftig fortgeführt werden. Darüber hinaus werden die aus der 
Projektdurchführung gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um auf veränderte Bedarfe der Zielgruppe einzugehen. 
Insbesondere bei den rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern hat sich in den vergangenen Monaten eine große 
Unsicherheit hinsichtlich der Reform und der damit verbundenen Verwaltungsveränderungen gezeigt. Daher 
werden künftig spezielle Informationsangebote an diese Gruppe gerichtet. Eine weitere Neuerung besteht in der 
Erhöhung der Zahl der Regionalkonferenzen, die das Ziel verfolgt, die flächendeckenden Beteiligungsmöglich-
keiten zu verbessern. Außerdem wird das geschlossene Forum für Leistungsträger angesichts der anhaltend 
geringen Nutzung eingestellt.   
Weitere Details zur Umsetzung des Projektes können Anlage 1 entnommen werden. 

3.  Untersuchung der Ausführung sowie der absehbaren Wirkungen der neuen Regelun-
gen der Eingliederungshilfe (Wirkungsprognose) nach Artikel 25 Absatz 2 BTHG 

Ziel der Wirkungsprognose ist es, Erkenntnisse darüber zu erlangen, inwiefern die Vorschriften der reformierten 
Eingliederungshilfe dazu geeignet sind, die mit dem BTHG verbundenen Zielsetzungen zu erreichen. Auf 
Grundlage der Ergebnisse des Forschungsvorhabens soll der Gesetzgeber entscheiden können, ob er gesetzge-
berischen Handlungsbedarf sieht.  
Zur Vorbereitung der Hauptuntersuchung hat das BMAS im Jahr 2017 das infas Institut für angewandte Sozi-
alwissenschaften GmbH (infas) mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Ziel war die Ent-
wicklung eines geeigneten Forschungsdesigns mit konkreten Leitfragen und einem methodischen Vorgehen für 
die Hauptstudie sowie die Klärung von Fragen zu Datenbedarf und -verfügbarkeit. Der Abschlussbericht dieses 
Vorhabens wurde dem BMAS im September 2018 vorgelegt und war Teil des Berichts der Bundesregierung 
nach Artikel 25 Absatz 7 BTHG im Jahr 2018. Das von der Machbarkeitsstudie empfohlene Forschungsdesign 
besteht aus einer Implementationsanalyse, einer prozessbegleitenden Wirkungsbetrachtung sowie einer optio-
nalen kausalen Wirkungsanalyse für die Leistungen Budget für Arbeit und andere Leistungsanbieter.  
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Das BMAS hat die Empfehlungen der Machbarkeitsstudie bei der Ausschreibung der Hauptuntersuchung weit-
gehend übernommen und an den Zeit- und Kostenrahmen angepasst. Den Zuschlag für das Forschungsvorhaben 
erteilte das BMAS im April 2019 einer Bietergemeinschaft bestehend aus infas und ISG Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik (ISG). Im Zuge des Vergabeverfahrens wurde auf die kausalen Wirkungsana-
lysen verzichtet, da diese sehr anspruchsvoll und kostenintensiv sind und nur unter erheblichen Kürzungen bei 
den anderen Projektbestandteilen realisierbar gewesen wären.  
Das Forschungsprojekt gliedert sich somit in zwei große Teiluntersuchungen:  
1. eine Implementationsanalyse, die die Umsetzung der gesetzlichen Regelungen auf den beteiligten Steue-

rungsebenen untersucht sowie 
2. eine Wirkungsbetrachtung, die die Teilhabesituation der Menschen mit Behinderungen in den Blick 

nimmt. 
Während die Implementationsanalyse überwiegend auf leitfadengestützten Interviews mit Verantwortlichen auf 
Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene basiert, stützt sich die Wirkungsbetrachtung auf standardisierte Be-
fragungen von Betroffenen. Beide Teiluntersuchungen sind als Wiederholungsbefragungen mit zwei Messzeit-
punkten angelegt, von denen der erste vor der Systemumstellung am 1. Januar 2020 (oder kurz danach) und der 
zweite im Jahr 2021 liegt. So lassen sich Einschätzungen zur Umsetzung und zu den Teilhabemöglichkeiten der 
Betroffenen im Zeitverlauf miteinander vergleichen und in Relation zu gesetzlichen Änderungen setzen.  
Im Fokus beider Teiluntersuchungen stehen folgende neun Regelungsbereiche: 
 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 140 SGB XII bzw. § 111 SGB IX i. d. F. ab 1. Januar 2020 

(SGB IX-neu)), insbesondere andere Leistungsanbieter und Budget für Arbeit (§§ 60, 61 SGB IX), 
 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX-neu), 
 Leistungen zur Sozialen Teilhabe (§§ 113 ff. SGB IX-neu i. V. m. §§ 76 ff. SGB IX),  
 das Wunsch- und Wahlrecht (§ 104 Absatz 2 und 3 SGB IX-neu), 
 die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen (§ 116 Absatz 2 und 3 sowie § 112 Absatz 4 i. V. m. 

§ 104 SGB IX-neu),  
 die Gesamtplanung (§§ 141 ff. SGB XII bzw. §§ 117 ff. SGB IX-neu), 
 die Instrumente der Bedarfsermittlung (§ 142 SGB XII bzw. § 118 SGB IX-neu), 
 Steuerungsinstrumente und die Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Eingliederungshilfe, 
 der Beitrag der Leistungsberechtigten (§ 92 i. V. m. §§ 135 ff. SGB IX-neu). 
Bereits kurz nach Projektstart haben der Auftragnehmer und das BMAS am 29. Mai 2019 ein Gespräch mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Länder, der kommunalen Spitzenverbände sowie der Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Sozialhilfeträger (BAGüS) geführt. Dabei wurde das Untersuchungskonzept der Wir-
kungsprognose präsentiert und für die Unterstützung des Projekts geworben. Anschließend wurden die für die 
Betroffenenbefragungen notwendigen datenschutzrechtlichen Genehmigungen nach § 75 SGB X bei den zu-
ständigen obersten Landesbehörden beantragt. Aus 15 der 16 Bundesländer liegen diese Genehmigungen vor. 
Sobald auch die Stichproben aus den Zuständigkeitsbereichen der ausgewählten Träger vorliegen, beginnt infas 
mit der Betroffenenbefragung. Außerdem wird die erste Befragungswelle der Implementationsanalyse Ende 
2019/Anfang 2020 durchgeführt.  
Das BMAS hat einen partizipativen Beirat zur fachlichen Begleitung des Projekts eingerichtet. Dieser hat am 
17. September 2019 erstmals getagt und dabei das Erhebungsdesign positiv bestätigt. Näheres zum Forschungs-
design und zum Stand der Bearbeitung lässt sich dem als Anlage 2 beigefügten ersten Zwischenbericht des 
Auftragnehmers entnehmen. 
Das Projekt Wirkungsprognose läuft bis November 2022. 

4.  Modellhafte Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leis-
tungen der Eingliederungshilfe nach Artikel 25 Absatz 3 BTHG 

4.1.  Modellprojekte 
Im Rahmen der modellhaften Erprobung nach Artikel 25 Absatz 3 BTHG erproben ausgewählte Leistungsträ-
ger der Eingliederungshilfe einzelne Vorschriften des BTHG vor und nach deren Inkrafttreten zum 1. Januar 
2020. Dafür wenden sie bei einem ausgewählten Fallbestand parallel zum geltenden Recht „virtuell“ künftiges 
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Recht an. So lassen sich Hinweise darauf erhalten, ob sich die mit der Reform der Eingliederungshilfe verbun-
denen Ziele erreichen lassen oder ob kurzfristiger Nachsteuerungsbedarf besteht. Dabei geht es vor allem um 
das Ziel einer Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen. Ab 2020 findet in der mo-
dellhaften Erprobung ein Perspektivwechsel statt. Anstatt virtuell neues Recht zu erproben, werden die Projekte 
die Abläufe und Wirkungen dann − unter Berücksichtigung der länderspezifischen Übergangsvereinbarungen 
− im „Echtbetrieb“ analysieren.  
Es werden insbesondere diejenigen Vorschriften erprobt, die im Gesetzgebungsverfahren besonders kontrovers 
diskutiert worden sind. Zu ihnen zählen 
 die Einkommens- und Vermögensanrechnung (§§ 135 ff. SGB IX-neu), 
 die Assistenzleistungen in der Sozialen Teilhabe (§ 113 Absatz 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX-neu),  
 die Umsetzung des Rangverhältnisses zwischen Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der 

Pflege (§ 91 Absatz 3, § 103 SGB IX-neu),  
 die Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit (§ 104 SGB IX-neu),  
 die Möglichkeit der gemeinschaftlichen Leistungserbringung (§ 116 Absatz 2 und 3 SGB IX-neu),  
 die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von existenzsichernden Leistungen in besonde-

ren Wohnformen sowie 
 die Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung, insbesondere soweit sie Gegenstand des Ge-

samtplanverfahrens sind. 
Die ursprünglich 31 Modellprojekte haben ihre Arbeit im Januar 2018 aufgenommen. Sie laufen überwiegend 
bis Ende 2021. Mit Ausnahme von Berlin sind alle Bundesländer an der Erprobung beteiligt. Zwei Projekte 
(Rostock und Hildburghausen) haben ihre Arbeit wegen Personalmangels in der Zwischenzeit allerdings ein-
stellen müssen. Eine Übersicht über die verbliebenen 29 Projekte, deren Projektdauer sowie die jeweils erprob-
ten Regelungsbereiche findet sich in Anlage 3.  
Administriert und zuwendungsrechtlich begleitet werden die Projekte seit 2017 von der Gesellschaft für soziale 
Unternehmensberatung GmbH (gsub). Wie bereits 2018, organisierte die gsub auch im Jahr 2019 in Zusam-
menarbeit mit dem BMAS und dem Auftragnehmer der wissenschaftlichen Begleitung Kienbaum Consultants 
International (siehe Abschnitt 4.2.) ein Treffen aller Projekte. Dieses fand am 12. und 13. September 2019 in 
Berlin statt. Das Treffen bot den Projekten die Möglichkeit, sich zu vernetzen und die weitere Herangehens-
weise an die Erprobung zu diskutieren. 
Ursprünglich war vorgesehen, ab 2019 auch die Neuregelung zum leistungsberechtigten Personenkreis in der 
Eingliederungshilfe nach Artikel 25a § 99 BTHG in die modellhafte Erprobung einzubeziehen. Das For-
schungsprojekt zu den rechtlichen Wirkungen von Artikel 25a BTHG nach Artikel 25 Absatz 5 BTHG kam 
jedoch zu dem Ergebnis, dass sich das Ziel, den leistungsberechtigten Personenkreis unverändert zu lassen, mit 
der Regelung des Artikel 25a § 99 BTHG nicht erreichen lässt. Aus diesem Grund wird davon Abstand genom-
men, ein Bundesgesetz zu erlassen, welches die Regelung 2023 hätte in Kraft treten lassen (vgl. Artikel 26 
Absatz 5 BTHG). Eine Erprobung von Artikel 25a § 99 BTHG ist damit ebenfalls obsolet.  
In der Folge hat das BMAS im vierten Quartal 2018 mit der Arbeitsgruppe „Leistungsberechtigter Personen-
kreis“ einen partizipativen Beteiligungsprozess zur Neugestaltung des Leistungszugangs in der Eingliederungs-
hilfe gestartet. Der Prozess wurde im Sommer 2019 abgeschlossen mit dem Ergebnis einer grundsätzlichen 
Verständigung auf ein Modell zur Neudefinition des leistungsberechtigten Personenkreises der Eingliederungs-
hilfe. Danach werden die Begrifflichkeiten, die den Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe beschreiben, 
unter Orientierung an der UN-Behindertenrechtskonvention und der Internationalen Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) dem modernen Verständnis von Behinderung angepasst. Bei 
der Konkretisierung des Modells haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe ihre unterschiedlichen Positionen an-
genähert. Nicht zu allen Punkten konnte dabei jedoch final Konsens erzielt werden. Die Auswirkungen poten-
ziell kritischer Punkte der konkreten Ausgestaltung dieses Modells auf den leistungsberechtigten Personenkreis 
sollen extern wissenschaftlich untersucht werden.  

4.2.  Wissenschaftliche Begleitung 
Die modellhafte Erprobung wird begleitend wissenschaftlich untersucht und evaluiert. Der Auftrag für die Be-
gleitforschung wurde im August 2018 an die Firma Kienbaum Consultants International GmbH (Kienbaum) 
mit dem Unterauftragnehmer infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (infas) erteilt. Das For-
schungsvorhaben läuft bis Juni 2022.  

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 7 – Drucksache 19/16470

Direkt nach Auftragserteilung verschaffte sich Kienbaum einen Überblick über die einzelnen Modellprojekte 
und erläuterte in vier Workshops zu den unterschiedlichen Regelungsbereichen im Januar 2019 die konkreten 
Datenbedarfe für die Evaluation. Die wissenschaftliche Begleitung stützt sich auf folgende Erhebungsformen: 
 eine standardisierte Befragung der Projekte,
 eine Online-Plattform, auf die Einzelfalldaten zu den erprobten Leistungsfällen hochgeladen werden kön-

nen,
 Interviews mit Leistungserbringern sowie
 Interviews mit Leistungsberechtigten.
Im Frühjahr 2019 hat Kienbaum die erste Datenerhebungswelle bei den Modellprojekten durchgeführt und erste 
Erprobungsdaten ausgewertet. Die aus den Daten gewonnenen Einblicke sind im 2. Zwischenbericht dargestellt, 
den Kienbaum im Juni 2019 als Entwurf und im August 2019 final übermittelt hat. Eine Entwurfsversion des 
Berichts wurde auf der 2. Sitzung des partizipativen Projektbeirats am 28. Juni 2019 zur Diskussion gestellt. 
Die finale Version des Zwischenberichts ist dem vorliegenden Bericht als Anlage 4 beigefügt.  
Die in dem Bericht enthaltenen Erkenntnisse stützen sich auf 3.208 erprobte Fälle. Der Fortschritt der Erprobung 
ist je nach Regelungsbereich sehr unterschiedlich. Belastbare Erkenntnisse existieren bislang vor allem zur 
neuen Einkommensanrechnung in der Eingliederungshilfe sowie mit Abstrichen zur Trennung der Fachleistun-
gen der Eingliederungshilfe von existenzsichernden Leistungen in stationären Einrichtungen bzw. besonderen 
Wohnformen. In anderen Regelungsbereichen ist die Erprobung durch Rechtsunsicherheiten erschwert worden. 
Diese betreffen vor allem das Fehlen von Landesrahmenverträgen und neuen Bedarfsermittlungsinstrumenten. 
In der Folge haben einige Modellprojekte bestimmte Regelungsbereiche zeitlich zurückgestellt, während andere 
mit eigenen, sich von Projekt zu Projekt unterscheidenden Annahmen zur Rechtsauslegung gearbeitet haben. 
Die Erkenntnisse zu diesen Regelungsbereichen sind daher zum aktuellen Zeitpunkt lediglich als erste Tenden-
zen anzusehen. 
Für alle Ergebnisse gilt, dass sie sich nur auf die Stichprobe der 29 Modellprojekte beziehen und nicht hochre-
chenbar auf die Gesamtheit der Eingliederungshilfeempfängerinnen und -empfänger in Deutschland sind, da 
die Modellprojekte nicht nach dem Kriterium der Repräsentativität ausgewählt worden sind. Ferner spiegeln 
die Ergebnisse zum aktuellen Zeitpunkt einzig die Perspektive der Leistungsträger und Leistungserbringer wi-
der. Interviews mit Leistungsberechtigten haben bislang nur testweise stattgefunden. Umfassendere Befragun-
gen sollen ab 2020 durchgeführt werden, wenn die Leistungsberechtigten in Kontakt mit dem neuen Recht 
gekommen sind. 
Im Einzelnen ergibt sich in den sieben untersuchten Regelungsbereichen folgendes Bild: 

Einkommens- und Vermögensheranziehung 
Durch die Einführung des Beitrags nach § 92 SGB IX-neu ergeben sich absehbar deutliche finanzielle Entlas-
tungen für die Leistungsberechtigten. Das durchschnittlich einzusetzende Einkommen sinkt deutlich und weni-
ger Betroffene müssen überhaupt Einkommen einsetzen. 

Assistenzleistungen 
Die Erprobung befindet sich in diesem Bereich noch in den Anfängen. Als schwer nachvollziehbar bewerten 
einige Modellprojekte die Abgrenzung zwischen qualifizierter und kompensatorischer Assistenz nach § 78 Ab-
satz 2 SGB IX. 

Rangverhältnis zwischen Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege 
Die Abgrenzung von Eingliederungshilfe- und Pflegeleistungen gestaltet sich in Teilen schwierig − vor allem 
im Bereich kompensatorische Assistenz in der Eingliederungshilfe nach § 78 Absatz 2 Nummer 1 SGB IX. Eine 
grundsätzliche Klärung des Rangverhältnisses wird von einigen Projekten gefordert, obwohl zum einen der 
Gesetzgeber bereits in der vergangenen Wahlperiode nach intensiven Diskussionen entschieden hat, an dem 
Verhältnis der Gleichrangigkeit von Leistungen der Eingliederungshilfe und solchen der Pflegeversicherung 
festzuhalten (§ 91 Absatz 3 SGB IX n. F., § 13 Absatz 3 Satz 3 SGB XI), und zum anderen die empirische Un-
tersuchung des Rangverhältnisses erst am Anfang steht. Die Beurteilung der Praxistauglichkeit des Verfahrens 
nach § 13 Absatz 4 SGB XI (Leistungserbringung „wie aus einer Hand“) bedarf angesichts der bislang sehr 
niedrigen Fallzahlen in den Modellprojekten, die diesbezüglich erst am Anfang stehen, weiterer Untersuchung. 
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Wunsch- und Wahlrecht 
Die Projekte erwarten künftig ein stärkeres Abfragen von Wünschen und eine durch die Prüfung von personellen 
und familiären Verhältnissen wachsende Bedeutung der Zumutbarkeitsprüfung nach § 104 Absatz 3 SGB IX-
neu. Fast alle Modellprojekte konstatieren jedoch auch, dass Wünsche der Leistungsberechtigten bereits nach 
aktuellem Recht standardmäßig erhoben und geprüft werden. Die Wünsche beziehen sich meist auf den Ort und 
den zeitlichen Rahmen der Leistungserbringung sowie die Person oder die Qualifikationen von Assistenzkräf-
ten. Einer großen Mehrheit der Wünsche wird nach geltendem und künftigem Recht stattgegeben. Keinem 
Wunsch, dem aktuell entsprochen wird, wird nach neuem Recht nicht mehr entsprochen. Wünschen zur Wohn-
form wird fast immer stattgegeben, künftig sogar in allen untersuchten Fällen.  

Gemeinsame Inanspruchnahme 
Die Erprobung bezieht sich bislang vor allem auf Leistungsberechtigte in stationären Einrichtungen und befin-
det sich noch im Anfangsstadium. Aufgrund sehr geringer Fallzahlen sind noch keine Aussagen möglich.  

Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von existenzsichernden Leistungen 
Die Modellprojekte haben sich in einem ersten Schritt auf die Flächenaufteilung in Wohnflächen und Fachleis-
tungsflächen in stationären Einrichtungen konzentriert. Im Schnitt aller Fälle liegt die Relation bei 75 Prozent 
Wohnfläche und 25 Prozent Fachleistungsfläche. Auf Grundlage der Flächenverteilungen haben sich in einem 
zweiten Schritt die Kosten der Unterkunft (KdU) und deren Verhältnis zur Vergleichsmiete sowie zur in § 42a 
Absatz 5 SGB XII normierten oberen Angemessenheitsgrenze von 125 Prozent der Vergleichsmiete ermitteln 
lassen. In 33 Prozent der Fälle lagen die KdU unterhalb der Vergleichsmiete, in 40 Prozent der Fälle oberhalb 
der Vergleichsmiete, aber unterhalb der oberen Angemessenheitsgrenze, und in 27 Prozent der Fälle oberhalb 
der oberen Angemessenheitsgrenze. Die Projekte berichten von Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Kosten.  

Freie Barmittel bei Bewohnerinnen und Bewohnern besonderer Wohnformen 
Aufgrund sehr geringer Fallzahlen sind noch keine Aussagen möglich.  
Insgesamt gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür, dass sich die mit dem BTHG verbunde-
nen Ziele − insbesondere eine Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen − nicht 
erreichen lassen. Dies gilt auch für jene Regelungsbereiche, in denen erst vergleichsweise wenige Fälle die 
Erprobung durchlaufen haben. Während der bisherigen Projektlaufzeit hat sich allerdings gezeigt, dass die Mo-
dellprojekte an verschiedenen Stellen Auslegungsfragen zu den gesetzlichen Neuregelungen haben. Das BMAS 
hat die diesbezüglichen Rückmeldungen der Projekte dahingehend geprüft, ob sie gesetzgeberische Klarstel-
lungen nötig erscheinen lassen. Gerade im Bereich der Einkommens- und Vermögensanrechnung ist dies in 
einigen Fällen notwendig gewesen. Infolgedessen hat das BMAS die notwendigen technischen Korrekturen an 
einzelnen Regelungen noch in das SGB IX/SGB XII-Änderungsgesetz eingebracht. 

5.  Untersuchung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen der Ein-
gliederungshilfe (Finanzuntersuchung) nach Artikel 25 Absatz 4 BTHG 

Die Finanzuntersuchung soll Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen der reformierten Eingliederungs-
hilfe auf den Bund sowie auf die Länder und Gemeinden geben. Grundlagen der Untersuchung sind die Bun-
desstatistik sowie Erhebungen bei den Trägern der Eingliederungshilfe. Die Auswertungen werden sowohl bun-
desweit als auch für jedes Bundesland gesondert vorgenommen. Die Untersuchung widmet sich insbesondere 
den in Artikel 25 Absatz 4 BTHG aufgeführten sechs Bereichen: 
 verbesserte Einkommens- und Vermögensanrechnung, 
 Einführung des Budgets für Arbeit und der anderen Leistungsanbieter, 
 neue Leistungskataloge für die soziale Teilhabe und die Teilhabe an Bildung, 
 Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt, 
 Einführung eines trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahrens, 
 Einführung von Frauenbeauftragten in den Werkstätten für behinderte Menschen. 
Zur Vorbereitung der Finanzuntersuchung wurden ab dem Jahr 2017 zunächst Fragen der Datenverfügbarkeit 
und der Notwendigkeit von Erhebungen geklärt. Hierzu beauftragte das BMAS das ISG Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik (ISG) mit einer Vorstudie. Auf Grundlage der Ergebnisse der Vorstudie wurde 
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Anfang 2018 die Hauptuntersuchung europaweit ausgeschrieben. Im Juli 2018 beauftragte das BMAS das ISG 
mit diesem Forschungsvorhaben. Zu Beginn der Finanzuntersuchung wurde ein partizipativer Beirat eingerich-
tet, der am 14. Dezember 2018 zum ersten Mal und am 18. September 2019 ein weiteres Mal getagt hat. Das 
Projekt Finanzuntersuchung läuft bis November 2022. 
Ab Herbst 2018 wurde in verschiedenen Gremien (z. B. Länder-Bund-Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes) angeregt, die Ermittlung der sogenannten Effizienzrendite in die Untersuchung aufzuneh-
men. Im Ergebnis hat sich das ISG bereit erklärt, sich im Rahmen der Finanzuntersuchung neben den sechs 
erwähnten Untersuchungsbereichen auch der Überprüfung der Effizienzrendite zu widmen. Die Effizienzren-
dite ist Teil der Kostenschätzung des BTHG. Für die Eingliederungshilfe werden Einspareffekte durch eine 
bessere Steuerung erwartet, die vor allem auf dem in der Eingliederungshilfe ergänzend anzuwendenden Ge-
samtplanverfahren, den Regelungen im Vertragsrecht sowie den präventiv wirkenden Modellvorhaben in den 
Rechtskreisen SGB II und SGB VI fußen. Pauschalierend wird davon ausgegangen, dass die Länder und Ge-
meinden ab dem Jahr 2020 eine ansteigende Effizienzrendite von zunächst 100 Mio. Euro verzeichnen werden. 
Das ISG wird für die Ermittlung der Effizienzrendite die Fallzahlen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe 
vor und nach der Systemumstellung analysieren und auch subjektive Einschätzungen der Leistungsträger in die 
Auswertung einbeziehen. Die Ermittlung der Effizienzrendite ist aufgrund der Vielzahl zu berücksichtigender 
Einflussfaktoren methodisch äußerst anspruchsvoll und kann im Rahmen der Finanzuntersuchung nur im Rah-
men einer Näherung erfolgen. 
Zur Untersuchung der verbesserten Einkommens- und Vermögensheranziehung hat das ISG im März und April 
2019 die erste Dokumentation bei bundesweit 34 örtlichen und überörtlichen Trägern der Sozialhilfe durchge-
führt. Die Einkommens- und Vermögensdokumentation wurde bei denselben Trägern im September und Okto-
ber 2019 wiederholt und soll auch in den Folgejahren für je zwei Monate jeweils im Frühjahr und im Herbst 
durchgeführt werden. Für die übrigen fünf Untersuchungsbereiche wurde von Mai bis Juli 2019 eine flächen-
deckende Befragung aller Leistungsträger durchgeführt. An dieser beteiligten sich 176 Träger. Auch diese Be-
fragung wird jährlich wiederholt werden. Daneben sind Statistikauswertungen und kleinere Zusatzbefragungen 
zu den Leistungen des Budgets für Arbeit und bei anderen Leistungsanbietern vorgesehen, mit deren Umsetzung 
das ISG teilweise bereits begonnen hat.  
In einigen Regelungsbereichen sind die bislang erhobenen Daten noch nicht belastbar, so dass das ISG erste 
Hochrechnungen nur für ausgewählte Bereiche durchgeführt hat. In der weiteren Projektumsetzung dürfte die 
Aussagekraft der erhobenen Daten aufgrund der sich einstellenden Routinen deutlich zunehmen. Noch keine 
Aussagen lassen sich derzeit zu den Regelungsbereichen treffen, in denen Neuregelungen erst 2020 in Kraft 
treten; dies betrifft die neuen Leistungskataloge für die soziale Teilhabe und die Teilhabe an Bildung sowie die 
Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. 
Auf Grundlage der ersten Dokumentation der Einkommens- und Vermögensheranziehung hat das ISG die 
Mehrausgaben in der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe aufgrund der Verbesserungen bei der Vermö-
gensanrechnung zum 1. Januar 2017 bzw. 1. April 2017 geschätzt. Dies betrifft die Anhebung der Vermögens-
freigrenze in der Eingliederungshilfe auf 30.000 Euro und in der Sozialhilfe von 2.600 Euro auf 5.000 Euro. 
Die jährlichen Mehrausgaben dieser Veränderungen in der Eingliederungshilfe betragen demnach hochgerech-
net ca. 41 Mio. Euro. Mithilfe eines Statistikabgleichs hat das ISG zudem die Mehrkosten ermittelt, die den 
Leistungsträgern durch die Erhöhung des Einkommensfreibetrags für Leistungsbezieherinnen und -bezieher in 
stationären Einrichtungen entstanden sind. Dieser Abgleich weist eine jährliche Mehrbelastung (Einnahmever-
lust) der Träger der Eingliederungshilfe in Höhe von rund 15 Mio. Euro aus. Die Schätzung ist allerdings noch 
mit Unwägbarkeiten verbunden.  
Die kumulierten Mehrausgaben von demnach 56 Mio. Euro stellen nach Ansicht des ISG eine Untergrenze der 
tatsächlich anfallenden Mehrkosten dar und können nicht direkt den Kostenschätzungen des BTHG gegenüber-
gestellt werden. Dies liegt daran, dass bei der reformierten Einkommensheranziehung für Leistungsberechtigte 
in Privathaushalten bisher keine Schätzung der Mehrkosten möglich gewesen ist. Für diese Personengruppe 
wurden die Freibeträge für Einkommen aus Erwerbstätigkeit sowie für Einkommen aus einer Werkstattbeschäf-
tigung zum 1. Januar 2017 ebenfalls (geringfügig) erhöht.  
Nach Auswertung der flächendeckenden Trägerbefragung 2018 weist das ISG im Bereich Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben bundesweit hochgerechnet 936 Budgets für Arbeit aus, die im Laufe des Jahres 2018 
bewilligt wurden. Etwa sieben Prozent der Budgetnehmer haben den befragten Trägern zufolge vorher keine 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten und sind somit als „Neufälle“ zu betrachten. Bei den Zahlen 
zum Budget für Arbeit ist zu berücksichtigen, dass vor Inkrafttreten der Ausführungsgesetze der Bundesländer 
im Laufe des Jahres 2018 in der Regel keine Budgets für Arbeit bewilligt wurden. Die Erhebungen des ISG 
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zeigen außerdem, dass die Leistungsträger 2018 bundesweit hochgerechnet 53 Verträge mit anderen Leistungs-
anbietern abgeschlossen haben. Auch hier muss berücksichtigt werden, dass die Landesausführungsgesetze als 
Grundlage für den Vertragsabschluss erst im Laufe des Jahres 2018 in Kraft getreten sind. Bei den anderen 
Leistungsanbietern waren im Jahr 2018 65 Personen beschäftigt. 44 Prozent von ihnen haben vorher keine Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten.  
Mit Blick auf den für die Umsetzung des Teilhabeplanverfahrens und Gesamtplanverfahrens entstehenden Er-
füllungsaufwand gaben 97 Prozent der befragten Leistungsträger an, dass sie infolge des BTHG neues Personal 
eingestellt hätten oder noch einstellen würden. Dabei haben viele Träger schon vor 2018 vergleichbare Pla-
nungsverfahren zumindest in Teilbereichen angewandt. Nur für 25 Prozent der Träger sind die Planverfahren 
völlig neu. Für das Jahr 2018 werden die zusätzlichen Personalkosten aufgrund der bisher erfolgten Neueinstel-
lungen für die Planungsverfahren infolge des BTHG bundesweit auf 68 Mio. Euro geschätzt.  
Nach Hochrechnung der Daten der Trägerbefragung gab es im Jahr 2018 in den Werkstätten für behinderte 
Menschen insgesamt 480 Frauenbeauftragte und 1.280 Werkstatträte. Dabei ist die Zahl der Frauenbeauftragten 
nach Einschätzung des ISG wahrscheinlich untererfasst. Auch die Angaben zu den Ausgaben in diesem Bereich 
erscheinen nicht belastbar. Diese Unsicherheiten sowie Schlussfolgerungen für die weiteren Erhebungen sind 
im weiteren Projektverlauf durch das ISG zu klären. 
Alle dargestellten Zwischenergebnisse werden im Verlauf der Untersuchung anhand einer verbesserten Daten-
grundlage sowie weiterentwickelter Erhebungsinstrumente zu überprüfen und zu konsolidieren sein.  
Den Stand der Bearbeitung, die Zwischenergebnisse sowie erste Überlegungen für eine methodische Herange-
hensweise zur Überprüfung der Effizienzrendite hat das ISG in dem als Anlage 5 beiliegenden Zwischenbericht 
2019 zusammengetragen. 
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1 Einordnung 
Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen“ vom 23.12.2016 (kurz: Bundesteilhabegesetz (BTHG)) wurde 
eine mehrstufige Reform des Sozial- und Rehabilitationsrechts eingeleitet (vgl. 
Deutscher Bundestag 2016a, 2016b). Im Zentrum steht die stufenweise Heraus-
lösung der Eingliederungshilfe (EGH) aus dem Sozialhilferecht (SGB XII) und ihre 
Integration als Teil 2 in das Neunte Buch Sozialgesetzbuch. Diese Rechtsände-
rung betrifft alle Eingliederungshilfeleistungen zur selbstbestimmten Lebens-
führung für Menschen mit Behinderungen sowie die Bestimmungen zur Gesamt-
planung der Leistungen, zum Vertragsrecht, zur Einkommens- und Vermögens-
anrechnung sowie zur Statistik. 

Das Gesetzgebungsverfahren war von einer intensiven Beratung mit den Bundes-
ländern, Leistungsträgern, Kommunalverbänden, Verbänden der Menschen mit 
Behinderung und Verbänden der Leistungserbringer begleitet. Wegen der diver-
gierenden Erwartungen und Befürchtungen verknüpft der Gesetzgeber die Recht-
sänderungen mit einer Evaluation. Mit Artikel 25 Absatz 2 BTHG wird das BMAS 
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesländern die Umsetzung und Wirkung 
der reformierten Eingliederungshilfe zu untersuchen. Dabei soll festgestellt wer-
den, ob die zwei wesentlichen Ziele der Reform der Eingliederungshilfe erreicht 
werden: die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen 
und eine Dämpfung der Ausgabendynamik. 
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2 Evaluationsgegenstand 
Unter dem Arbeitstitel „Wirkungsprognose nach Artikel 25 Absatz 2 BTHG“ nimmt 
das Evaluationsvorhaben des BMAS neun Regelungsbereiche in den Fokus. Sie 
betreffen zum Teil neu geregelte Leistungen, Verfahrensregeln oder die Steue-
rungsfähigkeit der Eingliederungshilfe. Im Einzelnen handelt es sich um die fol-
genden Regelungsbereiche: 

1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
insbesondere andere Leistungsanbieter und Budget für Arbeit
(§§ 60, 61, 111 SGB IX)
Mit dem BTHG will der Gesetzgeber die Beschäftigungsmöglichkeiten insbe-
sondere für Personen erweitern, die ansonsten geringere Chancen auf eine
Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt haben und in der Werkstatt für
behinderte Menschen (WfbM) auch nicht richtig aufgehoben sind. Das Ziel ist,
Menschen mit Behinderung entsprechend ihrem individuellen Leistungsver-
mögen für die größtmögliche Teilhabe am Arbeitsleben zu fördern. Um den
Übergang zwischen der WfbM und dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleich-
tern, wird ein „Budget für Arbeit“ bereitgestellt. Mit dieser personenzentrierten
Leistung sollen Anreize zur Aufnahme einer Tätigkeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt sowohl für die betroffenen Personen als auch für Betriebe ge-
setzt werden. Mit dem Angebot von anderen Leistungsanbietern, die geringe-
re Kriterien als eine WfbM erfüllen müssen, sollen neue Beschäftigungsmög-
lichkeiten außerhalb der Werkstatt eröffnet werden.

2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
(§ 112 SGB IX)
Diese Leistungsgruppe wurde mit dem Bundesteilhabegesetz neu eingeführt
und bündelt teilweise bereits vorher bestehende Leistungen. Damit soll das
Recht auf Bildung ohne Diskriminierung und auf Grundlage der Chancen-
gleichheit durch ein integratives und inklusives Bildungssystem auf allen Ebe-
nen gewährleistet werden. Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende
Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderung
Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

3. Leistungen zur Sozialen Teilhabe
(§§ 113 ff. SGB IX, §§ 76 ff. SGB IX)
Sie sollen Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am
gemeinschaftlichen Leben ermöglichen oder erleichtern. Im Mittelpunkt steht
die selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensführung sowohl im eige-
nen Wohnraum als auch im sozialen Raum. Mit der Gesetzesänderung wird
die Leistungsgruppe „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ umbenannt in
„Leistungen zur Sozialen Teilhabe“. Der Katalog der Sozialen Teilhabeleistun-
gen wird nicht erweitert oder eingeschränkt, sondern aus Gründen der
Rechtssicherheit bei der Leistungserbringung zusammengeführt, neu formu-
liert und benannt. Im Einzelnen sind dies Leistungen für Wohnraum, Assis-
tenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Betreuung in ei-
ner Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse
und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur
Mobilität, Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen.
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4. Das Wunsch- und Wahlrecht  
(§ 104 Abs. 2 und 3 SGB IX)  
Das Wunsch- und Wahlrecht, das gemäß § 8 SGB IX für alle Rehabilitations-
träger gilt, wird mit § 104 SGB IX für das Eingliederungsrecht noch einmal 
präzisiert. Dort wird das Prinzip der Personenzentrierung der Leistungen, un-
abhängig von der Wohnform verankert. Demgemäß werden Leistungen der 
Eingliederungshilfe gemäß des individuellen Bedarfs, der persönlichen Ver-
hältnisse, dem Sozialraum und den Kräften und Mitteln der Leistungsberech-
tigten erbracht (§ 104 Abs. 1 SGB IX). Die Wunsch- und Wahlfreiheit der Leis-
tungsberechtigten ist allerdings nicht unbegrenzt. Die Wünsche der Leis-
tungsberechtigten werden nach dem Gebot der Angemessenheit geprüft (§ 
104 Abs. 2 SGB IX). Damit das Wahlrecht bei der Angemessenheitsprüfung 
nicht rein ökonomischen oder pragmatischen Kriterien zum Opfer fällt, muss 
die Zumutbarkeit einer vom Wunsch der Betroffenen abweichenden Leistung 
geprüft werden (§ 104 Abs. 3 SGB IX). 

5. Die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen  
(§ 116 Abs. 2 und 3 sowie § 112 Abs. 4 SGB IX)  
Die Möglichkeit, eine Leistung gemeinsam in Anspruch zu nehmen, ist kein 
neuer Sachverhalt in der Eingliederungshilfe. Mit dem BTHG wird aber eine 
rechtliche Klarstellung vorgenommen. Leistungen zur Assistenz, heilpädago-
gische Leistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten 
und Kenntnisse, zur Förderung der Verständigung, zur Beförderung im Rah-
men der Leistungen zur Mobilität und zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson 
können von mehreren Leistungsberechtigten gemeinsam in Anspruch ge-
nommen werden.  

6. Die Gesamtplanung und das Gesamtplanverfahren  
(§§ 141 ff. SGB XII, §§ 117 ff)  
Durch die Aufhebung von stationären, teilstationären und ambulanten Leis-
tungen gewinnt die Koordination zwischen verschiedenen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern eine besondere Bedeutung. Der personenorientierte 
Ansatz stellt hinsichtlich Transparenz, Abstimmung und Dokumentation höhe-
re Anforderungen an die Hilfeplanung und die Koordination der Leistungs-
erbringung. Eine optimierte Gesamtplanung bildet das Kernstück für eine be-
darfsgerechte Leistungserbringung. Die Leistungsbeziehenden sollen aktiv 
von Beginn an in das Verfahren einbezogen werden; ihr Wunsch- und Wahl-
recht soll dabei berücksichtigt und dokumentiert werden. 

7. Instrumente der Bedarfsermittlung  
(§ 142 SGB XII, § 118 SGB IX)  
Die Neuausrichtung von einrichtungsbezogenen Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zu personenbezogenen Leistungen erfordert Instrumente zur  
Ermittlung des individuellen Bedarfs. Die Fachleistungen werden individuell 
ermittelt und nachvollziehbar in einem Gesamtplan niedergelegt. Die Bedarfs-
ermittlung soll mit einem ICF-orientierten Instrument erfolgen. 

8. Steuerungsinstrumente und Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der 
EGH  
Mit dem novellierten Eingliederungshilferecht will man einen transparenten 
und effektiven Planungsprozess für Teilhabeleistungen gestalten. Trotz Ver-
besserung der individuellen Teilhabemöglichkeiten soll keine neue Ausgaben-
dynamik entstehen. Einen Beitrag verspricht sich der Gesetzgeber von der 
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Stärkung der Steuerungsfunktion der Leistungsträger gegenüber den Leis-
tungserbringern. Leistungen sollen für die Betroffenen passgenau erbracht 
werden und zugleich dem Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit fol-
gen, dessen Einhaltung durch Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen op-
timiert werden soll. 

9. Der Beitrag der Leistungsberechtigten  
(§ 92 SGB IX, §§ 135 ff. SGB IX) 
Die Leistungsberechtigten werden, wie schon nach altem Recht, mit einem 
Beitrag an den Kosten der Eingliederungshilfeleistungen beteiligt. Davon aus-
genommen sind die gleichen Leistungsarten wie nach altem Recht. Maßgeb-
lich war eine einzelfallbezogene Beurteilung der finanziellen Situation. Mit 
dem BTHG wird nun der Beitrag neu geregelt. Er orientiert sich am Gesamt-
einkommen bestehend aus dem Erwerbseinkommen und anderen Einkom-
men sowie an dem ggf. vorhandenen Vermögen der Person, wobei die Frei-
grenzen für Einkommen und Vermögen ab 2020 deutlich angehoben werden. 
Dann bleiben auch die Einkommen und Vermögen der Ehe- und Lebens-
partner in der Eingliederungshilfe anrechnungsfrei. Der Gesetzgeber erwartet, 
dass die stufenweise Einführung von höheren Freigrenzen zu einer Verbesse-
rung der Einkommenssituation führt.  
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3 Untersuchungsdesign 
Das Konzept der Evaluation fußt im Wesentlichen auf einer Machbarkeitsstudie, 
die im Vorfeld der Ausschreibung im Auftrag des BMAS angefertigt wurde 
(Schröder/Harand 2018). Für die Entwicklung der Fragestellungen und des Evalu-
ationskonzepts wurde eine umfassende Auswertung der Gesetzesbegründung 
zum BTHG, der Anhörungsprotokolle aus dem Gesetzgebungsverfahren und nicht 
zuletzt auch von Studien, Papieren und Verlautbarungen vorgenommen. Die 
Empfehlungen der Machbarkeitsstudie wurden weitgehend übernommen und an 
den Zeit- und Kostenrahmen angepasst. Die deutlichste Abweichung von dem in 
der Machbarkeitsstudie vorgeschlagenen Untersuchungskonzept betrifft den Ver-
zicht auf eine kausale Wirkungsanalyse für die beiden Leistungen „Budget für 
Arbeit“ und „andere Leistungsanbieter“. Die Leitfragen und das Konzept hat das 
BMAS mit der Länder-Bund-Arbeitsgruppe (LBAG) anlässlich der Sitzung am 
18.10.2018 abgestimmt. 

Die durch die Evaluation zu beantwortenden Leitfragen beinhalten zwei Perspek-
tiven. Es handelt sich einerseits um Fragen zur Umsetzung der Neuregelungen 
und Rechtspräzisierungen in der Verwaltungspraxis. Die zweite Perspektive gilt 
den Auswirkungen auf die Leistungsbeziehenden. Beide Perspektiven gilt es bei 
der Evaluation sowohl analytisch als auch in der empirischen Überprüfung zu 
unterscheiden. 

Aus der Verwaltungsperspektive ist von besonderem Interesse, wie die gesetzli-
chen Regelungen in den Bundesländern und Kommunen in Strukturen, Prozesse 
und Verfahren umgesetzt werden. Die Ausgestaltung der Leistungsprozesse und 
Verwaltungsabläufe ist Gegenstand der Implementationsanalyse (Abschnitt 4). 
Sie untersucht die Umsetzung aus der Perspektive der beteiligten Träger und 
Akteure des Leistungssystems und der Menschen mit Behinderungen. Unver-
zichtbar ist auch ein Blick auf die übergeordneten rechtlichen und politischen Ent-
scheidungen und Vorgaben, die den Handlungsrahmen für die operative Organi-
sation und Erbringung von Eingliederungshilfeleistungen bilden. Es ist deshalb 
sinnvoll, die Governance-Ebene (Länder, Bund, Spitzenverbände und Selbstver-
tretungsorganisationen der Menschen mit Behinderungen) in die Implementati-
onsanalyse einzubeziehen. Die Triangulation der Ergebnisse eröffnet einen Blick 
auf die Frage, inwieweit die Umsetzung auf der operativen Ebene durch Entschei-
dungen und Regelungen der Governance-Ebene bedingt sind und wie die Geset-
zesänderungen durch Leistungsträger, Leistungserbringer sowie durch die 
Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung bewertet wer-
den. 

Die zweite Perspektive versucht, die Auswirkungen der Rechtsänderungen auf die 
Leistungsbeziehenden zu erschließen. Es steht zu erwarten, dass die Novellie-
rung des Leistungsrechts und die damit verbundene Verwaltungspraxis auch bei 
den Leistungsbeziehenden beobachtbare Auswirkungen hat. Im Fokus steht ei-
nerseits die Struktur und Zusammensetzung der Leistungsbezieher, die sich po-
tenziell durch veränderte Zugangsregeln ändern kann. Darüber hinaus sind aber 
auch die Auswirkungen der Rechtsänderung auf die individuelle Lebenssituation 
der betroffenen Menschen und deren Teilhabe in unterschiedlichen  
Kontexten ein Zielkriterium, an dem die Novellierung gemessen werden kann. 
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Strukturelle Veränderungen im Bestand der Leistungsbeziehenden indizieren, ob 
es zu möglichen Leistungsausdehnungen bzw. -beschränkungen kommt. Verän-
derungen im konkreten Verhalten geben Hinweise darauf, ob die Eingliederungs-
hilfeleistungen die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen stärken. 
Beide Perspektiven eröffnen die Möglichkeit, sowohl intendierte als auch nicht 
intendierte Folgen der Gesetzesänderungen empirisch zu erschließen. Diese 
Befragung von Leistungsbeziehenden zu ihren Teilhabemöglichkeiten über den 
Systemwechsel hinaus wurde in der Machbarkeitsstudie mit dem Begriff  
„Prozessbegleitende Wirkungsbetrachtung“ umschrieben (Schröder/Harand 2918: 
95ff).  
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4 Implementationsanalyse 

4.1 Steuerung und Umsetzung der EGH: Leistungsebene 

Die Implementationsanalyse untersucht die Umsetzung der gesetzlichen Rege-
lungen im Verwaltungshandeln der Leistungsträger. Im Zentrum der Analyse steht 
die konkrete Leistungs- und Ausführungsebene vor Ort. Dort findet die Planung 
und Bewilligung des Gesamtplans statt. Leistungsplanung und -bescheidung er-
folgen im Rahmen unterschiedlicher Trägerzuständigkeiten in den Bundesländern 
und Regionen. Die Implementationsanalyse erfolgt mit dem Ziel, die konkrete 
Organisation und Umsetzung sowie die Funktionalität von organisatorischen Lö-
sungen aus Sicht der beteiligten Verwaltungen zu untersuchen und dabei förderli-
che wie hinderliche Faktoren auszumachen. 

Neben den Leistungsträgern werden auch Repräsentanten von Leistungserbrin-
gern in die Untersuchung einbezogen. Diese wirken bei der Beantragung von 
Leistungen mit, sind ggf. in die Teilhabeplanung involviert und erbringen letztlich 
die Leistungen für die Leistungsberechtigten. Tabelle 1 gibt einen Überblick über 
die im Leistungsprozess relevanten Akteure und ihre Funktionen. 

Tabelle 1 Steuerung und Umsetzung der Eingliederungshilfe: 
Leistungsebene 

Institutionen Funktion Zuständigkeit 

Leistungsträger – Träger der Eingliederungshilfe  
(landesspezifisch) 

– Qualitätssicherung 
– Gesamtplanung und  

Fallmanagement 

– Bewilligung von Leistungen,  
Fallmanagement 

– Leistungsindikatoren,  
Verfahrensregeln/-aufsicht 

– Beratung des Gesamtplans  
in der Gesamtplankonferenz 

 Kostenüberwachung Controlling 

Leistungserbringer Anbieter von ambulanten,  
teilstationären und Leistungen in 
besonderen Wohnformen 

Beratung von Leistungsberechtigten, 
Abklären von Voraussetzungen 

 / Ggf. Mitwirkung bei  
Gesamtplan 

Ggf. Abklärung mit Leistungsträger 

 Erbringung von Leistungen  Leistungen bei Wohnen, individueller 
Förderung, sozialer Teilhabe 

 Fachkonzept Leitlinien, Regelungen, konzeptionel-
le Orientierungshilfen, Dokumentati-
on 

 Personalkonzept Aufsichtsmaßnahmen, Supervision, 
Qualifizierung 

Gesamtplankonferenz 
(regional unterschiedlich) 

Beratung von Teilhabeplan/ 
Gesamtplan 

Gesamtplanung in der EGH,  
Teilhabeplanung bei Mitzuständig-
keit weiterer Reha-Träger 

Quelle: ISG/infas 
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4.2 Steuerung und Umsetzung der EGH: Governance-Ebene 

Zur vollständigen Betrachtung des Umsetzungsprozesses gehört auch die Be-
rücksichtigung der politischen und fachlichen Rahmenbedingungen, unter denen 
die Umsetzung erfolgt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie das novellierte Einglie-
derungshilferecht von den politischen und fachlichen Gremien auf Landes- und 
Kommunalebene an die regionalen Verhältnisse angepasst und umgesetzt wird. 
Wir folgen deshalb der Empfehlung der Machbarkeitsstudie, die Implementations-
analyse auf regionaler Ebene mit einer Governance-Analyse auf den Handlungs-
ebenen Bund, Länder, kommunale Selbstverwaltung, Leistungsträger und Selbst-
vertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderungen zu verbinden 
(Schröder/Harand 2018: 83ff.). Das Ziel ist, die Rahmenbedingungen auszuleuch-
ten, die Einfluss auf die regionalen Abläufe der Leistungsbescheidung und 
-erbringung haben. Insbesondere Steuerungs- und Bewertungsfragen sowie Be-
gründungen für die Umsetzungsentscheidungen bilden hier ein zentrales Thema. 

Mit Hilfe von Leitfadeninterviews sollen Einschätzungen von verantwortlichen 
Stellen des Bundes, der Bundesländer, der kommunalen Spitzenverbände, der 
kommunalen Selbstverwaltung sowie der Selbstvertretungsorganisationen der 
Menschen mit Behinderung erfragt werden. Tabelle 2 gibt einen Überblick über 
die wesentlichen Funktionen und Zuständigkeiten dieser Akteure. 
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Tabelle 2 Steuerung und Umsetzung der Eingliederungshilfe: 
Governance-Ebene 

Institutionen Funktion Zuständigkeit 

Bund Verantwortliche im BMAS 
Ausschuss für Arbeit und Soziales im 
Deutschen Bundestag 

Rechtliche Rahmenbedingungen 
setzen: Gesetze, Ausführungsbestim-
mungen 

 Länder-Bund-AG (LBAG) als Begleit-
gremium der BTHG-Umsetzung 

Kommunikation, Fachgespräche, 
Koordination zwischen Akteuren 

Bundesländer Zuständigkeiten regeln, 
Ausführungsbestimmungen erlassen 

Landesausführungsgesetze,  
Anweisungen 

 Bereitstellung finanzieller Mittel Budgetierung, Prioritäten setzen 

 Ggf. Fachaufsicht Fachgespräche 

 Rechnungsaufsicht Rechnungs-/Budgetprüfung 

Kommunale  
Spitzenverbände 

Deutscher Städtetag 
Deutscher Landkreistag 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Kommunale Interessenvertretung: 
Koordination und Abstimmung zwi-
schen Kommunen und Sozialhilfeträ-
gern 

 Politikberatung, Mitwirkung an politi-
scher Meinungs-/Mehrheitsbildung: 
Stellungnahmen, Mitwirkung an Anhö-
rungen, Beteiligung an Foren und 
Veranstaltungen 

  Entwicklung von Fachkriterien und 
Beratung: eigene Fachkonzepte, 
Stellungnahme zu Fachkonzepten und 
Entwicklungsbedarf 

Überörtliche Träger Überörtliche Leistungsträgerschaft Fachkonzepte, Umsetzungsstand, 
Finanzierung u. Entwicklung 

Selbstvetretungs-
organisationen 
der Menschen mit 
Behinderung 

Deutscher Behindertenrat mit seinen 3 
Säulen der Verbände der Menschen 
mit geistigen, psychischen und körper-
lichen Behinderungen und ggf. weitere 
Verbandsorganisationen/Verbände, 
die darin nicht vertreten sind 

Interessenvertretung der Menschen 
mit Behinderung, Sprachrohr:  
Verlautbarungen, Forderungen  
an Politik und Kostenträger, Politik-
beratung, Mitwirkung an politischer 
Meinungs-/Mehrheitsbildung 

  Ansprechpartner für die  
Landesrahmenverträge 

  Entwicklung von Fachkriterien und 
Beratung: eigene Fachkonzepte, 
Stellungnahme zu Fachkonzepten und 
Entwicklungsbedarf 

Quelle: ISG/infas 
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4.3 Erhebungsinhalte der Implementationsanalyse 

Die Implementationsanalyse soll den Stand der Umsetzung der Gesetzesände-
rungen in der Verwaltungs- und Leistungspraxis darstellen. Wurden die Geset-
zesänderungen noch nicht auf Ebene der Länder umgesetzt (für einige Regelun-
gen, die im Jahr 2020 in Kraft treten, wurden in einigen Ländern Übergangsrege-
lungen getroffen), sollen die Erwartungen an künftige Veränderungen oder etwai-
ge Vorbereitungen erfasst werden.  

Übergreifend sind die folgenden Fragestellungen von Interesse: 

– Wie wird das BTHG in den einzelnen Bundesländern konkret umgesetzt? 

– Wie werden die gesetzlichen Regelungen in der Verwaltungs- und Leistungs-
praxis umgesetzt? 

– Werden die intendierten Ziele und Wirkungen erreicht? Wenn ja: Welches sind 
förderliche Faktoren? Wenn nein: Welches sind hindernde Faktoren? Inwieweit 
liegt dies an den gesetzlichen Regelungen und inwieweit an der praktischen 
Umsetzung vor Ort? 

– Welche Auswirkungen sind durch die rechtlichen Änderungen aus Sicht der 
Träger, Leistungserbringer und der Selbstvertretungsorganisationen der Men-
schen mit Behinderungen zu erwarten? 

– Welche Aspekte werden als gewinnbringend eingeschätzt und an welchen Stel-
len zeichnet sich Handlungsbedarf ab? 

Diese Fragestellungen werden in sämtlichen der neun relevanten Regelungsbe-
reiche thematisiert. Darüber hinaus gibt es bereichsspezifische Fragestellungen.  
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Einen Überblick über die Erhebungsinhalte der Implementationsanalyse sowie die 
jeweils befragten Akteure in den ersten drei Regelungsbereichen (Teilhabe am 
Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung, Soziale Teilhabe) gibt Tabelle 3.  

Tabelle 3 Erhebungsinhalte Regelungsbereiche 1 bis 3 

Übergreifend in  
jedem Bereich 

– Landesspezifische Rahmenbedingungen 
– Veränderungen durch das BTHG 
– Bisherige Entwicklungen, zukünftige Erwartungen 
– Auswirkungen auf die Leistungsberechtigten 
– Veränderungen der Verwaltungspraxis 

– Gewinnbringende Aspekte 
– Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung (z.B. rechtliche Vorgaben,  

praktische Umsetzung) 

Regelungsbereich (1) Befragte Akteure und Inhalte 

Teilhabe am Arbeits-
leben: Budget für Arbeit 
und andere Leistungs-
anbieter 

– Leistungsträger 
– Leistungserbringer: (1) WfbM, (2) Andere Leistungsanbieter, (3) Arbeit-

geber, die budgetnehmenden Beschäftigten, (4) Anbieter von Anleitung 
und Begleitung im Rahmen des Budgets für Arbeit 

– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
 
– Inanspruchnahme (z.B. bestimmte Personengruppen, Umfang der er-

brachten Leistungen) 
– Branchen und Dienstleistungsspektrum der Betriebe 
– Aufgabenfelder der Beschäftigten 
– Wechsel aus der WfbM in neue Angebotsformen 
– Verbleib in den Angeboten, Gründe für „vorzeitiges“ Ausscheiden 
– Vorteile gegenüber bisherigen Angeboten 

Regelungsbereich (2) Befragte Akteure und Inhalte 

Teilhabe an Bildung – Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
 
– Inanspruchnahme (z.B. bestimmte Personengruppen, Art und Umfang 

der erbrachten Leistungen) 
– Erwartung an zukünftige Beantragung 

Regelungsbereich (3) Befragte Akteure und Inhalte 

Soziale Teilhabe – Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
 
– Inanspruchnahme (z.B. bestimmte Personengruppen, Art und Umfang 

der erbrachten Leistungen) 
– Erwartung an zukünftige Beantragung 
– Information der Leistungsbeziehenden über Gesetzesänderungen 
– Kenntnisstand der Leistungsberechtigten 

Quelle: ISG/infas 

 

Darüber hinaus nimmt die Implementationsanalyse die Themenbereiche Wunsch- 
und Wahlrecht, gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen, Gesamtplanung 
und Gesamtplanverfahren sowie Instrumente zur Bedarfsermittlung in den Blick. 
Schließlich sind die Implementation der Steuerungsinstrumente der Eingliede-
rungshilfe und des neuen Eigenbeitrags der Leistungsberechtigten von Interesse. 
Die wesentlichen Erhebungsinhalte und befragten Akteure in diesen Bereichen 
finden sich in Tabelle 4. 
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Tabelle 4 Erhebungsinhalte Regelungsbereiche 4 bis 9 

Übergreifend  
in jedem Bereich 

– Landesspezifische Rahmenbedingungen 
– Veränderungen durch das BTHG 
– Bisherige Entwicklungen, zukünftige Erwartungen 
– Auswirkungen auf die Leistungsberechtigten 
– Veränderungen der Verwaltungspraxis 

– Gewinnbringende Aspekte 
– Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung (z.B. rechtliche Vorgaben,  

praktische Umsetzung) 

Regelungsbereich (4) Befragte Akteure und Inhalte 

Wunsch- und Wahlrecht – Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
– Erfassung der Wünsche der Leistungsbeziehenden 
– Kriterien für Angemessenheit und Zumutbarkeit 
– Vorgehen bei Konflikten zwischen Wünschen der Leistungsbeziehenden 

und Angemessenheit 

Regelungsbereich (5) Befragte Akteure und Inhalte 

Gemeinsame 
Inanspruchnahme  
von Leistungen 

– Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
– Umfang und Art der gemeinsam erbrachten Leistungen 
– Praktische Ausgestaltung der Leistungserbringung 
– Sicherstellung des Wunsch- und Wahlrechts 
– Vorgehen bei Konflikten infolge gegenläufiger Interessen 
– Zusammenarbeit zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer 

Regelungsbereich (6) Befragte Akteure und Inhalte 

Gesamtplanung und 
Gesamtplanverfahren  

– Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
– Ablauf von Gesamtplanung und Gesamtplanverfahren  
– Einbezug der Leistungsbeziehenden und ihrer Vertrauenspersonen 

sowie der Leistungsträger 
– Planung und Abstimmung bei mehreren leistungsverantwortlichen  

Trägern 
– Schnittstellen zum trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahren 
– Auswirkungen: schnellere und passgenauere Leistungsbewilligung? 
– Inhalte und Umsetzung von Teilhabezielvereinbarungen 

Regelungsbereich (7) Befragte Akteure und Inhalte 

Instrumente der  
Bedarfsermittlung 

– Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
– Bisheriges Instrument und Unterschiede zum neuen Instrument 
– Unterschiede zu Instrumenten in anderen Bundesländern 

Regelungsbereich (8) Befragte Akteure und Inhalte 

Steuerungsinstrumente 
und Verbesserung  
der Steuerungsfähigkeit 
der EGH 

– Leistungsträger 
– Leistungserbringer 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
– Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen  

(Umfang, eingesetzte Instrumente) 
– Auswirkungen: mehr Transparenz und Effizienz?  

Passgenauere Leistungen? Effizienzsteigerung realistisch? 
– Konflikte zwischen Wirtschaftlichkeit und Qualität 

Regelungsbereich (9) Befragte Akteure und Inhalte 

Eigenbeitrag der  
Leistungsberechtigten 

– Leistungsträger 
– Selbstvertretungsorganisationen der Menschen mit Behinderung 
– Auswirkungen auf Verwaltungsabläufe: mehr Transparenz und  

Vereinfachung der Berechnung und Abrechnung? 
– Wirksame Entlastung der Leistungsbeziehenden? 

Quelle: ISG/infas 
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4.4 Stichprobe für die Implementationsanalyse 

Um diese vielschichtigen Fragestellungen zu beleuchten, sind leitfadengestützte 
Interviews mit den genannten Akteuren vorgesehen, die zu zwei Zeitpunkten er-
folgen sollen: Die erste Befragung wird Ende des Jahres 2019 bis Anfang des 
Jahres 2020 durchgeführt, also vor bzw. kurz nach Inkrafttreten der meisten 
Rechtsänderungen. Auf Ebene der Steuerung und Umsetzung sind rund 120 Leit-
fadeninterviews geplant. Die zweite Erhebung erfolgt im ersten und zweiten Quar-
tal des Jahres 2021. Hier werden weitere 65 Interviews sowie 10 Gruppendiskus-
sionen durchgeführt, um den Fortgang des Umsetzungsprozesses mit ausgewähl-
ten Akteuren zu erörtern. Um diese Erhebung nach erfolgter Implementation auf 
eine breitere Basis zu setzen, planen wir die Befragung von 800 Fallmana-
gern/innen und Leistungserbringern (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5 Steuerung und Umsetzung der Eingliederungshilfe: 
Interviews nach Erhebungswelle und Methodik 

Stelle/Einrichtung Welle 1/Methode Welle 2/Methode 

Leistungsträger:  
Amtsleitung EGH/Referatsleitung 
Fallmanagement 

45 Leitfadeninterviews 
 
35 Leitfadeninterviews 

50 Leitfadeninterviews 
 
300 schriftliche Erhebung (brutto) 

Leistungserbringer: Erbringer von 
ambulanten und teilstationären 
Leistungen sowie Leistungen in 
besonderen Wohnformen, darunter 
Erbringer von Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben 

15 Leitfadeninterviews 500 schriftliche Erhebung (brutto) 

Leistungsbezieher eines Budgets 
für Arbeit; Beschäftigte bei  
anderen Leistungsanbietern 

15 Interviews  
(in Verbindung mit der  
Finanzuntersuchung des ISG) 

15 Interviews  
(in Verbindung mit der  
Finanzuntersuchung des ISG) 

Teilnehmende an lokaler  
Gesamtplankonferenz 

10 Leitfadeninterviews 10 Gruppendiskussionen 

Gesamt 120 875 (brutto) 

Quelle: ISG/infas 
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Auch mit den Vertretern der Governance-Ebene sind Interviews vorgesehen. Wie 
eingangs erwähnt, werden auch Selbstvertretungsorganisationen der Menschen 
mit Behinderungen befragt, um die Perspektive der Leistungsbeziehenden zu den 
neun Regelungsbereiche einzubeziehen. Diese Befragungen sind für das zweite 
Quartal 2020 vorgesehen. Nach gut einem Jahr ist eine Wiederholungsbefragung 
mit denselben Stellen geplant. Sie dient der Feststellung des erreichten Imple-
mentationsstatus. Für diese zweite Welle sind 33 Interviews eingeplant. 

Tabelle 6 Interviews auf der Governanceebene nach Erhebungswelle und 
Methodik 

Stelle/Einrichtung Welle 1/Methode Welle 2/Methode 
Bundesländer 16 Leitfadeninterviews 16 Mix telefon./persönl. 

Leitfadeninterviews 

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

1 Leitfadeninterview, 
1 Gruppendiskussion 

1 Leitfadeninterview, 
1 Gruppendiskussion 

Bundestag 3 Leitfadeninterviews  

Kommunale  
Spitzenverbände 

3 Leitfadeninterviews 3 Mix telefon./persönl. 
Leitfadeninterviews 

Betroffenenverbände 6 Leitfadeninterviews 6 Mix telefon./persönl.  
Leitfadeninterviews 

Überörtliche Träger 6 Leitfadeninterviews 6 Mix telefon./persönl.  
Leitfadeninterviews 

Gesamt 36 33 
Quelle: ISG/infas 
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5 Prozessbegleitende Befragung von 
Leistungsbeziehenden 

5.1 Konzept 

Die Umsetzung des BTHG in der Verwaltung bildet nur einen Teil der Evaluations-
fragestellungen ab. Genauso bedeutsam ist die Frage, welche Auswirkungen die 
Rechtsänderungen für die betroffenen Leistungsbezieherinnen und Leistungsbe-
zieher hat. Mit der Novellierung wird eine Verbesserung der Teilhabesituation für 
die betroffenen Menschen angezielt bei gleichzeitiger Dämpfung der Kostenent-
wicklung. Um dies zu beobachten, ist eine empirische Begleituntersuchung bei 
den betroffenen Leistungsberechtigten geplant. 

Die Grundidee der prozessbegleitenden Erhebung ist, die Auswirkungen der 
Rechtsänderungen anhand einer Stichprobe von leistungsbeziehenden Personen 
in einem Längsschnittansatz zu beobachten. Die Folgenabschätzung für die be-
troffenen Personen erfolgt anhand messbarer Indikatoren für die individuelle Teil-
habe, die unter den Bedingungen des alten Leistungsrechts und nach Eintritt des 
neuen Rechts verglichen werden. Um der unterschiedlichen Lebenssituation und 
Teilhabe von Leistungsbeziehenden in privaten Haushalten und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (zukünftig: besondere Wohnformen) gerecht zu werden, ist 
beabsichtigt, zwei Stichproben von Betroffenen zu ziehen und mittels eines stan-
dardisierten Erhebungsinstruments zu befragen. 

Das Konzept lässt sich mit folgenden Eckpunkten umschreiben (vgl. auch 
Schröder/Harand 2018: 95ff.): 

– Die standardisierte Befragung von Leistungsbeziehenden in Privathaushalten 
bzw. in Einrichtungen der Eingliederungshilfe findet in einem Längsschnitt (Pa-
nelansatz) mit zwei Messzeitpunkten statt. Der erste Zeitpunkt liegt vor dem In-
krafttreten der Neuregelungen, der zweite Messzeitpunkte gut ein Jahr später.  

– Die Basis bildet eine Stichprobe von Leistungsbeziehenden, die nach altem 
Recht in 2019 und nach neuem Recht in 2020 EGH-Leistungen erhalten. 

– Die Leistungsbeziehenden aus 2019 werden vor der Rechtsumstellung und ein 
Jahr später befragt. In der Längsschnittbetrachtung erweist sich, ob die Leis-
tungsberechtigten von der Rechtsänderung profitieren oder ob sie Nachteile er-
fahren. Im Zeitvergleich erschließt sich, ob sich bei den Leistungsbeziehenden 
die Teilhabe an Lebensbereichen verändert. Anhand der Wiederholungsbefra-
gung ist auch nachvollziehbar, wenn Personen nicht mehr im Leistungsbezug 
sind. Die Abgänger/innen aus dem Leistungsbezug werden zu ihrer aktuellen 
Situation und Teilhabe befragt. Von besonderem Interesse ist die Frage, ob die 
Abgänge durch den Systemwechsel bedingt sind.  

– Durch die Rechtsänderungen können möglicherweise auch neue Leistungsbe-
rechtigungen erwachsen. Um dies zu festzustellen, wird zum zweiten Messzeit-
punkt eine Zugangsstichprobe von neuen Leistungsbeziehenden hinzugezogen, 
die erst nach dem Inkrafttreten in 2020 einen Erstantrag gestellt haben. Das Ziel 
ist zu prüfen, worin sich die Gruppe der Leistungsbeziehenden nach den Sys-
temänderungen von den Berechtigten nach altem Recht unterscheidet und ob 
es zu einer Ausweitung des Kreises von Leistungsbeziehenden kommt. 
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Abbildung 1 Längsschnittdesign und Messzeitpunkte 

 

Quelle: infas 

 

5.2 Grundgesamtheit und Stichproben 

Grundgesamtheit 

Die Grundgesamtheit der Studie besteht aus den Leistungsbeziehenden zum 
jeweiligen Messzeitpunkt in 2019 bzw. 2020. Es handelt sich um Personen, die 
eine oder mehrere Leistungen nach dem geltenden Eingliederungshilferecht 
(2019: §§ 53 ff. SGB XII, 2020: Teil 2 SGB IX) beziehen. Die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe dienen dazu, „eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine 
Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinder-
ten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere, den 
behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermögli-
chen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder 
einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie 
möglich unabhängig von Pflege zu machen“ (§ 53 Abs. 3 SGB XII). Sinngemäß ist 
dieser Auftrag auch in das SGB IX übernommen worden (§ 90 SGB IX). 

Die Grundgesamtheit der Leistungsbeziehenden wird bei den Trägern der Ein-
gliederungshilfe verwaltet. In der Regel werden sowohl die Leistungsdaten als 
auch die personenbezogenen Daten (Name, Anschrift usw.) in Leistungs- und 
Zahlbarmachungssystemen der zuständigen Träger dokumentiert. Bei diesen 
Angaben handelt es sich um Sozialdaten im Sinne der Sozialgesetzbücher I und 
X. Die Ziehung einer Stichprobe aus dieser Grundgesamtheit bedarf einer ent-
sprechenden datenschutzrechtlichen Prüfung und Genehmigung durch die auf-
sichtführende Stelle. 
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Die Stichprobenziehung aus Verwaltungsdaten ist in anderen Feldern der Sozial-
gesetzgebung inzwischen eingeübte Praxis. Im Fall der Eingliederungshilfe haben 
wir es allerdings mit einer besonderen organisatorisch-technischen Anforderung 
zu tun. Je nach Landesrecht sind sehr unterschiedliche Träger zuständig. Liegt 
die Aufgabe bei überregionalen Trägern, ist ein zentraler Datenzugang für mehre-
re Kommunen möglich. Ist die Aufgabe jedoch an die Gemeinden delegiert, liegen 
die Leistungs- und Personendaten auch nur regional bei diesen zuständigen Ge-
meinden vor. Der Weg der Stichprobengewinnung führt in diesen Fällen nur über 
eine Anforderung von Stichproben bei den Kreisen bzw. kreisfreien Städten. Allein 
dieser Umstand macht eine Auswahl von Regionen erforderlich, in denen befragt 
wird. 

Erste Auswahlstufe: 60 Kreise/kreisfreie Städte 

Die erste Stufe des Stichprobenkonzepts dient einer repräsentativen Auswahl von 
Regionen. Die kleinste Untersuchungseinheit bilden Kreise und kreisfreie Städte. 
Idealerweise wird die Erhebung bei den Leistungsbeziehenden in denselben Krei-
sen und kreisfreien Städten durchgeführt, in denen auch die Implementationsana-
lyse stattfindet. Die Ergebnisse der Verwaltungsanalyse und der Prozessbeglei-
tung von Betroffenen können dann unmittelbar aufeinander bezogen werden. 

Kreise und kreisfreie Städte werden so ausgewählt, dass sie nicht nur die Bun-
desrepublik repräsentieren, sondern auch jeweils ihre Bundesländer. Die Zufalls-
auswahl erfolgt zielgruppenproportional. Anhand der EGH-Leistungsstatistik, die 
beim Statistischen Bundesamt auf Kreisebene vorliegt, werden die Kreise ge-
schichtet nach Bundesländern entsprechend ihrem Anteil an EGH-Leistungsfällen 
ausgewählt (sogenannte pps-Auswahl1). Das Ergebnis der Ziehung ist in Anlage 2 
dokumentiert. In diesen Kreisen und kreisfreien Städten sollen Stichproben von 
Betroffenen angefordert werden. Um gegebenenfalls Ausfälle bei den Kommunen 
ausgleichen zu können, wurde auch eine strukturgleiche Auswahl von Ersatz-
kommunen gezogen. 

Gemessen am Anteil der Leistungsbeziehenden bildet die Regionalstichprobe 
eine sehr gute Anpassung an die Grundgesamtheit. Die Verteilungen weichen in 
den Bundesländern nur geringfügig von der Grundgesamtheit ab. Insgesamt re-
präsentiert die Regionalstichprobe die Grundgesamtheit in der Bundesrepublik 
hervorragend. 

1 pps steht für Probability Proportional to Size (Wahrscheinlichkeit proportional zur Größe).  
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Tabelle 7 Stichprobe der 60 Landkreise und kreisfreien Städte 
(Proportionalauswahl) 

 

Zweite Auswahlstufe: geschichtete Auswahl von Leistungsbeziehenden 

Im nächsten Schritt sollen für diese regionalen Klumpen jeweils zwei Stichproben 
bei den zuständigen Trägern gezogen werden. Ist ein überregionaler Träger zu-
ständig, kann es sein, dass er für mehrere Kreise/kreisfreie Städte die Stichpro-
ben bereitstellen muss. 

Angefordert werden bei den Trägern jeweils zwei Stichproben: 

– Eine Stichprobe repräsentiert den Bestand alle Leistungsbeziehenden, die in 
einem privaten Haushalt wohnen. Dies schließt neuere Wohnformen wie ambu-
lant betreutes Wohnen und Wohngemeinschaften ein, so lange die Person bzw. 
ihr Haushalt jeweils ein eigenes Mietverhältnis hat.  

– Eine zweite Stichprobe umfasst Leistungsbeziehende, die in einer Einrichtung 
der Eingliederungshilfe (ab 2020: besondere Wohnform) wohnen. 

Die Stichprobenziehung soll zu zwei Zeitpunkten erfolgen. Aus dem Bestand 2019 
ist eine Bruttostichprobe von 3.300 Leistungsbeziehenden in Haushalten und 
2.500 Personen in Einrichtungen erforderlich. Zum zweiten Messzeitpunkt wird 
außerdem eine Stichprobe von Neuzugängen in den Leistungsbezug aus dem 
Jahr 2020 benötigt. Diese Stichprobe umfasst 2.500 Fälle, die in Privathaushalten 
leben und 800 Personen in Einrichtungen (vgl. Tabelle 8). 

Die genannten Stichproben umfassen den Gesamtansatz bei den 60 Kreisen und 
kreisfreien Städten. Die einzelnen Kommunen stellen jeweils nur einen zielgrup-
penproportionalen Anteil zur Verfügung. Für diesen Zweck werden genaue Zie-
hungsanweisungen erstellt. Mit der Ziehungsanweisung werden auch die von den 

Bevölkerung EGH* gezogene Kreise Differenz gezogene Ersatzkreise
zur GG

abs. % abs. % abs. % % abs. %
Gesamt 82.521.653 100,0 749.620 100,0 63 100,0 0,0 58 100,0
Bundesland
Schleswig Holstein 2.881.926 3,5 30.683 4,1 2 3,2 -0,9 2 3,5
Hamburg 1.810.438 2,2 19.708 2,6 2 3,2 0,6           
Niedersachsen 7.945.685 9,6 85.121 11,4 7 11,1 -0,3 7 12,1
Bremen 678.753 0,8 2.965 0,4 1 1,6 1,2 1 1,7
Nordrhein-Westfalen 17.890.100 21,7 172.183 23,0 14 22,2 -0,8 14 24,1
Hessen 6.213.088 7,5 53.665 7,2 4 6,4 -0,8 4 6,9
Rheinland-Pfalz 4.066.053 4,9 30.366 4,1 3 4,8 0,7 3 5,2
Baden-Württemberg 10.951.893 13,3 68.332 9,1 6 9,5 0,4 6 10,3
Bayern 12.930.751 15,7 115.463 15,4 9 14,3 -1,1 9 15,5
Saarland 996.651 1,2 9.328 1,2 1 1,6 0,4 1 1,7
Berlin 3.574.830 4,3 30.037 4,0 3 4,8 0,8           
Brandenburg 2.494.648 3,0 26.644 3,6 2 3,2 -0,4 2 3,5
Mecklenburg-Vorpommern 1.610.674 2,0 22.064 2,9 2 3,2 0,3 2 3,5
Sachsen 4.081.783 5,0 36.582 4,9 3 4,8 -0,1 3 5,2
Sachsen-Anhalt 2.236.252 2,7 24.600 3,3 2 3,2 -0,1 2 3,5
Thüringen 2.158.128 2,6 21.879 2,9 2 3,2 0,3 2 3,5

*Empfänger von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)
** Point-Stichprobe: In Hamburg und Berlin wurden jeweils mehrere Points gezogen. In Summe sind es genau 60 Kreise.
Basis: Destatis Gemeindeverzeichnis, EGH-Leistungsberechtigte auf Kreisebene, Stand 31.12.2017

Grundgesamtheit Grundgesamtheit (GG)
PPS-Ziehung Kreise bzw. 
Points**

PPS-Ziehung Kreise bzw. 
Points**
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Betroffenen bezogenen Leistungsarten angefordert. Es wird zu klären sein, wie 
gut insbesondere kleinere Träger dies leisten können. Bei Bedarf können die 
Kommunen mit dem infas-Team Rücksprache halten und bei der Ziehung fern-
mündlich bzw. per Videokonferenz beraten werden.  

Tabelle 8 Stichprobenansatz differenziert nach Art der Stichprobe 
und Messzeitpunkt 

Leistungsbeziehende in… 
Haushalten Einrichtungen 

Bestandsstichprobe (Bestand: 2019) 
Erstbefragung (MZP 1) 

Bruttostichprobe 3.300 2.500 

Nettostichprobe (Interviews angezielt) 1.200 900 

Geschätzte Panelbereitschaft 85% 85% 

Wiederholungsbefragung (MZP 2) 

Einsetzbare Panelstichprobe 950 750 

Nettostichprobe (Interviews angezielt) 750 600 

Zugangsstichprobe (2020) 
Erstbefragung (MZP 2) 

Bruttostichprobe 2.500 800 

Nettostichprobe (Interviews angezielt) 900 400 

Geschätzte Panelbereitschaft 85% 85% 
Quelle: infas 

5.3 Untersuchungsinhalte 

Die prozessbegleitende Befragung von Leistungsbeziehenden soll die absehba-
ren Auswirkungen der Rechtsänderungen auf die Lebenssituation und die Per-
spektive der Betroffenen untersuchen. Im Projektzeitraum bis 2022 wird im Rah-
men der prozessbegleitenden Befragung zweimalig eine standardisierte Befra-
gung von Leistungsbeziehenden als Panelerhebung durchgeführt. Dabei wird eine 
Startkohorte von Leistungsbeziehenden, die 2019 Leistungen der Eingliederungs-
hilfe beziehen, nach dem Systemwechsel wiederholt befragt. Abgänge aus dem 
Leistungssystem werden weiterverfolgt. Ergänzt wird die Erhebung nach dem 
Systemwechsel 2020 um Neuzugänge in das Leistungssystem. Dies eröffnet die 
Möglichkeit, Veränderungen durch den Systemwechsel abzubilden sowie mögli-
che Veränderungen in der Struktur der Leistungsbeziehenden durch den System-
wechsel zu beobachten. 

Das Frageprogramm für die Befragung der Leistungsbeziehenden wird an der 
Lebenswelt der betroffenen Menschen mit Behinderungen ausgerichtet. Neben 
Fragen zur Verfahrensbeteiligung der Leistungsbeziehenden an der Bedarfser-
mittlung und der Gesamtplanung werden auch die Teilhabemöglichkeiten der 
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Betroffenen erfasst. Es werden einerseits Leistungsbeziehende befragt, die in 
einem eigenen Haushalt leben, andererseits Leistungsbeziehende, die in einer 
Wohneinrichtung der Eingliederungshilfe (zukünftig besondere Wohnform) leben. 
Die Erhebung ist so angelegt, dass die Ergebnisse der Befragung für Menschen in 
besonderen Wohnformen vergleichbar sind mit denen der Menschen in Privat-
haushalten. Durch die Vergleichbarkeit zentraler Fragen erwächst ein Einblick in 
die Unterschiede zwischen den Lebenswelten, die sicherlich durch die Form des 
Wohnens und der Betreuung geprägt sind. Die Vergleichbarkeit zentraler Indikato-
ren ermöglicht zudem einen Blick auf die unterschiedlichen Bedingungen für Teil-
habe. Die neun zu untersuchenden Regelungsbereiche spiegeln sich dabei in den 
Fragestellungen wider. Um die Befragungspersonen mit den unterschiedlichen 
Arten von Beeinträchtigung oder Behinderungen mit der Erhebung nicht zu über-
fordern, sind die Inhalte der Befragung auf rund 45 Minuten Befragungszeit aus-
gerichtet. 

Einen modulweisen Überblick über die Themen und Inhalte der Befragung der 
Leistungsbeziehenden gibt die folgende Tabelle. 

Tabelle 9 Erhebungsinhalte der Befragung von Leistungsbeziehenden  

Modul 1 Intro 

Lebenszufriedenheit Allgemeine Zufriedenheit 

Modul 2 Wohnen 

Wohnen in besonderer 
Wohnform 

Art der Wohnform, Größe der Wohngruppe, eigenes Zimmer, Angebot 
an Freizeitaktivitäten, Internetzugang 

Wohnen im Privathaushalt  Eigentum oder Miete, Wohnkonstellation, Haushaltsgröße, betreutes 
Wohnen, Leistungen zum Umbau der Wohnung 

Selbstbestimmung  
beim Wohnen 

Wohnzufriedenheit, eigene Entscheidung für aktuelle Wohnform, 
Wunsch nach anderer Wohnform 

Modul 3 Beeinträchtigung und Unterstützungsbedarf 

Beeinträchtigungen/ 
Behinderungen 

Art und Stärke der Beeinträchtigungen, Einschränkung der Aktivitäten 
im Alltag 

Unterstützungsbedarf  
im Alltag 

Bei alltäglichen Aufgaben (z.B. Mahlzeiten zubereiten, Schriftsachen  
regeln, finanzielle Angelegenheiten) 

Nutzung von Unterstützung  Helfer aus dem persönlichen Umfeld, institutionelle Helfer  
(z.B. Betreuungspersonal, Assistenz) 

Bewertung  Bewertung der Unterstützung und Zufriedenheit, fehlende Unterstüt-
zung bzw. Hilfsmittel 

Modul 4 Mobilität und Kommunikation 

Unterstützungsbedarf  
bei Mobilität 

Durch institutionelle Helfer (z.B. Betreuungsdienste, Assistenten), 
Bewertung der Unterstützung und Zufriedenheit, fehlende Hilfsmittel 

Mobilitätshilfen Kenntnis und Inanspruchnahme Kfz-Hilfe 

Kommunikationshilfen Hilfen zur Verständigung, Kenntnis und Inanspruchnahme  
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Modul 5 Freizeit und soziale Teilhabe 

Freizeit- und  
soziale Aktivitäten 

Aktivitäten in Freizeit und Kultur 

Unterstützung(sbedarfe) Unterstützung durch institutionelle Helfer, Bewertung institutionelle 
Helfer, fehlende Unterstützung 

Modul 6 Selbstbestimmung und soziale Einbindung 

Selbstbestimmung Im Alltag und bei wichtigen Entscheidungen, 
Wunsch nach mehr Selbstbestimmung in bestimmten Lebensbereichen  

Soziale Einbindung Ehrenamtliche Tätigkeit, Mitgliedschaft in Vereinen und Sport 

Gesetzliche Betreuung Vorhandensein von und Zufriedenheit mit gesetzlicher Betreuung 

Modul 7 Gesundheit 

Gesundheitszustand Subjektive Einschätzung 

Amtlich anerkannte  
Behinderung 

Grad der Behinderung, Schwerbehindertenausweis, Ausweismerkmale 
Merkzeichen 

Pflegegrad Aktueller Pflegegrad 

Modul 8 Bildung 

Bildungsabschlüsse Höchster allgemeinbildender Schulabschluss,  
höchster Ausbildungsabschluss 

Studium Bachelor/Master, Leistungen zur Bildung 

Unterstützungsbedarf Durch institutionelle Helfer, Bewertung der Unterstützung,  
fehlende Unterstützung bzw. Hilfsmittel 

Qualifizierungsmaßnahmen Teilnahme an berufsvorbereitenden Maßnahmen 

Berufliche Weiterbildung Inanspruchnahme, Unterstützung durch institutionelle Helfer,  
Bewertung der Unterstützung 

Modul 9 Erwerbstatus 

Erwerbstätigkeit Art des Betriebs (1. Arbeitsmarkt, WfbM, andere Leistungsanbieter), 
Erwerbseinkommen, vorherige Erwerbssituation, Arbeitszufriedenheit 

Unterstützungsbedarfe Institutionelle Helfer, Bewertung der Unterstützung,  
fehlende Unterstützung bzw. Hilfsmittel  

Beschäftigung in der WfbM Arbeitsbereich, Wunsch auf 1. Arbeitsmarkt zu arbeiten, Unterstützung/ 
Vermittlung bei Übergang in 1. Arbeitsmarkt, Werkstattlohn 

Nichterwerbstätigkeit Teilnahme an tagesstrukturierenden Maßnahmen 

Budget für Arbeit  Kenntnis, Bezug, Wunsch Beantragung,  
Gründe für das Nichtbeantragen 

Modul 10 Beteiligung an Bedarfsermittlung  

Verfahrensbeteiligung Einbezug in Antragstellung, Beteiligung bei der Bedarfsermittlung,  
Beteiligung am Gesamtplan/-verfahren,  
Beteiligung bei der Gesamtplankonferenz 

Gesamtplan Kenntnis, Durchführung und Beteiligung, Zeitpunkt der Erstellung  

Wunsch- und Wahlrecht Berücksichtigung und Umsetzung von Wünschen, Begründung bei 
Nichtberücksichtigung und Alternativvorschläge 

Modul 11 Soziodemografie und soziale Position 

Soziodemografische Merk-
male 

Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Migrationshintergrund, 
Religionszugehörigkeit, Familienstand 

Finanzielle Lage Monatlich verfügbarer Betrag, Bewertung finanzielles Auskommen, 
Zugang monatliches Taschengeld, Geld einteilen 

Quelle: infas/ISG 
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Die Befragung der Leistungsbezieherinnen und -bezieher fokussiert also zwei 
zentrale Themenbereiche. Der erste Themenkomplex befasst sich mit den Zielkri-
terien, die das Teilhabeverhalten der Betroffenen abbilden. Der zweite befasst 
sich mit den Erfahrungen der Personen aus dem Leistungsprozess. Beide The-
menbereiche sind im Folgenden skizziert. 

Zielkriterien 

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll dazu beitragen, Menschen mit Behinde-
rungen eine bessere gesellschaftliche Teilhabe und mehr individuelle Selbstbe-
stimmung zu ermöglichen. Das übergeordnete Zielkriterium ist also nicht eindi-
mensional oder auf einen Wirkungsbereich beschränkt, sondern umfasst die ver-
besserte Teilhabe an verschiedenen Lebensbereichen. 

Ob dieses Ziel erreicht wird, bemisst sich an der faktischen Teilhabe von Men-
schen mit einer Behinderung in unterschiedlichen Lebensbereichen. Dieses uni-
verselle Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention liegt auch dem novellierte SGB 
IX zugrunde. Mit sozialer Teilhabe sind nicht nur die Chancen zur Teilhabe, son-
dern auch das aktive Teilhabeverhalten gemeint. 

Die Messung der sozialen Teilhabe in dieser Evaluation ist um eine Anschlussfä-
higkeit an internationale und nationale Erhebungen bemüht. Konsens besteht 
darüber, dass „soziale Teilhabe“ multidimensional zu messen ist. Wie im ICF-
Konzept angelegt, wird das faktische Verhalten in unterschiedlichen Lebensberei-
chen erfragt: Mobilität und Kommunikation, soziale Einbindung, Selbstbestim-
mung, Gesundheit, Arbeit, Bildung, Kultur und Freizeit. Neben der Washington 
Group hat vor allem das Statistische Amt Kanadas ein survey-fähiges Fragebo-
geninstrument vorgelegt (Statistics Canada 2012). Analog wurde auch im Euro-
pean Health and Integration Survey (EHSIS) gemessen (vgl. EUROSTAT o.J.). 
Mit der vom BMAS geförderten Teilhabestudie wurde dieses Screeninginstrument 
erstmals auch für deutsche Verhältnisse adaptiert (vgl. Schröder et al. 2017; 
Steinwede et al. 2018). In Fortführung dieser Ansätze liegt dieser Evaluation ein 
Konzept zugrunde, mit dem Veränderungen der sozialen Teilhabe in den ver-
schiedenen Lebensbereichen beobachtet werden können. 

Leistungsbezug und Erfahrungen aus dem Leistungsprozess 

Den zweiten Themenschwerpunkt bilden Fragen zu den konkreten Leistungen, 
die eine Person erhält. Insbesondere interessieren Assistenzleistungen und eine 
Bewertung, ob diese Unterstützung für die Bewältigung der Alltagsanforderungen 
ausreicht. Diese Einschätzung ist für verschiedene Lebensbereiche von Interesse. 

Ein Fokus liegt auf den Erfahrungen, die eine Person mit der Beantragung der 
Leistungen, der Bedarfsermittlung und der Mitwirkung an der Gesamtplanung 
gewonnen hat. Hier sind auch Fragen nach der Berücksichtigung von Wünschen 
und ggf. Erfahrungen mit Zumutbarkeitsprüfungen platziert. 

Ein Augenmerk liegt auch auf Erfahrungen und Bewertungen der gemeinsamen 
Inanspruchnahme von Leistungen. Nicht zuletzt wird auch nach dem Eigenbeitrag 
der leistungsbeziehenden Person gefragt. 
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5.4 Erhebungsmethoden 

Befragungen von Menschen mit einer im Sinne des Gesetzes „wesentlichen Be-
hinderung“ stellen die Vorbereitung und Durchführung vor besondere Anforderun-
gen. Die Erhebung muss den sehr unterschiedlichen Lebenslagen, den Funkti-
onsbeeinträchtigungen von Körper, Sinnen oder Psyche gerecht werden. Die 
Teilnahme an der Untersuchung soll nicht an einer vorliegenden Beeinträchtigung 
oder Behinderung scheitern. Die Befragung muss sich auch auf mögliche Unter-
schiede hinsichtlich kognitiver und sprachlicher Fähigkeiten einstellen. Fragebo-
gen und barrierefreie Befragungsmethodik tragen dieser Unterschiedlichkeit 
Rechnung: 

– Durch einen Mix von Erhebungsmodi haben die Befragten die Möglichkeit, jene 
Erhebungsmethode zu wählen, die ihren Anforderungen am besten gerecht wird 
(Multimethodenansatz). 

– Einfache Strukturierung des Fragebogens, leicht verständliche Formulierungen 
der Erhebungsfragen und der Einsatz zielgruppenspezifischer Erhebungsin-
strumente sollen die Teilnahme und eigenständige Beantwortung der Fragen 
unterstützen. 

Multimethodenansatz 

Bei den Bezieherinnen und Beziehern von Eingliederungshilfeleistungen handelt 
es sich um Menschen, die zum Teil nicht lesen können und/oder Einschränkun-
gen beim Verständnis von Texten haben. Dies gilt insbesondere für Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung, aber auch für einen Teil der Menschen mit 
einer Gehörlosigkeit. Die Befragung dieser Personengruppe stellt besondere An-
forderungen gleichermaßen an das Befragungsinstrument und an die Inter-
viewdurchführung. Personen mit psychischen Beeinträchtigungen bilden die zwei-
te große Gruppe der EGH-Beziehenden. Sie zu befragen, stellt besondere Anfor-
derungen an die Kontaktaufnahme und Interviewführung, in einige Fällen auch an 
die Art der Fragestellungen. 

Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wird die standardi-
sierte Erhebung möglichst barrierefrei durchgeführt. Als Start- und Standardme-
thode ist die persönlich-mündliche Befragung durch eine Interviewerin oder einen 
Interviewer vorgesehen. Das Interview wird computergestützt (CAPI – Computer 
Assisted Personal Interview) durchgeführt. Möchte eine befragte Person aller-
dings den Fragebogen lieber selbst ausfüllen, sei es auf dem Laptop oder im In-
ternet, oder möchte sie lieber telefonisch befragt werden, so veranlasst der Inter-
viewende vor Ort einen entsprechenden Moduswechsel. Die ausgewählten Per-
sonen werden dann zeitnah kontaktiert und erhalten den Zugang zu einem Onli-
ne-Fragebogen bzw. werden von einem Telefoninterviewer kontaktiert. 

Fragebogen in möglichst einfacher Sprache und in Leichter Sprache 

Der Fragebogen wird möglichst einfach strukturiert. Er verzichtet auf komplexe 
Sachverhalte und ist in einer einfachen, klaren Sprache formuliert (vgl. z.B. Emer-
son et al. 2004; Finlay/Lyons 2001; Perry 2004; Prosser/Bromley 2012; Schäfers 
2008; Tassé et al. 2005). Für die Entwicklung des Fragebogens gibt es keine 
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Standardkonzepte. Wie bei der Teilhabestudie, die zurzeit von infas durchgeführt 
wird (Schröder et al. 2017, Steinwede et al. 2018), orientiert sich die Fragebogen-
entwicklung an einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Es werden möglichst einfache 
Formulierungen der Fragen und Antworten verwendet. Die Anforderungen an die 
Verständlichkeit und Einfachheit gelten für jeden guten Fragebogen (vgl. Bradburn 
et al. 2004), insbesondere aber für die Befragung von Menschen mit Beeinträchti-
gungen und Behinderungen. 

Für Befragte mit z.B. kognitiven Einschränkungen wird ein Fragebogen in Leichter 
Sprache vorgehalten. Die Leichte Sprache basiert auf einem Regelwerk, welches 
für Menschen, die fast gar nicht lesen können, entwickelt wurde. Sie stellt einen 
zentralen Baustein dar, um die Barrierefreiheit für Menschen mit kommunikativen 
und/oder kognitiven Beeinträchtigungen sicherzustellen. 

Befragung von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen/Gehörlosigkeit 

Um Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung (Gehörlosigkeit oder Schwerhörig-
keit) nicht systematisch von der Erhebung auszuschließen, werden zusätzliche 
Kommunikationshilfen benötigt, die die Lautsprache unterstützen bzw. ersetzen. 
Je nach Sozialisation und Resthörvermögen kommunizieren Menschen mit Hör-
behinderung in Gebärden- und/oder Lautsprache. Darüber hinaus ist zu beachten, 
dass es bei längeren Texten und einer komplizierten Formulierung zu Verständ-
nisschwierigkeiten kommen kann, da für von Geburt an gehörlose Menschen das 
Erlernen von Lautsprache nur erschwert und begrenzt möglich ist (Gerich et al. 
2003; Kaul et al. 2009). 

Da im Vorfeld der Befragung nicht immer klar ist, wie stark die jeweilige Ein-
schränkung der Hörfähigkeit ausgeprägt ist, soll der Interviewer vor Ort klären, ob 
die Erhebung als persönliches Interview (CAPI) erfolgen kann oder ob ein eigen-
ständiges Ausfüllen des Fragebogens (CASI, CAWI) zu einer besseren Teilhabe 
der Person führt. Bei Bedarf kann auch eine Person hinzugezogen werden, die 
der Deutschen Gebärdensprache (DGS) mächtig ist. Dies kann eine Person des 
Vertrauens, bei Bedarf aber auch ein professioneller Gebärdensprachdolmetscher 
sein. 

Befragung von Menschen mit Sehbeeinträchtigungen/Blindheit 

Um Menschen mit einer Sehbehinderung befragen zu können, müssen verschie-
dene Anforderungen an den Befragungsmodus und das Erhebungsinstrument 
erfüllt sein. Je nach Stärke der Einschränkung variieren diese Anforderungen. 

Sofern keine parallele Hörbeeinträchtigung vorliegt, wird das Interview auf den 
akustischen Kommunikationskanal konzentriert (Schröder 1996). Insofern bieten 
sich persönliche Interviews (CAPI), telefonische Interviews (CATI) und Online-
Befragungen (CAWI) zur Durchführung an. Die Nutzbarkeit von Online-
Befragungen hängt jedoch von der technischen Hard- und Softwareausstattung 
der Befragten und deren Kommunikationsgewohnheiten ab. Die eingesetzte Be-
fragungssoftware wird dahingehend programmiert, dass die Navigation durch den 
Fragebogen mittels Tastatursteuerung (Tab-Steuerung) erfolgen kann. Außerdem 
können alle gängigen Screenreader, mit denen blinde Menschen im Internet sur-
fen, die Texte des Fragebogens zuverlässig vorlesen. 
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Befragung von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

Die Grenze der Befragbarkeit wird bei Personen erreicht, die sich Außenstehen-
den nicht eindeutig auf verbalem Weg mitteilen können. Hier stellt sich die Frage 
nach methodischen Alternativen, die eine Annäherung an die Subjektperspektive 
erlauben. Für diesen Fall sind sogenannte Stellvertreterbefragungen (z.B. wichti-
ge Bezugspersonen wie Familienangehörige, Betreuungspersonen) vorgesehen. 

Ergebnisse von Untersuchungen, die Selbstauskünfte (von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten oder kognitiven Beeinträchtigungen) und Fremdauskünfte (meist 
von Eltern oder Assistenten) auf ihre Kongruenz untersucht haben, sind wider-
sprüchlich (zum Forschungsstand vgl. Schäfers 2008). Die Ergebnisse weisen 
allerdings darauf dahin, dass die Güte der Fremdauskunft vom zu messenden 
Merkmal abhängt. Bei Faktfragen und objektiven Indikatoren sind Stellvertreterbe-
fragungen erfolgversprechender als bei subjektiven Indikatoren (z.B. persönliche 
Zufriedenheit). 

Tabelle 10 Geplante Versionen der Erhebungsinstrumente 

Instrumentenversionen Beschreibung/Inhalt Zielgruppe 

Fragebogen in einfacher  
Alltagssprache 

 Teilnehmende der Befragung in 
Privathaushalten und Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe, die 
keine schweren kommunikativen 
oder kognitiven Beeinträchtigun-
gen haben 

Kurzfragebogen in  
Leichter Sprache 

Übersetzung einer Kurzfassung 
des Fragebogens in Leichte 
Sprache 

Teilnehmer mit besonderen  
Einschränkungen, insbesondere 
mit kognitiven oder kommunika-
tiven Beeinträchtigungen 

Fragebogen für Fremdauskunft  
(Stellvertreterinterview) 

Objektive Indikatoren über die  
Befragungsperson 

Teilnehmende, die starke kogni-
tive und kommunikative Beein-
trächtigungen haben und bei 
denen eine Bezugsperson an-
wesend ist und Auskunft gibt 

Quelle: infas 
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6 Aktueller Stand des Vorhabens 
Mit Datum vom 26.04.2019 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales der 
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH und der ISG – Institut für 
Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH den Auftrag zur Durchführung der 
Evaluation gemäß Artikel 25 Absatz 2 BTHG erteilt. Die Teams von infas und ISG 
haben unverzüglich die Arbeiten am Vorhaben aufgenommen. In den rund vier-
einhalb Monaten konnte bereits eine Fülle von Aufgaben erledigt werden. Das 
Vorhaben bewegt sich im angebotenen Zeitplan. 

6.1 Datenschutzrechtliche Genehmigungen der Länder 

Eine Säule der Evaluation bildet die Befragung von Leistungsbeziehenden. Sie 
erfolgt in zwei Wellen. In der ersten Welle wird eine Stichprobe von Personen 
befragt, die im Herbst 2019 Eingliederungshilfeleistungen erhält. Eine Stichprobe 
von Neuzugängen in die Eingliederungshilfe, die nach der Rechtsänderung neu in 
das Leistungssystem gekommen sind, wird ein Jahr später gezogen. 

Die Grundgesamtheit der Leistungsbeziehenden wird bei den Trägern der Ein-
gliederungshilfe verwaltet. Für die Erhebung soll daraus eine Stichprobe gezogen 
werden, die sich auf 60 Kreise und kreisfreie Städte (mit insgesamt 63 Sample 
Points) verteilt. Für die Durchführung der Erhebung sind Namen, Anschrift und 
einige Zusatzmerkmale erforderlich. Bei diesen Angaben handelt es sich um So-
zialdaten im Sinne der Sozialgesetzbücher I und X. Die Ziehung einer Stichprobe 
aus dieser Grundgesamtheit bedarf einer entsprechenden datenschutzrechtlichen 
Genehmigung durch die aufsichtführenden Stellen bei den zuständigen Ministe-
rien der Bundesländer.  

Um die Bundesländer zeitnah über das Vorhaben zu informieren und die Anforde-
rungen an die Datenschutzanträge und -bewilligungen abzustimmen, fand am 
29.05.2019 eine Besprechung mit den Bundesländern und den kommunalen Spit-
zenverbänden beim BMAS statt. Dort wurden entscheidungsrelevante Fragen 
besprochen und Anforderungen für eine Bewilligung nach § 75 SGB X ausge-
tauscht. Im Anschluss daran haben infas und ISG eine entsprechende Genehmi-
gung nach § 75 SGB X zur Offenbarung der Sozialdaten durch die zuständigen 
Träger beantragt. Mit Datum vom 14.06.2019 und 19.06.2019 erfolgte die Ver-
sendung der Anträge bzw. ergänzender Angaben an die Bundesländer. Das Land 
Mecklenburg-Vorpommern hat dankenswerterweise eine Vorklärung der Anträge 
und die Koordination mit den Bundesländern übernommen. 

Dank dieser koordinierten Aktion und zügiger Klärungsprozesse lagen Ende Sep-
tember 2019 14 Bewilligungen vor. Eine weitere Genehmigung ist in Aussicht 
gestellt. In einem einzigen Bundesland ist der Antrag noch in Klärung. Wir gehen 
davon aus, dass alle Bundesländer die Übermittlung der Adressdaten genehmi-
gen werden.  
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6.2 Regionalauswahl 

Die Eingliederungshilfe ist traditionell als föderale Aufgabe organisiert und liegt in 
der Zuständigkeit der Bundesländer. Schon unter dem Dach des SGB XII besteht 
bisher eine Vielfalt von unterschiedlichen Trägerzuständigkeiten und Abläufen in 
den Ländern. So sind bei rund der Hälfte der Länder die Aufgaben der EGH bei 
einem (resp. in NRW bei 2, in Bayern bei 7) überregionalen Träger gebündelt. In 
den anderen Ländern sind örtliche Träger mit dieser Aufgabe betraut. Eine weite-
re Differenzierung kommt dadurch zustande, dass einige überörtliche Träger wie-
derum Kommunen zur Durchführung heranziehen. Diese Unterschiedlichkeit der 
Strukturen wird auch nach der Novellierung fortleben. 

Um generalisierbare Aussagen für die Bundesrepublik zu treffen zu können, ist 
eine repräsentative Auswahl von vergleichbaren regionalen Einheiten erforderlich, 
in denen die Umsetzung des Leistungsrechts erfolgt. Um zu einer einheitlichen 
Auswahl der Beobachtungseinheiten zu gelangen und die Ergebnisse auf die 
Gesamtheit generalisieren zu können, wurden als kleinste Einheit für die Betrach-
tung dieser Umsetzungsprozesse 60 Kreise und kreisfreie Städte (63 Sample 
Points) ausgewählt. In diesen regionalen Einheiten werden Stichproben von Leis-
tungsbeziehenden sowie die an der Leistungsbescheidung und -erbringung betei-
ligten Akteure befragt. Die Wahl dieser kleinsten regionalen Beobachtungseinheit 
stellt sicher, dass der gesamte Leistungsprozess bis auf die lokale Ebene einbe-
zogen wird – unabhängig davon, ob die EGH-Zuständigkeit bei einem örtlichen 
oder überörtlichen Träger liegt. 

Die Auswahl der Regionen erfolgte bereits Anfang Juni 2019 – im Zuge der Vor-
bereitung der Datenschutzanträge an die Bundesländer – als proportionale Aus-
wahl der Leistungsbeziehenden geschichtet nach Bundesländern und Regional-
merkmalen. Der statistische Auswahlprozess hat zu einer Regionalstichprobe mit 
einer hervorragenden Anpassung an die Grundgesamtheit geführt. 

6.3 Entwicklung der Erhebungsinstrumente 

Parallel zu den laufenden Antragsverfahren hat das Team von ISG und infas mit 
der Entwicklung der Erhebungsinstrumente für die Implementationsanalyse und 
die Befragung der Leistungsbeziehenden begonnen.  

Auf der Grundlage einer analytischen Festlegung von Erhebungsdimensionen 
wurden zentrale Fragestellungen ausgearbeitet und in erste Prototypen von Erhe-
bungsinstrumenten überführt. Dies betrifft zum einen die Entwicklung von Leitfä-
den für qualitative Interviews mit Leistungsträgern, Leistungserbringern und 
Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen. Zum zweiten 
betrifft dies die Entwicklung eines standardisierten Fragebogens für die Befragung 
der Leistungsbeziehenden. Nachdem das grundsätzliche Einverständnis des Bei-
rats vorliegt, haben die Programmierarbeiten für die elektronischen Fragebogen-
varianten begonnen. 
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6.4 Einbindung eines Beirats 

Das BMAS hat einen Beirat zur fachlichen Begleitung des Forschungsprojekts 
eingerichtet. 

Am 17.09.2019 fand in Berlin beim BMAS die konstituierende Sitzung des Beirats 
statt. Ein zentraler Tagesordnungspunkt war der inhaltliche Austausch zu den 
Erhebungsinhalten und -methoden der Implementationsanalyse und der prozess-
begleitenden Wirkungsbetrachtung. Nach eingehender Diskussion und der Auf-
nahme von Anregungen wurden das Erhebungsdesign und die Erhebungsdimen-
sionen von den Beiratsmitgliedern positiv bestätigt.  

6.5 Arbeits- und Zeitplanung 

Meilensteine für die prozessbegleitende Wirkungsbetrachtung bilden die zeitge-
rechte Ziehung der Stichproben sowie die Befragungen bei den Leistungsbezie-
henden. Die erste Welle startet im Herbst 2019 und wird bis Ende des ersten 
Quartals 2020 durchgeführt. Die zweite Erhebungswelle soll in der zweiten Jah-
reshälfte 2021 durchgeführt werden. 

Abbildung 2 Zeitplan 

Quelle: infas/ISG 

Meilensteine 
Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV

Datenschutzrechtliche Klärung und Stichprobe
Klärung des Antrags nach § 75 SGB X durch die Länder
Stichprobenübermittlung durch die EGH-Träger
Implementationsanalyse
Entwicklung Erhebungsinstrumente und Stichprobenziehung
Vorbereitung/Durchführung von Interviews
Vorbereitung/Durchführung schriftliche Erhebung
Auswertung + Einordnung in übergeordnete Analyse
Prozessbegleitende Wirkungsbetrachtung
Entwicklung Erhebungsinstrumente und Ziehung Bestand/Neuzugänge
Bestand: Befragung zu Messzeitpunkt t0
Bestand und Zugang: Befragung zu Messzeitpunkt t1
Deskriptive Auswertungen und weiterführende Analysen
Berichtslegung
Zwischenberichte und Abschlussbericht 30.9 30.9 30.9 30.11

20222019 2020 2021
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6.6 Feldvorbereitung 

Der standardisierte Fragebogen für die erste Erhebungswelle bei Leistungsbezie-
henden wird aktuell zwischen Forschungskonsortium und BMAS final abgestimmt. 
Es folgen die Übersetzung in Leichte Sprache sowie die Vorbereitung des Frage-
bogens für unterschiedliche Erhebungsvarianten (CAPI, online, telefonisch) in 
barrierearmer Gestaltung.  

Um Ansprechpartner für die Implementationsanalyse zu gewinnen und die Zie-
hung der Stichproben von Leistungsbeziehenden einzuleiten, ist die schriftliche 
Kontaktaufnahme zu den Trägern der nächste wichtige Schritt. Dafür ist bereits 
alles Notwendige vorbereitet, von den Anschreiben bis zu den Handreichungen 
für die Stichprobenziehung. Wir wenden uns dabei mit einem freundlichen An-
schreiben direkt an die zuständigen Landräte und Oberbürgermeister, um unser 
Anliegen zu erläutern und um Unterstützung zu bitten. Die von den Ländern ein-
geholte datenschutzrechtliche Genehmigung liegt dem Anschreiben als Anlage 
bei. Beigefügt wird auch ein gemeinsames Empfehlungsschreiben der kommuna-
len Spitzenverbände und der BAGüS.  
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1. Zusammenfassung 
Der vorliegende 2. Zwischenbericht der Begleitforschung zur modellhaften 
Erprobung der zum 1.1.2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen 
einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) stellt den Stand der Erprobungsarbeiten und die 
Ergebnisse der ersten Untersuchungen dar. Im Fokus der Erprobung stehen folgende 
Regelungsbereiche (RB) des BTHG: 
 RB 1: Einkommen und Vermögen 
 RB 2: Assistenzleistungen 
 RB 3: Rangverhältnis der Leistungen EGH und Pflege 
 RB 4: Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 
 RB 5: Gemeinsame Inanspruchnahme 
 RB 6: Trennung der Fachleistungen der EGH und der Leistungen zum 

Lebensunterhalt 
 RB 7: Sicherungsmechanismus „Betrag zur freien Verfügung“ 

 
Die bisherigen Untersuchungen zeigen die Herausforderungen auf, die sich den 30 
Modellprojekten bei der Implementierung der neuen Regelungen stellen und liefern 
erste und vorläufige Antworten auf die forschungsleitenden Fragen und Befunde 
dahingehend, welche Folgen sich bei der materiell-rechtlichen Anwendung der 
künftigen Vorschriften des BTHG abzeichnen. Es liegen dazu punktuell Ergebnisse 
vor, jedoch nicht für die Breite aller Regelungsbereiche und Forschungsfragen. Dies 
hängt mit der außerordentlichen Heterogenität sowohl der Ausgangsbedingungen 
für die Erprobung als auch der Erprobung selbst zusammen. Die Modellprojekte 
unterscheiden sich in Bezug auf 
 landesrechtliche Rahmenbedingungen (Stand der Implementierung von 

Bedarfsermittlungsinstrumenten und Gesamtplanverfahren, Vereinbarung von 
Landesrahmenverträgen), 

 Größe und Ausstattung der Projekte, 
 Regelungsbereiche, die jeweils von einem Projekt erprobt werden, 
 methodisches Vorgehen in der Erprobung, 
 Stand der Erprobungsarbeiten. 

Diese Situation ist bei der Interpretation der in diesem Zwischenbericht vorgestellten 
Ergebnisse zu berücksichtigen. 
 
Modellprojekte und deren Stand  
30 Modellprojekte werden von EGH-Leistungsträgern aus 15 Bundesländern nach 
der Bewilligung durch das BMAS (Ende des Jahres 2017) seit Beginn des Jahres 2018 
durchgeführt. Diese Träger spiegeln die Heterogenität von Regelungen, Strukturen 
und Verfahren für die Umsetzung des Teilhaberechts für Menschen mit 
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Behinderungen insgesamt in Deutschland wider. Die Trägerstrukturen der 
Modellprojekte bilden allerdings keine statistisch valide repräsentative Stichprobe 
ab, da die Modellprojekte im Wege eines Antragsverfahrens ausgewählt und 
bewilligt wurden, bei dem eine Vielzahl von Voraussetzungen zu erfüllen waren. 
Gleichwohl erlaubt es die Erprobung der neuen Regelungen des BTHG in dieser 
heterogenen Trägerstruktur, Aussagen zu deren Umsetzung und Wirkungen in der 
Praxis zu treffen. 
Die unterschiedlichen Ressourcen der Modellprojekte, bedingt durch die 
unterschiedliche Höhe der Förderung und die damit verbundene unterschiedliche 
personelle Ausstattung, sind weitere Faktoren, die die Erprobung beeinflussen und 
zu einem heterogenen Vorgehen in der Erprobung führen. 
Die Modellprojekte konzentrieren sich in unterschiedlichem Maße auf die Erprobung 
der einzelnen Regelungsbereiche (von der Bearbeitung aller bis hin zu nur einem 
Regelungsbereich). Die Erprobung verläuft also heterogen sowohl in zeitlicher 
(Arbeitsstand), inhaltlicher (Forschungsfragen) und methodischer 
(Erprobungsansätze und deren Umsetzungsstand) Hinsicht.  
 
Methodik der Begleitforschung 
Mit der Erprobung der voraussichtlichen Wirkungen der gesetzlichen Neuregelungen 
des reformierten Rechts der Eingliederungshilfe hat der Gesetzgeber Neuland 
beschritten. Noch bei keinem verabschiedeten Regelwerk auf Bundesebene wurde 
die materiell-rechtliche Anwendung der künftigen Vorschriften und deren praktische 
Auswirkungen noch vor deren Inkrafttreten erprobt. Die modellhafte Erprobung von 
Regelungsbereichen des Artikels 1 Teil 2 BTHG stellt alle Beteiligten, einschließlich 
der Modellprojekte, das BMAS und die Begleitforschung vor gänzlich neue 
Herausforderungen. Zusätzlich stellt sich die besondere methodische 
Herausforderung, die Heterogenität sowohl der Voraussetzungen der einzelnen 
Modellprojekte als auch des Herangehens an die Erprobung und des Stands der 
Erprobung zu berücksichtigen.  
Für die Begleitforschung der Projekte wurde vor diesem Hintergrund ein spezifisches 
methodisches Design entwickelt, das erlaubt 
 für den Zwischenbericht 2019 den Stand der Projekte und ihre ersten Ergebnisse 

aus der Erprobung zu erfassen und zu untersuchen als auch  
 über die gesamte Laufzeit der Projekte bis zum 31.12.2021 die 

Erprobungsergebnisse zu erfassen und zu analysieren.  
 
Dazu wurden - basierend auf einer explorativen Phase bis zum Jahresende 2018 - 
im ersten Quartal die dazugehörigen Erhebungsinstrumente von Kienbaum (Online-
Plattform zur Erfassung quantitativer Daten sowie regelungsbereichsspezifische 
Fragebögen für die Befragung der Modellprojekte und Leistungserbringer) – unter 
Beteiligung einzelner Modellprojekte zur Klärung der Umsetzbarkeit - entwickelt. 
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Parallel zu diesem Prozess lief das Verfahren zur Genehmigung der Übermittlung 
von Sozialdaten von den Modellprojekten an Kienbaum und infas GmbH gemäß § 75 
Abs. 4 SGB X durch die obersten Landesbehörden in den 15 beteiligten 
Bundesländern. Auf der Basis der Genehmigungen wurden die 
datenschutzrechtlichen Aspekte zwischen den Modellprojekten und Kienbaum in 
bilateralen Datenübermittlungsverträgen geregelt. 
Die erste Datenerhebung mit den neu konzipierten Instrumenten erfolgte im Monat 
April 2019. Sie umfasste  

 die Erhebung quantitativer Daten über die eigens für die Begleitforschung der 
modellhaften Erprobung entwickelte Online-Plattform (Online-Datentabellen), 

 eine vorwiegend qualitativ angelegte Online-Befragung der Modellprojekte zu 
Fokus, Ansätzen / Vorgehen und Stand der Erprobungen sowie zu den dabei 
gewonnenen Ergebnissen und Erkenntnissen,  

 halbstrukturierte Interviews mit Leistungserbringern zu ihren Erfahrungen 
und ihrer Sicht auf die Trennung von existenzsichernden Leistungen von 
denen der EGH-Fachleistungen. 

Parallel dazu hat infas einen ersten Leitfaden für die ab 2020 geplanten Interviews 
mit Leistungsberechtigten entwickelt und im Mai und Juni 2019 explorative 
Interviews mit leistungsberechtigten Personen durchgeführt. Diese Interviews 
wurden vor allem als Methodentest hinsichtlich der Machbarkeit und 
Durchführbarkeit der Interviews mit dem Personenkreis genutzt und es wurden 
Schlussfolgerungen für die Durchführung der Befragungen in 2020 gezogen.  
 
Datenlage und Fokus der Erprobung auf die Regelungsbereiche 
Das methodische Grundgerüst mit einer Vielfalt an quantitativen und qualitativen 
Instrumenten ist demnach bereits entwickelt und auf die Datenerfassung für den 
gesamten Zeitraum der Begleitforschung zur modellhaften Erprobung ausgelegt. 
Die erste Erhebungswelle im April 2019 hat gezeigt, dass es mit diesen 
ausdifferenzierten Instrumenten gelingt, die Heterogenität der Modellprojekte und 
der Erprobung zu erfassen. Fehlende Rücklaufe bei der Datenerhebung lassen sich 
in nahezu allen Fällen mit dem Stand der Erprobung erklären.  
Mit einer bisher geplanten Anzahl von 7.247 EGH-Leistungsbeziehenden in der 
Erprobung erscheint eine Stichprobengröße erreicht, die in Relation zu der 
Gesamtanzahl von über 900.000 Leistungsbeziehenden in Deutschland sowie zu 
knapp 292.000 Leistungsbeziehenden im Zuständigkeitsbereich der Modellprojekte 
durchaus aussagekräftig sein kann.  
Erfasst sind in den Online-Datentabellen bisher insgesamt 3.208 Fälle. Die 
Verteilung der Fälle nach Regelungsbereichen zeigt, dass sich die Erprobung auf die 
Regelungsbereiche 1 (Einkommen und Vermögen) und 6 (Trennung der Leistungen 
zur Existenzsicherung und der EGH-Fachleistungen) konzentriert. Für die Ermittlung 
der vor allem finanziellen Auswirkungen dieser Regelungen können mit dieser 
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Grundgesamtheit erste Aussagen getroffen werden. Anders stellt es sich jedoch bei 
den anderen Regelungsbereichen dar. Mit Fallzahlen jeweils zwischen 132 bis 633 
können noch keine belastbaren Ergebnisse aus der Erprobung abgeleitet werden. 
Dies gilt umso mehr angesichts des Umstands, dass längst nicht alle erfragten 
Daten zu den Fällen vorliegen. Die wesentliche Ursache hierfür ist die bereits 
beschriebene Heterogenität der Modellprojekte hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die 
Forschungsfragen, ihres Erprobungsansatzes und des Arbeitsstandes. Um die 
Aussagekraft der bisherigen Erprobung im Einzelnen beurteilen zu können, ist ein 
differenzierter Blick auf jeden Regelungsbereich nötig. Die spezifische Analyse der 
bisherigen Erprobung nach den einzelnen Regelungsbereichen nimmt deshalb den 
zentralen Raum dieses Zwischenberichts ein. Sie bietet in erster Linie Einsicht in die 
Implementierung der neuen Regelungen in die Praxis der EGH-Träger. Wenngleich 
die Implementierung gegenwärtig unter „experimentellen Bedingungen“ erfolgt, 
lassen sich aus ihnen Erkenntnisse dahingehend ableiten, welche Bedingungen für 
eine effektive Umsetzung der neuen Regelungen ab 01.01.2020 wichtig sind.  
 

1.1 Regelungsbereich 1 – Einkommen und Vermögen 

Die Erprobung der Neuregelung der Einkommens- und Vermögensheranziehung ist 
je nach Forschungsfrage sehr unterschiedlich weit vorangeschritten. Zum 
derzeitigen Stand der Erprobung haben die Modellprojekte mehrheitlich 
Simulationsberechnungen zum Einkommenseinsatz nach den Vorgaben der §§ 135 
ff. SGB IX durchgeführt und sich mit den Auswirkungen der ab dem 1.1.2020 
geltenden Regelungen zur Einkommens- und Vermögensheranziehung auf die 
Verwaltungspraxis vertraut gemacht. Aus den vorliegenden Befunden lassen sich 
erste Aussagen zur Beantwortung der Forschungsfragen ableiten. 
 
In den Online-Datentabellen wurden für insgesamt 1.645 Leistungsberechtigte 
Angaben zum Einkommenseinsatz und der Berechnungsgrundlage (zu mindestens 
einem der drei Bezugszeiträume) erfasst. Die Auswertungen dieser Daten ergibt, 
dass sich die Veränderungen in der Einkommensheranziehung, insbesondere durch 
die Erhöhung des Einkommensfreibetrags zum 1.1.2017, nur unwesentlich auf die 
Einkommenssituation der Leistungsberechtigten ausgewirkt haben. Der 
Einkommens-Einsatz der Leistungsberechtigten in der Stichprobe blieb vor und 
nach der ersten Reformstufe in etwa konstant. Deutliche Verbesserungen ergeben 
sich für die Leistungsberechtigten vorrausichtlich erst nach der ab dem 1.1.2020 
geltenden Einkommens-Beitragsberechnung. Demnach legen die Berechnungen der 
Modellprojekte zum Einkommenseinsatz der Leistungsberechtigten nahe, dass der 
Anteil der Leistungsberechtigten in der Stichprobe, die künftig einen 
Einkommenseinsatz für die EGH leisten müssen, wesentlich geringer ist, als der 
Anteil der Leistungsberechtigten, die heute einen Einkommenseinsatz leisten. 
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Auch in der Höhe des einzusetzenden Einkommens ergeben sich Veränderungen. 
Nach den Berechnungen der Modellprojekte sinkt der Eigenbeitrag von derzeit 
knapp 400 Euro monatlich (gem. der geltenden Beitragsberechnung) auf knapp 100 
Euro monatlich (gem. der künftigen Beitragsberechnung gem. §§ 135 ff. SGB IX) 
(Forschungsfrage 1.1). 
 
Zum derzeitigen Stand der Erprobung kann die Entwicklung der Anzahl der EGH-
Leistungsempfänger_innen nach dem 1.1.2020 noch nicht zuverlässig 
prognostiziert werden. Aus den vorliegenden aggregierten Daten der 
Leistungsträger lässt sich ableiten, dass die Anzahl aller Leistungsempfänger_innen 
in der Kostenträgerschaft der Modellprojekte in den Jahren von 2016 bis 2018 
kontinuierlich gestiegen ist. Dabei ging die erste Anhebung der Einkommens- und 
Vermögensgrenzen zum 1.1.2017 mit keinem disproportionalen Anstieg der Anzahl 
der Leistungsempfänger_innen einher, d.h. die Erhöhung hat bei den 
Modellprojektträgern keine wesentlichen Veränderungen bei der Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen in der EGH ausgelöst. Valide Aussagen zu möglichen 
Auswirkungen auf die Anzahl von EGH-Leistungsempfänger_innen ab dem 1.1.2020 
werden erst ab dem Frühjahr 2021 möglich sein (Forschungsfrage 1.2 und 1.3). 
 
Die Einschätzungen der Modellprojekte zu den Auswirkungen der Neuregelung der 
Einkommens-Beitragsberechnung auf die Verwaltungspraxis sind noch vage. Die 
Antworten aus der MP-Befragung deuten darauf hin, dass sich durch die neue 
Einkommens-Beitragsberechnung Veränderungen in den Arbeitsprozessen der 
Fallbearbeitung ergeben, die sich auch auf die qualifikatorischen Anforderungen an 
das Personal auswirken. Veränderungen treten nach Aussagen der Modellprojekte in 
allen Prozessschritten der Fallbearbeitung auf. Besonders betroffen seien die 
Beratung und Information der Leistungsberechtigten, die Beibringung von 
Unterlagen sowie die Prüfung und Kalkulation der Einkommens- und 
Vermögenseinsätze. Mehraufwände entstünden vornehmlich in der 
Umstellungsphase. Langfristig erwarten die Modellprojekte, dass sich tendenziell 
keine Mehr- oder Minderaufwände für die Fallbearbeitung ergeben (Forschungsfrage 
1.4).  

 

1.2 Regelungsbereich 2 – Assistenzleistungen 

Insgesamt steht die Erprobung erst in den Anfängen. Angesichts nicht vereinbarter 
Landesrahmenverträge und der damit gegebenen Unklarheit für die Umsetzung der 
Regelungen haben einige Modellprojekte ihre Ansätze zur Erprobung auch noch 
nicht festgelegt. Die Forschungsfragen zu Assistenzleistungen für Eltern mit 
Behinderung sowie zu Leistungsberechtigten im Ehrenamt werden nur von vier bzw. 
fünf Projekten angegangen, allerdings wurden zum derzeitigen Stand der Erprobung 
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noch zu wenige Fälle für die Erprobung identifiziert. Auch zu den Auswirkungen auf 
die Verwaltungspraxis lassen sich aus der Erprobung noch keine validen 
Erkenntnisse ableiten (Forschungsfrage 2.1). 
 
Was sich aus den laufenden Projekten zeigt, ist, dass die Zusammenarbeit mit 
Leistungserbringern und die Bedarfsermittlung eine wichtige Rolle spielt. In der 
Erprobung wurden bisher für 252 Fälle Bedarfe an Assistenzleistungen gemäß den 
Kategorien des § 78 SGB IX ermittelt. Aus den Erprobungsarbeiten ergeben sich 
folgende erste Befunde bzw. Hinweise:  
 Für 194 Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen wurden Bedarfe 

ermittelt. Von diesen wurden bisher 41 virtuell nach neuem Recht entschieden 
(Leistungsfeststellung).  

 Die Praxistauglichkeit der Differenzierung „kompensatorische Assistenz“ und 
„qualifizierte Assistenz“ erweist sich aus der Sicht von vier Modellprojekten als 
kritisch. Der Begriff und die Anforderungen an eine Fachkraft (Ausbildung, 
Qualifikation, Berufsbild) seien unklar. Der Gesetzestext lasse sehr viel 
Interpretationsspielraum und erfordere Präzisierungen durch einen 
Landesrahmenvertrag. Zudem werden von den Modellprojekten bei der 
kompensatorischen Assistenz erhebliche Überschneidungen zu Leistungen der 
Pflege festgestellt, die klärungsbedürftig seien (vgl. auch F 3.1). Grundsätzlich 
zwinge die Differenzierung sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer, 
sich stärker mit den Bedarfen der Leistungsberechtigten auseinanderzusetzen, 
aber es stellten sich zudem erhebliche Herausforderungen in den praktischen 
Abläufen zur Leistungserbringung. Sie betreffen die Personaleinsatzplanung und 
berühren die Personalstrukturen bei den Trägern (Forschungsfrage 2.3).  

 

1.3 Regelungsbereich 3 – Rangverhältnis zwischen Leistungen 
der EGH und Leistungen der Pflege 

Übergreifend ist festzustellen, dass sich die Kooperation mit den Pflegekassen in 
den Modellprojekten erst langsam entwickelt und von erheblichen 
Informationsproblemen gekennzeichnet ist (gegenseitige Kenntnis der 
„Leistungssysteme“, Umfang und Art von gewährten Leistungen auf Ebene des 
Einzelfalls, Ansprechpartner_innen bei den Pflegekassen). Deutlich einfacher wird 
dagegen die Kooperation mit den Trägern der Hilfe zur Pflege wahrgenommen, da 
hier die Träger beider Leistungen bei der Mehrzahl der Modellprojekte identisch 
sind. Doch auch hier werden vereinzelt von Modellprojekten Informationsprobleme 
(Transfer von Daten zum Leistungsbezug) festgestellt. 
 
  

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 79 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

18

Frage 3.1 (Gleichrangverhältnis EGH und Pflege) 
Die Modellprojekte verfolgen sehr heterogene Erprobungsansätze, um der – aus 
Sicht der Begleitforschung - allgemein gestellten Forschungsfrage nach den 
Auswirkungen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des 
Gleichrangverhältnisses von EGH und Pflege auf den Verwaltungsvollzug und die 
Bewilligungspraxis der EGH-Träger nachzugehen. Entsprechend der Heterogenität 
war die Datenerhebung für den Zwischenbericht 2019 darauf ausgerichtet, zunächst 
die unterschiedlichen Erprobungsansätze zu erfassen und erste Erkenntnisse zur 
Praxis an den Schnittstellen EGH und Pflege zu erheben. Die ersten Befunde aus 
maximal sechs Modellprojekten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Überschneidungen zwischen EGH und Pflege (SGB XI und XII) betreffen alle 
Kernbereiche der sozialen Teilhabe und speziell die kompensatorischen 
Assistenzleistungen der EGH (vgl. RB 2). Die Überschneidungen bzw. 
Schwierigkeiten resultieren v.a. für die EGH-Leistungsträger in erheblichen 
Schwierigkeiten bei der Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung.  
Die Potenziale einer zwischen den Leistungsträgern abgestimmten 
Leistungserbringung werden in den ersten Arbeiten zur Erprobung jedoch auch 
deutlich. Zu deren Erschließung soll nach Ansicht der Modellprojekte die 
Implementierung der gemeinsamen Bedarfsermittlung und Hilfeplanung (Teilhabe- 
bzw. Gesamtplanverfahren) verbessert werden. Dazu gehöre auch, dass 
Leistungsangebote und Verantwortlichkeiten der jeweiligen Leistungsträger genauer 
definiert und voneinander abgrenzt werden müssten. Letztlich wird durch die 
Modellprojekte aufgezeigt, dass es einer „Lösung des Gleichrangverhältnisses“ von 
SGB IX und SGB XI durch den Gesetzgeber bedarf. 

Aus Sicht der Begleitforschung stoßen die Modellprojekte, die zu der 
Forschungsfrage 3.1 arbeiten und bereits erste Erkenntnisse gewonnen haben, an 
die bestehenden „Systemgrenzen“ von EGH und Pflege. Damit sind gleichzeitig 
Grenzen dafür gesetzt, was überhaupt erprobt werden kann. Abgrenzungskriterien 
und Bedingungen zur Ermittlung und Feststellung der Bedarfe fehlen bzw. werden 
teilweise erst von den Modellprojekten gesetzt um überhaupt erprobt werden zu 
können. Es gibt also kaum „Konkretes“, was ohne weiteres erprobt werden kann. Die 
Erprobung stellt auch hohe Anforderungen daran, sich überhaupt in die Systeme 
„hineinzuarbeiten“. Dementsprechend befindet sich das Gros der Projekte noch in 
der „Findungs- und Konzipierungsphase.“  
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Frage 3.2 (Umsetzung und Praxistauglichkeit der Verfahrensschritte gem. § 13 
Abs.4 SGB XI) 
Die Modellprojekte stehen bei der Erprobung der Forschungsfrage 3.2 erst in den 
Anfängen. Es liegen erst von einem Projekt Ergebnisse vor, die auf der Basis von 
mehr als drei Fällen ermittelt wurden.  
Mit dem Verfahren betreten alle Modellprojekte Neuland – ebenso die Pflegekassen, 
die nach Angaben der Modellprojekte oftmals erst über das Instrument der „Leistung 
wie aus einer Hand“ aufgeklärt werden müssen. 
Die Schlüsselfrage, sowohl für die Gewinnung von Erkenntnissen über die 
Praxistauglichkeit als auch die Erprobung selbst, ist die Gewinnung von 
Leistungsberechtigten, die Interesse an einer Leistungsbündelung haben. Es bedarf 
persönlicher Kommunikation um Leistungsberechtigte bzw. deren gesetzliche 
Betreuer_innen für das Verfahren zu gewinnen. Zudem ist nach den bisherigen 
Erfahrungen der Modellprojekte eine gezielte Kommunikation hin zu den 
Pflegekassen wichtig, um eine Leistungsbündelung anzubahnen. Die Modellprojekte, 
die schon so weit sind, haben in dieser Hinsicht vielfältige Aktivitäten entwickelt.  
Die Praxistauglichkeit des Verfahrens wird von den Modellprojekten als kritisch 
eingeschätzt. Sie benennen Hürden sowohl aus der Perspektive der 
Leistungsberechtigten und der Pflegekassen als auch des EGH-Trägers. Der 
Aufwand für alle Beteiligten sei hoch und stehe in keiner angemessenen Relation zu 
dem Nutzen, den sie daraus ziehen können. Für die Leistungsberechtigten sei der 
Nutzen des Verfahrens nur schwer vermittelbar. 
Der von Seiten der Modellprojekte angemerkte Klärungsbedarf und ihre Hinweise 
beziehen sich angesichts dieser Bewertungen eher auf Detailfragen. 
In Bezug auf die Datenqualität (Online-Datentabellen) sollten die an die 
Begleitforschung gemeldeten Daten im weiteren Verlauf der Erprobung von den 
Modellprojekten stärker auf ihre Plausibilität hin überprüft und ggf. korrigiert 
werden. 
 
Frage 3.3 (Lebenslagenmodell) 
Die Modellprojekte stehen noch am Anfang der Erprobung zu den Auswirkungen des 
Lebenslagenmodells auf Veränderungen in Einkommenssituation der 
Leistungsberechtigten sowie auf die Bewilligungs- und Verwaltungspraxis der 
Leistungsträger. Bislang bereiten die Modellprojekte mehrheitlich die Erprobung 
organisatorisch vor und ermitteln erste Fälle für die Stichprobe. Im derzeitigen 
Stadium der Erprobung bereitet den Modellprojekten die Auswahl bzw. Identifikation 
von Leistungsberechtigten, die künftig vom Lebenslagenmodell umfasst sind, 
Schwierigkeiten. Die EGH-Träger verfügen teilweise nicht über alle Angaben zu einer 
leistungsberechtigten Person (wie Bezug von Leistungen der HzP oder Pflege, 
erstmaliger EGH-Bezug vor Erreichen der Regelaltersgrenze) die notwendig sind, um 
zu bestimmen, ob eine Person die Voraussetzungen für das Lebenslagenmodell 
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erfüllt. Vor diesem Hintergrund bedarf es für die weitere Erprobung einer 
gezielteren Ermittlung der Personengruppe, die unter das Lebenslagenmodell fallen 
würden. 
Im Rahmen der Erprobung wurden bisher fünf Leistungsberechtigte identifiziert, die 
künftig vom Lebenslagenmodell umfasst würden. Eine Auswertung zum aktuellen 
und künftigen Einkommenseinsatz ergab noch keine aussagekräftigen Antworten 
auf die Frage nach den Auswirkungen auf die Einkommenssituation der Betroffenen.  
Auf die Bewilligungs- und Verwaltungspraxis der Leistungsträger wird sich die 
Einführung des Lebenslagenmodells voraussichtlich dahingehend auswirken, dass 
künftig von den Leistungsträgern der Pflege, EGH und HzP eine engere 
Zusammenarbeit bei der Koordination und Abrechnung von Leistungen gefordert ist. 

 

1.4 Regelungsbereich 4 – Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten 

Der derzeitige Stand der Erprobung und die Datenbasis bieten einen ersten Einblick 
in die Erprobung, können jedoch die Forschungsfragen noch nicht belastbar 
beantworten. Durch den hohen Abstraktionsgrad der Erprobung des Wunsch- und 
Wahlrechts bzw. der Regelungen des § 104 SGB IX gestaltet sich die praktische 
Durchführung der Erprobung teilweise als schwierig. Zwölf Modellprojekte haben 
sich zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung im April 2019 an der MP-Befragung 
beteiligt und neun Modellprojekte haben Daten auf der Online-Plattform hinterlegt.  
 
Die Erprobungsansätze sind in Bezug auf die Ausrichtung auf die Forschungsfragen 
und Stichprobenauswahl heterogen. Die Bedarfsermittlung bildet bei knapp der 
Hälfte der Modellprojekte den Ausgangspunkt für die Erprobungen. Die 
Bedarfsermittlungsinstrumente berücksichtigen mehrheitlich die Abfrage und die 
Dokumentation von Wünschen. Laut Aussage der Modellprojekte werden damit in 
der derzeitigen Praxis Wünsche, sowohl bei den stationär wie auch ambulant 
lebenden Leistungsberechtigten, standardmäßig erhoben, festgehalten und geprüft. 
 
Die in der Erprobung bislang erfassten Wünsche (Online-Datentabelle) beziehen sich 
mehrheitlich auf Leistungen der Sozialen Teilhabe sowie die Gestaltungsmerkmale 
Person bzw. Qualifikation der Assistenz, Ort und zeitlicher Rahmen/Ablauf der 
Leistungserbringung. Die Auswertung der Daten zur Entscheidung über die Wünsche 
ergibt, dass dem Großteil der eingetragenen Wünsche sowohl nach geltendem wie 
auch künftigem Recht stattgegeben wurde/bzw. würde. Keinem Wunsch, dem nach 
geltendem Recht entsprochen wird, würde in den bisher untersuchten Fällen künftig 
nicht entsprochen werden (Forschungsfrage 4.1). 
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Die Einschätzungen der MP zu den Auswirkungen der Neuregelung des § 104 SGB 
IX, insbesondere hinsichtlich des Mehrkostenvorbehalts, sind vage. Die Befragung 
der Modellprojekte ergibt, dass der Mehrkostenvorbehalt nach deren Angaben auch 
heute nicht das ausschlaggebende Kriterium für eine Wunschgewährung oder –
ablehnung sei. Tendenziell deuten die Befunde aus der Erprobung darauf hin, dass 
in Zukunft, bei der Prüfung eines Wunsches, der Mehrkostenvorbehalt bzw. die 
Angemessenheitsobergrenze weniger entscheidungsrelevant sein werden. Die 
Zumutbarkeitsprüfung, und damit die Berücksichtigung der persönlichen, familiären 
und örtlichen Umstände einschließlich der Wohnform, würde bei der 
Entscheidungsfindung an Bedeutung gewinnen (Forschungsfrage 4.2). 
 
Wünsche hinsichtlich der Wohnform beziehen sich in der Mehrzahl der Fälle auf den 
Wunsch, weiterhin in der gleichen Wohnform zu leben. Nach geltendem Recht 
wurden elf von 60 erfassten Wünschen nicht entsprochen. Die fiktive Entscheidung 
auf Wunschgewährung bzw. –ablehnung gem. § 104 SGB IX ergibt, dass künftig 
neun der derzeit abgelehnten Fälle bewilligt würden. In keinem Fall würde einem 
nach geltendem Recht entsprochenen Wunsch (hinsichtlich einer ambulanten bzw. 
stationären Wohnform) künftig nicht entsprochen werden (Forschungsfrage 4.3). 
 
Die Einschätzungen der Modellprojekte zu den Auswirkungen der Neuregelung des 
§ 104 SGB IX auf die Verwaltungspraxis sind noch sehr vage. Ihre Antworten deuten 
darauf hin, dass die Modellprojekte auch heute bei der Bedarfsermittlung und Hilfe- 
bzw. Gesamtplanung die Ziele und Wünsche der leistungsberechtigten Person nach 
unterschiedlichen Standards erfassen und prüfen. Es zeichnet sich aber ab, dass die 
Modellprojekte künftig eher mehr Zeit auf die Erhebung/Prüfung der Wünsche der 
Leistungsberechtigten verwenden werden und somit die Prüfung der Zumutbarkeit 
(Berücksichtigung des persönlichen, familiären und beruflichen Umfelds) ein 
stärkeres Gewicht erhält (Forschungsfrage 4.4) 

 

1.5 Regelungsbereich 5 – Gemeinsame Inanspruchnahme 

Stand und Datenbasis geben einen ersten Einblick in die Erprobung, können die 
Forschungsfragen jedoch noch nicht belastbar beantworten. Neun Modellprojekte 
erproben insgesamt die gemeinsame Inanspruchnahme. Bisher liegen Daten zu 63 
Fällen aus drei Projekten vor. Dementsprechend steht die Erprobung erst in den 
Anfängen. Die Erprobungsansätze sind in Bezug auf Ausrichtung auf die 
Forschungsfragen sowie die Einbeziehung von Leistungserbringern und -
berechtigten heterogen. Bedarfsermittlungen bilden bei der Hälfte der Projekte den 
Ausgangspunkt für die Erprobung. Teilweise erproben Modellprojekte den 
Regelungsbereich gemeinsam mit den Regelungsbereichen der Assistenzleistungen 
(Regelungsbereich 2) und dem Wunsch- und Wahlrecht (Regelungsbereich 4): 
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Die Erprobung der gemeinsamen Inanspruchnahme bezieht sich gegenwärtig vor 
allem auf Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (51 von 63 Fällen). Sie 
erhalten mehrheitlich Assistenzleistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Fähigkeiten und Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson in 
gemeinsamer Inanspruchnahme. Leistungserbringer prägen in der derzeitigen Praxis 
noch maßgeblich die Entscheidung über das „Wie“ der Leistungserbringung 
(Forschungsfrage 5.1).  
 
Es liegen erste Einschätzungen von drei Modellprojekten zu Problemen der 
gemeinsamen Inanspruchnahme aus Sicht von Leistungsberechtigten, 
Leistungserbringern und Leistungsträgern vor. Insgesamt sind diese Einschätzungen 
noch als anekdotisch zu betrachten und erlauben noch nicht, ein klares Bild über 
Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme zu zeichnen (Forschungsfrage 
5.2).  
 
Mit Blick auf die Zukunft sind die Aussagen der Modellprojekte, ob künftig häufiger 
Wünsche hinsichtlich der gemeinsamen oder individuellen Inanspruchnahme von 
Leistungsberechtigten benannt würden, nicht eindeutig. Tendenziell lässt sich aus 
den Ergebnissen der Befragung ableiten, dass künftig stationär lebende 
Leistungsberechtigte häufiger etwaige Wünsche äußern werden (Forschungsfrage 
5.3).  
 
Die Einschätzungen der Modellprojekte zu den Auswirkungen der Neuregelung des 
§ 116 Abs. 2 SGB IX auf die Verwaltungspraxis bleiben noch sehr vage. Ihre 
Antworten hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit von 
Leistungen deuten auf Herausforderungen in der Steuerung von EGH-Leistungen 
selbst hin (Forschungsfrage 5.4), da derzeit kaum Daten zur Bewilligung von 
Leistungen in gemeinsamer Inanspruchnahme erfasst sind bzw. den 
Modellprojekten nicht bekannt ist, welche Steuerungsdaten künftig erfasst werden 
(Forschungsfrage 5.4). 
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1.6 Regelungsbereich 6 – Trennung der Fachleistungen der EGH 
von den Leistungen zum Lebensunterhalt 

Insgesamt ist die Erprobung im Regelungsbereich 6 weit vorangeschritten und 
ermöglicht eine erste Einschätzung zur Auskömmlichkeit der KdU und den 
Auswirkungen der Trennung der Leistungen auf Bewilligungs-, Verwaltungs- und 
Kalkulationspraxis. Landesrahmenverträge werden dringlich für 
Prozessbeschreibungen, Übergangslösungen und die Berechnung von 
Kostenpunkten benötigt. Sowohl Leistungsträger als auch -erbringer rechnen durch 
die Neuregelung mit grundlegenden Veränderungen in ihrer bisherigen Praxis und 
empfinden vor allem die Zuordnung von Sonderflächen und 
Personalplanung/Personaleinsatz (sowohl hinsichtlich Qualifikation als auch 
hinsichtlich Umfang des Personalkörpers) als Herausforderung. Insgesamt wird ein 
deutlicher zeitlicher Mehraufwand erwartet, der bei Trägern der EGH und Trägern 
der Grundsicherung, vor allem bei der Fallbearbeitung, hervortritt. Auch auf Seiten 
der Leistungsberechtigten und/oder ihrer gesetzlichen Betreuer_innen sind für die 
Modellprojekte Veränderungen absehbar, die sich analog zu den EGH- und 
Grundsicherungsträgern in einem erhöhten Zeitaufwand (z.B. durch die doppelte 
Antragsstellung) widerspiegeln. Auf Leistungsberechtigte komme mehr 
Eigenverantwortung bezüglich Alltagsgestaltung, mehr Handlungsmöglichkeiten 
und damit verbundene Entscheidungsfindung und der selbstständigen Umgang mit 
Geldmitteln zu (Forschungsfragen 6.1, 6.3 und 6.4). 
 
Die Aufteilung der Gesamtflächen in Wohn- und Fachleistungsfläche bei den in den 
Modellprojekten untersuchten Fällen liegt im Mittel bei 73 Prozent Wohn- und 27 
Prozent Fachleistungsfläche und somit unter der Standardaufteilung von 80 Prozent 
/ 20 Prozent. Die Höhe der KdU liegt überwiegend über der Vergleichsmiete, aber 
unterhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 45 a Abs. 5 Satz 4 SGB XII i.d.F. ab 
01.01.2020 – „125 Prozent“). Bei knapp einem Fünftel aller Fälle liegen die KdU über 
der Angemessenheitsgrenze, bei einem Drittel unter der Vergleichsmiete. Die der 
Berechnung zugrunde gelegte Vergleichsmiete ist mehrheitlich die durchschnittliche 
Warmmiete der Einpersonenhaushalte mit Bezug von SGB XII/SGB II, aber auch der 
Mietspiegel des Landes und die örtliche Vergleichsmiete werden teilweise als 
Vergleichswert herangezogen. 
Insgesamt gibt es viele Unklarheiten in Bezug auf die Kalkulation der Kosten der 
Unterkunft. Dies zeigt sich auch in der Fülle des von den Modellprojekten 
gemeldeten Klärungsbedarfs (Forschungsfrage 6.2). 
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1.7 Regelungsbereich 7 – Sicherungsmechanismus „Betrag zur 
freien Verfügung“ 

Die Erprobung in Regelungsbereich 7 steht am Anfang. Das Fehlen von 
Landesrahmenverträgen in den meisten Bundesländern sorgt für Unsicherheit in der 
Vorbereitung und verzögert das Voranschreiten in der Erprobung.  
 
Der Großteil der Projekte erprobt Regelungsbereich 7 anhand der gleichen 
Stichprobe wie Regelungsbereich 6. Die Zusammenarbeit mit Leistungserbringern 
spielt eine wichtige Rolle und wird von Seiten der Modellprojekte als wichtig und 
gewinnbringend wahrgenommen. Insgesamt stehen Leistungsträger, 
Leistungserbringer und Leistungsberechtigte vor großen Herausforderungen, die 
sich aus Sicht der Modellprojekte für die Leistungsberechtigten vor allem in einer 
stärker erforderlichen Selbstorganisation und Verantwortung für den Umgang mit 
Geldmitteln und Konten ausdrückt. Leistungsträger und -erbringer sehen sich vor 
allem mit Unklarheiten und einer eingeschränkten Planbarkeit hinsichtlich 
Leistungsangebot und fehlenden Richtlinien konfrontiert (Forschungsfrage 7.1). 
 
Ob für die Leistungsberechtigten ersichtlich ist, welcher Anteil vom Regelsatz für sie 
zur freien Verfügung verbleibt, können die Modellprojekte noch nicht beantworten 
(Forschungsfrage 7.2). 
 
Von 170 für die Erprobung des Regelungsbereichs 7 gemeldeten Fällen konnte 
bisher nur ein Modellprojekt Simulationsberechnungen für 13 Fälle durchführen. Bei 
den 13 Leistungsberechtigten, für die Barbetrag, Bekleidungspauschale und freie 
Barmittel berechnet wurden, lag der „Betrag zur freien Verfügung“ deutlich über dem 
aktuellen Barbetrag plus Bekleidungspauschale. Dies ist jedoch ein Einzelbefund, 
dem, zum derzeitigen Stand der Erprobung, nur wenig Aussagekraft beigemessen 
werden kann (Forschungsfrage 7.3). 
 
Auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis lassen sich noch 
keine validen Erkenntnisse aus der Erprobung ableiten (Forschungsfrage 7.4). 
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2. Einleitung 
2.1 Projekte zur modellhaften Erprobung 

Mit dem „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen“ vom 23.12.2016 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)“ wurde eine 
mehrstufige Reform des Sozial- und Rehabilitationsrechts eingeleitet. Damit wird 
die deutsche Rechtslage an den Geist und Inhalt der UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) angepasst. Im Zentrum steht dabei, die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen stufenweise aus dem 
Sozialhilferecht (SGB XII) herauszulösen und als Teil 2 im Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch in das Teilhaberecht zu integrieren. Die Eingliederungshilfe (EGH) 
wird von einer einrichtungszentrierten Leistung zu einer personenzentrierten 
Leistung ausgerichtet. Fachleistungen werden von existenzsichernden Leistungen 
getrennt. Die Novellierung verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum einen soll das 
Selbstbestimmungsrecht und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
gestärkt werden. Zum anderen ist beabsichtigt, vor allem durch eine Straffung der 
Verfahren, die Kostenentwicklung der Eingliederungshilfe zu dämpfen.  
Das neue Eingliederungshilferecht tritt in seinen wesentlichen Teilen zum 1.1.2020 
als Teil 2 des BTHG in Kraft (Art. 26 Abs. 4 Ziffer 1 BTHG). Damit ist ein 
tiefgreifender Systemwechsel verbunden, dessen Umsetzung wissenschaftlich 
begleitet und unterstützt wird. Dazu hat der Gesetzgeber mit der Verabschiedung 
des BTHG zugleich eine modellhafte Erprobung der zum 1.1.2020 in Kraft tretenden 
Verfahren und Leistungen einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der 
sozialen Sicherung beschlossen (Art. 25 Abs. 3 BTHG). Von der Erprobung der 
Regelungen werden – noch vor deren Inkrafttreten – frühzeitige Rückschlüsse auf 
etwaige Änderungsbedarfe erwartet.  
 
Auf Basis der Richtlinie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 
23.07.2017 wurden im Einvernehmen mit den Ländern 31 Modellprojekte 
ausgewählt und seit 2018 durch das BMAS gefördert. Deren Aufgabe ist es „die 
materiell-rechtliche Anwendung der künftigen Vorschriften und ihre praktischen 
Auswirkungen noch vor dem Inkrafttreten zum 1. Januar 2020 […] modellhaft bei 
ausgewählten Leistungsträgern zu erproben. Im Einvernehmen mit den zuständigen 
obersten Landesbehörden sollen [sie] hierzu parallel zur regulären Anwendung 
geltender Vorschriften einen ‚repräsentativen Fallbestand‘ (vgl. amtliche Begründung 
zu Artikel 25 Absatz 3 BTHG) aus ihrem Zuständigkeitsbereich spiegelbildlich auch 
nach den Vorschriften des künftigen Rechts, zum Beispiel „virtuell", bearbeiten 
(modellhafte Fallbearbeitung). Dabei ist der Begriff der Repräsentativität so 
auszulegen, dass durch die Ergebnisse der modellhaften Fallbearbeitung belastbare 
Rückschlüsse auf die flächendeckende Wirkung der so erprobten Regelungsbereiche 
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möglich sind. Andere Bearbeitungsformen als die modellhafte Fallbearbeitung sind 
zulässig, soweit sie den Förderzielen entsprechen.“  
Folgende sieben Regelungsbereiche des Art. 1 Teil 2 des BTHG sind gem. der 
Förderrichtlinie des BMAS Gegenstand der Erprobung: 
1. Einkommens- und Vermögensanrechnung gem. §§ 135 ff. SGB IX  
2. Assistenzleistungen als Leistung der sozialen Teilhabe gem. § 113 Abs. 2 

i.V.m. § 78 SGB IX  
3. Rangverhältnis zwischen Leistungen der Eingliederungshilfe und der 

Leistungen der Pflege gem. § 91 SGB IX und § 103 SGB IX 
4. Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit gem. § 104 SGB IX  
5. Gemeinschaftliche Leistungserbringung gem. § 116 SGB IX  
6. Trennung von Fachleistungen der EGH von existenzsichernden Leistungen 
7. Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung, insbesondere soweit 

sie Gegenstand des Gesamtplanverfahrens sind. 
 

2.2 Auftrag der Begleitforschung 

Aufgabe der Begleitforschung ist, die Erprobung der vorgestellten sieben 
Regelungsbereiche des BTHG zu begleiten und wissenschaftlich zu untersuchen. 
Dabei sind folgende übergeordnete Fragestellungen zu beantworten: 

 Welche Auswirkung hat die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem 
„Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe auf 

 die persönliche Situation der betroffenen Menschen sowie 
 auf die Leistungssituation der Träger der Eingliederungshilfe? 

 Welche qualitativen und quantitativen Veränderungen lösen die 
Neuregelungen im Vergleich zur vorherigen Regelungssituation aus? 

Diese leitenden Fragestellungen wurden vom BMAS im Einvernehmen mit den 
Ländern und dem Bundesministerium für Gesundheit weiter in spezifische 
forschungsleitende Fragen für die einzelnen Regelungsbereiche konkretisiert:  
 
  
1. Einkommens- und Vermögensheranziehung 
  
1.1. Welche finanziellen Auswirkungen hat die veränderte Einkommensheranziehung 
(Betrag nach § 136 ff. SGB IX) auf die Einkommenssituation der Betroffenen? 
1.2. In welchem Umfang führen die Neuregelungen des Einkommenseinsatzes zu einer 
Veränderung der Anzahl der Leistungsempfänger? 
1.3. In welchem Umfang führt die Veränderung des Vermögenseinsatzes (Begriff des 
Vermögens nach § 139 SGB IX) zu einer Ausweitung der Leistungsempfänger in der 
Eingliederungshilfe? 
1.4. Welche Auswirkungen hat der Systemwechsel (Umstellung von der 
sozialhilferechtlichen Berechnung des Einkommens und des Einkommenseinsatzes auf 
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die zukünftige Zugrundelegung der Summe der Einkünfte bzw. der Bruttorente und der 
Ermittlung des Beitrags nach § 137 SGB IX) auf den Verwaltungsvollzug? 
 
22. Assistenzleistungen  
  
2.1. Hat der neu eingefügte Leistungstatbestand "Assistenzleistungen" (§113 Abs. 2, Nr. 
2 in Verbindung mit §78 SGB IX) Auswirkungen auf die Bewilligungs- und die 
Verwaltungspraxis der Leistungsträger? Falls ja, welche? 
2.2. Trägt der Leistungstatbestand dazu bei, dass die entsprechenden in einer 
vollstationären Einrichtung erbrachten Leistungen umfänglich aufgefangen werden? 
Wenn nein, wo gibt es Lücken? 
2.3. Ist die Differenzierung von Assistenzleistungen nach §78 Abs. 2 SGB IX zur 
Übernahme von Handlungen einschließlich der Begleitung und der qualifizierten 
Assistenz praxistauglich? 
2.4. In welchem Umfang werden Leistungen für Assistenz an Mütter und Väter mit 
Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder gewährt? Sichert die 
korrespondierende Regelung im Gesamtplanverfahren, dass die jeweils zuständigen 
Leistungsträger ihre Leistungsverantwortung wahrnehmen? 
2.5. In welchem Umfang werden im Zusammenhang mit der Ausübung eines Ehrenamtes 
Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung im Rahmen familiärer, 
freundschaftlicher, nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen erstattet? 
In welchem Umfang durch eine Assistenzkraft? 
2.6. Führt die vorrangige Inanspruchnahme familiärer, freundschaftlicher, 
nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen bei der Bewilligung von 
Assistenzleistungen für Personen, die ein Ehrenamt ausführen, zu Veränderungen bei 
der Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren? 
 
3. Umsetzung des Rangverhältnisses zwischen Leistungen der EGH und Leistungen der 
Pflege  
 
3.1. Welche Auswirkungen hat das Verhältnis von Leistungen der Pflege und Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach § 91 Abs. 3 SGB IX unter Zugrundelegung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit seinen Teilhabelementen auf den Verwaltungsvollzug 
und die Bewilligungspraxis? 
3.2. Sind die Verfahrensschritte beim Zusammentreffen beider Leistungen praxistauglich 
(auf der Basis der noch in Abstimmung befindlichen Empfehlung gemäß § 13 Abs.4 SGB 
XI) und werden sie berücksichtigt?  
3.3. Welche Auswirkung hat die Einführung des „Lebenslagenmodells“ nach § 103 Abs. 2 
SGB IX auf den Verwaltungsvollzug, die Bewilligungspraxis und die Einkommenssituation 
der Betroffenen? 
 
4. Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit 
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4.1. Hat die Regelung des § 104 SGB IX Auswirkungen auf die Berücksichtigung des 
Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten? Wenn ja, in welchem Umfang? 
4.2. Ergeben sich für die Leistungsberechtigten Veränderungen gegenüber dem 
geltendem Recht (insbesondere § 9 SGB XII)? Falls ja, welche? 
4.3. Hat die Neuregelung des § 104 SGB IX im Vergleich zum geltenden Recht 
Auswirkungen hinsichtlich der gewünschten Wohnform? Falls ja, welche? 
4.4. Führt die Neureglung des § 104 SGB IX zu Veränderungen in der 
Verwaltungspraxis? Falls ja, welche? 
  
5. Möglichkeit der gemeinsamen Inanspruchnahme 
 
5.1. In welchem Umfang wird von der gemeinsamen Inanspruchnahme Gebrauch 
gemacht? Bei welchen Leistungen? 
5.2. Sind Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme erkennbar? Wenn ja, welche? 
5.3. Haben die Regelungen des § 116 Abs. 2 SGB IX Auswirkungen auf die 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten? Ergeben sich 
für die Betroffenen insoweit Veränderungen gegenüber dem geltenden Recht? Falls ja, 
welche? 
5.4. Führt die Neureglung des § 116 Abs. 2 SGB IX zu Veränderungen in der 
Verwaltungspraxis, insbesondere hinsichtlich der Steuerungsfähigkeit der Leistungen? 
Falls ja, welche? 
 
6. Abgrenzung der neuen Leistungen EGH (Fachleistungen) von existenzsichernden 
Leistungen 
 
6.1. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von den 
Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Bewilligungspraxis der Leistungsträger und für 
die Leistungsberechtigten? 
6.2. Ist die in § 42a Abs. 5 SGB XII normierte Angemessenheitsgrenze für zu 
bewilligende KdU auskömmlich im Sinne der gesetzlichen Definition? Falls nein, in 
welchem Umfang wird diese Grenze überschritten und die übersteigenden KdU den 
Fachleistungen der Eingliederungshilfe zugeordnet? 
6.3. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe 
von den Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Verwaltungspraxis? 
6.4. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe 
von den Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Kalkulationspraxis der 
Leistungserbringer, insbesondere hinsichtlich der nach geltendem Recht vorgesehenen 
Vergütungsvereinbarungsbestandteile Grundpauschale, Maßnahmenpauschale sowie 
Investitionsbetrag (§ 76 Abs. 2 SGB XII)? 
 
7. Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung im Gesamtplanverfahren 
 
7.1. Wie wirkt der beschriebene Sicherungsmechanismus? 
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7.2. Ist für den Leistungsberechtigten klar ersichtlich, welcher Anteil am Regelsatz ihnen 
nach Abzug fixer Kosten verbleibt? 
7.3. In welcher (absoluten) Höhe verbleiben diese finanziellen Mittel den 
Leistungsberechtigten im Einzelfall? 
7.4. Hat der oben beschriebene Sicherungsmechanismus Auswirkungen auf die 
Verwaltungspraxis? Falls ja, welche? 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung sollen eine 
Entscheidungsgrundlage für den Gesetzgeber dahingehend bilden, ob 

 die Neuregelungen modifiziert werden müssen und 
 strukturelle Veränderungen am Gesamtsystem notwendig werden, um die 

Ziele des Reformvorhabens zu erreichen. 
Ein wichtiger Teil des Auftrags der Begleitforschung ist zudem, die Projekte bei der 
Erprobung zu begleiten und zu beraten. Dies betrifft vor allem die Ausrichtung der 
Erprobung auf die Beantwortung der Forschungsfragen und umfasst insbesondere 
methodische und technische Aspekte der Datenerhebung. Ziel der Beratung ist, eine 
belastbare, aussagekräftige Datenqualität für die wissenschaftliche Untersuchung zu 
gewährleisten. 

2.3 Aufgabe und Aufbau des Berichts 

Nachdem sich der erste Zwischenbericht vom 4. November 2018 auf die 
Beschreibung des Untersuchungsauftrags und die Konzeption der Begleitforschung 
konzentrierte, stellt der vorliegende Zwischenbericht den Stand und erste 
Ergebnisse der Untersuchung zur modellhaften Erprobung dar. Er liefert damit die 
ersten Antworten auf die forschungsleitenden Fragen und Befunde dahingehend, 
welche Folgen sich bei der materiell-rechtlichen Anwendung der künftigen 
Vorschriften des BTHG abzeichnen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden dafür primär die 
Erfahrungen, welche die Modellprojekte als Leistungsträger der Eingliederungshilfe 
in der Erprobung gemacht haben, herangezogen. Punktuell wird auf die Perspektive 
von Leistungserbringern eingegangen (vor allem Regelungsbereich 6 - Abgrenzung 
der neuen Leistungen EGH (Fachleistungen) von existenzsichernden Leistungen). 
Auswirkungen auf die Leistungsberechtigten wurden hypothetisch-rechnerisch für 
ausgewählte Regelungsbereiche ermittelt (vor allem zum Regelungsbereich 1 - 
Einkommen) und es wurden erste Pilotinterviews mit Leistungsberechtigten geführt, 
die in die Erprobung der Modellprojekte einbezogen sind.  
Nach der Einleitung zum Bericht wird zunächst übergreifend auf die Modellprojekte 
und den Stand der Erprobung eingegangen (Kapitel 3). Diese Informationen sind 
wichtig für die Wahl und das Verständnis der eingesetzten Methodik (Kapitel 4). 
Insbesondere sind sie sie aber relevant für die Interpretation der Befunde zum Stand 
und den ersten Ergebnissen der Erprobung. Diese sind in Kapitel 5 enthalten, das in 
die einzelnen Regelungsbereiche, die erprobt werden, gegliedert ist. 
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3. Die Modellprojekte und Stand der 
Erprobung 

3.1 Voraussetzungen für die Erprobung: Merkmale der 
Modellprojekte 

In diesem Kapitel werden zunächst zentrale Eckdaten zu den 
Ausgangsvoraussetzungen der Modellprojekte für die Erprobung sowie zum Stand 
der Modellprojekte aufgezeigt. Dies sind wichtige Faktoren, die bei der Entwicklung 
des methodischen Designs der Begleitforschung (vgl. Kapitel 4) zu berücksichtigen 
waren und relevant für die Interpretation der Erkenntnisse und Ergebnisse sind, die 
bisher durch die Erprobung gewonnen wurden. Sie bedingen eine ausgeprägte 
Heterogenität der Erprobungsansätze der einzelnen Modellprojekte in den 
jeweiligen Regelungsbereichen des BTHG und letztendlich auch einen sehr 
unterschiedlichen Stand in der Erprobung. 
Zum Stand April 2019 führten insgesamt 30 Modellprojekte in 15 Bundesländern 
(kein Projekt im Land Berlin) die Erprobung durch. Ein bewilligtes Projekt wurde 
aufgrund von Personalmangel nicht umgesetzt und nahm die Förderung nicht in 
Anspruch. Ein Träger ist dabei mit zwei Projekten, einem Verbundprojekt mit einem 
anderen Träger sowie einem eigenständigen Projekt zum Regelungsbereich 3 
(Rangverhältnis zwischen Leistungen der EGH und Leistungen der Pflege) vertreten. 
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3.1.1 Träger der Modellprojekte 

Die Träger der Modellprojekte sind allesamt Träger der Eingliederungshilfe, jedoch 
mit unterschiedlichen Zuständigkeiten für Menschen mit Behinderungen in und 
außerhalb besonderer Wohnformen sowie für die Altersgruppen über und unter 18 
Jahren. Dies zeigt die folgende Abbildung. 

Abbildung 3.1-1: Zuständigkeiten der Träger der Modellprojekte in der EGH 

 
Quelle: Online-Datentabellen aggregierte Daten der MP, N=30 
 
Unter den Trägern der Modellprojekte finden sich sowohl überörtliche als auch 
örtliche Träger der EGH. Einige örtliche Träger (beispielsweise in Sachsen-Anhalt) 
nehmen dabei im Wege der Delegation Aufgaben der überörtlichen Träger wahr. 
  

22

23

21

20

4

2

2

3

2

3

4

5

1

2

2

1

2

0 5 10 15 20 25 30

…außerhalb besonderer 
Wohnformen (unter 18J)

…außerhalb besonderer 
Wohnformen (über 18J)

…in besonderen Wohnformen (unter 
18J)

…in besonderen Wohnformen (über 
18J)

Anzahl MP

Zuständigkeit

k.A. Angaben stehen nicht zur Verfügung Delegation von Land an örtlichen Träger Nein Ja

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 93 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

 
32 

Das Gros der Träger fungiert gleichzeitig auch als Träger der Grundsicherung gem. 
SGB XII (22 Modellprojekte) oder als Träger der Hilfe zur Pflege gem. SGB XII (24 
Modellprojekte). Dies ist vor allem für die Erprobung der Regelungsbereiche 6 und 7 
(Trennung der Fachleistungen der EGH von den Leistungen zum Lebensunterhalt, 
und Sicherungsmechanismus zum Barbetrag) bzw. des Regelungsbereichs 3 
(Rangverhältnis zwischen Leistungen der EGH und Leistungen der Pflege) von 
Relevanz.  
 

Abbildung 3.1-2: Zuständigkeiten der Träger der Modellprojekte für Leistungen 
außerhalb der EGH 

 
Quelle: Online-Datentabellen aggregierte Daten der MP, N=30 
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Des Weiteren variiert die Größe der Träger - gemessen an der Zahl der EGH-
Leistungsbeziehenden in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich - beträchtlich. Der 
in dieser Hinsicht „kleinste“ Träger ist das Landratsamt Sonneberg mit knapp 700 
Leistungsbeziehenden. Die „größten“ Träger sind die Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe mit je über 70.000 Leistungsbeziehenden. Der 
überwiegende Teil der Träger (57 Prozent) bewegt sich in der Größenordnung 
zwischen 1.000 und 5.000 Leistungsbeziehenden: 

Abbildung 3.1-3: Größe der Träger nach Anzahl Leistungsbeziehender 

Quelle: Online-Datentabellen aggregierte Daten der MP, N=22 

Insgesamt verdeutlichen diese wenigen Kennziffern zu den involvierten EGH-
Trägern, dass die Modellprojekte die Erprobung vor einem heterogenen Hintergrund 
durchführen. Dieser bildet auch die Heterogenität von Regelungen, Strukturen und 
Verfahren für die Umsetzung des Teilhaberechts für Menschen mit Behinderungen in 
Deutschland ab. Die Trägerstrukturen der Modellprojekte stellen allerdings keine 
statistisch valide repräsentative Stichprobe dar, da die Modellprojekte durch ein 
Antragsverfahren ausgewählt wurden, bei dem eine Vielzahl von Voraussetzungen 
zu erfüllen war. 

3.1.2 Ressourcen der Modellprojekte 

Nicht nur die Spannbreite der Größenordnungen der Träger der Modellprojekte ist 
groß (s.o.), sondern auch die der finanziellen Ausstattung der Modellprojekte. Das 
durchschnittliche Fördervolumen eines Modellprojekts beträgt 846.000 Euro, der 
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Maximalwert liegt bei 2,64 Millionen Euro und der Minimalwert bei 207.000 Euro.1 
Da über diese Mittel im Wesentlichen Personal gefördert wird, wird deutlich, wie 
unterschiedlich der Personaleinsatz von Projekt zu Projekt ist. Davon hängen 
wiederum die gewählten Erprobungsansätze ab. So erproben „kleine“ Modellprojekte 
typischerweise eher Neufälle, während „große“ Projekte in der Lage sind, Verfahren 
für die Umsetzung neuer Regelungen (einschließlich Handbüchern) zu entwickeln 
und auf dieser Basis dann Simulationsberechnungen für große Stichproben an 
Bestandsfällen durchzuführen. Ein weiterer Faktor, der die Erprobung beeinflusst, ist 
die Qualifikation des Personals. Wie aus der folgenden Abbildung deutlich wird, 
dominiert in den Modellprojekten Personal mit einer administrativen Qualifikation 
(28 Modellprojekte setzen es ein), gefolgt von pädagogischen Qualifikationen (21 
Modellprojekte). Nur drei Modellprojekte verfügen über Personal mit einem 
pflegerischen Hintergrund.  

Abbildung 3.1-4: Qualifikationshintergrund der Mitarbeitenden in den Modellprojekten 

 
Quelle: Online-Datentabellen aggregierte Daten der MP, N=28 
 
Der Qualifikationshintergrund der Mitarbeitenden in den Modellprojekten bestimmt 
die Art und Weise, wie erprobt wird. So bauen einige Modellprojekte die Erprobung 

                                           
 
1 GSUB, April 2018: Übersicht über bewilligte Anträge der modellhaften Erprobung. Unveröffentlicht. 
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auf Ergebnissen des Gesamtplanverfahrens auf, während bei anderen die 
Durchführung des Gesamtplanverfahrens Teil der Erprobung ist. 
Die unterschiedlichen Ressourcen der Modellprojekte sind also ein weiterer Faktor, 
der die Erprobung beeinflusst und zu einem heterogenen Vorgehen führt. 
 

3.2 Ausrichtung der Erprobung auf die Regelungsbereiche und 
Forschungsfragen 

Die Modellprojekte bearbeiten die unter Abschnitt 2.2 aufgeführten 
Regelungsbereiche in unterschiedlichem Maße. Nur einige erproben alle sieben 
Regelungsbereiche. Andere konzentrieren sich auf nur einen Regelungsbereich und 
wieder andere haben sich für die Erprobung von ausgewählten Regelungsbereichen 
entschieden. Dies geht aus der folgenden Übersicht hervor. Sie bildet den Stand von 
Ende April 2019 ab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) neben der Erprobung des Reglungsbereichs 1 und 3 zusätzlich 
gemeinsam eine Erprobung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 
durchführt.  

Abbildung 3.2-1: Modellprojekte und Regelungsbereiche 

MMoodellprojekt  BBundesland  RRB  RRB 1  RRB 2  RRB 3  RRB 4  RRB 5  RRB 6  RRB 7  
BBodenseekreis  BW 1-7 x x x x x x x 

RRems--MMurr--KKreis  BW 1-7 x x x x x x x 

BBezirk Oberbayern  BY 1 x       

KKreisverwaltung 
OOstprignitz--RRuppin  

BB 1-6 x x x x x x   

SSpree--NNeiße  BB 1-7 x x x x x x x 

SStadt Frankfurt 
((Oder)  

BB 3, 4     x x       

TTeltow--FFläming  BB 3, 4, 7     x x     x 

SSFSJFIS Bremen  HB 1 x             

BBASFI Hamburg  HH 3, 6     x     x   

AAmt für soziale 
AArbeit Wiesbaden  

HE 3     x         

LLandeshauptstadt 
SSchwerin   

MV 1, 4, 6 x     x   x   
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SStadt Oldenburg  NI 1-6 x x x x x x   

LLandschaftss--
vverband Westfalen--
LLippe 
((Verbundantrag)  

NRW 2, 4, 5, 
6 

  x   x x x   

LLandschafts--
vverband Rheinland 
((Verbundantrag)  

NRW 2, 4, 5, 
6 

  x   x x x   

LLandschafts--
vverband Rheinland   

NRW 1, 3 x   x         

KKreisverwaltung 
BBad Kreuznach  

RP 3     x         

KKreisverwaltung 
MMainz--BBingen  

RP 6           x   

SSaarland  SL 6           x   

KKommunaler 
SSozialverband 
SSachsen  

SN 1, 4, 5 x     x x     

LLandratsamt 
MMittelsachsen  

SN 7             ! 

LLandkreis Börde  ST 1, 3 x   x         

LLandkreis 
JJerichower Land  

ST 1-7 x x x x x x x 

LLandkreis 
MMansfeld--SSüdharz  

ST 1, 3, 4 x   x x       

MMinisterium für 
AArbeit, Soziales 
uund Integration  

ST 1-7 x x x x x x x 

KKreis Nordfriesland  SH 1-7 x x x x x x x 

KKreis Segeberg  SH 3, 6     x     x   

LLandeshauptstadt 
KKiel  

SH 6           x   

LLandkreis 
HHildburghausen  

TH 1, 3, 5, 
6 

x   x   x x   

LLandkreis 
NNordhausen  

TH 3, 7     x       x 

LLandkreis Saalfeld--
RRudolstadt  

TH 1, 3, 6 x   x     x   

LLandratsamt 
SSonneberg  

TH 1, 2, 5, 
6, 7 

x x     x x x 
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Quelle: Zuwendungsbescheide modellhafte Erprobung 
 
Die Begleitforschung durch Kienbaum setzte im September 2018 ein, nachdem alle 
Projekte bereits Ende 2017 bewilligt waren und die Mehrzahl der Projekte bereits 
mit den Erprobungen begonnen hatte. Die forschungsleitenden Fragen (Abschnitt 
2.2), die gegenüber der allgemein gehaltenen Förderrichtlinie das 
Erkenntnisinteresse an der Erprobung inhaltlich schärfen und eingrenzen, waren den 
Modellprojekten bis dahin nicht bekannt. Erst im September 2018 wurden die 
forschungsleitenden Fragen auf dem Treffen aller Modellprojekte (14. Bis 15. 
September 2018) mit der Vorstellung des Vorhabens der Begleitforschung 
präsentiert.  
 
Arbeitsstand 
Der Arbeitsstand der Modellprojekte war zu dem Zeitpunkt unterschiedlich weit. 
Während die ersten Modellprojekte bereits die praktische Erprobung begonnen 
hatten (beispielsweise Gewinnung von Leistungsberechtigten für die Erprobung, 
Erstellung von Handbüchern, Definierung von Verfahrensabläufen, Durchführung 
von Simulationsberechnungen zu Einkommen und Vermögen), waren andere erst 
mit der konzeptionellen Vorbereitung befasst (Klärung der rechtlichen Grundlagen, 
Entwicklung des Erprobungsdesigns). Schließlich hat sich die Personalgewinnung bei 
einigen Projekten als schwierig erwiesen, so dass einige Projekte im September 
2019 noch nicht vollständig arbeitsfähig waren.2 Dieser unterschiedliche 
Umsetzungsstand der Modellprojekte wirkt sich naturgemäß auf den Stand der 
gesamten Erprobung aus, so dass es eine Reihe von Modellprojekten gibt, die bisher 
nur wenige Erkenntnisse generieren konnten, während andere deutlich 
fortgeschrittener sind. Dazu kommt, dass jedes Modellprojekt seine eigene 
Zeitplanung hat. Diese sieht teilweise auch vor, mit der Erprobung von einzelnen 
Regelungsbereichen erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, also beispielsweise 
erst nach Inkrafttreten der Regelungen ab dem Jahre 2020, zu beginnen. 
 
Ausrichtung an den Forschungsfragen 
Bis zum September 2018 haben die Modellprojekte an der Erprobung auf Basis der 
in den Förderanträgen bzw. Zuwendungsbescheiden fixierten inhaltlichen 
Schwerpunkte, des methodischen Vorgehens und der Zeitplanung gearbeitet – 
allerdings ohne Kenntnis der Forschungsfragen. Diese sind jedoch weitaus 
spezifischer als die in der Förderrichtlinie benannten Regelungsbereiche. So war der 

                                           
 
2 Die extremsten Beispiele: Ein Modellprojektträger ist aufgrund erfolgloser Personalsuche von der Durchführung 

des Modellprojekts zurückgetreten. Ein anderes Modellprojekt konnte erst zum Februar 2019 die Stelle der 
Projektleitung besetzen. Auch bei anderen Modellprojekten hat sich die vollständige Besetzung der Stellen bis in 
den Dezember hineingezogen. Insgesamt ist ein häufiger Personalwechsel zu verzeichnen. 
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Regelungsbereich 7 lediglich mit dem Titel: „Bezüge zu anderen Leistungen der 
sozialen Sicherung, insbesondere soweit sie Gegenstand des Gesamtplanverfahrens 
sind“ überschrieben. Die Forschungsfragen fokussieren sich jedoch auf den in § 119 
Abs. 2 Satz 2 SGB IX geregelten „Sicherungsmechanismus“ für die Barmittel zum 
Verbleib bei dem Leistungsberechtigten. Ein Modellprojekt hatte bereits die 
Erprobung in diesem Regelungsbereich auf die Frühförderung ausgerichtet. Der 
Erprobungsansatz sah vor, dass das Modellprojekt das Gesamtplanverfahren gem. § 
117 SGB IX unter Beteiligung einer interdisziplinären Frühförderstelle durchspielt 
(mit insgesamt ca. 70 Neufällen). In Absprache mit der Begleitforschung und dem 
Auftraggeber wurden dem Modellprojekt eigene auf das Forschungsdesign des 
Modellprojekts zugeschnittene Fragen zur Bearbeitung zugewiesen (vgl. 
Forschungsfragen Frühförderung). Ähnlich verhielt es sich mit dem 
Regelungsbereich 3 „Umsetzung des Rangverhältnisses von Leistungen der 
Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege (§ 91 Absatz 3 und § 103 SGB IX)“. 
Hier lagen einerseits sehr detaillierte, aber inhaltlich und methodisch weit 
voneinander divergierende Konzepte vor (beispielsweise zur Untersuchung, 
Definition und Erprobung von Abgrenzungskriterien zwischen EGH und Pflege sowie 
zur Erprobung des Verfahrens der Umsetzung der Empfehlung von GKV und BAGüS 
zum Verfahren gemäß § 13 Abs. 4 SGB XI). Andere Modellprojekte hatten sich 
dagegen vorgenommen, die Umsetzung des Rangverhältnisses in den 
Gesamtplanverfahren zu erproben. Hinzu kommt, dass es für ein Projekt aufgrund 
der zwischenzeitlich erfolgten Regelung zur EGH-Zuständigkeit durch das BTHG-
Ausführungsgesetz des Landes nicht mehr möglich war, die zugespitzten 
Forschungsfragen des Regelungsbereichs 6 „Abgrenzung der neuen Leistungen der 
Eingliederungshilfe nach Artikel 1 Teil 2 von den Leistungen nach dem 4. Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (existenzsichernde Leistungen)“3 zu beantworten. 
Darüber hinaus stellen einige Modellprojekte die Berechnung fiskalischer 
Auswirkungen in den Vordergrund, andere schauen dagegen auf die Auswirkungen 
in den Verfahren und wieder andere bearbeiten alle Aspekte gleichermaßen (was 
wiederum eine Ressourcenfrage ist – s.o.). 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Modellprojekte die Erprobung nur zum Teil 
auf alle Forschungsfragen des Regelungsbereichs ausgerichtet haben. 
 
Ausgehend davon, dass sich die Modellprojekte in unterschiedlichem Maße auf die 
Erprobung der einzelnen Regelungsbereiche konzentrieren (von der Bearbeitung 
aller bis hin zu nur einem Regelungsbereich) ist insgesamt also ein stark 
unterschiedlicher Arbeitsstand in der Erprobung festzustellen. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass nicht alle Forschungsfragen aller sieben Regelungsbereiche 

                                           
 
3 Formulierung laut Förderrichtlinie 
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gleichermaßen von den Modellprojekten angegangen werden. Die Erprobung findet 
nicht nur in einem heterogen geprägten Feld und mit unterschiedlicher 
Ressourcenausstattung der Projekte statt (vgl. 3.1), sondern sie verläuft auch in 
zeitlicher (Arbeitsstand), inhaltlicher (Forschungsfragen) und methodischer 
(Erprobungsansätze und deren Umsetzungsstand) Hinsicht heterogen. Zum Stand 
des Zwischenberichts können deshalb erst punktuell Ergebnisse vorliegen und nicht 
in der Breite aller Regelungsbereiche und Forschungsfragen beantwortet werden. 
Diese Situation ist bei der Interpretation der in diesem Zwischenbericht vorgestellten 
Ergebnisse zu berücksichtigen. Die Heterogenität der Voraussetzungen für die 
Erprobung der Modellprojekte, ihrer Ansätze und ihres Standes stellt aber auch 
besondere Anforderungen an die Herangehensweise und Methodik für die 
Begleitforschung. Darauf sowie auf die letztendlich genutzten Instrumente zur 
Datenerhebung wird im folgenden Kapitel eingegangen.  
 

3.3 Fazit 

Die Modellprojekte sind in einer sehr heterogenen Struktur von EGH-
Leistungsträgern aus 15 Bundesländern verankert. Diese Struktur bildet 
grundsätzlich auch die Heterogenität von Regelungen, Strukturen und Verfahren für 
die Umsetzung des Teilhaberechts für Menschen mit Behinderungen insgesamt in 
Deutschland ab. Die Trägerstrukturen der Modellprojekte bilden allerdings keine 
statistisch valide repräsentative Stichprobe ab, da die Modellprojekte im Wege eines 
Antragsverfahrens ausgewählt wurden, bei dem eine Vielzahl von Voraussetzungen 
zu erfüllen waren. Gleichwohl erlaubt es die heterogene Trägerstruktur, die neuen 
Regelungen des BTHG in der realen Praxis zu erproben. 
Die unterschiedlichen Ressourcen der Modellprojekte, insbesondere in Bezug auf die 
Höhe der Förderung und die damit eng verbundene personelle Ausstattung, sind ein 
weiterer Faktor, der die Erprobung beeinflusst und zu einem heterogenen Vorgehen 
in der Erprobung führt. 
Die Modellprojekte konzentrieren sich in unterschiedlichem Maße auf die Erprobung 
der einzelnen Regelungsbereiche (von der Bearbeitung aller bis hin zu nur einem 
Regelungsbereich). Sie verläuft auch heterogen sowohl in zeitlicher (Arbeitsstand), 
inhaltlicher (Forschungsfragen) als auch methodischer (Erprobungsansätze und 
deren Umsetzungsstand) Hinsicht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle 
Forschungsfragen aller sieben Regelungsbereiche gleichermaßen von den 
Modellprojekten angegangen werden. Zum Stand des Zwischenberichts können 
deshalb erst punktuell Ergebnisse vorliegen und nicht in der Breite aller 
Regelungsbereiche und Forschungsfragen. 
Diese Situation ist bei der Interpretation der in diesem Zwischenbericht vorgestellten 
Ergebnisse zu berücksichtigen. 
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4. Methodisches Vorgehen
Mit der Erprobung der voraussichtlichen Wirkungen der gesetzlichen Neuregelungen 
des reformierten Rechts der Eingliederungshilfe hat der Gesetzgeber Neuland 
beschritten. Noch bei keinem verabschiedeten Regelwerk auf Bundesebene wurde 
die materiell-rechtliche Anwendung der künftigen Vorschriften und deren praktische 
Auswirkungen noch vor deren Inkrafttreten erprobt. Die modellhafte Erprobung von 
Regelungsbereichen des Artikels 1 Teil 2 BTHG stellt alle Beteiligten, einschließlich 
der Modellprojekte, das BMAS und die Begleitforschung vor gänzlich neue 
Herausforderungen. Auf etwaige relevante Vorerfahrungen mit einer ex-ante 
Erprobung gesetzlicher Regelungen kann keine der Beteiligten zurückgreifen. Hinzu 
kommt die Heterogenität der Voraussetzungen für die Erprobung sowie die 
Heterogenität der Modellprojekte in ihrem Herangehen und ihrem Stand der 
Arbeiten.  
Für die Begleitforschung der Projekte wurde vor diesem Hintergrund ein 
methodisches Design entwickelt, das erlaubt 
 für den Zwischenbericht 2019 den Stand der Projekte und ihre ersten Ergebnisse 

aus der Erprobung zu erfassen und zu untersuchen als auch  
 über die gesamte Laufzeit der Projekte bis zum 31.12.2021 die 

Erprobungsergebnisse zu erfassen und zu analysieren. 

Basierend auf einer explorativen Phase bis zum Jahresende 2018 wurden im ersten 
Quartal die dazugehörigen Erhebungsinstrumente von Kienbaum (Online-Plattform 
zur Erfassung quantitativer Daten sowie regelungsbereichsspezifische Fragebögen 
für die Befragung der Modellprojekte und Leistungserbringer) entwickelt.  
Parallel zu diesem Prozess lief das Verfahren zur Genehmigung der Übermittlung 
von Sozialdaten von den Modellprojekten an Kienbaum und infas GmbH gemäß § 75 
Abs. 4 SGB X durch die obersten Landesbehörden in den 15 beteiligten 
Bundesländern. Auf Basis der Genehmigungen wurden die datenschutzrechtlichen 
Aspekte zwischen den Modellprojekten und Kienbaum in bilateralen 
Datenübermittlungsverträgen geregelt. 
Die erste Datenerhebung bei den Modellprojekten erfolgte im Monat April. Sie 
umfasste  

 die Erhebung quantitativer Daten über die eigens für die Begleitforschung der 
modellhaften Erprobung entwickelte Online-Plattform, 

 eine stärker qualitativ angelegte Online-Befragung der Modellprojekte zu 
Fokus, Ansätzen / Vorgehen und Stand der Erprobungen sowie zu den dabei 
gewonnenen Ergebnissen und Erkenntnissen,  

 halbstrukturierte Interviews mit Leistungserbringern zu ihren Erfahrungen 
und ihrer Sicht auf die Trennung von existenzsichernden Leistungen von 
denen der EGH-Fachleistungen. 
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Parallel dazu hat infas einen ersten Leitfaden für die ab 2020 geplanten Interviews 
mit Leistungsberechtigten entwickelt und im Mai und Juni 2019 explorative 
Interviews mit leistungsberechtigten Personen durchgeführt. Diese Interviews 
wurden vor allem als Methodentest hinsichtlich der Machbarkeit und 
Durchführbarkeit des Interviews genutzt und es wurden Schlussfolgerungen für die 
Durchführung der Befragungen in 2020 gezogen.  
 
In den folgenden Abschnitten werden die Eckpunkte und Zielsetzungen des 
methodischen Designs sowie die Schritte hin zu seiner Entwicklung skizziert. 
 

4.1 Voranalyse der Projekte – Exploration 

Angesichts der vorgefundenen Heterogenität der Modellprojekte (s.o.) war zunächst 
eine systematische Exploration der Projekte notwendig, um die Arbeit der 
Modellprojekte nach wissenschaftlichen Maßstäben erfassen und untersuchen zu 
können. Ausgehend von der Sichtung der Antrags- und Bewilligungsunterlagen 
wurden zu diesem Zweck von Ende September bis Anfang Dezember 2018 alle 30 
Projekte von dem Kienbaum Forschungsteam besucht und in der Regel 
Gruppengespräche mit den Teams der Modellprojekte geführt (sog. Vor-Ort-
Besuche). In diesen Gesprächen wurde zunächst die Organisation und die 
Rahmenbedingungen des Modellprojekts sowie der Stand der Erprobung insgesamt 
erhoben und reflektiert. Anschließend waren dann, spezifisch nach den einzelnen 
Regelungsbereichen sowie differenziert nach den Forschungsfragen, die folgenden 
Aspekte zu klären: 
 Fallzahlen  
 Methodisches Vorgehen  
 Organisation der Erprobung (Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern, 

Leistungsberechtigten, Leistungserbringern, Verbänden etc.) 
 Datenermittlung, Dokumentation und Datentransfer 

 
Bei jedem Besuch wurde darüber hinaus auch der Klärungsbedarf des Modellprojekts 
festgehalten und bei grundsätzlichen rechtlichen Fragen gegebenenfalls an das 
BMAS weitergeleitet. 
 
Die Vor-Ort-Besuche bestätigten das heterogene Bild des Stands der Erprobung, 
aber auch die Herausforderung, die Erprobung stärker auf die Forschungsfragen hin 
auszurichten. Vor diesem Hintergrund kamen das BMAS und Kienbaum überein, zu 
Beginn des Jahres 2019 Workshops mit den Modellprojekten zu den einzelnen 
Regelungsbereichen durchzuführen. 
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4.2 Entwicklung der Erhebungsinstrumente 

Es wurden im Januar 2019 insgesamt vier Workshops durchgeführt, an denen die 
jeweils betroffenen Modellprojekte teilnahmen: 
 Workshop zur Erprobung des Regelungsbereichs 3 
 Workshop zur Erprobung der Regelungsbereiche 6 und 7 
 Workshop zur Erprobung des Regelungsbereichs 4 
 Workshop zur Erprobung der Regelungsbereiche 2 und 5 

 
Übergeordnetes Ziel war es, möglichst valide Datengrundlagen für die 
Begleitforschung sowohl kurzfristig für diesen Zwischenbericht als auch für die 
gesamte Laufzeit der Erprobung zu schaffen. Voraussetzung hierfür war eine 
stärkere Ausrichtung der Erprobungsansätze an den Forschungsfragen. Im Rahmen 
der Workshops bot sich den Modellprojekten darüber hinaus die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch untereinander und damit der gegenseitigen Hilfestellung. 
Kienbaum nutze die Workshops gezielt, um sowohl die Befunde aus den Vor-Ort-
Besuchen zu präsentieren als auch um die Überlegungen zur Datenerhebung 
vorzustellen und mit den Modellprojekten abzustimmen. Die moderierten 
Diskussionen bildeten im Ergebnis einen wichtigen Input für die darauf folgende 
Entwicklung der Erhebungsinstrumente in den Monaten Februar und März 2019. 
Auch in diesen Prozess waren einzelne Modellprojekte zum Test der 
Erhebungsinstrumente einbezogen. Parallel dazu fanden individuelle Beratungen mit 
sechs Modellprojekten zu ihren Erprobungskonzepten statt. Aus der retrospektiven 
Sicht von Kienbaum war dieser Prozess zwischen den Modellprojekten und der 
Begleitforschung unverzichtbar, um den erzielten Rücklauf bei den Erhebungen im 
April 2019 zu erreichen. 
 

4.3 Datenerhebung und –Instrumente 

Im Folgenden sind die schließlich eingesetzten Instrumente zur Datenerhebung im 
Überblick beschrieben. Auf die Interviews mit den Leistungsberechtigten wird 
ausführlicher eingegangen, weil es hier um die Darstellung der Untersuchungen zur 
Machbarkeit der anvisierten Interviews mit Leistungsberechtigten geht. 
Die Online-Plattform wie auch die standardisierte Befragung der Projektträger sind 
weitgehend so angelegt, dass sie für alle Erhebungswellen im Rahmen der 
Begleitforschung eingesetzt werden können. Die einzelnen Erhebungstabellen, 
Fragebögen und Leitfäden sind in dem gesonderten Teil 2 des Berichts 
dokumentiert.  
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4.3.1 Online-Plattform 

Die Datenerhebung auf der Online-Plattform „mp-bthg.kienbaum.com“ dient der 
Erfassung quantitativer Angaben zur Erprobung. Die Projekte können auf der 
Plattform in sog. Online-Datentabellen laufend die Erprobung dokumentieren. Sie ist 
in zwei Ebenen gegliedert 
 Online-Datentabellen mit einzelfallbezogenen Daten und 
 Online-Datentabellen mit aggregierte Daten (vor allem zu den Merkmalen der 

Modellprojekte bzw. deren Träger.  
 

Im vorliegenden Bericht werden diese Datenquellen als „Datentabellen-Online“ 
zitiert.  
 

 Datentabellen Einzelfall bezogener Daten  

In den Online-Datentabellen mit einzelfallbezogenen Daten werden von den 
Modellprojekten zum einen die Merkmale von Leistungsberechtigten (Stammdaten), 
die in die Erprobung einbezogen werden, anonymisiert erfasst, zum anderen werden 
Angaben zur Erprobung und deren Ergebnisse (z.B. Umfang der EGH-Leistung, die 
eine Person heute erhält, Umfang der EGH-Leistung nach der ab 01.01.2020 
geltenden Rechtslage) erfasst. Die dafür erforderlichen Angaben unterscheiden sich 
nach den einzelnen Regelungsbereichen und Forschungsfragen. 
 

 Datentabellen aggregierter Daten  

In den Online-Datentabellen mit aggregierten Daten werden Kerndaten der 
Modellprojekte erfasst, zu denen insbesondere zentrale Hintergrundinformationen 
gehören, die für die Einordnung und Analyse von Erprobungsergebnissen relevant 
sind. Dazu gehören Merkmale des Trägers der Modellprojekte, wie z.B. die 
Entwicklung der Anzahl von EGH-Leistungsempfänger_innen im 
Zuständigkeitsbereich oder die Zuständigkeiten für die Gewährung anderer 
Leistungen. Zu einzelnen Regelungsbereichen werden zusätzliche aggregierte Daten 
abgefragt, die sich nur auf die Erprobung dieses Regelungsbereichs beziehen.  
 
4.3.2 Standardisierte Befragung der Projekte 

Die standardisierte Befragung der Projektträger erfragt jeweils zu den einzelnen 
Regelungsbereichen den Fokus und Stand der Erprobung und erhebt – soweit 
notwendig - spezifisch für die einzelnen Forschungsfragen das bisherige Vorgehen, 
Ergebnisse und Erkenntnisse. Darüber hinaus wird für jeden Regelungsbereich auch 
etwaiger Klärungsbedarf, der sich während der Erprobung stellt, erhoben. Die 
qualitativ geprägte online durchgeführte Befragung der Modellprojekte stellt eine 
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wichtige Ergänzung zu den quantitativen Erhebungen dar, unterstützt die 
Plausibilisierung der quantitativen Angaben und ist wichtig, um Stand und 
Ergebnisse der Erprobung zu erklären.  
Ergänzend dazu besteht jederzeit die Möglichkeit für die Modellprojekte, etwaige für 
die Begleitforschung relevante Dokumente (z.B. Projektberichte, Studien o.ä.) auf der 
Online-Plattform hochzuladen.  
 
4.3.3 Interviews mit Leistungserbringern 

Die Perspektive der Leistungserbringer ist insbesondere zur Beantwortung der 
Forschungsfragen zur Trennung der existenzsichernden Leistungen und der 
Fachleistungen relevant. Hierzu wurden bisher fünf Leistungserbringer in 
halbstandardisierten persönlichen Interviews befragt. 
 
4.3.4 Interviews mit Leistungsberechtigten 
 

 Zielsetzung und Einordnung der explorativen  
Interviews Mai/Juni 2019 

Im Mai und Juni 2019 hat infas im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung zur 
modellhaften Erprobung des BTHG explorative Interviews mit leistungsberechtigten 
Personen durchgeführt. Die Interviews dienten im ersten Schritt dazu, auszuloten, 
inwieweit und in welchem Maße die betroffenen Personen in der Lage und 
auskunftsfähig sind, welche (Assistenz- und Unterstützungs-) Leistungen sie aktuell 
erhalten. Im zweiten Schritt sollte festgestellt werden, inwieweit es gelingt, diese 
Leistungen mit der/dem Betroffenen in Bezug zur (bisherigen) Prozessgestaltung 
der Hilfeplanung und den Themenaspekten der Evaluation zu setzen. Drittens wurde 
erhoben, ob und inwiefern Betroffene über die anstehenden Rechtsänderungen in 
irgendeiner Weise informiert sind. Die Interviews sind insofern vor allem als 
Methodentest zu verstehen, mit dem Fokus auf Machbarkeit und Durchführbarkeit 
des Interviews. Im Blick stehen dabei auch die Verständlichkeit zentraler Begriffe 
und Prozesse. Geprüft wird, ob der Leitfaden für die vorgesehenen Interviews 
verständlich und handhabbar ist und ob die Fragen für die Betroffenen auch gut zu 
beantworten sind.  

Auf Basis der Ergebnisse aus diesem Frühjahr sind sodann Schlussfolgerungen zu 
ziehen, ob und wie die avisierten Vergleichseinschätzungen im kommenden Jahr von 
der Zielgruppe erhoben werden können. 
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 Entwicklung des Erhebungsinstruments  
(explorativer Leitfaden) 

Für die für 2020 geplanten 60 fallbezogenen Interviews mit EGH-
Leistungsberechtigten – anvisiert sind 15 qualitative Interviews je Regelungsbereich 
– stehen folgende vier Regelungsbereiche im Zentrum: 
 Erbringung von Assistenzleistungen, insbesondere in vollstationären 

Einrichtungen 
 Prüfung der Zumutbarkeit und Angemessenheit 
 Möglichkeiten der gemeinsamen Inanspruchnahme 
 Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung im Gesamtplanverfahren.  

 
Forschungsstrategisch interessiert vor allem die vergleichende Vorher-Nachher-
Perspektive auf die Rechtsänderungen, inwieweit sich also für die Befragten 
merkbare Änderungen im Leistungsumfang, der Leistungsqualität oder 
Leistungserbringung zeigen. Aussagen dazu setzen einerseits voraus, dass die 
fragliche Leistung für die befragte Person hinreichend deutlich spezifiziert ist, der 
Fragenstimulus also verständlich und eindeutig den Gegenstand benennt, auf den 
die befragte Person antworten soll. Andererseits hängt die Aussage- und mithin 
Interviewfähigkeit der Befragten grundsätzlich davon ab, kognitiv und kommunikativ 
in der Lage bzw. befähigt zu sein, die gestellten Fragen zu verstehen und zu diesen 
sach- oder themengerechte Antworten artikulieren zu können. Bei den EGH-
Leistungsberechtigten handelt es sich überwiegend um Menschen mit schweren und 
schwersten Beeinträchtigungen, insbesondere im kognitiven Bereich, die zweite 
größere Gruppe der EGH-Berechtigten weisen psychische Beeinträchtigungen auf. 
Vor diesem Hintergrund stellt die Interviewfähigkeit der Befragten zu dem durchaus 
komplexen Gegenstand im Rahmen eines leitfadengestützten Interviews die 
eigentliche Herausforderung dar. Im Rahmen der Exploration werden daher die 
Machbarkeit und die angemessene Form dieser leitfadengestützten Interviews auf 
den Prüfstand gestellt.  

Bei (vielen) EGH-Leistungsberechtigten dürften nicht nur gewisse kognitive Grenzen 
der Interviewfähigkeit vorliegen, sondern es kann auch plausibel davon 
ausgegangen werden, dass (viele oder die meisten) EGH-Leistungsberechtigten mit 
den fraglichen Rechtsnormen (SGB XII/SGB IX alt; BTHG/SGB IX neu) der 
thematisierten Regelungsbereichen entweder gar nicht oder nur in einem 
eingeschränkten Maße vertraut sein dürften. Darum wurde für die explorativen 
Interviews entschieden, den Leitfaden inhaltlich und sprachlich möglichst einfach zu 
halten und weithin an der Lebenswelt der Befragten auszurichten.  

Dafür wurden in Anlehnung an das ICF-Konzept sechs zentrale Lebensbereiche 
(Leben im Haushalt/Alltag, Mobilität, Aus- und Weiterbildung, Beschäftigung / 
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Berufliche Tätigkeit (auch WfbM), Kommunikation und soziale Kontakte, 
Freizeitaktivitäten) ausgewählt. Für jeden Lebensbereich wurde sodann zunächst die 
Frage vorgesehen, ob die befragte Person dafür eine regelmäßige Unterstützung 
durch betreuende Dienste oder Helfer erhalte, und wenn ja, um was für Dienste es 
sich dabei handelt. Im zweiten Schritt sollte die Zielperson die Frage beantworten, 
ob diese Dienste in dem persönlich benötigten Umfang zur Verfügung stehen. Die 
Klärung des erhaltenen Leistungsspektrums an EHG-Leistungen bildet den ersten 
Teil des Interviewleitfadens ab, neben der Erfassung der maßgeblichen 
Beeinträchtigungen und Behinderungen und des Gesundheitszustandes der 
Zielperson. 

In einem zweiten Interviewteil sollten die Antworten aus Teil 1 sodann auf die vier 
thematischen Regelungsbereiche bezogen werden, ohne dabei den Abstraktionsgrad 
der Fragen des Erhebungsinstruments zwingend zu steigern. Entsprechend wurden 
verschiedene Fragen zur Finanzierung/institutionellen Regelung von 
Assistenzleistungen, zum Hilfeplanverfahren, zur gemeinsamen Inanspruchnahme 
von Leistungen sowie zur Verfügbarkeit eines eigenen Geldbetrags in 
alltagsprachlicher Formulierung aufgesetzt.  

Schließlich wurde im letzten Teil des Erhebungsinstruments eine Frage dazu 
aufgenommen, ob die Zielperson schon von den anstehenden Rechtsänderungen 
2020 gehört habe und wenn ja, was sie gegebenenfalls dazu sagen könne. Auf 
vergleichende Fragen zur Rechtslage alt und neu, die im Jahr 2020 eine wichtige 
Rolle spielen sollen, wurde bewusst von vornherein verzichtet, da dieser Vergleich 
zum Erhebungszeitraum 2019 noch gar nicht gezogen werden kann.  
 

 Vorbereitung und Durchführung explorativer Interviews 

Da für die einvernehmlich mit BMAS verabredeten explorativen Interviews zum 
Frühjahr 2019 mit einigen EGH-Leistungsberechtigten vorab keine 
datenschutzrechtliche Genehmigung für eine Adressoffenbarung eingeholt werden 
konnte, konnte die Lösung nur sein, direkt Einverständniserklärungen bei den 
Zielpersonen für eine Kontaktaufnahme einholen zu lassen. Kienbaum fragte dafür 
bei den Modellprojekten an, im Rahmen der laufenden Kontakte mit EGH-
Leistungsberechtigten diese für die Mitwirkung an einem Interview zu interessieren 
und ein schriftliches Einverständnis zur Kontaktierung durch infas zu geben. Im 
Zuge dieser Aktion kamen 10 Einverständniserklärungen von Zielpersonen aus 
insgesamt vier Modellprojekten zusammen. 

Nach der Weiterleitung dieser Einverständniserklärungen von Kienbaum an infas 
nahm infas im Verlauf des Monats Mai 2019 direkten telefonischen Kontakt mit 
Zielpersonen auf, um konkrete Interviewtermine zu verabreden. infas (persönlich 
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vertreten durch die Projektleitung) konnte sodann zwischen Ende Mai und Anfang 
Juni insgesamt fünf explorative Interviews mit EGH-Leistungsberechtigten aus drei 
Modellprojekten aus den Bundesländern Baden-Württemberg, NRW und Thüringen 
führen.  

Umsetzungspraktisch verlief die Vorbereitung und Durchführung der Interviews 
problemlos. Die flankierende Unterstützung von Modellprojekten und 
Wohneinrichtungen (inklusive Tagesbetreuer_innen) für die genauen 
Terminabsprachen war vorbildlich. Der Einstieg in die Interviews vor Ort mit 
persönlicher Vorstellung, Skizzierung des Anliegens, die Einholung des 
Einverständnisses für das Interview und dessen Audioaufzeichnung des Interviews 
bei den Zielpersonen sowie die mündliche Erläuterung und Aushändigung der 
schriftlichen Erklärung zur Einhaltung des Datenschutzes (siehe Anlagen) verliefen 
reibungslos, ohne Nachfragen oder Irritationen bei den Zielpersonen. In zwei von 
fünf Interviews war ein/eine Tagesbetreuer_innen mit anwesend, die sich gleichwohl 
beide inhaltlich weitgehend zurückhielten und nur an wenigen Punkten ergänzende 
Informationen in das Gespräch einflochten.  

Die inhaltlichen Ergebnisse der Exploration werden im nächsten Abschnitt 
zusammengefasst. 
 

 Ergebnisse des Methodentests 

Profile der befragten Personen  
Von den fünf Befragten im Alter von etwa Mitte 20 bis Anfang 60 waren drei lern- 
bzw. kognitiv beeinträchtigt, zwei Befragte wiesen eine psychische Beeinträchtigung 
auf. Von den drei lernbeeinträchtigten Befragten benannten zwei ohne Zögern 
„Lese- und Schreibschwäche“ als ihre Beeinträchtigung, der/die dritte Befragte 
wollte oder konnte bemerkenswerterweise gar keine Beeinträchtigung oder 
Behinderung benennen, auch nicht auf Nachfrage. Diese Person räumte lediglich ein, 
sein Leben seit früher Kindheit in Heimen verbracht zu haben, wobei familiäre 
Gewalt im frühkindlichen Alter als ein Grund angedeutet wurde. Die zwei anderen 
Befragten führten ihre psychische Beeinträchtigung an, beides Formen der 
Schizophrenie. Mehrfachbeeinträchtigung wurde zum einen von einer Person 
angeführt, die neben der Lernbeeinträchtigung noch eine starke Sehschwäche 
aufwies. Zum anderen wies einer/eine der psychisch beeinträchtigten Befragten 
ebenfalls eine Sehschwäche sowie weitere physische Gesundheitsprobleme auf 
(unter anderem Herzfehler, Schlaganfallfolgen). Der aktuelle Gesundheitszustand 
wurde von allen Befragten als (relativ) gut eingeschätzt.  
Drei der fünf Befragten wohnen in Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen, 
zwei wohnen in einer betreuten Wohngemeinschaft. Von den fünf Befragten waren 
vier in WfbM beschäftigt, einer/eine der zwei psychisch beeinträchtigten Personen 
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ging aktuell keiner Form der Erwerbstätigkeit nach. Keiner der Befragten befand sich 
zum Erhebungszeitpunkt in einer Aus- oder Weiterbildung. 

Aus der Außenperspektive des wissenschaftlichen Beobachters oder Interviewers 
handelte es sich bei allen fünf Befragten um Personen mit guter bis sehr guter 
Sprachfähigkeit und allgemein guter Kommunikationsfähigkeit im Gesprächsdialog. 
Dies korrespondiert auch mit der Übernahme von einzelnen Ehrenämtern (z.B. in der 
Behindertenpolitik). Eine der lernbeeinträchtigten befragten Personen sowie eine der 
psychisch beeinträchtigten befragten Personen waren im Heimbeirat der 
Wohneinrichtung tätig. 

Antwortverhalten der befragten Personen  
Die Fragen des Interviewleitfadens wurden von den drei Zielpersonen mit kognitiver 
Beeinträchtigung überwiegend korrekt verstanden, von den Zielpersonen mit 
psychischer Beeinträchtigung vollständig korrekt verstanden. Bei einzelnen Fragen 
bezogen sich die Antworten der kognitiv Beeinträchtigten auf etwas anderes als das, 
worauf die Frage eigentlich abzielte. Diese Fragen wurden offenkundig falsch 
verstanden und eingeordnet und verwiesen teilweise auch eindeutig auf 
personenbezogene Einschränkungen in kognitiven oder kommunikativen 
Kompetenzen. Bei einer der befragten Personen war in diesem Zusammenhang 
besonders auffällig, dass er auf viele Fragen durchaus wortreich und eloquent 
einging, bei einzelnen Fragen aber „an der Frage vorbei“ antwortete. Einer der 
psychisch beeinträchtigten Befragten war in seinen Antworten hingegen recht 
wortkarg; bei vielen Fragen war es notwendig genauer nachzufragen. Am Ende des 
Interviews war bei dieser Person eine deutliche Erleichterung zu spüren, die 
Interviewsituation hinter sich gebracht zu haben. 

In Bezug auf das Antwortverhalten der Befragten ist für viele Fragen festzuhalten, 
dass sich die Befragten eher knapp und sparsam ausdrücken. Das gilt vor allem für 
die Einschätzungs- oder Bewertungsfragen mit Blick auf die persönliche 
Versorgungslage mit unterstützenden Diensten in den angesprochenen 
Lebensbereichen. Zumeist äußern sich die Befragten zufrieden über ihre aktuelle 
Situation in fraglichen Bereichen und artikulieren auch keine Zusatzwünsche oder 
Zusatzbedarfe, die Antworten fallen dazu in der Regel entsprechend kurz aus. Zu 
einzelnen Themenaspekten, die die Befragten persönlich bewegen oder 
interessieren, erfolgen von Einzelnen auch längere Aussagen oder Ausführungen 
(z.B. zu Hobbies oder zum Ehrenamt, zum Wunsch mit der Freundin 
zusammenzuziehen etc.), dieses ist durchaus im Sinne der Methode eines 
leitfadengestützten Interviews.  
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Befunde zu den Forschungsfragen 
Bei dem inhaltlichen Block zur analytischen Einordnung der persönlichen Situation 
zu den thematischen Regelungsbereichen (Teil 2 des Leitfadens) ergaben sich 
unterschiedlich ergiebige Antworten von den Befragten. Zunächst wurde die 
Zielperson zur Finanzierung der persönlichen Unterstützungsleistungen befragt, ob 
sie dazu etwas wisse oder sagen könne. Zwei der kognitiv beeinträchtigten 
Befragten wussten dazu nichts oder konnten nur eine Vermutung äußern, der/die 
dritte kognitiv beeinträchtigte Befragte antwortete, dass die Unterstützung vom 
„Kostenträger“ bezahlt werde. Die zwei psychisch beeinträchtigten Personen 
nannten ebenfalls korrekt den zuständigen Kostenträger. Bei dieser Frage bewegt 
sich das Antwortspektrum also genau zwischen Wissen und Nicht-Wissen. 
Die Frage nach einem persönlichen Hilfe- oder Gesamtplan wurde hingegen von 
allen fünf positiv beantwortet, d.h. für die Zielpersonen war der Begriff des 
Hilfeplans durchaus geläufig und sie wussten, dass für sie selbst ein solcher Plan 
gemacht wurde und existiert. Die Befragten wussten teilweise auch sehr genau, 
welche Personen beim Hilfeplanverfahren dabei mit anwesend waren. Nachfragen zu 
den inhaltlichen Details des (letzten) Hilfeplangesprächs ergaben nur wenig 
Zusatzinformation, zum Teil konnte sich dazu nicht gut erinnert werden, zum Teil 
ergab sich die Aussage, dass die Beteiligten verschiedene Fragen gestellt hätten, 
ähnlich wie beim laufenden (Interview-)Gespräch. Die Befragten gaben 
übereinstimmend an, dass ihre Wünsche bei der Hilfeplanung berücksichtigt 
wurden. Die psychisch beeinträchtigten Befragten betonen in diesem 
Zusammenhang insbesondere die Berücksichtigung ihrer Wünsche bezüglich der 
Wohnform und der Art der Betreuung im Rahmen des Hilfeplanverfahrens. 
Hinsichtlich der Nachfragen zum Wunsch- und Wahlrecht mit Blick auf Umgang und 
Reaktionen ergaben sich kaum weiterführende Antworten. So konnte z.B. keiner der 
Befragten von Erlebnissen berichten, dass persönliche Wünsche abgelehnt oder 
kritisch aufgenommen wurden.  

Eine gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen liegt bei den Befragten (in 
unterschiedlichem Umfang und Art) beim Wohnen, gemeinsamen Freizeitaktivitäten 
in der Wohngruppe, sowie (in einem Fall) beim Fahrdienst zur WfbM vor. Damit 
zeigten sich alle Befragten aktuell im Kern zufrieden. Lediglich eine der zwei 
psychisch beeinträchtigten Personen führte an, irgendwann in der Zukunft lieber 
wieder allein wohnen und vielleicht auch eine Familie gründen zu wollen. Insgesamt 
erbrachten die Nachfragen bei den Zielpersonen zur gemeinsamen 
Inanspruchnahme keine Hinweise auf aktuell virulente Konfliktlinien oder Probleme, 
auch nicht auf der Ebene der Mitbewohner innen in der Wohneinrichtung. 

Abschließend wurde nach der Kenntnis der anstehenden Rechtsänderungen gefragt. 
Von den drei Befragten mit kognitiven Beeinträchtigungen konnte keiner dazu etwas 
sagen; sie wussten dazu (noch) gar nichts. Entsprechend konnten sie auch nicht die 
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Frage beantworten, was sie persönlich für sich von diesen Änderungen erwarten. Die 
zwei psychisch beeinträchtigten Personen zeigten sich dagegen als besser 
informiert. Beide kannten das persönliche Budget, der eine Befragte hatte sogar 
entsprechende Detailkenntnisse. Die zwei Befragten wiesen zudem auf ein 
Informationsschreiben sowie ein Informationsgespräch mit dem Kostenträger zum 
Bedarfsermittlungsinstrument hin. Eine der befragten Personen verwies auf die 
Notwendigkeit, neue Anträge für 2020 stellen zu müssen. Als relevant erachten 
beide die Auswirkungen auf die finanzielle Gestaltung der Leistungen. 
 

 Vorläufige Schlussfolgerungen für die Haupterhebung 2020 

Die explorativen Interviews aus Mai/Juni 2019 verweisen im Kern auf die prinzipielle 
Machbarkeit (Durchführbarkeit) leitfadengestützter Interviews auch mit EGH-
Leistungsberechtigten. Nach Maßgabe unserer Ergebnisse ist es prinzipiell möglich, 
Art und Umfang von Behinderung, Beeinträchtigung und Gesundheitszustand zu 
erschließen sowie zu erheben, in welchen Lebensbereichen 
Unterstützungsleistungen durch Helfer oder Dienste erbracht werden und inwieweit 
gegebenenfalls noch weitere Unterstützungsleistungen benötigt oder gewünscht 
werden – auch wenn die hier Befragten kaum weitere Bedarfe artikuliert haben. Auch 
zu institutionellen Regelungen (Finanzierung, Hilfeplanverfahren) konnten partiell 
Auskünfte und Aussagen eingeholt werden, ebenso wie zur Bewertung der 
persönlichen Versorgung mit Unterstützungsleistungen der EGH.  

Zugleich ist die Durchführbarkeit von leitfadengestützten Interviews mit EGH-
Leistungsberechtigten nach unseren explorativen Befunden weiterhin keinesfalls als 
selbstverständlich zu bewerten. Einige Ergebnisse und Argumente sprechen 
dagegen, Leitfadeninterviews, wie in der getesteten Form, uneingeschränkt für die 
Haupterhebungsphase 2020 zu empfehlen. Zunächst ist die Frage der für ein 
solches Interview geeigneten Zielpersonen nüchtern und kritisch zu reflektieren. Bei 
den fünf befragten Personen der Exploration handelte es sich durchweg um 
Menschen mit guter bis sehr guter sprachlicher Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit. Im Personenkreis der EGH-Leistungsberechtigten stellen 
Personen mit einem solchen Kommunikationsprofil allerdings sicher eher die 
Ausnahme dar, viele andere Leistungsberechtigte dürften für ein Interview im 
skizzierten oder ähnlich konzipierten Rahmen kaum befähigt sein. 

Zudem zeigten sich selbst bei den kommunikativ überdurchschnittlich kompetenten 
Zielpersonen der Exploration Grenzen und Unschärfen beim Antwortverhalten. Um 
das Profil der erhaltenen Assistenzleistungen annähernd genau zu erfassen, sind 
zum Teil genaue und beharrliche Nachfragen erforderlich, weil gerade bei den 
kognitiv beeinträchtigten Personen nicht immer „passgenaue Antworten“ gegeben 
werden.  
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Darüber hinaus ist die Frage des Vergleichs des Leistungsprofils vor und nach 
Rechtsänderung noch gar nicht erprobt. Die für 2020 angedachten Interviews sind 
insofern konzeptionell noch anspruchsvoller und für die Zielpersonen entsprechend 
noch schwieriger. Um keine Artefakte zu produzieren, sollten gerade in Hinblick auf 
die dann notwendige Retrospektiverhebung (Leistungsprofil 2019 vor 
Rechtsänderung) klare zeitliche Referenzpunkte für die Zielpersonen geschaffen 
werden, um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern. 

Ein gewisser zu erwartender Vorteil der Interviewsituation 2020 liegt darin, bereits 
vor dem Interview ein kleines Set an personenbezogenen Stammdaten4 zu erhalten, 
deren Kenntnis die Vorbereitung und Durchführung des Interviews stützt. So wird 
etwa die Art der Behinderung der zu befragenden Personen vorab bekannt sein, was 
bei den explorativen Interviews im Frühjahr 2019 noch nicht vorgehalten werden 
konnte. Diese Stammdaten erleichtern daher sicher die Interviewplanung, sind indes 
für sich allein nicht hinreichend, die wesentlichen inhaltlichen Fragen des 
Leitfadeninterviews zu beantworten.  

Diesbezüglich bleibt es 2020 zunächst als vordringliche Aufgabe, etwaige 
Leistungsänderungen zwischen 2019 und 2020 möglichst präzise zu identifizieren. 
Erst in einem zweiten Schritt sind die möglichen Änderungen im persönlichen 
Leistungsprofil als auch die rechtlichen Änderungen aus der Perspektive der 
Leistungsberechtigten zu thematisieren und mit den Betroffenen zu besprechen. Die 
in den Explorationsinterviews gemachten Erfahrungen bestärken uns in der 
Richtigkeit dieser Vorgehensweise. Das Interview setzt bei der Lebenswelt der 
betroffenen Menschen an, was den persönlichen Zugang zu den Menschen ebnet 
und zudem erfahrungsgestützte Aussagen differenziert nach unterschiedlichen 
Lebensbereichen hervorbringt. Dazu gibt es, unseres Erachtens nach, keine 
tragfähige Alternative. Die Bewertung und Einordnung der lebensweltlichen 
Erfahrung von Leistungsberechtigen zu den analytisch relevanten Themen- oder 
Regelungsbereichen ist ungleich schwieriger, kann aber auch nur (mehr oder 
weniger gut) gelingen, wenn der „Anker“ der erhaltenen Unterstützungsleistungen 
und -dienste gelegt und geklärt ist. Darum empfehlen wir, die Grund- und 
Aufbaustruktur des Leitfadens für die Haupterhebung 2020 im Wesentlichen so zu 
belassen wie 2019 erprobt. 
 
 
 

                                           
 
4 Nach aktuellem Stand sind dies die Merkmale Alter (Geburtsjahr), Geschlecht, Art der Behinderung, Pflegegrad, in 

besonderer Einrichtung lebend, Bestandsfall, Neufall, Teilhabe- oder Gesamtplan liegt vor, gegebenenfalls 
Datum Teilhabe- oder Gesamtplan. 
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Anpassungsbedarfe und Optimierungsmöglichkeiten beim Leitfadeninstrument 
Die beschriebenen partiell auftretenden Unschärfen im Antwortverhalten und die 
Tendenzen zu sehr kurz gefassten und damit auch teils ungenauen oder 
unspezifischen Antworten verweisen aus unserer Sicht zugleich auf bestimmte 
Anpassungsbedarfe und Optimierungsmöglichkeiten beim Leitfadeninstrument. Um 
die Genauigkeit und die Differenziertheit der Antworten gerade zur persönlichen 
Lebenssituation und den Unterstützungsleistungen in den verschiedenen 
Lebensbereichen zu steigern, hielten wir es z.B. für hilfreich, die offenen Leitfragen 
teilweise mit sogenannten „Vorcodes“ zu hinterlegen und bedarfsweise einzusetzen.  
Vorcodes stellen themenrelevante Antwortkategorien dar, deren (gelegentliche bis 
häufige) Nennung auch im Rahmen eines qualitativen Interviews plausibel erwartet 
werden kann, die aber nicht standardmäßig vorgelesen werden. Wird der Vorcode 
eigeninitiativ von dem/der Respondenten_in genannt, können die Interviewer dies 
auf ihrem Interviewbogen einfach vermerken. Wird der Vorcode von dem/der 
Respondenten_in nicht genannt, können die Interviewer gegebenenfalls gezielt 
nachfragen, ob dieser Aspekt vielleicht doch eine Rolle im Kontext der Frage spielt. 
Auf diese Weise bleibt der offene Charakter der Interviewführung gewahrt, aber die 
Interviewer erhalten die Möglichkeit zu sorgfältig strukturierten Nachfragen, wenn 
erforderlich oder sinnvoll. Das Interview wird dadurch für beide Beteiligten etwas 
gestützt und vereinfacht, ohne dass es vollständig in die Form eines 
standardisierten Interviews kippt; zugleich werden die Antworten genauer und 
gehaltvoller gerade bei Befragten mit Tendenzen zu Kurzantworten. Darüber hinaus 
bleiben offene Einschätzungs- und Bewertungsfragen integraler Bestandteil des 
Leitfadens. 

Ein weiterer, aktuell noch offener Punkt für die Leitfaden- und Interviewgestaltung 
2020 betrifft die Frage, ob es in der Praxis durchführbar wäre, die Interviews jeweils 
auf einen Regelungsbereich hin abzustellen. Wenn jeweils nur ein 
Schwerpunktthema pro Interview anfiele, würde das Einzelinterview jeweils inhaltlich 
und zeitlich etwas entlastet oder entschlackt. Für die betroffenen Zielpersonen wäre 
dies sicher ein Vorteil. Da die Regelungsbereiche aber einige Überlappungs- und 
Verschränkungsaspekte beinhalten, stellt sich zugleich die Frage, ob eine 
Fokussierung auf ein Schwerpunktthema pro Interview tatsächlich sinnvoll erscheint. 
Eine „ganzheitliche“ Fallbetrachtung spräche eher dagegen, in dessen Erschließung 
auch eine Stärke des qualitativen, leitfadengestützten Interviews zu sehen ist.  
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Abschließend sei noch einmal die notwendige Selektivität bei den zu befragenden 
Personen hingewiesen. Wenn der Ansatz der leitfadengestützten Interviews bei EGH-
Leistungsberechtigten umgesetzt wird, ist es praktisch unvermeidlich, sich 
vornehmlich auf Zielpersonen mit ausreichend guten Sprach- und 
Kommunikationskompetenzen zu beschränken. Die Umsetzung des (halb-)offenen 
Interviewansatzes und Leitfadens kann nicht für alle EGH-Leistungsberechtigten 
erfolgen. Eine Übersetzung in alle notwendigen barrierefreien 
Unterstützungsformate wäre – ganz abgesehen von Ressourcenfragen – auch rein 
praktisch gar nicht vollständig möglich, ohne auf flexible Nachfrageoptionen zu 
verzichten, was gerade ein Kernmerkmal für Leitfadeninterviews darstellt. Der 
Mehrwert der Leitfadeninterviews in diesem Projektkontext liegt indes gerade darin, 
anhand von ausgesuchten Einzelfällen die Implikationen und Auswirkungen der 
BTHG-Reformen auf die Betroffenen in einem qualitativen Zugriff exemplarisch und 
phänotypisch zu erschließen. 
 

4.4 Fazit zum methodischen Vorgehen und zur Datenerhebung 

Das methodische Grundgerüst mit einem Mix an quantitativen und qualitativen 
Instrumenten ist entwickelt und auf die Datenerfassung für den gesamten Zeitraum 
der Begleitforschung zur modellhaften Erprobung ausgelegt. 
Die erste Erhebungswelle im April 2019 hat gezeigt, dass es mit diesen 
ausdifferenzierten Instrumenten gelingt, die Heterogenität der Modellprojekte und 
der Erprobung zu erfassen. Fehlender Rücklauf bei den Datentabellen oder in der 
Projektbefragung lässt sich in nahezu allen Fällen mit dem Stand der Erprobung 
erklären (vgl. Kapitel 3). Es gibt nur ein Projekt, das sich überhaupt nicht an der 
Datenerhebung beteiligt hat. In diesem Fall war die für die Erprobung vorgesehene 
Stelle vakant.   
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Mit einer - laut den Online-Datentabellen - geplanten Anzahl von 7.247 EGH-
Leistungsbeziehenden in der Erprobung erscheint eine Stichprobengrößenordnung 
erreicht, die in Relation zu der Gesamtanzahl von über 900.000 
Leistungsbeziehenden in Deutschland sowie zu knapp 292.000 
Leistungsbeziehenden im Zuständigkeitsbereich der Modellprojekte durchaus 
aussagekräftig sein kann: 

Abbildung 4.4-1: Relationen der Stichprobengröße der Erprobung 

 
Quelle: Eigene Abbildung nach Daten des Statistischen Bundesamtes und Daten aus den 
Online-Datentabellen der aggregierten Daten der MP, N=26 MP 
 
  

Empfänger_innen EGH gesamt in Deutschland (N=911.106)

Empfänger_innen EGH im 
Zuständigkeitsbereich der MP 

(N=291.829)

EGH Empfänger_innen in 
der Erprobung(N=3.208)

Geplante Fallzahlen (N=7247)
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Erfasst sind in den Online-Datentabellen bisher insgesamt 3.208 Fälle.5 Sie verteilen 
sich auf die Erprobung nach den einzelnen Regelungsbereichen wie folgt: 

Abbildung 4.4-2: Bisher erfasste Anzahl von Fällen nach Regelungsbereichen 

 
Quelle: Online-Datentabellen aggregierte Daten der MP, N=26 MP 
 
Die Verteilung der Fälle nach Regelungsbereichen zeigt, dass sich die Erprobung in 
Bezug auf Fallzahlen auf die Regelungsbereiche 1 und 6 konzentriert. Für die 
Ermittlung von finanziellen Auswirkungen können mit dieser Grundgesamtheit erste 
Aussagen getroffen werden. Anders stellt es sich jedoch bei den anderen 
Regelungsbereichen dar. Mit Fallzahlen zwischen 132 bis 633 Fällen können noch 
keine belastbaren Ergebnisse aus der Erprobung abgeleitet werden. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass längst nicht alle erfragten Daten zu den 
Fällen vorliegen. Die wesentliche Ursache hierfür ist die bereits beschriebene 
Heterogenität der Modellprojekte hinsichtlich ihrer Ausrichtung auf die 
Forschungsfragen, ihres Erprobungsansatzes und des Arbeitsstandes (vgl. Kapitel 
3). Um die Aussagekraft der bisherigen Erprobung im Einzelnen beurteilen zu 
können, ist ein differenzierter Blick auf jeden Regelungsbereich notwendig. Die 
spezifische Analyse der bisherigen Erprobung in den Regelungsbereichen nimmt 
deshalb den zentralen Raum dieses Zwischenberichts ein. Sie bietet in erster Linie 
Einsicht in die Implementierung der neuen Regelungen in die Praxis der EGH-Träger. 
Wenngleich die Implementierung erst unter „experimentellen Bedingungen“ erfolgt, 
lassen sich aus ihnen Aussagen dahingehend ableiten, welche Bedingungen für eine 
effektive Umsetzung der neuen Regelungen ab 01.01.2020 geschaffen sein sollten. 

                                           
 
5 Ein Fall kann jeweils für mehrere Regelungsbereiche vorgesehen sein. 
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Die Begleitforschung empfiehlt das folgende Kapitel auch vor diesem Hintergrund 
zu interpretieren.  
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5. Stand und Ergebnisse der Erprobung nach 
Regelungsbereichen 

5.1 Regelungsbereich 1 – Einkommen und Vermögen 

5.1.1 Fokus der Erprobung und Stand 

Die Untersuchungen zum Regelungsbereich richten sich auf die folgenden vier 
Forschungsfragen. 
 

Frage 1.1 – Welche finanziellen Auswirkungen hat die veränderte 
Einkommensheranziehung (Betrag nach § 136 ff. SGB IX) auf die 
Einkommenssituation der Betroffenen? 
Frage 1.2 – In welchem Umfang führen die Neuregelungen des 
Einkommenseinsatzes (EGH) zu einer Veränderung der Anzahl der 
Leistungsempfänger? 
Frage 1.3 – In welchem Umfang führt die Veränderung des Vermögenseinsatzes 
(Begriff des Vermögens nach § 139 SGB IX) zu einer Ausweitung der 
Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe? 
Frage 1.4 – Welche Auswirkungen hat der Systemwechsel (Umstellung von der 
sozialhilferechtlichen Berechnung des Einkommens und des Einkommenseinsatzes 
auf die zukünftige Zugrundelegung der Summe der Einkünfte bzw. der Bruttorente 
und der Ermittlung des Beitrags nach § 137 SGB IX) auf den Verwaltungsvollzug? 

 
Laut den Zuwendungsbescheiden erproben insgesamt 18 Modellprojekte die 
Auswirkungen der für die Eingliederungshilfe ab dem 1.1.2020 neu geltenden 
Regelungen zur Heranziehung von Einkommen und Vermögen.  
Zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung im April 2019 haben sich jeweils 16 
Modellprojekte an der MP-Befragung beteiligt und Falldaten in den Online-
Datentabellen hinterlegt.6  
 

                                           
 
6 Eines der beiden Modellprojekte, das keine Daten zum Regelungsbereich 1 an die Begleitforschung übermittelt 

hat, erprobt die Auswirkungen der Neuregelung bei der Einkommens- und Vermögensheranziehung nur mit 
Leistungsberechtigten, die zukünftig vom Lebenslagenmodell umfasst sind (siehe Forschungsfrage 3.3). Die 
Ergebnisse der Berechnungen werden von diesem Modellprojekt im Rahmen der Datenlieferung für den 
Regelungsbereichs 3 übermittelt. Das zweite Modellprojekt, das sich nicht an der ersten Datenübermittlung 
beteiligt hat, hat die Teilnahme am gesamten Erprobungsvorhaben bis auf unbestimmte Zeit eingestellt. 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 119 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

 
58 

Abbildung 5.1 - 1 zeigt auf, wie viele Modellprojekte zu jeder Forschungsfrage im 
Regelungsbereich 1 arbeiten. Insgesamt 15 Modellprojekte bearbeiten demnach im 
Rahmen der Erprobung die Forschungsfrage 1.1 und je zwischen 13 und 14 
Modellprojekte die Forschungsfragen 1.2 bis 1.4. Elf Projekte erproben den 
Regelungsbereich 1 in seiner Gesamtheit und sehen vor, im Rahmen der 
Projektlaufzeit zu allen Forschungsfragen Daten zu erheben und zu übermitteln.  

Abbildung 5.1 - 1: Anzahl MP, die Forschungsfragen im RB 1 bearbeiten 

 
Quelle: MP-Befragung RB 1, Frage „Welche Forschungsfragen zum Regelungsbereich gehen 
Sie in der Erprobung an?“ N=16, Mehrfachnennung möglich  
 
Die Erprobung der Neuregelung der Einkommens- und Vermögensheranziehung ist 
je nach Forschungsfrage sehr unterschiedlich weit vorangeschritten.  
14 der 16 Modellprojekte haben im Rahmen der Erprobung bereits 
Simulationsberechnungen für Einzelfälle nach den Vorgaben der §§ 135 ff. SGB IX 
durchgeführt und einen Vergleich zur aktuellen Höhe des Einkommenseinsatzes 
angestellt (Frage 1.1). Zwei Modellprojekte haben in der Online-Datentabelle bislang 
nur die Stammdaten der für die Simulationsberechnung vorgesehenen Fälle erfasst 
bzw. die Höhe des aktuellen Einkommenseinsatzes (und die entsprechende 
Berechnungsgrundlage) ausgewiesen. Beide Modellprojekte planen die 
Simulationsberechnungen zur Einkommensheranziehung für diese Fälle zu einem 
späteren Zeitpunkt durchzuführen.  
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Die Forschungsfragen 1.2 und 1.3 (Auswirkungen auf die Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen) werden von 14 Modellprojekten im Rahmen der 
Erprobung bearbeitet. Der Erprobungsansatz sieht vor, dass die Modellprojekte die 
Anzahl ihrer EGH-Leistungsempfänger_innen nach Jahren jeweils zum Jahresende 
(Dezember 2016 bis Dezember 2021) ausweisen. Derzeit gibt es, ohne aufwändige 
Befragungen, keine zuverlässige Methode, die Entwicklung der Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen zu prognostizieren. 
 
Die Forschungsfrage 1.4 wird von 13 Modellprojekten bearbeitet. Knapp zwei Drittel 
der Modellprojekte hat pilothaft die Prozesse der Fallbearbeitung nach künftigem 
Recht erprobt. Demgegenüber stehen 3 Modellprojekte noch am Anfang der 
Erprobung bzw. haben erst die praktischen Vorbereitungen der Erprobung 
abgeschlossen (siehe Abbildung 5.1 - 2).  

Abbildung 5.1 - 2: Stand der Erprobungsarbeiten RB 1 

 
Quelle: MP-Befragung RB 1, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt in der Erprobung der 
Auswirkungen auf den Verwaltungsvollzug vorangeschritten?“ N=13  
 
5.1.2 Vorgehen in der Erprobung 

Die Erprobung im Regelungsbereich 1 (insbesondere die Erprobung der 
Forschungsfragen 1.1. und 1.4) erfordert grundsätzlich den Einsatz eines 
Kalkulationstools bzw. einer Berechnungsvorlage, anhand derer die Veränderung der 
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Höhe des Einkommenseinsatzes nach Rechtslage 1.1.2020 kalkuliert werden kann. 
Alle Modellprojekte, die eine Simulationsberechnung durchgeführt haben, nutzen 
ein entsprechendes Kalkulationsinstrument. Zwei Modellprojekte arbeiten bereits 
mit der Fachsoftware zur Bestimmung des Einkommens- und Vermögenseinsatzes. 
Die Mehrzahl der Modellprojekte kann noch nicht abschätzen, ab welchem Zeitpunkt 
die Fachsoftware zur Verfügung steht und hat dafür eigene, meist Excel-basierte 
Tools entwickelt.7 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 
Berechnungswege und Ergebnisse zwischen den Modellprojekten unterscheiden. Die 
Begleitforschung geht davon aus, dass sich etwaige Unterschiede vor allem mit der 
Einführung der Fachsoftware nivellieren werden.  

Die Stichprobe im Regelungsbereich 1 umfasst insgesamt 1.645 Fälle. In knapp der 
Hälfte der Modellprojekte sind nur Leistungsberechtigte in die Stichprobe 
einbezogen, die bereits nach geltendem Recht einen Einkommenseinsatz leisten. 
Diese Modellprojekte gehen von der Annahme aus, dass Leistungsberechtigte, die 
nach aktueller Rechtslage keinen Einkommenseinsatz leisten müssten 
(beispielsweise aufgrund von niedrigem Einkommen oder Bezug von Leistungen 
gem. §138 Abs. 1 (8) SGB IX), nach dem Systemwechsel nicht schlechter gestellt 
seien. Der Fallbestand in der Stichprobe des Regelungsbereichs 1 ist also 
dahingehend verzerrt, dass mehr Leistungsberechtigte vertreten sind, die nach 
aktuellem bzw. künftigem Recht einen Einkommenseinsatz leisten müssen, als für 
die Grundgesamtheit aller Leistungsberechtigten in den Modellprojekten zu 
erwarten wäre.  
 
  

                                           
 
7 Antworten auf Frage „Bitte geben Sie an, ab welchem Zeitpunkt Ihnen voraussichtlich die Fachsoftware zur 

Einkommen- und Vermögensanrechnung zur Verfügung steht.“, N=16 
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5.1.3 Befunde zu den Forschungsfragen 

 Frage 1.1 – Auswirkungen auf Einkommenssituation der 
Leistungsberechtigten 

Frage 1.1 – Welche finanziellen Auswirkungen hat die veränderte 
Einkommensheranziehung (Betrag nach § 136 ff. SGB IX) auf die 
Einkommenssituation der Betroffenen? 

 
In den Online-Datentabellen werden für jeden Einzelfall Daten zur Höhe des 
Einkommenseinsatzes und des zugrundeliegenden Einkommens für bis zu drei 
Bezugszeiträume erhoben. Die nachfolgend dargestellten Werte zum 
Einkommenseinsatz wurden auf Grundlage der Daten der Online-Datentabellen 
berechnet. Die Ergebnisse der Berechnungen beziehen sich, falls nicht anders 
ausgewiesen, sowohl auf Daten der ambulant als auch stationär lebenden 
Leistungsberechtigten. 
Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass die Höhe des 
berechneten Einkommenseinsatzes sich nicht in jedem Fall ausschließlich auf EGH-
Leistungen bezieht. Hintergrund ist, dass Leistungsberechtigte in stationären 
Einrichtungen, nach dem derzeit geltenden Recht eine Komplexleistung erhalten. 
Durch diese Komplexleistung werden alle Leistungen der Eingliederungshilfe und 
des notwendigen Lebensunterhalts abgedeckt. 
Aufgrund der fehlenden Differenzierung, beziehen sich die Berechnungen zum 
Einkommenseinsatz der stationär lebenden Leistungsberechtigten daher 
mehrheitlich sowohl auf den Teil des Einkommens, der für Leistungen der EGH als 
auch auf den Teil des Einkommens, der für die Grundsicherung eingesetzt werden 
muss. Nur wenige Modellprojekte haben den Teil des Einkommens, der für 
Leistungen der EGH aufgebracht werden muss separat ausgewiesen. 
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Die Werte zum Einkommenseinsatz der ambulant lebenden Leistungsberechtigten 
wie auch die Werte zum künftigen Einkommenseinsatz (nach dem 1.1.2020) 
beziehen sich hingegen Modellprojekt übergreifend auf die tatsächliche Höhe des 
Einkommenseinsatzes für die Leistungen der EGH. 

Abbildung 5.1 - 3: Darstellung der Veränderungen in den Berechnungsgrundlagen 
nach den drei Bezugszeiträumen 

BBezugszeitraum 1  
  

BBezugszeitraum 2  BBezugszeitraum 3  

Bestimmung des 
Einkommenseinsatzes und 
Berechnungsgrundlage gem. 
§§ 87 bis 89 SGB XII  

Bestimmung des 
Einkommenseinsatzes und 
Berechnungsgrundlage gem. 
§§ 87 bis 89 SGB XII  

Bestimmung des 
Einkommenseinsatzes und 
Berechnungsgrundlage gem. 
§§ 136 bis 138 SGB IX-neu 

Rechtslage vvor 1.1.2017  Rechtslage nnach 1.1.2017  Rechtslage nnach 1.1.2020  

   Zusätzlicher Freibetrag 
auf Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit 

 Erhöhung der 
Vermögensfreigrenze 
auf 27.600 Euro 

 Neugestaltung des 
Einkommens-
Beitragssystems  

 Erhöhung der 
Grundfreibeträge auf 
Einkommen 

 Freibleibendes 
Partnereinkommen und –
vermögen 

 Erhöhung der 
Vermögensfreigrenze 
auf ca. 50.000 Euro 

Quelle: Eigene Darstellung Kienbaum 
 
Der erste Bezugszeitraum bezieht sich auf den Zeitraum vor den Änderungen in der 
Einkommensheranziehung im SGB XII zum 1.1.2017. Der zweite Bezugszeitraum 
bezieht sich auf den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2019 und damit auf die 
derzeit geltenden Vorschriften zur Einkommensheranziehung gem. den §§ 87 bis 
89 SGB XII. Der dritte Bezugszeitraum bezieht sich schließlich auf den Zeitraum ab 
dem 1.1.2020 und damit auf die künftigen Regelungen zur 
Einkommensheranziehung nach dem SGB IX. 
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Insgesamt wurden in den Online-Datentabellen für 1.645 Leistungsberechtigte 
Angaben zum Einkommenseinsatz und der Berechnungsgrundlage (zu mindestens 
einem der drei Bezugszeiträume) erfasst. Die Abbildung 5.1 - 4 verdeutlicht, dass 
sich die Fallzahlen je nach Bezugszeitraum stark unterscheiden.  

Abbildung 5.1 - 4: Fallzahlen nach Bezugszeiträumen 

 
Quelle: Online-Datentabellen RB 1, N=1.645 
 
Nur vier Modellprojekte haben für 92 Fälle Vergleichsberechnungen nach den drei 
Bezugszeiträumen (vor 1.1.2017, aktuell, nach 1.1.2020) durchgeführt. 
Entscheidend für die Beantwortung der Forschungsfrage 1.1. ist zum einen die 
Gegenüberstellung der Vergleichsberechnungen für den Bezugszeitraum 1 und 
Bezugszeitraum 2 sowie die Gegenüberstellung der Berechnungen für die 
Bezugszeiträume 2 und 3. Insgesamt haben sechs Modellprojekte für 257 Fälle 
Daten zur Höhe des Einkommenseinsatzes vor der ersten Erhöhung sowie nach dem 
1.1.2017 in den Online-Datentabellen erfasst. Eine Gegenüberstellung des aktuellen 
sowie künftigen Einkommenseinsatzes wurde für 1.157 Leistungsberechtigte 
durchgeführt. Insbesondere der Fallbestand der Vergleichsberechnungen für die 
Bezugszeiträume 2 und 3 ist ausreichend hoch, um aus den vorliegenden Daten 
erste Einschätzungen zu den finanziellen Auswirkungen der veränderten 
Einkommensheranziehung abzuleiten. 
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Vergleichsberechnung für die Bezugszeiträume 1 und 2  
Die Veränderung in der Einkommensheranziehung zum 1.1.2017 brachte für die 
Leistungsberechtigten in der Stichprobe keine bzw. nur eine geringfügige 
Verbesserung (siehe Abbildung 5.1 - 5). 

Abbildung 5.1 - 5: Höhe durchschnittlicher Einkommenseinsatz (Bezugszeitraum 1 
und 2)8  

 Bezugszeitraum 1 
(Rechtslage vvor 1.1.2017) 

Bezugszeitraum 2 
(Rechtslage nnach 1.1.2017) 

Anzahl LB mit Einkommenseinsatz 107 107 

Gesamtvolumen Einkommenseinsatz  
83.463 82.588 

Gesamtvolumen Einkommen (der LB 
mit Einkommenseinsatz) 

104.399 103.648 

Durchschn. Einkommen (der LB mit 
Einkommenseinsatz) 

975 968 

Durchschn. Einkommenseinsatz (der LB 
mit Einkommenseinsatz) 

7780  7771  
Quelle: Online-Datentabellen RB 1, N=257 
 
Dabei ist zu beachten, dass immerhin 150 von 257 Fällen in der Stichprobe bereits 
nach der Berechnung für den ersten Bezugszeitraum keinen Einkommenseinsatz 
leistete. Der andere Teil der Leistungsberechtigten leistete zwar vor dem 1.1.2017 
einen Einkommenseinsatz, bezog aber ein sehr geringes monatliches Einkommen 
von durchschnittlich knapp 1.000 Euro9. Für diese Fälle brachte die Erhöhung der 
Freigrenzen bei der Einkommensheranziehung keine wesentliche Besserstellungen – 
sie betrifft Leistungsberechtigte mit Erwerbseinkommen und Barvermögen von bis 
27.600 Euro. 
  
  

                                           
 
8 Der Wert zum Einkommenseinsatz der Leistungsberechtigten bezieht sich auf die stationär und ambulant lebenden 

Leistungsberechtigten. Der Einkommenseinsatz bei den stationär lebenden Leistungsberechtigten entspricht 
überwiegend dem Einkommenseinsatz für die Gesamtleistung in der stationären Einrichtung (Leistungen der 
EGH und des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII). 

9 Nettoeinkommen, dass für die Berechnung des Einkommenseinsatzes als Berechnungsgrundlage herangezogen 
wurde 
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Vergleichsberechnung für die Bezugszeiträume 2 und 3  
Zum 1.1.2020 wird die Eingliederungshilfe in das SGB IX überführt. Damit gelten für 
die Leistungsberechtigten auch günstigere Regelungen bei der Heranziehung von 
Einkommen für die EGH-Leistungen.  
Die Auswertung der Daten der Online-Datentabellen ergibt, dass die 
Leistungsberechtigten in der Stichprobe mehrheitlich von den neuen Regelungen zur 
Einkommensheranziehung profitieren, das heißt, dass sie künftig einen deutlich 
geringeren Einkommenseinsatz leisten müssen als vor dem Jahr 2020. Nach den 
Berechnungen der Modellprojekte ist keine/kein Leistungsberechtige_r nach neuem 
Recht schlechter gestellt und muss, bei gleichbleibend hohem Einkommen, künftig 
einen höheren Einkommenseinsatz leisten.  
Darüber hinaus interessiert, ob und in welchem Umfang die höheren 
Einkommensgrenzen dazu beitragen, dass künftig weniger Leistungsberechtigte 
einen Einkommenseinsatz für die EGH leisten müssen. In der Stichprobe setzen nach 
geltendem Recht 90 Prozent der Leistungsberechtigten Einkommen ein. Dieser 
Anteil umfasst sowohl stationär als auch ambulant lebende Leistungsberechtigte. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass für die Gruppe der stationär lebenden 
Leistungsberechtigten in den Berechnungen überwiegend nicht differenziert wurde 
zwischen EGH-Leistungen und möglichen Leistungen der Grundsicherung (vgl. 
oben). 
Legt man bei den Berechnungen zum Einkommenseinsatz der Leistungsberechtigten 
in der Stichprobe die Einkommensgrenzen gem. den §§ 135ff SGB IX zu Grunde, 
dann müssten nur noch 4 Prozent der Leistungsberechtigten künftig Einkommen für 
die EGH einsetzen. Das heißt, dass der Anteil der Leistungsberechtigten in der 
Stichprobe, die künftig einen Einkommenseinsatz für die EGH leisten müssten, im 
Vergleich zur gegenwärtigen Rechtslage sinken würde. Die tatsächliche Höhe der 
Differenz lässt sich noch nicht quantifizieren, da in den Daten zum derzeitigen 
Einkommenseinsatz der stationär lebenden Leistungsberechtigten überwiegend 
nicht zwischen dem Einkommenseinsatz für die EGH und dem für die 
Grundsicherung unterschieden wird. 
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Die folgende Abbildung stellt die Veränderungen in der Höhe des durchschnittlichen 
Einkommenseinsatzes je nach Wohnform dar. 

Abbildung 5.1 - 6: Höhe durchschnittlicher Einkommenseinsatz nach Wohnform  
(Bezugszeitraum 2 und 3)10,11 

 

 
Quelle:

 Online-Datentabellen RB 1 
 
Für die Daten der Stichprobe gilt: Nach geltendem Recht liegt der Mittelwert des von 
den Leistungsberechtigten einzusetzenden Einkommens bei knapp unter 400 Euro. 
Künftig liegt dieser Betrag deutlich niedriger - bei 97 Euro. Das entspricht einem 
Viertel der Höhe des aktuellen Betrags. Nur ein ambulant lebender 
Leistungsberechtigter würde künftig einen Einkommenseinsatz von 50 Euro 
monatlich leisten. Demgegenüber erbringen nach geltendem Recht 58 
Leistungsberechtigte im ambulanten Wohnen einen EK-Einsatz. Bei den stationär 
lebenden Leistungsberechtigten setzen künftig 40 Personen Einkommen in der Höhe 
von durchschnittlich 98 Euro monatlich für die EGH ein (aktuell sind es 906 
Personen). Die Standardabweichung beim Einkommenseinsatz liegt bei knapp 80 
Euro. Das heißt, im Durchschnitt weicht der künftig zu leistende Einkommenseinsatz 
für alle Leistungsberechtigten (im ambulanten und stationären Wohnen) um etwa 80 
Euro vom Mittelwert ab. Damit ist die Streuung der Werte um das arithmetische 
Mittel sehr groß.   
 

                                           
 
10 Der Gesamtwert zum Einkommenseinsatz der Leistungsberechtigten bezieht sich auf die stationär und ambulant 

lebenden Leistungsberechtigten. Der Einkommenseinsatz bei den stationär lebenden Leistungsberechtigten 
(gem. SGB XII) entspricht überwiegend dem Einkommenseinsatz für die Gesamtleistung in der stationären 
Einrichtung (Leistungen der EGH und des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII). 

11 Die Werte zur Höhe des durchschnittlich einzusetzenden Einkommens in Abbildung 5.1-5 unterscheiden sich 
wesentlich von den Werten zur Höhe des Einkommenseinsatzes in Abbildung 5.1-6. Diese Differenz ist dadurch 
zu erklären, dass den Berechnungen unterschiedliche Stichproben zu Grunde liegen, und zwar hinsichtlich der 
Zahl der Fälle als auch hinsichtlich deren Zusammensetzung. 
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Nach dem 1.1.2020 wird die Höhe des einzusetzenden Einkommens auf Basis der 
steuerrechtlichen Einkünfte des Leistungsberechtigten ermittelt. Durch die 
Festsetzung eines vergleichsweise höheren Grundfreibetrags für Einkommen aus 
Erwerbseinkommen erfolgt eine Privilegierung im Vergleich zu anderen 
Einkunftsarten. In Abbildung 5.1 - 7 wird die Höhe des durchschnittlichen 
Einkommenseinsatzes (nach aktuellem und künftigem Recht) differenziert nach 
Einkommensarten ausgewiesen.  

Abbildung 5.1 - 7: Einkommenshöhe und Einkommenseinsatz nach Einkommensart 

Leistungsberechtigte mit Einkommen überwiegend aus…  Einkommen nicht 
zuordenbar 
(gem. § 136 Abs. 
2 SGB IX-neu) 

Renteneinkünften nicht sozialversicher-
ungspflichtiger 
Beschäftigung12 

Sozialversicher-
ungspflichtiger 
Beschäftigung 

Anzahl LB mit EK-
Einsatz (nach SGB 
IX-neu) 

38 2 1 2 

Durchschn. EK der 
LB mit EK Einsatz  2161 - 3703 1450 

durchschn. EK-
Einsatz je LBEk-Einsatz   85 - 310 202 

Quelle: Online-Datentabellen RB 1 

In den Online-Datentabellen der betreffenden Modellprojekte sind insgesamt 85 
Leistungsberechtigte erfasst, die ein Einkommen aus einer (überwiegend) 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung beziehen. In nur einem dieser Fälle 
(mit einem Einkommen von 3.700 Euro) müsste der Leistungsberechtigte ab 2020 
einen Einkommenseinsatz (in Höhe von 310 Euro) leisten.  
Die Mehrheit der Leistungsberechtigten in der Stichprobe bezieht Einkommen 
überwiegend aus Renteneinkünften (929 Leistungsberechtigte). Davon müssten 36 
nach künftigem Recht einen Einkommenseinsatz leisten. Im Mittel beträgt bei diesen 
Leistungsberechtigten der künftige Einkommenseinsatz knapp 85 Euro (bei einem 
mittleren Einkommen von knapp über 2000 Euro monatlich). 

12 Die Plausibilitätsprüfung der Daten (N=2) ergab Unstimmigkeiten im Verhältnis der Höhe des Einkommens zur 
Höhe des errechneten Einkommenseinsatzes. 
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 Frage 1.2 und 1.3 – Auswirkungen auf die Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen in der EGH 

Frage 1.2 – In welchem Umfang führen die Neuregelungen des 
Einkommenseinsatzes (EGH) zu einer Veränderung der Anzahl der 
Leistungsempfänger? 
Frage 1.3 – In welchem Umfang führt die Veränderung des Vermögenseinsatzes 
(Begriff des Vermögens nach § 139 SGB IX) zu einer Ausweitung der 
Leistungsempfänger in der Eingliederungshilfe? 

 
In den Online-Datentabellen haben 14 Modellprojekte die absolute Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen in ihrem Zuständigkeitsbereich im Jahresverlauf von 
2016 bis 2018 (je zum 31. Dezember) erfasst. Aus den Daten kann die Entwicklung 
der Anzahl der Leistungsempfänger_innen abgeleitet und über die Jahre hinweg 
nachgezeichnet werden. Insgesamt verzeichnen die Modellprojekte als EGH-
Leistungsträger per Stichtag 31.12.2018 knapp 95.000 Leistungsempfänger_innen.  
 
In Abbildung 5.1 - 8 wird die Entwicklung der Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen in den Modellprojekten der Entwicklung der Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen im ganzen Bundesgebiet gegenübergestellt. 

Abbildung 5.1 - 8: Entwicklung Anzahl der Leistungsempfänger_innen in der EGH 
(2005 bis 2018) 

 
Quelle: Bundesamt für Statistik (Datenreihe von 2005 bis 2017) und Online-Datentabellen 
RB 1, N=14 
 
Die Anzahl der Leistungsempfänger_innen bei den Modellprojekten ist in den Jahren 
von 2016 bis 2018 kontinuierlich gestiegen – ein Prozent von 2016 auf 2017 und 
drei Prozent von 2017 auf 2018. Dieser Anstieg entspricht in etwa dem relativen 
Anstieg der EGH-Leistungsempfänger_innen im gesamten Bundesgebiet. Auffällig 
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ist, dass die erste Anhebung der Einkommens- und Vermögensgrenzen zum 
1.1.2017 mit keinem disproportionalen Anstieg der Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen einhergeht.  

Interessant für die Beantwortung der Forschungsfragen 1.2 und 1.3 ist die 
Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger_innen in den Jahren nach 
Inkrafttreten der neuen Regelungen in der Einkommens- und 
Vermögensheranziehung der EGH (zum 1.1.2020). Die Falldaten aus der Erprobung 
(vgl. Befunde zur Forschungsfrage 1.1.) deuten darauf hin, dass die Mehrzahl der 
Leistungsberechtigten, die heute einen Einkommenseinsatz leisten, nach künftigem 
Recht deutlich weniger oder gar kein Einkommen für die EGH einsetzen müssen. Es 
ist im Umkehrschluss davon auszugehen, dass Menschen mit Behinderungen, die 
aufgrund hohen Einkommens und Vermögens heute keine EGH-Leistungen 
beziehen, von den Veränderungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung 
in der EGH profitieren und sich damit die Anzahl der Leistungsempfänger_innen in 
der EGH ab dem 1.1.2020 erhöht. Der genaue Umfang dieser Veränderung kann 
zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bestimmt werden, da die Größe des 
Personenkreises der Menschen, die trotz Behinderung keine EGH-Leistungen 
beziehen (bspw. aufgrund zu hohen Einkommens oder Vermögens), den EGH-
Leistungsträgern der Modellprojekte nicht bekannt ist. 

Erste Aussagen zu möglichen Veränderungen im Umfang der 
Leistungsempfänger_innen ab dem 1.1.2020 werden ab dem Frühjahr 2021 möglich 
sein. Bis zu diesem Zeitpunkt liegen die Daten zur absoluten Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen nach Inkrafttreten der neuen Regelungen vor.  
 

 Frage 1.4 – Auswirkungen der veränderten Einkommens- und 
Vermögensheranziehung auf den Verwaltungsvollzug 

Frage 1.4 – Welche Auswirkungen hat der Systemwechsel (Umstellung von der 
sozialhilferechtlichen Berechnung des Einkommens und des Einkommenseinsatzes 
auf die zukünftige Zugrundelegung der Summe der Einkünfte bzw. der Bruttorente 
und der Ermittlung des Beitrags nach § 137 SGB IX) auf den Verwaltungsvollzug? 

 
Der Stand der Erprobung und die Datenbasis geben einen ersten Einblick in die 
Erprobung der Auswirkungen des Systemwechsels auf den Verwaltungsvollzug, 
können die Forschungsfragen jedoch noch nicht belastbar beantworten. Bei der 
Interpretation der vorliegenden Daten ist zu berücksichtigten, dass den 
Modellprojekten mehrheitlich die Fachsoftware zur Bestimmung des Einkommens- 
und Vermögenseinsatzes noch nicht zur Verfügung steht. Die Modellprojekte 
erwarten, dass sich frühestens ab Juli 2020 Routinen in den neuen Arbeitsprozessen 
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entwickelt haben werden. Die Mehrzahl der Modellprojekte (zehn von 13 
Modellprojekten) erwartet, dass sich durch die neue Einkommens-
Beitragsberechnung Veränderungen in den Arbeitsprozessen für die Fallbearbeitung 
ergeben.13 Zwei Modellprojekte geben an, dass sie keine grundlegenden 
Veränderungen erwarten bzw. ein Modellprojekt sagt aus, dass es hierzu noch keine 
Einschätzung abgeben kann. Abbildung 5.1 - 9 zeigt auf, an welchen Stellen die 
Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis besonders hervortreten.  

Abbildung 5.1 - 9: Veränderungen im Arbeitsablauf (bedingt durch neue Regelung zur 
Einkommens- und Vermögensheranziehung) 

 
Quelle: MP-Befragung RB 1, Frage „An welchen Stellen im Arbeitsablauf/in der 
Fallbearbeitung treten diese Veränderungen besonders stark hervor?“ N=10, 
Mehrfachnennung möglich  
 
Demnach sind in allen Prozessschritten – von der Antragsannahme bis hin zur 
Bescheidung – Auswirkungen für die Fallbearbeitung zu erwarten. Diese 
Auswirkungen treten insbesondere bei der Beratung und Information der 

                                           
 
13 Antworten auf Frage „Erwarten Sie, dass sich durch die neue Berechnungssystematik Veränderungen in den 

Arbeitsabläufen für die Fallbearbeitung ergeben (von der Antragsannahme und Beibringung von 
Einkommensnachweisen bis hin zur Bescheidung über den Einkommenseinsatz)?“, N=13 
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Leistungsberechtigten, bei der Beibringung von Unterlagen sowie bei der Prüfung 
und Kalkulation der Einkommens- und Vermögenseinsätze hervor.  
 
Auswirkungen auf die personellen/qualifikatorischen Anforderungen  
Die erwarteten Veränderungen wirken sich laut Aussage von sechs Modellprojekten 
(von 13) auch grundsätzlich auf die personellen/qualifikatorischen Anforderungen 
für die Fallbearbeitung aus. Vier Modellprojekte sehen dahingehend keine 
Veränderungen und drei Modellprojekte können hierzu noch keine Aussagen treffen. 
Die Aussagen der Modellprojekte weisen damit in unterschiedliche Richtungen. 14 
Drei der sechs Modellprojekte, die Veränderungen der 
personellen/qualifikatorischen Anforderungen erwarten, gehen davon aus, dass der 
bestehende Personalkörper die Qualifikationsanforderungen auch zukünftig 
weitestgehend abdecken kann.15 Dies gilt insbesondere dann, wenn Mitarbeitende in 
der neuen Berechnungssystematik geschult (Einkommenssteuerrecht) werden und 
punktuell zusätzliches Personal mit Ausbildung im Steuerrecht eingestellt wird. 
 
Auswirkungen auf die Aufwände in der Fallbearbeitung 
Die Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis treten in der Umstellungsphase 
besonders stark hervor. Bis zur Einstellung von Routinen ist daher davon 
auszugehen, dass ein Mehraufwand in der Fallbearbeitung für die Träger der EGH 
entsteht. Auch langfristig würde sich, laut Aussage zweier Modellprojekte, durch 
eine umfangreichere Detailprüfung in Einzelfällen, der Aufwand für die 
Fallbearbeitung erhöhen. Dies gelte insbesondere für Fälle, in denen keine 
Steuerbescheide vorlägen und bei der Fallbearbeitung die entsprechenden 
Nachweise einzufordern seien oder selbst zu prüfen sei, ob Einkünfte zur Summe 
der Einkünfte nach § 2 Abs. 2 EStG zählen. Darüber hinaus erwartet ein 
Modellprojekt, dass bei der Detailprüfung, eine größere Anzahl Unterlagen benötigt 
würde (sowohl für das Vorvorjahr als auch das aktuelle Jahr), um konkret die 
Jahresbruttobeträge der steuerrechtlich relevanten Einkünfte zu ermitteln. Die 
Anforderung bzw. Vorlage eines Nachweises über das aktuelle monatliche 
Nettoeinkommen, z.B. auch vereinfacht durch Kontoauszüge sei künftig nicht mehr 
ausreichend. Die Einholung der Unterlagen würde den Prozess der Fallbearbeitung 
daher annahmegemäß erhöhen.16 
                                           
 
14 Antworten auf Frage „Gehen Sie davon aus, dass sich durch die neue Berechnungssystematik grundsätzlich die 

qualifikatorischen/personellen Anforderungen für die Fallbearbeitung verändern? (bspw. Anforderungsprofile)“, 
N=13 

15 Antworten auf Frage „Kann den neuen Qualifikationsanforderungen mit dem bestehenden Personalköper im 
Großen und Ganzen entsprochen werden?“, N=6 

16 Antworten auf Frage „Erwarten Sie, dass durch die neue Arbeitsweise/die Prüfung der Einkommen nach SGB IX auf 
lange Sicht insgesamt ein Mehr- oder Minderaufwand für die Fallbearbeitung bei der Prüfung der Einkommen 
entsteht? “, N=13 
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Die Erfahrungen aus der Erprobung lassen andererseits auch vermuten, dass sich an 
einigen Stellen der Aufwand für die Fallbearbeitung reduziert. Ein Modellprojekt 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass zwar die Detailprüfung in 
Einzelfällen mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, sich aber andererseits aufgrund 
höherer Einkommens- und Vermögensfreigrenzen der Kreis derer, für die eine 
Prüfung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse notwendig erscheint, 
verringere.17 Wie die Befunde aus den Simulationsberechnungen zur 
Forschungsfrage 1.1. zeigen, bezieht die Mehrzahl der derzeitigen 
Leistungsempfänger_innen ein so niedriges Einkommen, dass eine Detailprüfung 
und Berechnung des Einkommens- und Vermögenseinsatzes nach künftigem Recht 
entfallen wird. Dies betrifft insbesondere Empfänger_innen der Grundsicherung, 
Rentner_innen mit Einkünften knapp über dem Grundsicherungsanspruch, 
geringfügig Beschäftigte und Arbeitnehmer_innen mit geringem Einkommen. Dieser 
Personenkreis stellt gegenwärtig die Mehrheit aller Leistungsempfänger_innen in der 
Stichprobe dar. 

Vor diesem Hintergrund ist auch nachvollziehbar, dass sechs (von 13) 
Modellprojekte angeben, dass sich auf lange Sicht kein Mehr- oder Minderaufwand 
für die Verwaltung erwarten lässt. Die übrigen sieben Modellprojekte geben an, dass 
sie die langfristigen Auswirkungen in Hinblick auf Mehr- oder Minderaufwände noch 
nicht abschätzen können. 
 
5.1.4 Klärungsbedarf und Hinweise 

Im Rahmen von Vor-Ort Interviews konnte die Begleitforschung erste Hinweise und 
Klärungsbedarfe der Modellprojekte – insbesondere hinsichtlich der Berechnung des 
Einkommens- und Vermögenseinsatzes sowie der Bestimmung der 
Berechnungsgrundlage nach EStG - zusammentragen und im Nachgang an den 
Gesetzgeber übermitteln. Einige der Hinweise aus der Erprobung haben bereits bei 
der Ausgestaltung des SGB IX-/SGB XII-Änderungsgesetzes („Gesetz zur Änderung 
des Neunten und des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Rechtsvorschriften“) Berücksichtigung gefunden.18  

                                           
 
17 Antworten auf Frage „An welchen Stellen im Prozessablauf reduziert sich der Zeitaufwand für die Verwaltung? “, 

N=13 

 

18 Am 17.04.2019 wurde das SGB IX-/SGB XII-Änderungsgesetz vom Kabinett verabschiedet. Der Gesetzentwurf 
wird nun in das parlamentarische Verfahren des Bundestages eingebracht. Die Verabschiedung im Bundestag ist 
für November 2019 geplant, so dass das Gesetz zum 01.01.2020 in Kraft treten kann. 
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Zum Zeitpunkt der Datenerhebung im April 2019 äußerten die Modellprojekte 
insbesondere Fragen nach dem Umgang mit selten vorkommenden Fall- bzw. 
Haushaltskonstellationen.19  

 Mehrere Modellprojekte berichten von Schwierigkeiten, den Kostenbeitrag bei 
minderjährigen Leistungsberechtigten (je nach unterschiedlicher Wohnform, 
Familienstand und Einkommen) zu bestimmen. Eine beispielhafte 
Fallkonstellation bei der sich Schwierigkeiten bei der Bestimmung der 
Bezugsgröße ergäben, sei die einer minderjährigen leistungsberechtigten 
Person, die verheiratet ist, und mit dem Ehepartner gemeinsam in einem 
eigenen Haushalt lebt. Kann die Bezugsgröße nicht errechnet werden, wäre es 
in der Folge nicht möglich einen Kostenbeitrag zu ermitteln bzw. zu fordern. 

 Klärungsbedarf bestehe bei der Frage, an wen der Kostenbeitrag der Eltern 
nach § 138 Abs. 4 SGB IX zu entrichten sei. Würde der Beitrag nach § 138 (4) 
SGB IX analog § 137 (3) SGB IX definiert, wäre er von der zu erbringenden 
Leistung abzuziehen. Der Leistungsberechtigte bzw. der Leistungserbringer 
hätte für die Beibringung des Beitrags zu sorgen. Im Falle einer Vereinnahmung 
durch den Leistungsträger würde keine Kürzung der Fachleistung nach § 137 
(3) SGB IX stattfinden.  

 Weiterer Klärungsbedarf bestehe bei der Frage, ob und wie Zuschläge zur 
Einkommensgrenze gem. § 136 Abs. 3 SGB IX anzurechnen seien, wenn keine 
Auskünfte über die Einkommensverhältnisse des Ehegatten eingereicht würden 
und aufgrund des fehlenden Auskunftsanspruchs im SGB IX gegen den 
Ehegatten auch nicht durchgesetzt werden könnten. 

 Den Modellprojekten sei unklar, ab welchem Zeitpunkt bei unterjähriger 
wesentlicher Veränderung der Einkommensverhältnisse eine rückwirkende 
Neuberechnung und Festsetzung eines Kostenbeitrags aus Einkommen unter 
Beachtung des maßgeblichen § 48 SGB X zu erfolgen habe (z.B. rückwirkend 
zum 01.01. des Kalenderjahres oder ab Zeitpunkt der Änderung der 
Verhältnisse) 

 Weiterhin lässt sich, laut Aussage der Modellprojekte, noch nicht klar ableiten, 
ob durch die Formulierung des § 135 Abs. 1 lediglich die Heranziehung der 
nach § 2 Abs. 2 EStG steuerbaren Renten modifiziert werden solle 
(Berücksichtigung der Bruttorente anstelle des Besteuerungsanteils), oder ob 
auch eine Berücksichtigung der nicht steuerbaren Renteneinkünfte erfolgen 
müsse. 

 

                                           
 
19 Antworten auf Frage „Hat sich bei der Erprobung der Neuregelungen Klärungsbedarf ergeben, den Sie bisher nicht 

allein lösen konnten? “, N=16 
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Die hier aufgeführten Fragestellungen und Klärungsbedarfe stellen nur einen Auszug 
aller übermittelten Hinweise aus der Erprobung an die Begleitforschung dar. 
Insgesamt zeigt die Auswertung der Hinweise, dass die Anwendung der neuen 
Regelungen keine grundsätzlichen Probleme bereitet, sondern vor allem Detailfragen 
gestellt werden. Es handelt sich somit um typische Implementierungsschwierigkeiten, 
die aber nicht grundsätzlicher Natur sind. 
 
5.1.5 Fazit zum Regelungsbereich 1 

Die Erprobung der Neuregelung der Einkommens- und Vermögensheranziehung ist 
je nach Forschungsfrage sehr unterschiedlich weit vorangeschritten. Zum 
derzeitigen Stand der Erprobung haben die Modellprojekte mehrheitlich 
Simulationsberechnungen zum Einkommenseinsatz nach den Vorgaben der §§ 135 
ff. SGB IX durchgeführt und sich mit den Auswirkungen der ab dem 1.1.2020 
geltenden Regelungen zur Einkommens- und Vermögensheranziehung auf die 
Verwaltungspraxis vertraut gemacht. Aus den vorliegenden Befunden lassen sich 
erste, vorläufige Aussagen zur Beantwortung der Forschungsfragen ableiten. 
 
In den Online-Datentabellen wurden für insgesamt 1.645 Leistungsberechtigte 
Angaben zum Einkommenseinsatz und der Berechnungsgrundlage (zu mindestens 
einem der drei Bezugszeiträume) erfasst. Die Auswertungen dieser Daten ergibt, 
dass sich die Veränderungen in der Einkommensheranziehung, insbesondere durch 
die Erhöhung des Einkommensfreibetrags zum 1.1.2017, nur unwesentlich auf die 
Einkommenssituation der Leistungsberechtigten ausgewirkt haben. Der 
Einkommens-Einsatz der Leistungsberechtigten in der Stichprobe blieb vor und 
nach der ersten Reformstufe in etwa konstant. Deutliche Verbesserungen ergeben 
sich für die Leistungsberechtigten vorrausichtlich erst nach der ab dem 1.1.2020 
geltenden Einkommens-Beitragsberechnung. Demnach legen die Berechnungen zum 
Einkommenseinsatz der Leistungsberechtigten nahe, dass der Anteil der 
Leistungsberechtigten in der Stichprobe, die künftig einen Einkommenseinsatz für 
die EGH leisten müssen, wesentlich geringer ist, als der Anteil der 
Leistungsberechtigten, die heute einen Einkommenseinsatz leisten. 
Nach den Berechnungen der Modellprojekte sinkt der Eigenbeitrag von knapp 400 
Euro monatlich (gem. der geltenden Beitragsberechnung) auf knapp 100 Euro 
monatlich (gem. der künftigen Beitragsberechnung gem. §§ 135 ff. SGB IX) 
(Forschungsfrage 1.1). 
 
Zum derzeitigen Stand der Erprobung kann die Entwicklung der Anzahl der EGH-
Leistungsempfänger_innen nach dem 1.1.2020 noch nicht zuverlässig 
prognostiziert werden. Aus den vorliegenden aggregierten Daten der 
Leistungsträger lässt sich ableiten, dass die Anzahl aller Leistungsempfänger_innen 
in der Kostenträgerschaft der Modellprojekte in den Jahren von 2016 bis 2018 
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kontinuierlich gestiegen ist. Dabei ging die erste Anhebung der Einkommens- und 
Vermögensgrenzen zum 1.1.2017 mit keinem disproportionalen Anstieg der Anzahl 
der Leistungsempfänger_innen einher, das heißt, die Erhöhung hat bei den 
Modellprojektträgern keine wesentlichen Veränderungen bei der Anzahl der 
Leistungsempfänger_innen in der EGH ausgelöst. Erste Aussagen zu einer möglichen 
Zunahme der Anzahl von Leistungsempfänger_innen in Folge der Neuregelungen 
zum 01.01.2020 werden erst ab dem Frühjahr 2021 möglich sein (Forschungsfrage 
1.2 und 1.3). 
 
Die Einschätzungen der Modellprojekte zu den Auswirkungen der Neuregelung der 
Einkommens-Beitragsberechnung auf die Verwaltungspraxis sind noch vage. Die 
Antworten aus der MP-Befragung deuten darauf hin, dass sich durch die neue 
Berechnungsweise der Einkommensbeiträge Veränderungen in den Arbeitsprozessen 
für die Fallbearbeitung ergeben, die sich auch auf die qualifikatorischen 
Anforderungen an das Personal auswirken. Veränderungen treten nach Aussagen 
der Modellprojekte in allen Prozessschritten der Fallbearbeitung auf. Besonders 
betroffen seien die Beratung und Information der Leistungsberechtigten, die 
Beibringung von Unterlagen sowie die Prüfung und Kalkulation der Einkommens- 
und Vermögenseinsätze. Mehraufwände entstünden vornehmlich in der 
Umstellungsphase. Langfristig erwarten die Modellprojekte, dass sich eher keine 
Mehr- oder Minderaufwände für die Fallbearbeitung ergeben (Forschungsfrage 1.4). 
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5.2 Regelungsbereich 2 – Assistenzleistungen 

5.2.1 Fokus der Erprobung und Stand 

Die Untersuchungen zum Regelungsbereich richten sich auf die folgenden sechs 
Forschungsfragen. 
 

2.1. Hat der neu eingefügte Leistungstatbestand "Assistenzleistungen" (§113 Abs. 2, 
Nr. 2 in Verbindung mit §78 SGB IX) Auswirkungen auf die Bewilligungs- und die 
Verwaltungspraxis der Leistungsträger? Falls ja, welche? 
2.2. Trägt der Leistungstatbestand dazu bei, dass die entsprechenden in einer 
vollstationären Einrichtung erbrachten Leistungen umfänglich aufgefangen werden? 
Wenn nein, wo gibt es Lücken? 
2.3. Ist die Differenzierung von Assistenzleistungen nach §78 Abs. 2 SGB IX zur 
Übernahme von Handlungen einschließlich der Begleitung und der qualifizierten 
Assistenz praxistauglich? 
2.4. In welchem Umfang werden Leistungen für Assistenz an Mütter und Väter mit 
Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder gewährt? Sichert die 
korrespondierende Regelung im Gesamtplanverfahren, dass die jeweils zuständigen 
Leistungsträger ihre Leistungsverantwortung wahrnehmen? 
2.5. In welchem Umfang werden im Zusammenhang mit der Ausübung eines 
Ehrenamtes Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung im Rahmen 
familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher 
Beziehungen erstattet? In welchem Umfang durch eine Assistenzkraft? 
2.6. Führt die vorrangige Inanspruchnahme familiärer, freundschaftlicher, 
nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen bei der Bewilligung von 
Assistenzleistungen für Personen, die ein Ehrenamt ausführen, zu Veränderungen 
bei der Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren? 

 
  

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 138 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Stand und Ergebnisse der Erprobung nach Regelungsbereichen 

 
77 77 

Diese sechs Fragen werden nicht alle gleichermaßen von den Modellprojekten 
bearbeitet. Die folgende Abbildung zeigt, dass die Forschungsfragen betreffend 
Assistenzleistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen sowie für Personen im 
Ehrenamt nur von vier bzw. fünf Modellprojekten bearbeitet werden sollen. 

Abbildung 5.2 - 1: Anzahl MP, die Forschungsfragen im RB 2 bearbeiten 

 
Quelle: MP-Befragung RB 2, Frage „Welche Forschungsfragen zum Regelungsbereich gehen 
Sie in der Erprobung an?“ N=10, Mehrfachnennung möglich  
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Die Arbeiten zur Erprobung befinden sich insgesamt erst in den Anfängen. Die 
konzeptionelle und praktische Vorbereitung sowie eine Pilotierung der 
Erprobungsabläufe stehen bei der Mehrzahl der Projekte im Vordergrund. Nur vier 
der befragten Modellprojekte geben an, bereits Erprobungen durchzuführen. 

Abbildung 5.2 - 2: Stand der Erprobungsarbeiten RB 2 

 
Quelle: MP-Befragung RB 2, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt insgesamt in der Erprobung der 
Assistenzleistungen vorangeschritten?“ N= 10 
 
Der unterschiedliche Arbeitsstand der Modellprojekte ist durch unterschiedliche 
Faktoren bedingt. So sieht die Arbeitsplanung eines Modellprojekts, das alle sieben 
Regelungsbereiche bearbeitet, vor, den Leistungstatbestand „Assistenzleistungen“ 
erst ab 2020 zu bearbeiten. Ein anderes Modellprojekt hat zunächst nur 
Bedarfsermittlungen, jedoch noch keine virtuelle Bewilligung durchgeführt. Bei 
einem anderen Projekt liegen erst zum Zeitpunkt der Befragung die Erklärungen 
Leistungsberechtigter vor, an der Erprobung teilzunehmen, sodass mit den Arbeiten 
erst ab Mai 2019 begonnen wurde. 
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5.2.2 Vorgehen in der Erprobung 

Die Erprobung der Assistenzleistungen erfordert grundsätzlich ein differenziertes 
Bild über die individuellen Bedarfe eines Leistungsberechtigten. Insofern sollte die 
Bedarfsermittlung eine wichtige Rolle in der Erprobung spielen. Dabei gehen die 
Projekte unterschiedlich vor. Wie bereits bei den Vor-Ort Interviews deutlich wurde, 
wird bei Bestandsfällen häufig auf bereits vorliegende Informationen des 
Fallmanagements oder der Bedarfsermittlung (nach bestehender Aktenlage) 
aufgebaut. Andere Modellprojekte starten dagegen die Erprobung jedes Einzelfalls 
mit einer individuellen Bedarfsermittlung gemäß § 118 SGB IX.  
Bisher führen fünf von zehn  Modellprojekten Bedarfsermittlungen für alle zu 
erprobenden Fälle durch. Ein Modellprojekt strebt an, dies für mindestens zwei 
Drittel der Fälle zu tun. Zwei weitere haben sich in der Beziehung noch nicht 
entschieden, für ein Modellprojekt ist das nicht relevant und eine weiteres führt gar 
keine Bedarfsermittlung durch. Letztere Antwort betrifft einen überörtlichen EGH-
Träger, in dessen Zuständigkeitsbereich die Bedarfsermittlung von den 
herangezogenen Gebietskörperschaften durchgeführt wird. Teilhabe- bzw. 
Gesamtpläne liegen bisher für 97 der insgesamt 290 Fälle vor, die für die Erprobung 
der Assistenzleistungen vorgesehen sind. Für 100 Fälle liegen keine Teilhabe- bzw. 
Gesamtpläne vor. In 92 Fällen sind diese Informationen noch nicht ermittelt 
worden.20 
Für die Klärung der Fragen zu den Assistenzleistungen in vollstationären 
Einrichtungen und der Praxistauglichkeit der Differenzierung von qualifizierter und 
kompensatorischer Assistenz sollte aus Sicht der Begleitforschung idealerweise die 
Perspektive und Erfahrung von Leistungserbringern miteinbezogen werden.  
Von zehn Modellprojekten arbeiten fünf in der Erprobung mit Leistungserbringern 
zusammen oder wollen das zukünftig tun. Eins hat sich dahingehend noch nicht 
entschieden. Jeweils zwei Projekte arbeiten nicht mit Leistungserbringern zusammen 
oder halten das in ihrem Erprobungsansatz für nicht relevant.  
 
  

                                           
 
20 Online-Datentabellen RB 2, in einem weiteren Fall steht diese Information nicht zur Verfügung 
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5.2.3 Befunde zu den Forschungsfragen 

 Frage 2.1 – Auswirkungen auf die Bewilligungs- und die 
Verwaltungspraxis  

Frage 2.1 – Hat der neu eingefügte Leistungstatbestand „Assistenzleistungen“ (§113 
Abs.2, Nr. 2 in Verbindung mit §78 SGB IX) Auswirkungen auf die Bewilligungs- und 
die Verwaltungspraxis der Leistungsträger? Falls ja, welche? 

 
Der bisherige Erprobungsstand erlaubt noch keine belastbaren Antworten auf die 
Forschungsfrage, sondern zeigt lediglich erste Tendenzen auf. Drei der acht 
Modellprojekte, die zu dieser Forschungsfrage arbeiten, haben laut der MP-
Befragung bereits Abläufe bzw. das Verfahren für die Bedarfsermittlung, 
Feststellung und Bewilligung von Assistenzleistungen entwickelt. Nur diese drei 
Modellprojekte geben auch erste Einschätzungen zur künftigen Verwaltungspraxis. 
So werden im Verfahren zur Bewilligung von Assistenzleistungen außerhalb 
besonderer Wohnformen eher keine Änderungen erwartet.21 Änderungen in der 
Verwaltungspraxis betreffen Leistungen für Leistungsberechtigte in besonderen 
Wohnformen, und zwar für alle Verfahrensschritte von der Bedarfsermittlung bis hin 
zur Bewilligung von Leistungen.22   
Auswirkungen auf möglicherweise veränderte Qualifikationsanforderungen an das 
Personal beim Leistungsträger lassen sich noch nicht aus der Erprobung ableiten. 
Drei Projekte äußern sich dazu, jedoch mit gegensätzlichen Einschätzungen. 
 

 Frage 2.2 – Abdeckung der Leistungen in vollstationären 
Einrichtungen 

Frage 2.2 –Trägt der Leistungstatbestand dazu bei, dass die entsprechenden in einer 
vollstationären Einrichtung erbrachten Leistungen umfänglich aufgefangen werden? 
Wenn nein, wo gibt es Lücken? 

 

                                           
 
21 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgende Aussage „Mit der Einführung des Leistungstatbestands 

„Assistenzleistungen“ für Leistungsberechtigte, die außerhalb besonderer Wohnformen leben, sind insgesamt 
grundlegende Veränderungen in den Verfahren des Leistungsträgers verbunden“ 

22 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgende Aussage „Mit der Einführung des Leistungstatbestands 
„Assistenzleistungen“ für Leistungsberechtigte, die in besonderer Wohnformen leben, sind insgesamt 
grundlegende Veränderungen in den Verfahren des Leistungsträgers verbunden“ 
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Aus der bisherigen Erprobung lassen sich keine Anzeichen dafür herleiten, dass 
mögliche Bedarfe von Leistungsberechtigten in stationären/besonderen 
Wohnformen künftig nicht abgedeckt werden könnten. 
 
Für die 290 Fälle, die nach Angaben der Modellprojekte bisher für die Erprobung 
vorgesehen sind, wurden bisher in sieben Modellprojekten Bedarfe an 
Assistenzleistungen für 252 Fälle ermittelt.23 Dabei wird deutlich, dass sich der 
Unterstützungsbedarf eines Leistungsberechtigten über mehrere Arten bzw. 
Kategorien an Assistenzleistungen erstrecken kann. Dies wird aus den 
Mehrfachnennungen bei den ermittelten Bedarfen deutlich. Sie betreffen sowohl 
Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb besonderer Wohnformen und 
verteilen sich auf die Kategorien von Assistenzleistungen wie folgt: 

Abbildung 5.2 - 3: Ermittelte Bedarfe für Assistenzleistungen 

 
Quelle: Online-Datentabellen RB 2, N=252 
 
In besonderen Wohnformen wurden bisher für 194 Leistungsberechtigte Bedarfe 
ermittelt. Davon wurden 41 virtuell entschieden. Nur in einem Fall davon würde dem 
                                           
 
23 Online-Datentabellen RB 2 
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Bedarf vollumfänglich nicht entsprochen werden. Er betrifft einen Bedarf an 
Assistenzleistungen mit einem monatlichen Stundenumfang von 90 Stunden. 
Demgegenüber liegt den anderen Fällen ein Bedarf von durchschnittlich 25 Stunden. 
im Monat zu Grunde (min. 5, max. 40 Stunden monatlich).24 
 
Bei der Befragung der Modellprojekte gibt es keine Anzeichen dafür, dass mit dem 
neuen Leistungskatalog Bedarfe in vollstationären Leistungen nicht abgedeckt 
werden können.25 Allerdings haben sich nur drei von neun Modellprojekten dazu 
geäußert. Nach deren Angaben sind bei der (virtuellen) „Bewilligung“ von 
Assistenzleistungen keine Unterschiede nach den Wohnformen festzustellen. Die 
anderen sahen sich aufgrund des Erprobungsstandes noch nicht dazu in der Lage, 
dazu Aussagen zu treffen. 
 
  

                                           
 
24 Online-Datentabellen RB 2 

25 Antworten auf Frage „Sind alle Arten an Assistenzleistungen, die im Rahmen der Maßnahmenpauschalen für 
Leistungsberechtigte in vollstationären Einrichtungen nach dem bis zum 31.12.2019 geltenden Recht erbracht 
werden, durch die in § 78 SGB IX beschriebenen Leistungen abgedeckt?“ 
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 Frage 2.3 –Praxistauglichkeit der Differenzierung von 
Assistenzleistungen nach §78 Abs. 2 SGB IX  

Frage 2.3 – Ist die Differenzierung von Assistenzleistungen nach §78 Abs. 2 SGB IX 
zur Übernahme von Handlungen einschließlich der Begleitung und der qualifizierten 
Assistenz praxistauglich? 

 
Die bisherige Erprobung erlaubt erste Erkenntnisse zur Beantwortung der 
Forschungsfrage und weist auf Schwierigkeiten hin, die Regelung in der Praxis 
umzusetzen. 
Vier von neun Modellprojekten sehen sich in der Projektbefragung in der Lage, 
Aussagen zu der Forschungsfrage zu treffen. Sie ziehen ihre Erkenntnisse aus einer 
systematischen Bedarfsermittlung, wie aus Textantworten zu der Frage „Wie sind Sie 
in der Erprobung vorgegangen, um die Praxistauglichkeit der Differenzierung der  
Assistenzleistungen gem. § 78 Abs. 2 zu ermitteln?“ hervorgeht: 

Textbox 5.2-1: Vorgehen in der Erprobung (RB 2) 

 Es werden „virtuell Bedarfe mit realen Leistungsberechtigten, die in stationären Einrichtungen 
leben, erhoben.“ 

 Es erfolgt eine „Individuelle Bedarfsermittlung mit Unterstützung des 
Bedarfsermittlungsinstruments in Papierform im persönlichen Gespräch mit fachlicher 
Begleitung der Leistungserbringer“  

 „Interdisziplinäre Arbeitsgruppen [wurden] zur Definition von Assistenzleistungen und 
Abgrenzung kompensatorischer Assistenzleistungen von Leistungen der Pflegeversicherung 
zur Vorbereitung der Fallbearbeitung der Testfälle [eingesetzt]. In den ab 01.05.2019 
stattfindenden Gesamt-/Teilhabeplankonferenzen wird der individuelle Hilfebedarf der 
Testpersonen anhand des Bedarfsermittlungsinstruments Baden-Württemberg erhoben. 
Anschließend wird ein Gesamtplan erstellt, der den Inhalt und Umfang der Assistenzleistungen 
nach neuer Rechtslage ab 01.01.2020 abbildet.“ 

 In jedem Einzelfall werden die Assistenzleistungen differenziert zugeordnet.“ 

Quelle: MP-Befragung RB 2, Frage „Wie sind Sie in der Erprobung vorgegangen, um die 
Praxistauglichkeit der Differenzierung der Assistenzleistungen gem. § 78 Abs. 2 zu 
ermitteln?“ N= 4 
 
Einheitlich wird von den vier Projekten konstatiert, dass die Regelung zur 
Differenzierung von Assistenzleistungen schwer nachzuvollziehen und umzusetzen 
sei. Damit stehen die Modellprojekte bereits vor der eigentlichen Erprobung der 
Regelung vor Herausforderungen. Die Befragung zeigt, dass die in der Praxis 
gewährten Assistenzleistungen nicht eindeutig den in § 78 Abs. 2 Ziffern 1 und 2 
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(kompensatorische und qualifizierte Assistenz) zugeordnet werden können.26 Der 
Begriff und die Anforderungen an eine Fachkraft (Ausbildung, Qualifikation, 
Berufsbild) seien unklar. Der Gesetzestext lasse sehr viel Interpretationsspielraum 
und erfordere Präzisierungen durch einen Landesrahmenvertrag: “Begriffe sind zu 
unbestimmt und führen zu unterschiedlichen Auslegungen bei Leistungsträgern und 
Leistungserbringern. Unklar [sind] die Normierung der Fachkraftquote in der 
kompensatorischen Assistenz. Hilfreich ist z.B. ein Landesrahmenvertrag. Dieser war in der 
Pilotphase noch nicht abgeschlossen.“27 Besonders herausfordernd gestalte sich die 
Umsetzung der Regelung zur Assistenz, wenn sie auf Schnittstellen zu Leistungen 
der Pflege trifft: „[Eine) inhaltliche Zuordnung von kompensatorischen Assistenzleistungen 
und Leistungen der Pflegeversicherung zum Hilfebedarf des Menschen mit Behinderung [ist] 
kaum möglich. [Die] Regelung zum Gleichrang beider Leistungen [ist] nicht umsetzbar.“28 
 
Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten bei der Differenzierung der 
Assistenzleistungen liegen bisher nur weitere fragmentarische Ergebnisse zur 
Anwendung der Reglung vor. Zu der Frage, welchen Umfang qualifizierte und 
kompensatorische Assistenz (Zeitanteile) bei den einzelnen Arten der 
Assistenzleistungen haben, schätzen zwei Projekte ein, dass sich der Zeitaufwand 
jeweils hälftig verteile.29 
 
Drei Projekte bewerten die Praxistauglichkeit mit der Schulnote „4“ und ein Projekt 
mit „5“.30 Dies zeigt mit welchen Herausforderungen die Differenzierung der 
Assistenzleistungen in der Praxis verbunden ist. Zentrale Punkte seien in dieser 
Hinsicht: 

 PPersonenzentrierung: Einerseits fordere die Differenzierung sowohl 
Leistungsträger (Bedarfsermittlung) und Leistungserbringer auf, sich mit dem 
individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten eingehend 

                                           
 
26 Antworten auf Frage „Ist die im Gesetz vorgegebene Differenzierung der Assistenzleistungen gem. § 78 Abs. 2 

Ziffern 1 und 2 in kompensatorische und qualifizierte Assistenz für Sie einfach nachzuvollziehen und 
umzusetzen?“, N=4 

27 Antworten auf Frage „Ist die im Gesetz vorgegebene Differenzierung der Assistenzleistungen gem. § 78 Abs. 2 
Ziffern 1 und 2 in kompensatorische und qualifizierte Assistenz für Sie einfach nachzuvollziehen und 
umzusetzen?“, N=4 

28 Antworten auf Frage „Ist die im Gesetz vorgegebene Differenzierung der Assistenzleistungen gem. § 78 Abs. 2 
Ziffern 1 und 2 in kompensatorische und qualifizierte Assistenz für Sie einfach nachzuvollziehen und 
umzusetzen?“, N=4 

29 Antworten auf Frage „Wie schätzen Sie basierend auf Ihren Befunden aus der Erprobung die Zeitanteile von 
kompensatorischer und qualifizierter Assistenz bei der Erbringung von Assistenzleistungen insgesamt ein? Bitte 
geben Sie jeweils eine Prozentangabe an.“, N= 4 

30 Antworten auf Frage „Wenn Sie eine Schulnote (1-6) für die Bewertung der Praxistauglichkeit der Differenzierung 
der Assistenzleistungen in kompensatorische und qualifizierte Assistenz vergeben könnten, welche Note würden 
Sie nach ihren bisher gemachten Erkenntnissen vergeben?“, N=4 
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auseinanderzusetzen. Insoweit würde die Personenzentrierung gestärkt. 
Dabei müsse jedoch berücksichtigt werden, dass Leistungsberechtigte häufig 
kaum zwischen Fachkraft oder Nicht-Fachkraft unterscheiden, sondern 
vielmehr die persönliche Vertrauensbeziehung entscheidend sei. 

 AAbläufe und Organisation: Nach Einschätzung einiger Modellprojekte erhöhe 
sich der Zeit- und damit der Personalaufwand der Leistungsträger bei der 
Bedarfsermittlung, insbesondere für Leistungsberechtigte in den besonderen 
Wohnformen. Perspektivisch könne er jedoch durch eine konsequente 
Digitalisierung des Bedarfsermittlungsinstruments wieder minimiert werden. 
Zukünftig müsse ein Leistungserbringer Unterstützungsleistungen, die bisher 
zusammenhängend von einer Person erbracht werden, in Leistungen nach 
kompensatorischer und qualifizierter Assistenz trennen. Diese seien durch 
unterschiedliches Personal in getrennten Abläufen zu erbringen. Damit sei die 
Personalstruktur der Leistungserbringer auszudifferenzieren. Dies sei eine 
besondere Herausforderung für kleinere Leistungserbringer, für die es 
schwierig ist, unterschiedliche Qualifikationsprofile vorzuhalten und eine 
entsprechende Arbeitsorganisation zu gewährleisten. 

 Konkretisierung der gesetzlichen Regelung und Voraussetzungen: Obwohl in 
den nächsten Monaten mit den Landesrahmenverträgen zwar eine 
Konkretisierung hinsichtlich der personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen zu erwarten sei (z.B. Definition Fachkraft, Fachkraftquote, 
Maßstäbe zur Prüfung der Wirksamkeit, Weiterentwicklung und 
Digitalisierung der Bedarfserhebungsinstrumente), bestünden, so die Aussage 
eines Modellprojekts, angesichts der derzeitigen Unbestimmtheit der 
Regelung jedoch Risiken. Je nach Bundesland könne qualifizierte und 
kompensatorische Assistenz unterschiedlich ausgelegt und gehandhabt 
werden. Zudem blieben bei der jetzigen Regelung und dem bestehenden 
Gleichrang von Leistungen der Pflege und der EGH die Abgrenzung bzw. die 
Schnittstellen beim Zusammentreffen von kompensatorischer Assistenz und 
Leistungen der jeweiligen Pflegekassen ungeklärt. 
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 Frage 2.4 – Assistenzleistungen für Mütter und Väter mit 
Behinderungen  

Frage 2.4 – In welchem Umfang werden Leistungen für Assistenz an Mütter und 
Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder gewährt? 
Sichert die korrespondierende Regelung im Gesamtplanverfahren, dass die jeweils 
zuständigen Leistungsträger ihre Leistungsverantwortung wahrnehmen? 

 
Die Auswertung der für den Regelungsbereich der Assistenzleistungen 
vorgesehenen 290 Fälle ergab, dass bisher kein Fall darunter ist, in dem 
Assistenzleistungen an Mütter und Väter gewährt werden (für 24 Fälle sind diese 
Angaben noch nicht ermittelt worden).  
 
Vor diesem Hintergrund sollten Modellprojekte gezielter als bisher Eltern, die EGH-
Leistungen zur Versorgung und Betreuung ihrer Kinder erhalten, in die Erprobung 
einbeziehen. 
 

 Fragen 2.5 und 2.6 – Assistenzleistungen für Personen, die ein 
Ehrenamt ausüben  

Frage 2.5: In welchem Umfang werden im Zusammenhang mit der Ausübung eines 
Ehrenamtes Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung im Rahmen 
familiärer, freundschaftlicher, nachbarschaftlicher oder ähnlicher persönlicher 
Beziehungen erstattet? In welchem Umfang durch eine Assistenzkraft? 

 

Frage 2.6 – Führt die vorrangige Inanspruchnahme familiärer, freundschaftlicher, 
nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen bei der Bewilligung von 
Assistenzleistungen für Personen, die ein Ehrenamt ausüben, zu Veränderungen bei 
der Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren? 

 
Unter den 252 Fällen, für die bisher Bedarfe ermittelt wurden, sind nur zwei 
Leistungsberechtigte, die ein Ehrenamt ausüben (aus zwei Modellprojekten). In der 
Befragung geben drei Modellprojekte an, in der Erprobung insgesamt 
Leistungsberechtigte, die ein Ehrenamt ausüben, einbeziehen zu wollen.  
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Weitergehende Ergebnisse aus der Erprobung liegen für den Personenkreis noch 
nicht vor. Angesichts dessen sollten die Modellprojekte gezielter als bisher 
Leistungsberechtigte im Ehrenamt in die Erprobung einbeziehen. 
 
5.2.4 Klärungsbedarf und Hinweise 

Wie insbesondere Forschungsfrage 2.4 aufzeigt, stößt die modellhafte Erprobung 
beim Umgang mit unbestimmten Rechtsbegriffen an Schwierigkeiten. Dies zeigt sich 
auch in den Antworten und Hinweisen, die in der Befragung von den 
Modellprojekten gegeben wurden.31  
 Sie betreffen unter anderem das Verständnis für die in § 78 SGB IX genannten 

Arten von Assistenzleistungen (Trennschärfe: „Was ist konkret mit ‚persönlicher 
Lebensplanung‘ gemeint? Wo liegt der Unterschied zwischen Teilhabe am 
gemeinschaftlichen und kulturellen Leben und der Freizeitgestaltung?“).  

 Vor allem bedürfe es einer klareren Definition der „Fachkraft als qualifizierter 
Assistenz“ (§ 78 SGB IX Abs. 2 Satz 3) in Bezug auf die qualifikatorischen Anforderungen 
sowie der Klärung der Voraussetzungen, welche Leistungen als kompensatorisch, und 
welche als qualifiziert zu bewerten seien.32 

 
Es zeigt sich auch, dass die modellhafte Erprobung von den überwiegend noch nicht 
ausgehandelten Landesrahmenverträgen insofern beeinflusst wird, als dass deren 
Konkretisierungen zu den Assistenzregelungen „abgewartet“ werden, das heißt eine 
Erprobung ohne Landesrahmenvertrag nicht zweckmäßig erscheint. Auch wird 
darauf hingewiesen, dass Bedarfsermittlungsinstrumente noch nicht überall zur 
Verfügung stehen. 
 
Schließlich wird auf Schnittstellen bzw. Abgrenzungsprobleme von 
kompensatorischer Assistenz zu den Leistungen der Pflege hingewiesen:  

 Bei der Bedarfsermittlung sei keine Abgrenzung von kompensatorischer 
Assistenz und Leistungen der Pflegeversicherung möglich: „Selbst bei 
gelingender Abgrenzung besteht durch das Gleichrangverhältnis weiterhin 
Unklarheit bzgl. der Zuordnung. Durch die Zielsetzung der Maßnahme 
(Teilhabe vs. Versorgung/Pflege) ist sie im Einzelfall nur schwer möglich, vor 
allem bei Menschen mit einer mittelgradigen bis schweren geistigen 

                                           
 
31 Antworten auf Frage „Hat sich bei der Erprobung der Assistenzleistungen Klärungsbedarf ergeben, den Sie bisher 

nicht allein lösen konnten?“ Frage: „Gibt es darüber hinaus Aspekte aus der Erprobung des Regelungsbereichs 2, 
die wir mit unseren Fragen nicht angesprochen haben, die Sie uns aber mit auf den Weg geben möchten?“, N=12 

32 Antworten auf Frage „Hat sich bei der Erprobung der Assistenzleistungen Klärungsbedarf ergeben, den Sie bisher 
nicht allein lösen konnten?“, N=10 
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und/oder körperlichen Behinderung, teilweise auch bei schwerwiegenden 
chronifizierten psychischen Erkrankungen/seelischer Behinderung.“33 

 
5.2.5 Fazit zum Regelungsbereich 2 

Insgesamt steht die Erprobung erst in den Anfängen. So planen einige Projekte den 
Beginn der Erprobung erst im Jahr 2020. Ansätze zur Erprobung sind noch nicht von 
allen Projekten festgelegt. Die Forschungsfragen zu Assistenzleistungen für Eltern 
mit Behinderung sowie zu Leistungsberechtigten im Ehrenamt werden nur von vier 
bzw. fünf Projekten angegangen, allerdings wurden zum derzeitigen Stand der 
Erprobung noch zu wenige Fälle identifiziert, so dass auch keine Aussagen zu den 
Forschungsfragen möglich sind. Auch zu den Auswirkungen auf die 
Verwaltungspraxis lassen sich aus der Erprobung noch keine validen Erkenntnisse 
ableiten (Forschungsfrage 2.1). 
 
Was sich aus den laufenden Projekten zeigt, ist, dass die Zusammenarbeit mit 
Leistungserbringern und die Bedarfsermittlung eine wichtige Rolle spielen. Die 
Erprobung hat für 252 Fälle Bedarfe an Assistenzleistungen gemäß den Kategorien 
des § 78 SGB IX ermittelt. Aus den Erprobungsarbeiten ergeben sich folgende erste 
Befunde bzw. Hinweise:  
 Für 194 Fälle von Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen wurden 

Bedarfe ermittelt. Von diesen wurden bisher 41 virtuell nach neuem Recht 
entschieden (Leistungsfeststellung). Nur in einem Fall davon wurde dem Bedarf 
nicht vollumfänglich entsprochen (Forschungsfrage 2.2). 

 Die Praxistauglichkeit der Differenzierung „kompensatorische Assistenz“ und 
„qualifizierte Assistenz“ erweist sich aus der Sicht von vier Modellprojekten als 
kritisch. Der Begriff und die Anforderungen an eine Fachkraft (Ausbildung, 
Qualifikation, Berufsbild) seien unklar. Der Gesetzestext lasse sehr viel 
Interpretationsspielraum und erfordere Präzisierungen durch einen 
Landesrahmenvertrag. Zudem würden bei der kompensatorischen Assistenz 
erhebliche Überschneidungen zu Leistungen der Pflege festgestellt, die 
klärungsbedürftig seien (vgl. auch RB 3.1). Grundsätzlich zwinge die 
Differenzierung sowohl Leistungsträger als auch Leistungserbringer, sich stärker 
mit den Bedarfen der Leistungsberechtigten auseinanderzusetzen, aber es 
stellten sich zudem erhebliche Herausforderungen in den praktischen Abläufen 
zur Leistungserbringung. Sie beträfen die Personaleinsatzplanung und berührten 
die Personalstrukturen bei den Trägern (Forschungsfrage 2.3).  

  

                                           
 
33 Antworten auf Frage „Gibt es darüber hinaus Aspekte aus der Erprobung des Regelungsbereichs 2, die wir mit 

unseren Fragen nicht angesprochen haben, die Sie uns aber mit auf den Weg geben möchten?“, N=10 
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5.3 Regelungsbereich 3 – Rangverhältnis zwischen Leistungen 
der EGH und Leistungen der Pflege 

5.3.1 Fokus und Vorgehen in der Erprobung  

Folgende Forschungsfragen sind Gegenstand der Untersuchungen: 
 

3.1. Welche Auswirkungen hat das Verhältnis von Leistungen der Pflege und 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 91 Abs. 3 SGB IX unter Zugrundelegung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit seinen Teilhabeelementen auf den 
Verwaltungsvollzug und die Bewilligungspraxis? 
3.2. Sind die Verfahrensschritte beim Zusammentreffen beider Leistungen 
praxistauglich (auf der Basis der Empfehlung gemäß § 13 Abs.4 SGB XI) und werden 
sie berücksichtigt?  
3.3. Welche Auswirkung hat die Einführung des „Lebenslagenmodells“ nach § 103 
Abs. 2 SGB IX auf den Verwaltungsvollzug, die Bewilligungspraxis und die 
Einkommenssituation der Betroffenen? 

 
Insgesamt beteiligen sich 18 Modellprojekte an der Erprobung des 
Regelungsbereichs. Die Erprobung ist dabei jedoch in unterschiedlichem Maße auf 
die drei Forschungsfragen des Regelungsbereichs 3 ausgerichtet, und ist durch ein 
ausgesprochen heterogenes Vorgehen gekennzeichnet.  

Abbildung 5.3 - 1: Anzahl MP, die Forschungsfragen im RB 3 bearbeiten 

 
Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Welche Forschungsfragen zum Regelungsbereich gehen 
Sie in der Erprobung an?“ N=18, Mehrfachnennung möglich 
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Unter „Andere“ handelt es sich zum einen um zwei Modellprojekte, die anhand von 
62 Fällen spezifisch die Auswirkungen der Trennung von Fachleistungen und 
existenzsichernden Leistungen auf die Veränderung der Höhe des Pauschalbeitrags 
der Pflegekassen zur Erstattung von Pflegeaufwendungen für EGH-
Leistungsbeziehende in stationären Einrichtungen gem. § 43 a SGB XI ermitteln und 
berechnen.34 Zum anderen untersucht ein Modellprojekt umfassend die Abgrenzung 
der Leistungen der EGH von denen der Pflege. Es geht dabei folgenden Fragen nach: 
„Lassen sich Kriterien entwickeln, anhand derer es möglich ist, bestehende Bedarfe eindeutig 
den Leistungen Eingliederungshilfe und Pflege im Sinne des SGB XI bzw. der Hilfe zur Pflege 
im Sinne des SGB XII zuzuordnen? Welche inhaltlich-fachlichen Kriterien können dies sein? 
Welche Konsequenzen ergeben sich für die leistungsberechtigten Personen, 
Leistungserbringer und Leistungsträger, insbesondere im Hinblick auf die Praktikabilität der 
Leistungserbringung?“ 35  
 
Darüber hinaus bestimmen auch Zuständigkeitsregelungen der Länder zum BTHG 
den Fokus von Projekten. So konzentriert sich ein Modellprojekt aufgrund des 
Landesausführungsgesetzes zum BTHG ausschließlich auf ambulante Fälle und die 
der einzelfallbezogenen Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche bis max. 
Sekundarstufe II (Frühförderung, Kita und Schule), da die Zuständigkeit für 
Menschen mit Behinderungen über 18 Jahren beim überörtlichen Träger liegt.36 
Diese gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen wurden aber erst verabschiedet, als 
das Modellprojekt bereits in die Erprobung gestartet war.  
 
Letztlich sind es nur fünf der 18 Modellprojekte, die in der Erprobung alle drei 
Forschungsfragen des Regelungsbereichs 3 berücksichtigen. Zum Vorgehen in 
diesem Fall erläutert ein Modellprojekt: „Es wird bei allen Neufällen eine 
Bedarfsermittlung mit dem Fokus und Zuordnung der Bedarfe nach Eingliederungshilfe (EGH) 
und Pflege durchgeführt. Ein MDK-Gutachten wird in der Regel mit Antragstellung, aber 
spätestens bei Hinweisen auf eine mögliche Pflegebedürftigkeit empfohlen. Die konkrete 
Bedarfsdeckung (in/außerhalb von besonderen Wohnformen) ergibt sich dann erst aus und 
nach der Bedarfsermittlung. Somit sind für die Forschungsfrage 3.1 alle Wohnformen 
enthalten. Hinsichtlich der Forschungsfrage 3.2 und 3.3. erfolgt dann eine Konzentration auf 
ambulante Fälle.“ 37 
 

                                           
 
34 Die Ergebnisse der Berechnung dieser Fälle sind bisher noch nicht systematisch von der Begleitforschung erhoben 

worden. 

35 Antwort auf Frage „Welche Forschungsfragen zum Regelungsbereich gehen Sie in der Erprobung an?“, N=18 

36 Antwort auf Frage „Bitte beschreiben Sie genauer, um welche Gruppen von Behinderungen es sich dabei handelt.“, 
N=1 

37 Antwort auf Frage „Aufgabe unseres Projekts ist es…weiteres, bitte beschreiben Sie in aller Kürze“, N=16 
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Die Heterogenität des Vorgehens der Modellprojekte kam aufgrund der Tatsache 
zustande, dass den Modellprojekten beim Start der Erprobung die Forschungsfragen 
zunächst nicht bekannt waren. Zudem ist die Frage 3.1 nach den Auswirkungen des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf das Verhältnis von Leistungen der Pflege und denen 
der Eingliederungshilfe nach § 91 Abs. 3 SGB IX auf Verwaltungsvollzug und 
Bewilligungspraxis sehr allgemein gestellt und lässt einen breiten Spielraum in der 
Erprobung. Dagegen sind die Fragen zur Umsetzung des Verfahrens nach § 13 Abs. 
4 SGB XI und zum Lebenslagenmodell deutlich spezifischer gestellt und erfordern 
bestimmtere Erprobungsansätze.  
Vor diesem Hintergrund der besonderen Heterogenität der Modellprojekte im 
Regelungsbereich 3 hat die Begleitforschung die Erprobungsansätze, die sich nicht 
speziell auf das Verfahren nach § 13 Abs. 4 SGB XI (3.2) und Lebenslagenmodell 
(3.1) richten, der allgemeinen Forschungsfrage 3.1 zugeordnet. Dementsprechend 
wurden die Erhebungsinstrumente (Fragebögen und Datenerhebungsbögen) 
spezifisch auf die Forschungsfragen 3.1 bis 3.2 zugeschnitten. Die Ergebnisse der 
Auswertungen werden dementsprechend im Folgenden dargestellt, wobei jeweils 
auch auf das Vorgehen zur Erprobung spezifisch eingegangen wird.  
 
5.3.2 Befunde zu den Forschungsfragen 

 
 Frage 3.1 – Gleichrangverhältnis EGH und Pflege und seine 
Auswirkungen auf Verwaltungsvollzug und Bewilligungspraxis 

Frage – 3.1. Welche Auswirkungen hat das Verhältnis von Leistungen der Pflege und 
Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 91 Abs. 3 SGB IX unter Zugrundelegung 
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs mit seinen Teilhabeelementen auf den 
Verwaltungsvollzug und die Bewilligungspraxis? 

 
Ansätze in der Erprobung 
Um einen systematischen Überblick über die unterschiedlichen Erprobungsansätze 
zur Forschungsfrage 3.1 zu gewinnen, wurden die Modellprojekte zunächst zu 
ihrem Vorgehen befragt. Deren Antworten in Bezug auf die selbst gestellten 
Aufgaben, den Fokus auf Fallkonstellationen sowie Partner in der Zusammenarbeit 
bestätigen das bereits gewonnene heterogene Bild von der Erprobung.  
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Im Vordergrund der Aufgaben, die die Modellprojekte für sich definiert haben, steht 
die Identifizierung und Untersuchung von Schnittstellen zwischen der EGH und der 
Pflege sowie deren Abgrenzung zueinander.  

Abbildung 5.3 - 2: Aufgaben der Modellprojekte (Erprobung Frage 3.1) 

 
Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Aufgabe unseres Projekts ist es...“ N=16, 
Mehrfachnennung möglich 
 
Aspekte der Gestaltung von Schnittstellen treten demgegenüber zurück. Ein Projekt 
untersucht dezidiert die Auswirkungen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf 
die Bewilligungspraxis und die Lebenssituation der leistungsberechtigten 
Personen.38 
  

                                           
 
38 Antwort auf Frage „Aufgabe unseres Projekts ist es…weiteres, bitte beschreiben Sie in aller Kürze“, N=16 
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Die Erprobungsansätze beziehen sich auf unterschiedliche Fallkonstellationen. Zehn 
von 16 Modellprojekten wollen sich auf bestimmte Fallkonstellationen 
konzentrieren. Bei diesen zehn Projekten bilden Fälle außerhalb besonderer 
Wohnformen und Bestandsfälle relative Schwerpunkte. Insgesamt erfasst die 
Erprobung ein breites Spektrum von EGH-Fällen. 

Abbildung 5.3 - 3: Konzentration der Erprobung auf Fallkonstellationen 

 
Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Bitte geben Sie an, auf welche Fallkonstellationen  
Sie sich in der Erprobung von Leistungen der EGH/Pflege konzentrieren“, N=10, 
Mehrfachnennung möglich 
 
Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass einzelne Projekte noch speziellere Ansätze 
verfolgen: 
 Untersuchung der einzelfallbezogenen Eingliederungshilfe für Kinder und 

Jugendliche bis max. Sekundarstufe II (Frühförderung, Kita und Schule)  
 Fokus auf Differenzierung der Leistungen Pflege/EGH bei Leistungsberechtigten 

im ambulant betreuten Wohnen und im Alleinwohnen  
 Fälle des persönlichen Budgets  
 Besonders kostenintensive Fälle39 

 

                                           
 
39 Antworten auf Frage „Bitte beschreiben Sie, auf welche Fallkonstellationen Sie sich konzentrieren.“, N=3 
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Zur Erprobung arbeiten die Modellprojekte mit einem breiten, heterogenen 
Spektrum an Akteuren zusammen oder haben das vor. Dabei zeigt die 
Gegenüberstellung der Antworten zur geplanten und zur faktischen 
Zusammenarbeit auch, dass die Modellprojekte ihre Planungen noch nicht 
vollständig umsetzen konnten. Zum einen wurden die Modellprojekte danach 
gefragt, mit wem sie in der Erprobung zusammenarbeiten wollen.  

Abbildung 5.3 - 4: Partner in der Erprobung (RB 3) 

 
Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Mit wem planen Sie im Rahmen der Erprobung 
zusammenzuarbeiten?“ N=16, Mehrfachnennung möglich 
 
Zum anderen wurden sie nach ihren aktuellen Kooperationspartnern gefragt. 
Weitere Partner die genannt werden („Sonstige“) sind überörtliche EGH-Träger, das 
Jobcenter (BA) oder Akteure der Wissenschaft. Auch ein Modellprojekt wurde als 
Kooperationspartner benannt. Die bisher relativ geringe Bedeutung der Pflegekassen 
als Kooperationspartner (N=4) lässt sich als Indiz für Schwierigkeiten bereits bei der 
Anbahnung von Kontakten interpretieren (vgl. auch weiter unten). Zudem zeigt die 
Anzahl der Antworten „Können wir noch nicht sagen“, dass mindestens ein Viertel 
der Modellprojekte in ihrer Konzeption und Planung der Erprobung noch in den 
Anfängen steht. Insgesamt ist aus diesen Befunden zum Vorgehen der 
Modellprojekte der Schluss zu ziehen, dass die Erprobungsansätze zu heterogen 
und noch nicht hinreichend konsolidiert sind, um aus der Erprobung 
verallgemeinerbare Befunde erwarten zu können. 
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Auch die bisher von den Modellprojekten erfassten Fälle zeigen, dass die Erprobung 
zur Forschungsfrage 3.1 erst am Anfang steht. Sie bilden die geplanten 
Erprobungsansätze (s.o.) nur zum Teil ab und es bestehen noch Datenlücken: 

 295 konkrete Fälle sind bisher für die Erprobung erfasst. 195 davon beziehen 
Leistungen der Pflegeversicherung (für weitere 32 noch nicht ermittelt, 68 
beziehen keine Leistungen). Sieben Fälle beziehen Leistungen der HzP, 235 
nicht. Für 27 Fälle ist dies noch nicht ermittelt, für die restlichen Fälle liegen 
dazu keine Angaben vor. 

 Von den 295 Fällen leben 99 in besonderen Wohnformen, 169 wohnen 
außerhalb besonderer Wohnformen. Für weitere 27 stehen diese Angaben 
nicht zur Verfügung oder sind noch nicht ermittelt worden.  

 Es handelt sich mehrheitlich um Bestandsfälle (200 von 295).  
 Für 186 der 295 Fälle liegt ein Teilhabe- oder Gesamtplan vor. Für 47 Fälle 

trifft dies nicht zu. Für weitere 53 Fälle stehen diese Angaben nicht zur 
Verfügung oder sind noch nicht ermittelt worden.40 

 
Datenlücken sowie gänzlich fehlende Daten sind auch dadurch bedingt, dass ein Teil 
der Modellprojekte zunächst damit befasst ist, die Grundlagen für die Erprobung zu 
legen. Sie setzen sich intensiv mit den jeweiligen Rechtsgrundlagen, Verfahren und 
Praxis der Leistungssysteme SGB XI, SGB XII und SGB IX auseinander, um auf dieser 
Basis die eigentliche Erprobung mit Leistungsberechtigten durchzuführen 
(Grundlagenarbeit).  
Festzuhalten ist also, dass der Stand der Modellprojekte im April 2019 und die 
damit verbundene Datenbasis nicht hinreichend konsolidiert sind, um 
aussagekräftige Ergebnisse aus der Erprobung sowohl zur Verwaltungspraxis als 
auch zur Bewilligung von Leistungen ableiten zu können.  
Der Stand der Erprobung ermöglicht also nur erste wenige Erkenntnisse zum 
Verwaltungsvollzug unter den Bedingungen des Gleichrangs von Leistungen der EGH 
und Pflege gem. § 91 Abs. 3 SGB IX. Diese stützen sich auf die Befragung der 
Modellprojekte, von denen bisher nur wenige auskunftsfähig waren. Es wurde zum 
einen nach ihren Erkenntnissen aus der Erprobung (virtuelle Fallbearbeitung) in 
Bezug auf 
 identifizierte Schnittstellen bzw. Überschneidungen von EGH und Pflege, 
 Qualität der Zusammenarbeit der EGH mit Pflegekassen bzw. HzP-Trägern, 
 Auswirkungen einer abgestimmten Leistungserbringung auf Leistungsberechtigte 

und Leistungserbringer 
gefragt. Zum anderen wurden die entsprechenden Erkenntnisse aus der 
vorbereitenden „Grundlagenarbeit“ (s.o.) der Modellprojekte erhoben. 

                                           
 
40 Online-Datentabellen RB 3 
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Schnittstellen und Überschneidungen EGH und Pflege 
Nach den Antworten der Modellprojekte zeigen sich Schnittstellen zwischen EGH 
und Pflege bereits bei der Bedarfsermittlung und betreffen einzelne Leistungen.  

 Textbox 5.3-1: Schnittstellen EGH und Pflege 

„Schnittpunkte treten bereits im Rahmen der Bedarfsermittlung auf. Zuordnung der 
Leistungen zum entsprechenden Leistungsspektrum bzw. Differenzierung im Einzelfall kaum 
möglich. Leistungen können sowohl Teilhabe- als auch Pflegeaspekte beinhalten. Zuordnung 
dieser Leistungen aufgrund gesetzlicher Gleichrangigkeit nicht möglich.“ 
„Bedarfsermittlung: in Bezug auf Basis-Selbstversorgung, Umgang eigene Person, Alltag und 
Freizeit. Leistungserbringung: Schnittmenge zwischen Leistungen einfacher Assistenz bei 
EGH u. Betreuungs-u. Entlastungsleistungen der Pflege. Eine weitere Schnittmenge könnte 
mit Einführung des § 71 SGB XI entstehen.“ 
„Auf Ebene der Leistungserbringung: klare Zuordnung der Aufgaben der Pflege bzw. der 
Eingliederungshilfe bei der Leistungserbringung in der Praxis nicht möglich.“ 

Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Haben Sie Schnittstellen zwischen der EGH und der 
Pflege (HzP und PK) identifiziert, die über die Regelung des § 13 Abs. 4 SGB XI und § 103 
Abs. 2 SGB IX sowie das Teilhabeplanverfahren (gem. § 19 SGB IX) und Gesamtplanverfahren 
(gem. § 117 SGB IX) hinausgehen?“ N=4 
 
Die Überschneidungen zwischen EGH und Pflege betreffen vor allem die 
Kernbereiche der sozialen Teilhabe.  

Abbildung 5.3 - 5: Überschneidungen zwischen EGH und Pflege 

SSGB XI  SSGB IX  
Kognitive und kommunikative Fähigkeiten Kommunikation 
Selbstversorgung Selbstversorgung 
Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen 

Allgemeine Aufgaben und Anforderungen 

"Interpersonelle Interaktionen und 
Beziehungen" 

Gemeinschafts-, soziales und 
staatsbürgerliches Leben 

Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „In welchen der in § 14 SGB XI bzw. § 61 a SGB XII 
definierten Bereiche gibt es die größten Überschneidungen mit den in § 118 SGB IX 
definierten Lebensbereichen?“ N=5 
 
Die von den Modellprojekten identifizierten Überschneidungen in den Leistungen 
beziehen sich vor allem auf kompensatorische Assistenz gemäß § 78 Abs. 2, Satz 2, 
Nummer 1 SGB IX einerseits und die Betreuungs- bzw. Entlastungsangebote der 
Pflege andererseits. So sei die Unterstützung der Freizeitgestaltung und 
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tagesstrukturierender Maßnahmen durch die EGH grundsätzlich auch über 
Betreuungs- bzw. Entlastungsangebote der Pflege leistbar.41  
 
Stand der Kooperation der EGH mit Leistungsträgern der Pflege 
Die Kooperation von EGH und Pflegekassen ist ein Thema, das sich in der Praxis der 
Erprobung erst langsam entwickelt. Es ist davon abhängig, wie gut die bestehenden 
Kontakte der Modellprojekte zur Pflegekasse sind. So berichtet eines der 
Modellprojekte, dass es schwierig sei, die einschlägigen Ansprechpartner_innen zu 
erreichen und gemeinsame Besprechungen zu vereinbaren. Auch wird bemerkt, dass 
es an Kenntnis des BTHG und entsprechendem Personal (Zuständigkeiten) auf Seiten 
der Pflegekassen fehle. Ein anderes Projekt verfügt dagegen durch die gemeinsame 
Arbeit im Pflegestützpunkt über gute Kontakte zu den Pflegekassen. Als effektiv hat 
es sich – wie auch die Befunde zur Forschungsfrage 3.2 zeigen – erwiesen, mit den 
zuständigen Pflegekassen gezielte Kooperationsgespräche zu führen und sie in die 
Gesamtplanverfahren mit einzubeziehen. Ein Modellprojekt berichtet, dass es 
zunehmend von Leistungsberechtigten oder rechtlichen Betreuer_innen sowie 
Leistungserbringern über Termine zu MDK-Gutachten informiert würde und 
Mitarbeitende des MP dann an den jeweiligen Terminen teilnehmen könnten. Auch 
nennt ein Modellprojekt die Einbeziehung von Pflegestützpunkten in das 
Gesamtplanverfahren bzw. die Gesamtplankonferenz als Ansatz, um die 
pflegerische Versorgung abzustimmen.42 
 
Die Kooperation zwischen Trägern der EGH und der HzP  wird, im Gegensatz zu der 
mit den Pflegekassen, als deutlich einfacher eingeschätzt. Sie wird vor allem durch 
die gemeinsame Zuständigkeit eines Trägers für beide Leistungen begünstigt, die 
relativ häufig ist (81 Prozent der Träger der Modellprojekte sind zugleich Träger der 
Hilfe zur Pflege). Als Bezugspunkte für eine gelingende Zusammenarbeit werden 
eine „gemeinsame Bedarfsfeststellung im stationären Setting mit der gemeinsamen 
Abstimmung der zu leistenden Maßnahmen“ und die Durchführung des persönlichen 
Budgets genannt.43  
 
  

                                           
 
41 Antworten auf Frage „Welche Leistungen der EGH und der Pflege betrifft dies insbesondere [beispielsweise 

Leistungen für die Haushaltsführung, Freizeitgestaltung; Leistungen, die durch eine qualifizierte/einfache 
Assistenz erbracht werden; Leistungsarten der Pflegeversicherung wie Betreuungs- und Entlastungsleistung; 
Leistungen der HzP]?“; N=6 

42 Antworten auf Frage „Von welchen Faktoren hängt, nach Ihrer Erfahrung aus der Erprobung, die 
Kooperationsbereitschaft der Pflegekassen ab?“, N=16 

43 Antworten auf Frage „Von welchen Faktoren hängt, nach Ihrer Erfahrung aus der Erprobung die 
Kooperationsbereitschaft des Leistungsträgers der HzP ab?“, N=3 
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Auswirkungen einer abgestimmten Gewährung der Leistungen von EGH und Pflege 
auf Leistungsberechtigte  
In der Erprobung erweist sich das Gesamtplanverfahren nach § 117 ff. SGB IX (ab 
2020) als der rechtliche Rahmen für die Klärung der Bedarfe der 
Leistungsberechtigten und die Abstimmung der Leistungen zwischen den 
Leistungsträgern. Durch das Verfahren werde – so die Sicht der Modellprojekte - der 
Leistungsberechtigte in den Mittelpunkt gestellt. Im Einzelnen werden folgende 
Vorteile herausgestellt:  
 „Die Partizipation von Leistungsberechtigten ermöglicht eine frühzeitige 

Einbindung zur Stärkung der individuellen und persönlichen Wünsche, 
entsprechend der Lebensplanung. Die Teilhabe und Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung ist sichergestellt.“ 

 „Gute, umfassende Beratung und damit bessere Entscheidungsfindung um 
systemübergreifende Hilfen von verschiedenen Leistungsträgern und -
Leistungserbringern anzunehmen - gegebenenfalls anders als beantragt.“ 44 

 
Die Vielzahl der beteiligten Akteure im Verfahren und die damit verbundene Fülle an 
Informationen, die vom Leistungsberechtigten verarbeitet werden müssten (z.B. 
Zustimmungserklärungen zu den einzelnen Verfahrensschritten), könnten nach 
Einschätzung der Modellprojekte jedoch auch den Leistungsberechtigten 
überfordern. Die fehlende Abgrenzbarkeit der Leistungen von EGH und Pflege 
bedeute zudem Rechtsunsicherheit für die Leistungsberechtigten.45   
 
Auswirkungen einer abgestimmten Gewährung der Leistungen von EGH und Pflege 
auf Leistungserbringer 
Eine gelingende Zusammenarbeit von EGH und Pflegekassen würde nach den ersten 
Einschätzungen der Modellprojekte insbesondere die Rolle und Aufgaben von 
Leistungserbringern verändern und zugleich die Transparenz der Leistungen aus 
den unterschiedlichen Systemen erhöhen.46 Die Aufgaben zur Bedarfsermittlung 
würden sich von den Leistungserbringern hin zum EGH-Leistungsträger verlagern. 
Die Modellprojekte weisen aber auch auf Befürchtungen hin, dass sich EGH-
Leistungen minimieren würden, wenn es zu einer stärkeren Abstimmung zwischen 
den Leistungsträgern käme. Positive Effekte könnten jedoch eine verstärkte 
Kooperation mit Leistungserbringern aus anderen Leistungssystemen oder eine 

                                           
 
44 Antworten auf Frage „Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus der Zusammenarbeit für die 

Leistungsberechtigten?“, N=2 

45 Antworten auf Frage „Welche Auswirkungen haben/hätten diese Überschneidungen auf Leistungsberechtigte, 
Leistungserbringer und die jeweiligen Leistungsträger?“, N=6 

46 Antworten auf Frage „Welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus der Zusammenarbeit für die 
Leistungserbringer?“, N=2 
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Neuausrichtung von Leistungserbringern sein, die als Faktoren zur Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit gelten. Hierbei sei allerdings zu berücksichtigen, dass 
man schnell an den bestehenden Fachkräftemangel im Bereich der Pflege und 
Sozialarbeit stoße.47 

Perspektive der EGH-Leistungsträger auf eine abgestimmte Leistungserbringung von 
EGH und Pflege  
Die Modellprojekte als EGH-Leistungsträger sehen die oben beschriebene unklare 
Abgrenzung bzw. Gleichrangigkeit von Leistungen der EGH und der Pflege als 
Hindernis für eine abgestimmte und bedarfsorientierte Leistungsgewährung. Ein 
Modellprojekt berichtet, dass vermehrt Anträge beim EGH-Leistungsträger 
eingingen, die nicht in dessen fachliche Leistungskompetenz fielen. Es bedürfe einer 
klaren Abgrenzung der Leistungen beider Systeme zueinander. Die jetzigen 
Unklarheiten würden möglicherweise zu einer nicht optimalen Leistungsgewährung 
führen.48 Es gibt von Seiten der Modellprojekte durchaus erste Ansätze, wie das 
Funktionieren der Schnittstellen insbesondere bei der Bedarfsermittlung und 
Hilfeplanung verbessert werden könnte,49 doch zeigt die bisherige Erprobung den 
Wunsch nach einer grundsätzliche Klärung des Rangverhältnisses von EGH und 
Pflege durch den Gesetzgeber auf. Dies ist näher im Abschnitt 5.3.3.1 dargelegt. Er 
berührt auch Fragen, die sich bei der Erprobung der Assistenzleistungen ergeben 
haben (vgl. 5.2.5).  

47 Antworten auf Frage „Welche Auswirkungen haben/hätten diese Überschneidungen auf Leistungsberechtigte, 
Leistungserbringer und die jeweiligen Leistungsträger?“, N=5 

48 Es gibt auch Spekulationen über entstehende Mehraufwendungen bei EGH-Träger. Dies zeigt sich in einer Antwort 
auf die Frage „Welche Auswirkungen haben/hätten dieser Überschneidungen auf Leistungsberechtigte, 
Leistungserbringer und die jeweiligen Leistungsträger?“: „Eine konkrete Zuordnung zu dem jeweiligen 
Leistungsrecht (SGB IX, SGB XI, SGB XII) ist nicht eindeutig möglich und führt gegebenenfalls zu finanziellen 
Mehraufwendungen, da die Eingliederungshilfe vollumfänglich durch den Eingliederungshilfeträger finanziert wird 
und die Hilfe zur Pflege pauschalisiert durch die Pflegekasse und gegebenenfalls aufstockend (bedarfsdeckend) 
durch den Träger der Eingliederungshilfe realisiert wird“.  

49 Hinweis eines MP in der Befragung dazu: „Berücksichtigt werden müssen Informationen über Ziel und Zweck der 
Maßnahme, den betroffenen Lebensbereich, den Ort der Leistungserbringung, den Grad der Beeinträchtigung des 
Leistungsberechtigten sowie den Hilfemodus (vollständige Übernahme, Teilübernahme, Begleitung, Betreuung 
etc.). Des Weiteren spielen der Informationsstand der beteiligten Akteure (z.B. die Kenntnis aktueller Konzepte aus 
den entsprechenden Fachdisziplinen und rechtlicher Rahmenbedingungen) sowie die einheitliche Verwendung der 
wichtigsten Begriffe Betreuung, Begleitung, Befähigung, Assistenz etc.) eine wichtige Rolle. Zur Sicherstellung 
dieses Informationsstandes werden Handreichungen o.ä. (beispielsweise zu Schulungsmaßen) zu entwickeln sein. 
Denkbar ist auch die Erstellung eines Glossars o.ä. in dem die Begrifflichkeiten und die Bedeutungen dargestellt 
werden.“ 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 161 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

 
100 

 Frage 3.2 – Umsetzung und Praxistauglichkeit der 
Verfahrensschritte gemäß der Empfehlung GKV/BAGüS (§ 13 
Abs.4 SGB XI)  

Frage 3.2 Sind die Verfahrensschritte beim Zusammentreffen beider Leistungen 
praxistauglich (auf der Basis der Empfehlung GKV/BAGüS gemäß § 13 Abs.4 SGB XI) 
und werden sie berücksichtigt? 

 
Ein Ansatz der stärkeren Personenzentrierung des BTHG ist es, Leistungen wie aus 
einer Hand zu erbringen und damit „zeitintensive Zuständigkeitskonflikte“ der 
Leistungsträger untereinander „sowie Doppelbegutachtungen zulasten der 
Menschen mit Behinderungen“ zu vermeiden.50 
Die Modellprojekte stehen bei der Erprobung bzw. Umsetzung der 
Verfahrensschritte gemäß der gemeinsamen Empfehlung von GKV und BAGüS zu § 
13 Abs. 4 SGB XI erst in den Anfängen (Konzeption oder praktische Vorbereitung), 
wie die folgende Abbildung verdeutlicht. Erst ein Projekt hat mehr als drei Fälle 
erprobt: 

Abbildung 5.3 - 6: Stand der Erprobungsarbeiten Frage 3.2 

 
Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt in der Erprobung der 
Leistungserbringung „wie aus einer Hand“ gem. der gemeinsamen Empfehlung von BAGüS 
und GKV zu § 13 Abs. 4 SGB XI vorangeschritten?“, N=11 

                                           
 
50 BT-Drusa 18/11076, Gesetzentwurf vom 23.06.2016, S. 192 
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Laut der Datenerfassung in den Online-Datentabellen sind bisher 181 Fälle zur 
Erprobung vorgesehen. Jedoch erfüllen davon nicht alle die Voraussetzungen für 
eine Leistungsbündelung „wie aus einer Hand“: nur 120 Personen davon leben in der 
Häuslichkeit, und von diesen beziehen nur 42 Fälle Pflegesachleistungen (§ 36 SGB 
XI) oder Betreuungsleistungen gem. § 45 a Abs. 4 SGB XI oder Entlastungsleistungen 
nach § 45 b SGB XI.51 Sie verteilen sich auf sechs Projekte. Für weitere 19 Fälle sind 
diese Voraussetzungen für eine Leistungsbündelung „wie aus einer Hand“ noch nicht 
ermittelt worden.52  
 
Ermittlung von interessierten Leistungsberechtigten 
Für die Erprobung als auch für die Implementierung der Leistungsbündelung „wie 
aus einer Hand“ ist die Ermittlung von interessierten Leistungsberechtigten der erste 
Schritt. Die Modellprojekte sind geteilter Meinung darüber, ob es einfach ist, 
Leistungsberechtigte, die für den Regelungsbereich in Frage kommen, zu ermitteln. 
Fünf stimmen der Aussage voll oder eher zu, dass diese einfach zu ermitteln seien, 
während fünf weitere dem eher nicht zustimmen. Ein Projekt kann es noch nicht 
einschätzen.53 Als ein zentrales Problem zeigt sich die fehlende Verfügbarkeit von 
Informationen beim EGH-Träger (Modellprojekt) darüber, ob EGH-
Leistungsempfänger_innen Leistungen zur Pflege erhalten. Nur eines von zehn 
Modellprojekten gibt an, dass im derzeitigen Fachverfahren entsprechende 
Informationen erfasst würden und damit Auswertungen für Bestandsfälle möglich 
seien. Bei der Mehrheit der Projekte ist eine „händische“ Ermittlung dieser 
Informationen notwendig. Einfacher ist es jedoch bei Neufällen, die das 
Gesamtplanverfahren durchlaufen. Hier kann direkt an entsprechenden 
Informationen des Gesamtplanverfahrens angeknüpft werden. Zudem weist ein 
Modellprojekt darauf hin, dass nicht alle Leistungsberechtigten bereit seien, 
Angaben über den Bezug von Leistungen der Pflegeversicherung zu machen.54 
 
  

                                           
 
51 Für fünf Fälle wurde dies noch nicht ermittelt. 

52 Die Angaben zu den Fällen, die für die Erprobung zur Forschungsfrage 3.2 vorgesehen sind, müssen 
grundsätzlich von den MP auf ihre Plausibilität hin überprüft werden, da die Auswertungen durch Kienbaum 
ergeben haben, dass die Voraussetzungen für eine Leistungsbündelung bei noch nicht einmal einem Viertel der 
Fälle vorliegt. Die Begleitforschung wertet dies auch als Indiz für den noch nicht ausgereiften Stand der 
Erprobung. 

53 Antworten auf Frage „Leistungsberechtigte, für die die Regelung in Frage kommt, lassen sich einfach ermitteln.“, 
N=11 

54 Antworten auf Frage „Was macht es für Sie schwer, die Leistungsberechtigten, für die die Regelung zur 
Leistungserbringung „wie aus einer Hand“ in Frage kommt, zu ermitteln?“, N=5 
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Zusammenarbeit EGH und Leistungsträger der Pflege 
Eine weitere Voraussetzung für die Leistungsbündelung „aus einer Hand“ ist die 
Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern der Pflege. Auch hier zeigt sich (vgl. 
Abschnitt zur Forschungsfrage 3.1, 5.3.2.1), dass die Zusammenarbeit 
reibungsloser ist, wenn die Träger der EGH und der HzP identisch sind. Fünf von elf 
Projekten benennen dies als einen entscheidenden Faktor. Ein weiteres 
Modellprojekt führt eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit der Träger an: „Mit dem 
Träger der Hilfe zur Pflege wurde eine generelle Vereinbarung zur Sicherstellung der 
Einbeziehung des Trägers der Hilfe zur Pflege für Leistungsberechtigte, bei denen neben 
EGH und Pflege nach SGB XI zusätzlich Hilfe zur Pflege bezogen wird, geschlossen. So ist die 
Einbeziehung durch das regelhafte Verfahren bereits sichergestellt. Hierdurch wird (in jedem 
Einzelfall) ein weiterer Arbeitsschritt vermieden.“ 55 
 
In der Zusammenarbeit der EGH-Träger mit den Pflegekassen bedarf es, nach den 
ersten Befunden, gezielter Kommunikation zur Anbahnung der Leistungsbündelung. 
Allerdings können erst zwei Modellprojekte Aussagen dazu machen, inwiefern die 
Verfahren mit den zuständigen Pflegekassen, ohne größere Reibungsverluste, 
durchgeführt werden. Beide haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ein 
Modellprojekt bewertet die bisherige Zusammenarbeit als eher reibungsfrei und 
weist auf Bedingungen dafür hin: „Vor Beginn der Umsetzungs-/ Erprobungsphase hat 
sich das Modellprojekt mit den Pflegekassen zusammengesetzt, das Verfahren sowie die 
Erforderlichkeit der Kooperation erläutert, so dass hierdurch ein guter Grundstein für eine 
überwiegend gelingende Zusammenarbeit mit den Pflegekassen gelegt werden konnte. Ein 
wichtiger Faktor für die gute Zusammenarbeit ist, dass jede Pflegekasse dem Modellprojekt 
einen Ansprechpartner aus ihrem Hause genannt hat“.56 Das andere Modellprojekt sieht 
größere Reibungsverluste: „Die Verfahren sind noch nicht auf einander abgestimmt 
(Pflegekasse bestand auf eigenes Antrags- und Bewilligungsverfahren). Pflegekassen sind 
nach unserer Einschätzung personell noch nicht ausreichend für Gesamtplankonferenzen 
aufgestellt.“ 57 
 
  

                                           
 
55 Antworten auf Frage „Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren für die gute Anbahnung der 

Zusammenarbeit mit dem Träger der Hilfe zur Pflege?“, N=6 

56 Antwort auf Frage „Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren für die gute Anbahnung der 
Zusammenarbeit mit den Pflegekassen?“, N=1 

57 Antwort auf Frage „Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Faktoren für eine eher schwierige Anbahnung der 
Zusammenarbeit mit den Pflegekassen?“, N=1 
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Zugang und Information der Leistungsberechtigten 
Gezielte Kommunikation ist auch in Richtung der Leistungsberechtigten erforderlich. 
Auch für sie ist die Leistungsbündelung „wie aus einer Hand“ Neuland. Jedoch steht 
auch in dieser Beziehung die Erprobung der Regelung erst am Anfang. Fünf der elf 
Modellprojekte haben sich noch nicht mit der Kommunikation hin zu den 
Leistungsberechtigten befasst. Die anderen sechs Modellprojekte nutzen 
unterschiedliche Wege: Drei der sechs informieren Leistungsberechtigte direkt über 
die Möglichkeiten. Dazu führt ein Projekt zielgerichtete Informationsveranstaltungen 
durch, bei denen auch ehrenamtliche Betreuer_innen und Berufsbetreuer_innen 
einbezogen werden. Ein anderes Modellprojekt kooperiert mit Leistungserbringern. 
Bei zwei MP informieren Hilfeplaner und Fallmanager_innen der EGH die 
Leistungsberechtigten über die Möglichkeiten. Ein Projekt hat spezielles 
Informationsmaterial für Leistungsberechtigte, deren Angehörige und 
Betreuer_innen erarbeitet.58 
 
Praxistauglichkeit des Verfahrens  
Die Falldaten zeigen den Erprobungsstand auf, jedoch lassen sich daraus noch nicht 
Erkenntnisse zur Praxistauglichkeit des Verfahrens ableiten. Bisher haben sechs 
Leistungsberechtigte ihre Zustimmung zur Leistungsbündelung erteilt (aus drei 
Projekten, vier Leistungsberechtigte davon aus einem Modellprojekt). In fünf Fällen 
hat die zuständige Pflegekasse an der Gesamtplan- bzw. Teilhabekonferenz mit 
Zustimmung des LB teilgenommen. Zwei Leistungsberechtigte haben die 
Zustimmung nicht erteilt. Als mögliche Gründe dafür geben die Modellprojekte in 
der Projektbefragung an, dass „keine erkennbaren Vorteile für den LB“ ersichtlich 
gewesen seien und das „Verfahren zu kompliziert für LB“ sei.59   
 
  

                                           
 
58 Antworten auf Frage „Wie erfolgt Ihr Zugang zu potenziell interessierten Leistungsberechtigten bzw. ihren 

gesetzlichen Betreuer_innen für die Erprobung?“, N=11 

59 Antworten auf Frage „Was sind nach Ihrer Einschätzung Gründe von Leistungsberechtigten bzw. ihren 
gesetzlichen Vertreter_innen, dem Verfahren zur Leistungsbündelung nicht zuzustimmen?“, N=11 
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Die Einschätzungen der Modellprojekte gehen dahin, dass das Verfahren weitgehend 
nicht praktikabel sei, keine erkennbaren Vorteile für den EGH-Träger bringe und mit 
einem zu hohen Verfahrensaufwand im Verhältnis zu möglichen Vorteilen 
verbunden sei: 

Abbildung 5.3-1: Bewertung des Verfahrens durch die Modellprojekte 

 Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
gar nicht 
zu 

Nicht 
abschätzbar 

Das Verfahren ist im Großen und 
Ganzen gesehen praktikabel. 

0 0 33  2 6 

Der Geltungsbereich (Leistungen) ist zu 
eingegrenzt. 

1 1 1 1 7 

Der Abschluss von Vereinbarungen 
bringt keine erkennbaren Vorteile für 
den EGH-Träger gegenüber einer 
getrennten Leistungserbringung. 

22  22  0 1 6 

Der Verfahrensaufwand ist zu hoch in 
Relation zu möglichen Vorteilen aus 
Sicht eines EGH Trägers. 

33  22  0 0 6 

Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Wie schätzen Sie nach Ihren bisherigen Erfahrungen die 
Praktikabilität des Verfahrens ein?“ N=11 
 
Hürden, die einer Praktikabilität entgegenstehen, werden von den Modellprojekten 
für alle Verfahrensbeteiligten, gesehen.  
LLeistungsberechtigte 

 Das Verfahren sei den Leistungsberechtigten schwer vermittelbar, da „Logik“ 
der Leistungsgewährung von EGH und den Pflegekassen sehr unterschiedlich 
sei: Aus Bescheid der Pflegekassen gehe nur die Art und Höhe der 
Pflegeleistung hervor, nicht jedoch die konkreten Hilfen im Einzelnen, die mit 
den Leistungserbringern vereinbart würden. 

 Bei der Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen erfolge in der Regel die 
Abtretung des Geldanspruchs an den Pflegedienst. Aus dieser Perspektive sei 
also keine Notwendigkeit für das Verfahren nach § 13 Abs. 4 SGB XI sichtbar.  

 Leistungsberechtigte hätten nicht notwendigerweise ein Interesse, Leistungen 
der Pflegekasse gegenüber der EGH offenzulegen.  

 In Bezug auf die Leistungsbewilligung erfolge eine „doppelte“ Bescheidung 
der Pflegeleistungen sowohl durch die EGH als auch die Pflegekasse. Dies 
bedinge mehr bürokratischen Aufwand auch für die Leistungsberechtigten. 
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PPflegekassen 
 Insgesamt seien keine Vorteile aus deren Sicht erkennbar. Der (zusätzliche) 

Austausch mit der EGH sei aufwändig. 
 Der Kontakt zu den Kunden ginge verloren. 

 
EGH-Träger 

 Es stelle sich die Schwierigkeit, überhaupt das Verfahren und den Nutzen des 
Verfahrens gegenüber Leistungsberechtigten zu vermitteln. 

 Für ein effizientes Verfahren sei nicht gesichert, dass Umfang und Art der 
Leistungen der Pflege den EGH-Trägern a priori bekannt sind. 

 Die Abstimmung mit jeder einzelnen Pflegekasse zu jedem Fall erfordere 
einen hohen Aufwand. Jeder EGH-Träger habe mit der Vielzahl von 
Pflegekassen auch eine Vielzahl an Schnittstellen zu bearbeiten.60 

 
Übergreifend fasst ein Modellprojekt die Gründe für die fehlende Praktikabilität in 
folgendem Statement zusammen: „Der enorme zeitliche Mehraufwand, welcher sich aus 
der stetig notwendigen Zusammenarbeit zwischen der Eingliederungshilfe und der 
Pflegekasse ergibt, schließt ein praktikables Verfahren aus. Entscheidungen eines 
Rehabilitationsträgers bedingen Entscheidungen des anderen. Dies führt aus unserer Sicht 
zu einem deutlich aufwändigeren Austausch und folglich zu längeren Wartezeiten für den 
Leistungsberechtigten. Zudem müssen Leistungserbringer ihre Leistungen genau verteilen, 
sodass hier entsprechende Leistungen mit dem jeweils zuständigen Rehabilitationsträger 
(EGH oder Pflegekasse) abgerechnet werden.“61 
 
Als einen weiteren hindernden Faktor benennt ein Modellprojekt, dass die 
„verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen“ für das Verfahren nicht feststünden. 
Dies kann auch als Hinweis auf grundsätzliche Hemmnisse oder gar Vorbehalte auf 
Seiten der Leistungsträger zur Implementierung der Vereinbarung zwischen GKV 
und der BAGüS vom April 2018 verstanden werden. 
  

                                           
 
60 Antworten auf Frage „Welche Hürden stehen einem praktikablen Verfahren in besonderem Maße entgegen?“, N=6 

61 Antworten auf Frage „Welche Hürden stehen einem praktikablen Verfahren in besonderem Maße entgegen?“, N=6 
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 Frage 3.3 – Einführung des „Lebenslagenmodells“ nach § 103 
Abs. 2 SGB IX  

Frage 3.3 – Welche Auswirkung hat die Einführung des „Lebenslagenmodells“ nach § 
103 Abs. 2 SGB IX auf den Verwaltungsvollzug, die Bewilligungspraxis und die 
Einkommenssituation der Betroffenen? 

 
Mit der Einführung des Lebenslagenmodells gilt ab dem 1.1.2020, dass 
Leistungsberechtigte, die sowohl Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe 
zur Pflege beziehen, von den günstigeren Einkommen- und 
Vermögensheranziehungsregelungen der EGH profitieren sowie die Leistungen 
einheitlich aus den Händen der Eingliederungshilfe beziehen.  
Wie Abbildung 5.3 - 7 aufzeigt, stehen die Modellprojekte bei der Erprobung der 
Auswirkungen des Lebenslagenmodells noch am Anfang und haben zunächst die 
Erprobung organisatorisch vorbereitet bzw. die Stichproben ermittelt. 

Abbildung 5.3 - 7: Stand der Erprobungsarbeiten Frage 3.3 

 
Quelle: MP-Befragung RB 3, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt in der Erprobung des 
Lebenslagenmodells vorangeschritten?“ N=11 
 
In den Online-Datentabellen haben drei Modellprojekte fünf Fälle erfasst, die die 
formellen Voraussetzungen des § 103 Abs. 2 SGB IX erfüllen (gleichzeitiger Bezug 
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von ambulanter EGH und HzP, Bezug von Leistungen der EGH bereits vor dem 
Renteneintrittsalter). In der MP-Befragung geben dagegen elf Modellprojekte an, 
dass sie Auswirkungen des Lebenslagenmodells derzeit erproben würden bzw. das 
künftig vorhaben. Laut Aussage der Modellprojekte stünden die 
Projektmitarbeitenden bei der Erprobung der neuen Regelungen vor der praktischen 
Herausforderung, Leistungsberechtigte, die künftig vom Lebenslagenmodell umfasst 
sind, zu identifizieren. In der derzeitigen Praxis würden die Informationen für die 
Entscheidung, dass das Lebenslagenmodell auf eine leistungsberechtigte Person 
zutrifft, nicht systematisch von jedem EGH-Träger erfasst. Den Modellprojekten sei 
nicht in jedem Fall bekannt, ob eine leistungsberechtigte Person Leistungen der 
Pflege oder Hilfe zur Pflege beziehe, und wenn ja, welche Arten der Pflegeleistungen 
dem Leistungsberechtigten gegenüber erbracht würden. Diese Informationslücken 
könnten teilweise erklären, weshalb bislang nur wenige Fälle zur Erprobung des 
Lebenslagenmodells erfasst wurden.  
 
Vor diesem Hintergrund bedarf es für die weitere Erprobung einer gezielteren 
Ermittlung der Personengruppe, die künftig unter das Lebenslagenmodell fallen 
würde. Allerdings gehen die Modellprojekte generell davon aus, dass die 
Grundgesamtheit aller potenziell vom Lebenslagenmodell umfassten 
Leistungsberechtigten sehr klein ist. Der Fallgröße in der Stichprobe ist dadurch eine 
recht niedrige Grenze gesetzt. 
 
Auswirkungen des Lebenslagenmodells auf die Bewilligungs- und Verwaltungspraxis 
Obwohl die Modellprojekte noch am Anfang der Erprobung stehen, geben vier 
Modellprojekte an, dass sie bereits erste Einschätzungen über mögliche 
Auswirkungen des Lebenslagenmodells auf die Bewilligungs- bzw. 
Verwaltungspraxis des EGH-Trägers abgeben könnten. Alle vier Modellprojekte 
erwarten, dass sich durch die Einführung des Lebenslagenmodells Veränderungen in 
den Arbeitsabläufen des EGH-Trägers ergeben werden.62 Insbesondere erfordere die 
praktische Umsetzung der Regelungen des § 103 Abs. 2 SGB IX eine engere 
Abstimmung mit den Leistungsträgern der Hilfe zur Pflege (SGB XII) und den 
Pflegekassen (SGB XI) sowie einer Abgrenzung der Teilhabeziele der EGH und Pflege 
im Rahmen des Gesamtplanverfahrens (vgl. dazu auch die Befunde zur 
Forschungsfrage 3.1, Abschnitt 5.3.2.1).63 
 

                                           
 
62 Antworten auf Frage „Ergeben sich durch die Einführung des Lebenslagenmodells aus Ihrer heutigen Sicht 
Veränderungen in den Arbeitsabläufen des EGH-Trägers?“, N=11 

63 Antworten auf Frage „Welche zusätzlichen Prozesse sind für die Umsetzung des Lebenslagenmodells erforderlich 
(beispielsweise Prüfung der Erreichbarkeit von Teilhabezielen, Kostenerstattung HzP)? “, N=4 
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Auswirkungen des Lebenslagenmodells auf die Einkommenssituation des 
Leistungsberechtigten 
Die Prüfung von Einkommen und Vermögen erfolgt bei den vom Lebenslagenmodell 
umfassten Leistungsberechtigten durch die Modellprojekte einheitlich nach den 
Regelungen zur Einkommen- und Vermögensheranziehung der EGH. Zu den 
tatsächlichen Auswirkungen dieser Regelungen auf die Einkommenssituation der 
Betroffenen lassen sich aus den vorliegenden Daten (Online-Datentabellen) noch 
keine Aussagen ableiten. Vier der fünf Fälle in der Erprobung leisten bereits nach 
geltendem Recht keinen Einkommenseinsatz und werden auch künftig kein 
Einkommen einsetzen müssen. Eine leistungsberechtigte Person, die die 
Voraussetzungen für das Lebenslagenmodell erfüllt, ist künftig finanziell besser 
gestellt. Gemäß der Einkommensbeitragsberechnung nach den §§ 135ff SGB IX 
muss die leistungsberechtigte Person ab dem 1.1.2020 (bei gleichbleibend hoher 
Berechnungsgrundlage) keinen Eigenkostenbeitrag für die EGH aufbringen. 
 
5.3.3 Klärungsbedarf und Hinweise 

Entsprechend dem unterschiedlichen inhaltlichen Fokus der drei Forschungsfragen 
zum Regelungsbereich EGH-Pflege (vgl. 5.3.1) wird der von den Modellprojekten 
aufgezeigte Klärungsbedarf und deren Hinweise nach den Forschungsfragen 
gegliedert dargestellt. 
 

  Klärungsbedarf und Hinweise Frage 3.1 

Aus der bisherigen Erprobung leiten die Modellprojekte vor allem den Bedarf einer 
grundsätzlichen Klärung des Gleichrangverhältnisses von SGB IX und SGB XI durch 
den Gesetzgeber ab. Es bedürfe sowohl der Entwicklung von Kriterien zur 
Abgrenzung der Lebensbereiche von SGB IX und SGB XI als auch für die Zuordnung 
einzelner Leistungen zu den jeweiligen Leistungsträgern. Dazu einige Zitate von 
Modellprojekten aus der Befragung: 
 „Der Gegensatz in den Leistungen aus dem SGB XI und SGB IX besteht einerseits in der 

sektoralen Abgrenzung (ambulant, teil-, stationär) in der Pflege und andererseits in der 
individuellen Hilfe bei der Eingliederungshilfe. Es werden zudem im SGB XI in der 
Definition der Pflegebedürftigkeit gleiche Begrifflichkeiten wie im SGB IX verwendet. Bei 
der Bedarfsermittlung der Lebensbereiche, findet beim Gesamt- und Teilhabeplan in der 
Eingliederungshilfe der ICF Anwendung und im Versorgungsplan der Pflege im SGB XI die 
Module des NBA. So sind trotz Empfehlungen der BAGÜS einige Abgrenzungen nicht 
eindeutig zuzuordnen.“ 
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 „Welche Kriterien werden herangezogen, um gleichlautende bzw. wirkungsgleiche 
Lebensbereiche der EGH und HzP zu trennen?“64 

 
Ziele, Zwecke und Leistungen von SGB IX und SGB XI seien nicht aufeinander 
abgestimmt. Dies manifestiere sich in § 43 a SGB XI: 
 „Es ist unklar, warum der Zugang zu Leistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit 

Behinderungen und Pflegebedarf, die in Einrichtungen oder Räumlichkeiten im Sinne des 
§ 71 Abs. 4 SGB XI leben, durch die Regelungen des § 43 a SGB XI (pauschale Abgeltung 
der Leistungen der Pflegeversicherung) beschränkt bleibt. Dies widerspricht u.E. dem 
Grundsatz der personenzentrierten Leistungserbringung des BTHG. Der Zugang zu den 
Leistungen sollte unabhängig von der Wohnform geregelt sein. Eingliederungshilfe und 
Pflege haben auch nach der Intention des Gesetzgebers unterschiedliche Aufgaben bzw. 
Ziele/Zwecke. Es erscheint daher widersprüchlich, eine Zuordnung durch die Regelung zu 
umgehen. Auch aus Qualitätsgesichtspunkten ist entscheidend, wer die Pflegeleistungen 
in diesen Einrichtungen und Räumlichkeiten erbringt und wer die Qualität der erbrachten 
Leistungen sicherstellt.“65 

 
Ein Modellprojekt kommt zu der folgenden, aus der Sicht der Begleitforschung 
zentralen Schlussfolgerung:  
 „Aufgrund unserer Befassung mit den einschlägigen Gesetzen bleibt festzustellen, dass es 

zwingend einer rechtlichen Festlegung bedarf, welche Leistung vorrangig ist. Ein 
nebeneinander gleichrangiges Recht ist praktisch nicht umsetzbar, insbesondere vor dem 
Hintergrund der widersprüchlichen Rechtsnormen.“66 

 
  Klärungsbedarf und Hinweise Frage 3.2  

Der von den Modellprojekten angemerkte Klärungsbedarf und ihre Hinweise 
beziehen sich eher auf Details in den Regelungen. Sie lassen die grundsätzlich 
geäußerte Kritik an der Eignung des Verfahrens in der Praxis außen vor: 
 
Klärungsbedarf 
 In dem vorgesehenen Kostenerstattungsverfahren sei der Fall nicht geregelt, 

wenn Rechnungen durch Leistungsberechtigte im Vorfeld beglichen werden und 
zur Erstattung durch die Pflegekasse beim Träger der EGH eingereicht werden. 
 

                                           
 
64 Antworten auf Frage „Welchen Klärungsbedarf sehen Sie in Bezug auf die Abgrenzung der Leistungen der EGH von 

denen der Pflege, den Sie bisher nicht selbst lösen konnten?“, N=16 

65 Antwort auf Frage „Welchen Klärungsbedarf sehen Sie in Bezug auf die Abgrenzung der Leistungen der EGH von 
denen der Pflege, den Sie bisher nicht selbst lösen konnten?“, N=16 

66 Antwort auf Frage „In welchen der in § 14 SGB XI bzw. § 61 a SGB XII definierten Bereiche gibt es die größten 
Überschneidungen mit den in § 118 SGB IX definierten Lebensbereichen?“, N=16 
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Hinweise: 
 Es erscheine hilfreich, dass die Pflegekasse die EGH über noch nicht in Anspruch 

genommene Leistungen bereits bei Vorliegen der Zustimmungserklärung des 
Leistungsberechtigten informiere (nicht erst nach Erhalt des Leistungsbescheides 
der EGH). Dadurch würde auch die Leistungserbringung von Pflegeleistungen zum 
Gegenstand des Gesamtplanverfahrens werden. 

 Es solle geprüft werden, inwiefern das Verfahren auch auf Kombileistungen der 
Pflege angewendet werden könne. 

 Arbeitgebermodelle seien aufgrund der Gewährung von Pflegegeld durch die 
Pflegekasse vom Verfahren nach § 13 Abs. 4 SGB XI ausgeschlossen. Gerade aber 
in diesen Fällen erscheine das Verfahren sinnvoll.  

 
   Klärungsbedarf und Hinweise Frage 3.3  

Die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse der Modellprojekte aus der Erprobung 
zeigen, dass noch Klärungsbedarf in Bezug auf die Auslegung des § 103 Abs. SGB 
IX, besteht. Dies betrifft insbesondere Fragen zur Abstimmung der Leistungsträger 
der EGH und HzP und Schwierigkeiten bei der Bestimmung der vom 
Lebenslagenmodell umfassten Leistungsberechtigten. 

 Klärungsbedarf sehen die Modellprojekte bei der Auslegung des Begriffs 
„umfasst“. Mit dem Begriff habe der Gesetzgeber die gleiche Formulierung 
gewählt wie bereits bei der Pflege im stationären Bereich im § 103 Absatz 1 
SGB IX. Demnach sei die Regelung so zu verstehen, dass Leistungen der HzP 
integraler Bestandteil der EGH würden. Den Modellprojekten stelle sich die 
Frage nach der praktischen Umsetzung dieser Regelung, das heißt, ob 
Leistungen der HzP (bei Zutreffen des Lebenslagenmodells) künftig nicht 
gesondert ausgewiesen bzw. bewilligt werden müssten. 

 Weiter bereitet den Modellprojekten die Auslegung des 2. Halbsatzes in § 
103 Abs. 2 Satz 1 „es sei denn, der Leistungsberechtigte hat vor Vollendung 
des für die Regelaltersrente im Sinne des Sechsten Buches erforderlichen 
Lebensjahres keine Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten“ 
Schwierigkeiten. In der derzeitigen Praxis sei es für die Modellprojekte 
schwierig nachzuverfolgen, ob und wann eine Person erstmals EGH 
Leistungen bezogen habe. Dies gelte vor allem dann, wenn sie 
vorübergehend nicht im Leistungsbezug der EGH gestanden habe. Zudem ist 
den Modellprojekten unklar, in welchem Umfang EGH-Leistungen vor 
Erreichen der Regelaltersgrenze bezogen werden müssten, um die 
Voraussetzungen für das Lebenslagenmodell zu erfüllen (beispielsweise 
einmaliger Bezug einer EGH-Leistung, die in keinem unmittelbaren Verhältnis 
zum derzeitigen Hilfebedarf stehe).  
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5.3.4 Fazit zum Regelungsbereich 3 

Entsprechend dem unterschiedlichen inhaltlichen Fokus der drei Forschungsfragen 
zum Regelungsbereich EGH-Pflege (vgl. 5.3.1) wird für jede Forschungsfrage ein 
gesondertes Fazit gezogen.  

 Fazit zur Frage 3.1  

Die Modellprojekte verfolgen sehr heterogene Erprobungsansätze, um der – aus 
Sicht der Begleitforschung - allgemein gestellten Forschungsfrage nach den 
Auswirkungen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und des 
Gleichrangverhältnisses von EGH und Pflege auf den Verwaltungsvollzug und die 
Bewilligungspraxis der EGH-Träger nachzugehen. Entsprechend der Heterogenität 
war die Datenerhebung für den Zwischenbericht 2019 darauf ausgerichtet, zunächst 
die unterschiedlichen Erprobungsansätze zu erfassen und erste Erkenntnisse zur 
Praxis an den Schnittstellen EGH und Pflege zu erheben. Die ersten und vorläufigen 
Befunde aus maximal sechs Modellprojekten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
Schnittstellen zwischen EGH und Pflege (SGB XI und XII) betreffen alle Kernbereiche 
der sozialen Teilhabe und speziell die kompensatorischen Assistenzleistungen der 
EGH (vgl. RB 2). Die Überschneidungen bzw. Schwierigkeiten resultieren vor allem 
für die EGH-Leistungsträger in erheblichen Schwierigkeiten bei der 
Bedarfsermittlung und Maßnahmenplanung. Die Potenziale einer zwischen den 
Leistungsträgern abgestimmten Leistungserbringung werden in den ersten Arbeiten 
zur Erprobung jedoch auch sichtbar. Zu deren Erschließung bedarf es einer 
verbesserten Implementierung der gemeinsamen Bedarfsermittlung und 
Hilfeplanung (Teilhabe- bzw. Gesamtplanverfahren). Dazu gehört aus Sicht der 
Modellprojekte auch, dass Leistungsangebote und Verantwortlichkeiten der 
jeweiligen Leistungsträger genauer definiert und abgrenzt werden müssen. Letztlich 
wird aus den MP zurückgemeldet, dass es einer „Lösung des 
Gleichrangverhältnisses“ von SGB IX und SGB XI durch den Gesetzgeber bedarf. 

Aus der Sicht der Begleitforschung stoßen die Modellprojekte, die zu der 
Forschungsfrage 3.1 arbeiten und bereits erste Erkenntnisse gewonnen haben, an 
die bestehenden „Systemgrenzen“ von EGH und Pflege. Damit sind gleichzeitig 
Grenzen dafür gesetzt, was überhaupt erprobt werden kann. Abgrenzungskriterien 
und Bedingungen zur Ermittlung und Feststellung der Bedarfe fehlen bzw. werden 
teilweise erst von den Modellprojekten gesetzt, um überhaupt erprobt werden zu 
können. Es gibt also kaum „Konkretes“, was ohne weiteres erprobt werden kann. Die 
Erprobung stellt auch hohe Anforderungen, sich überhaupt in die Systeme 
„hineinzuarbeiten“. Dementsprechend befindet sich das Gros der Projekte noch in 
der „Findungs- und Konzeptionsphase.“  
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 Fazit zur Frage 3.2  

Die Modellprojekte stehen bei der Erprobung des RB 3.2 erst in den Anfängen. Erst 
von einem Projekt liegen Ergebnisse vor, die auf der Basis von mehr als drei Fällen 
ermittelt wurden.  
Mit dem Verfahren betreten alle Modellprojekte Neuland – ebenso die Pflegekassen, 
die oftmals erst über das Instrument der „Leistung wie aus einer Hand“ aufgeklärt 
werden müssen. 
Die Schlüsselfrage, sowohl für die Gewinnung von Erkenntnissen über die 
Praxistauglichkeit als auch die Erprobung selbst, ist einerseits die Gewinnung von 
Leistungsberechtigten, die Interesse an einer Leistungsbündelung haben; es bedarf 
persönlicher Kommunikation um Leistungsberechtigte oder deren gesetzliche 
Betreuer für das Verfahren zu gewinnen. Andererseits bedarf es gezielter 
Kommunikation hin zu den Pflegekassen, um eine Leistungsbündelung anzubahnen. 
Die Modellprojekte, die schon so weit sind, haben in dieser Hinsicht vielfältige 
Aktivitäten entwickelt.  
Die Praxistauglichkeit des Verfahrens wird von den Modellprojekten als kritisch 
eingeschätzt. Sie benennen Hürden, sowohl aus der Perspektive der 
Leistungsberechtigten und der Pflegekassen als auch des EGH-Trägers. Der 
Aufwand für alle Beteiligten sei hoch und stehe in keiner angemessenen Relation zu 
dem Nutzen, den sie daraus ziehen könnten. Für die Leistungsberechtigten sei der 
Nutzen des Verfahrens nur schwer vermittelbar. 
Der von Seiten der Modellprojekte angemerkte Klärungsbedarf und ihre Hinweise 
beziehen sich angesichts dieser Bewertungen eher auf Detailfragen. 
In Bezug auf die Falldaten (Online-Datentabellen) für die Begleitforschung sollten 
die gemeldeten Daten im weiteren Verlauf der Erprobung von den Modellprojekten 
auf ihre Plausibilität hin überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. 
 

 Fazit zur Frage 3.3 

Die Modellprojekte stehen noch am Anfang der Erprobung zu den Auswirkungen des 
Lebenslagenmodells auf die Einkommenssituation der Leistungsberechtigten sowie 
die Bewilligungs- und Verwaltungspraxis der Leistungsträger. Demnach bereiten die 
Modellprojekte bislang mehrheitlich die Erprobung organisatorisch vor und 
ermitteln erste Fälle für die Stichproben. Im derzeitigen Stadium der Erprobung 
bereitet den Modellprojekten die Auswahl bzw. Identifikation von 
Leistungsberechtigten, die künftig vom Lebenslagenmodell umfasst sind, 
Schwierigkeiten. Die EGH-Träger verfügen teilweise nicht über alle Angaben einer 
leistungsberechtigten Person (wie Bezug von Leistungen der HzP oder Pflege, 
erstmaliger EGH-Bezug vor Erreichen der Regelaltersgrenze) die notwendig sind, um 
zu bestimmen, ob eine Person die formellen Voraussetzungen für das 
Lebenslagenmodell erfüllt. Vor diesem Hintergrund bedarf es für die weitere 
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Erprobung einer gezielteren Ermittlung der Personengruppe, die, unter der 
Voraussetzung, dass sich der Leistungsbezug nicht verändert, unter das 
Lebenslagenmodell fallen würden. 

Im Rahmen der Erprobung wurden fünf Leistungsberechtigte identifiziert, die 
künftig vom Lebenslagenmodell umfasst würden. Eine Auswertung zum aktuellen 
und künftigen Einkommenseinsatz ergab noch keine aussagekräftigen Antworten 
auf die Frage nach den Auswirkungen auf die Einkommenssituation der Betroffenen. 
Auf die Bewilligungs- und Verwaltungspraxis der Leistungsträger wird sich die 
Einführung des Lebenslagenmodells voraussichtlich dahingehend auswirken, dass 
künftig von den Leistungsträgern der Pflege, EGH und HzP eine engere 
Zusammenarbeit bei der Koordination und Abrechnung von Leistungen gefordert ist. 
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5.4 Regelungsbereich 4 – Wunsch- und Wahlrecht der 
Leistungsberechtigten 

5.4.1 Fokus der Erprobung und Stand 

Die Untersuchungen zum Regelungsbereich richten sich auf die folgenden vier 
Forschungsfragen. 
 

Frage 4.1 - Hat die Regelung des § 104 SGB IX Auswirkungen auf die 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten? Wenn ja, 
in welchem Umfang? 
Frage 4.2 - Ergeben sich für die Leistungsberechtigten Veränderungen gegenüber 
dem geltendem Recht (insbesondere § 9 SGB XII)? Falls ja, welche? 
Frage 4.3 - Hat die Neuregelung des § 104 SGB IX im Vergleich zum geltenden 
Recht Auswirkungen hinsichtlich der gewünschten Wohnform? Falls ja, welche? 
Frage 4.4 - Führt die Neureglung des § 104 SGB IX zu Veränderungen in der 
Verwaltungspraxis? Falls ja, welche? 

 
Im Fokus der Erprobung des Regelungsbereichs 4 steht die Frage, inwiefern die 
Neuregelung des § 104, der die drei wesentlichen Prinzipien der 
Leistungserbringung (Grundsatz der einzelfallorientierten Leistung, Umfang des 
Wunsch- und Wahlrechts und die Zumutbarkeitsprüfung) zueinander ins Verhältnis 
setzt, Auswirkungen auf die Gewährung von Leistungen hat. Der hohe 
Abstraktionsgrad dieser Fragestellung gestaltet die praktische Durchführung der 
Erprobung teilweise als schwierig.  
Ausweislich der Zuwendungsbescheide erproben 14 Modellprojekte die Umsetzung 
des § 104 SGB IX, der ab dem 1.1.2020 die Angemessenheits- und 
Zumutbarkeitsprüfung in der EGH normiert. Die Erprobung zum Wunsch- und 
Wahlrecht steht in engem Zusammenhang mit den Fragen zur Erprobung der 
Gemeinsamen Inanspruchnahme (Regelungsbereich 5). 
 
Zwölf Modellprojekte haben sich an der MP-Befragung beteiligt und neun 
Modellprojekte Daten auf der Online-Plattform erfasst. Die MP-Befragung wurde 
aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs zwischen den Fragestellungen  
nicht analog zu den Forschungsfragen aufgebaut, sondern vielmehr in drei 
Fragenkomplexe untergliedert: 
1. Fragen zu den Auswirkungen der Neuregelung des § 104 SGB IX auf Wünsche 
hinsichtlich der Gestaltung von Leistungen 
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2. Fragen zu den Auswirkungen der Neuregelung des § 104 SGB IX auf die 
gewünschte Wohnform 
3. Fragen zu den Auswirkungen der Neuregelung des § 104 SGB IX auf die 
Verwaltungspraxis 
 
Die Abbildung 5.4 - 1 zeigt, dass sich die Modellprojekte in der Erprobung des 
Regelungsbereichs 4 insbesondere auf die Gestaltung von Leistungen und Wünschen 
zur Wohnform konzentrieren. Sieben Modellprojekte erproben darüber hinaus die 
Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis. 

Abbildung 5.4 - 1: Anzahl MP, die Forschungsfragen im RB 4 bearbeiten 

 
Quelle: MP-Befragung RB 4, Frage „Welche Forschungsfragen zum Regelungsbereich gehen 
Sie in der Erprobung an?“ N=12, Mehrfachnennung möglich 
 
Bei zwei Modellprojekten, die bislang keine Daten aus der Erprobung des 
Regelungsbereichs an die Begleitforschung übermittelt haben (weder im Rahmen der 
MP-Befragung noch den Online-Datentabellen), sieht die Arbeitsplanung vor, dass 
die Erprobung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung nach neuem Recht 
erst zu einem späteren Zeitpunkt im Projektablauf erfolgen soll. 
 
Drei weitere Modellprojekte haben bislang keine Daten auf der Online-Plattform 
erfasst. Diese stehen laut eigenen Aussagen noch am Beginn der Erprobung und 
aktuell vor der Herausforderung, Leistungsberechtigte zu identifizieren, die sich für 
die Erprobung eignen. Derzeit würden Wünsche der Leistungsberechtigten zwar im 
Rahmen der Bedarfsermittlung (insbesondere bei den ambulant lebenden 
Leistungsberechtigten) erfasst, jedoch werde keine systematische Übersicht darüber 
geführt, welche Wünsche von welchen Leistungsberechtigten geäußert wurden und 
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welche Entscheidungen hinsichtlich Wunschgewährung oder -ablehnung getroffen 
wurden.67  
 
Auch die Modellprojekte, die bereits Fälle für die Erprobung identifiziert haben, 
berichten von ähnlichen Schwierigkeiten. Dies spiegelt sich in den Antworten zum 
Stand der der Erprobung wider (siehe Abbildung 5.4 - 2). Drei der zwölf 
Modellprojekte geben an, dass Sie derzeit die Erprobung vorbereiten, die rechtlichen 
Grundlagen aufbereiten und die Stichprobe ermitteln würden. Nur drei 
Modellprojekte geben an, dass sie im Rahmen der Erprobung bei mehr als drei 
Leistungsberechtigten Wünsche erhoben und eine fiktive Entscheidung auf 
Wunschgewährung oder -ablehnung nach künftigem Recht getroffen hätten. 

Abbildung 5.4 - 2: Stand der Erprobungsarbeiten RB 4 

 
Quelle: MP-Befragung RB 4, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt in der Erprobung der möglichen 
Auswirkungen des § 104 SGB IX auf das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten 
vorangeschritten?“ N=12 
 

                                           
 
67 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen. Wünsche der Leistungsberechtigten (hinsichtlich 

der Gestaltung der Leistungen) werden im Rahmen des Gesamt-/Teilhabeplanverfahren immer abgefragt.“, 
N=11 
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5.4.2 Vorgehen in der Erprobung 

Die Erprobung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung setzt voraus, dass 
die Wünsche der Leistungsberechtigten bekannt sind. Knapp die Hälfte der 
Modellprojekte gibt an, dass bei der Fallauswahl insbesondere solche 
Leistungsberechtigte berücksichtigt wurden, für die im Teilhabe- bzw. 
Gesamtplanverfahren Wünsche erfasst wurden. Andere Modellprojekte stimmen sich 
bei der Fallauswahl für die Stichprobe eng mit dem Fallmanagement ab und nehmen 
nach deren Hinweisen Leistungsberechtigte in die Stichprobe auf. Von vier 
Modellprojekten werden auch explizit Leistungsberechtigte in der Stichprobe 
berücksichtigt, deren Wünschen nach geltendem Recht nicht entsprochen wurde. 
Die Vor-Ort Interviews ergaben, dass sich einige Modellprojekte zur Identifizierung 
dieser Fälle, auf Klagefälle vergangener Jahre stützen (unter anderem aufgrund 
abgelehnter Wünsche).  
Insgesamt haben die Modellprojekte auf der Online-Plattform 97  
Leistungsberechtigte mit 181 Wünschen erfasst (Wünsche hinsichtlich der 
Gestaltung von Leistungen N=110, Wünsche hinsichtlich der Wohnform N=71). Für 
knapp 100 dieser Wünsche wurde angegeben, ob dem Wunsch derzeit entsprochen 
wird und ob dem Wunsch künftig entsprochen würde. Die Stichprobe ist sehr 
heterogen zusammengesetzt (ambulant und stationär lebende Leistungsberechtigte, 
Behinderungsbilder, Pflegegrade). Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen.  
Ein Gesamt-/Teilhabeplan liegt für ca. die Hälfte der Fälle vor. Er ist für die 
Definition der individuellen Teilhabeziele und damit für eine umfassende Prüfung 
der Zumutbarkeit und Angemessenheit einer Leistung kritisch. Gem. § 104 SGB IX 
ist die Prüfung nicht allein auf Kostengesichtspunkte beschränkt, sondern 
berücksichtigt auch die Qualität der Leistung und deren Erfolgswahrscheinlichkeit 
im Hinblick auf die im Gesamtplan festgehaltenen Teilhabeziele. Zehn von zwölf 
Modellprojekten geben an, dass das vom Modellprojekt genutzte 
Bedarfsermittlungsinstrument die Abfrage von Bedarfen und Wünschen hinsichtlich 
der Gestaltung von Leistungen berücksichtigt.68 Bei einem Modellprojekt werden 
solche Wünsche im Bedarfsermittlungsinstrument nicht berücksichtigt. Ein weiteres 
Modellprojekt kann dazu noch keine Einschätzung abgeben. Die Abfrage von 
Wünschen hinsichtlich der Wohnform ist in elf von zwölf genutzten 
Bedarfsermittlungsinstrumenten vorgesehen (ein Modellprojekt gibt an, dass es 
dazu noch keine Aussagen treffen kann).69 Wünsche hinsichtlich der Gestaltung von 
Leistungen, wie auch hinsichtlich der gewünschten Wohnform, würden, laut Aussage 

                                           
 
68 Antworten auf Frage „Berücksichtigt das von Ihnen genutzte Bedarfsermittlungsinstrument auch Bedarfe und 
Wünsche über die Gestaltung von Leistungen?“, N=12 

69 Antworten auf Frage „Berücksichtigt das von Ihnen genutzte Bedarfsermittlungsinstrument auch Bedarfe und 
Wünsche hinsichtlich der Wohnform?“, N=12 
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von elf der zwölf Modellprojekte, sowohl bei stationär wie auch ambulant lebenden 
Leistungsberechtigten standardmäßig erhoben (ein Modellprojekt trifft dazu keine 
Aussage).70 Unterschiede zeigen sich im Antwortverhalten der Modellprojekte auf 
die Frage, ob die Leistungsberechtigten auf ihre Wünsche hin befragt würden.71 
Sieben von elf Modellprojekten geben an, dass ambulant lebende 
Leistungsberechtigte bzw. deren gesetzliche Betreuer_innen bereits heute Wünsche 
selbstständig, ohne gezieltes Nachfragen seitens der EGH, ansprächen. Bei drei 
Modellprojekten sei dies nicht der Fall. Bei den stationär lebenden 
Leistungsberechtigten geben nur die Hälfte der Modellprojekte (sechs von elf) an, 
dass etwaige Wünsche im Rahmen des Teilhabe- und Gesamtplanverfahrens von den 
Leistungsberechtigten bzw. deren Betreuer_innen selbstständig angesprochen 
würden. In Abbildung 5.4 - 3 wird deutlich, dass es, trotz standardisierter Prozesse 
zur Abfrage und Prüfung von Wünschen, für sechs von elf Modellprojekten eher 
schwierig ist, Wünsche der Leistungsberechtigten zu ermitteln. 

Abbildung 5.4 - 3: Im Großen und Ganzen ist es in der derzeitigen Praxis einfach, die 
Wünsche der Leistungsberechtigten in Bezug auf die Gestaltung der 
EGH-Leistungen zu ermitteln. 

 
Quelle: MP-Befragung RB 4, Frage „Im Großen und Ganzen ist es in der derzeitigen Praxis 
einfach, die Wünsche der Leistungsberechtigten in Bezug auf die Gestaltung der EGH-
Leistungen zu ermitteln.“ N=11 

                                           
 
70 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen. Wünsche der Leistungsberechtigten (hinsichtlich 

der Gestaltung der Leistungen) werden im Rahmen des Gesamt-/Teilhabeplanverfahren immer abgefragt.“, N=11 

71 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen. Wünsche der Leistungsberechtigten (hinsichtlich 
der Gestaltung der Leistungen) werden von den Leistungsberechtigten / gesetzlichen Betreuern_innen immer 
selbstständig angesprochen und klar kommuniziert..“, N=11 
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Verschiedene Faktoren erschweren es den Modellprojekten, in der derzeitigen Praxis 
Wünsche der Leistungsberechtigten zu erheben. Fünf der sechs Modellprojekte, die 
von Schwierigkeiten berichten, geben an, dass die Fallmanager_innen teilweise vor 
der Herausforderungen stünden, die Wünsche der Leistungsberechtigten zu 
verstehen und konkret festzuhalten (beispielsweise wenn Leistungsberechtigte ihre 
Wünsche nicht klar kommunizieren könnten). Darüber hinaus bestätigen vier 
Modellprojekte, dass es für die Fallmanager_innen häufig schwierig sei, abzuwägen, 
ob ein Wunsch auf Drängen der gesetzlichen Betreuer_in genannt werde oder ob der 
Leistungsberechtigte den Wunsch tatsächlich habe. Laut Aussage eines 
Modellprojekts seien darüber hinaus „viele Leistungsberechtigte derzeit nicht 
ausreichend über die Möglichkeit informiert, Wünsche im Rahmen der 
Bedarfsermittlung zu äußern“. 72   
 
5.4.3 Befunde zu den Forschungsfragen 

 Frage 4.1 - Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der 
Leistungsberechtigten 

Frage 4.1 – Hat die Regelung des § 104 SGB IX Auswirkungen auf die 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten? Wenn ja, 
in welchem Umfang? 

 

Der bisherige Erprobungsstand erlaubt noch keine belastbaren Antworten auf die 
Forschungsfrage, sondern zeigt lediglich erste Tendenzen auf. Die Auswertung der 
Daten aus den Online-Datentabellen zum Regelungsbereich 4 deckt sich in weiten 
Teilen mit den Ergebnissen aus der MP-Befragung. Insgesamt haben sieben 
Modellprojekte 110 Wünsche73 in den Online-Datentabellen erfasst, für die eine 
fiktive Entscheidung auf Basis der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung 
gem. § 104 SGB IX erfolgen soll bzw. erfolgt ist. Für jeden Wunsch wurde erfasst, 
auf welche Leistungsgruppe und welches Gestaltungsmerkmal sich der Wunsch 
bezieht. Wünsche hinsichtlich der Wohnform wurden getrennt abgefragt. Deren 
Ergebnisse werden unter der Forschungsfrage 4.3 (Auswirkungen auf die 
gewünschte Wohnform) näher erläutert. 
 

                                           
 
72 Antworten auf Frage „Was sind Faktoren, die es erschweren, die Wünsche der Leistungsberechtigten zur 

Gestaltung der Leistung zu ermitteln und festzuhalten?“, N=6 

73 Hinsichtlich der Gestaltung von Leistungen 
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Wunschäußerung nach Leistungsart und Gestaltungsmerkmal 
Für 67 der 110 Wünsche, die nach Angaben der Modellprojekte bisher für die 
Erprobung vorgesehen sind, wurden fiktive Entscheidungen getroffen, ob der 
Wunsch nach künftigem Recht abgelehnt oder bewilligt würde. Diese Wünsche 
beziehen sich mehrheitlich auf Leistungen zur Sozialen Teilhabe und die 
Gestaltungsmerkmale „Person“ bzw. „Qualifikation der Assistenz“ sowie auf den 
„Ort“ und den „zeitlichen Rahmen/Ablauf der Leistungserbringung“ (siehe Abbildung 
5.4 - 4). Weniger häufig äußerten die Leistungsberechtigten der Stichprobe Wünsche 
hinsichtlich der gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen. 
Leistungsberechtigte, deren Wunsch sich auf die Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
beziehen, verbinden diesen Wunsch fast ausschließlich mit dem 
Gestaltungsmerkmal Ort der Leistungserbringung. Bei den Wünschen bezogen auf 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe dominiert dagegen das Gestaltungsmerkmal 
Person der Assistenz bzw. Qualifikation der Assistenz.  
 

Abbildung 5.4 - 4: Häufigkeit Wunschäußerung nach Gestaltungsmerkmalen 

 
Quelle: Online-Datentabellen RB 4, N=110 
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Auswertung zur Wunschentsprechung und -ablehnung 
Die Auswertung der Daten zur Entscheidung über die Wünsche ergibt, dass der 
überwiegenden Mehrheit der Wünsche (98 von 110 Wünschen) nach geltendem 
Recht nachgekommen wird. In sechs Fällen wurde die endgültige Entscheidung noch 
nicht ermittelt bzw. keine Angabe hinsichtlich der Entscheidung gemacht. Sechs 
Wünschen wurde nach geltendem Recht nicht entsprochen. Dabei handelt es sich in 
vier Fällen um Wünsche bezogen auf „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ und die 
Gestaltungsmerkmale „Person bzw. Qualifikation der Assistenz“. In den 
verbleibenden zwei Fällen bezieht sich der Wunsch auf „Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben“ ohne Angabe eines Gestaltungsmerkmals und „Leistungen zur 
Teilhabe an Bildung“ mit dem Gestaltungsmerkmal „zeitlicher Rahmen/Ablauf“. 

Abbildung 5.4 - 5: Entscheidung über Wünsche (Rechtslage heute - Rechtslage 
1.1.2020) 

Entscheidung nach geltendem Recht (§§ 9 und 
13 SGB XII) 

Fiktive Entscheidung nach künftigem Recht (§ 
104 SGB IX)  

entsprochen nicht           
entsprochen 

nicht        
ermittelt 

keine 
Angabe 

entsprochen nicht           
entsprochen 

nicht        
ermittelt 

keine 
Angabe 

98 6 4 2 67 1 40 2 

Quelle: Online-Datentabellen RB 4, N=110 
 
Für 67 der 110 Wünsche wurde eine fiktive Entscheidung unter Berücksichtigung der 
Neuregelung des § 104 SGB IX getroffen. Im Ergebnis zeigt sich, dass nur in einem 
der 67 Fälle dem Wunsch künftig nicht entsprochen würde. Alle sechs Wünsche, die 
nach geltendem Recht abgelehnt wurden, würden, mit Ausnahme des Wunsches 
bezogen auf den Leistungstyp „Leistungen zur Teilhabe an Bildung“, künftig 
bewilligt.  
 
Einschätzung der möglichen Veränderungen für die Leistungsträger 
Im Rahmen der MP-Befragung sahen sich nur zwei Modellprojekte in der Lage, erste 
Einschätzungen über mögliche Auswirkungen der Neuregelungen des § 104 SGB IX 
abzugeben. Die Aussagen beider Modellprojekte weisen in unterschiedliche 
Richtungen.74 Ein Modellprojekt erwartet mit Inkrafttreten des § 104 SGB IX keine 

                                           
 
74 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung: 

Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 SGB IX) hat zur Folge, dass 
Wünsche der Leistungsberechtigten hinsichtlich der Gestaltung der Leistung zukünftig gezielter abgefragt 
werden.“, N=2 

Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung: 
Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 SGB IX) hat zur Folge, dass 
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Veränderungen für die bisherige Praxis – weder hinsichtlich der Erhebung der 
Wünsche noch bei der Prüfung und Entscheidung. Demnach würden EGH-Leistungen 
bereits heute nach der Besonderheit des Einzelfalles bestimmt und die 
Empfehlungen der Hilfeplanung orientierten sich an den Zielen des behinderten 
Menschen. Demgegenüber sagt ein Modellprojekt aus, dass sich insbesondere für 
Leistungsberechtigte, die aktuell in stationären Wohnformen leben, tendenziell eine 
Verbesserung in Bezug auf die Berücksichtigung von deren Wünschen ergeben 
werde. In den stationären Wohnformen bestehe, so die Aussage des Modellprojekts, 
mit der pauschalen Leistungs- und Vergütungssystematik derzeit wenig 
Gestaltungsspielraum für eine individuelle Anpassung der Leistungen. Mit 
Inkrafttreten des BTHG und der Leistungstrennung, ergebe sich für die EGH-
Leistungsträger dann in stärkerem Maße die Verpflichtung, Leistungen 
personenzentriert zu ermitteln und zu prüfen. Bei der Prüfung auf Angemessenheit 
eines Wunsches fielen künftig die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände 
des Leistungsberechtigten stärker ins Gewicht.75 
 
Einschätzung der möglichen Veränderungen für die Leistungserbringer 
Auch auf Seiten der Leistungserbringer ergebe sich, aus Sicht des Modellprojekts, 
die Notwendigkeit zu Anpassungen. So seien Leistungserbringer künftig stärker 
gefordert, ihr Leistungsangebot sowie die Art der Leistungserbringung flexibler zu 
gestalten, damit den Wünschen nachgekommen werden könne.  
 
 

 Frage 4.2 - Veränderungen gegenüber dem geltenden Recht 
(insbesondere § 9 SGB XII) 

Frage 4.2 – Ergeben sich für die Leistungsberechtigten Veränderungen gegenüber 
dem geltendem Recht (insbesondere § 9 SGB XII)? Falls ja, welche? 

 
Die Forschungsfrage 4.2 knüpft eng an die Forschungsfrage 4.1 an. Der in den §§ 9 
und 13 SGB XII formulierte Mehrkostenvorbehalt und dessen Berücksichtigung im 

                                           
 

Leistungsberechtigte zukünftig häufiger selbstständig Wünsche hinsichtlich der Gestaltung von Leistungen 
äußern.“, N=2 

75 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung: 
Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 SGB IX) hat zur Folge, dass bei 
der Prüfung zukünftig die persönlichen, familiären, örtlichen Umstände einschließlich der Wohnform stärker ins 
Gewicht fallen.“, N=2 

 

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 184 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Stand und Ergebnisse der Erprobung nach Regelungsbereichen 

 
123 123 

Sinne einer „Angemessenheitsobergrenze“ nach § 104 SGB IX steht im Fokus der 
Erprobung zur Forschungsfrage 4.2. Nach Absatz 3 sieht der Gesetzgeber mit dem 
Kriterium der Zumutbarkeit ein gesetzliches Korrektiv der Angemessenheitsprüfung 
vor. Zunächst ist also zu prüfen, ob eine von den Wünschen des 
Leistungsberechtigten abweichende Leistung zumutbar ist. 
 
Aktuelle Relevanz des Mehrkostenvorbehalts 
Der bisherige Erprobungsstand erlaubt noch keine belastbaren Antworten auf die 
Forschungsfrage, sondern zeigt lediglich erste Tendenzen auf. In der MP-Befragung 
äußern sich elf Projekte zur aktuellen Praxis bzw. Gewichtung des 
Mehrkostenvorbehalts bei der Entscheidung. Demnach sei der Mehrkostenvorbehalt 
auch heute nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Entscheidung zu 
Wünschen der Leistungsberechtigten.76 Sieben der elf Modellprojekte sagen aus, 
dass der Mehrkostenvorbehalt und die Zumutbarkeitsprüfung bei der Entscheidung 
auf Gewährung bzw. Ablehnung eines Wunsches gleichermaßen 
entscheidungsrelevant seien. Fünf Modellprojekte geben an, dass bei der 
Entscheidung das Ergebnis aus der Prüfung auf Zumutbarkeit (unter 
Berücksichtigung der persönlichen, familiären, örtlichen Umstände und Wohnform) 
stärker ins Gewicht falle bzw. die Höhe der Mehrkosten nur unwesentlich Einfluss 
auf die Entscheidung habe.  
 
Auswirkungen auf die künftige Zumutbarkeit- und Angemessenheitsprüfung 
Nur drei der elf Modellprojekte geben an, dass sie zum derzeitigen Stand der 
Erprobung erste Einschätzung darüber geben könnten, welche Veränderungen sich 
für den Leistungsberechtigten gegenüber dem geltendem Recht (insbesondere § 9 
SGB XII) ergäben. Zwei Modellprojekte erwarten, dass in Zukunft, bei der Prüfung 
eines Wunsches, der Mehrkostenvorbehalt bzw. die Angemessenheitsobergrenze 
weniger entscheidungsrelevant sein werde. Sie erwarten, dass künftig die Prüfung 
der persönlichen, familiären und örtlichen Umstände einschließlich der Wohnform 
an Bedeutung gewinnen werde. Ein Modellprojekt, das angibt, bereits heute die 
Personenzentrierung in den Vordergrund zu stellen und Wünsche umfassend zu 
berücksichtigen, erwartet keine Veränderungen.77 
 
 
                                           
 
76 Antworten auf Frage „Welche Rolle spielt der Mehrkostenvorbehalt (nach § 9 SGB XII) bei der Entscheidung auf 

Entsprechung/Ablehnung von Wünschen hinsichtlich der Gestaltung der Leistungen nach geltendem Recht?“, 
N=11 

77 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung 
und skizzieren Sie Ihre Befunde: Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 
SGB IX) hat zur Folge, dass bei der Prüfung der Mehrkostenvorbehalt/die Angemessenheitsobergrenze zukünftig 
weniger stark ins Gewicht fallen.“, N=3 
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 Frage 4.3 - Auswirkungen der Neuregelung des § 104 SGB IX 
auf die gewünschte Wohnform 

Frage 4.3 – Hat die Neuregelung des § 104 SGB IX im Vergleich zum geltenden Recht 
Auswirkungen hinsichtlich der gewünschten Wohnform? Falls ja, welche? 

 
Bereits im Gesetzgebungsverfahren wurde kontrovers diskutiert, ob und inwieweit 
die im § 104 SGB IX normierte, mehrstufige Prüfung der Zumutbarkeit und 
Angemessenheit sich auf die Berücksichtigung von Wünschen insbesondere 
hinsichtlich der Wohnform auswirkt. 
Aus den vorliegenden Ergebnissen der Datenauswertung der Online-Datentabellen 
und der MP-Befragung lassen sich nur erste Tendenzen über mögliche 
Auswirkungen der Neuregelungen des § 104 SGX IX auf die gewünschte Wohnform 
ableiten.  
 
In den Online-Datentabellen haben zehn Modellprojekte insgesamt 71 Wünsche 
hinsichtlich der Wohnform erfasst. Davon wurde für 60 Wünsche angegeben, ob 
diese nach geltenden Recht gewährt oder abgelehnt wurden/würden.  
Die Auswertung der Daten ergibt (vgl. Abbildung 5.4 - 6), dass 
Leistungsberechtigte, sowohl im ambulanten wie auch im stationären Setting, 
Wünsche hinsichtlich der Wohnform äußern bzw. Wünsche hinsichtlich der 
Wohnform bei ambulant wie stationär lebenden Leistungsberechtigten erfasst 
werden.  

Abbildung 5.4 - 6: Verteilung der Wünsche in Bezug auf Wohnform 

 
Quelle: Online-Datentabellen RB 4, N=60 
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Die Mehrzahl der Leistungsberechtigten äußert den Wunsch, auch weiterhin in der 
gleichen Wohnform leben zu wollen. Leistungsberechtigte die sich wünschen, 
stationär zu leben, wünschen sich demnach mehrheitlich auch weiterhin in einem 
stationären Setting zu leben (gegebenenfalls Wechsel der stationären Einrichtung). 
Analog wünschen sich Leistungsberechtigte im ambulanten Wohnen auch weiterhin 
ambulant zu leben.  
In nur wenigen Fällen (fünf von 60 Fällen) wird ein Umzug von einer ambulanten in 
eine stationäre Wohnform sowie vom stationären in ambulantes Wohnen gewünscht. 

Auswertung zur Wunschentsprechung und -ablehnung 

Die Auswertung der Daten zur Wunschgewährung bzw. –ablehnung ergibt (siehe 
Abbildung 5.4 - 7), dass der überwiegenden Mehrheit der Wünsche (49 von 60 
Wünschen) nach geltendem Recht entsprochen wurde. In elf Fällen wurde der 
Wunsch abgelehnt. Auffällig ist, dass mehrheitlich solche Wünsche abgelehnt 
wurden, die sich auf einen Wohnformwechsel beziehen (beispielsweise einem 
Umzug aus einer ambulanten in eine stationäre Wohnform).  

Abbildung 5.4 - 7: Entscheidung über Wünsche für stationär und ambulant lebende 
Leistungsberechtigte (Rechtslage heute - Rechtslage 1.1.2020) 

Entscheidung nach geltendem 
Recht (§§ 9 und 13 SGB XII) 

Fiktive Entscheidung nach künftigem 
Recht (§ 104 SGB IX)  

entsprochen nicht 
entsprochen 

entsprochen nicht 
entsprochen 

nicht 
ermittelt 

Stationär lebende Leistungsberechtigte / Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen 
Wunsch: ambulantes 
Wohnen / Wohnen 
außerhalb besonderer 
Wohnformen 

0 3 3 0 0 

Wunsch: stationäres 
Wohnen / Wohnen in 
besonderen Wohnformen 

24 3 14 0 13 

Ambulant lebende Leistungsberechtigte / Leistungsberechtigte außerhalb besonderer Wohnformen 
Wunsch: ambulantes 
Wohnen / Wohnen 
außerhalb besonderer 
Wohnformen 

25 3 16 2 10 

Wunsch: stationäres 
Wohnen / Wohnen in 
besonderen Wohnformen 

0 2 2 0 0 

Gesamt 49 11 35 2 23 

Quelle: Online-Datentabellen RB 4, N=60 
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Für 37 der 60 Wünsche wurde im Rahmen der Erprobung eine fiktive Entscheidung 
auf Wunschgewährung bzw. –ablehnung unter Berücksichtigung der Neuregelung 
des § 104 SGB IX getroffen. Im Ergebnis zeigt sich, dass in der Gruppe der stationär 
lebenden Leistungsberechtigten künftig jedem Wunsch hinsichtlich der Wohnform 
entsprochen werden würde (in 13 Fällen steht die Entscheidung aus). Alle sechs 
Wünsche der stationär lebenden Leistungsberechtigten, die nach geltendem Recht 
abgelehnt wurden, würden künftig bewilligt werden. Bei den ambulant lebenden 
Leistungsberechtigten ist dies ähnlich. In keinem Fall würde einem nach geltendem 
Recht entsprochenen Wunsch zur Wohnform (ambulanten / stationär) künftig nicht 
entsprochen werden. Zwei nach geltendem Recht abgelehnten Wünschen würde 
allerdings auch künftig nicht entsprochen werden.  

 

Einschätzung der möglichen Veränderungen für die Leistungsträger und 
Leistungsberechtigten 
In der MP-Befragung geben drei von elf Modellprojekten an, dass sie zum 
derzeitigen Stand der Erprobung erste Einschätzungen darüber geben könnten, 
welche Auswirkungen die Neuregelung des § 104 SGB IX auf die Berücksichtigung 
von Wünschen hinsichtlich der Wohnform haben werde. Die Einschätzungen der 
Modellprojekte weisen in unterschiedliche Richtungen. Ein Modellprojekt gibt an, 
dass bereits seit 2007 die personenzentrierte Hilfeplanung den Zugang zu 
Leistungen der Eingliederungshilfe erschließe. Bei der Entscheidung auf 
Wunschgewährung bzw. -ablehnung werde bereits heute der Art des Bedarfs, die 
persönlichen Verhältnisse, der Sozialraum und die eigenen Kräfte und Mittel der 
leistungsberechtigten Person umfassend berücksichtigt. Deshalb würden sich, laut 
Aussage des Modellprojekts, mit Inkrafttreten des § 104 SGB IX keine 
Veränderungen in der aktuellen Praxis der Angemessenheits- und 
Zumutbarkeitsprüfung ergeben.  
Zwei Modellprojekte erwarten, dass die Neuregelung des § 104 SGB IX insgesamt 
dazu beitragen werde, dass Wünsche der Leistungsberechtigten hinsichtlich der 
Wohnform künftig sowohl gezielter abgefragt als auch stärker von Seiten der 
leistungsberechtigten Person/der gesetzlichen Betreuer_in eingefordert werden 
würden. 78 Insgesamt, so die Annahme der Modellprojekte, gewinne das Kriterium 
der Zumutbarkeit gegenüber dem Kostenfaktor bei der Entscheidung auf 

                                           
 
78 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung: 

Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 SGB IX) hat zur Folge, dass 
Wünsche der Leistungsberechtigten hinsichtlich der Wohnform zukünftig gezielter abgefragt werden.“, N=3 

Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung: 
Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 SGB IX) hat zur Folge, dass 
Leistungsberechtigte zukünftig häufiger selbstständig Wünsche hinsichtlich der Wohnform äußern.“, N=3 
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Wunschgewährung bzw. -ablehnung an Bedeutung.79 Beide Modellprojekte gehen 
zum derzeitigen Stand der Erprobung davon aus, dass mit Inkrafttreten des § 104 
SGB IX Wünschen hinsichtlich der Wohnform häufiger entsprochen werde. Diese 
Erwartung spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Datenauswertung zur 
Wunschgewährung bzw. –ablehnung (nach geltendem und künftigem Recht) wieder 
(vgl. Abbildung 5.4 - 7).  
 

  Frage 4.4 – Auswirkungen des § 104 SGB IX auf die 
Verwaltungspraxis 

Frage 4.4 – Führt die Neureglung des § 104 SGB IX zu Veränderungen in der 
Verwaltungspraxis? Falls ja, welche? 

 
Sechs Modellprojekte haben sich zur aktuellen Praxis der Angemessenheits- und 
Zumutbarkeitsprüfung geäußert und erste Befunde aus der Erprobung der 
Neuregelung des § 104 SGB IX mitgeteilt. Aus den vorliegenden Antworten lassen 
sich erste Tendenzen hinsichtlich der Auswirkungen auf den Verwaltungsprozess 
ableiten.  
 
Die Angaben der Modellprojekte weisen in unterschiedliche Richtungen. Auf der 
einen Seite sind drei der sieben Modellprojekte der Ansicht, dass die Neuregelung 
des § 104 SGB IX mit grundlegenden Veränderungen in den Verfahren des 
Leistungsträgers verbunden sei.80 Die Prüfung der personellen und familiären 
Verhältnisse habe, so die Modellprojekte, bislang nicht den Raum eingenommen, 
den es brauche, um Zumutbarkeit und Angemessenheit beurteilen zu können. 
Weiterbewilligungen würden heute teilweise auf der Grundlage von Sachberichten 
der Leistungserbringer erfolgen. Die Wünsche der Leistungsberechtigten würden 
nicht in jedem Fall proaktiv erhoben bzw. die Gesprächssituation mit dem 
Leistungsberechtigten zur Abfrage von Wünschen nicht entsprechend hergestellt 
werden. Künftig werde durch die Personenzentrierung der Leistungen die 
Bedarfsermittlung, im Vergleich zur aktuellen Praxis, deutlich mehr Zeit in Anspruch 
nehmen. Mit Inkrafttreten des § 104 SGB IX werde die Einbeziehung des 

                                           
 
79 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen basierend auf den Erkenntnissen der Erprobung: 

Die Neuregelung der Angemessenheits- und Zumutbarkeitsprüfung (gem. § 104 SGB IX) hat zur Folge, dass bei 
der Prüfung der Mehrkostenvorbehalt/die Angemessenheitsobergrenze zukünftig weniger stark ins Gewicht 
fallen.“, N=3 

80 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgende Aussage (für Leistungsberechtigte außerhalb besonderer 
Wohnformen/ambulant): Mit der Neuregelung des § 104 SGB IX sind insgesamt grundlegende Veränderungen in 
den Verfahren des Leistungsträgers verbunden.“, N=7 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 189 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

 
128 

Sozialraumes sowie die Ermittlung der vorhandenen Ressourcen an Bedeutung 
gewinnen. Insgesamt gehen die drei Modellprojekte davon aus, dass der Prozess der 
Erhebung und Prüfung der Wünsche der Leistungsberechtigten mit einem 
Mehraufwand (zu Gunsten einer tiefgreifenden Berücksichtigung von individuellen 
Wünschen und Bedarfen) verbunden sei.81 
 
Die zweite Gruppe der Modellprojekte gibt an, dass sich die Neuregelung des § 104 
SGB IX nicht grundlegend auf die derzeitigen Verfahren des Leistungsträgers 
auswirken werde. Dabei erwartet jedoch eines der drei Modellprojekte, dass mit 
Inkrafttreten der neuen Regelungen Leistungsberechtigte stärker über die 
Möglichkeit informiert werden würden, Wünsche zu äußern und durchzusetzen. 
Dementsprechend geht das Modellprojekt auch davon aus, dass die Neuregelung 
des § 104 SGB IX einen Mehraufwand (aufgrund eines Anstiegs der Anzahl 
genannter Wünsche) für den EGH-Träger nach sich ziehen werde. Die Prüfschritte 
bzw. Prüfkriterien bei der Bewertung von Wünschen seien von diesen Veränderungen 
aber nicht betroffen.  
 
Die unterschiedlichen Antworten lassen sich teilweise damit erklären, dass die 
Modellprojekte bei der Bedarfsermittlung und Gesamtplanung die Ziele und 
Wünsche der leistungsberechtigten Person nach unterschiedlichen Standards 
erfassen und prüfen. Es ist anzunehmen, dass diese Unterschiede zwar teilweise 
bestehen bleiben, sich generell aber eine Tendenz entwickelt, dass die 
Modellprojekte künftig eher mehr Zeit für die Erhebung/Prüfung der Wünsche der 
Leistungsberechtigten verwenden werden. 
 
5.4.4 Klärungsbedarf und Hinweise 

Klärungsbedarf der Modellprojekte hat sich bereits in den Vor-Ort Besuchen 
gezeigt. Er bestätigt sich auch im Rücklauf der MP-Befragung:  

 Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der Einordnung des Wortes „danach“ in 
den Zusammenhang der Regelung § 104 SGB IX (Abs. 3 S. 3: „Bei der 
Entscheidung nach Absatz 2 ist zunächst die Zumutbarkeit einer von den 
Wünschen des Leistungsberechtigten abweichenden Leistung zu prüfen. 
Dabei sind die persönlichen, familiären und örtlichen Umstände einschließlich 
der gewünschten Wohnform angemessen zu berücksichtigen. Kommt danach 
ein Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen in Betracht…“). Es 
bedürfe nach Ansicht der Modellprojekte einer Klarstellung, ob und wann die 

                                           
 
81 Antworten auf Frage „Gehen Sie nach den Befunden der Erprobung davon aus, dass die Prüfung der 

Angemessenheit und Zumutbarkeit nach § 104 SGB IX insgesamt mehr oder weniger Zeit in Anspruch nimmt?“, 
N=7 
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Angemessenheitsprüfung bei Zumutbarkeit einer alternativen Leistung, die 
aber nicht dem Wunsch des Leistungsberechtigten entspricht, einsetzt. So 
könne die aktuelle Regelung so verstanden werden, dass die 
Angemessenheitsprüfung (bei Unzumutbarkeit) entfalle. 

 Die Modellprojekte bemängeln darüber hinaus die Ungleichbehandlung von 
Leistungsberechtigten innerhalb bzw. außerhalb besonderer Wohnformen in 
Bezug auf die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen. Gem. § 104 
Abs. 3 S. 4 sind bestimmte Leistungen (im Bereich der Gestaltung sozialer 
Beziehungen und der persönlichen Lebensplanung) für leistungsberechtigte 
Personen, die außerhalb besonderer Wohnformen leben, einzeln zu erbringen 
(sofern, das dem Wunsch des Leistungsberechtigten entspricht). Für 
Leistungsberechtigte die innerhalb besonderer Wohnformen leben, sei eine 
entsprechende Regelung nicht gesetzlich normiert. 82 

 
5.4.5 Fazit zum Regelungsbereich 4 

Der derzeitige Stand der Erprobung und die Datenbasis bieten einen ersten Einblick 
in die Erprobung, können jedoch die Forschungsfragen noch nicht belastbar 
beantworten. Durch den hohen Abstraktionsgrad der Erprobung des Wunsch- und 
Wahlrechts bzw. der Regelungen des § 104 SGB IX gestaltet sich die praktische 
Durchführung der Erprobung teilweise als schwierig. Zwölf Modellprojekte haben 
sich zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung im April 2019 an der MP-Befragung 
beteiligt und neun Modellprojekte haben Daten auf der Online-Plattform hinterlegt.  
Die Erprobungsansätze sind in Bezug auf die Ausrichtung auf Forschungsfragen und 
Stichprobenauswahl heterogen. Die Bedarfsermittlung bildet bei knapp der Hälfte 
der Modellprojekte den Ausgangspunkt für die Erprobungen. Die 
Bedarfsermittlungsinstrumente berücksichtigen mehrheitlich die Abfrage und die 
Dokumentation von Wünschen. Laut Aussage der Modellprojekte werden damit in 
der derzeitigen Praxis Wünsche, sowohl bei den stationär wie auch ambulant 
lebenden Leistungsberechtigten, standardmäßig erhoben, festgehalten und geprüft. 

Die in der Erprobung bislang erfassten Wünsche (Online-Datentabelle) beziehen sich 
mehrheitlich auf Leistungen der Sozialen Teilhabe sowie die Gestaltungsmerkmale 
Person bzw. Qualifikation der Assistenz, Ort und zeitlicher Rahmen/Ablauf der 
Leistungserbringung. Die Auswertung der Daten zur Entscheidung über die Wünsche 
ergibt, dass dem Großteil der eingetragenen Wünsche, sowohl nach geltendem wie 
auch künftigem Recht, stattgegeben wurde/bzw. würde. Keinem Wunsch, dem nach 

                                           
 
82 Antworten auf Frage „Hat sich bei der Erprobung der Neuregelungen des § 104 SGB IX Klärungsbedarf ergeben, 

den Sie bisher nicht allein lösen konnten?“, N=12 
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geltendem Recht entsprochen wird, würde in den bisher untersuchten Fällen künftig 
nicht entsprochen werden (Forschungsfrage 4.1). 

Die Einschätzungen der MP zu den Auswirkungen der Neuregelung des § 104 SGB 
IX, insbesondere hinsichtlich des Mehrkostenvorbehalts, sind vage. Die Befragung 
der Modellprojekte ergibt, dass der Mehrkostenvorbehalt nach deren Angaben auch 
heute nicht das ausschlaggebende Kriterium für eine Wunschgewährung oder –
ablehnung sei. Tendenziell deuten die Befunde aus der Erprobung darauf hin, dass 
in Zukunft bei der Prüfung eines Wunsches der Mehrkostenvorbehalt bzw. die 
Angemessenheitsobergrenze weniger entscheidungsrelevant sein werden. Die 
Zumutbarkeitsprüfung, und damit die Berücksichtigung der persönlichen, familiären 
und örtlichen Umstände einschließlich der Wohnform, würde bei der 
Entscheidungsfindung an Bedeutung gewinnen (Forschungsfrage 4.2). 

Wünsche hinsichtlich der Wohnform beziehen sich in der Mehrzahl der Fälle auf den 
Wunsch, weiterhin in der gleichen Wohnform zu leben. Nach geltendem Recht 
wurden elf von 60 erfassten Wünschen nicht entsprochen. Die fiktive Entscheidung 
auf Wunschgewährung bzw. –ablehnung gem. § 104 SGB IX ergibt, dass künftig 
neun der derzeit abgelehnten Fälle bewilligt würden. In keinem Fall würde einem 
nach geltendem Recht entsprochenen Wunsch (hinsichtlich einer ambulanten bzw. 
stationären Wohnform) künftig nicht entsprochen werden (Forschungsfrage 4.3). 

Die Einschätzungen der Modellprojekte zu den Auswirkungen der Neuregelung des 
§ 104 SGB IX auf die Verwaltungspraxis sind noch sehr vage. Ihre Antworten deuten
darauf hin, dass die Modellprojekte auch heute bei der Bedarfsermittlung und Hilfe- 
bzw. Gesamtplanung die Ziele und Wünsche der leistungsberechtigten Person nach 
unterschiedlichen Standards erfassen und prüfen. Es zeichnet sich aber ab, dass die 
Modellprojekte künftig eher mehr Zeit auf die Erhebung/Prüfung der Wünsche der 
Leistungsberechtigten verwenden werden und somit die Prüfung der Zumutbarkeit 
(Berücksichtigung des persönlichen, familiären und beruflichen Umfelds) ein 
stärkeres Gewicht erhält (Forschungsfrage 4.4). 
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5.5 Regelungsbereich 5 – Gemeinsame Inanspruchnahme 

5.5.1 Fokus der Erprobung und Stand 

Die Untersuchungen zum Regelungsbereich richten sich auf die folgenden vier 
Forschungsfragen. 
 

Frage 5.1 – In welchem Umfang wird von der gemeinsamen Inanspruchnahme 
Gebrauch gemacht? Bei welchen Leistungen? 
Frage 5. 2 – Sind Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme erkennbar? 
Wenn ja, welche? 
Frage 5.3 - Haben die Regelungen des § 116 Abs. 2 SGB IX Auswirkungen auf die 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten? Ergeben 
sich für die Betroffenen insoweit Veränderungen gegenüber dem geltenden Recht? 
Falls ja, welche 
Frage 5.4 - Führt die Neureglung des § 116 Abs. 2 SGB IX zu Veränderungen in der 
Verwaltungspraxis, insbesondere hinsichtlich der Steuerungsfähigkeit der 
Leistungen? Falls ja, welche? 

 
Die Forschungsfragen zur gemeinsamen Inanspruchnahme knüpfen an die 
Erprobung der Assistenzleistungen gem. § 78 SGB IX (vgl. Regelungsbereich 2) 
sowie an die Erprobung der Neuregelung der Angemessenheits- und 
Zumutbarkeitsprüfung nach § 104 SGB IX an (vgl. Regelungsbereich 4) an. 
Insgesamt erproben gem. den Zuwendungsbescheiden elf Modellprojekte die 
gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen – sieben der elf Modellprojekte 
bearbeiten die Regelungsbereiche 2 und 5 und sechs Modellprojekte die 
Regelungsbereiche 4 und 5 gemeinsam.83  
 
Zum derzeitigen Stand der Erprobung haben sich neun der elf Modellprojekte an der 
Befragung beteiligt und drei Modellprojekte haben Falldaten auf der Online-
Datenplattform erfasst. Die Arbeiten zur Erprobung befinden sich damit insgesamt 
erst in den Anfängen.  
  

                                           
 
83 Antworten auf Frage „Wir erproben die Regelungen zur Zumutbarkeit und Angemessenheit (Regelungsbereich 4) 
gemeinsam mit der gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen.“, N=9 

Antworten auf Frage „Wir erproben die Regelungen zu dem neuen Leistungstatbestand „Assistenzleistungen“ 
(Regelungsbereich 2) gemeinsam mit der gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen.“, N=9 
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Die konzeptionelle und praktische Vorbereitung sowie eine Pilotierung der 
Erprobungsabläufe stehen bei der Mehrzahl der Projekte im Vordergrund. Nur drei 
der neun Modellprojekte geben an, mit ersten Fällen die Erprobung durchzuführen. 

Abbildung 5.5 - 1: Stand der Erprobungsarbeiten RB 5 

 
Quelle: MP-Befragung RB 5, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt insgesamt in der Erprobung der 
Regelung zur gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen gem. § 116 Abs. 2 BTHG 
vorangeschritten?“ N=9 
 
Bei zwei Modellprojekten, die bislang keine Daten aus der Erprobung des 
Regelungsbereichs an die Begleitforschung übermittelt haben, sieht die 
Arbeitsplanung vor, dass die Erprobung der gemeinsamen Inanspruchnahme erst zu 
einem späteren Zeitpunkt im Projektablauf erfolgen soll. 
Vier weitere Modellprojekte haben bislang keine Daten auf der Online-
Datenplattform hinterlegt. Sie stehen nach eigenen Angaben am Beginn der 
Erprobung und aktuell vor der Herausforderung, Leistungsberechtigte für die 
Erprobung zu identifizieren und die gemeinsam erbrachten Leistungen zu 
kategorisieren.  
 
Insgesamt haben die Modellprojekte Daten für 63 Leistungsberechtigte, die EGH-
Leistungen gemeinsam mit anderen Leistungsberechtigten in Anspruch nehmen, in 
der Online-Datentabelle erfasst (51 davon in besonderen Wohnformen).  
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Der bisherige Stand der Erprobung und die verfügbaren Daten erlauben noch keine 
belastbaren Antworten auf die Forschungsfragen. Es lassen sich zum derzeitigen 
Zeitpunkt nur erste Tendenzen ableiten.  
 
5.5.2 Vorgehen in der Erprobung 

Die Erprobungsansätze sind in Bezug auf die Ausrichtung auf die Forschungsfragen, 
die Beteiligung von Leistungserbringern sowie Leistungsberechtigten sehr 
heterogen.  

Die Bedarfsermittlung bildet bei der Mehrzahl der Projekte den Ausgangspunkt für 
die Erprobung. Fünf Modellprojekte führen für die Leistungsberechtigten zunächst 
eine Bedarfsermittlung und Leistungsplanung durch. Im Rahmen der 
Bedarfsermittlung wird die Möglichkeit der gemeinsamen Inanspruchnahme nach 
altem sowie neuem Recht geprüft und die qualitativen (Art der gemeinsam 
erbrachten Leistungen) und quantitativen (Umfang der gemeinsam erbrachten 
Leistungen) Auswirkungen erfasst.  

Bei sechs der neun antwortenden Modellprojekte berücksichtigt das genutzte 
Bedarfsermittlungsinstrument Bedarfe und Wünsche in Bezug auf eine individuelle 
oder gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen (bei zwei Modellprojekten ist 
dies nicht der Fall, ein Modellprojekt kann dazu noch keine Angaben machen).84 In 
der gegenwärtigen Praxis erheben vier von neun Modellprojekten standardmäßig bei 
allen Leistungsberechtigten (ambulant und stationär lebend) Wünsche in Bezug auf 
eine individuelle oder gemeinsame Inanspruchnahme. Die anderen fünf 
Modellprojekte geben an, dass dies nicht immer der Fall sei bzw. sie hierzu keine 
Einschätzungen abgeben könnten. 85 

Teilhabe- bzw. Gesamtpläne liegen für 62 der 63 Leistungsberechtigten, die in die 
Erprobung einbezogen sind, vor. Die Zusammensetzung der Stichprobe ist 
heterogen. In der Datentabelle sind sowohl ambulant und stationär lebende 
Leistungsberechtigte erfasst als auch Leistungsberechtigte verschiedener 
Behinderungsbilder und Pflegegrade. Ein Modellprojekt hat speziell 
Leistungsberechtige für die Stichprobe ausgewählt, die ein persönliches Budget in 
Anspruch nehmen.  

                                           
 
84 Antworten auf Frage „Berücksichtigt das von Ihnen genutzte Bedarfsermittlungsinstrument auch Bedarfe und 
Wünsche in Bezug auf eine individuelle oder gemeinsame Inanspruchnahme?“, N=9 

85 Antworten auf Frage „In wie vielen Fällen wird voraussichtlich zur Erprobung der Neuregelung zur gemeinsamen 
Inanspruchnahme eine Bedarfsermittlung unter Anwendung eines Bedarfsermittlungsinstruments durchgeführt (§ 
118 SGB IX)?“, N=9 
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Zur Beantwortung der Forschungsfragen zur gemeinsamen Inanspruchnahme, 
insbesondere in vollstationären Einrichtungen, ist die Perspektive und Erfahrung von 
Leistungserbringern relevant. Von neun Modellprojekten arbeiten fünf in der 
Erprobung mit Leistungserbringern zusammen oder sehen das vor. Zwei 
Modellprojekte haben sich noch nicht entschieden und zwei Projekte arbeiten nicht 
mit Leistungserbringern zusammen.86 
  

                                           
 
86 Antworten auf Frage „Arbeiten Sie mit einem oder mehreren Leistungserbringern bei der Erprobung zusammen?“, 
N=9 
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5.5.3 Befunde zu den Forschungsfragen 

 Frage 5.1 – Umfang und Art der gemeinsamen in Anspruch 
genommenen Leistungen 

Frage 5.1- In welchem Umfang wird von der gemeinsamen Inanspruchnahme 
Gebrauch gemacht? Bei welchen Leistungen? 

 
Die Erprobung der gemeinsamen Inanspruchnahme bezieht sich bisher vor allem auf 
Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen. Insgesamt sind 63 
Leistungsberechtigte von drei Modellprojekten in der Online-Datentabelle erfasst, 
davon leben 51 in besonderen Wohnformen, also dort, wo in erster Linie die 
Leistungserbringer über das “Wie“ einer gemeinsamen Inanspruchnahme 
entscheiden. Entsprechend geben die Modellprojekte in der Befragung an, dass 
Leistungsberechtigte im stationären Wohnen seltener nach Wünschen einer 
individuellen oder gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen gefragt werden 
(vgl. die folgenden Abbildungen). 

Abbildung 5.5 - 2: Wunscherfassung in Bezug auf individuelle/gemeinsame 
Inanspruchnahme 
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Quelle: MP-Befragung RB 5, Frage „Werden Leistungsberechtigte, die im nicht 
stationären/stationären Bereich leben, bzw. deren gesetzliche Vertreter_innen nach ihren 
Wünschen in Bezug auf eine individuelle oder gemeinsame Inanspruchnahme gefragt?“ N=9 
 
Arten von Leistungen, die gemeinsam in Anspruch genommen werden (Befragung) 
Neun Modellprojekte machen Angaben zur Relevanz von Leistungen der sozialen 
Teilhabe, die in der aktuellen Praxis gemeinsam in Anspruch genommen werden.87  
Bei den ambulant lebenden Leistungsberechtigten stehen gegenwärtig insbesondere 
Leistungen zum Erwerb und Erhalt von praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse 
sowie zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson im Vordergrund. Bei den 
Leistungsberechtigten die stationär leben, hat die gemeinsame Inanspruchnahme 
eine deutlich höhere Relevanz und betrifft ein breites Spektrum an Leistungen 
(Assistenzleistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Fähigkeiten und 
Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson), wie aus der folgenden 
Abbildung ersichtlich wird. 

Abbildung 5.5 - 3: Gemeinsame Inanspruchnahme EGH-Leistungen 

EGH Leistungen Mehr als 75 % 
der Leistungs- 
berechtigten 

40 % bis 75 %  
der Leistungs-
berechtigten 

20 % bis 40 % 
der Leistungs-
berechtigten 

Weniger als 20 % 
der Leistungs-
berechtigten 

Gesamt 

Ambulanter Bereich 
Erreichbarkeit 
Ansprechperson 

22  0 0 2 4 

Mobilität 0 44  1 1 6 

Förderung 
Verständigung 

0 0 1 2 3 

Erwerb/Erhalt 
Fähigkeiten 

55  0 0 2 7 

Heilpädagogik 1 0 0 1 2 

Assistenz 0 2 0 44  6 

Stationärer Bereich 
Erreichbarkeit 
Ansprechperson 

66  0 0 0 6 

Mobilität 44  2 1 0 7 

Förderung 
Verständigung 

2 1 0 0 3 

                                           
 
87 Antworten auf Frage: „Wie viele EGH-Leistungsberechtigte (im nicht stationären Bereich bzw. ab 1.1.2020 

außerhalb besonderer Wohnformen) erhalten derzeit die unten aufgeführten EGH-Leistungen gemeinsam mit 
weiteren Leistungsberechtigten?“ N= 9 
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Erwerb/Erhalt 
Fähigkeiten 

66  0 0 1 7 

Heilpädagogik 2 0 0 0 2 

Assistenz 77  0 0 0 7 

Quelle: MP-Befragung RB 5, Frage „Wie viele EGH-Leistungsberechtigte (im nicht stationären 
Bereich bzw. ab 1.1.2020 außerhalb besonderer Wohnformen)/(im stationären Bereich bzw. 
ab 1.1.2020 in besonderen Wohnformen) erhalten derzeit die unten aufgeführten EGH-
Leistungen gemeinsam mit weiteren Leistungsberechtigten. Bitte geben Sie Schätzwerte zur 
derzeitigen Praxis ein.“ N=9, Mehrfachnennung möglich 
 
In den für die Erprobung der gemeinsamen Inanspruchnahme erfassten 63 Fällen 
(bisher aus drei Modellprojekten – s.o.) dominieren die Assistenzleistungen. Hier 
spielt hinein, dass Modellprojekte den Regelungsbereich gemeinsam mit den 
Assistenzleistungen (RB 2) erproben bzw. einen Schwerpunkt auf die gemeinsame 
Inanspruchnahme von Assistenzleistungen legen.  
 
Umfang gegenwärtig und künftig gemeinsam in Anspruch genommener Leistungen 
(Online-Datentabelle) 
Zum Umfang (Anzahl Leistungsstunden, Anteil gemeinsam in Anspruch 
genommener Leistungen von Fachleistungsstunden gesamt) liegen bisher nur 
Angaben zu sechs Fällen vor. Alle betreffen ausnahmslos den ambulanten Bereich. 
Deren Leistungsumfang unterscheidet sich nicht nach gegenwärtiger und neuer 
Rechtslage.  
 

 Frage 5. 2 – Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme 
von Leistungen 

Frage 5.2 - Sind Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme erkennbar? Wenn 
ja, welche? 

 
Dieser Frage gehen die Modellprojekte zunächst vor dem Hintergrund ihrer 
bisherigen Erfahrungen nach.  
 
Befragt nach Problemen aus der Perspektive der LLeistungsberechtigten, weisen drei 
Projekte auf einzelne grundsätzliche Aspekte in der Leistungserbringung hin:  

 Die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen sei nicht in jedem Fall 
hinreichend auf die individuellen Bedarfe der Leistungsberechtigten abgestellt 
(z.B. unterschiedliches Lerntempo) und erfordere eine Rücksichtnahme auf 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 199 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

138

andere Leistungsberechtigte. Eine optimale Leistungserbringung für jeden 
Einzelnen werde damit beeinträchtigt. 

 Die Privatsphäre der Leistungsberechtigten werde bei der 
Leistungserbringung nicht immer hinreichend geschützt. Bei 
kommunikationsbeeinträchtigten Menschen komme erschwerend hinzu, dass 
sie Unbehagen, das sie bei der Leistungserbringung verspüren, nicht 
hinreichend artikulieren könnten. 

Mit Blick auf die LLeistungserbringer heben zwei Modellprojekte deren 
organisatorische Herausforderungen hervor  

 Die Organisation von Leistungen in gemeinsamer Inanspruchnahme mit 
weiteren Leistungsberechtigten erfordere, insbesondere außerhalb der 
besonderen Wohnformen, eine flexible Organisation der Leistungserbringung 
(Personalplanung) bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. 
Diese Schwierigkeit trete dann besonders stark hervor, wenn 
Leistungsberechtigte sich die gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen 
gem. § 116 Abs. 3 SGB IX wünschten. 88 

Bezogen auf die eigene Perspektive als LLeistungsträger werden Probleme bei der 
Bedarfsermittlung sowie Abrechnung von gemeinsam in Anspruch genommenen 
Leistungen genannt: 

 Die Wünsche der Leistungsberechtigten hinsichtlich einer individuellen oder 
gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen ließen sich nicht bei jedem 
Leistungsberechtigten eindeutig ermitteln. Das Erfassen der Wünsche 
erfordere, je nach Grad der Kommunikationsbeeinträchtigung des 
Leistungsberechtigten, viel Zeit und setze voraus, dass Leistungsberechtigte 
zunächst über die Möglichkeit, Wünsche zu äußern, informiert seien. 

 Es ergäben sich organisatorische Schwierigkeiten bei der Abrechnung 
gemeinsam erbrachter Leistungen, insbesondere dann, wenn 
Leistungsberechtigte erkranken oder mehrere Leistungsberechtigte 
unterschiedlicher Träger gemeinsam eine Leistung erhalten. 89 

Insgesamt sind diese Einschätzungen von nur wenigen Modellprojekten noch als 
anekdotisch zu betrachten und erlauben noch nicht, ein klares Bild über Probleme 
bei der gemeinsamen Inanspruchnahme zu zeichnen. 

88 Antworten auf Frage: „Was sind Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme aus der Sicht der 
Leistungserbringer?“, N = 2 

89 Antworten auf Frage: „Was sind Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme aus der Sicht der 
Leistungsträger?“ N = 6 
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 Frage 5.3 – Auswirkungen der Regelungen des § 116 Abs. 2 
SGB IX auf Wunsch- und Wahlrechts  

Frage 5.3 - Haben die Regelungen des § 116 Abs. 2 SGB IX Auswirkungen auf die 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Leistungsberechtigten? Ergeben 
sich für die Betroffenen insoweit Veränderungen gegenüber dem geltenden Recht? 
Falls ja, welche? 

 
Der bisherige Erprobungsstand erlaubt noch keine belastbaren Antworten auf die 
Forschungsfrage, sondern zeigt mögliche Tendenzen auf. Sieben Modellprojekte 
treffen erste Aussagen darüber, wie sich die Regelungen des § 116 Abs. 2 SGB IX 
voraussichtlich auf die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der 
Leistungsberechtigten auswirken wird. Zwei dieser Modellprojekte erproben die 
gemeinsame Inanspruchnahme gemeinsam mit den Regelungen zur Zumutbarkeit 
und Angemessenheit (Regelungsbereich 4).  
 
Insgesamt zeigen die Antworten der Modellprojekte, dass sich die Regelung zur 
gemeinsamen Inanspruchnahme nach § 116 Abs. 2 SGB IX, je nach Wohnform der 
Leistungsberechtigten, unterschiedlich auf die Berücksichtigung des Wunsch- und 
Wahlrechts auswirken kann. 
 
Auswirkungen auf das Wunsch- und Wahlrecht bei den stationär lebenden 
Leistungsberechtigten  
Bei den derzeit stationär lebenden Leistungsberechtigten erwarten drei der vier 
Modellprojekte, die dazu eine Angabe machen können, dass Leistungsberechtigte 
künftig gezielter nach deren Wünschen hinsichtlich einer individuellen oder 
gemeinsamen Inanspruchnahme gefragt werden würden. Ein Modellprojekt sieht 
keine Anzeichen für eine gezieltere Abfrage.  
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In der Befragung wurde auch erhoben, ob Leistungsberechtigte annahmegemäß 
künftig häufiger Wünsche hinsichtlich einer individuellen Leistungserbringung 
äußern werden. Die Antworten der Modellprojekte auf diese Frage weisen in 
unterschiedliche Richtungen. Zwei Modellprojekte geben an, dass künftig Wünsche 
nach einer individuellen Inanspruchnahme von Leistungen zunehmen würden, 
während ein Modellprojekt keine Veränderungen erwarte. 

Abbildung 5.5 - 4: Wünsche individuelle Inanspruchnahme im stationären Bereich 

 Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
gar nicht 
zu 

Nicht 
abschätzbar 

Die Wünsche der Leistungen nach einer 
individuellen Inanspruchnahme von 
Leistungen nehmen zu. 

0 0 3 2 6 

Die Leistungsberechtigten werden vom 
Leistungsträger (ggf. auch 
Leistungserbringer) gezielter danach 
gefragt, ob sie Leistungen gemeinsam 
oder individuell in Anspruch nehmen 
wollen. 

0 2 1 0 4 

Quelle: MP-Befragung RB 5, Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zu 
Veränderungen in Bezug auf das Wunschverhalten der Leistungsberechtigten (für 
Leistungsberechtigten, die in besonderen Wohnformen, also im stationären Bereich leben).“, 
N=7 
 
Auswirkungen auf das Wunsch- und Wahlrecht bei den ambulant lebenden 
Leistungsberechtigten  
Die Antworten der Modellprojekte hinsichtlich möglicher Veränderungen auf das 
Wunsch- und Wahlrecht bei den derzeit ambulant lebenden Leistungsberechtigten 
sind widersprüchlich. Zwei von vier Modellprojekten, die dazu eine Angabe machen 
können, erwarten, dass Wünsche nach einer individuelleren Inanspruchnahme von 
Leistungen mit Inkrafttreten des § 116 Abs. 2 zum 1.1.2020 zunehmen werden. 
Zwei weitere Modellprojekte gehen nicht davon aus, dass Leistungsberechtigte 
häufiger Wünsche äußern werden. Auch bei der Frage nach Veränderungen 
hinsichtlich der Abfrage von Wünschen durch Leistungsträger bzw. –erbringer 
weisen die Aussagen der Modellprojekte in unterschiedliche Richtungen.  
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Drei von fünf Modellprojekten gehen davon aus, dass künftig nicht gezielter nach 
Wünschen hinsichtlich einer gemeinsamen oder individuellen Inanspruchnahme von 
Leistungen gefragt werde. Zwei Modellprojekte gehen davon aus, dass dahingehend 
Veränderungen zu erwarten seien. 

Abbildung 5.5 - 5: Wünsche individuelle Inanspruchnahme im ambulanten Bereich 

 Stimme 
voll und 
ganz zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
gar nicht 
zu 

Nicht 
abschätzbar 

Die Wünsche der Leistungen nach einer 
individuellen Inanspruchnahme von 
Leistungen nehmen zu. 

0 2 2 0 3 

Die Leistungsberechtigten werden vom 
Leistungsträger (gegebenenfalls auch 
Leistungserbringer) gezielter danach 
gefragt, ob sie Leistungen gemeinsam 
oder individuell in Anspruch nehmen 
wollen. 

0 2 3 0 2 

Quelle:  MP-Befragung RB 5, Frage „Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zu 
Veränderungen in Bezug auf das Wunschverhalten der Leistungsberechtigten (für 
Leistungsberechtigte, die außerhalb besonderer Wohnformen, also im nicht stationären 
Bereich leben).“, N=7 
 
In der bisherigen Erprobung hat kein Modellprojekt Fälle identifiziert, in denen eine 
gemeinsame Inanspruchnahme von Leistungen entgegen dem Wunsch des LB 
zumutbar und angemessen gewesen wäre.  
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 Frage 5.4 – Auswirkungen des § 116 Abs. 2 SGB IX auf die 
Verwaltungspraxis (insbesondere Steuerungsfähigkeit von 
Leistungen) 

Frage 5.4 - Führt die Neureglung des § 116 Abs. 2 SGB IX zu Veränderungen in der 
Verwaltungspraxis, insbesondere hinsichtlich der Steuerungsfähigkeit der 
Leistungen? Falls ja, welche? 

 
Der Stand der Erprobung und die Datenbasis geben einen ersten Einblick in die 
Erprobung der Auswirkungen des Systemwechsels auf den Verwaltungsvollzug, 
können die Forschungsfrage jedoch noch nicht belastbar beantworten. Vier der 
sieben Modellprojekte, die zu dieser Forschungsfrage arbeiten, treffen bereits erste 
Aussagen dazu, ob und wie sich die Abläufe bzw. die Verfahren des 
Leistungsträgers durch die Neuregelung des § 116 Abs. 2 SGB IX voraussichtlich 
verändern werden. Insgesamt erwarten diese Modellprojekte weder bei den 
Leistungsberechtigten in noch außerhalb besonderer Wohnformen grundlegende 
Veränderungen in den Abläufen und Verfahren des Leistungsträgers (siehe 
Abbildung 5.5 - 6). 

Abbildung 5.5 - 6: Auswirkungen des § 116 Abs. 2 SGB IX auf die Verfahren des 
Leistungsträgers  

Mit der Einführung der Regelung des § 116 Abs. 2 SGB IX sind für Leistungsberechtigte, die 
außerhalb besonderer Wohnformen leben/in besonderen Wohnformen leben insgesamt 
grundlegende Veränderungen in den Verfahren des Leistungsträgers verbunden 

 
Quelle: MP-Befragung RB 5, Frage „Mit der Einführung der Regelung des § 116 Abs. 2 SGB 
IX sind für Leistungsberechtigte, die außerhalb besonderer Wohnformen leben/in 
besonderen Wohnformen leben insgesamt grundlegende Veränderungen in den Verfahren 
des Leistungsträgers verbunden.“ N=7 
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Ein Modellprojekt erwartet, dass sich die Einführung des § 116 Abs. 2 SGB IX auf die 
Verwaltungspraxis, insbesondere auf die Bedarfsermittlung, auswirkt.90 Laut 
Aussage des Modellprojekts ergäben sich die Veränderungen nicht unmittelbar 
durch die Neuregelung der gemeinsamen Inanspruchnahmen, sondern vielmehr 
aufgrund der Einführung des § 104 Abs. 2 SGB IX. Demnach wirke sich, wie bereits 
in der Frage 5.3 zu den Auswirkungen auf das Wunsch- und Wahlrecht zum 
Vorschein kommt, die Prüfung der Angemessenheit und Zumutbarkeit von 
Wünschen nach SGB IX grundlegend auf die Bedarfsermittlung und im Endergebnis 
auch auf die Form der Leistungserbringung aus. Die Veränderungen im Rahmen der 
Bedarfsermittlung würden, laut Modellprojekt, einen Mehraufwand für die 
Fallbearbeitung auslösen. Auch bei den qualifikatorischen Anforderungen an das 
Personal erwarte das Modellprojekt Veränderungen.91  
 
Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit von Leistungen  
Die Antworten der Modellprojekte zur Steuerung von Leistungen deuten 
Herausforderungen in der Steuerung selbst an. Bereits in der aktuellen Praxis kann 
kein Modellprojekt derzeit die Ausgaben für EGH-Leistungen, die gemeinsam in 
Anspruch genommen werden, ermitteln (weder für ambulant noch für stationär 
lebende Leistungsberechtigte).92 Auch mit Zukunftsprognosen halten sich die 
Modellprojekte zurück. Zum derzeitigen Stand der Erprobung kann kein 
Modellprojekt Angaben dazu machen, ob Ausgaben für die gemeinsame 
Inanspruchnahme von EGH-Leistungen in Ihrem Zuständigkeitsbereich hoch genug 
sein werden, um künftig eine relevante Größe zur Steuerung der EGH-Leistungen 
darstellen zu können.93 Demnach ist es nicht verwunderlich, dass nur ein 
Modellprojekt die Frage beantwortet hat, ob ab 2020 systematisch Daten zum 
Stundenumfang bzw. zu den Ausgaben für EGH-Leistungen erfasst werden.94 
 

                                           
 
90 Antworten auf Frage „Mit der Einführung des der Regelung des § 116 Abs. 2 SGB IX sind für Leistungsberechtigte, 
die in besonderen Wohnformen leben, insgesamt grundlegende Veränderungen in den Verfahren des 
Leistungsträgers verbunden.“, N=7 

91 Antworten auf Frage „Die Einführung der Regelung des § 116 Abs. 2 SGB IX ist mit neuen 
Qualifikationsanforderungen an das Personal des Leistungsträgers der EGH verbunden.“, N=7 

92 Antworten auf Frage „Können Sie als EGH-Leistungsträger derzeit die Ausgaben für EGH-Leistungen, die 
gemeinsam in Anspruch genommen werden, ermitteln (nur für Leistungsberechtigte außerhalb/in besonderer/n 
Wohnformen)?“, N=7 

93 Antworten auf Frage „Werden die Ausgaben für die gemeinsame Inanspruchnahme von EGH-Leistungen in Ihrem 
Zuständigkeitsbereich so hoch sein, dass sie eine relevante Größe zur Steuerung der EGH-Leistungen darstellen? “, 
N=7 

94 Antworten auf Frage „Werden Stundenumfang und Ausgaben für EGH-Leistungen ab 2020 systematisch von Ihnen 
als Leistungsträger erfasst werden?“, N=7 
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5.5.4 Klärungsbedarf und Hinweise 

Zum derzeitigen Stand der Erprobung hat sich den Modellprojekten noch kein 
größerer Klärungsbedarf bei der Auslegung bzw. zur Anwendung des künftigen 
Rechts ergeben. Vielmehr warten die Leistungsträger auf Präzisierungen zur 
Umsetzung der Neuregelung des § 116 Abs. 2 SGB IX in den 
Landesrahmenverträgen  
Ein Modellprojekt gibt einen Hinweis zur Steuerung von Leistungen.95 Demnach 
werde bei Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson (§ 113 Abs. 2 N. 2 in 
Verbindung mit § 78 Abs. 6) immer zwischen tatsächlich erbrachten und 
abgerechneten Leistungen unterschieden. So würden beispielsweise Leistungen, die 
in Rufbereitschaft erbracht werden, immer als gemeinsame Leistung abgerechnet, 
auch wenn der Leistungsberechtigte die Leistung immer individuell erhalte. Bei der 
Auswertung der Daten zur gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen müsse 
daher berücksichtigt werden, dass ein Abrechnungsfall mehrere Fälle bzw. Köpfe 
betreffen könne.  

 
5.5.5 Fazit zum Regelungsbereich 5 

Stand und Datenbasis geben einen ersten Einblick in die Erprobung, können die 
Forschungsfragen jedoch noch nicht belastbar beantworten. Bisher liegen Daten zu 
63 Fällen aus drei Projekten vor. Neun Modellprojekte erproben insgesamt die 
gemeinsame Inanspruchnahme. Dementsprechend steht die Erprobung erst in den 
Anfängen. Die Erprobungsansätze sind in Bezug auf Ausrichtung auf die 
Forschungsfragen sowie die Einbeziehung von Leistungserbringern und -
berechtigten heterogen. Bedarfsermittlungen bilden bei der Hälfte der Projekte den 
Ausgangspunkt für die Erprobung. Teilweise erproben Modellprojekte den 
Regelungsbereich gemeinsam mit den Regelungsbereichen der Assistenzleistungen 
(Regelungsbereich 2) und dem Wunsch- und Wahlrecht (Regelungsbereich 4). 
 
Die Erprobung der gemeinsamen Inanspruchnahme bezieht sich gegenwärtig vor 
allem auf Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen (51 von 63 Fällen). Sie 
erhalten mehrheitlich Assistenzleistungen, Leistungen zum Erwerb und Erhalt 
praktischer Fähigkeiten und Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson in 
gemeinsamer Inanspruchnahme. Leistungserbringer prägen in der derzeitigen Praxis 
noch maßgeblich die Entscheidung über das „Wie“ der Leistungserbringung 
(Forschungsfrage 5.1).  
 

                                           
 
95 Antworten auf Frage „Gibt es darüber hinaus Aspekte aus der Regelung zur gemeinsamen Inanspruchnahme, die 
wir mit unseren Frage nicht angesprochen haben, die Sie uns aber mit auf den Weg geben möchten?“, N=9 

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 206 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Stand und Ergebnisse der Erprobung nach Regelungsbereichen 

 
145 145 

Es liegen erste Einschätzungen von drei Modellprojekten zu Problemen der 
gemeinsamen Inanspruchnahme aus Sicht von Leistungsberechtigten, 
Leistungserbringern und Leistungsträgern vor. Insgesamt sind diese Einschätzungen 
noch als anekdotisch zu betrachten. Sie erlauben es noch nicht, ein klares Bild über 
Probleme bei der gemeinsamen Inanspruchnahme zu zeichnen (Forschungsfrage 
5.2).  
 
Mit Blick auf die Zukunft sind die Aussagen der Modellprojekte, ob künftig häufiger 
Wünsche hinsichtlich der gemeinsamen oder individuellen Inanspruchnahme von 
Leistungsberechtigten benannt würden, nicht eindeutig. Tendenziell lässt sich aus 
den Ergebnissen der Befragung ableiten, dass künftig stationär lebende 
Leistungsberechtigte häufiger etwaige Wünsche äußern werden (Forschungsfrage 
5.3).  
 
Die Einschätzungen der Modellprojekte zu den Auswirkungen der Neuregelung des 
§ 116 Abs. 2 SGB IX auf die Verwaltungspraxis sind noch sehr vage. Ihre Antworten 
hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit von Leistungen 
deuten auf Herausforderungen in der Steuerung von EGH-Leistungen selbst hin 
(Forschungsfrage 5.4), da derzeit kaum Daten zur Bewilligung von Leistungen in 
gemeinsamer Inanspruchnahme erfasst sind bzw. den Modellprojekten nicht 
bekannt ist, welche Steuerungsdaten künftig erfasst werden (Forschungsfrage 5.4). 
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5.6 Regelungsbereich 6 – Trennung der Fachleistungen der EGH 
von den Leistungen zum Lebensunterhalt 

5.6.1 Fokus der Erprobung und Stand 

Die Untersuchungen zum Regelungsbereich 6 richten sich auf die folgenden vier 
Forschungsfragen. 

6.1. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von den 
Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Bewilligungspraxis der Leistungsträger und 
für die Leistungsberechtigten? 
6.2. Ist die in §42a Abs. 5 SGB XII normierte Angemessenheitsgrenze für zu 
bewilligende KdU auskömmlich im Sinne der gesetzlichen Definition? Falls nein, in 
welchem Umfang wird diese Grenze überschritten und die übersteigenden KdU den 
Fachleistungen der EGH zugeordnet?  
6.3. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von den 
Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Verwaltungspraxis? 
6.4. Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von den 
Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Kalkulationspraxis der Leistungserbringer, 
insbesondere hinsichtlich der nach geltendem Recht vorgesehenen 
Vergütungsvereinbarungsbestandteile Grundpauschale, Maßnahmenpauschale sowie 
Investitionsbetrag?  

 
Nach neuem Recht erfolgt ab 2020 die Trennung der Leistungen zum 
Lebensunterhalt nach dem Vierten Kapitel SGB XII und der Fachleistungen der 
Eingliederungshilfe auch für EGH- in besonderen Wohnformen. Von insgesamt 20 
Modellprojekten, die gemäß Zuwendungsbescheid die Trennung der Leistungen 
erproben, haben 16 Modellprojekte Daten über die Online-Plattform geliefert und 
19 an der MP-Befragung teilgenommen.  
Davon haben zwölf Modellprojekte Kosten der Unterkunft (KdU) und 
Vergleichsmieten für 774 Fälle berechnet und 15 Modellprojekte weitere Daten zu 
den Forschungsfragen geliefert. Insgesamt kann für die Auswertung also auf einen 
großen Datensatz zurückgegriffen und es können unter Berücksichtigung des 
Erprobungsstandes (siehe unten) valide Aussagen abgeleitet werden.96 Zusätzlich 

                                           
 
96 Ein Projekt hat sich weder an der Datenlieferung über die Online-Plattform noch an der Befragung beteiligt und 

die Teilnahme an der Erprobung vorerst eingestellt. 
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dazu wurden fünf Leistungserbringer zu ihrer Perspektive und Erfahrung in der 
Vorbereitung auf die Umsetzung des neuen Rechts befragt.  
 
Die folgende Abbildung zeigt, dass die Modellprojekte in der Erprobung nahezu alle 
Forschungsfragen angehen. Eine Ausnahme davon bildet Forschungsfrage 6.4 zu 
den Auswirkungen auf die Kalkulationspraxis der Leistungserbringer. Ursächlich 
hierfür ist, dass die EGH-Leistungsträger über die bisherige Kalkulationspraxis nicht 
hinreichend im Bilde sind, und in der Erprobung in unterschiedlichem Maße mit 
Leistungserbringern zusammenarbeiten. Zudem zeigt sich in den Interviews mit den 
Leistungserbringern, dass sie sich im Umstellungsprozess zur Trennung der 
Leistungen befinden und Fragen nur eingeschränkt beantworten können (vgl. 
Abschnitte 1485.6.2 und 5.6.3.4).  
 
Abbildung 5.6 - 1: Anzahl MP, die Forschungsfragen im RB 6 bearbeiten 

 
Quelle: MP-Befragung RB 6, Frage „Welche Forschungsfragen zum Regelungsbereich gehen 
Sie in der Erprobung an?“ N=19, Mehrfachnennung möglich 
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Der Bearbeitungsstand ist insgesamt relativ weit vorangeschritten. Ein Modellprojekt 
befindet sich noch ganz am Anfang der Erprobung, die große Mehrheit aller 
befragten Projekte hat jedoch bereits Simulationen berechnet oder Kalkulationen 
von Einrichtungen vorliegen. 

Abbildung 5.6 - 2: Stand der Erprobungsarbeiten RB 6 

 
Quelle: Befragung Modellprojekte RB 6, Frage „Wie weit ist Ihr Projekt insgesamt in der 
Erprobung der Auswirkungen der „Trennung der Fachleistungen von den existenzsichernden 
Leistungen“ vorangeschritten?“ N=19 
 
5.6.2 Vorgehen in der Erprobung 

Eine Besonderheit in der Erprobung von Regelungsbereich 6 ist die enge 
Zusammenarbeit mit Leistungserbringern. Da vor allem sie die Flächenaufteilung 
vornehmen und die aktuellen Kostenstrukturen der Einrichtungen kennen, arbeiten 
18 von 19 Modellprojekten, die Regelungsbereich 6 erproben (insbesondere zur 
Beantwortung von Forschungsfrage 6.4), mit einem oder mehreren 
Leistungserbringern zusammen. Der mit der gemeinsamen Arbeit im Modellprojekt 
verbundene Austausch zur Vorbereitung der neuen Kalkulationspraxis wird von den 
Leistungsträgern als sehr gut empfunden. 
Orientierung für die Erprobungsarbeiten der Modellprojekte geben die 
Empfehlungen des Deutschen Vereins, des AK Personenzentrierung und der Länder-
Bund-Arbeitsgruppe (LBAG). Nahezu alle Modellprojekte sehen diese Empfehlungen 
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als hilfreich für die Erprobung und Vorbereitung auf die Umsetzung der neuen 
Regelungen zur Trennung der Leistungen an. Lediglich eins schließt sich dieser 
Ansicht nicht an.97  
 
Landesrahmenverträge spielen eine wichtige Rolle für die Erprobung des 
Regelungsbereichs. Da diese im bisherigen Prozess erst schrittweise in den 
Bundesländern abgeschlossen wurden, sind die Modellprojekte gefordert, selbst 
Regelungen auszulegen, mit eigenen Annahmen zu arbeiten und Berechnungstools 
zu entwickeln. Dementsprechend formulieren die Modellprojekte auch einen großen 
Bedarf an Klärung. Die Erwartungen an die Landesrahmenverträge umfassen unter 
anderem die Vorgabe eines einheitlichen Kalkulationstools und eine Konkretisierung 
der Vorgehensweise zur Berechnung der KdU und der Veranschlagung der 
Vergleichsmiete sowie konkrete Vereinbarungen zur Leistungstrennung und den 
Leistungspauschalen.98 Bisher basiert die Erprobung der Modellprojekte auf eigenen 
Berechnungstools, die teils selbst entwickelt, teils auf Landesebene abgestimmt 
wurden.  
 
5.6.3 Befunde zu den Forschungsfragen 

 Frage 6.1 –Auswirkungen auf die Bewilligungspraxis bei den 
Leistungsträgern und für die Leistungsberechtigten 

Frage 6.1 – Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von 
den Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Bewilligungspraxis der Leistungsträger 
und für die Leistungsberechtigten? 

  
Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass die meisten Modellprojekte große 
Veränderungen in der BBewilligungspraxis bei den Trägern der EGH und der 
Grundsicherung erwarten. Nur eins von 15 Modellprojekten verneint, dass sich 
durch die Trennung der Leistungen langfristig Veränderungen ergeben. Vier 
Modellprojekte geben an, dazu noch keine Einschätzung treffen zu können.99 Die 
Folgen der Trennung der Leistungen sehen die Modellprojekte unter anderem in 

                                           
 
97 Antworten auf Frage „Sind die Empfehlungen des Deutschen Vereins vom 12.09.2018/AK 

Personenzentrierung/Länder-Bund-Arbeitsgruppe hilfreich für die Erprobung und Vorbereitung auf die 
Umsetzung der neuen Regelungen zur Trennung der Leistungen?, N=19 

98 Antworten auf Frage „Was genau erwarten Sie von den Landesrahmenverträgen für die Bearbeitung dieses 
Regelungsbereichs?“, N=19 

99 Antworten auf Frage „Ergeben sich durch die Trennung der Leistungen langfristig Veränderungen in der 
Bewilligungspraxis der Leistungsträger?“, N=15 
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einem deutlich erhöhten zeitlichen Mehraufwand in der Fallbearbeitung, sowohl auf 
Seiten der Grundsicherung, als auch auf Seiten des EGH-Trägers.100  
Lösungsmöglichkeiten - sowohl für Träger der Grundsicherung als auch für EGH-
Träger - sehen die Modellprojekte in der Anpassung der Personalkapazitäten  
und –qualifizierung, der Arbeit mit einer Übergangslösung und dem Austausch 
untereinander.101  
 
Die Landesrahmenverträge, die „den Inhalt und die Kriterien für die Ermittlung und 
Zusammensetzung der Leistungspauschalen […], die Höhe der Leistungspauschalen 
[…], die Zuordnung der Kostenarten und –bestandteile […], die Festlegung von 
Personalrichtwerten […]“102 bestimmen sollen, werden von den Modellprojekten in 
der Mehrheit als sehr wichtig für das Vorankommen in Regelungsbereich 6 
bewertet.103 Aus den Interviews mit Leistungserbringern geht hervor, dass bei vier 
der fünf im Rahmen der Fallstudie befragten Leistungserbringer ein 
Landesrahmenvertrag bisher fehle bzw. noch nicht endgültig ausgearbeitet sei. 
Sowohl die Befragung der Modellprojekte als auch die Interviews mit den 
Leistungserbringern zeigen die Dringlichkeit eines Landesrahmenvertrages, der 
verbindliche Vorgaben und eine Darstellung der Vorgehensweise bei 
Berechnung/Bewilligung/Leistungstrennung beinhalten sollte. Während die 
Erwartungen der Modellprojekte eher unspezifisch sind, äußern die 
LLeistungserbringer konkreten Klärungsbedarf zum Umgang mit schwer zu 
bemessenden Kostenpositionen wie Sonderinfrastruktur, Ausstattung, 
Abschreibungszeiträumen und dem Umgang mit Sonderfällen (z.B. „Mischhäuser mit 
Jugendhilfe“). Die Leistungserbringer wünschten sich mehr Transparenz und 
Informationsfluss bei der Ausarbeitung des Landesrahmenvertrages. Auch die 
unterschiedliche Kostenstruktur von Sonder- und Regelbauten solle berücksichtigt 
werden. 104 
 
Bei der Betrachtung der AAuswirkungen für Leistungsberechtigte und deren 
Betreuer_innen liefert die Erprobung ähnliche Ergebnisse: 13 der 15 Modellprojekte 
bejahen die Frage, ob sich langfristig Veränderungen (sowohl hinsichtlich der 

                                           
 
100 Antworten auf Frage „Entsteht für die Leistungsträger durch die Veränderungen in der Bewilligungspraxis ein 

zeitlicher Mehraufwand/Minderaufwand in der Fallbearbeitung?“, N=10 

101 Antworten auf Frage „Welche Lösungsansätze werden von den Leistungsträgern voraussichtlich genutzt, um die 
größten Auswirkungen der Trennung der Leistungen und die damit einhergehenden Veränderungen in der 
Bewilligungspraxis anzugehen?“, N=10 

102 § 131 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB IX neu 

103 Antworten auf Frage „Wie wichtig ist der Landesrahmenvertrag für das Vorankommen der Erprobung in diesem 
Regelungsbereich?“, N=19 

104 Befragung von Leistungserbringern, Antwort auf Frage 4.1 bis 4.3 Themenblock „Landesrahmenvertrag“ 
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Bewilligungspraxis von EGH-Leistungen als auch von existenzsichernden 
Leistungen) für die Leistungsberechtigten/gesetzlichen Betreuer_innen ergeben.105 
Analog zu den Auswirkungen für Träger der EGH und Grundsicherung wird für die 
Leistungsberechtigten/gesetzlichen Betreuer_innen ein zeitlicher Mehraufwand 
erwartet.106 Zusammenfassend sehen die Modellprojekte die zentralen 
Auswirkungen für die Leistungsberechtigten in der zukünftig erfolgenden doppelten 
Antragsstellung, dem erforderlichen eigenverantwortlichen Umgang mit Geldmitteln, 
der selbstständigen Kontenverwaltung und der stärker geforderten 
Selbstorganisation des Alltags durch die Leistungsberechtigten (beispielsweise 
durch den erforderlichen Abschluss von Wohn- und Betreuungsverträgen).107  

 Frage 6.2 – Auskömmlichkeit der KdU 

Frage 6.2 – Ist die in §42a Abs. 5 SGB XII normierte Angemessenheitsgrenze für zu 
bewilligende KdU auskömmlich im Sinne der gesetzlichen Definition? Falls nein, in 
welchem Umfang wird diese Grenze überschritten und die übersteigenden KdU den 
Fachleistungen der EGH zugeordnet?  

Die Beantwortung der Forschungsfrage erfordert zunächst, dass der Flächenumfang 
in den Einrichtungen differenziert nach Flächen für die Erbringung von 
Fachleistungen und Wohnflächen ermittelt wird. Erst auf dieser Basis lässt sich die 
Höhe der KdU ermitteln.  
Von den Modellprojekten liegen 1.101 Fälle bzw. Simulationsberechnungen vor, von 
denen für 774 eine Aufteilung der Gesamtfläche in Wohn- und Fachleistungsfläche 
vorgenommen und die KdU berechnet wurden.108  

105 Antworten auf Frage „Ergeben sich durch die Trennung der Leistungen langfristig Veränderungen für die 
Leistungsberechtigten/die gesetzlichen Betreuer_innen (hinsichtlich der Bewilligungspraxis sowohl von EGH-
Leistungen als auch existenzsichernden Leistungen)?“, N=15 

106 Antworten auf Frage „Entsteht für die Leistungsberechtigten/die gesetzlichen Betreuer_innen durch die 
Veränderungen in der Bewilligungspraxis ein zeitlicher Mehraufwand/Minderaufwand (beispielsweise bei der 
Antragsstellung)?“, N=14 

107 Antworten auf Frage: „Bitte skizzieren Sie stichpunktartig die zentralsten Auswirkungen für die 
Leistungsberechtigten/die gesetzlichen Betreuer_innen.“, N=14 

108 Für die weiteren 327 Fällen stehen die erforderlichen Angaben (noch) nicht zur Verfügung (Angaben „noch nicht 
ermittelt“, „nicht relevant“; fehlende Daten ohne Grund) 
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Ermittlung der Flächen 
Die Ergebnisse zur Flächenaufteilung umfassen auch atypische Flächen wie 
Parkflächen oder landwirtschaftliche Flächen, bei denen sich besondere 
Abgrenzungsprobleme stellen. In 23 Prozent der 774 Fälle haben die Modellprojekte 
jedoch die Standardaufteilung 80 Prozent Wohnfläche / 20 Prozent 
Fachleistungsfläche (+/- drei Prozent) zu Grunde gelegt. Im Schnitt aller Fälle liegt 
die Aufteilung bei 75 Prozent Wohnfläche und 25 Prozent Fachleistungsfläche für 
alle 774 Fälle. Die Standardabweichung von 13 Prozentpunkten für die Wohn- und 
12 Prozentpunkten für die Fachleistungsfläche verdeutlicht die große Streuung der 
Aufteilungen (Varianz= 169 Prozent2/159 Prozent2).  
 
Das bedeutet, für die 774 Fälle liegt 

 der Anteil der Wohnfläche bei rund zwei Drittel aller Fälle zwischen 72 
Prozent und 88 Prozent 

 der Anteil der Fachleistungsfläche bei rund zwei Drittel aller Fälle zwischen 
13 Prozent und 37 Prozent. 

 
Ermittlung der Höhe der Kosten der KdU und deren Auskömmlichkeit 
Von den 16 Modellprojekten, die die Forschungsfrage 6.2 in der Erprobung 
angehen, haben neun Modellprojekte einzelfallbezogene Berechnungen für 
insgesamt 636 Leistungsberechtigte in stationären Wohnformen vorgenommen.109 
Insgesamt haben zwölf Modellprojekte die Höhe der KdU und die Höhe der 
durchschnittlichen Vergleichsmiete (teils einzelfall- teils einrichtungsbezogen) 
berechnet. Bei den Ergebnissen der individuellen Kostenberechnungen sind 
Spezifika der Einrichtungen wie behindertengerechte Ausstattung, die Lage des 
Gebäudes, die letzte Renovierung bzw. Baujahr der Einrichtung, ob das Gebäude 
unter Denkmalschutz steht und ob es sich um eine Komplexeinrichtung handelt, 
erfasst. 
 
Die ermittelte Höhe der KdU pro Leistungsberechtigten weist eine große Bandbreite 
mit einem Mittelwert von 443 Euro und einer Standardabweichung von 96 Euro auf 
(Varianz: 9.171€2).110 Ebenso variiert das Verhältnis zwischen der Höhe der KdU und 
der Vergleichsmiete. Mehrheitlich liegen die von den Modellprojekten berechneten 
KdU unterhalb der Vergleichsmiete (33 Prozent) bzw. unter der 
Angemessenheitsobergrenze (weitere 40 Prozent).  

                                           
 
109 Antworten auf Frage „Haben Sie bereits einzelfallbezogene Berechnungen vorgenommen?“, N=16 

110 Die Standardabweichung bedeutet in dem Fall, dass die KdU in 68 Prozent aller Fälle zwischen 347 Euro und 539 
Euro liegt. Die Varianz ist ein Streuungsmaß, das die Verteilung der Werte um den Mittelwert kennzeichnet. Sie 
entspricht der quadrierten Standardabweichung. Je höher die Standardabweichung ist, umso höher ist folglich 
auch die Varianz. 
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In immerhin 27 Prozent aller Fälle übersteigen die KdU die 
Angemessenheitsobergrenze. Die Höhe der KdU liegt damit überwiegend über der 
Vergleichsmiete, aber unterhalb der Angemessenheitsgrenze. 

Abbildung 5.6 - 3: Auskömmlichkeit der KdU 

 
Quelle: Online-Datentabellen RB 6 
 
Bei der Berechnung aller Fälle wird zu 75 Prozent die durchschnittliche Warmmiete 
der Einpersonenhaushalte mit SGB XII/SGB II Bezug als Referenzwert für die 
ortsübliche Miete gem. § 42 a Abs. 5 Satz 3 SGB XII i.d.F. ab 01.01.2020 
verwendet.111 Der Mehrheit der Modellprojekte (bzw. Einrichtungen) fällt es leicht, 
die Vergleichsmiete im Rahmen der Berechnung der KdU zu ermitteln.112 Allerdings 
gibt es Unsicherheit bei der Nutzung anderer Referenzwerte (Mietspiegel, örtliche 
Vergleichsmiete) und inwieweit die Mieten dann auch von auswärtigen 
Leistungsträgern anerkannt würden.  
 
Unklarheit besteht bei den Modellprojekten bei der Anwendung der Regelung des § 
45 a Abs. 5 Satz 4 SGB XII i.d.F. ab 01.01.2020. So wird teilweise davon 

                                           
 
111 Datentabellen Online, Regelungsbereich 6 - Datenlieferung 

112 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie: Ist es für Sie/die Einrichtungen mehrheitlich einfach die Vergleichsmiete 
(beispielsweise durchschnittliche Warmmiete der Einpersonenhaushalte mit SGB XII/SGB II Bezug) im Rahmen der 
Berechnung der KdU zu ermitteln?“, N=9 

33

40

27

KdU unter der Vergleichsmiete

KdU zwischen Vergleichsmiete und unter Angemessenheitsobergrenze

KdU über Angemessenheitsobergrenze
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ausgegangen, dass bei Überschreiten der Vergleichsmiete „automatisch“ die „125 
Prozent-Grenze“ gelte. Andere Modellprojekte halten dagegen einen 
Kostennachweis für erforderlich. Zudem wird eine „Ungleichbehandlung“ von Fällen 
befürchtet, die unter der Vergleichsmiete liegen. Dann sei eine Abrechnung weiterer 
Kosten nach § 42a Abs. 5 Satz 4 SGB XII i.d.F. ab 01.01.2020 ja nicht möglich. Das 
biete einen Anreiz, die KdU so zu berechnen, dass sie über der durchschnittlichen 
Vergleichsmiete liegen.  
 
Überschreiten der Angemessenheitsgrenze („125 Prozent“) 
Das weitere Vorgehen zur Übernahme der die Angemessenheitsgrenze von 125 
Prozent übersteigenden Kosten der EGH ist noch nicht erprobt. Leistungserbringer 
äußern recht spekulative Erwartungen, und halten sowohl die Übernahme der 
übersteigenden Kosten durch EGH-Träger als auch die verstärkte Nutzung von 
Kostensenkungsverfahren für plausibel.  
 

 Frage 6.3 – Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis 

Frage 6.3 – Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von 
den Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Verwaltungspraxis? 

 
Durch die Trennung der Leistungen der EGH von den Leistungen zum 
Lebensunterhalt entstehen insgesamt grundlegende Veränderungen in den 
Verfahren der Leistungsträger. Die Auswirkungen der Trennung der Fachleistungen 
von den Leistungen zum Lebensunterhalt betreffen alle Teilschritte im Verfahren. 
Die Modellprojekte erwarten, dass damit eine individuellere Bedarfsermittlung 
verbunden ist, für die unter anderem neue Formulare und Anträge entwickelt 
werden müssten. Die Abstimmung mit Leistungserbringern und Einbindung von 
Leistungsberechtigten führe zu erhöhtem Gesprächsbedarf. Die Verdopplung der 
Verfahren (SGB XII und SGB IX) führt aus Sicht der Leistungsträger zu mehr 
Schnittstellen und trägt damit zur Bürokratisierung bei. Wie in den Befunden zu 
Frage 6.2 bereits angeklungen ist, führt auch die Berechnung und Aufteilung der 
Flächen und die anschließende Angemessenheitsprüfung der KdU zu Veränderungen 
in der Verwaltungspraxis.113 Die Trennung der Leistungen der EGH von den 
Leistungen zum Lebensunterhalt impliziere, nach Ansicht der Modellprojekte, 
gegebenenfalls auch neue Qualifikationsanforderungen an das Personal des 

                                           
 
113 Antworten auf Frage „Bitte beschreiben Sie kurz die aus Ihrer Sicht gravierendsten Änderungen.“, N=14 
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Leistungsträgers der EGH.114 Insbesondere Fachkenntnisse und die Vernetzung 
untereinander müssten ausgebaut werden.115 Noch sei man unsicher, ob den neuen 
Anforderungen mit dem bestehenden Personalkörper insgesamt entsprochen 
werden könne.116  
 

 Frage 6.4 – Auswirkungen auf die Kalkulationspraxis der 
Leistungserbringer 

Frage 6.4 – Welche Auswirkungen hat die Trennung der Fachleistungen der EGH von 
den Leistungen zum Lebensunterhalt auf die Kalkulationspraxis der 
Leistungserbringer, insbesondere hinsichtlich der nach geltendem Recht 
vorgesehenen Vergütungsvereinbarungsbestandteile Grundpauschale, 
Maßnahmenpauschale sowie Investitionsbetrag?  

 
Zum Zeitpunkt der ersten Datenerhebung im April 2019 haben sich erst fünf 
Modellprojekte mit dieser Frage befasst. Dies lässt sich durch die vielen 
Unklarheiten bei den Grundlagen der Kalkulation erklären. Die Einschätzung der 
Modellprojekte ist, dass den Leistungserbringern die Vorbereitung auf die neue 
Kalkulationspraxis derzeit durch eine Reihe von Faktoren erschwert werde. Dazu 
gehöre auch die Unsicherheit in Folge der noch nicht vereinbarten 
Landesrahmenverträge (vgl. auch Befunde zu Forschungsfrage 6.3.). 
 
Bezogen auf die konkrete Kalkulationspraxis für die Leistungen ab 2020 weisen die 
befragten Leistungserbringer vor allem auf Bedenken und viele offene Fragen hin. 
Ergebnisse von Kalkulationen sind noch nicht aussagekräftig und valide genug, um 
Aufschluss zur Kalkulationspraxis zu gewinnen. Bisher wird von Seiten der 
Leistungserbringer sowohl mit pauschalierten Berechnungen der Flächenaufteilung 
und KdU gearbeitet als auch individuelle Berechnungen durchgeführt. Dies sei bei 
der Diversität der Räumlichkeiten (Zielgruppe, Baulichkeit, Größe, Ausstattung etc.) 
selbst bei demselben Leistungserbringer auch geboten. Die Aufteilung und 
Abgrenzung von Fach- und Wohnflächen sei dabei nicht immer eindeutig.117  

                                           
 
114 Antworten auf Frage „Bitte bewerten Sie die folgende Aussage: Die Trennung der Leistungen der EGH von den 

Leistungen zum Lebensunterhalt führt zu neuen Qualifikationsanforderungen an das Personal des 
Leistungsträgers der EGH.“, N=14 

115 Antworten auf Frage „Beschreiben Sie bitte, worin die neuen Qualifikationsanforderungen bestehen.“, N=9 

116 Antworten auf Frage „Kann den neuen Qualifikationsanforderungen mit dem bestehenden Personalköper im 
Großen und Ganzen entsprochen werden?“, N=9 

117 Befragung von Leistungserbringern, Themenblock „Methodisches Vorgehen“ 
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Bei der Kostenermittlung stellten sich viele Probleme im Detail. Dazu gehörten 
beispielsweise die Ermittlung der Umlage der Betriebskosten sowie – je nach 
Einrichtung – spezifische Kostenpositionen wie Zentralküche und Wäscherei, 
Verwaltungskosten für Wohnraum sowie für Lebensmittel. Diese könnten für die 
Berechnungen häufig nicht ermittelt oder zugeordnet werden.118 In Bezug auf 
Kostendeckung stelle sich die Frage nach der Umsatzsteuerpflichtigkeit von 
Mieteinnahmen und wer dafür aufkäme. Auch wird die Sorge geäußert, dass 
einmalige Bedarfe und Mehrbedarfe künftig nicht hinreichend durch die Leistungen 
für Mehrbedarfe nach den §§ 30 und 42 b SGB XII i.d.F. v. 01.01.2020 abgedeckt 
werden könnten. Die Begleitforschung stößt in den Interviews auch auf Skepsis, ob 
die Angemessenheitsgrenzen für die KdU auskömmlich seien. 
Für die Zukunft rechnen die bisher befragten fünf Leistungserbringer nicht mit einer 
grundlegenden Änderung ihres Leistungsangebotes. Sie gingen eher davon aus, 
dass die individuellere Leistungserbringung eine stärkere Flexibilisierung des 
Angebots erfordere. Es gebe aber derzeit eine große Planungsunsicherheit (unter 
anderem Landesrahmenverträge – vgl. oben), Kostensteigerungen seien aber sehr 
wahrscheinlich.119 Der Mehraufwand für administrative Aufgaben werde vor allem im 
Rechnungswesen und Controlling (größere Zahl von Debitoren, differenziertere 
Kalkulationen) steigen. Auch sind Leistungserbringer skeptisch, ob die Mehrheit der 
Leistungsberechtigten ohne Zeitverzug und in voller Höhe die Kosten begleichen 
werden. Ein zusätzliches Mahnwesen müsse eingeführt werden. Weiter wird 
erwartet, dass die künftig erforderliche Verwaltung von Mietverträgen und ein 
erhöhter Planungsaufwand in Bezug auf die Leistungserbringung auch nach der 
Umstellungsphase langfristig zu steigendem Verwaltungsaufwand führen werde. Die 
Leistungserbringer haben noch keine Strategien entwickelt, um die 
Verwaltungsaufwände langfristig wieder zu reduzieren.120 

5.6.4 Klärungsbedarf und Hinweise 

Bereits bei der Darstellung der Befunde zu den einzelnen Forschungsfragen zeigt 
sich großer Klärungsbedarf auf Seiten der Modellprojekte und Leistungserbringer. 
Explizit danach befragt, benennen zwölf von insgesamt 19 Modellprojekten 
konkrete Klärungsbedarfe. Diese sind weitgehend ähnlich und decken sich mit 
bereits dargestellten Schwierigkeiten: Klärungsbedarf bestehe vor allem bei der 
Flächenaufteilung, dem Umgang mit atypischen Flächen und Mischflächen, der 
Nachweispflicht bei höheren Mietaufwendungen und beim Umgang mit 

118 Antworten auf Frage „Welche Kostenpositionen können bei den Berechnungen (bislang) nicht eindeutig ermittelt 
oder zugeordnet werden?“, N=5 

119 Befragung von Leistungserbringern, Themenblock „Erwartungen“ 

120 Befragung von Leistungserbringern, Themenblock „Erwartungen“ 
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Nebenkosten. Bei Leistungsberechtigten in Werkstätten bleibe der Umgang mit dem 
Kostenbeitrag für Verpflegungskosten ungeklärt.121 
Die Modellprojekte weisen darauf hin, dass sie mehr Schiedsstellenverfahren 
aufgrund unterschiedlicher Auffassungen von Leistungsträgern und Erbringern 
erwarteten.  
 
5.6.5 Fazit zum Regelungsbereich 6 

Insgesamt ist die Erprobung im Regelungsbereich 6 weit vorangeschritten und 
ermöglicht eine erste Einschätzung zur Auskömmlichkeit der KdU und den 
Auswirkungen der Trennung der Leistungen auf Bewilligungs-, Verwaltungs- und 
Kalkulationspraxis. Landesrahmenverträge werden dringlich für 
Prozessbeschreibungen, Übergangslösungen und die Berechnung von 
Kostenpunkten benötigt. Sowohl Leistungsträger als auch -erbringer rechnen durch 
die Neuregelung mit grundlegenden Veränderungen in ihrer bisherigen Praxis und 
empfinden vor allem die Zuordnung von Sonderflächen und 
Personalplanung/Personaleinsatz (sowohl hinsichtlich Qualifikation als auch 
hinsichtlich Umfang des Personalkörpers) als Herausforderung. Insgesamt wird ein 
deutlicher zeitlicher Mehraufwand erwartet, der bei Trägern der EGH und Trägern 
der Grundsicherung, vor allem bei der Fallbearbeitung, hervortritt. Auch auf Seiten 
der Leistungsberechtigten und/oder ihrer gesetzlichen Betreuer_innen sind für die 
Modellprojekte Veränderungen absehbar, die sich analog zu den EGH- und 
Grundsicherungsträgern in einem erhöhten Zeitaufwand (z.B. durch die doppelte 
Antragsstellung) widerspiegeln. Auf Leistungsberechtigte komme mehr 
Eigenverantwortung bezüglich Alltagsgestaltung, mehr Handlungsmöglichkeiten 
und damit verbundener Entscheidungsfindung und dem Umgang mit Geldmitteln zu 
(Forschungsfrage 6.1, 6.3 und 6.4). 
 
Die Aufteilung der Gesamtflächen in Wohn- und Fachleistungsfläche liegt im Mittel 
bei 73 Prozent Wohn- und 27 Prozent Fachleistungsfläche und somit unter der 
Standardaufteilung von 80 Prozent / 20 Prozent. Die Höhe der KdU liegt 
überwiegend über der Vergleichsmiete, aber unterhalb der Angemessenheitsgrenze 
(§ 45 a Abs. 5 Satz 4 SGB XII i.d.F. ab 01.01.2020 – „125 Prozent“). Bei knapp einem 
Fünftel aller Fälle liegen die KdU über der Angemessenheitsgrenze, bei einem Drittel 
unter der Vergleichsmiete. Die der Berechnung zugrunde gelegte Vergleichsmiete ist 
mehrheitlich die durchschnittliche Warmmiete der Einpersonenhaushalte mit SGB 

                                           
 
121 Antworten auf Frage „Hat sich bei der Erprobung zur Trennung der Fachleistungen und existenzsichernde 

Leistungen Klärungsbedarf ergeben, den Sie bisher nicht allein lösen konnten?“, N=19 

„Gibt es darüber hinaus Aspekte aus der Erprobung der Umsetzung der Trennung der Leistungen, die wir mit 
unseren Fragen nicht angesprochen haben, die Sie uns aber mit auf den Weg geben möchten?“, N=19 
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XII/SGB II Bezug, aber auch der Mietspiegel des Landes und die örtliche 
Vergleichsmiete werden als Vergleichswert herangezogen. 
Insgesamt gibt es viele Unklarheiten in Bezug auf die Kalkulation der Kosten der 
Unterkunft. Dies zeigt sich auch in der Fülle des von den Modellprojekten 
gemeldeten Klärungsbedarfs (Forschungsfrage 6.2). 
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5.7 Regelungsbereich 7 – Sicherungsmechanismus „Betrag zur 
freien Verfügung“ 

5.7.1 Fokus der Erprobung und Stand 

Die Untersuchungen zum Regelungsbereich 7 richten sich auf die folgenden vier 
Forschungsfragen. 
 

7.1. Wie wirkt der beschriebene Sicherungsmechanismus? 
7.2. Ist für den Leistungsberechtigten klar ersichtlich, welcher Anteil am Regelsatz 
ihnen nach Abzug fixer Kosten verbleibt?  
7.3 In welcher absoluten Höhe verbleiben diese finanziellen Mittel den 
Leistungsberechtigten im Einzelfall? 
7.4. Hat der oben beschriebene Sicherungsmechanismus Auswirkungen auf die 
Verwaltungspraxis? Falls ja, welche? 

 

Die Erprobung in Regelungsbereich 7 baut auf die Erprobung in Regelungsbereich 6 
auf, da bei der zukünftigen Trennung von Fachleistungen der EGH und 
existenzsichernden Leistungen sichergestellt werden soll, dass Leistungsberechtigte 
im Rahmen der Gesamtplankonferenz über den ihnen zur freien Verfügung 
verbleibenden Betrag beraten werden. Im Fokus der Erprobung stehen dabei die 
Fragen nach der künftigen Höhe des Barbetrags (7.3) und den Auswirkungen der 
künftigen Ermittlung des Barbetrags im Gesamtplanverfahren(7.4): 

Abbildung 5.7 - 1: Anzahl MP, die Forschungsfragen im RB 7 bearbeiten 

 
Quelle: Befragung Modellprojekte RB 7, Frage „Welche Forschungsfragen zum 
Regelungsbereich gehen Sie in der Erprobung an?“ N=9, Mehrfachnennung möglich 
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Die bisherige Erprobung in Regelungsbereich 7 ermöglicht noch keine belastbaren 
Aussagen, sondern dient lediglich als Gradmesser. Sie zeigt auf, dass 
Leistungsträger und Leistungserbringer vor Herausforderungen stehen.  
Von elf Modellprojekten, die laut Zuwendungsbescheid Regelungsbereich 7 
erproben, ist nur ein Projekt in die Erprobung gestartet und hat Barbetrag, 
Bekleidungspauschale und Barmittel für 13 Leistungsberechtige zu den Bedingungen 
ab 2020 berechnet. Alle anderen Leistungsträger sind noch mit der 
Grundlagenarbeit beschäftigt und können in der Datenerhebung allenfalls erste 
Einschätzungen geben.122  

Abbildung 5.7 - 2: Stand der Erprobungsarbeiten RB 7 

 
Quelle: Befragung Modellprojekte RB 7, Frage „Welche Forschungsfragen zum 
Regelungsbereich gehen Sie in der Erprobung an?“ N=9 
 

                                           
 
122 Zur Datenlage im Einzelnen: 

• Datentabellen Online: Hier liegen nur von einem Modellprojekt Berechnungen vor. 

• Befragung Modellprojekte: Hier liegen insgesamt Ergebnisse von neun Modellprojekten vor, wobei die 
Forschungsfragen in unterschiedlichem Umfang beantwortet wurden. 

• Fallstudie mit Leistungserbringern: Hier liegen Erkenntnisse von fünf Leistungserbringern vor. 

0

1

0

1

1

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Anderes (Textantworten)

Wir/die Einrichtungen haben bereits Simulationen
für einzelne Personen berechnet.

Wir/die Einrichtungen haben bereits Simulationen
für einzelne Einrichtungen berechnet

Wir/die Einrichtungen haben das Simulationstool
fertig gestellt und dieses ist einsatzbereit

Wir haben alle Grundlagen für die weitere Arbeit
vorbereitet.

Wir sichten die Grundlagen und sind im Gespräch
mit Akteuren

Nennungen

Stand der 
Erprobung

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 222 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Stand und Ergebnisse der Erprobung nach Regelungsbereichen 

 
161 161 

Unsicherheiten und fehlende Informationen beeinträchtigen die Erprobung. Den 
Leistungsträgern fehlen Informationen zum Leistungsangebot und Preisen der 
Leistungserbringer. Auf Seiten der Leistungserbringer fehlen wiederum 
Landesrahmenverträge, auf deren Basis sie kalkulieren können. 
 
5.7.2 Vorgehen in der Erprobung 

Die große Mehrheit der Modellprojekte arbeitet mit einem oder mehreren 
Leistungserbringern zusammen und erprobt die Wirkung des 
Sicherungsmechanismus anhand derselben Stichprobe wie in Regelungsbereich 6 
(Trennung der Fachleistungen der EGH von den Leistungen zum Lebensunterhalt). 
Die Modellprojekte berichten, dass die Zusammenarbeit mit den 
Leistungserbringern gut funktioniert und eine Kommunikationsstruktur gewachsen 
sei, die einen regelmäßigen Austausch ermöglicht.123 Zwei Leistungsträger 
beschreiben ihr Vorgehen bei der Erprobung der Umsetzung des 
Sicherungsmechanismus und Berechnung der freien Barmittel wie folgt: 

 „1) Ermittlung regelbedarfsrelevanter Kostenanteile aufgrund Basisjahr 2017 und 
BWA der Modelleinrichtungen 2) Gegenüberstellung des entstehenden Bedarfs mit 
der Regelbedarfsstufe (2020)“ 
„1) Feststellung aller berechnungsrelevanten Anteile für den Lebensunterhalt 2) 
Berechnung des Betrags zur freien Verfügung 3) Abgleich mit dem bisher zur 
Verfügung stehendem Barbetrag 4) Vermerk für Gesamtplankonferenz“ 

Quelle: MP-Befragung RB 7, Frage „Bitte beschreiben Sie stichwortartig Ihr Vorgehen bei der 
Erprobung der Umsetzung des Sicherungsmechanismus und der Berechnung des Anteils des 
Regelsatzes, der den Leistungsberechtigten zur freien Verfügung verbleibt.“, N=8 
 
  

                                           
 
123 Antworten auf Frage „Was gelingt bereits gut (beispielsweise enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 

Leistungserbringern und Leistungsberechtigten)?“, N=9 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 223 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

 
162 

5.7.3 Befunde zu den Forschungsfragen 

 Frage 7.1 und 7.3 – Wirkungen des Sicherungsmechanismus 
und Berechnungsweise 

Frage 7.1 – Wie wirkt der beschriebene Sicherungsmechanismus? 
Frage 7.3 – In welcher (absoluten) Höhe verbleiben diese finanziellen Mittel den 
Leistungsberechtigten im Einzelfall? 

 
Forschungsfrage 7.1 und 7.3 bauen aufeinander auf und werden bei der Auswertung 
der Daten gemeinsam betrachtet: Bisher haben nur zwei Modellprojekte ein 
Kalkulationstool zur Berechnung des „Betrags zur freien Verfügung“ entwickelt.124 
Tatsächliche Berechnungen der freien Barmittel stehen nur von einem Modellprojekt 
zur Verfügung. Diese Informationen lassen es noch nicht zu, ein allgemeines Bild 
über die Wirkung des Sicherungsmechanismus und die Höhe des vom Regelsatz 
verbleibenden Betrags zu zeichnen. Die Empfehlungen der LBAG sind nur teilweise 
bekannt, werden aber überwiegend als hilfreich empfunden.125 Allerdings fehlen 
Informationen zur Aufteilung der realen IST-Kosten; der Umgang mit Mehrbedarfen 
wird zwar behandelt, die Informationen aber als oberflächlich empfunden.126 In der 
Erprobung sehen sich Leistungsträger und Leistungserbringer mit vielen Problemen 
konfrontiert: Den Leistungsträgern fehlen die Berechnungen der Leistungserbringer, 
die aufgrund fehlender Landesrahmenverträge, der eingeschränkten Planbarkeit von 
Umfang, Inhalt und Preisgestaltung von Dienstleistungen und der neuen 
Marktsituation noch nicht in die Erprobung starten. Die Leistungserbringer fürchten, 
dass die Regelbedarfsstufe 2 nicht ausreicht, um einen Betrag in bisheriger Höhe für 
die Leistungsberechtigten sicherzustellen.127  
Auf Seiten der Leistungsberechtigten sehen die Leistungsträger (siehe auch F 6.1) 
Probleme beim selbstständigen Umgang mit Konten und der Verwaltung der 
finanziellen Mittel. Auch der Überblick über fixe Lebensunterhaltkosten wie 

                                           
 
124 Antworten auf Frage „Liegt ein Kalkulationstool vor, das die Höhe des „Betrags zur freien Verfügung“ ermittelt?“, 

N=8 

125 Antworten auf Fragen „Kennen Sie die Empfehlung der LBAG vom 01.11.2018?“, N=8 

„Finden Sie die Empfehlung der LBAG vom 01.11.2018 hilfreich?“, N=8 

126 Antworten auf Fragen „Welche Informationen fehlen Ihnen in der Empfehlung der LBAG?“, N=1 

127 Antworten auf Frage „Welche Probleme ergeben sich bei der Umsetzung der neuen Regelungen zum 
Sicherungsmechanismus „Betrag zur freien Verfügung“ aus der Sicht der Leistungserbringer/Leistungsträger?“, 
N=8 
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beispielsweise Nahrungsmittel werde die Leistungsberechtigten voraussichtlich vor 
Probleme stellen.128  
Die von einem Modellprojekt vorliegenden Berechnungen deuten darauf hin, dass 
der Betrag zur freien Verfügung deutlich über dem Barbetrag zuzüglich 
Bekleidungspauschale liegen wird. Den 13 in die Berechnung einbezogenen 
Leistungsberechtigten steht momentan im Schnitt ein Barbetrag von 135 Euro plus 
25 Euro Bekleidungspauschale zu. Nach neuem Recht verbleiben, bei den in der 
Stichprobe berechneten Fällen, durchschnittlich 262 Euro, also ungefähr 100 Euro 
mehr, beim Leistungsberechtigten. 
 

 Frage 7.2 – Verbleib „Betrag zur freien Verfügung“ 

Frage 7.2 – Ist für den Leistungsberechtigten klar ersichtlich, welcher Anteil am 
Regelsatz ihnen nach Abzug fixer Kosten verbleibt? 

 
Zu dieser Frage liegen keine Daten aus der Erprobung vor.  
 

 Frage 7.4 – Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis 

Frage 7.4 – Hat der oben beschriebene Sicherungsmechanismus Auswirkungen auf 
die Verwaltungspraxis? Falls ja, welche? 

  
Nur ein Modellprojekt kann eine Einschätzung zu den Auswirkungen des 
Sicherungsmechanismus auf die Verwaltungspraxis geben. Der Leistungsträger 
erwarte vor allem in der Gesamtplankonferenz grundlegende Änderungen und gehe 
davon aus, dass sich dadurch neue Qualifikationsanforderungen für das Personal 
ergeben würden.129 Die neuen Anforderungen würden verwaltungsrechtliche 
Fragestellungen für Hilfeplanung und Sachbearbeitung betreffen und könnten nach 

                                           
 
128 Antworten auf Frage „Welche Probleme ergeben sich bei der Umsetzung der neuen Regelungen zum 

Sicherungsmechanismus „Betrag zur freien Verfügung“ aus der Sicht der Leistungsberechtigten?“, N=8 

129 Antworten auf Fragen „Die Umsetzung des neuen Sicherungsmechanismus zur Feststellung des „Betrags zur 
freien Verfügung“ führt zu grundlegenden Veränderungen in der Verwaltungspraxis des Leistungsträgers.“, N=1 

„Bei welchen Teilschritten im Verfahren erwarten Sie (langfristig) insbesondere Veränderungen?“, N=1 

„Mit der Implementierung des Sicherungsmechanismus zur Feststellung des „Betrags zur freien Verfügung“ ergeben 
sich neue Qualifikationsanforderungen an das Personal des Leistungsträgers der EGH.“, N=1 
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Einschätzung des Modellprojekts mit dem aktuellen Personalkörper abgedeckt 
werden.130  
Alle Leistungserbringer sehen einen erheblichen Mehraufwand, sind sich bei der 
Frage nach einem „Ambulantisierungseffekt“ (Umzug von Menschen aus einer 
stationären Einrichtung in eine eigene Wohnung) jedoch uneinig: Auf der einen Seite 
stehe die Befürchtung einer Abwanderung von Leistungsberechtigten und folglich 
der Schließung von Einrichtungen. Da die Einrichtungen schätzen, dass die 
verbleibenden Barmittel ein wichtiger Einflussfaktor für die Leistungsberechtigten 
bei der Entscheidung sei, würden Leistungserbringer den verbleibenden Betrag so 
hoch wie möglich halten. Dies trage zu einer Kostensteigerung bei. Demgegenüber 
steht die Einschätzung, dass die Möglichkeiten einer Ambulantisierung bereits 
weitestgehend ausgeschöpft seien und in stationären Einrichtungen nur noch 
Personen mit umfänglichem Unterstützungsbedarf lebten, die nur mit erheblichem 
Mehraufwand ambulant betreut werden könnten.  
 
5.7.4 Klärungsbedarfe und Hinweise 

Ob weitere Klärungsbedarfe bestehen können die Modellprojekte zum momentanen 
Zeitpunkt nicht einschätzen.  
 
5.7.5 Fazit zum Regelungsbereich 7 

Die Erprobung in Regelungsbereich 7 steht noch am Anfang. Das Fehlen von 
Landesrahmenverträgen in den meisten Bundesländern sorgt für Unsicherheit in der 
Vorbereitung und verzögert das Voranschreiten in der Erprobung.  
 
Der Großteil der Projekte erprobt Regelungsbereich 7 anhand der gleichen 
Stichprobe wie Regelungsbereich 6. Die Zusammenarbeit mit Leistungserbringern 
spielt eine wichtige Rolle und wird von Seiten der Modellprojekte als wichtig und 
gewinnbringend wahrgenommen. Insgesamt stehen Leistungsträger, 
Leistungserbringer und Leistungsberechtigte vor großen Herausforderungen, die 
sich aus Sicht der Modellprojekte für die Leistungsberechtigten vor allem in einer 
stärker erforderlichen Selbstorganisation und Verantwortung für den Umgang mit 
Geldmitteln und Konten ausdrückt. Leistungsträger und -erbringer sehen sich vor 
allem mit Unklarheiten und einer eingeschränkten Planbarkeit hinsichtlich 
Leistungsangebot und fehlenden Richtlinien konfrontiert (Forschungsfrage 7.1). 
 

                                           
 
130 Antworten auf Fragen „Was sind aus Ihrer Sicht die neuen Qualifikationsanforderungen?“, N=1 

„Kann den neuen Qualifikationsanforderungen mit dem bestehenden Personalkörper im Großen und Ganzen 
entsprochen werden?“, N=1 
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Ob für die Leistungsberechtigten ersichtlich ist, welcher Anteil vom Regelsatz für sie 
zur freien Verfügung verbleibt, können die Modellprojekte noch nicht beantworten 
(Forschungsfrage 7.2). 

Von 170 in Regelungsbereich 7 angelegten Fällen konnte bisher nur ein 
Modellprojekt Simulationsberechnungen für 13 Fälle durchführen. Bei den 13 
Leistungsberechtigten, für die Barbetrag, Bekleidungspauschale und freie Barmittel 
berechnet wurden, lag der „Betrag zur freien Verfügung“ deutlich über dem 
Barbetrag plus Bekleidungspauschale. Dies ist jedoch ein Einzelbefund, dem, zum 
derzeitigen Stand der Erprobung, nur wenig Aussagekraft beigemessen werden kann 
(Forschungsfrage 7.3). 

Auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Verwaltungspraxis lassen sich noch 
keine validen Erkenntnisse aus der Erprobung ableiten (Forschungsfrage 7.4). 
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5.8 Teilbericht Frühförderung 

Ein Landratsamt erprobt als einziges Modellprojekt außerhalb der oben 
beschriebenen sieben Regelungsbereiche den Regelungsbereich der Frühförderung. 
Dieser Regelungsbereich ist nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Begleitung 
und Auswertung. Die Erkenntnisse aus der Erprobung werden daher nachfolgend 
durch einen Projektbericht des Modellprojekts dargestellt, dessen Inhalte nicht vom 
Forschungsteam validiert wurden. 
 
Die bearbeiteten Forschungsfragen wurden vom BMAS formuliert und an das 
Modellprojekt zur Bearbeitung weitergegeben. 
  
5.8.1 Vorstellung Modellvorhaben 

 Erprobungsansatz / Forschungsinteresse der Erprobung 

Am 01. Juni 2018 startete das Projekt zur Erprobung des Gesamtplanverfahrens 
nach § 117 SGB IX in der Frühförderung.  
Das Projektteam setzt sich aus verschiedenen beruflichen Professionen zusammen: 
Der Projektträger verfügt über Fachkräfte mit sozial-, heilpädagogischem und 
verwaltungsrechtlichem Wissen, der Projektpartner stellt Dipl.- Sozialpädagogen mit 
Erfahrungen bezüglich der bestehenden arbeitsorganisatorischen Prozesse und 
entsprechenden Anwendungserfahrungen im Bereich Mobilität und Flexibilität im 
ländlichen Raum bereit.  
Im Modellprojekt wird das Gesamtplanverfahren gem. § 117 SGB IX unter 
Beteiligung eines Leistungserbringers erprobt. Das Fachpersonal verfügt über 
Wissen zum leistungsberechtigten Personenkreis, zu Teilhabebedarfen und 
Teilhabebarrieren. Unter Beteiligung der Leistungsberechtigten kann die Diagnostik, 
die Feststellung der Teilhabebeeinträchtigungen nach ICF-CY, der Bedarfe und der 
Ziele durch Kinderarzt, IFF und Leistungsträger gemeinsam erfolgen. Der 
Projektträger führt das Verfahren federführend durch. Der personenzentrierte 
Ansatz wird unter Beachtung der Ziele der Erprobung (Verbesserung der 
Lebenssituation der Leistungsberechtigen, Bremsen der Ausgabendynamik) und der 
Abgrenzung zu medizinischen Leistungen sichergestellt  
 

 Fallauswahl 

In der zu untersuchenden Leistungsart der ambulanten Frühförderung existiert ein 
Fallbestand von ca. 300 Fällen, von denen über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren 
70 Neufälle modellhaft untersucht werden (Stichprobe). 
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Bei diesen 70 Fällen handelt es sich ausschließlich um Neufälle, um von Anfang an 
die Entwicklung dokumentieren zu können. Dieser Fallbestand wird parallel nach 
jetzt geltendem und künftigem Recht virtuell bearbeitet und evaluiert. Somit ist eine 
Vergleichbarkeit und Evaluation möglich. Eine Fortschreibung des Fallbestands ist je 
nach Entwicklung im Modell denkbar. 
 

 Methodisches Vorgehen 

In einem gemeinsamen Arbeitstreffen zwischen Projektträger und Projektpartner im 
Juni 2018 wurde das gemeinsame Vorhaben konkretisiert. Dazu wurde der 
Prozessablauf in fünf Phasen aufgeschlüsselt. 

 In der ersten Phase nehmen Leistungserbringer und Leistungsträger 
gemeinsam an der Diagnostik und Anamnese teil, um ein einheitliches Bild 
vom Kind zu erhalten. Federführend in diesem Prozess ist der 
Leistungserbringer. 

 In der zweiten Phase erfolgt ein gemeinsames Gespräch zwischen 
Leistungserbringer und Leistungsträger, um die jeweiligen Erkenntnisse zu 
analysieren. Anschließend entscheidet der Leistungserbringer gemeinsam mit 
dem Leistungsberechtigten über die Antragstellung bezüglich 
Komplexleistung bzw. heilpädagogische Maßnahme.  

 In der dritten Phase prüft der Leistungsträger nach Eingang des Antrags und 
des Förder- und Behandlungsplans die Teilhabeeinschränkungen und die 
Bedarfe des Leistungsberechtigten und hospitiert im Sozialraum des Kindes. 

 In der vierten Phase fasst der Leistungsträger seine Ergebnisse zusammen, 
bei kritischen Fällen führt er intern eine kollegiale Fallbesprechung durch. Die 
Ergebnisse werden dem Leistungserbringer mündlich und dem 
Leistungsberechtigten schriftlich mitgeteilt. 

 In der fünften Phase wird fallspezifisch ein gemeinsames Gespräch aller 
Verfahrensbeteiligten, größtenteils mit dem Projektpartner, zu den bisherigen 
Ergebnissen durchgeführt. 

 

EErkenntnis: 

Die Aufschlüsselung des Prozessablaufes in fünf Phasen bildet nur einen Teil des 
Gesamtplanverfahrens nach §117 SGB IX i. d. F. ab 01.01.2020 ab. Da Diagnostik 
und Anamnese sowie die Erstellung des Förder- und Behandlungsplans gemäß §7 
FrühV medizinische Leistungen darstellen und der Eingliederungshilfeträger 
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grundsätzlich erst mit Antragseingang vom Bedarf des Leistungsberechtigten 
erfährt, stehen wichtige Erkenntnisse ohne Teilnahme an dem Anamnesegespräch 
nach jetzt geltendem Recht für den Leistungsträger nicht zur Verfügung. 

Im Rahmen des Projekts ist die Teilnahme an der Diagnostik und am 
Anamnesegespräch möglich, so werden umfangreiche Erkenntnisse frühzeitig 
erfasst. Alle am Prozess Beteiligten erhalten ein umfassenderes Bild vom Kind. 

Nach der Veröffentlichung der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation bezüglich 
Reha- Prozess im Februar 2019 wurde der Verfahrensablauf erneut überarbeitet und 
angepasst. 
 

 Organisation der Erprobung 

Die Frühförderstellen sind in Sachsen erste Ansprechpartner für Eltern, die eine 
Überweisung zur Diagnostik und Anamnese vom Kinderarzt erhalten haben. Durch 
eine telefonische Kontaktaufnahme oder durch persönliche Vorgespräche wird ein 
Termin vereinbart. Die gemeinsame Teilnahme an Diagnostik und Anamnese 
ermöglicht im Anschluss einen Fachaustausch bezüglich der Bedarfe des Kindes. Die 
Entscheidung zur Empfehlung einer Komplexleistung bzw. einer heilpädagogischen 
Maßnahme obliegt der Frühförderstelle. 

Regelmäßige Arbeitstreffen einmal monatlich ermöglichen einen intensiven 
Fachaustausch, zweimal jährlich erfolgen diese mit den jeweiligen Vorgesetzten von 
Projektträger und Projektpartner. 
 

 Zeitrahmen der Erprobung 

Die Erprobung des Gesamtplanverfahrens erfolgt über den gesamten 
Projektzeitraum. Dabei wird die Qualität des Verfahrens stetig verbessert, denn neue 
Erkenntnisse aus der Praxis bzw. durch Fortbildungen können angewendet werden. 
Derzeit noch fehlende gesetzliche Grundlagen (Rahmenvereinbarung im Freistaat 
Sachsen zur Umsetzung der Verordnung zur Früherkennung und Frühförderung 
behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder nach neuem Recht) erschweren 
aktuell das Verfahren. 
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5.8.2 Erkenntnisse aus der Erprobung 

 Komplexleistung Frühförderung 

„Die Komplexleistung Frühförderung umfasst abgestimmte Beratungs-, Diagnostik-, 
Therapie- und Förderangebote für Familien mit Kindern, die behindert oder von 
Behinderung bedroht sind sowie präventive, offene Beratungsangebote für Eltern, 
die ein Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind vermuten... Früherkennung und 
Frühförderung werden insbesondere von Interdisziplinären Frühförderstellen und 
von Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) erbracht."131 Das bedeutet, dass in Sachsen 
die medizinischen Leistungen zur Diagnostik und Anamnese durch den zukünftigen 
Leistungserbringer erbracht werden. 

EErkenntnis: 

Die Umsetzung der Frühförderverordnung erfolgt in Deutschland entsprechend der 
jeweiligen Landesrahmenvereinbarungen sehr vielfältig. Damit gibt es auch in der 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes große Handlungsspielräume für die 
einzelnen Länder. Diese Erfahrungen (Möglichkeiten und Grenzen) könnten 
gebündelt werden und allen am Prozess Beteiligten zur Verfügung stehen, sie stellen 
eine große Ressource dar. 
 
Grundverständnis der Leistungsträger und Leistungserbringer 

Frage 1.1 (FF) - Trägt die gesetzliche Definition der Komplexleistung Frühförderung 
(§ 46 Abs. 3 SGB IX), die die Leistung nicht lediglich als Addition von 
Leistungskomponenten begreift, zu einem gemeinsamen Grundverständnis der 
Leistungsträger und Leistungserbringer im Sinne einer interdisziplinären Leistung 
bei? 

 
Der Leistungsträger versteht innerhalb der Eingliederungshilfe die Komplexleistung 
Frühförderung als eine Möglichkeit, frühestmöglich personenzentrierte Hilfen mit 
abgestimmten SMART- Zielen zur Förderung von Kindern mit (drohenden) 
Behinderungen sowie deren Eltern zu gewähren. § 2 Absatz 1 SGB IX definiert die 
Begriffe „Menschen mit Behinderungen“ sowie „von Behinderung bedroht“. 
Grundlage für die Gewährung von heilpädagogischen Leistungen stellen nach dem 
zukünftigen Leistungsrecht die §§ 99 SGB IX i. V. m. § 53 SGB XII i. d. F. bis 
31.12.2019 i. V. m. 113 SGB IX i.V. m. § 79 Abs. 3 SGB IX dar. Für die Feststellung 

                                           
 
131 VIFF Frühförderung in Sachsen, Aktualisierung der Qualitätsstandards mit Handlungsempfehlungen Dez. 2017 
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des Leistungsanspruchs sind Teilhabeeinschränkungen des Leistungsberechtigten in 
Aktivitäten und Partizipation in den jeweiligen Lebensbereichen darzustellen. 

EErkenntnis: 

Mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes erfolgt eine Abgrenzung von 
therapeutischen Leistungen und heilpädagogischen Leistungen durch den 
Leistungsträger, um § 91 SGB IX -Nachrang der Eingliederungshilfe- umzusetzen. 

Perspektivisch könnte es zu einer Verschiebung von Leistungen der 
Eingliederungshilfe zu therapeutischen Leistungen kommen, da durch die 
umfassende Bedarfsermittlung in allen Lebensbereichen, gemeinsam mit dem 
Leistungsberechtigten, personenzentrierte Hilfen zu gewähren sind. Die 
Entscheidung allein auf Grundlage des Förder-und Behandlungsplans (bisheriges 
Verfahren) ist grundsätzlich nicht mehr zulässig. 
 
Abstimmung der Leistungen zur Sicherung der Interdisziplinarität 

Frage 1.2 (FF) - Trägt der Leistungstatbestand der Frühförderung als 
Komplexleistung, der auch ausdrücklich Leistungen zur Sicherung der 
Interdisziplinarität (§ 46 Abs. 3 Satz 2 SGB IX, § 6a Nr. 3 FrühV) umfasst, dazu bei, 
dass diese Leistungen durch die beteiligten Dienste/Stellen aufeinander abgestimmt 
erfolgen? 

 
Innerhalb des Projekts erfolgen regelmäßige Absprachen zwischen allen am Projekt 
Beteiligten (siehe Pkt. 1.4 Organisation der Erprobung). 

Von Seiten des Projektträgers erfolgt nach Antragseingang die Sichtung der 
erstellten bzw. bereits vorhandenen Unterlagen (Dokumentation des 
Anamnesegespräches, Ergebnis der Diagnostik nach ET 6-6-R, Förder- und 
Behandlungsplan mit allgemeinem, medizinischem und heilpädagogischem Teil) zur 
Durchführung von Fallbesprechungen innerhalb des Projektteams.  
Bei komplexen Konstellationen wird innerhalb des Sozialen Dienstes 
(Sozialpädagog_innen und Heilpädagog_innen) eine kollegiale Fallberatung 
durchgeführt. 

Von Seiten des Projektpartners wird Interdisziplinarität wie folgt sichergestellt: 

 In der Frühförderstelle arbeiten zurzeit eine Logopädin, Ergotherapeutinnen, 
Physiotherapeutinnen, Heilpädagoginnen, eine Heilerziehungspflegerin, 
Sozialpädagoginnen und eine Pädagogin. Zusätzlich sind alle Kräfte durch 
verschiedene Weiterbildungen geschult, z.B. mit heilpädagogischen 
Zusatzqualifikationen, in den Bereichen systemische Familientherapie, 
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Traumapädagogik, Linkshänderberatung, Zirkuspädagogik oder 
Zwergensprache. Innerhalb des Teams findet ein regelmäßiger Fach- und 
Fallaustausch statt. 

 Unter ärztlicher Verantwortung wird gemeinsam mit der Frühförderstelle und 
den Eltern die Förder- und Behandlungsplanung durchgeführt. Dazu erfolgt 
eine Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kinderärzt_innen und 
kooperierenden Therapeut_innen. Regelmäßig finden von der IFF organisierte 
Ärztestammtische statt. Darüber hinaus erfolgt mit Einverständnis der 
Sorgeberechtigten im Sinne des Kindes ein Austausch mit weiteren externen 
Fachkräften und Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Sozialpädiatrischen 
Zentren, Einrichtungen der Jugendhilfe usw. 

EErkenntnis: 

Durch die verbindliche Einführung des Teilhabeplanverfahrens im SGB IX wird die 
Interdisziplinarität (Abstimmung von Leistungen verschiedener Rehabilitationsträger 
und die gemeinsamen Zielvereinbarungen mit dem Leistungsberechtigten) 
umfassend sichergestellt. 

Die Umsetzung des § 6a Abs. 3 FrühV stellt aktuell für Leistungsträger und für 
Leistungserbringer eine große Herausforderung dar.  

Interdisziplinäre Team- und Fallbesprechungen erfordern personelle, finanzielle und 
zeitliche Ressourcen. Innerhalb des Modellprojekts werden diese Fallbesprechungen 
zur Erkenntnisgewinnung genutzt. 

Die Dokumentation von Daten und Befunden durch die Nutzung von digitalen 
Medien, um zeiteffizient zu arbeiten, ist noch nicht zufriedenstellend. Hemmend 
wirkt sich die EU-Datenschutzgrundverordnung und die damit verbundenen 
Unsicherheiten bei allen am Prozess Beteiligten aus (siehe auch 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation – Bundesteilhabegesetz Kompakt 
Teilhabeplanung – Einwilligungserklärung des Antragstellers). 

Die Abstimmung und der Austausch mit anderen, das Kind betreuenden 
Institutionen (innerhalb des Modellprojekts vorrangig Kindertageseinrichtungen), 
werden zur Bedarfsermittlung genutzt und als Zugewinn gesehen. Die Erweiterung 
der Sichtweise auf das Kind im Gruppenkontext und damit die Möglichkeit zur 
Erfassung von interpersonellen Interaktionen und Beziehungen (d 710 bis d 750 in 
der Peer- Konstellation) sowie die Erfassung Bedeutende Lebensbereiche (d 815 bis 
d 880) geben ein erweitertes Bild vom Kind. Außerdem wird eine unterschiedliche 
Einschätzung von Leistung und Verhalten eines Kindes aus der Sicht der Familie und 
aus der Sicht einer Einrichtung erkennbar. 
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 Zugang zur Frühförderung 

Niederschwelligkeit 

Frage 2.1 (FF) - Ist der niedrigschwellige Zugang zur Frühförderung für Eltern, die 
ein Entwicklungsrisiko bei ihrem Kind vermuten, in der Praxis erreicht? 

 
Der Zugang zur Frühförderung erfolgt durch die Überweisung des Kinderarztes zur 
Diagnostik und Anamnese. Dieser stellt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 
Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes fest. Der größte Teil der Eltern, welche 
mit ihrem Kind zu Diagnostik und Anamnese in die Frühförderstelle kommen, weiß 
entweder nur sehr wenig oder gar nichts über die Frühförderung. Einige Eltern 
werden von der Kindertagesstätte, den Therapeuten (bei schon vorhandenen 
medizinisch-therapeutischen Leistungen) oder dem Kinderarzt auf die Möglichkeit 
der Frühförderung hingewiesen, wobei sie selten ausführlich beraten werden. Die 
meisten Eltern wissen, dass ein Entwicklungstest mit dem Kind erfolgt, allerdings 
nichts über die mögliche daraus folgende Hilfe zur Frühförderung. Manche Eltern 
informieren sich vorher in der Frühförderstelle im Rahmen des offenen 
niedrigschwelligen Beratungsangebots über die Leistung. Den meisten Eltern wird 
jedoch zu Beginn des Anamnesegesprächs erklärt, was Frühförderung ist. 

Ein kleiner Anteil der Eltern, die ihr Kind zur Diagnostik anmelden, weiß, wie die 
Beantragung und die Förderung ablaufen und kennt teilweise den gesetzlichen 
Hintergrund. Das sind Eltern, welche selbst schon ein Kind haben, welches 
Frühförderung bekommt oder bekam, selbst beruflich damit zu tun haben oder 
Freunde / Verwandte haben, welche Kinder in der Förderung haben. 

EErkenntnis: 

Ein offenes, niederschwelliges Beratungsangebot steht seit 2018 in Form der 
ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (Beratung für Frauen und Männer mit 
Behinderungen und für ihre Angehörigen) durch den Verein zur Förderung 
selbstbestimmten Lebens von Frauen mit chronischen Erkrankungen und 
Behinderungen in Sachsen – Lebendiger leben! e.V. zur Verfügung. 
Leistungserbringer und Leistungsträger weisen die Eltern auf diese Form der 
unabhängigen Beratung hin. Die Qualität durch diese Beratungsform kann derzeit 
noch nicht eingeschätzt werden. 
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Eingangsdiagnostik und Anamnese 

Frage 2.2 (FF) - Wie ist die Eingangsdiagnostik ausgestaltet? Erfolgt diese unter 
Berücksichtigung der ICF-CY? 

 
Die Eingangsdiagnostik erfolgt nach ET 6-6 R. Ein ICF basiertes Diagnoseinstrument 
steht nach unserer Erkenntnis derzeit noch nicht zur Verfügung.  

„Beim ET 6-6 handelt es sich um ein Verfahren mit zum Zeitpunkt seiner 
Veröffentlichung relativ aktuellen Normen, das testkonstruktiven Gütekriterien 
entspricht und 2008 in einer dritten Auflage publiziert wurde. Die Normen wurden 
an 950 Kindern erhoben. Die Autoren verwenden auch hier das Konzept der 
„Grenzsteine“, d.h. sie wählen für jeden von sechs Entwicklungsbereichen in zwölf 
Altersgruppen einzelne Fertigkeiten aus, an denen sich beurteilen lässt, ob das 
untersuchte Kind altersgemäß entwickelt ist oder eine unterdurchschnittliche 
Entwicklung (Risikobereich) bzw. eine gravierende Entwicklungsabweichung vorliegt. 
Allerdings variiert die Zahl der Items in einzelnen Bereichen so stark, dass nur eine 
grobe Orientierung möglich ist und der Test durch weitere Untersuchungen ergänzt 
werden muss, wenn sich in einem Entwicklungsbereich ein unterdurchschnittliches 
Ergebnis zeigt.“132 

Der Leistungserbringer reflektiert im Rahmen des Modellprojekts das diagnostische 
Vorgehen und aktiviert Ressourcen. Förderschwerpunkte und Förderziele werden 
zunehmend codiert auf der Grund-lage der ICF-CY.  

Das Anamnesegespräch erfolgt vorwiegend mit den Müttern der zu 
diagnostizierenden Kinder auf Grundlage eines gemeinsam erarbeiteten ICF- 
gestützten Leitfadens. Dieser gibt Handlungsspielraum während der 
Gesprächsführung. 

EErkenntnis: 

Zum Symposium Frühförderung wurde bekannt gegeben, dass sich ein ICF 
gestütztes Diagnostikmaterial derzeit in Erarbeitung / Erprobung befindet. Dies 
sollte zeitnah den Praxisstellen zur Verfügung stehen. 

Erfahrungsaustausch, Praxisübungen und Gespräche sollen eine zunehmende 
Sicherheit im Projektteam bezüglich Umgang und Anwendung der ICF-CY 
ermöglichen. 
 

                                           
 
132 Klaus Sarimski, Handbuch Interdisziplinäre Frühförderung, Reinhardt- Verlag, 2017, S. 62 
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Einhaltung von Fristen 

Frage 2.3 (FF) - Entscheiden die Träger innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist 
(§ 7 FrühV i.V.m. § 14 SGB IX)? 

Die Fristen entsprechend § 14 SGB IX können derzeit nicht eingehalten werden. Vor 
allem die Hospitationen in den Lebenswelten der Leistungsberechtigten zur 
Bedarfsermittlung und die Erfassung von Wünschen und Bedarfen der Eltern sind 
zeitintensiv und unterliegen externen nicht beeinflussbaren Faktoren (langfristige 
Terminvereinbarungen, Absagen wegen Erkrankung des Kindes oder der 
Bezugsperson bzw. der heilpädagogischen Fachkraft, andere Verhinderungsgründe- 
Urlaub- …) 

EErkenntnis: 

Der Prozess vom Antragseingang bis zur Entscheidung über die Leistung sollte 
hinsichtlich des Zeitaufwands kritisch betrachtet und überprüft werden. Es stellt sich 
die Frage, inwieweit das Verfahren überhaupt innerhalb der vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Fristen durchführbar ist. Dafür werden der Teilhabeverfahrensbericht 
und die eigene Erfassung zukünftig Erkenntnisse bieten. Des Weiteren wird der 
bisherige Verfahrensablauf kritisch betrachtet und neue Wege zur Einhaltung von 
gesetzlich vorgegebenen Fristen im Projekt erprobt. 

 Elternberatung in der Frühförderung 

Beratungsangebote 

Frage 3.1 (FF) - Wie gestaltet sich die Umsetzung der Elternberatung nach § 5 Abs. 
2 FrühV sowie die der weiteren Leistungen im Sinne des § 6a FrühV? Stehen den 
Eltern offene, niedrigschwellige Beratungsangebote zur Verfügung? 

Folgende Beratungsangebote stehen den Eltern zur Verfügung: 

 Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung durch den Verein Lebendiger 
leben! e.V. 

 Beratung durch Kindertagesstätten und Familienzentren 
 Beratung durch den Träger der Eingliederungshilfe § 106 SGB IX 
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 Beratung während des Gesamtplanverfahrens, da Eltern immer beteiligt 
sind, z.B. im Anschluss an Diagnostik und Anamnese, beim Gespräch zur 
Bedarfsermittlung, bei der Zielformulierung 

 offene niederschwellige Beratung des Leistungserbringers 
 Beratung zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit der Frühförderstelle 

(telefonisch, persönlich, per E-Mail) 
 Beratung innerhalb der Fördereinheiten 
 Beratung im Förderverlauf 

 
Methoden der Elternberatung, Elternunterstützung und Elternbegleitung 

Frage 3.2 (FF) - Wie werden Eltern beraten, unterstützt und begleitet? 

 
Die Mitarbeitenden der Frühförderstelle sind um den Aufbau einer tragfähigen, 
partnerschaftlichen Beziehung zu den Eltern und zur ganzen Familie bemüht. Sie 
beraten und begleiten die Eltern und die gesamte Familie in Fragen des 
Zusammenlebens mit dem auffälligen / behinderten Kind und helfen bei der 
emotionalen Bewältigung von Problemen, die mit der Behinderung des Kindes und 
deren Auswirkungen auf das familiäre Leben in Verbindung stehen. 
Die Eltern erhalten wichtige Informationen über die vorliegende 
Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung, über mögliche (u.U. zusätzliche) 
Fördermaßnahmen, aber auch über sozialrechtliche und finanzielle Fragen. Des 
Weiteren berät die Frühförderstelle nach Auslaufen der Förderung über die 
Notwendigkeit und Art weiterführender Maßnahmen durch andere Institutionen (z.B. 
beim Schuleintritt). 
Durch gezielte Anleitung und Beratung der Eltern kann die Umsetzung der 
Förderziele in den familiären Alltag realisiert und somit die Wirksamkeit der 
Frühfördermaßnahmen wesentlich erhöht werden. 
Bei der Klärung der Verordnung notwendiger alltagserleichternder Maßnahmen und 
Hilfsmittel (z.B. Rollstühle, Sitzschalen, Therapiegeräte etc.) werden die Eltern von 
den Mitarbeitenden der Frühförderung unterstützt. 
 
Mobile Frühförderung 

Frage 3.3 (FF) - Wie wird die mobile Form der Frühförderung umgesetzt? 

 
Entsprechend § 6a Abs. 4 FrühV werden Frühförderleistungen durch den 
Projektpartner vorwiegend in mobiler Form (in der Häuslichkeit des Kindes) 
erbracht. Zur Förderung der Kinder in Kleingruppen könnten Leistungsberechtigte in 
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die Frühförderstelle kommen, diese Form der Förderung wird derzeit innerhalb des 
Modellprojekts nicht in Anspruch genommen. 
 

 Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung in der 
Frühförderung 

Bedarfsermittlungsinstrumente 

Frage 4.1 (FF) - Wie erfolgen Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung in der 
Frühförderung? 

 
Ein wissenschaftliches Gutachten der Universität Dresden zu 
Hilfebedarfsermittlungsverfahren im Jahr 2018 war handlungsleitend für die 
Auswahl des Bedarfsermittlungsinstruments für Sachsen. 
„Der ITP (Integrierter Teilhabeplan) steht für eine prozess- und dialogorientierte 
Ermittlung von Teilhabebedarfen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die 
Bezeichnung „Integriert“ steht dabei für die Einsicht, dass vielfältige 
Wechselwirkungsprozesse zwischen Person, Lebenslage und Sozialraum existieren. 
Insbesondere haben sowohl die Organisationsformen der professionellen Hilfen 
(Leistungserbringer) wie auch die Finanzierung und deren Organisationsformen 
(Leistungsträger) in ihrem Verwaltungshandeln Einfluss auf die Ermittlung von 
Bedarf […]. [Die] Bedarfsermittlung muss damit gewissermaßen eine Brücke 
darstellen, in der verschiedene Angaben zusammengeführt werden. Funktional muss 
verbunden werden: 

1. Erarbeitung der persönlichen Teilhabeziele, Einschätzung der Fähigkeiten und 
Beeinträchtigungen und der Umfeldbedingungen, damit diese Ziele 
angegangen werden können (funktionale Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen zwischen Gesundheitsstörungen, Aktivitäten, Teilhabe, 
Umwelt und personenbezogenen Faktoren – Bezug ist hier die Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, ICF-
Konzept), Umsetzung des Prozesses der Teilhabeplanung im Dialog. 

2. Erarbeitung von Dienstleistungen bzw. Arbeitsanteilen von Einrichtungen und 
Diensten sowie privaten wie ehrenamtlichen Beteiligten auf der Basis von 
Zielen und Wünschen der Leistungsberechtigten. 

3. Trägerübergreifende Koordinierung und Abstimmung zwischen Teams, 
Einrichtungen und verschiedenen Angebotsbereichen (z.B. Wohnen/Arbeiten) 
und Anspruchsebenen (Teilhabe an z.B. Arbeit 
/Behandlung/Begleitung/Pflege). 

4. Sicherung der Grundlage für eine inhaltlich angemessene, zeitbezogene, 
zielgruppenübergreifende und leistungsträgerübergreifende 
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Finanzierungsgrundlage (Auflösung der unterschiedlichen Finanzierung 
stationär/ambulant, regelhafte Einbeziehung Persönlicher Budgets). 

5. Das Monitoring solcher Dokumente kann dann auch eine regionale 
Abstimmung der Bedarfe abbilden und zur Grundlage einer 
teilhabeorientierten regionalen Steuerung werden.  
 

Der Zeitbezug und die Absicherung der Finanzierung einer solchen 
Bedarfsermittlung ist wichtig: Nur so können Antragstellende selbst eine 
Einschätzung gewinnen, in welchem Umfang und wo sie begleitet und unterstützt 
werden. Fachkräfte müssen einschätzen können, in welchem Umfang und für was 
genau sie tätig werden. Für Leistungserbringer wie Leistungsträger ist die 
Inanspruchnahme von Mitarbeiterzeit der mit Abstand wichtigste Kostenfaktor.“133 

EErkenntnis: 

Der Gastbeitrag von Frau Prof. Gromann stellt die Grundlage der Bedarfsermittlung 
im Rahmen unseres Modellprojekts dar. Auf inhaltliche und materiell-
organisatorische Herausforderungen kann erst zu einem späteren Zeitpunkt 
eingegangen werden, da im Moment zu wenige Erkenntnisse vorliegen und die 
verbindliche Einführung des ITP SACHSEN in Sachsen erst im Januar 2020 erfolgt. 
 
Weitere Möglichkeiten zur Ermittlung von Bedarfen 

Frage 4.2 (FF) - Werden entsprechende Bedarfsermittlungsinstrumente 
flächendeckend genutzt? Welche Schwierigkeiten ergeben sich in der Anwendung 
der Instrumente? 

 
Im Rahmen des Modellprojekts wurden aufgrund nicht verbindlich vorhandener 
Bedarfsermittlungsinstrumente eigene Materialien zur Ermittlung von Bedarfen 
erstellt. Diese werden derzeit angewendet und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
überprüft. 

1. Die Überarbeitung einer Gesprächsvorlage für die Erfassung und 
Dokumentation von Angaben aus dem Anamnesegespräch erfolgte 
gemeinsam mit dem Projektpartner. Dabei wurden neue Sichtweisen (wie 
etwa die ICF- basierte Ermittlung) berücksichtigt. 

2. Der Leistungsträger stellt umfängliche Möglichkeiten (Raum und Zeit) für den 
Leistungsberechtigten zur Verfügung, um gemeinsam Wünsche und 
Bedürfnisse zu erfassen und Ressourcen aufzuspüren. Es wurde ein 

                                           
 
133 Umsetzungsbegleitung BTHG, Der Integrierte Teilhabeplan „ITP“ als Bedarfsermittlungsinstrument in mehreren 

Bundesländern, Frau Prof. Dr. Petra Gromann, 05.Dezember 2018 
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Gesprächsleitfaden entwickelt, der gleichzeitig als Dokumentationsvorlage 
dient. 

3. Möglichkeiten zur Erfassung von Bedarfen der Kinder entsprechend ihres 
Entwicklungsstands werden derzeit erstellt und zukünftig zu Hospitationen in 
den Lebenswelten erprobt.  

4. Die Ermittlung von Bedarfen in den Lebenswelten stellt eine Bereicherung 
bezüglich eines umfänglichen Bildes vom Kind dar. Insbesondere während 
den Hospitationen in den Kitas können Einschätzungen in den Bereichen 
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen und Bedeutende 
Lebensbereiche ermittelt werden. Im Rahmen der Komplexleistung 
(Einzelförderung) stehen diesbezüglich nur begrenzte Möglichkeiten zur 
Verfügung. Auch die Einschätzung der Fachkräfte im anschließenden 
Gespräch erweitert das Bild vom Kind im Gruppenkontext. 

EErkenntnis: 

Die Ermittlung von Bedarfen in verschiedenen Lebens- und Tätigkeitsorten ist 
entscheidend für die Entwicklung von angemessenen Unterstützungsleistungen für 
das Kind. Da es selbst nur bedingt Wünsche und Bedarfe benennen kann, ist das 
soziale Umfeld maßgeblich am Prozess beteiligt. Zukünftig wird der Fokus im 
Rahmen des Modellprojekts auf Möglichkeiten und Grenzen der Bedarfsermittlung 
gemeinsam mit dem Kind gelegt. 
  

 Verhältnis Förder- und Behandlungsplan zum Teilhabe-
/Gesamtplanverfahren 

Grundlagen / Verfahrensschritte 

Frage 5.1 (FF) - Wie sieht die Praxis das Verhältnis von Förder- und 
Behandlungsplan nach § 7 FrühV zum Teilhabe-/ Gesamtplan? Sind die 
Verfahrensschritte zur Umsetzung des Förder- und Behandlungsplans sowie des 
Teilhabe-/Gesamtplanverfahrens praxistauglich und werden sie berücksichtigt? 

 
Der Förder- und Behandlungsplan nach § 7 FrühV wird als Bestandteil der 
Landesrahmenvereinbarung derzeit überarbeitet und liegt noch nicht verbindlich 
vor. 
Der Integrierte Teilhabeplan als zukünftiges Bedarfsermittlungsinstrument in 
Sachsen soll nach Aussagen des Kommunalen Sozialverbandes mit dem Gesamtplan 
verknüpft werden. Derzeit wird an der technischen Umsetzung gearbeitet. 
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. Die Erkenntnisse aus der Bedarfsermittlung mit Eltern und Kind sowie aus 
Gesprächen mit (heil)pädagogischen Fachkräften in der Kita werden im Förder- und 
Behandlungsplan nicht mit erfasst.  

EErkenntnis: 

Ergebnisse zu diesem Punkt können erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert 
werden. 
 
Ausgestaltung von Übergängen 

Frage 5.2 (FF) - Wie sind altersmäßige Übergange ausgestaltet (Kleinkindalter-Kita; 
Kita-Schule)? 

 
Die Erfassung der Leistungsberechtigten innerhalb des Modellprojekts erfolgt nach 
Neufällen, das heißt bestehende Fälle werden nicht in die Erprobung einbezogen. 
Das bedeutet wiederum, dass aktuell kein Fall bezüglich Ausgestaltung von 
Übergängen betrachtet werden kann. 
Eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema und die Analyse der 
Erfahrungen des Projektteams geben die Möglichkeit zur Erarbeitung eines 
Leitfadens, um diesen zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können. 
  
Vereinbarung von Entgelten 

Frage 6.1 (FF) - Gibt es Schwierigkeiten bei der Vereinbarung der Entgelte für die 
Komplexleistung Frühförderung?  
Werden die Regelungen zur pauschalierten Aufteilung der nach § 46 Absatz 4 
Nummer 4 SGB IX vereinbarten Entgelte für Komplexleistungen in der Praxis 
umgesetzt oder gibt es ein anderes System (§ 46 Abs. 5 SGB IX)? 

 
Zu § 46 Abs. 5 SGB IX können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die 
Beratungen auf Länderebene bezüglich Aufteilung von Entgelten (therapeutische 
und heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen) andauern und noch kein 
abschließendes Ergebnis vorhanden ist. 
 
  

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/16470– 241 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



2. Zwischenbericht Begleitforschung Modellhafte Erprobung Art. 1 Teil 2 BTHG 

 
180 

5.8.3 Herausforderungen innerhalb der modellhaften Erprobung 

Im Projektverlauf steht das Modellprojekt bei folgenden Themen vor 
Herausforderungen: 
 

 GGesamtplanung auf der Basis der ICF-CY in der Frühförderung 
Die ICF dient als gemeinsame Sprache in der Bedarfsermittlung und in der 
Zielvereinbarung. Dazu nehmen wir als Projektteam Weiterbildungen wahr und üben 
uns in der Anwendung der ICF. Gemeinsame Arbeitstreffen werden genutzt, um 
Fallbeispiele zu codieren. 
 

 Zielformulierungen mit der Familie § 122 SGB IX  
Aktuell beschäftigt sich das Projektteam mit den Zielformulierungen in Theorie und 
Praxis. Die gemeinsame Formulierung mit der Familie führt teilweise zu 
Verwirrungen bei den Sorgeberechtigten, da diese Vorgehensweise bisher keine 
Anwendung fand. 
Von Seiten des Leistungsträgers erfordert es ein Umdenken, um eine gemeinsame 
sprachliche Basis zu finden, Weiterbildungen im Bereich leichte Sprache / einfache 
Sprache sind gegebenenfalls erforderlich. 
Gemeinsam mit allen Fachkräften, dem Leistungsberechtigten und deren 
Sorgeberechtigten wird die Zielfindung und die gemeinsame Zielformulierung 
erprobt. 
 

 Erprobung des Bedarfsermittlungsinstruments ITP Sachsen § 13 SGB IX- 
Instrumente zur Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs 

Im Rahmen des Modellprojekts wird das Bedarfsermittlungsinstrument ITP Sachsen, 
veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt, Sonderdruck Nr. 3/2019 vom 09. April 
2019, bezüglich Einsatz und Wirkungsweise in der Frühförderung erprobt. 
 

 Sichtung wissenschaftlicher Arbeiten 
Zur Verfügung stehende wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsberichte (z.B. 
Olaf Kraus de Camargo, Manfred Pretis, Armin Sohns und andere) werden zum 
Erkenntnisgewinn genutzt. Weiterbildungen und Fachdiskussionen sind ein wichtiger 
Bestandteil der täglichen Arbeit. 
 

 Möglichkeiten zur Bedarfserfassung mit Kindern unter 6 Jahren entsprechend 
§8 SGB IX – Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsberechtigten 

„Nicht ohne uns – über uns“ das ist ein verbindlicher Grundsatz, auch in der 
Frühförderung. Im Rahmen des Projektes werden Möglichkeiten und Grenzen der 
Erfassung von Wünschen und Bedarfen mit den Leistungsberechtigten aufgezeigt 
und erprobt. 
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 UUmsetzung § 91 SGB IX – Nachrang der Eingliederungshilfe 
Eine Abgrenzung zwischen therapeutischen und heilpädagogischen Leistungen 
gestaltet sich schwierig, vor allem bei jüngeren Kindern. 
„Nicht jedes Kind hat im gleichen Alter die gleichen Fähigkeiten. Manche Kinder 
entwickeln sich rascher, andere langsamer. Manche Kinder sind in einem 
Entwicklungsbereich (z.B. Sprache) weiter als in einem anderen (z.B. Laufen). Manche 
Kinder zeigen zeitweilig langsame, dann wieder rasche Fortschritte in einem oder 
mehreren Entwicklungsbereichen. All dies ist normal.“134 
Folglich ist eine detaillierte Bedarfserhebung von Seiten des Leistungsträgers mit 
Unterstützung des Leistungserbringers vorzunehmen.  

 Gegenüberstellung alterstypische Teilhabeaspekte – Einschätzung von 
Teilhabebeeinträchtigungen 

Um Teilhabebeeinträchtigungen entsprechend § 2 SGB IX – Begriffsbestimmungen- 
und entsprechend § 90 SGB IX – Aufgabe der Eingliederungshilfe – einschätzen zu 
können und daraus Bedarfe ermitteln zu können, sollten relevante Teilhabeaspekte 
für Kleinkinder und deren Familien herausgefunden werden. 

 Einbeziehung anderer Bereiche in die Teilhabeplanung (Körperfunktionen) 
Derzeit werden bei der Ermittlung von Teilhabeeinschränkungen die Lebensbereiche 
Aktivitäten und Partizipation und Kontextfaktoren betrachtet. Im Rahmen der 
Komplexleistung könnten auch die Bereiche Körperfunktionen und Körperstrukturen 
relevant werden, dieser Ansatz soll zukünftig mit betrachtet werden. 

134 https://www.kita-gesundheit.de/entwicklung/entwicklungsgrundlagen/ recherchiert am 02.05.2019 
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1. Einleitung 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat das ISG Institut für Sozialfor-
schung und Gesellschaftspolitik GmbH mit dem Forschungsvorhaben „Untersuchung der jähr-
lichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Art. 25 Ab-
satz 4 BTHG (Finanzuntersuchung)“ beauftragt. Die Untersuchung hat im Sommer 2018 be-
gonnen und ist bis zum 30.11.2022 abzuschließen.  

Das im Dezember 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz (BTHG) umfasst eine Reihe 
von gesetzlichen Veränderungen, die insgesamt darauf abzielen, die Forderungen der UN-
Behindertenrechtskonvention umzusetzen und Menschen mit Behinderungen eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu 
ermöglichen. Neben einer Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderun-
gen ist in finanzieller Hinsicht ein weiteres Ziel des BTHG, die Steuerungsfähigkeit der Einglie-
derungshilfe zu verbessern, um keine neue Ausgabendynamik entstehen zu lassen und den 
in den vergangenen Jahren erfolgten Ausgabenanstieg in der Eingliederungshilfe zu bremsen. 
Zu den Kostenfolgen des BTHG hat das BMAS eine Kostenschätzung vorgenommen. Der 
Bundesrat hat die Sorge geäußert, dass die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes die ge-
schätzten Beträge überschreiten und zu einer höheren Belastung der Länder führen könnten. 
Die Verbände von Menschen mit Behinderungen äußerten dagegen die Befürchtung, dass 
eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs zu Lasten der mit dem Gesetz vorgesehenen Ver-
besserungen für Menschen mit Behinderungen gehen könnte. Daher hat die Bundesregierung 
eine Überprüfung der finanziellen Auswirkungen der Reform zugesagt und in Artikel 25 Absatz 
4 BTHG festgelegt: 

„Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales untersucht in den Jahren 2017 bis 2021 die Ent-
wicklung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen der Eingliederungshilfe auf 
der Grundlage der Bundesstatistik und von Erhebungen bei den Trägern der Eingliederungshilfe, 
die im Einvernehmen mit den Ländern durchgeführt werden“ (Art. 25 Satz 4 BTHG). 

Gegenstand dieser Überprüfung sind „insbesondere die finanziellen Auswirkungen der 

1. verbesserten Einkommens- und Vermögensanrechnung, 

2. Einführung des Budgets für Arbeit und der anderen Leistungsanbieter, 

3. neuen Leistungskataloge für die soziale Teilhabe und die Teilhabe an Bildung, 

4. Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt, 

5. Einführung eines trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahrens sowie 

6. Einführung von Frauenbeauftragten in den Werkstätten für behinderte Menschen.“ 

Diese Überprüfung soll sowohl auf der Ebene des Bundes als auch der Länder durchgeführt 
werden. 

Der vorliegende zweite Zwischenbericht gibt einen Überblick zum Sachstand der Bearbeitung 
und zu den Ergebnissen der im Jahr 2019 durchgeführten Erhebungen.  
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Im Einzelnen enthält er 

 einen Überblick zum Stand der Bearbeitung, 

 Ergebnisse der ersten Dokumentation der Einkommens- und Vermögensanrechnung 
im März und April 2019, 

 erste Ergebnisse eines Statistikabgleichs zur Anrechnung von Einkommen, 

 Ergebnisse der Trägerbefragung im Sommer 2019, 

 Überlegungen zur Ermittlung einer Effizienzrendite sowie 

 einen Ausblick auf das weitere Vorgehen. 

2. Überblick zum Stand der Bearbeitung 
Die Beauftragung des ISG erfolgte im Juli 2018. Bis zum ersten Zwischenbericht im Oktober 
2018 wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt: 

 Auftaktbesprechung mit dem Auftraggeber (26.08.2018) 

 Gewinnung der Unterstützung der Spitzenverbände der Sozialhilfeträger (seit August 
2018) 

 Auftaktveranstaltung mit Ländervertretern, der BAGüS und den kommunalen Spitzen-
verbänden (10.09.2018) 

 Konstitution des projektbegleitenden Beirats (ab September 2018) 

 Ausarbeitung des Erhebungsinstruments für die erste Teiluntersuchung und Aufbau 
einer Trägerstichprobe zur Durchführung (ab September 2018) 

 Auftaktbesprechung mit Vertretern des Statistischen Bundesamts (Oktober 2018). 

Im weiteren Projektverlauf wurden die erste Beiratssitzung, die erste Einkommens- und Ver-
mögensdokumentation und die erste Trägerbefragung durchgeführt. Dies umfasste im Einzel-
nen folgende Arbeitsschritte: 

 Konzeption und Durchführung der ersten Beiratssitzung (12.12.2018) 

 Test des Dokumentationsinstruments zu TU 1 mit der Trägerstichprobe, Überarbeitung 
des Instruments und der Erläuterungen; Durchführung der ersten Dokumentations-
runde (01.03. bis 30.04.2019); Auswertung der Erhebungsdaten (Juni bis August 2019) 

 Entwurf eines Erhebungsinstruments für eine Trägerbefragung zu den Untersu-
chungsteilen 2 bis 5 (ab Januar 2019) 

 Diskussion des Erhebungsinstruments für die Trägerbefragung mit einem Experten-
kreis im Emailverfahren (März bis Mai 2019) und in einem Fachgespräch im BMAS am 
17.4.2019 
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 Diskussion der methodischen Möglichkeiten zur Abschätzung einer „Effizienzrendite“ 
(mit Konzeptpapieren der BAGüS, des BMAS und des ISG; seit März 2019) 

 Versand des Fragebogens mit Anschreiben und einem Empfehlungsschreiben von 
DST, DLT und BAGüS (26.05.2019) 

 Auswertung der Trägerbefragung und Berichterstellung (August bis September 2019) 

 Entwurf von Fragebögen zur Befragung von Beziehern eines Budgets für Arbeit, Ar-
beitgebern, anderen Leistungsanbietern und deren Beschäftigten (Juli bis August 
2019) 

 Beginn der zweiten Dokumentationsrunde der Teiluntersuchung 1 in den Monaten Sep-
tember und Oktober 2019 mit Versand des (leicht überarbeiteten) Dokumentationsin-
struments (26.08.2019) 

 Vorbereitung und Durchführung der zweiten Beiratssitzung (18.09.2019). 
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3. Vermögensheranziehung im Rahmen der Eingliederungshilfe – Aus-
wertung der von März bis April 2019 erhobenen Daten 

Im Rahmen der ersten Teiluntersuchung der Finanzuntersuchung zu den Auswirkungen des 
BTHG werden die Belastungen und Entlastungen der Leistungsträger aufgrund der veränder-
ten Vermögensanrechnung untersucht. Diese sind bei den Trägern der Eingliederungshilfe zu 
erheben, indem die Bearbeiter, die für die Prüfung der zustehenden Leistungen der Eingliede-
rungshilfe und Existenzsicherung zuständig sind, die relevanten Fälle dokumentieren. „Rele-
vant“ sind in diesem Zusammenhang neue Leistungsfälle und zur Bearbeitung neu aufgeru-
fene Bestandsfälle, in denen (a) Leistungen der Eingliederungshilfe erbracht wurden, bei de-
nen eine Heranziehung von Einkommen und Vermögen in Betracht kommt (insbesondere Hilfe 
zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten) und in denen (b) ein Vermögen 
vorhanden ist, das zwischen der alten Vermögensgrenze von 2.600 EUR und der neuen Ver-
mögensgrenze von 30.000 EUR liegt. 

3.1 Methodik 

Zu diesem Zweck wurden bundesweit 34 örtliche und überörtliche Träger darum gebeten, die 
oben genannten Fälle zu dokumentieren. In der Auswahlgesamtheit sind bei örtlicher Träger-
schaft mindestens zwei Kreise oder kreisfreie Städte pro Bundesland enthalten. Bei überörtli-
cher Trägerschaft in einem Land wurden entweder alle Fälle im Zuständigkeitsbereich des 
Trägers dokumentiert oder aber nur Fälle in ausgewählten kreisfreien Städten und Landkreisen 
aus dem Zuständigkeitsbereich dokumentiert. 

Für die Berechnung der Nettoleistungen der Eingliederungshilfe wurde von dem Bruttobetrag 
das für die Eingliederungshilfe anzurechnende Einkommen abgezogen. Das anzurechnende 
Einkommen für die existenzsichernden Leistungen wurde dagegen nicht erhoben. Daher wur-
den vom Einkommen zuerst das für die Eingliederungshilfe anzurechnende Einkommen und 
der Freibetrag für existenzsichernde Leistungen abgezogen. Dieser liegt bei 30% des Einkom-
mens bzw. maximal bei 50% der Regelbedarfsstufe 1, was 212 EUR im Jahr 2019 entspricht. 
Der verbleibende Restbetrag wurde von der Summe der einkommensabhängigen existenzsi-
chernden Leistungen der Grundsicherung und der Hilfe zum Lebensunterhalt abgezogen.  

Durch dieses Vorgehen werden die abweichenden Freibeträge für Menschen in WfbM nicht be-
rücksichtigt. Das anzurechnende Einkommen für Werkstattbeschäftigte mit Bezug von Grundsi-
cherung lag, bezogen auf das mittlere Arbeitsentgelt im Jahr 2016 von 154 EUR, bei 51 EUR 
(BAG WfbM 2018). Der Freibetrag beträgt in diesen Fällen faktisch also etwa zwei Drittel des 
Arbeitsentgelts, so dass aufgrund der für diese Auswertung verwendeten Berechnung die Frei-
beträge bei Werkstatteinkommen eher unterschätzt werden. Unabhängig davon, ob ein Nettobe-
zug existenzsichernder Leistungen vorlag, wurde die Blindenhilfe auf den Nettobetrag aufge-
schlagen, da diese Leistung einkommensunabhängig erfolgt. 

Für die Berechnung der Nettoleistungen mussten in 30% der Fälle Einkommen geschätzt wer-
den, da nicht das aktuelle, vom ISG bereitgestellte Erhebungsinstrument verwendet wurde, in 
das die Einkommen einzutragen waren.  
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Dazu wurden mit den Fällen, in denen die Angaben für das Einkommen und die existenzsichern-
den Leistungen vorlagen, zwei multiple lineare Regressionen zur Vorhersage gerechnet. Im ers-
ten Modell wurden die Grundsicherung, die Hilfe zum Lebensunterhalt und ein Interaktionsterm 
beider Variablen als Vorhersage für das Einkommen verwendet. Mit diesem Modell wurde anhand 
der Fälle, die kein anrechenbares Einkommen für die Eingliederungshilfe haben, das Einkommen 
für entsprechende Fälle mit fehlenden Werten anhand der Modellparameter geschätzt. Für Fälle 
mit anrechenbaren Einkommen für die Eingliederungshilfe wurde das Schätzmodell um das an-
rechenbare Einkommen als unabhängige Variable erweitert. Durch die Verwendung von zwei 
Modellen sollte verhindert werden, dass das Einkommen für die Fälle ohne anrechenbares Ein-
kommen durch das lineare Regressionsmodell überschätzt wird. Das Modell für die Fälle ohne 
anrechenbares Einkommen konnte 37% der Varianz des Einkommens erklären. Das Modell für 
Fälle mit anrechenbarem Einkommen konnte sogar 51% der Varianz des Einkommens erklären. 
Das bedeutet, dass die Modelle eine relativ gute Anpassung haben und somit als geeignet für die 
Vorhersage von fehlenden Werten erachtet werden. Das durchschnittliche geschätzte Einkom-
men liegt unterhalb des mittleren Einkommens der Fälle mit vollständigen Angaben. Diese Ab-
weichung ist konsistent mit der Beobachtung, dass die Fälle mit fehlenden Werten für das Ein-
kommen einen höheren Bedarf an existenzsichernden Leistungen haben. Somit kann davon aus-
gegangen werden, dass die Schätzungen für die vorgesehenen Hochrechnungen geeignet sind. 

Außerdem wurden die Bezüge von existenzsichernden Leistungen ausdifferenziert. Wurden in 
einem Fall existenzsichernde Leistungen angegeben, obwohl das verfügbare Vermögen über 
5.000 EUR lag, so wurde davon ausgegangen, dass für diese Fälle Leistungen als erweiterte 
Hilfe entweder als Darlehen nach § 91 Abs. 1 SGB XII oder nach dem Bruttoprinzip für Leis-
tungen in stationären Einrichtungen nach § 92 SGB XII erbracht wurden (im Folgenden werden 
Darlehen und Bruttoleistungen als „erweiterte Hilfen“ zusammengefasst). 

Ausgehend von den erhobenen und aufbereiteten Daten der Träger sollen die jährlichen Mehr-
ausgaben aufgrund der neuen Regelungen der Vermögensheranziehung geschätzt werden. 
Eine Hochrechnung der jährlichen finanziellen Auswirkungen der veränderten Vermögensan-
rechnung geht so vor, dass die Beträge einer Heranziehung für die einzelnen Leistungen nach 
dem bis Jahresende 2016 geltenden Recht berechnet werden. Dieser Betrag wird mit der 
Dauer multipliziert, die ein Leistungsbezieher nach altem Recht herangezogen worden wäre – 
maximal jedoch bis zum Ende des Jahres. In den Fällen, die existenzsichernde Leistungen als 
erweiterte Hilfe erhielten, wird von dem Betrag noch einmal der Anteil abgezogen, der nach 
neuem Recht weiterhin vom Träger der Sozialhilfe zurückgefordert wird. 

Die Stichprobe von Trägern soll zur Hochrechnung der Mehrausgaben aller Träger auf Bun-
desebene verwendet werden. Dafür werden Hochrechnungsfaktoren für mehrere Ebenen ge-
bildet: als erstes auf Fallebene, dann auf der Ebene des Trägers im Bundesland und schließ-
lich auf der Ebene des Bundes. Fälle, in denen eine Heranziehung auch über ein Jahr hinaus 
möglich gewesen wäre, bekommen ein stärkeres Hochrechnungsgewicht in Abhängigkeit von 
ihrer Dauer als Selbstzahler. Jeder dokumentierte Fall hat für diese Gewichtung zunächst den 
Wert 1. Mit jedem Monat, den dieser Fall im nächsten Jahr Selbstzahler geblieben wäre, 
kommt zu dem Gewichtungsfaktor ein Zwölftel hinzu. Damit wird berücksichtigt, dass in einem 
Jahr bereits Fälle existieren, deren Antrag nicht geprüft wurde, die aber gleichzeitig zur Her-
anziehung geeignet gewesen wären. Die Fälle müssen außerdem auf das Jahr hochgerechnet 
werden. Da die Dokumentationen über einen Zeitraum von zwei Monaten stattfanden, wird 
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eine Gewichtung von 6 verwendet, um alle Monate des Jahres abzudecken, so dass ein Fall 
im Dokumentationszeitraum repräsentativ für 6 Fälle im gesamten Jahr steht. 

Für die Hochrechnung auf Länderebene wird die Anzahl der Leistungsbezieher der Eingliede-
rungshilfe pro Bundesland aus der Sozialhilfestatistik des Jahres 2017 ins Verhältnis zu den 
Leistungsbeziehern aller Träger der Stichprobe aus einem Bundesland im Jahr 2018 gesetzt. 
Wenn dieser Wert beispielsweise 5 beträgt, bedeutet das, dass ein Fall des Trägers repräsen-
tativ für 5 Leistungsbezieher aus dem Bundesland steht.1 Dadurch soll die Überrepräsentation 
von Trägern der Stichprobe korrigiert werden, die sehr viele Fälle dokumentiert haben. Ergän-
zend zur Anzahl aller Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe wird in einer zweiten Hoch-
rechnung nach dem oben beschrieben Vorgehen die Zahl der Bezieher von Leistungen zum 
Wohnen verwendet, da dies die quantitativ wichtigste Leistung ist, bei der Vermögen herange-
zogen werden. 

Für die Länder, aus denen kein Träger der Eingliederungshilfe Daten beisteuern konnte, wird 
anhand der teilnehmenden Träger aus anderen Bundesländern die Anzahl der Empfänger und 
Höhe der Hilfen geschätzt. Dafür wird die Zahl aller Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe 
in Deutschland ins Verhältnis gesetzt zur Zahl der Leistungsbezieher, die durch die Träger in 
der Stichprobe repräsentiert werden. Somit stehen die Fälle nun nicht nur repräsentativ für das 
Bundesland, in dem der Träger ansässig ist, sondern auch für die Fälle, die in anderen Bun-
desländern nicht erhoben wurden. 

3.2 Beschreibung der Stichprobe 

Von den 34 angeschriebenen Trägern reichten 25 Träger aus 15 Bundesländern insgesamt 
437 dokumentierte Fälle ein. Bei drei Trägern waren keine Fälle geprüft worden, die für die 
Dokumentation relevant waren. Ein Träger hatte keine verwertbaren Angaben geliefert. Als 
Grundlage der folgenden Ergebnisdarstellung wurden daher die Daten von 370 Fällen der 21 
Träger ausgewertet, deren Dokumentationen vollständig waren, den obenstehenden Kriterien 
(a) und (b) entsprachen und im Zeitfenster von zwei Monaten geprüft worden waren. Nicht 
vertreten sind in dieser Auswertung Träger aus Brandenburg, Hamburg und Mecklenburg-Vor-
pommern.  

Die 370 Fälle, deren Daten innerhalb dieser zwei Monate erfasst wurden, entsprechen unter 
der Annahme, dass dieser Zeitraum für den Verlauf des Gesamtjahres nicht ungewöhnlich ist, 
2.220 Dokumentationen pro Jahr. Laut eigener Angabe gab es bei allen Trägern insgesamt 
115.367 Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe, darunter bezogen 66.824 Personen Hilfe 
zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten. Gemessen daran entsprechen 
2.220 Dokumentationen rd. 2% aller Leistungsbezieher bzw. 3% der Bezieher von Hilfen zum 
selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten. Bezogen auf die Sozialhilfestatistik 

1 Der Wert liegt unter 1, wenn die Träger der Stichprobe für alle Fälle in einem Bundeslandzu-
ständig sind und die Anzahl der Leistungsbezieher zugenommen hat. 
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des Jahres 2017 entsprechen die Leistungsbezieher im Zuständigkeitsbereich der an der Er-
hebung beteiligten Träger 15% der Gesamtzahl an Leistungsbeziehern der Eingliederungshilfe 
in Deutschland bzw. 17% der Leistungsbezieher von Hilfen in betreuten Wohnmöglichkeiten. 

3.3 Deskriptive Auswertung der Dokumentationen zur Vermögensheranziehung 

In Tabelle 1 sind die durchschnittlichen Leistungen pro Monat angegeben. Für die existenzsi-
chernden Leistungen sind außerdem die Bruttobeträge aufgelistet, die als erweiterte Hilfe er-
bracht wurden.2 In den dokumentierten Fällen wurden im Durchschnitt (vermögensrelevante) 
monatliche Bruttoleistungen der Eingliederungshilfe3 im Umfang von 1.749 EUR geleistet. 
Netto erhielten nur 95% der Fälle Eingliederungshilfe. Diese lag bei 1.530 EUR. Neben der 
Eingliederungshilfe wurden in 56% der Fälle auch die existenzsichernden Leistungen Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt4 oder Blindenhilfe 
bezogen. Darunter wurden in 20% der Fälle die Leistungen als erweiterte Hilfe geleistet. Die 
Bruttoleistungen derjenigen, für die ein Anspruch festgestellt wurde, betrugen 661 EUR für die 
Grundsicherung, 191 EUR für die Hilfe zum Lebensunterhalt und 273 für die Blindenhilfe (Ta-
belle 1).  

Tabelle 1 Durchschnittliche Leistungen pro Monat sowie Vermögen in EUR 

Leistungsform EUR Anzahl Bezieher 
Absolut Relativ in % 

Eingliederungshilfe, brutto 1.749 372 100 
Eingliederungshilfe, netto 1.530 352 95 
Grundsicherungsbedarf, brutto 661 184 49 
    darunter als erweiterte Hilfe 637 63 17 
Hilfe zum Lebensunterhalt 191 160 43 
    darunter als erweiterte Hilfe 218 58 16 
Blindenhilfe 273 3 1 
    darunter als erweiterte Hilfe 273 3 1 
existenzsichernde Leistungen, brutto 739 207 56 
    darunter als erweiterte Hilfe 734 73 20 
existenzsichernde Leistungen, netto 734 190 51 
    darunter als erweiterte Hilfe 760 64 17 
Vermögen 
vorhandenes Vermögen insgesamt 7.129 372 100 

Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

2 Von den 73 Fällen, die existenzsichernde Leistungen als erweiterte Hilfe beziehen, ist nur von 
16 durch Nachfrage bekannt, in welcher Form sie die Leistungen erhalten. 12 Fälle erhalten die 
Leistungen nach dem Bruttoprinzip und in 4 Fällen werden die Leistungen als Darlehen erbracht. 

3 Die Eingliederungshilfe ist hier angegeben nach Abzug der Leistungen nach § 43a des SGB XI, 
die die Träger der Eingliederungshilfe als pauschale Erstattung der Pflegeversicherung erhal-
ten. 

4 Leistungsbezieher in Einrichtungen beziehen die Hilfe zum Lebensunterhalt ergänzend zur 
Grundsicherung nach Kapitel 4 SGB XII, weil der Bezug von Taschengeld und Bekleidungspau-
schale im Kapitel 3 SGB XII geregelt wird. 

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 254 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Finanzuntersuchung BTHG – Zweiter Zwischenbericht 

10 

Im Mittel lag die Grundsicherung niedriger, wenn sie als erweiterte Hilfe gewährt wurde. Bei 
der Hilfe zum Lebensunterhalt verhält es sich umgekehrt. In der gesamten Stichprobe erhielten 
nur 3 Fälle Blindenhilfe, von denen alle die Leistung als erweiterte Hilfe bekamen. Insgesamt 
lagen die existenzsichernden Leistungen pro Bezieher bei 739 EUR brutto. Netto erhielten 
noch 51% der Fälle existenzsichernde Leistungen in Höhe von 734 EUR. Darunter erhielten 
17% der Bezieher die Leistungen als erweiterte Hilfe. Das anrechenbare, verfügbare Vermö-
gen lag bei 7.129 EUR. 

Der Schwerpunkt der Verteilung der vorhandenen Vermögen liegt im unteren Bereich (Abbil-
dung 1). Da für Leistungsbezieher ohne ein heranziehbares Vermögen über der bis 2016 gel-
tenden Vermögensgrenze von 2.600 EUR keine Dokumentation erfolgte, ist bei allen doku-
mentierten Fällen ein Vermögen in mindestens dieser Höhe vorhanden. Bei 54% der Leis-
tungsbezieher liegt dieses unter 5.000 EUR und somit unterhalb der seit 2017 geltenden Ver-
mögensgrenze in der Sozialhilfe. Bei 28% der Leistungsbezieher liegt es zwischen 5.001 und 
10.000 EUR. 19% der Leistungsbezieher verfügen über ein Vermögen von mehr als 10.000 
EUR, darunter besitzen 6% mehr als 20.000 EUR. 

Abbildung 1 Verteilung des einzusetzenden Vermögens in % 

Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

In 36% der dokumentierten Fälle werden neben der Eingliederungshilfe auch existenzsi-
chernde Leistungen bezogen, in 44% der Fälle liegt kein solcher Leistungsbezug vor. Bei wei-
teren 20% der Leistungsbezieher werden existenzsichernde Leistungen als erweiterte Hilfe 
gewährt. Entlang dieser Unterscheidung verteilt sich das Vermögen sehr unterschiedlich: Von 
den Personen, die existenzsichernde Leistungen beziehen, verfügen 99% lediglich über ein 
Vermögen zwischen 2.601 und 5.000 EUR, da das Vermögen oberhalb dieser Grenze zur 
Beteiligung an Leistungen der Sozialhilfe herangezogen wird (Abbildung 2).5  

5 In einem Fall mit einem Vermögen über 5.000 EUR argumentierte der zuständige Träger, dass 
es sich um die Erbringung einer Komplexleistung handele, die unter Anwendung der Vermö-
gensgrenze der Eingliederungshilfe bis zur Umsetzung der III. Reformstufe des BTHG erbracht 
werde. 
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Von den Fällen, die existenzsichernde Leistungen als erweiterte Hilfe erhalten, haben 58% weni-
ger als 7.500 EUR. Weitere 27% haben maximal 15.000 EUR Vermögen und 15% besitzen mehr 
als 15.000 EUR. Am weitesten streuen die Vermögen der Leistungsbezieher, die keine existenz-
sichernden Leistungen erhalten. Hier haben 41% ein Vermögen bis 5.000 EUR, 32% haben ein 
Vermögen von höchstens 10.000 EUR und 25% besitzen ein Vermögen von mehr als 10.000 
EUR. 

Abbildung 2 Verteilung des Vermögens und Bezug existenzsichernder Leistungen in % 

 
Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

In 22% der Fälle handelte es sich um einen Erstantrag, in den übrigen Fällen wurden die Leis-
tungen fortgeführt.6 Vergleicht man die Vermögensstruktur nach Art des Antrags, so ist festzu-
stellen, dass die neuen Fälle tendenziell über ein höheres Vermögen verfügen. Bei insgesamt 
67% der Erstanträge gibt es ein anzurechnendes Vermögen von mehr als 5.000 EUR (Abbil-
dung 3). Bei den fortgeführten Leitungen trifft das dagegen nur auf 37% zu. Dieser Befund 
deutet darauf hin, dass ein Teil der neuen Fälle infolge der Anhebung der Vermögensgrenze 
Anspruch auf Leistungen erhalten hat. 

 
6  Die Datengrundlage beträgt für den Vergleich der Antragsart nur 198 Dokumentationen, da bei 

172 Dokumentationen vom Träger keine Information über die Art des Antrags festgehalten 
wurde. 
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Abbildung 3 Verteilung des vorhandenen Vermögens und Art des Antrags in % 

 

Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

Ein erster Abgleich des Umfangs der bezogenen Nettoleistungen mit dem vorhandenen Ver-
mögen ergibt, dass diese Vermögen nach den bis Jahresende 2016 geltenden Heranziehungs-
regeln in 36% der Fälle nicht ausgereicht hätten, um wenigstens für einen Monat die bezoge-
nen Leistungen zu finanzieren (Abbildung 4). Bei 43% hätte es für bis zu sechs Monate ge-
reicht, die Vermögen weiterer 10% hätten bis zu ein Jahr herangezogen werden können. Das 
Vermögen von den übrigen 11% der Leistungsbezieher hätte für mehr als ein Jahr ausgereicht. 

Abbildung 4 Zeitraum als Selbstzahler nach altem Recht in % 

 
Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

Der Anteil der Selbstzahler nach altem Recht ist mit 76% unter den Erstanträgen höher als 
unter den fortgeführten Leistungen, bei denen der Anteil bei 51% liegt (Tabelle 2). 
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Tabelle 2 Selbstzahler nach altem Recht und Art des Antrags 
 Art des Antrags 
 Erstantrag Fortführung der Leistung 
kein Selbstzahler 24% 49% 

Selbstzahler 76% 51% 

Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

3.4 Berechnung der Be- und Entlastungen der Leistungsträger infolge des BTHG 

Die Heranziehung hätte bei den Trägern der Stichprobe nach den bis Ende 2016 geltenden 
Regeln pro Fall mit entsprechendem Leistungsbezug jährliche Mehrausgaben von 2.302 EUR 
für Leistungen der Eingliederungshilfe ergeben. Pro Fall mit existenzsichernden Leistungen 
hätten weitere 387 EUR für die entsprechenden Leistungen herangezogen werden können, 
wobei die Beträge für Fälle, die erweiterte Hilfe erhielten, mit 838 EUR deutlich höher gelegen 
hätten (Tabelle 3). In der Summe haben die Träger durch die im März und April dokumentierten 
Fälle somit, hochgerechnet auf das Gesamtjahr 2019, Mehrausgaben von 810.000 EUR in der 
Eingliederungshilfe und von 66.000 EUR für existenzsichernde Leistungen.7 

Rechnet man diese Ergebnisse für das Jahr 2019 auf Basis der Leistungsbezieher der Einglie-
derungshilfe hoch auf die Bundesebene, ergeben sich jährliche Mehrausgaben von 45,5 Mio. 
EUR für die Eingliederungshilfe von fast 17.700 Fällen. Die Mehrausgaben für die existenzsi-
chernden Leistungen betragen dann geschätzt 1,6 Mio. EUR für etwa 7.800 Fälle. Davon ma-
chen weniger als die Hälfte Fälle mit Gewährung von erweiterter Hilfe aus. Diese Fälle verur-
sachen aber etwa 1,3 Mio. EUR der Mehrausgaben der existenzsichernden Leistungen.  

Tabelle 3 Jährliche Mehrausgaben der Stichprobe für Eingliederungshilfe, Grundsiche-
rung, Hilfen zum Lebensunterhalt und Blindenhilfe 

 Mehrausgaben pro 
Fall in EUR Anzahl Empfänger Summe in EUR 

Stichprobe 
Eingliederungshilfe 2.302 352 810.477 
Existenzsichernde Leistungen 387 171 66.190 
    darunter als erweiterte Hilfe 838 55 46.140 
Hochrechnung auf Basis der Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe 
Eingliederungshilfe 2.568 17.728 45.533.019 
Existenzsichernde Leistungen 206 7.758 1.598.302 
    darunter als erweiterte Hilfe 448 2.992 1.338.946 
Hochrechnung auf Basis der Leistungsbezieher von Leistungen zum Wohnen 
Eingliederungshilfe 2606 15.667 40.830.944 
Existenzsichernde Leistungen 192 6.951 1.340.209 
    darunter als erweiterte Hilfe 407 2.693 1.094.923 

Quelle:  Dokumentationen März-April 2019, Auswertung des ISG 

 
7  Diese Schätzung fällt insofern leicht überhöht aus, als auch erweiterte Hilfen einbezogen wur-

den, die den Trägern später zum Teil erstattet werden. 
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Die höheren durchschnittlichen heranziehbaren Beträge der Eingliederungshilfe pro Fall und 
die niedrigeren heranziehbaren Beträge der existenzsichernden Leistungen in der Hochrech-
nung deuten darauf hin, dass in der Stichprobe Bundesländer mit vermögenderen Leistungs-
beziehern etwas unterrepräsentiert sind. 

Wird anstelle der Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe insgesamt die Anzahl der Bezie-
her von Leistungen zum Wohnen für die Hochrechnung verwendet, so ergibt sich ein etwas 
anderes Bild. Die jährlichen Mehrausgaben der Eingliederungshilfe liegen mit dieser Hoch-
rechnung bei 40,8 Mio. EUR und damit niedriger als bei der ersten Hochrechnungsmethode. 
Nach dieser Hochrechnung sind es weniger Fälle, durch die höhere Mehrausgaben für die 
Eingliederungshilfe entstehen. Ebenfalls etwas niedriger sind die Mehrausgaben aufgrund von 
existenzsichernden Leistungen. Diese liegen bei 1,3 Mio. EUR. 

Da die zweite Hochrechnungsmethode zielgenau auf die Basis der Leistungsbezieher zurück-
greift, für die eine Heranziehung von Vermögen in Betracht kommt, halten wir diese Variante 
für zuverlässiger. Beide Hochrechnungsmethoden unterschätzen vermutlich geringfügig die 
Mehrausgaben, da es sein kann, dass teilnehmende Träger Fälle versehentlich nicht doku-
mentierten und diese Fälle somit nicht für die Hochrechnung verwendet werden konnten. Um-
gekehrt konnten dokumentierte Fälle, die nicht dokumentiert werden sollten, anhand der An-
gaben aussortiert werden. Mit der zunehmenden Routine der Bearbeiter des Erhebungsinstru-
ments beim Träger wird sich dieser Effekt vermutlich verringern. 
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4. Erste Ergebnisse eines Statistikabgleichs zur Anrechnung von Ein-
kommen 

Die Dokumentation der Einkommens- und Vermögensheranziehung beschränkt sich auf 
(Neu-) Fälle, bei denen Vermögen vorhanden ist (vgl. Kapitel 3 dieses Berichts). Darüber hin-
aus gibt es eine Reihe von Fällen, in denen Einkommen herangezogen wird, ohne dass auch 
ein Vermögen vorhanden wäre. Diese Fälle wurden in die genannte Dokumentation nicht mit 
einbezogen, um den Aufwand dieser Erhebung in Grenzen zu halten. Ab dem Jahr 2020 wird 
die Heranziehung von Einkommen grundsätzlich verändert. Dann richtet sich der Einkom-
mensfreibetrag nach der Regelung der §§ 135 ff SGB IX, denen zufolge die Freigrenze sich 
nach Einkommensart (sozialversicherungspflichtige Beschäftigung: 85%, anderes Erwerbsein-
kommen: 75%, Renteneinkommen: 60% der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV) und Haushalts-
konstellation (Lebenspartner: 15%, je unterhaltspflichtigem Kind: 10% Anhebung). Oberhalb 
dieser Grenze ist ein monatlicher Beitrag in Höhe von 2% des übersteigenden Einkommens 
zu leisten, wenn einkommensrelevante Leistungen der Eingliederungshilfe bezogen werden. 
Dieser Beitrag wird in der Regel nicht gesondert erhoben, sondern nach dem Nettoprinzip mit 
der Höhe der Leistung verrechnet. 

Aber auch schon vorher gab es bei der Einkommensanrechnung (wenn auch kleinere) Verän-
derungen infolge des BTHG, die ab Januar 2017 in Kraft traten: 

 Der Freibetrag für Einkommen aus einer Werkstattbeschäftigung lag zuvor bei 1/8 des 
Regelsatzes (im Jahr 2018 entspricht das 52 EUR) zuzüglich 25% des übersteigenden 
Einkommens, diese Freigrenze wurde auf 1/8 des Regelsatzes zuzüglich 50% des 
übersteigenden Einkommens erhöht (§ 82 Abs. 3 SGB XII). 

 Ein neuer Freibetrag aus Erwerbstätigkeit wurde für Leistungsbezieher der Eingliede-
rungshilfe eingeführt, der bei 40% des Einkommens, maximal aber 65% des Regelsat-
zes liegt (dies entspricht im Jahr 2018 einem Betrag von 270 EUR; § 82 Abs. 6 SGB 
XII). 

 Leistungsbezieher, die in einer Einrichtung wohnen, müssen ihr Einkommen auch un-
terhalb der Einkommensgrenzen einsetzen, aber auch hier gibt es eine Freigrenze, die 
vor 2017 bei 1/8 des Regelsatzes zuzüglich 25% des übersteigenden Einkommens lag 
und seit 2017 auf 1/8 des Regelsatzes zuzüglich 50% des übersteigenden Einkom-
mens angehoben wurde (§ 88 Abs. 2 SGB XII). 

Die ersten beiden Regelungen betreffen Leistungsbezieher, die in Privathaushalten wohnen. 
Für diese wird die Einkommensheranziehung nach dem Nettoprinzip durchgeführt, indem die 
Leistungen um den Einkommensbeitrag gekürzt werden. Dieser Effekt kann aus der Statistik 
der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nicht abgelesen werden, da die Leistungsaus-
gaben jährlich steigen und eine eventuell erfolgte Verstärkung dieser Steigerung aufgrund der 
Anhebung der Freigrenzen nicht identifizierbar ist. 

Anders verhält es sich bei der dritten Freigrenze, die für Leistungsbezieher in Einrichtungen 
gilt. Bis zum Jahresende 2019 werden hier Leistungen zunächst als Komplexleistung ohne 
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Abzug erbracht, und nachträglich erfolgt eine Einkommensheranziehung. Die Statistik der Aus-
gaben und Einnahmen der Sozialhilfe unterscheidet zwar nicht zwischen einzelnen Leistungs-
formen, aber nach dem Ort der Leistungserbringung in bzw. außerhalb von Einrichtungen. 
Somit müssten die Einnahmen, die in der Rubrik „Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; 
Kostenersatz“ ausgewiesen werden, im Vergleich der Jahre 2016 und 2017 um den Betrag 
zurückgegangen sein, um den der Freibetrag für Leistungsbezieher in Einrichtungen angeho-
ben wurde. 

Eine überschlägige Berechnung könnte man so vornehmen: 

a) Die Zahl der Bezieher von wohnungsbezogenen Leistungen, die in Einrichtungen le-
ben, ist von 195.437 Personen am Jahresende 2016 auf 196.500 Personen am Jah-
resende 2017 gestiegen (+ 1.063).8 

b) Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen sind bei stationären Leistungen der Eingliede-
rungshilfe von 167,6 Mio. EUR im Jahr 2016 auf 153,8 Mio. EUR im Jahr 2017 gesun-
ken (-13,8 Mio. EUR).  

c) Bei der Höhe der Einnahmen ist aber zu berücksichtigen, dass die Zahl der Leistungs-
bezieher zugenommen hat, etwa folgendermaßen: Eine Division der Einnahmen durch 
die Zahl der Leistungsbezieher ergibt, dass im Jahr 2016 pro Leistungsbezieher 858 
EUR eingenommen wurden. Wäre dieser Betrag auch im Folgejahr gleich geblieben, 
wären von den dann 196.500 Leistungsbeziehern insgesamt 168,5 Mio. EUR einge-
nommen worden.9 

d) Die tatsächlichen Einnahmen im Jahr 2017 in Höhe von 153,8 Mio. EUR liegen um 
14,7 Mio. EUR unter dem Betrag von 168,5 Mio. EUR. Dieser Einnahmerückgang kann 
als Einnahmeverlust der Träger der Eingliederungshilfe aufgrund der Anhebung der 
Einkommensfreigrenze im stationären Bereich interpretiert werden.  

Eine solche überschlägige Berechnung ist allerdings mit vielen Unwägbarkeiten behaftet: 

 In der Veränderung der Einnahmen können sich neben den veränderten Freigrenzen 
auch weitere Faktoren niederschlagen wie die veränderte Höhe von Einkommen, eine 

 
8  Die Bezieherzahlen zum Jahresende (Stichtag) werden hier als Annäherung an eine Jahres-

durchschnittszahl herangezogen. Würde man die höhere Zahl der Bezieher im Laufe des Jahres 
wählen, so ließen sich nicht die Einnahmen pro Kopf und Jahr ermitteln, da darunter auch Leis-
tungsbezieher wären, die nur für einige Monate einen Einkommensbeitrag geleistet haben. 

9  Seitens eines Beiratsmitglieds wurde vorgeschlagen, diesen Betrag anhand der Entwicklung 
der vergangenen Jahre fortzuschreiben. Dies wäre bei einer Betrachtung der Ausgabenentwick-
lung sachgemäß, da es gute Gründe für die Annahme gibt, dass die Ausgaben der Eingliede-
rungshilfe jährlich ansteigen. Für die Einnahmen trifft dies aber nicht zu, da der Einnahmenrück-
griff auf dem Zusammenwirken komplexer Faktoren beruht. Eine Auswertung der Sozialhilfesta-
tistik für die Jahre 2014 bis 2017 ergibt, dass die Einnahmen pro Leistungsbezieher schwankend 
und auch in einem Jahr rückläufig sein können, in dem die Freibeträge der Einkommensheran-
ziehung nicht geändert wurden. Daher wird hier auf eine Schätzung der Entwicklung der Ein-
nahmen pro Leistungsbezieher im Jahresvergleich 2016 bis 2017 verzichtet. 
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veränderte Heranziehungspraxis einzelner Träger oder weitere Entwicklungen, deren 
Einfluss auf das statistische Ergebnis nicht genau bekannt ist. 

 Die Statistik der Leistungsbezieher und die Statistik der Ausgaben und Einnahmen 
werden nicht immer von den gleichen Abteilungen der Leistungsträger erhoben, so 
dass hier unterschiedliche Zurechnungen erfolgen können. 

 Insbesondere ist zu beachten, dass in der Statistik der Ausgaben und Einnahmen der 
Sozialhilfe die tatsächlichen Zahlungsströme, d. h. die kassenwirksamen Ein- und Aus-
zahlungen aus dem jeweiligen Berichtsjahr nachzuweisen sind. Das bedeutet, dass zu 
Beginn des Berichtsjahres 2017 Ausgaben und Einnahmen verbucht werden, die noch 
im Jahr 2016 gewährte Leistungen betreffen. Ebenso werden Ausgaben und Einnah-
men, die das Jahresende betreffen, erst im Folgejahr verbucht. Der Zeitraum der er-
fassten Ausgaben und Einnahmen korrespondiert also nicht exakt mit dem Zeitraum 
der erfassten Empfänger von Leistungen. 

Daher kann die vorgenommene Berechnung nur als ungefährer Anhaltspunkt gewertet wer-
den, der mit großen Unsicherheiten behaftet ist. 

Zudem betrifft diese Schätzung nur den Teil der Leistungsbezieher, die wohnungsbezogene 
Leistungen in Einrichtungen beziehen. Für Leistungsbezieher in Privathaushalten gelten die 
höheren Einkommensfreigrenzen des § 85 SGB XII, zudem werden die herangezogenen Ein-
kommensbeträge (wie erwähnt) nicht statistisch ausgewiesen, sondern nach dem Nettoprinzip 
verrechnet. Um die dort zu erwartenden Effekte abschätzen zu können, müsste eine Verteilung 
der Beträge der anzurechnenden Einkommen der Leistungsbezieher bekannt sein; solche Da-
ten werden aber nach Auskunft einiger kontaktierter Träger nicht erfasst. 
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5. Ergebnisse der Befragung der Träger der Eingliederungshilfe im 
Frühjahr und Sommer 2019 

5.1 Einleitung 

Die in Artikel 25 Absatz 4 BTHG festgelegte Überprüfung der finanziellen Auswirkungen der 
Reform in der Eingliederungshilfe umfasst sechs Teiluntersuchungen (vgl. oben Kapitel 1). Für 
die 1. Teiluntersuchung wurde ein Dokumentationsinstrument entwickelt, das zwei Mal pro 
Jahr für jeweils zwei Monate mit einer Stichprobe von örtlichen und überörtlichen Trägern ein-
gesetzt wird. Die Ergebnisse dieses Untersuchungsschritts werden in Kapitel 3 dieses Berichts 
dargestellt.  

Für Teiluntersuchungen 2, 3, 5 und 6 wurden die relevanten Fragestellungen herausgearbeitet 
und im Januar 2019 in einem Fragebogenentwurf zusammengestellt.10 Da sich die einzelnen 
Forschungsfragen dieser Teiluntersuchungen an die gleiche Trägeradresse richteten, wurden 
sie in einem kompakten Fragebogen integriert, um eine zu häufige Kontaktaufnahme zu den 
Trägern und die mit einer wiederholten Beantwortung von Fragebögen verbundene Belastung 
zu vermeiden. Ein Kriterium der Operationalisierung der Fragen war, dass der Gesetzesstand 
im Jahr 2019 zu berücksichtigen war und somit nach Änderungen, die erst im Jahr 2020 in 
Kraft treten, nicht bezüglich des Resultats, sondern allenfalls im Hinblick auf vorbereitende 
Planungen gefragt werden sollte. Dieser Fragebogenentwurf wurde per Email an die Beirats-
mitglieder versandt und nach einigen Überarbeitungen am 17.04.2019 im BMAS in Berlin in 
einer Arbeitsgruppe mit Vertretern von örtlichen und überörtlichen Trägern erörtert. Nach eini-
gen weiteren Überarbeitungsrunden wurde der finale Fragebogen am 23.05.2019 als ausfüll-
bare PDF-Datei zusammen mit einem Unterstützungsschreiben von Deutschem Landkreistag, 
Deutschem Städtetag und der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger 
per Email versandt. Adressaten der Befragung waren je nach der auf Landesebene geregelten 
Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe die örtlichen und die überörtlichen Träger sowie in 
Ländern mit gesplitteter Zuständigkeit die Träger auf beiden Ebenen. 

5.2 Beschreibung der Stichprobe und des Hochrechnungsfaktors 

An der bis Mitte August laufenden Befragung beteiligten sich insgesamt 176 Träger der Ein-
gliederungshilfe (Tabelle 4), darunter 162 örtliche Träger (117 Landkreise und 45 Städte) und 
14 überörtliche Träger. 

 
10  Fragen zur 4. Teiluntersuchung wurden in diese Befragung noch nicht aufgenommen, da die 

Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen erst zum Januar 2020 in Kraft 
tritt und die Träger erst danach über diesbezügliche Erfahrungen berichten können. 
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Tabelle 4 Beteiligung an der Trägerbefragung 2019 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 

Bei den örtlichen Trägern sind am Jahresende 2018 jeweils im Durchschnitt 13 Mitarbeiter mit 
der Bearbeitung der Eingliederungshilfe befasst, bei den überörtlichen Trägern mit 147 Mitar-
beitern im Durchschnitt mehr als zehn Mal so viele. Insgesamt sind bei den in der Stichprobe 
vertretenen Trägern 4.300 Mitarbeiter mit der Bearbeitung der Eingliederungshilfe befasst, da-
von 2.100 Mitarbeiter von örtlichen Trägern und 2.200 Mitarbeiter von überörtlichen Trägern.  

Am Jahresende 2018 waren bei den teilnehmenden Leistungsträgern insgesamt rd. 612.460 
Leistungsbeziehende registriert (Tabelle 5). Laut Sozialhilfestatistik bezogen am Jahresende 
2017 in Deutschland insgesamt 761.269 Personen Leistungen der Eingliederungshilfe. In der 
Annahme, dass die Zahl der Bezieher der Eingliederungshilfe bis zum Jahresende 2018 um 
3% angestiegen ist (so die Vorjahressteigerung), dürfte für das Jahresende 2018 mit rd. 
784.000 Leistungsbeziehenden der Eingliederungshilfe zu rechnen sein. Die in der Stichprobe 
repräsentierten Träger sind dann für gut drei Viertel (78%) der Leistungsbeziehenden am Jah-
resende 2018 in Deutschland verantwortlich. 

Tabelle 5 Leistungsbeziehende der beteiligten Träger 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 

Nach Bundesländern und Trägertyp differenziert weist die Stichprobe bezüglich der Leistungs-
beziehenden am Jahresende 2018 die folgende Struktur auf: 

Land Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Baden-Württemberg 29 10 0 39
Bayern 0 0 4 4
Berlin 0 0 1 1
Brandenburg 6 3 0 9
Bremen 0 1 0 1
Hamburg 0 0 1 1
Hessen 7 2 1 10
Mecklenburg-Vorpommern 1 0 0 1
Niedersachsen 21 6 1 28
Nordrhein-Westfalen 18 12 2 32
Rheinland-Pfalz 19 6 1 26
Saarland 0 0 1 1
Sachsen 5 2 1 8
Sachsen-Anhalt 0 0 1 1
Schleswig-Holstein 5 1 0 6
Thüringen 6 2 0 8
Insgesamt 117 45 14 176

Trägertyp Durchschnitt Summe
Landkreis 1.394 161.742
Stadt 1.511 68.012
Überörtlicher Träger 25.514 382.705
Insgesamt 3.480 612.459
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Tabelle 6 Leistungsbeziehende der beteiligten Träger nach Ländern 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse werden auf dieser Grundlage hochgerechnet, so-
weit es sich um quantitative Angaben handelt.  

Verfahren der Hochrechnung 

Die Hochrechnung der Befragungsdaten auf die Situation in Deutschland erfolgt anhand der 
Zahl der Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe. Die Träger wurden gebeten, die Zahl der 
Leistungsbezieher in dem Gebiet, für das sie zuständig sind, zu nennen. Diese Angaben wer-
den in Relation zu der Gesamtzahl der Personen gesetzt, die in einem Bundesland Leistungen 
der Eingliederungshilfe beziehen. Der Hochrechnungsfaktor wird somit wie folgt berechnet: 

 

Wenn z.B. in einem Land 100 Personen Eingliederungshilfe beziehen würden, und die aus 
diesem Land in der Stichprobe vertretenen Träger wären zusammen für 50 Leistungsbezieher 
zuständig, würden deren Zahlenangaben mit dem Hochrechnungsfaktor Hf = 100 / 50 = 2 auf 
das Land insgesamt hochgerechnet. Dazu wird in den Datensatz ein entsprechender Hoch-
rechnungsfaktor eingespielt, mit dem die Auswertung gewichtet wird. 

Für diese Hochrechnung liegen zum Zeitpunkt der Berichterstellung die Daten zum Jahres-
ende 2017 vor. Die Veränderung der Zahl der Leistungsbeziehenden von 2017 bis 2018 wird 
zunächst vernachlässigt, was zu einer geringfügigen Unschärfe führt. Sobald die Daten der 
Sozialhilfestatistik 2018 vorliegen, werden diese in den Gewichtungsfaktor eingespielt, um 
dann eine endgültige Hochrechnung vornehmen zu können. 

Land Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Baden-Württemberg 49.553 15.187 0 64.740
Bayern 0 0 60.052 60.052
Berlin 0 0 32.012 32.012
Brandenburg 8.782 4.211 0 12.993
Bremen 0 2.276 0 2.276
Hamburg 0 0 20.021 20.021
Hessen 4.641 1.254 44.758 50.653
Mecklenburg-Vorpommern 1.931 0 0 1.931
Niedersachsen 41.087 16.172 0 57.259
Nordrhein-Westfalen 17.379 16.628 159.879 193.886
Rheinland-Pfalz 17.595 4.678 0 22.273
Saarland 0 0 11.898 11.898
Sachsen 5.186 3.467 26.885 35.538
Sachsen-Anhalt 0 0 27.200 27.200
Schleswig-Holstein 7.879 1.478 0 9.357
Thüringen 7.709 2.661 0 10.370
Insgesamt 161.742 68.012 382.705 612.459
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5.3 Budget für Arbeit 

Nach § 61 SGB IX bzw. § 140 SGB XII können bei Abschluss eines sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisses Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben wie insbesondere 
Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zum Ausgleich der Leistungsminderung des Beschäf-
tigten in Form eines „Budgets für Arbeit“ geleistet werden. Damit werden auch die Aufwendun-
gen für die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz 
gefördert. Im Rahmen der Finanzuntersuchung ist zu klären, wie viele Budgets für Arbeit im 
Jahr 2018 bewilligt wurden, welche Kosten damit verbunden waren und welche Leistungen die 
Budgetnehmer ggf. vorher in Anspruch genommen haben. Nicht im Fokus dieser Untersu-
chung steht, welche Leistungen einzelne Länder bereits zuvor im Rahmen von Modellerpro-
bungen des Budgets für Arbeit erbracht haben. Diese Information wäre zwar wichtig, wenn die 
Leistungen einzelner Länder bzw. Träger auf diesem Gebiet gewürdigt werden sollten; hier 
steht jedoch im Vordergrund, welche Leistungen auf die Einführung des BTHG zurückzuführen 
sind und welche Kostenentwicklungen damit verbunden waren.11  

5.3.1 Anzahl der geförderten Budgets für Arbeit 

Zur Anzahl der Budgets für Arbeit, die im Jahr 2018 bewilligt wurden, ist zu berücksichtigen, 
dass die Landesausführungsgesetze erst im Laufe des Jahres in Kraft traten und dass vor 
diesem Zeitpunkt in der Regel keine Bewilligungen erfolgten. Daher stieg die Zahl der Budgets 
in der zweiten Jahreshälfte an und erreichte zum Jahresende ihren Höhepunkt (wenn auch 
einige wenige der bewilligten Budgets nicht bis zum Jahresende fortbestanden). Diese Aus-
wertung wurde anhand des in Abschnitt 5.2 beschriebenen Hochrechnungsfaktors auf Länder-
ebene gewichtet.  

Aus den Ländern, die bereits vor Inkrafttreten des BTHG im Rahmen von Modellprojekten Bud-
gets für Arbeit gefördert hatten, nannten einige Träger alle geförderten Budgets einschließlich 
derer, die schon in den Jahren zuvor eingerichtet worden waren. Rechnet man diese Angaben 
auf Bundesebene hoch, ergibt sich eine Zahl von rd. 1.600 Budgets für Arbeit am Jahresende 
2018.  

Da der Auftrag aber lautete, die Zahl der infolge des BTHG bewilligten Budgets für Arbeit zu 
ermitteln, wurde bei zwei Trägern mit früheren Modellprojekten und hoher Fallzahlangabe nach-
gefragt, wie viele der genannten Budgets im Jahr 2018 infolge des BTHG bewilligt wurden. Einer 
dieser überörtlichen Träger konnte diese Unterscheidung exakt vornehmen, der andere Träger 
nicht. Die von dem einen Träger genannte Relation zwischen Budgets, die im Jahr 2018 bewilligt 
wurden, und allen geförderten Budgets für Arbeit wurde daher auf den anderen überörtlichen 
Träger übertragen, der eine solche Unterscheidung nicht machen konnte. – In drei Ländern, in 
denen die Trägerschaft auf örtlicher Ebene angesiedelt ist, wurde jede einzelne Angabe der Be-
fragungsteilnehmer überprüft, indem die Angaben zu den im Jahr 2018 bewilligten Budgets mit 
den Angaben zu den im gesamten Jahr 2018 geförderten Budgets verglichen wurden. Diese Prü-
fung ergab, dass auf die Frage nach den im gesamten Jahr 2018 geförderten Budgets von einigen 
Trägern eine höhere Zahl genannt wurde als auf die Frage nach den im Jahr 2018 bewilligten 

 
11  Dieser Aspekt wurde in der Arbeitsgruppe, die die Befragung vorbereitet hat, und auch im Beirat 

kontrovers diskutiert. 

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 266 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Finanzuntersuchung BTHG – Zweiter Zwischenbericht 

22 

Budgets. Hier wurde angenommen, dass die letztgenannte Zahl die im Jahr 2018 nach Inkrafttre-
ten der BTHG-Regelung eingerichteten Budgets wiedergibt. Diese Annahme bestätigte sich im 
Zuge der Befragung der genannten Budgetnehmer, als im Kontakt mit den Trägern klargestellt 
wurde, dass nur die Leistungsbezieher befragt werden sollten, deren Budget für Arbeit im Jahr 
2018 bewilligt worden war. 

Dies führt zu der nachfolgend dargestellten bereinigten Schätzung der Budgets für Arbeit im 
Jahr 2018 (Tabelle 7). Im Laufe des Jahres 2018 wurden in Deutschland hochgerechnet 423 
Budgets für Arbeit bewilligt. Davon wurde ein kleinerer Teil wieder beendet, am Jahresende 
2018 bestanden noch 414 Budgets für Arbeit. Aufgrund der verzögerten Bewilligung im Laufe 
des Jahres liegt der Jahresdurchschnitt mit 313 Budgets für Arbeit deutlich unter der Jahres-
gesamtzahl.  

Tabelle 7 Bezieher eines Budgets für Arbeit bei den beteiligten Trägern nach Ländern 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

5.3.2 Ausgaben für das Budget für Arbeit 

Die Angaben der Befragten zu den Ausgaben für das Budget für Arbeit waren teilweise unein-
heitlich, so dass zunächst einige Plausibilitätsprüfungen vorzunehmen waren. Dazu gehört 
eine Abschätzung, in welcher Höhe der im Budget enthaltene Lohnkostenzuschuss (LKZ) etwa 
zu erwarten war. 

In den meisten Fällen dürfte sich der Lohnkostenzuschuss an die Arbeitgeber, der Teil des 
Budgets für Arbeit ist, nach der Vorgabe des § 61 Abs. 2 SGB IX richten, der zufolge er maxi-
mal 40% der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV betragen soll. In einigen 
Ländern sind Abweichungen davon möglich, die sich aber – den Erläuterungen zufolge – nicht 
erheblich von diesem Betrag unterscheiden. Diese Bezugsgröße ergibt sich aus dem Durch-
schnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung im vorvergangenen Kalenderjahr (hier: 
2016), das 36.187 EUR pro Jahr bzw. 3.016 EUR pro Monat betrug. Davon 40% entspricht 

Land im Laufe des 
Jahres 2018

am 
31.12.2018

Jahres-
durchschnitt

im Jahr 2018 
beendet

Baden-Württemberg 3 3 1,0 0
Bayern 12 12 7,3 0
Berlin 4 4 2,1 0
Brandenburg 4 4 0,4 0
Bremen 12 8 5,9 3
Hamburg 34 34 34,4 0
Hessen 26 26 17,0 0
Mecklenburg-Vorpommern 12 12 0,9 0
Niedersachsen 101 101 83,6 0
Nordrhein-Westfalen 133 128 104,7 5
Rheinland-Pfalz 63 63 48,4 0
Saarland 1 1 1,0 0
Sachsen 1 1 0,2 0
Sachsen-Anhalt 9 8 1,0 1
Schleswig-Holstein 3 3 2,5 0
Thüringen 4 4 2,6 0
Insgesamt 423 414 313 9
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einem Betrag von 1.206 EUR. Nach aktuellem Stand weichen die Regelungen in drei Ländern 
von dieser Regelung ab, darunter in Bayern (bis zu 48% der Bezugsgröße, dies entspricht 
1.447 EUR) und Rheinland-Pfalz (bis zu 60% der Bezugsgröße, dies entspricht 1.809 EUR; 
(Tabelle 5). In weiteren drei Ländern ist eine Abweichung möglich oder wird teilweise durch-
geführt, für drei Länder liegen keine Informationen vor. 

Tabelle 8 Anwendung der Vorgabe des § 61 Abs. 2 Satz 2 zweiter Hs. SGB IX in den Ländern 
Land Max. 40% der 

Bezugsgröße 
Anmerkung 

Baden-Württemberg Nein 

Maximale Gesamtförderung für das Budget für Ar-
beit durch den Träger der Eingliederungshilfe soll 
i.d.R. die individuell erforderlichen Kosten für den 
Arbeitsbereich der WfbM nicht übersteigen. 

Bayern Nein max. 48 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Abs. 1 SGB IV.  

Berlin Ja, teilweise Anwendung der Bezugsgröße West 
Brandenburg - Keine Informationen vorhanden 
Bremen Ja  
Hamburg Ja  
Hessen Ja  
Mecklenburg-Vorpommern - Keine Informationen vorhanden 
Niedersachsen Ja  

Nordrhein-Westfalen Ja, teilweise 

Landesrechtliche Abweichung nach oben wird von 
LVR und LWL unterstützt und findet im Einzelfall 
nach Stellungnahme des Integrationsfachdienstes 
statt. 

Rheinland-Pfalz Nein 

max. 60 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 
Abs. 1 SGB IV. Der Lohnkostenzuschuss darf nicht 
höher sein als die individuell im Arbeitsbereich der 
Werkstatt tatsächlich entstehenden Kosten. 

Saarland Ja, teilweise 
MSGFF kann von dem Prozentsatz der Bezugs-
größe nach § 61 Abs. 2 Satz 2 SGB IX nach oben 
abweichen. 

Sachsen Ja  
Sachsen-Anhalt Ja  
Schleswig-Holstein - Keine Informationen vorhanden 
Thüringen Ja  

Quelle: Umsetzungsbegleitung zum BTHG 

Anhand dieser Erwartungswerte wurden nur die Angaben der Träger ausgewertet, die in etwa 
in dieser Größenordnung lagen. So wurden beispielsweise Ausgabenbeträge, die mehrere 
Tausend EUR oder weniger als 500 EUR pro Budget ergaben, aus der Auswertung als un-
plausibel ausgeschlossen. Ebenfalls unberücksichtigt blieben die Träger, die kein Budget für 
Arbeit fördern oder die keine Angaben zu den diesbezüglichen Ausgaben gemacht haben. 
Auswertbar waren die Angaben von 71 Trägern (43% der Stichprobe).  

An der Finanzierung der Budgets für Arbeit waren bei 21% der Träger die Integrationsämter 
beteiligt. Ihr Finanzierungsbeitrag liegt bundesweit bei 4,5 Mio. EUR. 

Die Kosten, die den befragten Trägern für ein Budget für Arbeit pro Monat entstehen, können 
nach Abzug dieser Beiträge für diejenigen Träger berechnet werden, deren Angaben in einer 
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plausiblen Größenordnung waren. Diese Berechnung führt zu dem Ergebnis, dass die Träger 
im Durchschnitt 1.650 EUR pro Monat für ein Budget für Arbeit ausgegeben haben. Darunter 
entfielen 1.250 EUR bzw. 76% auf LKZ. Dieser Durchschnittswert liegt geringfügig über dem 
zu erwartenden Betrag von 1.206 EUR, was damit erklärbar ist, dass unter den ausgewerteten 
Trägern auch einige aus den Ländern sind, die eine Überschreitung dieses Betrags ermögli-
chen. Der Differenzbetrag zwischen LKZ und dem Budget für Arbeit insgesamt kann dadurch 
erklärt werden, dass im Rahmen des Budgets über den LKZ hinaus auch Anleitung, Begleitung 
und Assistenz finanziert werden. 

Dies bedeutet aber nicht, dass die Träger zusätzliche Ausgaben in dieser Höhe gehabt hätten, 
sondern ein erheblicher Teil der Budgetnehmer wäre alternativ in einer WfbM beschäftigt ge-
wesen, so dass die Kosten entsprechender WfbM-Plätze von diesem Betrag zu subtrahieren 
sind. Allerdings wären nicht alle Budgetnehmer alternativ in einer WfbM beschäftigt worden, 
sondern es gibt auch einen Personenkreis, der sich in einer WfbM nicht gut aufgehoben fühlt 
und deshalb ohne die Möglichkeit eines Budgets für Arbeit lieber keine Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben in Anspruch genommen hätte. Dazu wird in der Gesetzesbegründung zur 
Entwurfsfassung des BTHG vom 26.04.2016 ausgeführt:  

„Von einem Budget für Arbeit können nicht nur Werkstattbeschäftigte profitieren, die die Werkstatt 
verlassen wollen. Es profitieren auch Jugendliche mit Behinderungen, die im Rahmen ihrer be-
ruflichen Orientierung für die Zeit nach ihrer beruflichen Bildung ein Budget für Arbeit in Aussicht 
nehmen. Nicht zuletzt profitieren Menschen mit einer seelischen Behinderung, die bereits heute 
dem Grunde nach anspruchsberechtigt sind, aber nicht in der Werkstatt für behinderte Menschen 
arbeiten wollen und deswegen gar keine Leistungen in Anspruch nehmen.“12  

Das Budget für Arbeit ersetzt somit die Kosten eines Werkstattplatzes für den Personenkreis, 
der vorher in einer WfbM gearbeitet hat sowie für Jugendliche, die nach der beruflichen Orien-
tierung ansonsten in eine WfbM gewechselt wären. Hingegen sind für diejenigen, die vorher 
keine Leistungen in Anspruch genommen haben, die Kosten des Budgets für Arbeit in voller 
Höhe als Mehrkosten anzusetzen.  

Um diese Unterscheidung zwischen den Budgetnehmern vornehmen zu können, wurden die 
Träger nach der Herkunft der Budgetnehmer gefragt. Für rd. 400 Budgetnehmer können die 
Träger eine Aussage zur Herkunft machen, also für etwa die Hälfte aller Budgetnehmer im 
Jahr 2018. Die meisten dieser Budgetnehmer (84%) waren zuvor in einer WfbM beschäftigt 
(Tabelle 9). Weitere 9% der Budgetnehmer kommen aus dem Berufsbildungsbereich und 1% 
von anderen Leistungsanbietern. Für diesen Personenkreis gilt, dass die Neuregelung einer-
seits einen Statuswechsel bewirkt hat, dass andererseits aber die Kosten des Budgets für Ar-
beit nicht in voller Höhe als Mehrkosten zu betrachten sind, sondern nur insoweit, wie sie die 
alternativen Kosten eines Werkstattplatzes übersteigen. 

 
12  Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderungen. Referentenentwurf des BMAS vom 26.04.2016, BT-Drs. 18/9522, S. 253. 
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7% der Budgetnehmer haben vorher keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bezogen 
und sind somit als „Neufälle“ zu betrachten, die ohne die Einführung des Budgets für Arbeit 
wohl nicht in den Leistungsbezug gekommen wären. 

Tabelle 9 Herkunft der Leistungsbezieher eines Budgets für Arbeit 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

5.4 Andere Leistungsanbieter 

Für Personen, die wegen ihrer Behinderung Anspruch auf Leistungen einer WfbM haben, kön-
nen Leistungen, die bisher nur von anerkannten WfbM erbracht wurden, nach § 60 SGB IX 
auch durch andere Leistungsanbieter erbracht werden. Diese müssen nicht alle für eine WfbM-
Anerkennung erforderlichen Kriterien erfüllen (§ 60 Abs. 2 SGB IX). So können sie beispiels-
weise mit einer niedrigeren Platzzahl eingerichtet werden, was eine regionale Flexibilität eben-
so ermöglicht wie eine konzeptionelle Flexibilität durch Ausrichtung auf quantitativ kleinere 
Zielgruppen (etwa als Arbeitsangebot für Menschen mit psychischer Behinderung). 

5.4.1 Anzahl der anderen Leistungsanbieter und der dort Beschäftigten 

Von der Möglichkeit, als anderer Leistungsanbieter tätig zu werden, haben im Jahr 2018 noch 
wenige Träger Gebrauch gemacht. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die Landesausfüh-
rungsgesetze, auf deren Grundlage ein Vertragsabschluss erfolgen konnte, erst im Laufe des 
Jahres in Kraft traten. Nach Angaben der befragten Träger wurden im Jahr 2018 Verträge mit 
insgesamt 36 anderen Leistungsanbietern geschlossen. Rechnet man die Zahl der dort Be-
schäftigten auf den Gesamtjahreszeitraum um, so waren im Jahresdurchschnitt 41 Personen 
bei diesen Anbietern beschäftigt.  

Auch hier wurde anhand der Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe eine Hochrechnung 
dieser Zahlen auf die Situation in Deutschland insgesamt vorgenommen. Diese führt zu dem 
Ergebnis, dass im Jahr 2018 bundesweit 53 Verträge mit anderen Leistungsanbietern ge-
schlossen wurden (Tabelle 10). Bei diesen waren im gesamten Jahresverlauf 65 Personen 
beschäftigt, jahresdurchschnittlich waren es 52 Personen. 

Herkunft der Budgetnehmer aus … Stichprobe Anteil
Berufsbildungsbereich 35 9%
WfbM 339 84%
anderer Leistungsanbieter 3 1%
Beschäftigungsstätte § 56 0 0%
vorher keine LTA 29 7%
Summe 405 100%
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Tabelle 10 Anzahl anderer Leistungsanbieter und ihrer Beschäftigten 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Von den Personen, die bei anderen Leistungsanbietern beschäftigt waren, kamen 15% aus 
dem Berufsbildungsbereich, rd. 40% aus einer anderen Beschäftigungsstätte nach § 56 SGB 
XII (dies traf schwerpunktmäßig in einem Bundesland zu) und 2% aus einer WfbM (Tabelle 
11). 29 Personen bzw. 44% haben vorher keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben be-
zogen, sondern sind neu in diese Leistungsform hineingekommen. 

Tabelle 11 Herkunft der Beschäftigten bei anderen Leistungsanbietern 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

5.4.2 Ausgaben für Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern 

Zu den Kosten der Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern machen Leistungsträger 
aus fünf Ländern Angaben, die allerdings stark variieren. Daraus ergibt sich ein Mittelwert von 
870 EUR pro Monat, der aber angesichts der großen Varianz der einzelnen Angaben nicht 
sehr verlässlich sein dürfte. Die Annahme, dass diese Kosten etwas niedriger sind als die eines 
WfbM-Platzes, würde durch diesen Betrag bestätigt, er liegt um 20% unter den geschätzten 
Kosten eines WfbM-Platzes. Es ist aber zu erwarten, dass sich bis zur nächsten Trägerbefra-
gung im Frühjahr 2020 die statistische Dokumentation dieses Angebotes so konsolidiert haben 

Anzahl Beschäftigte
Land Verträge Gesamtjahr am 31.12.18 Durchschnitt
Baden-Württemberg 1 1 1 1
Bayern 4 8 8 4
Berlin 0 0 0 0
Brandenburg 0 0 0 0
Bremen 0 0 0 0
Hamburg 0 0 0 0
Hessen 4 0 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 0 0 0 0
Niedersachsen 3 23 17 16
Nordrhein-Westfalen 4 0 0 0
Rheinland-Pfalz 17 7 1 4
Saarland 0 0 0 0
Sachsen 2 26 26 26
Sachsen-Anhalt 0 0 0 0
Schleswig-Holstein 0 0 0 0
Thüringen 17 0 0 0
Insgesamt 53 65 54 52

Herkunft der Beschäftigten aus … Anzahl Anteil
Berufsbildungsbereich 10 15%
WfbM 1 2%
Budget für Arbeit 0 0%
Beschäftigungsstätte § 56 26 39%
vorher keine LTA 29 44%
Summe 65 100%
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wird, dass dann verlässlichere Zahlen und dementsprechend auch eine verlässliche Berech-
nung der Kosteneffekte vorgenommen werden kann.  

5.5 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur Teilhabe an Bil-
dung 

Die in § 75 SGB IX aufgeführten Leistungen zur Teilhabe an Bildung stellen eine neu syste-
matisierte Fassung von überwiegend bisher schon erbrachten Leistungen dar, nur wenige 
Leistungen wie berufliche Weiterbildung und Unterstützung bei Masterstudiengängen werden 
ergänzt. Die bisher in §§ 55 bis 58 SGB IX genannten „Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft“ werden nun in §§ 76 bis 84 SGB IX differenzierter entfaltet. 

Die neuen Leistungskataloge für soziale Teilhabe und für Teilhabe an Bildung fassen durch 
die Rechtsprechung in Einzelfällen zugesprochene Leistungen gesetzgeberisch zusammen 
und systematisieren sie. Daher geht die Bundesregierung hier von Kostenneutralität aus. Al-
lerdings kann diese Ausdifferenzierung des gesetzlichen Leistungskatalogs eine stärkere In-
anspruchnahme und eine Einengung von Ermessensspielräumen zur Folge haben, was wie-
derum mit erhöhten Kosten verbunden wäre.  

Inwieweit infolge der Neuregelung Mehrkosten durch eine stärkere Inanspruchnahme entstan-
den sind, ist im Rahmen der Finanzuntersuchung zu überprüfen. Dies erfolgt auf zwei Wegen: 
Zum einen werden die entsprechenden Positionen der statistischen Erfassung im Zeitverlauf 
miteinander verglichen, um die Entwicklung der Zahl der Leistungsbeziehenden und die Aus-
gabenentwicklung im Übergang von alter zu neuer Rechtslage analysieren zu können. Da aber 
die amtliche Statistik erst nach einem gewissen Zeitraum veröffentlicht wird, wurde im Rahmen 
der Finanzuntersuchung zum andern parallel zum Statistikvergleich mit der Erhebung dieser 
Daten im Rahmen der Trägerbefragung ein zweiter Weg gewählt. Dabei kommt es zunächst 
darauf an, die vor dem Jahr 2020 dokumentierten Daten zum Leistungsbezug und zu den 
Ausgaben so zu erfassen, dass in den folgenden Trägerbefragungen eine verlässliche Analyse 
möglich wird. 

5.5.1 Beziehende von Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und an Bildung 

Im Erhebungsbogen wurde zunächst nach den Beziehenden von Leistungen der Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft insgesamt gefragt und dann differenziert nach dem Bezug der 
quantitativ wichtigsten Leistungsarten. Eine gewichtete Auswertung der Angaben der befrag-
ten Träger ergibt für das Jahresende 2018 die Gesamtzahl der Leistungsbeziehenden von rd. 
548.000 Personen (Tabelle 12). Dies sind 1% mehr als in der Sozialhilfestatistik zum Jahres-
ende 2017 für diese Position ausgewiesen sind, was von der Größenordnung her plausibel 
erscheint.  
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Tabelle 12 Beziehende von Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (einschl. 
Mehrfachnennung) 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet); Sozialhilfestatistik 2017 

Leistungen zur Teilhabe an Bildung bezieht ein deutlich kleinerer Personenkreis, wodurch die 
Hochrechnung etwas weniger genau wird. Eine gewichtete Auswertung der Trägerangaben 
ergibt zum Jahresende 2018 eine Zahl von 55.300 Leistungsbeziehenden, dies sind 12% we-
niger als die 62.520 Personen, die nach der Sozialhilfestatistik 2017 derartige Leistungen be-
zogen haben (Tabelle 13). Hier handelt es sich fast ausschließlich um Hilfen zur Schulbildung. 
Die kleine Zahl der Leistungsbeziehenden von Hilfen zur schulischen Berufsausbildung und 
der Hochschulausbildung findet sich in vergleichbarer Größenordnung auch in der Stichprobe. 
Ob die von den Trägern ebenfalls in kleiner Zahl genannten Teilnehmer an einer beruflichen 
Weiterbildung ebenfalls in der Sozialhilfestatistik 2017 enthalten sind, oder ob es sich hier be-
reits um Leistungen im Vorgriff auf § 75 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 SGB IX handelt, die als Ermes-
sensleistungen gewährt wurden, lässt sich nicht feststellen. 

Tabelle 13 Beziehende von Leistungen zur Teilhabe an Bildung 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet); Sozialhilfestatistik 2017 

Die Ergebnisse zu den Leistungsbeziehern stützen die Erwartung, dass im Rahmen der zu-
künftig vorgesehenen Trägerbefragungen belastbare Daten zur Analyse der Veränderungen, 
die sich in diesem Bereich vollziehen, gewonnen werden können. Dabei sollten in der Befra-
gung 2020 von jedem Träger sowohl Daten zu den dann neu kategorisierten Leistungsarten 
als auch zu den Daten nach der vor 2020 geltenden Kategorisierung erhoben werden, um 
diese Angaben je Träger vergleichen zu können und damit Unschärfen zu vermeiden, die 
durch eine Beteiligung unterschiedlicher Träger an beiden Befragungen entstehen könnten.  

5.5.2 Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und an Bildung 

Die Ausgaben für diese Leistungen wurden als Bruttoausgaben und als Nettoausgaben abge-
fragt, um den Trägern je nach Verfügbarkeit der Daten eine der beiden Möglichkeiten anzu-
bieten. 76 Träger machten beide Angaben, und es war geplant, dass anhand dieser Angaben 

Leistungsart Stichprobe Struktur Statistik 2017 Struktur
Insgesamt 547.900 100% 540.115 100%
darunter:
Ambulant betreutes Wohnen 201.000 37% 189.690 35%
Wohnen in Einrichtungen 189.600 35% 196.500 36%
Heilpädagogische Leistungen 119.100 22% 108.665 20%
Sonstige Leistungen zur Teilhabe am LiG 94.700 17% 63.855 12%

Leistungsart Stichprobe Struktur Statistik 2017 Struktur
Insgesamt 55.300 100% 62.520 100%
darunter:
Schulbildung 54.300 98% 61.970 99%
Schulische Berufsausbildung 300 1% 550 1%
Hochschulausbildung 300 1% darin enthalten
Berufliche Weiterbildung 400 1% nicht erfasst
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eine Relation zwischen Brutto- und Nettoausgaben ermittelt werden konnte, die auch auf die 
Träger übertragen werden konnte, die nur eine der beiden Angaben gemacht haben.  

In der Sozialhilfestatistik werden Brutto- und Nettoausgaben nur für die Eingliederungshilfe 
insgesamt, aber nicht für einzelne Hilfearten gemacht. Im Jahr 2017 lagen die Ausgaben für 
die Eingliederungshilfe bundesweit bei 18,8 Mrd. EUR brutto bzw. 17,2 Mrd. EUR netto, dies 
entspricht 91% des Bruttobetrags. Bei den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft dürfte dieser Unterschied größer ausfallen, da im Wesentlichen in diesem Bereich die 
Heranziehung von Einkommen und Vermögen greift. Für die Teilhabe an Bildung ist dagegen 
mit einer geringeren Differenz zu rechnen, da für diese Leistungen keine Einkommen und Ver-
mögen herangezogen werden. 

Diese Erwartung bestätigt sich bezüglich der Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft insofern, als die angegebenen Nettoausgaben einem Anteil von 84% der 
Bruttoausgaben entsprechen, was unter der durchschnittlichen Relation in der Eingliederungs-
hilfe insgesamt liegt (Tabelle 14). Diese Relation fällt bei den Landkreisen etwas niedriger aus, 
da einige von ihnen teilweise Erstattungen seitens des Landes erhalten (z.B. in Rheinland-
Pfalz). 

Tabelle 14 Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Jahr 2018 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

hier: nur Träger mit Angaben zu Brutto- und Nettoausgaben 

Ein klares Bild ergibt sich für die Ausgaben zur Teilhabe an Bildung. Diese werden ohne Rück-
griff auf Einkommen und Vermögen der Leistungsbeziehenden erbracht, daher liegen hier 
Brutto- und Nettoausgaben näher beieinander. Von 54 Trägern wurden beide Angaben ge-
macht, hier betragen die Nettoausgaben 94% der Bruttoausgaben. 

Tabelle 15 Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Jahr 2018 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

hier: nur Träger mit Angaben zu Brutto- und Nettoausgaben 

Anhand dieser Ergebnisse wurden in einem weiteren Schritt die fehlenden Angaben zu den 
Nettoausgaben in den Fällen geschätzt, in denen nur die Bruttoausgaben vorlagen.  

Mittelwert Ausgaben 2018
Träger Anzahl Brutto Netto Relation
Landkreis 75 22.841.821 18.953.641 83%
Stadt 27 18.723.677 16.108.993 86%
Überörtlicher Träger 3 279.000.000 240.000.000 86%
Insgesamt 106 29.062.898 24.518.815 84%

Mittelwert Ausgaben 2018
Träger Anzahl Brutto Netto Relation
Landkreis 54 2.194.547 2.111.421 96%
Stadt 17 3.832.841 3.724.841 97%
Überörtlicher Träger 4 51.887.060 47.173.096 91%
Insgesamt 76 5.235.320 4.897.667 94%
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 Im Bereich der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wurden 84% der Bruttoausga-
ben als Nettoausgaben eingesetzt. Dadurch steigt die Zahl der Träger, deren Angaben 
ausgewertet werden konnten, von 76 Trägern auf 176 Träger. Hochgerechnet wurden 
in Deutschland im Jahr 2018 rd. 9,3 Mrd. EUR netto in diesem Bereich ausgegeben. 

 Im Bereich der Teilhabe an Bildung wurden 94% der Bruttoausgaben als Nettoausga-
ben eingesetzt. Dadurch steigt die Zahl der Träger, deren Angaben ausgewertet wer-
den konnten, von 54 Trägern auf 176 Träger. Hochgerechnet wurden in Deutschland 
im Jahr 2018 in diesem Bereich rd. 1,1 Mrd. EUR netto ausgegeben. 

Durch die Einbeziehung einer größeren Zahl von Trägern wird die Hochrechnung verlässlicher 
und kann im Folgenden auch auf Ebene der Länder ausdifferenziert werden (Tabelle 16). 

Tabelle 16 Ausgaben für Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und zur 
Teilhabe an Bildung nach Ländern, Jahr 2018 (in Mio. EUR) 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Auch hier ist vorgesehen, diese Daten im weiteren Verlauf der Untersuchung in ihrer jährlichen 
Veränderung zu erheben und zu analysieren. 

5.6 Teilhabeplanverfahren und Gesamtplanverfahren 

Damit die Leistungen der Eingliederungshilfe bedarfsgerecht geplant und passgenau zuge-
schnitten werden, sollen die Steuerungsmöglichkeiten der Leistungsträger gegenüber den 
Leistungserbringern durch das trägerübergreifende Teilhabeplanverfahren nach § 19 SGB IX 
gestärkt werden. Im Rahmen der Eingliederungshilfe ist ein Gesamtplanverfahren nach 
§§ 117 ff. SGB IX (bzw. derzeit noch nach §§ 141 ff SGB XII) unter Regie des Trägers der 
Eingliederungshilfe durchzuführen. Durch Einführung dieser Planungsverfahren, mit denen 

Land
Leben in der 

Gemeinschaft Bildung

Baden-Württemberg 828,0 96,0
Bayern 1.290,0 389,0
Berlin 705,0 9,0
Brandenburg 332,0 18,3
Bremen 50,1 0,3
Hamburg 271,0 0,1
Hessen 46,0 94,2
Mecklenburg-Vorpommern 174,0 13,9
Niedersachsen 916,0 183,0
Nordrhein-Westfalen 2.630,0 209,0
Rheinland-Pfalz 577,0 35,7
Saarland 120,0 22,7
Sachsen 261,0 28,1
Sachsen-Anhalt 286,0 0,0
Schleswig-Holstein 514,0 39,6
Thüringen 286,0 0,0
Insgesamt 9.286 1.139
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frühere Planungsverfahren präzisiert und erweitert wurden, sollen die Leistungserbringung 
besser koordiniert und letztlich auch die Ausgabendynamik begrenzt werden. Wenn die Träger 
die Leistungserbringung in gut geplanter Form und damit transparent, koordiniert und wirt-
schaftlich gestalten, soll dies zur Sicherstellung passender und bedarfsgerechter Leistungen 
in personenzentrierter Ausrichtung beitragen. Erforderlich sind dafür ein höherer Personalein-
satz und ggf. auch andere Qualifikationen des eingesetzten Personals als die eines Sachbe-
arbeiters, soweit nicht schon vorher bereits Personal mit planerischer Qualifikation eingesetzt 
wurde. Den langfristig erwarteten positiven Wirkungen kann daher kurzfristig ein Mehrbedarf 
der Träger an planerisch qualifiziertem Personal gegenüberstehen, das zur Sachbearbeitung 
in der bisher üblichen Form nicht benötigt wurde. In diesen Fällen sind die Auswirkungen des 
Gesetzes gegen die bereits bestehenden Kosten abzugrenzen.  

Damit eine Überprüfung der finanziellen Auswirkungen dieser seit Januar 2018 bestehenden 
Regelung in differenzierter Weise erfolgt, wurden die Träger gefragt  

 nach einzelnen Teilschritten der Planungsverfahren bzw. neuen Aufgaben, die damit 
verbunden sind, weiterhin  

 nach der beruflichen Qualifikation, die zur Erfüllung von Planungsaufgaben erforderlich 
ist und  

 nach der tatsächlichen Einstellung entsprechend qualifizierten Personals. 

5.6.1 Planungsaufgaben und Qualifikationsanforderungen 

Die Träger rechnen mit zusätzlichen Aufgaben infolge der neuen Planungsverfahren vor allem 
bei der Umstellung ihrer Dokumentationen (95%), bei der Koordination zwischen Leistungsträ-
ger und Leistungserbringern (95%) sowie durch die Durchführung von Fallkonferenzen (93%, 
eher von örtlichen als von überörtlichen Trägern angekreuzt; Tabelle 17). An vierter Stelle steht 
die Anpassung der Verwaltungsstrukturen (z.B. durch neue EDV-Systeme und Schulungen 
der Mitarbeiter/innen) mit 79% und an fünfter Stelle die Formulierung von überprüfbaren Teil-
habezielen mit 74% (beides stärker von überörtlichen als von örtlichen Trägern angekreuzt). 

Tabelle 17 Zusätzliche Aufgaben für die Träger durch Umstellung auf das Planungsverfah-
ren infolge des BTHG 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Zusätzliche Aufgaben infolge des BTHG Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Umstellung von Dokumentationen 97% 91% 87% 95%

mehr Koordination von Leistungsträgern 
und Leistungserbringern

94% 98% 94% 95%

Durchführung von Fallkonferenzen 95% 87% 88% 93%

Anpassung der Verwaltungsstrukturen (z. 
B. durch neue EDV-Systeme, Schulungen 

78% 78% 100% 79%

Formulierung von überprüfbaren 
Teilhabezielen

69% 82% 100% 74%

Sonstige Aufgaben 38% 35% 50% 38%
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Diese Antworten hatte das Forschungsinstitut in Absprache mit dem o.g. Expertenkreis vorge-
geben. Darüber hinaus hatten die Träger Gelegenheit, weitere Aufgaben zu nennen, die mit 
der Umstellung auf die neuen Planungsverfahren verbunden sind. Von den daraufhin genann-
ten Aufgaben werden hier die aufgeführt, die von mehr als einem Träger genannt wurden: 

 Anzahl 
Weitere neue Aufgaben infolge des BTHG sind … Nennungen 

 Anschaffung neuer Technik 12 
 Persönliche Gespräche mit den Antragstellern (Personenzentrierung), Hausbesuche,  

Hospitationen, Teilnahme an interdisziplinären Gesprächsrunden 9 
 Terminkoordination aller Beteiligten 9 
 Durchführung Gesamtplanung für alle Leistungsberechtigten alle 2 Jahre 3 
 mehr Dokumentationsaufwand, mehr Beratung u. Unterstützung, mehr u. aufwendigere  

Konferenzen, mehr Fachaustausch zwischen den unterschiedlichen Professionen, klare 
Schnittstellenklärung 3 

 Schulungen in unterschiedlichen Bereichen (z.B. Sozialgesetzbücher). 3 
 Änderung der Erstberatung 2 
 Anpassung von Verfahrensabläufen, sozialräumliche Ausrichtung 2 
 Aufbau neuer Fachlichkeiten und Erarbeitung neuer interner Prozesse und Schnittstellen 2 
 Einzelstellungnahmen bei WfbM im Eingangsverfahren, Berufsbildungsbereich,  

Arbeitsbereich wegen Wegfall der Fachausschüsse für WfbM 2 
 Erarbeitung von Schnittstellenkonzepten 2 
 Ermittlungsaufwand für neue Festlegungen zur KdU-Ermittlung; neue Statistiken;  

Umstellung Haushaltssystematik; Mitarbeit an Evaluationen 2 
 Erweiterung der bisherigen Zielplanverfahren und der Fallkonferenzen 2 
 Hilfeplan gem. Individueller Teilhabeplanung ITP 2 
 Klientenkontakt zunehmend, Koordination Verwaltungsmitarbeiter und Sozialpädagogen 2 
 neues Hilfebedarfserfassungsinstrument (ITP) 2 
 Organisationsbedarf für die Durchführung von Fallkonferenzen 2 
 Qualitätssicherung, Wirkungskontrolle 2 
 sehr viel umfangreicheres Bedarfsermittlungsverfahren 2 
 umfassendere Beratungspflichten, zweischrittiges Teilhabeplanverfahren  

(die vorherige Hilfeplanung konnte in einem Schritt absolviert werden) 2 
 Zusammenarbeit verschiedener Fachlichkeiten (Verwaltung, Sozialpädagogik) 2 
 zusätzliche Widerspruchs- und Rechtsstreitigkeiten 2 

Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 

Als Berufsgruppen, die zur Durchführung solcher Planungsverfahren geeignet sind, werden 
vor allem Pädagogen, Sozialarbeiter und therapeutische Fachkräfte gesehen (95%; Tabelle 
18). Verwaltungskräfte und Sachbearbeiter werden in deutlich geringerem Maße als geeignet 
betrachtet (59%). 36% der befragten Träger halten auch Mitarbeiter mit einer Zusatzqualifika-
tion für geeignet.  
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Tabelle 18 Für Planungsverfahren geeignete Berufsgruppen 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Die Möglichkeit der Fortbildung von Verwaltungskräften wird auch unter den „sonstigen Beru-
fen“ genannt, dort ergänzt um das Merkmal der Berufserfahrung. Weiterhin werden an dieser 
Stelle medizinische und pflegerische Berufe, Psychologen, Sozialwirte und Rehabilitationswis-
senschaftler genannt. 

 Anzahl 
Weitere geeignete Berufsgruppen für Planungsaufgaben sind … Nennungen 

 Mediziner, Ärzte, Pflegekräfte 13 
 Heilerziehungspfleger, Psychologen 9 
 Verwaltungskräfte mit Berufserfahrung und Fortbildungen 9 
 Sozialwirte 3 
 Heilpädagogen, Sozialjuristen 2 
 Sozialmanagement 2 
 Rehabilitationswissenschaftler 2 

Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 

5.6.2 Personalkapazitäten für Planungsaufgaben 

Hinsichtlich der tatsächlichen Auswirkungen des BTHG ist von Interesse, ob zur Durchführung 
der vorgesehenen erweiterten Planungsverfahren bereits neues Personal eingestellt wurde 
oder nicht, inwieweit dies geplant ist und wie diese Entscheidungen der Träger jeweils begrün-
det werden.  

Knapp zwei Drittel der befragten Träger haben ihre personellen Ressourcen im Hinblick auf 
die Umsetzung des BTHG bereits aufgestockt (64%; Tabelle 19).  

Tabelle 19 Personaleinstellungen zur Umsetzung der Planungsverfahren 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Geeignete Berufsgruppen Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Pädagogen / Sozialarbeiter / 
therapeutische Fachkräfte 95% 94% 100% 95%

Verwaltungskräfte / Sachbearbeiter 57% 62% 69% 59%
Mitarbeiter mit entsprechenden 
Zusatzqualifikationen 36% 36% 38% 36%

Sonstige Berufsgruppen 9% 24% 19% 13%

Personaleinstellungen Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Bisher keine Veränderung der personellen 
Ressourcen, auch nicht vorgesehen 3% 6% 0% 3%

Bisher keine Veränderung der personellen 
Ressourcen, aber zukünftig vorgesehen 31% 40% 40% 34%

Veränderung der personellen Ressourcen 
bereits erfolgt 66% 55% 60% 63%
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Bei einem guten Drittel der Träger ist dies bisher noch nicht erfolgt (37%), aber die meisten 
davon haben dies in Zukunft geplant (34%). Von diesen meint die eine Hälfte mit „zukünftig“, 
dass sie weiteres Personal noch im Jahr 2019 einstellen wollen, die andere Hälfte plant dies 
zum 1. Januar 2020. 

Wenn kein neues Personal eingeplant ist, meinen einige wenige Träger, dass eine Schulung 
des vorhandenen Personals ausreichend sei oder der Bedarf durch Aufstockung des Stunden-
einsatzes des vorhandenen Personals gedeckt werden könne. Als weitere Gründe werden ge-
nannt: 

 Neuorganisation aufgrund von Aufgabenverlagerungen 
 fehlender Fallzahlschlüssel, noch keine Ermittlung der durchschnittlichen Bearbei-

tungszeit 
 schrittweise Umsetzung 
 schwierige Personalgewinnung 
 derzeit noch in Prüfung, ob und wieviel Personalmehrbedarf besteht. 

Wenn Neueinstellungen erfolgt sind oder demnächst bevorstehen, so haben 90% der Träger 
planerisch qualifiziertes Personal neu eingestellt und 10% dies auf andere Weise gelöst. Diese 
anderen Lösungen können auch Neueinstellungen umfassen, sie bestehen aber aus einer 
Kombination mehrerer Vorgehensweisen, wie die entsprechende Nachfrage ergibt: 

 durch Neueinstellung von fachlich qualifiziertem Personal UND durch Freisetzung von 
Personalkapazitäten durch Auslagerung von Aufgaben in andere Bereiche des Sozial-
amtes (mit der Folge dortiger Mehrbelastung). 

 Neueinstellung von qualifiziertem Verwaltungspersonal und umfangreiche Fortbildung 
aller Sachbearbeiter zur Gesamtplanung 

 durch Neueinstellungen und Aufstockung der Arbeitszeit von bereits vorhandenem Per-
sonal 

 multiprofessionell 25 % mehr für jede Profession 
 Stellenumwandlung Asyl zu BTHG 
 Umsetzung von vorhandenem Personal aus anderen Bereichen. 

Allerdings ist es nicht so, dass für alle Träger derartige Planungsverfahren neu wären; drei 
Viertel der befragten Träger hatten auch vor dem Jahr 2018 schon zumindest in Teilbereichen 
vergleichbare Planungsverfahren angewandt (Tabelle 20). 20% der Träger haben vorher Pla-
nungsverfahren umfassend angewandt (18% der Landkreise, 24% der Städte und 19% der 
überörtlichen Träger). Weitere 55% der Träger (55% der Landkreise, 53% der kreisfreien 
Städte, 63% der überörtlichen Träger) haben solche Planungsverfahren teilweise angewandt, 
und nur für 25% der Träger sind solche Planverfahren völlig neu (27% der Landkreise, 22% 
der kreisfreien Städte, 19% der überörtlichen Träger). 
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Tabelle 20 Frühere und infolge des BTHG erweiterte Planungsverfahren 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Wenn es bereits vorher ähnliche Planungsverfahren gab, so ist davon auszugehen, dass dazu 
auch bereits planerisch qualifiziertes Personal eingesetzt wurde. Um die durch das BTHG ver-
ursachten Mehrkosten ermitteln zu können, ist somit zu unterscheiden zwischen dem Perso-
nal, das auch bisher schon derartige Aufgaben erfüllt hat und dem Personal, das infolge des 
BTHG neu eingestellt wurde oder werden soll.  

Die Träger mit Planungsverfahren schon vor 2018 hatten im Mittelwert Mitarbeiter auf 8,1 Voll-
zeitstellen hierfür eingesetzt (Landkreise 5,7, kreisfreie Städte 4,1, überörtliche Träger 46,7 
Vollzeitstellen; Tabelle 21). Rechnet man diese Angaben auf Deutschland insgesamt hoch, so 
waren vor dem Jahr 2018 bereits rd. 2.100 Mitarbeiter in Planungsverfahren tätig. 

In Vorbereitung auf die Umsetzung des BTHG wurden im Durchschnitt 4,3 Vollzeitstellen be-
setzt, und weitere 6,0 Vollzeitstellen sind geplant. Die Hochrechnung auf Deutschland ergibt 
rd. 1.100 Vollzeitstellen, die bereits neu besetzt wurden, und rd. 1.500 Vollzeitstellen, deren 
Besetzung noch geplant ist. 

Die Qualifikationsanforderungen für die erweiterten Planungsaufgaben werden unterschiedlich 
eingeschätzt (vgl. oben Tabelle 18). Bezüglich der erfolgten oder geplanten Stellenbesetzun-
gen wurde deshalb auch erhoben, inwieweit es hier um Einstellungen von Personal geht, das 
als eher gut qualifiziert gilt (wie Pädagogen, Sozialarbeiter und therapeutische Fachkräfte) und 
inwieweit Personal eingestellt wurde oder werden soll, das als weniger gut qualifiziert gilt (wie 
Verwaltungskräfte oder Sachbearbeiter). Diese Nachfrage hat ergeben: 

 Bisher eingesetztes Planungspersonal (vor 2018) bestand im Durchschnitt zu 40% aus 
Pädagogen und ähnlich qualifiziertem Personal und zu 60% aus Verwaltungskräften. 

 Bei bisher erfolgten Neueinstellungen wurden im Durchschnitt 55% Pädagogen und 
ähnlich qualifiziertes Personal und zu 45% Verwaltungskräfte eingestellt. 

 Bei den weiterhin geplanten Neueinstellungen sind im Durchschnitt 61% Pädagogen 
und ähnlich qualifiziertes Personal und zu 39% Verwaltungskräfte vorgesehen. 

Somit hat der Anteil von Pädagogen und ähnlich qualifiziertem Personal in diesem Prozess 
zugenommen. Diese Information wurde genutzt, um die jeweiligen Personalangaben diesen 
beiden Qualifikationsgruppen zuzuordnen. 

Planungsverfahren Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

schon vor 2018 vergleichbare 
Planungsverfahren angewandt 18% 24% 19% 20%

teilweise schon Planungsverfahren 
angewandt 55% 53% 63% 55%

kein Planungsverfahren vor 2018 27% 22% 19% 25%

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 280 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Finanzuntersuchung BTHG – Zweiter Zwischenbericht 

36 

Tabelle 21 Personeller Mehraufwand bei Trägern mit früheren Planungsverfahren (in Voll-
zeitäquivalenten) 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Bei Trägern, die vor dem Jahr 2018 noch keine Planungsverfahren angewandt hatten, be-
schränkt sich die Frage auf das Personal, das infolge des BTHG bisher neu eingestellt wurde 
oder werden soll. Da es sich hierbei um einen kleineren Anteil der Träger handelt (vgl. oben 
Tabelle 20), fallen die auf Deutschland hochgerechneten Summen entsprechend niedriger aus 
(Tabelle 22). Den Angaben der befragten Träger zufolge wurden bisher infolge des BTHG gut 
200 Stellen neu besetzt, und die Einstellung von weiteren rd. 300 Mitarbeitern ist geplant. Auch 
hier wurde die Aufteilung auf Pädagogen und ähnlich qualifiziertes Personal einerseits und 
Verwaltungskräfte andererseits anhand der Trägerangaben vorgenommen. 

Tabelle 22 Personeller Mehraufwand bei Trägern ohne frühere Planungsverfahren 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Personal für Planungsverfahren Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Mittelwerte
schon vor 2018 Personal für  
Planungsverfahren 5,7 4,1 46,7 8,1

infolge des BTHG neu besetzt 4,0 3,8 9,2 4,3
infolge des BTHG geplant 4,3 4,1 29,4 6,0

Summen
schon vor 2018 Personal für  
Planungsverfahren 999 248 808 2.055

darunter Pädagogen 399 99 323 820
Verwaltungskräfte 600 149 486 1.235

infolge des BTHG neu besetzt 707 228 159 1.094
darunter Pädagogen 390 126 88 603

Verwaltungskräfte 317 102 71 490
infolge des BTHG geplant 761 248 509 1.518

darunter Pädagogen 464 151 311 926
Verwaltungskräfte 297 97 198 592

Personal für Planungsverfahren Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Mittelwerte
infolge des BTHG neu besetzt 1,0 0,4 0,4 0,8
infolge des BTHG geplant 1,2 0,4 3,3 1,2

Summen
infolge des BTHG neu besetzt 184 22 6 212

darunter Pädagogen 101 12 3 117
Verwaltungskräfte 82 10 3 95

infolge des BTHG geplant 214 26 57 297
darunter Pädagogen 130 16 35 181

Verwaltungskräfte 83 10 22 116
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5.6.3 Bearbeitung von Eingliederungshilfe und Grundsicherung  

Eine Ergänzungsfrage zum Personaleinsatz zielte darauf ab, den Bearbeitungsaufwand für 
Leistungen der Grundsicherung von dem Aufwand zur Bearbeitung der Eingliederungshilfe zu 
trennen, um abschätzen zu können, wieviel Personalkapazitäten bei den Trägern der Einglie-
derungshilfe durch die getrennte Bearbeitung ab dem Jahr 2020 frei werden wird. 

Mehr als ein Drittel der örtlichen Träger und gut die Hälfte der überörtlichen Träger bearbeiten 
derzeit die Eingliederungshilfe und die Grundsicherung gemeinsam (Tabelle 23). Der Arbeits-
anteil, der dabei auf die Bearbeitung der Grundsicherung entfällt, konnte entweder als prozen-
tualer Anteil der wöchentlichen Arbeitszeit oder in Stunden pro Woche angegeben werden. Die 
Angabe des prozentualen Anteils liegt bei den Landkreisen und den überörtlichen Trägern bei 
12 bis 13%, während die Städte mit gemeinsamer Sachbearbeitung diesen Anteil höher ein-
schätzen. Dagegen liegen bei der Schätzung der Wochenstunden die Landkreise und überört-
lichen Träger mit Mittelwerten von rd. 5 Stunden pro Woche (dies wären 12% der wöchentli-
chen Arbeitszeit) etwas höher als die kreisfreien Städte, die diesen Aufwand mit rd. 3 Stunden 
pro Woche einschätzen (dies entspricht 7% der wöchentlichen Arbeitszeit). 

Tabelle 23 Bearbeitung von Eingliederungshilfe und Grundsicherung 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

5.6.4 Kostenauswirkungen der erweiterten Planungsverfahren 

Die Mehrkosten, die den Trägern durch die infolge des BTHG erweiterten Planungsverfahren 
entstehen, lassen sich im Folgenden ungefähr abschätzen unter Zugrundelegung der folgen-
den Annahmen: 

 In seiner Studie zu den Verwaltungskosten der Leistungsbearbeitung hatte das ISG 
jährliche Kosten für Pädagogen in Höhe von knapp 70.000 EUR und von Verwaltungs-
kräften zwischen 56.000 EUR und 66.000 EUR pro Jahr ermittelt (ISG 2015; ein-
schließlich Arbeitsplatz- und Personalnebenkosten). Dabei wurden Berechnungen der 
KGST zu den Kosten eines Arbeitsplatzes sowie die Tarifentgelte des TVöD für das 
Jahr 2013 herangezogen. 

 Die tariflichen Vergütungen im Bereich des öffentlichen Dienstes sind im Zeitraum von 
2013 bis 2018 um 13,7% angestiegen. Somit ist für das Jahr 2018 von Personalkosten 
einschließlich Kosten eines Arbeitsplatzes auszugehen, die in Höhe von rd. 77.000 
EUR für Pädagogen und von rd. 68.000 EUR für Verwaltungskräfte liegen. 

Leistungsbearbeitung EGH und GS Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Keine gemeinsame Bearbeitung 59% 67% 47% 60%
Gemeinsame Bearbeitung 41% 33% 53% 40%

dabei entfällt auf die Grundsicherung …
Anteil an Arbeitszeit 13% 28% 12% 16%
Stunden pro Woche 4,8 2,9 5,0 4,5
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 Die Trägerbefragung fand im Juni und Juli 2019 statt. Somit beziehen sich die Angaben 
zu den „bisher“ neu eingestellten Personen auf den Zeitraum bis zum Mai 2019. Die 
weiterhin vorgesehenen Neueinstellungen infolge des BTHG sind überwiegend für den 
Zeitraum bis zum Jahresende 2019 geplant.  

Im Folgenden werden die finanziellen Auswirkungen der bisher erfolgten Neueinstellungen be-
trachtet. Bei den Trägern, die bereits vor dem Jahr 2018 Planungsverfahren durchgeführt ha-
ben, wurden infolge des BTHG vor der Befragung Mitarbeiter mit Personalkosten von hochge-
rechnet 80 Mio. EUR eingestellt (Tabelle 24). 

Bei dem geringeren Anteil der Träger, die vor dem Jahr 2018 noch keine Planungsverfahren 
durchgeführt haben, wurden infolge des BTHG vor der Befragung Mitarbeiter mit Personalkos-
ten von hochgerechnet 16 Mio. EUR eingestellt. 

Rechnet man beide Beträge zusammen, so wurden im Zeitraum von Januar 2018 bis Mai 2019 
Mitarbeiter für Planungsaufgaben mit Personalkosten von hochgerechnet 96 Mio. EUR neu 
eingestellt, um die diesbezüglichen Anforderungen des BTHG erfüllen zu können.  

Tabelle 24 Mehrkosten wegen personellem Mehraufwand für neue Planungsverfahren in-
folge des BTHG 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Von diesem Zeitraum, der insgesamt 17 Monate umfasst, sind 12 Monate dem Jahr 2018 zu-
zurechnen. Dies entspricht zusätzlichen Personalkosten im Jahr 2018 in Höhe von 68 Mio. 
EUR. Das BMAS hatte in seiner Kostenschätzung zum BTHG für die Jahre 2018 und 2019 mit 
Mehrkosten für Planungsverfahren in Höhe von jeweils 50 Mio. EUR gerechnet. Diese Diffe-
renz könnte daran liegen, dass der Aufwand durch erweiterte Planungsverfahren im Gesetz-
gebungsverfahren unterschätzt worden ist. Es kann aber auch sein, dass dieser Aufwand 
durch unsere Berechnungen überschätzt wird, wenn einzelne Träger in der Befragung den 
zusätzlichen Personalaufwand nicht trennscharf auf die Planungsverfahren infolge des BTHG 
bezogen haben, sondern auch weitere neu eingestellte Mitarbeiter mitgezählt haben. Dies ist 
im Zuge der Folgebefragung im Jahr 2020 zu überprüfen. 

Kosten infolge des BTHG (in Mio. EUR) Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Träger mit früheren Planungsverfahren
infolge des BTHG neu besetzt 51,8 16,7 11,6 80,1

darunter Pädagogen 30,1 9,7 6,8 46,6
Verwaltungskräfte 21,6 7,0 4,9 33,5

Träger ohne frühere Planungsverfahren
infolge des BTHG neu besetzt 13,5 1,6 0,5 15,5

darunter Pädagogen 7,8 0,9 0,3 9,0
Verwaltungskräfte 5,6 0,7 0,2 6,5

Personalkosten durch Planungs-
verfahren infolge des BTHG 65,2 18,3 12,1 95,6
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5.6.5 Mögliche Effizienzauswirkungen 

Eine verbesserte Planung kann langfristig möglicherweise auch zu einer effizienteren Leis-
tungserbringung führen. Diese Effizienz lässt sich voraussichtlich nicht unmittelbar aus der 
statistischen Entwicklung ablesen, da die Statistik der Leistungsausgaben der Eingliederungs-
hilfe nicht hinreichend differenziert ausgewiesen wird. Um dazu bereits jetzt Anhaltspunkte zu 
gewinnen, wurden die beteiligten Träger auch danach gefragt, ob sie infolge des Einsatzes der 
neuen Planungsverfahren auch mit Einsparungen bzw. einer Dämpfung des Ausgabenan-
stiegs rechnen. Selbstverständlich sind Einschätzungen und Erwartungen zu einem so kom-
plexen Sachverhalt mit einer hohen Unsicherheit verbunden. Dennoch besteht ein Interesse 
daran, wie die Träger dies einschätzen und wie sich deren Einschätzung im Laufe der kom-
menden Jahre verändern wird. Parallel dazu sind weitere Herangehensweisen zur Ermittlung 
einer Effizienzrendite zu verfolgen (vgl. Kapitel 6 in diesem Bericht). 

Die befragten Träger erwarten weit überwiegend keine Einsparungen durch die neuen Pla-
nungsverfahren (89%; Tabelle 25). Wenn aber Einsparungen bzw. eine Dämpfung des Kos-
tenanstiegs erwartet werden, dann eher durch einen gezielten Mitteleinsatz für passgerechte 
Leistungen (8%) als durch den Personaleinsatz (4%).  

Tabelle 25 Mögliche Einsparungen durch neue Planungsverfahren 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Einige Träger erwarten Einsparungen oder eine Dämpfung des Kostenanstiegs aus anderen 
Gründen; hierzu wurde genannt: 

 durch individuellere Bedarfssteuerung sowie organisatorische und inhaltliche Verzah-
nung 

 durch teilweises Poolen von Leistungen 
 keine monetäre Einsparung, es wird aber mit passgenaueren Hilfen gerechnet 
 möglicherweise durch Steigerung des Selbstbewusstseins von Leistungsempfängern, 

Erweiterung des Angebotsspektrums an Dienstleistungen 

Ein Träger stellt klar: „Wir erwarten durch den Personaleinsatz eine Qualitäts- und Effizienz-
steigerung und in deren Folge eine Dämpfung der Kostensteigerung, nicht aber Einsparun-
gen“. 

Diejenigen, die mit Einsparungen oder einer Kostendämpfung rechnen, wurden gebeten, de-
ren Umfang als prozentualen Anteil der zusätzlich eingesetzten Personalmittel zu schätzen. 
Diese Bezugsgröße war in der Diskussion bei der Entwicklung des Fragebogens als passend 

Einsparungen durch Planungsverfahren Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Nein, keine Einsparungen 91% 93% 69% 89%
Ja, es kann Einsparungen geben durch … 10% 7% 31% 11%

zielgerichteten Personaleinsatz 3% 7% 6% 4%
zielgerichteten Einsatz der Leistungen 8% 4% 25% 8%
auf andere Weise 3% 2% 6% 3%
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eingeschätzt worden, ist aber offensichtlich schwer zu beantworten. Nur neun Träger haben 
diese Frage beantwortet, und ihre Schätzung des Umfangs möglicher Einsparungen reichen 
von 10% bis zu 80% der zusätzlich eingesetzten Personalkosten (Mittelwert rd. 30%). 

Eine weitere Nachfrage, ab wann mit einem solchen Kosteneffekt zu rechnen sei, wird so be-
antwortet, dass vier Träger mit Einsparungen schon ab dem Jahr 2020 rechnen, neun Träger 
mit Einsparungen etwa ab dem Jahr 2022 und weitere neun Träger mit Einsparungen erst ab 
dem Jahr 2024 oder später. 

5.7 Frauenbeauftragte und Werkstatträte 

Im Januar 2017 wurde in WfbM die Position der Frauenbeauftragten eingeführt. Die Zahl der 
Beauftragten innerhalb eines Betriebes ist von der Betriebsgröße abhängig. Die entspre-
chende Regelung findet sich in § 222 Abs. 5 SGB IX:  

„Behinderte Frauen im Sinne des § 221 Absatz 1 wählen in jeder Werkstatt eine Frauenbeauf-
tragte und eine Stellvertreterin. In Werkstätten mit mehr als 700 wahlberechtigten Frauen wird 
eine zweite Stellvertreterin gewählt, in Werkstätten mit mehr als 1.000 wahlberechtigten Frauen 
werden bis zu drei Stellvertreterinnen gewählt. Die Beauftragten nehmen diese Funktion während 
ihrer Arbeitszeit wahr, d.h. sie haben für diesen Zeitraum einen Anspruch auf Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts.“ 

Bezüglich dieser Neuregelung ist zu untersuchen, welche Kosten durch die Freistellung ein-
schließlich der Inanspruchnahme von Assistenzleistungen, Fortbildungen, Sach- und Qualifi-
zierungskosten für die Träger der Eingliederungshilfe anfallen. Darüber hinaus ist zu prüfen, 
ob es durch die Wiederbesetzung von Arbeitsplätzen durch Werkstattbeschäftigte, die für die 
Funktion als Frauenbeauftragte von der Arbeit freigestellt werden, zu Mehrkosten kommt. Um 
ein vollständiges Bild zu erhalten, wird auch in Betracht gezogen, welche Arbeitszeit mit wel-
cher Vergütung durch diese Funktion in Anspruch genommen wird. Dieser Untersuchungsteil 
wird um die Frage nach den neu hinzugetretenen Kosten für Werkstatträte durch die überregi-
onale Interessenvertretung auf Bundes- und Landesebene ergänzt. 

5.7.1 Zahl der Werkstätten, der Frauenbeauftragten und der Werkstatträte 

Den Angaben der Träger zufolge gab es am Jahresende 2017 hochgerechnet rd. 1.000 Werk-
stätten in Deutschland, in denen rd. 239.000 Beschäftigte arbeiteten; darunter waren rd. 
99.000 Frauen (Tabelle 26). Am Jahresende 2018 waren es etwas weniger Werkstätten, aber 
die Zahl der Leistungsbezieher in WfbM lag zu diesem Zeitpunkt mit rd. 241.000 Beschäftigten 
etwas höher; darunter waren rd. 100.000 Frauen.  

Die Zahl der Frauenbeauftragten lag nach der Hochrechnung der Trägerangaben in Deutsch-
land im Jahr 2017 bei rd. 300 Frauen und im Jahr 2018 bei rd. 480 Frauen. Die Zahl der 
Werkstatträte liegt zu diesem Zeitpunkt bundesweit bei rd. 1.280 Personen. 
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Tabelle 26 Strukturdaten der Werkstätten für behinderte Menschen 

 
Quelle: Befragung von Trägern der Eingliederungshilfe, ISG 2019 (gewichtet) 

Diese Hochrechnung der Trägerangaben erreicht nicht ganz die statistisch ausgewiesenen 
Zahlen, denn nach der Sozialhilfestatistik lag die Zahl der Werkstattbeschäftigten am Jahres-
ende 2017 bei 272.940 Personen, darunter waren 112.165 Frauen. Die Zahl der Frauenbeauf-
tragten ist deutlich niedriger als erwartet; selbst wenn in keiner WfbM in Deutschland mehr als 
700 Frauen tätig wären, müsste es in jeder WfbM mindestens eine Frauenbeauftragte geben, 
das wären insgesamt rd. 1.000 Frauenbeauftragte statt der hochgerechneten 480. Ein Grund 
für diese Untererfassung könnte sein, dass die Kosten für Frauenbeauftragte in der Regel nicht 
spitz berechnet, sondern pauschal abgegolten werden, weshalb eine genaue statistische Er-
fassung nicht immer erfolgen dürfte. Die Zahl der auf Basis der Trägerangaben hochgerech-
neten Werkstatträte liegt deutlich höher, sie entspricht den Erwartungen. 

5.7.2 Ausgaben für Frauenbeauftragte und Werkstatträte 

Die Erhebung der Ausgaben in diesem Bereich ist nicht zufriedenstellend verlaufen. Von den 
176 Trägern in der Stichprobe haben nur 8 Träger Angaben zu den Ausgaben für Frauenbe-
auftragte im Jahr 2017 (5%) und 20 Träger zu den Ausgaben für Frauenbeauftragte im Jahr 
2018 (11%) gemacht. Ähnlich gering ist die Beteiligung bei den Ausgaben für die überregionale 
Beteiligung von Werkstatträten, hierzu haben nur 6 Träger Angaben zu den Ausgaben im Jahr 
2017 (3%) und 15 Träger zu den Ausgaben im Jahr 2018 (8%) gemacht.  

Aus den vorliegenden Ergebnissen lässt sich lediglich entnehmen, dass die Ausgaben für As-
sistenzleistungen den mit Abstand größten Ausgabenposten ausmachen. Zur Höhe dieser 
Kosten kann die Hochrechnung aber keine verlässlichen Angaben liefern. Es bedarf weiterer 
Überlegungen, auf welchem Wege diese Angaben ermittelt werden können. Möglicherweise 
besitzen die Länder hierzu verlässlichere Informationen. 

Strukturdaten zu WfbM Landkreis Stadt Überörtlicher 
Träger Gesamt

Anzahl der (Haupt-) Werkstätten
am 31.12.2017 506 51 498 1.055
am 31.12.2018 485 51 498 1.034

Anzahl der Leistungsberechtigten
am 31.12.2017 62.512 9.629 166.774 238.914
am 31.12.2018 63.455 10.278 167.843 241.575

darunter Frauen
am 31.12.2017 25.674 3.912 69.303 98.889
am 31.12.2018 26.077 4.170 69.845 100.092

Frauenanteil in WfbM
am 31.12.2017 41% 41% 42% 41%
am 31.12.2018 41% 41% 42% 41%

Frauenbeauftragte in WfbM
am 31.12.2017 157 37 105 299
am 31.12.2018 178 42 260 480

Werkstatträte in WfbM
am 31.12.2018 329 75 873 1.277
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6. Überlegungen zur Ermittlung einer Effizienzrendite 
Mit der Einführung des BTHG war die Erwartung verbunden, dass durch die gesetzlichen Än-
derungen eine höhere Steuerungsfähigkeit in der Eingliederungshilfe erreicht werden könne. 
Eine besser geplante und gesteuerte Leistungserbringung könnte dabei auch bestimmte Ein-
sparungen zur Folge haben, die den gesetzlichen Änderungen als „Effizienzrendite“ zugerech-
net werden könnte. Eine Überprüfung, inwieweit eine solche „Effizienzrendite“ tatsächlich er-
reicht wird, gehörte ursprünglich zwar nicht zum Auftrag der Finanzuntersuchung. In den Sit-
zungen der Länder-Bund-Arbeitsgruppe im Oktober 2018 und Februar 2019 sowie in der Bei-
ratssitzung zur Finanzuntersuchung im Dezember 2018 wurde dieses Thema aber erörtert. In 
diesen Zusammenhängen wurde angeregt, auch diesen Gesichtspunkt in der Finanzuntersu-
chung mit in den Blick zu nehmen. Dazu bieten die in diesem Kapitel skizzierten Überlegungen 
einen ersten Überblick. 

6.1 Im BTHG vorgesehene Maßnahmen zur Einsparung in der Eingliederungshilfe 

Eine höhere Steuerungsfähigkeit wird vor allem von den erweiterten Planungsverfahren wie 
dem Gesamtplanverfahren in der Eingliederungshilfe nach §§ 141 bis 145 SGB XII erhofft. Das 
Gesamtplanverfahren soll dazu dienen, den individuellen Bedarf der Leistungsbezieher träger-
übergreifend zu ermitteln und dadurch die Leistungen passgenau zu erbringen. Dadurch sollen 
auch Einsparungen bei den Leistungsausgaben möglich sein, zumindest soll deren langfristig 
zu beobachtender Anstieg gedämpft werden. Die Gesamtplankonferenz soll mit der Teilhabe-
plankonferenz nach § 20 SGB IX soweit möglich zusammengelegt werden oder in dem Fall, 
dass nur Leistungen aus verschiedenen Gruppen der Eingliederungshilfe und nicht auch von 
anderen Rehabilitationsträgern bezogen werden, diese ersetzen. Das Gesamtplanverfahren 
stellt somit zwar eine neue Aufgabe für die Träger der Eingliederungshilfe dar, die aber auch 
dazu dienen kann, Leistungen individuell passend und effizient zu planen. 

Zweitens sollen die Änderungen im Vertragsrecht insbesondere von § 128 SGB IX in Verbin-
dung mit § 129 SGB IX zu Einsparungen führen. Auch hier entstehen durch die Qualitäts- und 
Wirtschaftlichkeitsprüfung neue Aufgaben und Dokumentationspflichten für den Träger der 
Eingliederungshilfe. Allerdings soll die Möglichkeit, die Vergütung zu kürzen, wenn der Vertrag 
durch den Leistungserbringer ganz oder teilweise nicht erfüllt wird, zu Einsparungen führen. 
Neben dieser Möglichkeit kann auch § 124 Abs. 1 Satz 3 SGB IX (n.F. vom 01.01.2020) Effekte 
auf die Ausgaben der Träger der Eingliederungshilfe haben. Dort wird festgelegt, dass die 
Vergütung eines Leistungserbringers dann wirtschaftlich angemessen ist, wenn sie im Ver-
gleich zur Vergütung vergleichbarer Leistungserbringer im unteren Drittel liegt. Im selben Ab-
satz sind durch Satz 6 von dieser Definition Abweichungen nach oben aufgrund von tariflich 
vereinbarten Vergütungen und entsprechenden Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechts-
regelungen möglich. Trotz dieser Abweichungen kann die Definition der wirtschaftlichen An-
gemessenheit dazu führen, dass Leistungserbringer ihre Angebote günstiger kalkulieren wer-
den, um ein wirtschaftlich angemessenes Angebot machen zu können. Sofern die Leistungs-
träger nicht ohnehin schon die Angebote aus dem unteren Drittel der Vergütungen ausgewählt 
haben, wird es außerdem durch die Anwendung dieser Definition zu weiteren Einsparungen 
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kommen. Mit Einsparungen durch die Änderungen im Vertragsrecht ist erst ab dem Jahr 2020 
zu rechnen, da die Regelungen erst für Verträge ab dem 01.01.2020 anzuwenden sind. 

Drittens sollen durch die Möglichkeit einer gemeinsamen Inanspruchnahme von Leistungen 
durch mehrere Leistungsbezieher (§ 116 Abs. 2 und 3 SGB IX) Einsparungen erzielt werden. 

Viertens soll durch die Modellvorhaben im Rahmen des Programms Rehapro eine präventive 
Steuerung des Leistungszugangs erreicht werden, indem Personen im erwerbsfähigen Alter 
noch zielgerichteter als bisher qualifiziert und in Erwerbstätigkeit vermittelt werden (§ 11 SGB 
IX). Die Ergebnisse dieser Maßnahme sind Gegenstand einer eigenen Evaluation. 

6.2 Untersuchungen zur Auswirkung erweiterter Planungsverfahren 

Ein möglicher Grund, eine erhöhte Effizienz der Leistungserbringung der Eingliederungshilfe 
zu erwarten, liegt in der Einführung strukturierter Planungsverfahren. Für eine trägerübergrei-
fende Leistungsgewährung sieht das BTHG ein Teilhabeplanverfahren nach § 19 SGB IX vor; 
wenn es nur um Leistungen im Rahmen der Eingliederungshilfe geht, ist ein Gesamtplanver-
fahren nach § 141 SGB XII (bzw. ab 2020: § 117 SGB IX) vorzusehen.  

Zur Ermittlung der Effekte eines zeitgemäßen Planungsverfahrens auf die Effizienz der Leis-
tungserbringung hat der LWL die Projekte „Teilhabe 2012“13 und anschließend zur Erweiterung 
der empirischen Basis das Nachfolgeprojekt „Teilhabe 2015“14 in Auftrag gegeben. Dabei 
wurde ein neu entwickeltes, ICF-basiertes Hilfeplanverfahren in mehreren Kommunen erprobt 
und mit den Ergebnissen des herkömmlichen Standardverfahrens verglichen. Diese Untersu-
chung fokussiert insbesondere auf Effekte der unterschiedlichen Zugangssteuerung in beiden 
Hilfeplanverfahren, unterschiedlicher Formen der Antragstellung sowie des Antrags- und Be-
willigungsverhaltens und Unterschiede bei den bewilligten Leistungen (bezogen auf Neu- und 
Verlängerungsfälle, jeweils ambulant und stationär). 

Die Untersuchung der Neufälle ergibt keine verlässlichen finanziellen Effekte: 

 Ergebnisse zur Zugangssteuerung: „Eine valide quantitative und insbesondere finanzi-
elle Bewertung der Effekte der unterschiedlichen Verfahren der Zugangssteuerung ist 
mit den vorliegenden Daten nicht verlässlich möglich“ (Schlanstedt et al. 2016: 152). 

 Ergebnisse zur ambulanten oder stationären Hilfeform: „Bei der vergleichenden Ana-
lyse der (Neu-)Bewilligungen nach der Hilfeart zeigen sich zwischen den Erprobungs- 
und Standardkommunen im Zeitverlauf keine signifikanten Veränderungen“ (Schlan-
stedt et al. 2016: 154). 

 Ergebnisse zur Steuerung des Leistungsumfangs (gemessen in der Zahl der Fachleis-
tungsstunden): „Verfahrenseffekt von – 0,05 FLS (pro Woche pro Fall) zugunsten des 

 
13  Jaschke, H., Oliva, H., Schlanstedt, G. (2012): Abschlussbericht der wissenschaftlichen Beglei-

tung des Projekts „Teilhabe2012. ‚Mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung‘“, Köln.   
14  Schlanstedt, G., Oliva, H., Jaschke, H. (2016): Abschlussbericht der wissenschaftlichen Beglei-

tung zum Projekt: Teilhabe2015 „Mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung“, Köln. 
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neuen Hilfeplanverfahrens“, aber versehen mit der Einschränkung: „Der ermittelte Ver-
fahrenseffekt ist statistisch nicht abgesichert.“ Wegen erheblicher Schwankungen der 
FLS im Zeitverlauf wird die Schlussfolgerung gezogen: „Eine genaue Bemessung und 
eindeutige Zuordnung der FLS-Veränderungen zum neuen Hilfeplanverfahren ist inso-
fern unsicher und kann von anderen Faktoren überlagert sein“ (Schlanstedt et al. 2016: 
155 f). 

Die Untersuchung der Verlängerungsfälle ergibt keine nennenswerten Effekte hinsichtlich der 
Zugangssteuerung oder der Veränderung der Hilfeform (Schlanstedt et al. 2016: 160 f). Im 
Steuerungsbereich „Festlegung des Hilfeumfanges“ wurden dagegen sowohl bei stationären 
als auch bei ambulanten Verlängerungsfällen statistisch signifikante Unterschiede festgestellt. 

Dieser Einsparungseffekt wird in einer Modellrechnung auf den LWL insgesamt übertragen. 
Auf diesem Wege wird ein Einsparungsvolumen durch neue Hilfeplanverfahren im Umfang von 
5,5 Mio. EUR im Jahr 2018 geschätzt. Angesichts eines Ausgabevolumens für Leistungen der 
Eingliederungshilfe von rd. 2 Mrd. EUR entspricht dies einer Einsparung von 0,3% der Leis-
tungsausgaben in der Eingliederungshilfe.15 Bei dieser Berechnung wurde allerdings der Per-
sonalaufwand, der bei der Einführung des neuen Hilfeplanverfahrens entsteht, nicht gegenge-
rechnet (Schlanstedt et al. 2016: 169 f).  

Darüber hinaus ist zu bedenken, dass ein sorgfältig durchgeführtes Planungsverfahren auch 
zur Erhöhung des Leistungsumfangs führen kann, wenn im Rahmen einer detaillierten Be-
darfsermittlung weitere Leistungsansprüche erkennbar werden, die zuvor noch nicht geltend 
gemacht wurden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werfen ein differenziertes Bild auf die Möglichkeit, durch 
neue Planverfahren Einsparungen zu erzielen. Die Qualität der Leistungsgewährung scheint 
durch ein gutes Planungsverfahren verbessert werden zu können (Schlanstedt et al. 2016: 
177 f; 181 f). Finanzielle Effekte im Sinne eines Effizienzgewinns dieser Planungsverfahren 
sind jedoch schwer zu ermitteln und erfordern weitere Untersuchungen. 

6.3 Methoden zur Erhebung der Einsparungen in der Eingliederungshilfe 

Methodisch muss bei der Analyse der Ausgabenentwicklung auch die Entwicklung der Fall-
zahlen berücksichtigt werden, insbesondere für die Leistungen, in denen mit einem Anstieg zu 
rechnen ist. Daher wurden in der Trägerbefragung die Leistungen zur Teilhabe an Bildung 
nach § 54 SGB XII und die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach § 55 
SGB IX (n.F. vom 31.12.2017) erhoben (vgl. Kapitel 5.5 des vorliegenden Zwischenberichts). 
Diese werden in die Leistungen zur sozialen Teilhabe nach §§ 75 und 76 SGB IX überführt. 
Wenn dadurch die Fallzahlen in diesem Bereich steigen, ist die Ausgabenentwicklung daran 
anzupassen. 

 
15  Damit wird annähernd die Höhe von 0,5% der Leistungsausgaben erreicht, die das BMAS seiner 

Kostenschätzung an dieser Stelle zugrunde gelegt hatte.  
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Neben der Entwicklung der Fallzahlen müssen die Ausgaben der Eingliederungshilfe analy-
siert werden, um eine mögliche Effizienzrendite zu betrachten. Dazu wird in der Gesetzesbe-
gründung angenommen, dass die Effizienzrendite 0,5 % der jährlichen Ausgaben betrage, die 
für ein Jahr ab Inkrafttreten des BTHG auf Grundlage der durchschnittlichen jährlichen Ausga-
benentwicklung zwischen den Jahren 2010 bis 2014 ausgehend vom Jahr 2014 prognostiziert 
werden (BT-Drs. 18/9522). Hierfür kann die Sozialhilfestatistik des Statistischen Bundesamtes 
erst mit Veröffentlichung der Zahlen für die entsprechenden Jahre herangezogen werden. 
Diese Rechnung gibt allerdings keine Hinweise auf die Wirkungen der oben angesprochenen 
Maßnahmen der Prävention und der verbesserten Steuerungsfähigkeit. Außerdem baut sie 
auf einer Prognose der Eingliederungshilfe auf, für die die seinerzeit verfügbaren Daten zum 
Zeitpunkt der Gesetzesverabschiedung verwendet wurden. 

Daher ist es notwendig, zunächst nicht nur eine Berechnung der Effizienzrendite auf Basis der 
Gesetzesbegründung vorzunehmen, sondern diese zu erweitern, um eine an die aktuelle Aus-
gabenentwicklung angepasste Schätzung für die Jahre nach Inkrafttreten des BTHG im Ver-
gleich zu den Jahren unmittelbar vor Inkrafttreten des BTHG vornehmen zu können. Die Prog-
nose wird außerdem angepasst an die Zahlen des „Kennzahlenvergleich Eingliederungshilfe 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe“ (BAGüS/Con_sens 2018). Das ist notwendig, da mit 
dem Inkrafttreten der dritten Stufe des BTHG manche Leistungsteile der Eingliederungshilfe in 
Leistungen der Grundsicherung überführt werden. Gleichzeitig werden manche Leistungen 
dann als Fachleistungen der Eingliederungshilfe erbracht, die bisher im Rahmen der existenz-
sichernden Leistungen erbracht wurden. Neben der Analyse der Ausgaben der Eingliede-
rungshilfe wird daher auch die Ausgabenentwicklung der Grundsicherung betrachtet. 

Über die Betrachtung der Ausgabenentwicklung hinaus werden aber auch Hinweise auf die 
Wirkung der Steuerungsfähigkeit gesammelt. Deshalb wurde in der Befragung der Träger be-
reits eine Frage gestellt zu den erwarteten Einsparungen aufgrund des neuen Planungsver-
fahrens in der Eingliederungshilfe – also der Gesamtplanung und der Einbindung des Teilha-
beplanverfahrens in das Gesamtplanungsverfahren. Diese Einschätzungen stellen zunächst 
subjektive Einschätzungen dar, die aus unterschiedlichen Motiven heraus von den Befragten 
auf unterschiedliche Weise beantwortet werden können. Allerdings werden diese Fragen zu 
den Einsparungen auch in den folgenden Trägerbefragungen erneut gestellt werden. Es ist zu 
erwarten, dass mit zunehmender Umsetzung der Regelungen und diesbezüglicher Erfahrun-
gen der Träger der Eingliederungshilfe deren Einschätzungen zu möglichen Einsparungsef-
fekten zunehmend präziser werden, da sie diese auch in der Planung personeller und finanzi-
eller Ressourcen zu berücksichtigen haben. Somit werden auch die anzunehmenden Verzer-
rungen aufgrund der Subjektivität von Einschätzungen voraussichtlich reduziert. Die Einschät-
zungen – erfragt als prozentuale Einsparungen gemessen an den aufgewendeten Personal-
mitteln – können dann auch dazu verwendet werden, mögliche Einsparungen anhand der Aus-
gabenentwicklungen zu schätzen. Entsprechende Fragen zu Einsparungen aufgrund der Än-
derungen des Vertragsrechts sollen in den kommenden Befragungen ebenfalls ergänzt wer-
den. 
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7. Ausblick auf das weitere Vorgehen 
Nach Vorlage des zweiten Zwischenberichts sind die folgenden Arbeitsschritte vorgesehen: 

(1) Vorbereitung und Durchführung einer Befragung von anderen Leistungsanbietern und dort 
tätigen Personen sowie von Budgetnehmern und ihren Arbeitgebern (September bis No-
vember 2019) 

(2) Auswertung der zweiten Dokumentationsrunde der Teiluntersuchung 1 (November bis De-
zember 2019) 

(3) Erstellung eines Instruments zur Erfassung der Heranziehung von Einkommen ab dem 
Jahr 2020 (ab September 2019) 

(4) Vorbereitung der zweiten Trägerbefragung zu den Teiluntersuchungen 2 bis 6 im Frühjahr 
2020 (ab Dezember 2019) 

(5) Abgleich der auf das Jahr 2018 bezogenen Erhebungsdaten und Hochrechnungsergeb-
nisse mit der Sozialhilfestatistik 2018 (ab Januar 2020) 
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8.3 Erhebungsinstrumente 

(1) Instrument zur Vermögensdokumentation 

 

 
  

Datenerhebung bei Heranziehung von Einkommen und Vermögen
Fallauswahl: In Betracht kommen nur Leistungsfälle, in denen …

(a) einkommens- und vermögensrelevante Fachleistungen der Eingliederungshilfe bezogen werden und 
(b) ein Vermögen zwischen 2.600 EUR und 30.000 EUR vorhanden ist. Alle anderen Fälle werden nicht dokumentiert.

Dokumentationszeitraum:
Die Dokumentation wird pro Halbjahr über 2 Monate durchgeführt.

Zeitraum: 1. März bis 30. April 2019 Fallnummer
Hilfeart (monatliche Aufwendungen) 1 2 3 4 5 6
Antragstyp: Erstantrag = 1, Fortführung der Leistung = 2 a
Eingliederungshilfe (soweit vermögensrelevant; ohne GS / HLU) b
Hilfe zur Pflege (ohne GS / HLU) c
Leistung Pflegeversicherung nach § 43a SGB XI d
Leistung der Krankenkasse nach SGB V e
Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) f
Grundsicherungsbedarf (GS) g
Blindenhilfe h

Gesamtsumme (Prüffeld) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Einkommen und Vermögen
Vorhandenes Nettoeinkommen (einschließlich Wohngeld) i

darunter: Einkommen des Partners j
Kostenbeteiligung aus Einkommen k
vorhandenes Vermögen insgesamt l

darunter: Vermögen des Partners m
individuelle Vermögensgrenze EGH n
individuelle Vermögensgrenze existenzsichernde Leistungen o
Datum (Tag der Prüfung) p

Erläuterungen zu …
a) wenn Neuantrag, 1 eingeben; wenn Fortführung der Leistung nach neuer Prüfung und/oder veränderten Voraussetzungen: 2 eingeben
b) monatlicher Bruttobetrag der Fachleistung der Eingliederungshilfe - nur für einkommens-/ vermögensrelevante Leistungen
c) monatlicher Bruttobetrag der Hilfe zur Pflege (falls Bezug dieser Leistung und Betrag bekannt)
d) monatlicher Betrag der Leistung der Pflegeversicherung in stationären Einrichtungen (falls Bezug dieser Leistung; i.d.R. Pauschalbetrag)
e) nur für den Fall, dass der EGH-Träger Krankenpflegeleistung zunächst übernimmt und nachträglich erstattet bekommt
f) monatlicher Bruttobetrag der Hilfe zum Lebensunterhalt (falls Bezug dieser Leistung)
g) monatlicher Bruttobetrag der Grundsicherung (falls Bezug dieser Leistung)
h) monatlicher Bruttobetrag der Blindenhilfe (falls Bezug dieser Leistung)
i) monatliches Nettoeinkommen aus Arbeit, Rente oder Kapitaleinnahmen (einschl. Transferleistungen wie Wohngeld, Kindergeld etc.)
j) falls darin Einkommen des/der Partners/in enthalten ist: Höhe des Partnereinkommens
k) für die Fachleistung der Eingliederungshilfe anzurechnendes Einkommen insgesamt (abzüglich von Freibeträgen wie § 82 Abs. 6 SGB XII)
l) für die Fachleistung der Eingliederungshilfe maßgebliches Vermögen insgesamt
m) falls darin Vermögen des/der Partners/in enthalten ist: Höhe des Partnervermögens
n) Summe aus 5.000 EUR (§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII mit DVO) und 25.000 EUR (§ 90 Abs. 3 i.V.m. § 60a SGB XII), ggf. plus Partner-Freibetrag
o) 5.000 EUR (§ 90 Abs. 2 Nr. 9 SGB XII mit DVO), ggf. plus Partner-Freibetrag
p) Datum des Tages, an dem die Prüfung abgeschlossen wurde

Mantelbogen Wenn Sie Anmerkungen machen möchten:
Einmalig werden folgende Angaben für den Träger der EGH erhoben:
Zahl der Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe insgesamt 
am 31.12.2018

q

darunter: 
Zahl der Bezieher von Leistungen zum Wohnen

r

Erläuterungen zu …
q Zahl der Leistungsbezieher der Eingliederungshilfe insgesamt zum Stichtag (wenn die Dokumentation 

in einem Teil des Zuständigkeitsgebiets durchgeführt wird: Leistungsbezieher in diesem Teilgebiet)
r darunter die Zahl der Bezieher von "Leistungen zum Wohnen", d.h. aller ambulanten und stationären wohnungsbezogenen Leistungen (ggf. in diesem Teilgebiet)
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(2) Fragebogen zur Trägerbefragung 
 

Untersuchung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben bei den Leistungen  
der Eingliederungshilfe nach Art. 25 Absatz 4 BTHG (Finanzuntersuchung) 

Befragung der Träger der Eingliederungshilfe im Frühjahr 2019 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat das ISG Institut für Sozialforschung und 
Gesellschaftspolitik GmbH mit dem Forschungsvorhaben „Untersuchung der jährlichen Einnahmen und 
Ausgaben bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nach Art. 25 Absatz 4 BTHG (Finanzuntersu-
chung)“ beauftragt.  
Der Hintergrund ist: Das im Dezember 2016 verabschiedete Bundesteilhabegesetz (BTHG) umfasst 
eine Reihe von gesetzlichen Veränderungen, die insgesamt darauf abzielen, die Forderungen der UN-
Behindertenrechtskonvention umzusetzen und eine gleichberechtigte Teilhabe der Menschen mit Be-
hinderungen zu stärken. Zu den Kostenfolgen des BTHG hat das BMAS eine Kostenschätzung vorge-
nommen. Der Bundesrat hat die Sorge geäußert, dass die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes die 
geschätzten Beträge überschreiten und zu einer höheren Belastung der Länder führen könnten. Die 
Verbände von Menschen mit Behinderungen äußerten dagegen die Befürchtung, dass eine Begrenzung 
des Ausgabenanstiegs zu Lasten der mit dem Gesetz vorgesehenen Verbesserungen für Menschen mit 
Behinderungen gehen könnte. Daher wurde in Artikel 25 Absatz 4 BTHG eine Überprüfung der finanzi-
ellen Auswirkungen der Reform in der Eingliederungshilfe festgelegt.  
Zur Durchführung dieser flächendeckenden Untersuchung sind wir auf die Mitwirkung der für die Ein-
gliederungshilfe zuständigen Träger angewiesen und bitten Sie daher, die folgenden Fragen zu beant-
worten. In Ländern mit gesplitteter Zuständigkeit werden sowohl die örtlichen als auch die überörtlichen 
Träger befragt. Der Deutsche Landkreistag, der Deutsche Städtetag und die Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe unterstützen diese Untersuchung. 
 
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens 
1) Wir bitten Sie, den PDF-Fragebogen elektronisch auszufüllen. Sie können ihn bei einer Unterbre-
chung abspeichern und später durch erneutes Öffnen des PDFs mit der Bearbeitung fortfahren. Verge-
wissern Sie sich immer, bevor Sie das PDF schließen, dass Sie Ihre Daten gespeichert haben. Das geht 
genauso wie bei anderen elektronischen Dateien: Sie wählen „Datei“ und dann „Speichern“. Sie können 
die Datei mit „Speichern unter“ auch an einem anderen Ort abspeichern; verändern Sie in diesem Fall 
aber nicht den Dateityp. Das fertig ausgefüllte Dokument senden Sie bitte bis zum 30.06.2019 an fol-
gende E-Mail-Adresse: finanzuntersuchung@isg-institut.de 
2) Wenn es Ihnen nicht möglich ist, das PDF elektronisch auszufüllen, können Sie es ausdrucken und 
handschriftlich ausfüllen. Bitte senden Sie den fertig ausgefüllten Fragebogen in diesem Fall an: ISG 
Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, Weinsbergstr. 190, 50825 Köln 
3) In offene Textfelder können Sie mehr schreiben, als Ihnen zunächst angezeigt wird. 
4) Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können oder wollen, können Sie diese überspringen. Auch 
unvollständig ausgefüllte Fragebögen sind für uns wertvoll! 
5) Bei Rückfragen können Sie sich gerne telefonisch unter 0221 / 130 655 28 melden. 

 

A. Allgemeine Angaben zum Träger 

Name des Trägers: _______________________________________ 

Anzahl der Mitarbeiter des Trägers im Be-
reich Eingliederungshilfe am 31.12.2018: 

_____ 

Anzahl der Empfänger von Leistungen der 
Eingliederungshilfe am 31.12.2018: 

_____ 
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B. Fragen zum Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX / § 140 SGB XII) 
Die Fragen dieses Abschnitts beziehen sich ausschließlich auf das Budget für Arbeit nach 
§ 61 SGB IX/ § 140 SGB XII und nicht auf bereits zuvor in einigen Ländern durchgeführte Modellpro-
jekte des Budgets für Arbeit. 
1. Wie viele Budgets für Arbeit wurden im Jahr 2018 bewilligt? Wie viele davon gab es am 

31.12.2018 und wie viele im Jahresdurchschnitt? 
Im gesamten Zeitraum des Jahres 2018 wurden ____ Budgets für Arbeit bewilligt. 
Zum Stichtag 31.12.2018 gab es ____ bewilligte Budgets für Arbeit. 
Der Jahresdurchschnitt der bewilligten Budgets für Arbeit lag im Jahr 2018 bei ____ .  
(Für die Berechnung des Jahresdurchschnitts summieren Sie bitte die Anzahl der Budgets für Arbeit 
in jedem Monat und teilen diese durch 12.) 

2. Wie viele dieser durch das Budget für Arbeit geförderten Beschäftigungsverhältnisse wur-
den im Verlauf des Jahres 2018 wieder beendet?  
____ dieser Beschäftigungsverhältnisse wurden im Jahr 2018 wieder beendet.  

3. Wie hoch fielen im Jahr 2018 Ihre Ausgaben für das Budget für Arbeit nach dem BTHG für 
alle Leistungsempfänger insgesamt aus? (Gemeint sind die Aufwendungen für die in 2018 be-
willigten Anträge.) 
Im Jahr 2018 beliefen sich unsere Ausgaben für das Budget für Arbeit nach dem BTHG für alle 
Bezieher dieser Leistung auf _________ Euro (brutto). 
Darunter entfielen _________ Euro auf Lohnkostenzuschüsse an den Arbeitgeber. 

4. Waren an den Ausgaben für das Budget für Arbeit noch weitere Träger beteiligt? 
Mehrfachnennungen möglich 

 nein 
 ja, das Integrationsamt mit _________ Euro 
 ja, die Agentur für Arbeit mit _________ Euro 
 ja, sonstiger Träger, und zwar: __________________ mit _________Euro 

5. Falls bekannt: Wie viele der Budgetnehmer des gesamten Jahres 2018 ... 
... kamen aus dem Berufsbildungsbereich?  ____ Budgetnehmer 
… kamen aus einer WfbM? ____ Budgetnehmer 
... kamen von anderen Leistungsanbietern? ____ Budgetnehmer 
… kamen aus sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII? ____ Budgetnehmer 
… hatten vorher keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bezogen? ____ Budgetnehmer 

C. Fragen zu anderen Leistungsanbietern (§ 60 SGB IX) 
6. Mit wie vielen anderen Leistungsanbietern haben Sie im Jahr 2018 eine Vereinbarung nach 

§ 75 Abs. 3 SGB XII abgeschlossen? 
Mit ____ anderen Leistungsanbietern wurde ein Vertrag abgeschlossen. 

7. Wie viele Personen erhielten im Zeitraum des Jahres 2018 Leistungen zur Beschäftigung bei 
anderen Leistungsanbietern? Wie viele erhielten diese Leistungen zum 31.12.2018 und wie 
viele im Jahresdurchschnitt? 
Im gesamten Zeitraum des Jahres 2018 erhielten ____ Personen Leistungen zur Beschäftigung bei 
anderen Anbietern.  
Zum Stichtag 31.12.2018 erhielten ____ Personen diese Leistungen.  
Der Jahresdurchschnitt der Personen mit diesen Leistungen lag im Jahr 2018 bei ____ . 
(Für die Berechnung des Jahresdurchschnitts summieren Sie bitte die Anzahl der Personen mit 
diesen Leistungen in jedem Monat und teilen diese durch 12.) 

  

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 296 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.



Finanzuntersuchung BTHG – Zweiter Zwischenbericht 

52 

8. Falls bekannt: Wie viele dieser Beschäftigten … 
... kamen aus dem Berufsbildungsbereich? _____ Personen 
… kamen aus einer WfbM? _____ Personen 
… kamen aus dem Budget für Arbeit? _____ Personen 
… kamen aus sonstigen Beschäftigungsstätten nach § 56 SGB XII?  _____ Personen 
… hatten vorher keine Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bezogen?  _____ Personen 

9. Wie hoch fielen im Jahr 2018 die Ausgaben für andere Leistungsanbieter insgesamt aus?  
(Gemeint sind die Aufwendungen für die in 2018 bewilligten Anträge.) 

Im Jahr 2018 beliefen sich die Ausgaben für andere Leistungsanbieter auf _________ Euro (brutto). 

D. Fragen zu Hilfearten der Eingliederungshilfe 
10. Wie viele Personen haben am 31.12.2018 Leistungen bezogen, die zur Teilhabe am Leben in 

der Gemeinschaft nach § 54 Abs. 1 SGB XII gehören? Wie hoch fielen die Ausgaben für diese 
Leistungen im gesamten Jahr 2018 aus? 

Leistungen zur Teilhabe am Leben in der  
Gemeinschaft 

Anzahl 
Empfänger 
31.12.2018 

Gesamtausgaben 2018 

brutto netto 

Insgesamt 
darunter: 

_______ 
 

__________ € 
 

__________ € 
 

Leistungen für ambulant betreutes Wohnen _______ __________ € __________ € 

Leistungen für das Wohnen in Einrichtungen _______ __________ € __________ € 

Heilpädagogische Leistungen _______ __________ € __________ € 

sonstige Leistungen zur Teilhabe am Leben in 
der Gemeinschaft 

_______ __________ € __________ € 

11. Wie viele Personen haben am 31.12.2018 Leistungen bezogen, die zur Teilhabe an Bildung 
nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB XII gehören? Wie hoch fielen die Ausgaben für diese 
Leistungen im gesamten Jahr 2018 aus? 

E. Fragen zum trägerübergreifenden Teilhabeplanverfahren (§ 19 SGB IX) und Gesamtplanver-
fahren in der Eingliederungshilfe (§ 141 SGB XII) 

Dieser Fragenblock bezieht sich auf den Personalaufwand, der für das neue Planungsverfahren nach 
Einführung des BTHG anfällt.  

Teilhabe an Bildung Anzahl 
Empfänger 
31.12.2018 

Gesamtausgaben 2018 

brutto netto 

Insgesamt 
darunter: 

_______ 
 

__________ € 
 

__________ € 
 

Hilfen zur Schulbildung _______ __________ € __________ € 

Hilfen zur schulischen Berufsausbildung _______ __________ € __________ € 

Hilfen zur Hochschulausbildung _______ __________ € __________ € 

Hilfen zur beruflichen Weiterbildung _______ __________ € __________ € 
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12. Welche zusätzlichen Aufgaben kommen mit der Umstellung auf das Planungsverfahren in-
folge des BTHG auf Sie zu?  
Mehrfachantwort möglich 

 Formulierung von überprüfbaren Teilhabezielen 
 Umstellung von Dokumentationen 
 mehr Koordination von Leistungsträgern und Leistungserbringern 
 Durchführung von Fallkonferenzen 
 Anpassung der Verwaltungsstrukturen (z. B. durch neue EDV-Systeme, Schulungen etc.) 
 Sonstiges, und zwar (bitte erläutern): __________________________________ 

13. Welche Berufsgruppen sind Ihrer Einschätzung nach zur Durchführung des Planungsverfah-
rens infolge des BTHG qualifiziert? 
Mehrfachantwort möglich 

 Pädagogen / Sozialarbeiter / therapeutische Fachkräfte 
 Verwaltungskräfte / Sachbearbeiter 
 Mitarbeiter mit entsprechenden Zusatzqualifikationen 
 Sonstige, und zwar: ______________________________________ 

14. Wurde für die Umsetzung des Planungsverfahrens infolge des BTHG neues Personal einge-
stellt? Falls nicht: Ist die Einstellung neuen Personals noch vorgesehen? 

  Mit der Umsetzung des Planungsverfahrens ist bisher keine Veränderung der personellen Res-
sourcen einhergegangen. Dies ist auch in Zukunft nicht vorgesehen.  

  Mit der Umsetzung des Planungsverfahrens ist bisher keine Veränderung der personellen Res-
sourcen einhergegangen. Dies ist jedoch in Zukunft vorgesehen, und zwar ab (bitte vorgesehe-
nen Zeitpunkt nennen): __.__.____.  

  Mit der Umsetzung des Planungsverfahrens ist bereits eine Veränderung der personellen Res-
sourcen einhergegangen.  

14a. Falls bisher kein Personal eingestellt wurde und dies auch nicht in Zukunft vorgesehen ist: 
Was sind die Gründe dafür, dass Neueinstellungen nicht erfolgt und auch nicht vorgesehen 
sind?  

  Der Bedarf kann durch eine Aufstockung des Stundeneinsatzes des vorhandenen Personals 
gedeckt werden 

  Eine Schulung des vorhandenen Personals ist ausreichend. 
  Eine Anpassung ist nicht notwendig.  
  Es gibt einen anderen Grund, und zwar: ___________________________________________   

14b. Falls bereits Personal eingestellt wurde bzw. die Einstellung in Zukunft vorgesehen ist: Auf 
welche Weise ist die Veränderung der personellen Ressourcen erfolgt bzw. auf welche Weise 
soll sie voraussichtlich erfolgen? 

  durch eine Neueinstellung von planerisch qualifiziertem Personal 
  auf eine andere Weise, und zwar: _______________________________________________   

15. Gab es vor Inkrafttreten des BTHG (in der ab 2018 geltenden Fassung) bereits ein vergleich-
bares Planungsverfahren im Bereich der Eingliederungshilfe in Ihrem Zuständigkeitsgebiet? 

 ja   ja, teilweise  nein 
15a  Wenn es schon vor dem BTHG Planungsverfahren gab: Wie viele Vollzeitäquivalente entfie-

len jeweils vor und nach Inkrafttreten des BTHG auf das Planungsverfahren? (z. B. 3 halbe 
Stellen = 1,5 Vollzeitäquivalente) 

Vollzeitäquivalente für Planungsverfahren Anzahl Vollzeitäquivalente 

vor Inkrafttreten 
des BTHG 

infolge des BTHG 

besetzt geplant 
Insgesamt 
darunter: 

___ 
 

___ 
 

___ 
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Pädagogen / Sozialarbeiter / therapeutische Fachkräfte 
(Vergütungsgruppe A11, E10, S15-TVöD) ___ ___ ___ 

Verwaltungskräfte / Sachbearbeiter 
(darunter liegende Vergütungsgruppe) ___ ___ ___ 

15b Wenn es vor dem BTHG noch keine Planungsverfahren gab: Wie viele Vollzeitäquivalente 
wurden für das Planungsverfahren infolge des BTHG bisher bereits geschaffen? Wie viele Voll-
zeitäquivalente sind geplant? (z. B. 3 halbe Stellen = 1,5 Vollzeitäquivalente) 

Vollzeitäquivalente für Planungsverfahren Anzahl Vollzeitäquivalente 
infolge des BTHG 

besetzt geplant 
Insgesamt 
darunter: 

___ 
 

___ 
 

Pädagogen / Sozialarbeiter / therapeutische Fachkräfte 
(Vergütungsgruppe A11, E10, S15-TVöD) ___ ___ 

Verwaltungskräfte / Sachbearbeiter 
(darunter liegende Vergütungsgruppe) ___ ___ 

16. Rechnen Sie mit Einsparungen in der Eingliederungshilfe infolge des neuen Planungsver-
fahrens durch das BTHG?  
Mehrfachnennung möglich 

 ja, durch einen zielgerichteten Einsatz des Personals 
 ja, durch den zielgerichteten Einsatz der Leistungsausgaben 
 ja, auf andere Weise, und zwar: ________________________________ 
 nein 

17. Wenn Sie mit Einsparungen rechnen: Wie hoch schätzen Sie diese im Verhältnis zu den zu-
sätzlich eingesetzten Personalmitteln ein? 
__ % der für neue Planungsverfahren eingesetzten Personalmittel 

18. Wenn Sie mit Einsparungen rechnen: Ab welchem Zeitpunkt rechnen Sie mit diesen Einspa-
rungen? 

 Einsparungen schon ab dem Jahr 2020 
 Einsparungen etwa ab dem Jahr 2022 
 Einsparungen erst ab dem Jahr 2024 oder später 

19. Bearbeiten Sie die Grundsicherung und die Eingliederungshilfe gemeinsam, wenn ein Leis-
tungsberechtigter Leistungen aus beiden Hilfen bezieht? Falls zutreffend: Wie viel Verwal-
tungsaufwand entsteht durch die Bearbeitung der Grundsicherung? 

 nein  ja, und zwar (bitte füllen Sie eine der folgenden Antwortmöglichkeiten aus): 

Die Bearbeitung der Grundsicherung nimmt ___% der tatsächlichen Arbeitszeit in Anspruch. 

Die Bearbeitung der Grundsicherung nimmt ___ Stunden pro Vollzeitwoche in Anspruch. 

F. Frauenbeauftragte und Werkstatträte in WfbM (§ 222 SGB IX) 
20. Wie viele (Haupt-)Werkstätten für behinderte Menschen gab es in den Jahren 2017 und 2018 

jeweils in Ihrem Zuständigkeitsgebiet? Für wie viele Leistungsberechtigte haben Sie zum 
Jahresende die Kostenträgerschaft in WfbM übernommen? Wie viele davon waren Frauen? 

WfbM zum 31.12.2017 zum 31.12.2018 

Anzahl der (Haupt-)Werkstätten ___ ___ 

Anzahl der Leistungsberechtigten in WfbM ___ ___ 

... davon Frauen ___ ___ 
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21. Wie viele Frauenbeauftragte in WfbM gab es jeweils in den Jahren 2017 und 2018 in Ihrem 
Zuständigkeitsgebiet? 
Im Jahr 2017 gab es in WfbM insgesamt ____ Frauenbeauftragte. 
Im Jahr 2018 gab es in WfbM insgesamt ____ Frauenbeauftragte. 

22. Welche Ausgaben waren mit den Leistungen für Frauenbeauftragte verbunden? (Bitte diffe-
renzieren Sie die einzelnen Kostenanteile nur soweit, wie Ihnen dies möglich ist.) 

Frauenbeauftragte Gesamtausgaben 
2017 (brutto) 

Gesamtausgaben 
2018 (brutto) 

Insgesamt 
davon: 

__________ € 
 

__________ € 
 

    ... Schulungs- und Qualifizierungskosten __________ € __________ € 

    ... Assistenzleistungen __________ € __________ € 

    ... Sachkosten __________ € __________ € 

    ... sonstige Ausgaben, und zwar: ___________ __________ € __________ € 

23. Wie viele Werkstatträte (nach § 227 SGB IX des BTHG) gab es am 31.12.2018 in Ihrem Zustän-
digkeitsgebiet? 
Im Jahr 2018 gab es insgesamt ____ Werkstatträte.  

24. Welche zusätzlichen Ausgaben sind Ihnen in den Jahren 2017 und 2018 jeweils durch die 
überregionale Interessenvertretung der Werkstatträte entstanden?  

Werkstatträte Gesamtausgaben 
2017 (brutto) 

Gesamtausgaben 
2018 (brutto) 

Insgesamt 
davon: 

__________ € 
 

__________ € 
 

    ... Assistenzleistungen __________ € __________ € 

    ... Sachkosten __________ € __________ € 

    ... sonstige Ausgaben, und zwar: ___________ __________ € __________ € 

25. Haben Sie abschließend weitere Anmerkungen oder Ergänzungen zu den finanziellen Aus-
wirkungen des BTHG? 

_________________________________________________________________________________ 

Ergänzende Unterlagen 
Noch eine letzte Bitte: 
Es wäre für uns hilfreich, wenn Sie uns ergänzend zu diesem Fragebogen Ihre detaillierte Kalkulation 
der Ausgaben in den Jahren 2017 und 2018 als Anlage zur Verfügung stellen. Für unsere Untersuchung 
sind insbesondere die kalkulierten Ausgaben für Personal für neue Planungsverfahren infolge des 
BTHG von Interesse. 
Ansprechpartner/in für Rückfragen: 

Name:  __________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

Drucksache 19/16470 Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode– 300 –

V
orabfassung – w

ird durch die endgültige Fassung ersetzt.
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Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3976

öffentlich

Datum: 27.02.2020

Dienststelle: Fachbereich 31

Bearbeitung: Frau Kaulhausen

Bau- und Vergabeausschuss 
Ausschuss für Inklusion

16.03.2020 
20.03.2020

Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Zielvereinbarung zur Herstellung von Barrierefreiheit zwischen dem 
Landschaftsverband Rheinland und den Verbänden von Menschen mit 
Behinderungen 
hier: sechster Zwischenbericht 

Kenntnisnahme:

Der sechste Zwischenbericht zum 30.11.2019 gemäß Artikel 2, Ziffer 3 der 
Zielvereinbarung zur Herstellung von Barrierefreiheit zwischen dem Landschaftsverband 
Rheinland und den Verbänden von Menschen mit Behinderungen wird gemäß Vorlage 
14/3976 zur Kenntnis genommen. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung



A l t h o f f



Worum geht es hier?   

 

 
 

In leichter Sprache 

 

Der LVR hat viele Häuser.  

Zum Beispiel: Büro-Häuser, Museen, Schulen oder Kliniken. 

 

Der LVR hat das Ziel: 

In den Häusern vom LVR soll es keine Barrieren  

für Menschen mit Behinderungen geben. 

 

Barrieren in Häusern sind zum Beispiel: 

Treppenstufen oder schmale Türen.  

Oder zu kleine Buchstaben  

oder schwere Wörter auf Schildern. 

 

Einmal im Jahr berichtet der LVR nun: 

Welche Barrieren hat der LVR beseitigt? 

 

Jetzt liegt schon der 6. Bericht vor. 

Darin beschreibt der LVR viele Projekte  

aus dem letzten Jahr gegen Barrieren: 

Zum Beispiel beim LVR in Deutz. 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-6153 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 

 



Zusammenfassung: 

 

Die Herstellung von Barrierefreiheit ist eine wesentliche Bedingung für eine 

gleichberechtigte, unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am Leben in der Gesellschaft. Gleichberechtigte Zugänglichkeit, wie sie im 

Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) manifestiert wird, ist ein Recht aller 

Menschen. Die Umsetzung der BRK hat für den LVR eine besondere Bedeutung. Dies 

kommt in der Resolution der 13. Landschaftsversammlung vom 14. Dezember 2011  

„Inklusion - Leitziel der Landschaftsversammlung Rheinland“ zum Ausdruck. 

 

Eine Folge dieser Resolution ist die im November 2013 geschlossene Zielvereinbarung zur 

Herstellung von Barrierefreiheit zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und den 

Verbänden von Menschen mit Behinderungen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, den 

Zugang und die Nutzung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 

und grundsätzlich ohne fremde Hilfe, zu erreichen. Gemeinsam mit den 

Behindertenverbänden wurden hierzu Lösungen entwickelt und Vorschläge zur 

Verbesserung der Barrierefreiheit der Gebäude im Bestand des LVR erarbeitet, die den 

Normen der Barrierefreiheit möglichst nahekommen. 

 

Nach Artikel 2 Abs. 3 der Zielvereinbarung hat sich der LVR verpflichtet, der LAG 

Selbsthilfe NRW - zur Weitergabe an die übrigen Verbände der Selbsthilfe - einmal 

jährlich den Umsetzungsstand der vereinbarten Maßnahmen mitzuteilen. 

 

Die Verwaltung legt der politischen Vertretung nun diesen sechsten -  mit der LAG 

abgestimmten - Zwischenbericht zur Kenntnis vor. Eine Kopie der textlichen Festlegung 

ist dieser Vorlage ebenfalls beigefügt. 



Begründung der Vorlage Nr. 14/3240: 

 

Zielvereinbarung zur Herstellung von Barrierefreiheit zwischen dem Landschaftsverband 

Rheinland und den Verbänden von Menschen mit Behinderungen 

 

hier: sechster Zwischenbericht 

 

Die Herstellung von Barrierefreiheit ist eine wesentliche Bedingung für eine 

gleichberechtigte, unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen am Leben in der Gesellschaft. Gleichberechtigte Zugänglichkeit, wie sie 

im Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) manifestiert wird, ist ein Recht 

aller Menschen. Die Umsetzung der BRK hat für den LVR eine besondere Bedeutung. Dies 

kommt in der Resolution der 13. Landschaftsversammlung vom 14. Dezember 2011  

„Inklusion - Leitziel der Landschaftsversammlung Rheinland“ zum Ausdruck. 

 

Eine Folge dieser Resolution ist die im November 2013 geschlossene Zielvereinbarung zur 

Herstellung von Barrierefreiheit zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und den 

Verbänden von Menschen mit Behinderungen. Ziel dieser Vereinbarung ist es, den 

Zugang und die Nutzung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 

und grundsätzlich ohne fremde Hilfe, zu erreichen. Gemeinsam mit den 

Behindertenverbänden wurden hierzu für die Gebäude der Zentralverwaltung Lösungen 

entwickelt und Vorschläge zur Verbesserung der Barrierefreiheit erarbeitet, die den 

Schutzzielen der Normen der Barrierefreiheit möglichst nahe kommen. 

 

Die Zielvereinbarung bezieht sich gemäß Artikel 1 zunächst auf die Verwaltungsgebäude 

in der Zentralverwaltung in Köln Deutz, konkret auf 

 

 das Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 

 das Horion Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 

 die Informations- und Bildungsstätte (IBS), wie vor, 

 das LVR-Haus, Ottoplatz 2 sowie 

 das Dienstgebäude Deutzer Freiheit 77. 

 

Darüber hinaus gilt die Zielvereinbarung als Rahmenvertrag für die Herstellung von 

Barrierefreiheit in allen Liegenschaften des LVR und seiner wie Eigenbetriebe geführten 

Einrichtungen. 

 

Nach Artikel 2 Abs. 3 der Zielvereinbarung hat sich der LVR verpflichtet, der LAG 

Selbsthilfe NRW- zur Weitergabe an die übrigen Verbände der Selbsthilfe- einmal jährlich 

zum 30.11. des Jahres, den Stand der Umsetzungsmaßnahmen mitzuteilen. 

 

Die Verwaltung hat die LAG Selbsthilfe NRW mit dem sechsten Zwischenbericht über den 

Stand der Maßnahmen unterrichtet. Für den Zwischenbericht wurden die mit den 

Verbänden vereinbarten Original-Handlungslisten verwandt und nur um eine Spalte mit 

der Information zum Umsetzungsstand ergänzt. 

 

 

 

 



Die Verwaltung legt der politischen Vertretung nun diesen sechsten -  mit der LAG 

abgestimmten - Zwischenbericht zur Kenntnis vor. Eine Kopie der textlichen Festlegung 

ist dieser Vorlage ebenfalls beigefügt.  

 

 

Im Auftrag  

 

S t ö l t i n g  



LVR-Dezernat Gebäude- und 
Liegenschaftsmanagement, 
Umwelt, Energie,  
Bauen für Menschen GmbH

Der sechste Bericht zum Stand der 
Umsetzung der Zielvereinbarung  
gemäß Artikel 2, Ziffer 3 der 

Zielvereinbarung zur Herstellung 
von Barrierefreiheit zwischen dem 
Landschaftsverband Rheinland und den 
Verbänden von Menschen mit Behinderungen 
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6. Bericht zum Stand der Umsetzung der Zielvereinbarung  
gemäß Artikel 2 (3)  
 
 
Zu Artikel 1 Geltungsbereich  
 

1. Verwaltungsgebäude in Köln Deutz 
 
Grundlage für die Herstellung der Barrierefreiheit in den Dienstgebäuden  
 

• Landeshaus, Kennedyufer 2 
• Horion Haus, Hermann-Pünder-Str. 1 
• Informations- und Bildungsstätte (IBS), Hermann-Pünder-Str. 1 (angemietetes Objekt) 
• LVR-Haus, Ottoplatz 2 
• Dienstgebäude Deutzer Freiheit 77 (angemietetes Objekt) 

 
sind die anliegenden abgestimmten Handlungslisten (Anlagen 1-5). Für die vergangenen Be-
richte der Jahre 2014 bis 2017 (Berichte 1-4) wurden die Listen jeweils um Statusspalten für 
mit näheren Informationen zum Umsetzungsstand ergänzt. 
Der dort angegebene Status: 
  
rot =        noch nicht umgesetzt 
gelb=       bereits abgestimmt 
grün=        umgesetzt 
 
bezieht sich auf die Handlungsempfehlungen, deren Umsetzung kurzfristig (KF= bis Ende 
2014) und mittelfristig (MF= bis Ende 2017) vereinbart war.  
 
Im fünften Bericht zum Jahresende 2018 und im nun vorliegenden sechsten Bericht sind die 
Listen nicht verändert und werden zukünftig nur noch nachrichtlich und der Vollständigkeit hal-
ber angefügt.  
Der gegenüber dem fünften Bericht veränderte Sachstand zu den wenigen noch nicht erledig-
ten Punkten wird unter Artikel 2; Maßnahmen und Erfüllungszeitraum, einzeln erläutert. Die 
Fortschreibung des Sachstands ist zur besseren Erkennbarkeit fettgedruckt. 
    

2. Gebäude in den Sondervermögen (Eigenbetriebe) 
 
Alle Kliniken haben zwischenzeitlich gemäß Zielvereinbarung Konzepte zur Barrierefreiheit ein-
schließlich Kostenschätzung vorgelegt. Die Konzepte, die jeweils die gesamten, teils weitläufi-
gen Gelände der Kliniken umfassen, wurden von externen Fachplanungsbüros aufgestellt und 
die Maßnahmen priorisiert. Die in den Barrierefreikonzepten dargelegten Maßnahmen werden 
von den Kliniken nun in eigener Zuständigkeit sukzessive umgesetzt. 
Alle Klinikstandorte werden langfristig barrierefrei in den Patienten- und Besucherbereichen ge-
staltet. Bei allen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen werden im Rahmen der Planung eigene 
Barrierefreikonzepte erstellt und umgesetzt.  
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Zu Artikel 2 Maßnahmen und Erfüllungszeit 
 

1. Verwaltungsgebäude in Köln Deutz (Zentralverwaltung)  
 
Landeshaus 
 
Außenbereich des Landeshauses 
Alle Punkte, den Außenbereich des Landeshauses betreffend, erforderten detaillierte Abstim-
mungen mit der Stadt Köln, die mittlerweile im Rahmen der Umgestaltung Rheinboulevard er-
folgt sind. Der erforderliche Antrag auf Änderung eines Denkmals nach § 9 Denkmalschutzge-
setz ist zwischenzeitlich ebenfalls genehmigt worden. Alle relevanten Abstimmungen mit den 
Verbänden der Menschen mit Behinderungen bezüglich der Ausführung der Maßnahmen sind 
bereits erfolgt.   
Der Gesamtzustand der Außenanlagen des Landeshauses macht neben der Verbesserung 
der Barrierefreiheit eine umfängliche Sanierungsmaßnahme erforderlich. In diese Gesamt-
maßnahme werden nun die Maßnahmen aus der Zielvereinbarung aus Gründen der bautechni-
schen, wirtschaftlichen und gestalterischen Zusammenhänge eingebunden. Für diese Maß-
nahme sind Beschlüsse der politischen Vertretung erforderlich, die im ersten Halb-
jahr 2020 eingeholt werden. 
 
Die für diese Gesamtmaßnahme erforderlichen politischen Beschlüsse werden in der ersten 
Hälfte des Jahres 2020 herbeigeführt, die Umsetzung ist ab Herbst 2020 geplant.  
 
1.2 Zuwegung für Blinde und Sehbehinderte und Rollstuhl nutzende Besucher vom 
Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus 
Dieses gesamte Maßnahmenpaket war ebenfalls Bestandteil der erfolgten Abstimmung mit der 
Stadt Köln. Eine Umsetzung der Maßnahmen auf den Flächen der Stadt Köln wurde von Seiten 
der Stadt mittelfristig nicht in Aussicht gestellt.  
Die Herrichtung der Zuwegung über das Grundstück des LVR, insbesondere die Sanierung der 
Rasenkantensteine als Orientierungslinie für Blinde, ist gemeinsam mit den oben beschriebe-
nen Maßnahmen im Außenbereich des Landeshauses nun in 2020 geplant.  
Die Umsetzung der geforderten getrennten und gesicherten Querung vor dem Horionhaus 
hatte die Stadt Köln abgelehnt. Nach weiteren Verhandlungen mit der Stadt konnte erreicht 
werden, dass der LVR diese Querung als eigene Maßnahme ausführen kann. Die Maßnahme 
wurde in 2019 umgesetzt. 
 
Horion Haus 
 
2.4 Blindenleitsystem zu den Toiletten im Erdgeschoss   
Die taktile Beschriftung soll in einem Gesamtkonzept für alle Gebäude der Zentralverwaltung 
umgesetzt werden. Hierzu sind noch Detailplanungen erforderlich. Die Umsetzung ist mittelfris-
tig geplant. Die Pforte gibt Hinweise zum Auffinden der Toiletten. 
Für das Horionhaus ist die Einführung eines digitalen Leitsystems für blinde Besu-
cherinnen und Besucher in Prüfung. Derzeit laufen Abstimmungen mit verschiedenen 
Anbietern zur Umsetzung einer Testinstallation.  
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IBS Informations- und Bildungsstätte 
 
Die Maßnahmen in den Räumlichkeiten des IBS sind abgeschlossen. 
Die noch offenen Punkte, im Wesentlichen die Zuwegung zum und innerhalb des Gebäudes, 
liegen nicht im direkten Einflussbereich des LVR.  
Die Punkte sind in die Fachplanung eingeflossen, die nun Grundlage für die Verhandlungen mit 
dem Vermieter ist. Für weitere Maßnahmen die Zuwegung betreffend, konnte kein Ein-
verständnis des Vermieters erzielt werden. Sollte sich das digitale Leitsystem im Ho-
rionhaus bewähren, kann es dann auch im Triangle eingesetzt werden und so die Zu-
wegung zum IBS verbessern. 
 
 
Deutzer Freiheit  
 
Die Räumlichkeiten sind vom LVR angemietet worden. Sämtliche Umbau-/ Änderungs- und Ge-
staltungswünsche im Gebäude oder an der Zuwegung waren daher mit dem Vermieter abzu-
stimmen. Als Einzelmaßnahme wurde bereits die Hörhilfe im Empfangsbereich installiert.  
Die übrigen Punkte sind in die Fachplanung eingeflossen, die Grundlage für die Ver-
handlungen mit dem Vermieter waren. Das Konzept zur Barrierefreiheit war dem 5. Be-
richt beigefügt. Die Maßnahmen aus diesem Konzept sind umgesetzt. 
 
 
Zu Artikel 3   Weitere Maßnahmen  
 
Die übrigen Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens 
 
Neben allen Neubauplanungen, bei denen immer ein detailliertes Barrierefrei-Konzept erstellt 
und mit den Schwerbehindertenvertretungen abgestimmt wird, hat sich der LVR verpflichtet, 
für alle Bestandsgebäude eine Machbarkeitsstudie zur Herstellung der Barrierefreiheit zu er-
stellen und notwendige Maßnahmen sukzessive umzusetzen. 
Derzeit sind die folgenden priorisierten Projekte im Bereich der Kultur- und Förderschulbauten 
in den angegebenen Planungs-/ Umsetzungsstadien. 
 
 
 
Kulturbauten: 
 
Für diese Liegenschaften liegen Gutachten von Fachplanern mit konkreten Handlungsempfeh-
lungen und Kostenschätzungen bzw. Kostenberechnungen vor. Teilweise sind die Planungen in 
der Umsetzung: 
 

• LVR-Freilichtmuseum Kommern  
Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen und eingeweiht. 
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• LVR-Freilichtmuseum Lindlar  

die Maßnahme ist bis auf eine noch auszuführende neue Überbrückung eines Baches 
abgeschlossen.  

 
• LVR-Landesmuseum Bonn     

in Ausführung  
 

o Die Vorstellung des Barrierefreikonzeptes bei den örtlich vertretenen Interessen-
gemeinschaften der Menschen mit Behinderungen hat stattgefunden.  

o Teile des Konzeptes sind bereits umgesetzt. Hierzu gehört die barrierefreie Ge-
staltung der Außengastronomie und des Vorplatzes.  

o Darüber hinaus hat ein Workshop zur Neugestaltung des Museums hin zu einem 
inklusiven, barrierearmen Gebäude und Museumskonzeption stattgefunden.  

o Mit der weiteren Planung und Umsetzung sind nach Beschlussfassung durch die 
politischen Gremien Fachplanungsbüros beauftragt.  

o Die Umsetzung erfolgt bei laufendem Museumsbetrieb stufenweise bis 2022 
o Als erster Bauabschnitt wird ab April 2019 eine neue barrierefreie Aufzugsanlage 

eingebaut, die alle Geschosse des Museums barrierefrei erschließen wird. Eben-
falls im Zuge des ersten Bauabschnitts wird das Foyer und der Ausstellungsbe-
reich im Erdgeschoss neu geordnet und hier im Besonderen die Belange eines 
inklusiven und barrierefreien Empfangs der Besucherinnen und Besucher berück-
sichtigt. Dazu gehören u.a. die Einrichtung von Garderoben und Schließfächern 
sowie eines barrierefreien WCs im Erdgeschoss. Die Maßnahme wird voraus-
sichtlich im Mai 2020 fertiggestellt. 
 

• Max-Ernst-Museum Brühl 
in Planung und Abstimmung 
 

o Für die weitere Planung und Umsetzung des Barrierefreikonzeptes wurde ein 
Evakuierungskonzept aufgestellt und mit den zuständigen Behörden ab-
gestimmt. Insbesondere die zulässige Anzahl von rollstuhlnutzenden 
Besucher*innen in der im Untergeschoss liegenden Versammlungsstätte 
sollte hier geregelt werden und wurde einvernehmlich auf acht Perso-
nen festgelegt. So können 2 % der vorhandenen Plätze von Personen, 
die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, genutzt werden. Die baurechtli-
che Forderung von 1% (gemäß Versammlungsstättenverordnung und 
Bauordnung NRW, sowie DIN 18040) wird damit deutlich übererfüllt. 

o Aufgrund der hohen architektonischen Qualität des Gebäudes ist der Urheber-
rechtschutz in besonderer Weise zu berücksichtigen, daher sind weitere um-
fangreiche Abstimmungen erforderlich.   

o Die Vorstellung des Barrierefreikonzeptes bei den örtlich vertretenen Interessen-
gemeinschaften der Menschen mit Behinderungen hat im Januar 2020 statt-
gefunden. Das Konzept wurde allgemein begrüßt. 

o Parallel dazu werden schon sukzessive Teilmaßnahmen des Konzeptes umge-
setzt. So wird im Zuge der Sanierung des Plattenbelages auf dem Vorplatz im 
Frühjahr 2020 auch das Blindenleitsystem realisiert.  
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• LVR-Freilichtmuseum Lindlar  

die Maßnahme ist bis auf eine noch auszuführende neue Überbrückung eines Baches 
abgeschlossen.  

 
• LVR-Landesmuseum Bonn     

in Ausführung  
 

o Die Vorstellung des Barrierefreikonzeptes bei den örtlich vertretenen Interessen-
gemeinschaften der Menschen mit Behinderungen hat stattgefunden.  

o Teile des Konzeptes sind bereits umgesetzt. Hierzu gehört die barrierefreie Ge-
staltung der Außengastronomie und des Vorplatzes.  

o Darüber hinaus hat ein Workshop zur Neugestaltung des Museums hin zu einem 
inklusiven, barrierearmen Gebäude und Museumskonzeption stattgefunden.  

o Mit der weiteren Planung und Umsetzung sind nach Beschlussfassung durch die 
politischen Gremien Fachplanungsbüros beauftragt.  

o Die Umsetzung erfolgt bei laufendem Museumsbetrieb stufenweise bis 2022 
o Als erster Bauabschnitt wird ab April 2019 eine neue barrierefreie Aufzugsanlage 

eingebaut, die alle Geschosse des Museums barrierefrei erschließen wird. Eben-
falls im Zuge des ersten Bauabschnitts wird das Foyer und der Ausstellungsbe-
reich im Erdgeschoss neu geordnet und hier im Besonderen die Belange eines 
inklusiven und barrierefreien Empfangs der Besucherinnen und Besucher berück-
sichtigt. Dazu gehören u.a. die Einrichtung von Garderoben und Schließfächern 
sowie eines barrierefreien WCs im Erdgeschoss. Die Maßnahme wird voraus-
sichtlich im Mai 2020 fertiggestellt. 
 

• Max-Ernst-Museum Brühl 
in Planung und Abstimmung 
 

o Für die weitere Planung und Umsetzung des Barrierefreikonzeptes wurde ein 
Evakuierungskonzept aufgestellt und mit den zuständigen Behörden ab-
gestimmt. Insbesondere die zulässige Anzahl von rollstuhlnutzenden 
Besucher*innen in der im Untergeschoss liegenden Versammlungsstätte 
sollte hier geregelt werden und wurde einvernehmlich auf acht Perso-
nen festgelegt. So können 2 % der vorhandenen Plätze von Personen, 
die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, genutzt werden. Die baurechtli-
che Forderung von 1% (gemäß Versammlungsstättenverordnung und 
Bauordnung NRW, sowie DIN 18040) wird damit deutlich übererfüllt. 

o Aufgrund der hohen architektonischen Qualität des Gebäudes ist der Urheber-
rechtschutz in besonderer Weise zu berücksichtigen, daher sind weitere um-
fangreiche Abstimmungen erforderlich.   

o Die Vorstellung des Barrierefreikonzeptes bei den örtlich vertretenen Interessen-
gemeinschaften der Menschen mit Behinderungen hat im Januar 2020 statt-
gefunden. Das Konzept wurde allgemein begrüßt. 

o Parallel dazu werden schon sukzessive Teilmaßnahmen des Konzeptes umge-
setzt. So wird im Zuge der Sanierung des Plattenbelages auf dem Vorplatz im 
Frühjahr 2020 auch das Blindenleitsystem realisiert.  
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•  Industriemuseum Schauplatz Bergisch Gladbach  

Die Maßnahme wurde im Wesentlichen in 2019 umgesetzt (siehe auch anlie-
gende Presseberichterstattung und Fotodokumentation)  
 
Industriemuseum Schauplatz Ratingen 
 

o Die Vorstellung des Barrierefreikonzeptes bei den örtlich vertretenen Interessen-
gemeinschaften der Menschen mit Behinderungen ist erfolgt. 

 
o Es sind noch Klärungen mit der Denkmalpflege und dem Brandschutzkonzepter-

steller erforderlich, daher verzögert sich die Umsetzung. 
 
 
 

• Kulturzentrum Abtei Brauweiler 
Konzept liegt vor, Abstimmung erfolgt, Umsetzung in Abschnitten ab 2020 geplant 
 

o Die Vorstellung des Barrierefreikonzeptes bei den örtlich vertretenen Interessen-
gemeinschaften der Menschen mit Behinderungen hat stattgefunden.  

o Aufgrund des Umfangs der Maßnahmen ist die politische Vertretung zu beteili-
gen. Die erforderliche Beschlussfassung ist in 2019 erfolgt. 

o Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt, die Maßnahme wird vo-
raussichtlich in 2020/2021 umgesetzt. 

 
• LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg 

Der Museumsstandort wird im Rahmen der Neukonzeption ‚Vision 2020‘ barrierefrei ge-
plant. Die Entwurfsplanung ist bereits abgestimmt. Ein entsprechender Durchführungs-
beschluss der politischen Gremien liegt vor. Die Baugenehmigung liegt mittlerweile vor. 
Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich ab Herbst 2020 bis 2023 
geplant. 

 
 
Förderschulen: 
 
Alle Schulstandorte sollen langfristig barrierefrei gestaltet werden. Grundsätzlich sollen die er-
forderlichen Maßnahmen im Zuge von anstehenden Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen mit 
geplant und umgesetzt werden. Derzeit konzentrieren sich die Aktivitäten auf die Pro-
jekte, die mit Mitteln des Förderprogramms des Landes NRW ‚Gute Schule 2020‘ fi-
nanziert werden. 
 
Abgeschlossen sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an folgenden Schul-
standorten: 

 
• Christophorusschule Bonn, Waldenburger Ring  
• Helen-Keller-Schule Essen, Tonstr. 

 
In Umsetzung, bzw. mit geplanten Baubeginn in 2020 der Bauarbeiten im Zuge von Sanie-
rungsmaßnahmen oder Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen sind die Barrierefreikonzepte 
an folgenden Standorten: 
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Abgeschlossen sind die Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an folgenden Schul-
standorten: 

 
• Christophorusschule Bonn, Waldenburger Ring  
• Helen-Keller-Schule Essen, Tonstr. 

 
In Umsetzung, bzw. kurz vor Beginn der Bauarbeiten im Zuge von Sanierungsmaßnahmen o-
der Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen sind die Barrierefreikonzepte an folgenden Stand-
orten: 
 

• Kurt-Schwitters-Schule Düsseldorf, Gräulinger Str. 
 
Für die folgenden Schulstandorte liegen Konzepte zur Verbesserung der Barrierefreiheit vor. 
Die Umsetzung erfolgt sukzessive in 2018 bis 2020. 
 

• Karl-Tiedenberg-Schule Düsseldorf, Lärchenweg (in Umsetzung) 
• Max-Ernst-Schule Euskirchen, Augenbroicher Str. (in Umsetzung) 
• Christy-Brown-Schule Duisburg, Kalthoffstr. (in Planung) 
• Donatusschule Brauweiler, Donatusstr. (in Planung) 
• Louis-Braille-Schule Düren, Meckerstr. (in Planung) 
• Schule am Volksgarten Düsseldorf, Brinkmannstr. (in Umsetzung) 
• Luise-Leven-Schule Krefeld, Lobbericher Str. (in Planung) 
• Paul-Klee-Schule Leichlingen (in Planung) 

 
 

 
Weitere Barrierefreikonzepte für Schulstandorte des LVR werden mittelfristig nach 
einer Prioritätenliste erstellt und im Zuge von anstehenden Sanierungs- Um- oder Er-
weiterungsmaßnahmen umgesetzt. Derzeit werden zunächst die oben genannten 
Maßnahmen, die teilweise über das Förderprogramm des Landes NRW (Gute Schule 
2020) finanziert werden, bevorzugt umgesetzt. 
 
 
Weitere Liegenschaften im Kultur- und Schulbereich werden derzeit in Abstimmung mit den 
Fachbereichen untersucht und deren Umsetzung für die folgenden Jahre priorisiert. 
 
Darüber hinaus wird grundsätzlich in allen Liegenschaften, in denen größere Umbau- oder Sa-
nierungsarbeiten geplant sind, die Barrierefreiheit der Liegenschaft überprüft und ggf. nach Er-
fordernis angepasst.   
 
Kontinuierliche Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Im Oktober 2014 und August 2015 wurden alle mit der Planung und Ausführung von Baumaß-
nahmen betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von Inhouse-Schulungen wei-
tergebildet. In 2016 haben einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vertieften Schulungen 
der Architektenkammer teilgenommen.    
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Darüber hinaus hat eine Planerin des Fachbereichs 31 die Sachverständigenausbildung erfolg-
reich abgeschlossen. Die ausgebildeten Fachplanerinnen haben auch im Laufe des Jahres 2019 
wieder an Fachforen zum barrierefreien Bauen teilgenommen, um im fachlichen Austausch zu 
bleiben und die Kenntnisse kontinuierlich zu aktualisieren. Über die Teilnahme an den Sit-
zungen des Fachbeirates für Barrierefreiheit, Zugänglichkeit und Wohnen beim MAGS 
(Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales) wird ebenfalls die fachliche Ent-
wicklung verfolgt. 
 
 
Zu Artikel 4 und 5  
Obliegenheit der Verbände und Zusammenarbeit und Nichterfüllung  
 
Da die Zielvereinbarung in diesen Punkten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Partnerverbände einer weiteren Konkretisierung bedurfte, wurde mit 
dem 3. Bericht zur Umsetzung, November 2016  an dieser Stelle ein Verfahren, das im Vorfeld 
auch mit der LAG Selbsthilfe NRW abgestimmt wurde, vereinbart: bei der Planung und Abstim-
mung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit sollen mit der folgenden Regelung insbesondere die 
Bedarfe der tatsächlichen Nutzer- und Besuchergruppen der Liegenschaften vor Ort in den 
Blick genommen werden:  
 

• Für alle Maßnahmen im Bereich der Förderschulen werden die standortbezogenen Ent-
wurfsplanungen des GLM zur Barrierefreiheit den jeweiligen Schülermitverwaltungen o-
der Schulkonferenzen vorgestellt und zur Kenntnis- und Stellungnahme zur Verfügung 
gestellt. Zudem erfolgt eine Abstimmung mit der zuständigen Schwerbehindertenvertre-
tung.  

 
• Für alle Maßnahmen im Bereich Kultur werden die durch externe Fachplaner und Fach-

planerinnen erarbeiteten Konzepte im Zuge der Entwurfsplanung den Vertreterinnen 
und Vertretern der Partnerverbände der Zielvereinbarung vorgestellt. Vor dieser Bera-
tung sollen zudem am jeweiligen Standort der Einrichtung aktive Selbstvertretungsor-
ganisationen oder Selbsthilfezusammenschlüssen von Menschen mit Behinderungen 
(z.B. kommunale Behindertenbeiräte) Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.  

 
Über den Fortgang der Planungen und Umsetzungen auch im Bereich der Förderschulen und 
der Kulturdienststellen wird weiter jährlich gegenüber der politischen Vertretung des LVR und 
den Partnerverbänden der Zielvereinbarung berichtet.  
 
 
Landschaftsverband Rheinland 
Dezernat 3 
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, RBB im Februar 2019 
 
 
Anlagen: 
 

• Tabelle ‚Herstellung der Barrierefreiheit-Ziele 2020‘  
• Tabellen der Gebäude der Zentralverwaltung, Anlagen 1-5 
• Fotos der Liegenschaft Industriemuseum Schauplatz Bergisch Gladbach 
• Pressebericht zur Liegenschaft Industriemuseum Schauplatz Bergisch Gladbach  
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LVR-Industriemuseum, Schauplatz Bergisch Gladbach 
Verbesserung der Barrierefreiheit
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LVR-Zentralverwaltung, Deutzer Freiheit 
Verbesserung der Barrierefreiheit
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LVR-Landeshaus
Umsetzungsstand

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 2 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LANDESHAUS

Die Plattierung der Rampenanlage müsste überarbeitet werden.

X

Die Planung ist abgeschlossen; eine 
Genehmigung liegt vor; Umsetzung nach 
Abschluss der Maßnahme "Rheinboulevard" 
(vorauss. 2016). Nov. 2016: Die Maßnahme 
befindet sich aktuell ind er Umsetzung (siehe 
Bericht und Fotos). 

Bei der Gelegenheit ist zu überprüfen, ob die Ruhepodeste DIN-gerecht 
ausgearbeitet werden können, auf 150 cm Länge und x 120 cm Breite X wie vor

Für blinde und sehbehinderte Besucher ist die Rampe unten vor und oben 
nach dem Antritt über die gesamte Breite mit einem 60 cm tiefen, 
kontrastierenden Noppenfeld in Laufrichtung auszustatten. X wie vor

Bei Gelegenheit der Renovierung der Rampe sollte auch abgesprochen 
werden, ob nicht beidseits oder zumindest einseitig – zum Strauchbeet 
hin – Handläufe in 85 cm Höhe angebracht werden; diese müssten 
jeweils vor und nach der Neigung 30 cm waagerecht in 85 cm Höhe an- 
bzw. auslaufen.

X X
Von der Umsetzung wird abgesehen, da ein 
Handlauf die Zufahrt des Krankenwages 
behindern würde.

Ebenso sollte im Zuge einer Renovierung die blendfreie Beleuchtung der 
Rampe mitbedacht werden. X Pollerleuchten sind vorhanden.

Sofern bei Gelegenheit der Renovierung der Rampe die Plattierung 
insgesamt erneuert werden sollte, sollte das zum Einsatz kommende 
Material mit Rollstuhlnutzern aus diesem Verhandlungskreis abgestimmt 
werden.

X LAG wurde über Planung in Ktn. gesetzt (siehe 
anliegende Email).

1.4 Die Zuwegung von der Rampe zum Haupteingang
Vom Auffindestreifen aus Noppenplatten oben an der Rampe aus müsste 
ein Leitstreifen aus kontrastierenden Rippenplatten Richtung Ecke des 
Landeshauses führen und dort in einen 60 cm tiefen Auffindestreifen aus 
Rippenstruktur zwischen Hauswand und Säule münden. Auch wenn ab 
hier die Hausfront als (innerer) Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
dienen kann, wäre es gleichwohl zu überlegen, ob es dem Landeshaus 
als Hauptsitz einer für behinderte Menschen tätigen Behörde nicht 
adäquat wäre, eine eindeutige Zuwegung/Leitlinie aus Rippenplatten o.ä. 
bis zum Haupteingang zu führen.

X Siehe hierzu Text im Bericht. 

1.5 Treppenanlage – außen

Die Treppenanlage außen ist mit einem Handlauf auszustatten. Es bietet 
sich an, diesen mittig auf der Anlage anzubringen, da dann Links- und 
Rechtshänder die Wahl hätten, wie sie den Handlauf benutzen wollen. X

Eine Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde ist erfolgt; eine 
Genehmigung liegt vor; Umsetzung nach 
Fertigstellung der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: wie vor. 

Der Handlauf sollte aus zwei Handläufen in unterschiedlicher Höhe 
bestehen, der untere für Kinder und Kleinwüchsige in 65 – 70 cm Höhe, 
der obere in 85 – 90 cm Höhe.

x Siehe hierzu Text im Bericht. 

Anfang und Ende der Handläufe sollten kontrastreich kenntlich gemacht 
werden und jeweils einen 30 cm langen Vor- bzw. Auslauf in 85 cm Höhe 
vor der ersten und nach der letzten Stufe haben.

x wie vor

Die Handläufe sollten taktil erfassbar beschildert werden, etwa mit 
Hinweis auf das Landeshaus, in Braille- und Pyramidenschrift und nach 
Absprache mit den VertreterInnen der Blinden und Sehbehinderten.

x wie vor

Am besten alle Stufen, aber zumindest die erste und letzte Stufe sind im 
Bereich der Tritt- und der Setzstufe mit einer 4 cm tiefen über die 
gesamte Breite der Treppe laufenden Kontrastkante auszustatten. x wie vor

Die Treppenanlage ist unten vor der ersten Stufe aber vor allem oben vor 
der ersten Stufe abwärts durch ein über die gesamte Breite der Treppe 
kontrastierendes/verlaufendes Noppenfeld als Aufmerksamkeitsfeld 
gegen Absturz zu sichern.

x wie vor

Von dem oberen Aufmerksamkeitsfeld muss ein Leitstreifen aus 
Rippenplatten o.ä. zum Haupteingang führen. x wie vor

2. Innenbereich des Landeshauses
2.1 Haupteingang – Nordseite
Damit blinde und sehbehinderte Besucher den Haupteingang problemlos 
ausfindig machen können, ist er durch ein 60 cm tiefes über die Breite 
der Eingangstür verlegtes Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten im 
Abstand von 30 cm zur Tür kenntlich zu machen. X

Eine umfangreiche Sanierung der 
Außenanlagen (Plattenbelag) ist derzeit in der 
Vorplanung. Die Ausführung steht in 
Abhängigkeit mit der Umsetzung der 
Maßnahme "Rheinboulevard" (voraus. 2016). 
November 2016: siehe oben - die 
Maßnamhme verschiebt sich auf 2017/2018.

Hausnummer und Namenschilder müssen blendfrei und kontrastreich aus 
Sitzposition lesbar sein.

X X

erscheint nicht erforderlich, da Besucher i. d. 
R. wissen, zu welchem Dienstgebäude sie 
gehen. Ansonsten steht ein Pförtner für 
Auskünfte jederzeit zur Verfügung. 
Zurückgestellt

Der Weg zwischen der äußeren und der inneren Tür des Windfangs sowie 
der Abzweig zum Pförtner muss eine auf dem Fußboden taktil und 
optisch kontrastreich erfassbare Wegeführung erhalten. Denkbar wäre 
hier beispielsweise die Verwendung von mit taktilen und kontrastreichen 
Elementen ausgestatteten Matten.

X

Die Glasflächen der Außen- und Innentür des Windfangs sowie aller im 
Gebäude befindlichen gläsernen Zwischentüren sind jeweils im Bereich 
unten von 40 – 70 cm und oben von 120 – 160 cm Höhe kontrastreich zu 
kennzeichnen und zwar am besten mit einem weißen und schwarzen 10 
cm hohen Muster, um in jedem Fall einen Kontrast zu den wechselnden 
Umgebungsfarben herzustellen.

X

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 2 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LANDESHAUS

Die Plattierung der Rampenanlage müsste überarbeitet werden.

X

Die Planung ist abgeschlossen; eine 
Genehmigung liegt vor; Umsetzung nach 
Abschluss der Maßnahme "Rheinboulevard" 
(vorauss. 2016). Nov. 2016: Die Maßnahme 
befindet sich aktuell ind er Umsetzung (siehe 
Bericht und Fotos). 

Bei der Gelegenheit ist zu überprüfen, ob die Ruhepodeste DIN-gerecht 
ausgearbeitet werden können, auf 150 cm Länge und x 120 cm Breite X wie vor

Für blinde und sehbehinderte Besucher ist die Rampe unten vor und oben 
nach dem Antritt über die gesamte Breite mit einem 60 cm tiefen, 
kontrastierenden Noppenfeld in Laufrichtung auszustatten. X wie vor

Bei Gelegenheit der Renovierung der Rampe sollte auch abgesprochen 
werden, ob nicht beidseits oder zumindest einseitig – zum Strauchbeet 
hin – Handläufe in 85 cm Höhe angebracht werden; diese müssten 
jeweils vor und nach der Neigung 30 cm waagerecht in 85 cm Höhe an- 
bzw. auslaufen.

X X
Von der Umsetzung wird abgesehen, da ein 
Handlauf die Zufahrt des Krankenwages 
behindern würde.

Ebenso sollte im Zuge einer Renovierung die blendfreie Beleuchtung der 
Rampe mitbedacht werden. X Pollerleuchten sind vorhanden.

Sofern bei Gelegenheit der Renovierung der Rampe die Plattierung 
insgesamt erneuert werden sollte, sollte das zum Einsatz kommende 
Material mit Rollstuhlnutzern aus diesem Verhandlungskreis abgestimmt 
werden.

X LAG wurde über Planung in Ktn. gesetzt (siehe 
anliegende Email).

1.4 Die Zuwegung von der Rampe zum Haupteingang
Vom Auffindestreifen aus Noppenplatten oben an der Rampe aus müsste 
ein Leitstreifen aus kontrastierenden Rippenplatten Richtung Ecke des 
Landeshauses führen und dort in einen 60 cm tiefen Auffindestreifen aus 
Rippenstruktur zwischen Hauswand und Säule münden. Auch wenn ab 
hier die Hausfront als (innerer) Leitstreifen für Blinde und Sehbehinderte 
dienen kann, wäre es gleichwohl zu überlegen, ob es dem Landeshaus 
als Hauptsitz einer für behinderte Menschen tätigen Behörde nicht 
adäquat wäre, eine eindeutige Zuwegung/Leitlinie aus Rippenplatten o.ä. 
bis zum Haupteingang zu führen.

X Siehe hierzu Text im Bericht. 

1.5 Treppenanlage – außen

Die Treppenanlage außen ist mit einem Handlauf auszustatten. Es bietet 
sich an, diesen mittig auf der Anlage anzubringen, da dann Links- und 
Rechtshänder die Wahl hätten, wie sie den Handlauf benutzen wollen. X

Eine Abstimmung mit der 
Denkmalschutzbehörde ist erfolgt; eine 
Genehmigung liegt vor; Umsetzung nach 
Fertigstellung der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: wie vor. 

Der Handlauf sollte aus zwei Handläufen in unterschiedlicher Höhe 
bestehen, der untere für Kinder und Kleinwüchsige in 65 – 70 cm Höhe, 
der obere in 85 – 90 cm Höhe.

x Siehe hierzu Text im Bericht. 

Anfang und Ende der Handläufe sollten kontrastreich kenntlich gemacht 
werden und jeweils einen 30 cm langen Vor- bzw. Auslauf in 85 cm Höhe 
vor der ersten und nach der letzten Stufe haben.

x wie vor

Die Handläufe sollten taktil erfassbar beschildert werden, etwa mit 
Hinweis auf das Landeshaus, in Braille- und Pyramidenschrift und nach 
Absprache mit den VertreterInnen der Blinden und Sehbehinderten.

x wie vor

Am besten alle Stufen, aber zumindest die erste und letzte Stufe sind im 
Bereich der Tritt- und der Setzstufe mit einer 4 cm tiefen über die 
gesamte Breite der Treppe laufenden Kontrastkante auszustatten. x wie vor

Die Treppenanlage ist unten vor der ersten Stufe aber vor allem oben vor 
der ersten Stufe abwärts durch ein über die gesamte Breite der Treppe 
kontrastierendes/verlaufendes Noppenfeld als Aufmerksamkeitsfeld 
gegen Absturz zu sichern.

x wie vor

Von dem oberen Aufmerksamkeitsfeld muss ein Leitstreifen aus 
Rippenplatten o.ä. zum Haupteingang führen. x wie vor

2. Innenbereich des Landeshauses
2.1 Haupteingang – Nordseite
Damit blinde und sehbehinderte Besucher den Haupteingang problemlos 
ausfindig machen können, ist er durch ein 60 cm tiefes über die Breite 
der Eingangstür verlegtes Aufmerksamkeitsfeld aus Noppenplatten im 
Abstand von 30 cm zur Tür kenntlich zu machen. X

Eine umfangreiche Sanierung der 
Außenanlagen (Plattenbelag) ist derzeit in der 
Vorplanung. Die Ausführung steht in 
Abhängigkeit mit der Umsetzung der 
Maßnahme "Rheinboulevard" (voraus. 2016). 
November 2016: siehe oben - die 
Maßnamhme verschiebt sich auf 2017/2018.

Hausnummer und Namenschilder müssen blendfrei und kontrastreich aus 
Sitzposition lesbar sein.

X X

erscheint nicht erforderlich, da Besucher i. d. 
R. wissen, zu welchem Dienstgebäude sie 
gehen. Ansonsten steht ein Pförtner für 
Auskünfte jederzeit zur Verfügung. 
Zurückgestellt

Der Weg zwischen der äußeren und der inneren Tür des Windfangs sowie 
der Abzweig zum Pförtner muss eine auf dem Fußboden taktil und 
optisch kontrastreich erfassbare Wegeführung erhalten. Denkbar wäre 
hier beispielsweise die Verwendung von mit taktilen und kontrastreichen 
Elementen ausgestatteten Matten.

X

Die Glasflächen der Außen- und Innentür des Windfangs sowie aller im 
Gebäude befindlichen gläsernen Zwischentüren sind jeweils im Bereich 
unten von 40 – 70 cm und oben von 120 – 160 cm Höhe kontrastreich zu 
kennzeichnen und zwar am besten mit einem weißen und schwarzen 10 
cm hohen Muster, um in jedem Fall einen Kontrast zu den wechselnden 
Umgebungsfarben herzustellen.

X
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Der Pfortenbereich muss mit einer technischen Hörhilfe  für schwerhörige 
Besucher (induktiven Höranlage) ausgestattet werden. Diese ist mit dem 
Deutschen Schwerhörigenbund, LV NRW e.V. abzustimmen, damit eine 
für die Örtlichkeit und den Zweck geeignete Technik zum Einsatz kommt. X

2.2 Orientierung im Gebäude
Was die Beschilderung an den Mitarbeiterbüros angeht, so gibt es hier 
folgende Verbesserungswünsche: Für blinde/sehbehinderte Besucher 
sollten die Ziffern der Bürokennung in Braille- und in Pyramidenschrift 
(in erhabenen Ziffern) ergänzt werden. Zusätzlich besteht der Wunsch, 
dass die aufgeführten Namen der MitarbeiterInnen der jeweiligen Büros 
ebenfalls fett gedruckt werden, um auch Besuchern mit Sehbehinderung 
eine persönliche Ansprache ihrer jeweiligen GesprächspartnerInnen zu 
ermöglichen.

x

Klebefolien für die vorhandenen Schilder. 
Abstimmung mit LAG: sukzessive Umsetzung 
erstmals bei Räumen, die erfahrungsgemäß 
von Blinden/Sehbehinderten besucht werden. 

Zur Orientierung für alle Besucher, aber insbesondere für blinde und 
sehbehinderte, wäre es wünschenswert, wenn im Foyer ein optisch und 
taktil kontrastreicher Reliefplan als Übersicht zum Gebäude installiert 
würde.

x

Im Zuge der mittelfristig geplanten 
Renovierung der Erdgeschossbereiche im 
Landeshaus wird die Umsetzung 
berücksichtigt.

2.3 Aufzüge
Grundsätzlich benutzen blinde und sehbehinderte Besucher die Wände 
als innere Leitlinie zur Orientierung im Raum. Um die Aufzugsanlage 
ausfindig machen zu können, sollte hier ein 60 cm x 60 cm großes Feld 
aus Noppen unterhalb des Anforderungsknopfes für den Aufzug ab der 
Wand Richtung Raummitte installiert werden, welches in einen quer über 
die gesamte Flurbreite verlegten Auffindestreifen aus kontrastierender 
Rippenstruktur (Rippenverlauf in Hauptgehrichtung) mündet, 
kontrastierend zur Umgebungsplattierung. (Entsprechend DIN 32984 
„Auffinden seitlich gelegener Ziele“)

X Die Maßnahme ist umgesetzt.

Der Anforderungsknopf außen, benötigt eine Beschriftung in Braille- und 
Pyramidenschrift, seitlich neben dem Bedienelement und muss selbst 
eine taktil-kontrastreich/erhabene und farblich kontrastreiche Oberfläche 
haben.

X
Details müssen noch mit den Vertretern der 
Verbände abgestimmt werden. Nov. 2016: die 
Maßnahme ist umgesetzt.  

Grundsätzlich ist der Aufzug bereits barrierefrei nachgerüstet worden. 
Überarbeitet werden müssen aber noch die Texte der Sprachausgabe für 
Blinde und Sehbehinderte (etwa: „Erdgeschoss, Ausgang nach rechts“) 
und die optischen Angaben u.a. im Notfall für Schwerhörige und 
Gehörlose (etwa: „Hilfe kommt“)

X
wird geprüft; 2015: "Hilfe Kommt" -Anzeige 
ist vorhanden. Nov. 2016: die Maßnahme ist 
umgesetzt.  

2.4 Die Treppenanlagen im Landeshaus
Die Oberflächen sämtlicher Handläufe müssen überarbeitet werden, da 
durch das beschädigte bzw. aufgerissene Oberflächenmaterial 
Verletzungsgefahr für die Personen besteht, die wegen Unsicherheiten im 
Gehen auf die durchgängige Nutzung der Handläufe angewiesen sind.

X 2017: Die Probesanierung war erfolgreich- 
Umsetzung in 2018 geplant. 

Auch an den Kurven der Handläufe bei Treppenabsätzen muss die 
Möglichkeit geschaffen werden, den nächsten Treppenabsatz ohne das 
Absetzen der Hand zu erreichen. Zurzeit werden die Finger jeweils 
zwischen dem Handlauf und den Trägerrohren der 
Treppenhauskonstruktion eingeklemmt oder angestoßen.

X

Eine Anpassung des vorhandenen Handlaufs 
ist konstruktiv nicht möglich. Die taktile 
Erfassbarkeit des Handlaufendes wird in 2018 
umgesetzt.

Ganz gefährlich ist es zur Zeit – für jeden Besucher, der darauf nicht 
gefasst ist – die Tatsache, dass die Handläufe jeweils unten zu den 
Podesten bzw. zum Fond im Erdgeschoss hin, unverhofft bereits auf der 
letzten Stufen enden und man beim letzten Schritt bereits ins Leere 
greift. Auch hier muss die 30 cm lange, in 85 cm Höhe waagerechte 
Installierung des Handlaufs dringend erfolgen.

X

Eine Anpassung des vorhandenen Handlaufs 
ist konstruktiv nicht möglich. Die taktile 
Erfassbarkeit des Handlaufendes wird in 2018 
umgesetzt.

Was die optische Gestaltung des Bodenbelags der Treppenanlagen 
angeht, so ist folgende Veränderung vorzunehmen: Von oben kommend 
zu den Podesten und  zum Fond im Erdgeschoss hin, verursacht der 
Treppenbelag aus grauem Noppengummi für Sehbehinderte eine 
optische Täuschung, weil mit dem Gummibelag der Treppe in den 
Marmorbereich der Treppenabsätze hinein der Eindruck erweckt wird, als 
folge eine weitere Stufe. Dieser Teil des Noppenbelags auf den Podesten 
muss bis zu den Setzstufen eingekürzt werden und die Marmorfarbe des 
Podestes erhalten.

X

In Abstimmung mit den 
Behindertenverbänden ist eine Lösung 
erarbeitet und umgesetzt worden. Der Teil des 
Noppenbelages wurde optisch und taktil 
abgesetzt.

Vor allem oben an den Treppenanlagen und zu den Podesten hin, aber 
nach der DIN 32984 auch unten vor den jeweils ersten Stufen müssen 
taktil erfassbare Aufmerksamkeitsfelder mit z.B. Noppenstruktur in 60 
cm Tiefe installiert werden.

X wie vor

Jeweils die erste und letzte Stufe der Treppenanlagen und die zu den 
Podesten angrenzenden Stufen sind kontrastreich zu markieren und zwar 
mit einem 4 cm tiefen – über die gesamte Breite der Treppe laufenden 
weißen Streifen entlang der Kante von Tritt- und Setzstufe.

X wie vor

An den Handläufen der Treppenhäuser sind taktil erfassbare 
Richtungsinformationen in Braille- und Pyramidenschrift zu installieren. X

Die taktile Erfassbarkeit des Endes des 
Handlaufs wird angestrebt. Eine Umsetzung 
wird im Zuge der Probesanierung geprüft. 
Siehe oben.

2.5 WC-Anlagen für Fußgänger

Die Türen der Trennwände, Klinken und Schließmechanismen sowie 
Lichtschalter sollten farblich neu kontrastreich gestaltet werden.

X kann erst bei einer generellen Sanierung 
umgesetzt werden

Armaturen am Waschbecken, Seifen- und Handtuchspender und 
Abfallkörbe sollten ebenfalls kontrastreich von der Umgebung abgehoben 
werden.

X wird bei Ersatz berücksichtigt.

Abfallbehälter in der Toilettenzelle sollten nicht das Verlassen der Zelle 
behindern – das ist für Blinde und Sehbehinderte nicht richtig 
einschätzbar.

Abfallbehälter wurden umgestellt.

In der Nähe des Waschbeckens ist ein trockenes Ablagebrett 
wünschenswert, etwa als Ablagemöglichkeit beim Wechseln von 
Kontaktlinsen.

X
Sehr beengte Verhältnisse, daher schwierig 
umzusetzen. Bei Bedarf kann im Büro des 
Besuchten geholfen werden.
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 4 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LANDESHAUS

2.6 WC-Anlagen für Rollstuhlnutzer / neu = barrierefreie WC-
Anlagen

Bei allen WC-Anlagen sind trockene Ablagebretter für Stoma-Träger und 
Linsenträger in Waschbeckennähe erforderlich. 

X

Der Umbau aller barrierefreien WC-Anlagen 
ist derzeit in Planung. Die Planung wird mit 
den Behindertenverbänden abgestimmt. Nov. 
2016: Die Maßnahme befindet sich derzeit in 
der Umsetzung.

Bei den Rollstuhlfahrer-WC ist darauf zu achten, dass die Rangier- und 
Anfahrflächen an die WC-Töpfe frei gehalten werden von Abfallbehältern 
oder Bürstenständern.

wie vor

2.7 Die WC-Anlage beim Pförtner

Auf dem Weg dorthin, heben sich sämtliche weiße Lichttaster und 
Türöffner nicht kontrastreich von der weißen Tapete ab. Der Kontrast ist 
durch eine dunkle/schwarze Umrandung der Schalter herzustellen. 
Hauptmängel dieser WC-Anlage sind die nach innen öffnende Tür – dies 
ist nicht zulässig, da sich die Tür bei innen am Boden liegenden Personen 
so nicht mehr öffnen lässt – sowie die viel zu geringe Rangierfläche. U.a. 
wegen des im Wege stehenden Haltegriffes am Waschbecken ist es 
praktisch nur unter großen Schwierigkeiten möglich, vom Rollstuhl aus 
eigenständig die Tür von innen zu verschließen.
Abhilfe könnte der Einbau einer Falttür schaffen; diese wäre 
möglicherweise gleichzeitig auch leichter durch die Rollstuhlnutzer zu 
händeln. Der fest installierte Haltegriff am Waschbecken sollte durch 
einen hochklappbaren ersetzt werden, um bei Bedarf mehr Rangierfläche 
schaffen zu können.

x siehe hierzu Erläuterungen im Bericht.

Das WC für Rollstuhlnutzer im Bereich Ost ist grundsätzlich in Ordnung, 
hier sollte die Installierung eines zweiten Notrufs jedoch vorgesehen 
werden.

Wird im Zuge der Gesamtsanierung der 
barrierefreien WC umgesetzt.

2.8 Sitzungssäle am Beispiel „Bergisches Land“
Die installierten Konferenzanlagen beinhalten keine Induktionsanlage, 
sodass schwerhörige TeilnehmerInnen einer Konferenz nur durch 
Anmietung einer solchen Anlage im Bedarfsfall ohne Schwierigkeiten 
folgen könnten. X

2.9 Sanitätsraum im Erdgeschoss (gegenüber dem Pförtner)

Dieser müsste mit einer höhenverstellbaren Liege mit einem Galgen zum 
Um- und Übersetzen ausgestattet werden, damit z.B. inkontinente 
Erwachsene ihre Inkontinenzeinlagen wechseln können. X bei Ersatz der vorhandenen Liege

2.10 Büroräume

Bei Bedarf soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine mobile 
technische Hörhilfe für Gespräche mit schwerhörigen Besuchern 
einzusetzen.

X

3. Sonstiges
3.1 Internet

Nach Beendigung der Bestandsaufnahmen an den Verwaltungsgebäuden 
des LVR muss gemeinsam überlegt werden, auf welche Punkte Besucher 
des LVR mit Behinderung bereits auf der Homepage und im Vorhinein 
eines Besuchs informiert werden sollen.

X Der Internetauftritt wird ständig in Bezug auf 
die Barrierefreiheit verbessert.

Informationen, insbesondere auf mögliche Hilfestellungen, sollten im 
Internet in leichter Sprache zu finden sein.

Informationenen sind in leichter Sprache auf 
der Internetseite des LVR vorhanden.

Darüber hinaus muss die Homepage noch auf ihre Barrierefreiheit hin 
überprüft werden. Siehe oben, teilweise schon umgesetzt

3.2 Informationen

Die ins Auge gefasste Zielvereinbarung soll auch Verbesserungen für 
kognitiv  beeinträchtigte Besucher vorsehen. Insbesondere ist zu 
überlegen, wo Hinweise durch eindeutige Piktogramme ersetzt oder 
ergänzt werden können, z.B. die Hinweise auf den Pförtner, die Aufzüge, 
die Treppenhäuser, die WC-Anlagen. Auch der Einsatz von Fotos, etwa 
der Mitarbeiter kann Sinn machen.

X

Wird im Zuge der Gesamterneuerung der 
Beschilderung umgesetzt. Teilweise im Zuge 
der geplanten Renovierung der 
Erdgeschossbereiche.

Allgemeine Informationen sind auch in leichter Sprache vorzuhalten. wird bereits sukzessive umgesetzt

Leider ist der Besucherterminal von LVR InfoKom im Nordfoyer des 
Landeshauses nicht barrierefrei – bei der Installierung ähnlicher 
Informationsangebote in der Zukunft muss die Barrierefreiheit 
mitgeplant werden.

X

3.3 Not- und Rettungswege bzw. –konzepte

Zurzeit ist es nicht absolut notwendig auch in Sanitärräumen durch 
Blitzsignale auf Notfallsituationen hinzuweisen. Die Mitarbeiter wissen in 
der Regel, wer sich als Besucher mit Behinderung im Landeshaus 
aufhält; darüber hinaus sieht das Brandschutzkonzept genau vor, welche 
Mitarbeiter welche Räume im Gefahr- bzw. Brandfall – im Austausch mit 
der Feuerwehr- im Blick haben müssen bzw. zu räumen haben. Auch die 
neu eingeführten Besucherausweise tragen dazu bei, den Überblick über 
die Besucher, die sich im Landeshaus aufhalten, zu behalten.

3.4 Denkmalschutz/Hinweise

Sofern von der Behinderten-Selbsthilfe hier geäußerte Wünsche zur 
Barrierefreiheit derzeit noch im Widerspruch zum Denkmalschutz oder zu 
Urheberrechten stehen, sollten die Vertragsparteien der 
Zielvereinbarungen darüber in Austausch treten und gemeinsam 
praxisorientierte und denkmalschutzkonforme Lösungen im Hinblick 
beispielsweise auf Materialien etc. entwickeln.

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 3 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 
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LANDESHAUS

Der Pfortenbereich muss mit einer technischen Hörhilfe  für schwerhörige 
Besucher (induktiven Höranlage) ausgestattet werden. Diese ist mit dem 
Deutschen Schwerhörigenbund, LV NRW e.V. abzustimmen, damit eine 
für die Örtlichkeit und den Zweck geeignete Technik zum Einsatz kommt. X

2.2 Orientierung im Gebäude
Was die Beschilderung an den Mitarbeiterbüros angeht, so gibt es hier 
folgende Verbesserungswünsche: Für blinde/sehbehinderte Besucher 
sollten die Ziffern der Bürokennung in Braille- und in Pyramidenschrift 
(in erhabenen Ziffern) ergänzt werden. Zusätzlich besteht der Wunsch, 
dass die aufgeführten Namen der MitarbeiterInnen der jeweiligen Büros 
ebenfalls fett gedruckt werden, um auch Besuchern mit Sehbehinderung 
eine persönliche Ansprache ihrer jeweiligen GesprächspartnerInnen zu 
ermöglichen.

x

Klebefolien für die vorhandenen Schilder. 
Abstimmung mit LAG: sukzessive Umsetzung 
erstmals bei Räumen, die erfahrungsgemäß 
von Blinden/Sehbehinderten besucht werden. 

Zur Orientierung für alle Besucher, aber insbesondere für blinde und 
sehbehinderte, wäre es wünschenswert, wenn im Foyer ein optisch und 
taktil kontrastreicher Reliefplan als Übersicht zum Gebäude installiert 
würde.

x

Im Zuge der mittelfristig geplanten 
Renovierung der Erdgeschossbereiche im 
Landeshaus wird die Umsetzung 
berücksichtigt.

2.3 Aufzüge
Grundsätzlich benutzen blinde und sehbehinderte Besucher die Wände 
als innere Leitlinie zur Orientierung im Raum. Um die Aufzugsanlage 
ausfindig machen zu können, sollte hier ein 60 cm x 60 cm großes Feld 
aus Noppen unterhalb des Anforderungsknopfes für den Aufzug ab der 
Wand Richtung Raummitte installiert werden, welches in einen quer über 
die gesamte Flurbreite verlegten Auffindestreifen aus kontrastierender 
Rippenstruktur (Rippenverlauf in Hauptgehrichtung) mündet, 
kontrastierend zur Umgebungsplattierung. (Entsprechend DIN 32984 
„Auffinden seitlich gelegener Ziele“)

X Die Maßnahme ist umgesetzt.

Der Anforderungsknopf außen, benötigt eine Beschriftung in Braille- und 
Pyramidenschrift, seitlich neben dem Bedienelement und muss selbst 
eine taktil-kontrastreich/erhabene und farblich kontrastreiche Oberfläche 
haben.

X
Details müssen noch mit den Vertretern der 
Verbände abgestimmt werden. Nov. 2016: die 
Maßnahme ist umgesetzt.  

Grundsätzlich ist der Aufzug bereits barrierefrei nachgerüstet worden. 
Überarbeitet werden müssen aber noch die Texte der Sprachausgabe für 
Blinde und Sehbehinderte (etwa: „Erdgeschoss, Ausgang nach rechts“) 
und die optischen Angaben u.a. im Notfall für Schwerhörige und 
Gehörlose (etwa: „Hilfe kommt“)

X
wird geprüft; 2015: "Hilfe Kommt" -Anzeige 
ist vorhanden. Nov. 2016: die Maßnahme ist 
umgesetzt.  

2.4 Die Treppenanlagen im Landeshaus
Die Oberflächen sämtlicher Handläufe müssen überarbeitet werden, da 
durch das beschädigte bzw. aufgerissene Oberflächenmaterial 
Verletzungsgefahr für die Personen besteht, die wegen Unsicherheiten im 
Gehen auf die durchgängige Nutzung der Handläufe angewiesen sind.

X 2017: Die Probesanierung war erfolgreich- 
Umsetzung in 2018 geplant. 

Auch an den Kurven der Handläufe bei Treppenabsätzen muss die 
Möglichkeit geschaffen werden, den nächsten Treppenabsatz ohne das 
Absetzen der Hand zu erreichen. Zurzeit werden die Finger jeweils 
zwischen dem Handlauf und den Trägerrohren der 
Treppenhauskonstruktion eingeklemmt oder angestoßen.

X

Eine Anpassung des vorhandenen Handlaufs 
ist konstruktiv nicht möglich. Die taktile 
Erfassbarkeit des Handlaufendes wird in 2018 
umgesetzt.

Ganz gefährlich ist es zur Zeit – für jeden Besucher, der darauf nicht 
gefasst ist – die Tatsache, dass die Handläufe jeweils unten zu den 
Podesten bzw. zum Fond im Erdgeschoss hin, unverhofft bereits auf der 
letzten Stufen enden und man beim letzten Schritt bereits ins Leere 
greift. Auch hier muss die 30 cm lange, in 85 cm Höhe waagerechte 
Installierung des Handlaufs dringend erfolgen.

X

Eine Anpassung des vorhandenen Handlaufs 
ist konstruktiv nicht möglich. Die taktile 
Erfassbarkeit des Handlaufendes wird in 2018 
umgesetzt.

Was die optische Gestaltung des Bodenbelags der Treppenanlagen 
angeht, so ist folgende Veränderung vorzunehmen: Von oben kommend 
zu den Podesten und  zum Fond im Erdgeschoss hin, verursacht der 
Treppenbelag aus grauem Noppengummi für Sehbehinderte eine 
optische Täuschung, weil mit dem Gummibelag der Treppe in den 
Marmorbereich der Treppenabsätze hinein der Eindruck erweckt wird, als 
folge eine weitere Stufe. Dieser Teil des Noppenbelags auf den Podesten 
muss bis zu den Setzstufen eingekürzt werden und die Marmorfarbe des 
Podestes erhalten.

X

In Abstimmung mit den 
Behindertenverbänden ist eine Lösung 
erarbeitet und umgesetzt worden. Der Teil des 
Noppenbelages wurde optisch und taktil 
abgesetzt.

Vor allem oben an den Treppenanlagen und zu den Podesten hin, aber 
nach der DIN 32984 auch unten vor den jeweils ersten Stufen müssen 
taktil erfassbare Aufmerksamkeitsfelder mit z.B. Noppenstruktur in 60 
cm Tiefe installiert werden.

X wie vor

Jeweils die erste und letzte Stufe der Treppenanlagen und die zu den 
Podesten angrenzenden Stufen sind kontrastreich zu markieren und zwar 
mit einem 4 cm tiefen – über die gesamte Breite der Treppe laufenden 
weißen Streifen entlang der Kante von Tritt- und Setzstufe.

X wie vor

An den Handläufen der Treppenhäuser sind taktil erfassbare 
Richtungsinformationen in Braille- und Pyramidenschrift zu installieren. X

Die taktile Erfassbarkeit des Endes des 
Handlaufs wird angestrebt. Eine Umsetzung 
wird im Zuge der Probesanierung geprüft. 
Siehe oben.

2.5 WC-Anlagen für Fußgänger

Die Türen der Trennwände, Klinken und Schließmechanismen sowie 
Lichtschalter sollten farblich neu kontrastreich gestaltet werden.

X kann erst bei einer generellen Sanierung 
umgesetzt werden

Armaturen am Waschbecken, Seifen- und Handtuchspender und 
Abfallkörbe sollten ebenfalls kontrastreich von der Umgebung abgehoben 
werden.

X wird bei Ersatz berücksichtigt.

Abfallbehälter in der Toilettenzelle sollten nicht das Verlassen der Zelle 
behindern – das ist für Blinde und Sehbehinderte nicht richtig 
einschätzbar.

Abfallbehälter wurden umgestellt.

In der Nähe des Waschbeckens ist ein trockenes Ablagebrett 
wünschenswert, etwa als Ablagemöglichkeit beim Wechseln von 
Kontaktlinsen.

X
Sehr beengte Verhältnisse, daher schwierig 
umzusetzen. Bei Bedarf kann im Büro des 
Besuchten geholfen werden.
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 4 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 
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2.6 WC-Anlagen für Rollstuhlnutzer / neu = barrierefreie WC-
Anlagen

Bei allen WC-Anlagen sind trockene Ablagebretter für Stoma-Träger und 
Linsenträger in Waschbeckennähe erforderlich. 

X

Der Umbau aller barrierefreien WC-Anlagen 
ist derzeit in Planung. Die Planung wird mit 
den Behindertenverbänden abgestimmt. Nov. 
2016: Die Maßnahme befindet sich derzeit in 
der Umsetzung.

Bei den Rollstuhlfahrer-WC ist darauf zu achten, dass die Rangier- und 
Anfahrflächen an die WC-Töpfe frei gehalten werden von Abfallbehältern 
oder Bürstenständern.

wie vor

2.7 Die WC-Anlage beim Pförtner

Auf dem Weg dorthin, heben sich sämtliche weiße Lichttaster und 
Türöffner nicht kontrastreich von der weißen Tapete ab. Der Kontrast ist 
durch eine dunkle/schwarze Umrandung der Schalter herzustellen. 
Hauptmängel dieser WC-Anlage sind die nach innen öffnende Tür – dies 
ist nicht zulässig, da sich die Tür bei innen am Boden liegenden Personen 
so nicht mehr öffnen lässt – sowie die viel zu geringe Rangierfläche. U.a. 
wegen des im Wege stehenden Haltegriffes am Waschbecken ist es 
praktisch nur unter großen Schwierigkeiten möglich, vom Rollstuhl aus 
eigenständig die Tür von innen zu verschließen.
Abhilfe könnte der Einbau einer Falttür schaffen; diese wäre 
möglicherweise gleichzeitig auch leichter durch die Rollstuhlnutzer zu 
händeln. Der fest installierte Haltegriff am Waschbecken sollte durch 
einen hochklappbaren ersetzt werden, um bei Bedarf mehr Rangierfläche 
schaffen zu können.

x siehe hierzu Erläuterungen im Bericht.

Das WC für Rollstuhlnutzer im Bereich Ost ist grundsätzlich in Ordnung, 
hier sollte die Installierung eines zweiten Notrufs jedoch vorgesehen 
werden.

Wird im Zuge der Gesamtsanierung der 
barrierefreien WC umgesetzt.

2.8 Sitzungssäle am Beispiel „Bergisches Land“
Die installierten Konferenzanlagen beinhalten keine Induktionsanlage, 
sodass schwerhörige TeilnehmerInnen einer Konferenz nur durch 
Anmietung einer solchen Anlage im Bedarfsfall ohne Schwierigkeiten 
folgen könnten. X

2.9 Sanitätsraum im Erdgeschoss (gegenüber dem Pförtner)

Dieser müsste mit einer höhenverstellbaren Liege mit einem Galgen zum 
Um- und Übersetzen ausgestattet werden, damit z.B. inkontinente 
Erwachsene ihre Inkontinenzeinlagen wechseln können. X bei Ersatz der vorhandenen Liege

2.10 Büroräume

Bei Bedarf soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine mobile 
technische Hörhilfe für Gespräche mit schwerhörigen Besuchern 
einzusetzen.

X

3. Sonstiges
3.1 Internet

Nach Beendigung der Bestandsaufnahmen an den Verwaltungsgebäuden 
des LVR muss gemeinsam überlegt werden, auf welche Punkte Besucher 
des LVR mit Behinderung bereits auf der Homepage und im Vorhinein 
eines Besuchs informiert werden sollen.

X Der Internetauftritt wird ständig in Bezug auf 
die Barrierefreiheit verbessert.

Informationen, insbesondere auf mögliche Hilfestellungen, sollten im 
Internet in leichter Sprache zu finden sein.

Informationenen sind in leichter Sprache auf 
der Internetseite des LVR vorhanden.

Darüber hinaus muss die Homepage noch auf ihre Barrierefreiheit hin 
überprüft werden. Siehe oben, teilweise schon umgesetzt

3.2 Informationen

Die ins Auge gefasste Zielvereinbarung soll auch Verbesserungen für 
kognitiv  beeinträchtigte Besucher vorsehen. Insbesondere ist zu 
überlegen, wo Hinweise durch eindeutige Piktogramme ersetzt oder 
ergänzt werden können, z.B. die Hinweise auf den Pförtner, die Aufzüge, 
die Treppenhäuser, die WC-Anlagen. Auch der Einsatz von Fotos, etwa 
der Mitarbeiter kann Sinn machen.

X

Wird im Zuge der Gesamterneuerung der 
Beschilderung umgesetzt. Teilweise im Zuge 
der geplanten Renovierung der 
Erdgeschossbereiche.

Allgemeine Informationen sind auch in leichter Sprache vorzuhalten. wird bereits sukzessive umgesetzt

Leider ist der Besucherterminal von LVR InfoKom im Nordfoyer des 
Landeshauses nicht barrierefrei – bei der Installierung ähnlicher 
Informationsangebote in der Zukunft muss die Barrierefreiheit 
mitgeplant werden.

X

3.3 Not- und Rettungswege bzw. –konzepte

Zurzeit ist es nicht absolut notwendig auch in Sanitärräumen durch 
Blitzsignale auf Notfallsituationen hinzuweisen. Die Mitarbeiter wissen in 
der Regel, wer sich als Besucher mit Behinderung im Landeshaus 
aufhält; darüber hinaus sieht das Brandschutzkonzept genau vor, welche 
Mitarbeiter welche Räume im Gefahr- bzw. Brandfall – im Austausch mit 
der Feuerwehr- im Blick haben müssen bzw. zu räumen haben. Auch die 
neu eingeführten Besucherausweise tragen dazu bei, den Überblick über 
die Besucher, die sich im Landeshaus aufhalten, zu behalten.

3.4 Denkmalschutz/Hinweise

Sofern von der Behinderten-Selbsthilfe hier geäußerte Wünsche zur 
Barrierefreiheit derzeit noch im Widerspruch zum Denkmalschutz oder zu 
Urheberrechten stehen, sollten die Vertragsparteien der 
Zielvereinbarungen darüber in Austausch treten und gemeinsam 
praxisorientierte und denkmalschutzkonforme Lösungen im Hinblick 
beispielsweise auf Materialien etc. entwickeln.

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 5 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LANDESHAUS

Besucher: Für hörbehinderte Besucher soll ein Pagergestütztes System 
zur Benachrichtigung bei Alarm vorrätig sein. X In Abstimmung, Umsetzung mittelfristig 

geplant.

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 4 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LANDESHAUS

2.6 WC-Anlagen für Rollstuhlnutzer / neu = barrierefreie WC-
Anlagen

Bei allen WC-Anlagen sind trockene Ablagebretter für Stoma-Träger und 
Linsenträger in Waschbeckennähe erforderlich. 

X

Der Umbau aller barrierefreien WC-Anlagen 
ist derzeit in Planung. Die Planung wird mit 
den Behindertenverbänden abgestimmt. Nov. 
2016: Die Maßnahme befindet sich derzeit in 
der Umsetzung.

Bei den Rollstuhlfahrer-WC ist darauf zu achten, dass die Rangier- und 
Anfahrflächen an die WC-Töpfe frei gehalten werden von Abfallbehältern 
oder Bürstenständern.

wie vor

2.7 Die WC-Anlage beim Pförtner

Auf dem Weg dorthin, heben sich sämtliche weiße Lichttaster und 
Türöffner nicht kontrastreich von der weißen Tapete ab. Der Kontrast ist 
durch eine dunkle/schwarze Umrandung der Schalter herzustellen. 
Hauptmängel dieser WC-Anlage sind die nach innen öffnende Tür – dies 
ist nicht zulässig, da sich die Tür bei innen am Boden liegenden Personen 
so nicht mehr öffnen lässt – sowie die viel zu geringe Rangierfläche. U.a. 
wegen des im Wege stehenden Haltegriffes am Waschbecken ist es 
praktisch nur unter großen Schwierigkeiten möglich, vom Rollstuhl aus 
eigenständig die Tür von innen zu verschließen.
Abhilfe könnte der Einbau einer Falttür schaffen; diese wäre 
möglicherweise gleichzeitig auch leichter durch die Rollstuhlnutzer zu 
händeln. Der fest installierte Haltegriff am Waschbecken sollte durch 
einen hochklappbaren ersetzt werden, um bei Bedarf mehr Rangierfläche 
schaffen zu können.

x siehe hierzu Erläuterungen im Bericht.

Das WC für Rollstuhlnutzer im Bereich Ost ist grundsätzlich in Ordnung, 
hier sollte die Installierung eines zweiten Notrufs jedoch vorgesehen 
werden.

Wird im Zuge der Gesamtsanierung der 
barrierefreien WC umgesetzt.

2.8 Sitzungssäle am Beispiel „Bergisches Land“
Die installierten Konferenzanlagen beinhalten keine Induktionsanlage, 
sodass schwerhörige TeilnehmerInnen einer Konferenz nur durch 
Anmietung einer solchen Anlage im Bedarfsfall ohne Schwierigkeiten 
folgen könnten. X

2.9 Sanitätsraum im Erdgeschoss (gegenüber dem Pförtner)

Dieser müsste mit einer höhenverstellbaren Liege mit einem Galgen zum 
Um- und Übersetzen ausgestattet werden, damit z.B. inkontinente 
Erwachsene ihre Inkontinenzeinlagen wechseln können. X bei Ersatz der vorhandenen Liege

2.10 Büroräume

Bei Bedarf soll die Möglichkeit geschaffen werden, eine mobile 
technische Hörhilfe für Gespräche mit schwerhörigen Besuchern 
einzusetzen.

X

3. Sonstiges
3.1 Internet

Nach Beendigung der Bestandsaufnahmen an den Verwaltungsgebäuden 
des LVR muss gemeinsam überlegt werden, auf welche Punkte Besucher 
des LVR mit Behinderung bereits auf der Homepage und im Vorhinein 
eines Besuchs informiert werden sollen.

X Der Internetauftritt wird ständig in Bezug auf 
die Barrierefreiheit verbessert.

Informationen, insbesondere auf mögliche Hilfestellungen, sollten im 
Internet in leichter Sprache zu finden sein.

Informationenen sind in leichter Sprache auf 
der Internetseite des LVR vorhanden.

Darüber hinaus muss die Homepage noch auf ihre Barrierefreiheit hin 
überprüft werden. Siehe oben, teilweise schon umgesetzt

3.2 Informationen

Die ins Auge gefasste Zielvereinbarung soll auch Verbesserungen für 
kognitiv  beeinträchtigte Besucher vorsehen. Insbesondere ist zu 
überlegen, wo Hinweise durch eindeutige Piktogramme ersetzt oder 
ergänzt werden können, z.B. die Hinweise auf den Pförtner, die Aufzüge, 
die Treppenhäuser, die WC-Anlagen. Auch der Einsatz von Fotos, etwa 
der Mitarbeiter kann Sinn machen.

X

Wird im Zuge der Gesamterneuerung der 
Beschilderung umgesetzt. Teilweise im Zuge 
der geplanten Renovierung der 
Erdgeschossbereiche.

Allgemeine Informationen sind auch in leichter Sprache vorzuhalten. wird bereits sukzessive umgesetzt

Leider ist der Besucherterminal von LVR InfoKom im Nordfoyer des 
Landeshauses nicht barrierefrei – bei der Installierung ähnlicher 
Informationsangebote in der Zukunft muss die Barrierefreiheit 
mitgeplant werden.

X

3.3 Not- und Rettungswege bzw. –konzepte

Zurzeit ist es nicht absolut notwendig auch in Sanitärräumen durch 
Blitzsignale auf Notfallsituationen hinzuweisen. Die Mitarbeiter wissen in 
der Regel, wer sich als Besucher mit Behinderung im Landeshaus 
aufhält; darüber hinaus sieht das Brandschutzkonzept genau vor, welche 
Mitarbeiter welche Räume im Gefahr- bzw. Brandfall – im Austausch mit 
der Feuerwehr- im Blick haben müssen bzw. zu räumen haben. Auch die 
neu eingeführten Besucherausweise tragen dazu bei, den Überblick über 
die Besucher, die sich im Landeshaus aufhalten, zu behalten.

3.4 Denkmalschutz/Hinweise

Sofern von der Behinderten-Selbsthilfe hier geäußerte Wünsche zur 
Barrierefreiheit derzeit noch im Widerspruch zum Denkmalschutz oder zu 
Urheberrechten stehen, sollten die Vertragsparteien der 
Zielvereinbarungen darüber in Austausch treten und gemeinsam 
praxisorientierte und denkmalschutzkonforme Lösungen im Hinblick 
beispielsweise auf Materialien etc. entwickeln.

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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LVR-Horion-Haus
Umsetzungsstand

Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1.   Betreffend den Außenbereich des Horion-Hauses

1.1 Behindertenparkplätze

Besucher des Horion-Hauses können die im Zusammenhang mit der 
Begehung des Landeshauses beschriebenen (auch städtischen) 
Behindertenparkplätze benutzen

Hinweis 

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und 
rollstuhlnutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und 
Busbahnhof aus

1.2.1 Weg: Entlang des Gebäudekomplexes KölnTriangel

Nach dem, im Protokoll der Begehung der KölnTriangel beschriebenen 
Auffindestreifen aus Rippenplatten, links seitlich des Vorplatzes der 
Triangel, dient die Hauswand des Gebäudekomplexes KölnTriangel 
Blinden und Sehbehinderten als innere Leitlinie hin zum 
Durchgangsbereich zum Innenhof des Horion-Hauses.

Hinweis

Ab dem Punkt, wo die Hauswand kurz vor dem eigentlichen LVR-
Durchgang bereits wegen eines Treppenhauses des Mietnachbarn 
endet, muss hier etwa ein kontrastreicher Kantstein (Höhe 3 cm) die 
weitere Stockführung für Blinde und optische Führung für 
Sehbehinderte bis zum Durchgang markieren. Alternativ zum 
Kantstein wäre ein Blindenleitstreifen aus Rippenplatten erforderlich.

X

In Höhe der eigentlichen, geeigneten Wegeführung in den Innenhof 
des Horion-Hauses ist ein 90 cm x 90 cm großes, zur 
Umgebungsplattierung kontrastreich gestaltetes Aufmerksamkeitsfeld 
aus Noppenplatten, vom Durchgang aus ausladend in den Fußweg zu 
installieren. Dieses hat eine doppelte Funktion: Es markiert den 
„Einstieg“ zum Innenhof und weist gleichzeitig auf eine ungesicherte 
Querungsstelle – Straßenquerung Richtung Landeshaus - hin.

X

1.2.2 Weg: aus Richtung Landeshaus LVR kommend

Die im Protokoll der Begehung des Landeshaus vom 8. Februar 2012 
beschriebene getrennte Querung der Straße auf dem Weg vom 
Landeshaus zum Horion-Haus sollte in der Weise aufgebaut sein, dass 
der für blinde Besucher vorgesehene taktil erfassbare Bereich der 
getrennten Querung näher dem Landeshaus zugeordnet platziert wird, 
weil der taktil erfassbare Teil dann genau in einer Flucht liegt zum 
gegenüber liegenden für blinde und sehbehinderte Besucher 
geeigneten Eingangsbereich zum Innenhof/Horion-Haus.

siehe Protokoll Landeshaus 

Die im taktil erfassbaren Bereich zu installierenden Richtungsfelder 
aus zur Umgebungsplattierung kontrastierenden Rippenplatten auf der 
dem Horion-Haus zugeordneten Seite der Straßenquerung, sind genau 
in gerader Linie an den auf der Straßenseite des Landeshauses 
verlegten Richtungsfeldern auszurichten und entsprechend bei Bedarf, 
ggf. schräg angelegt, zu verlegen, damit vom Horion-Haus kommende 
blinde Besucher nicht in das auf der Seite des Landeshauses 
gegenüber liegende Blumenbeet geführt werden.

siehe Protokoll Landeshaus 

Vom Horion-Haus kommend, ist der für Rollstuhlfahrer nach einem 50 
cm breiten Übergangsfeld anzuschließende, mit einem Sonderbord 
ausgestattete und auf O abgesenkte Bereich, im linken Teil der 
getrennten Querung zu platzieren.

siehe Protokoll Landeshaus 

Sofern die Straßenquerung als ungesicherte oder gesicherte getrennte 
Querung ausgebildet wird, ist sie taktil und optisch kontrastreich 
erfassbar, d.h. die derzeit vorhandenen „Pöhle“ könnten ggf. entfernt 
werden.

siehe Protokoll Landeshaus 

Sofern die Pfosten an dieser Stelle unentbehrlich sind, sind sie in 
jedem Fall optisch kontrastreich (etwa Rot/Weiß oder Schwarz/Weiß) 
zu markieren. Dies ist mit dem Eigentümer des KölnTriangel 
abzustimmen

liegt nicht im direkten Einflussbereich 
LVR; wird mit dem 
Vermieter/Eigentümer des an der Straße 
gelegenen Gebäudes im 1. Quartal 2016 
geklärt.  November 2016: die 
Verhandlungen dauern an.                              

1.3 Zuwegung im Bereich des Innenhofes des Horion-Hauses

Das 90 cm x 90 cm Noppenfeld/Abzweigefeld im Eingangsbereich des 
Innenhofes – wie gewünscht im Bereich des städtischen Bürgersteigs-, 
ist Ausgangspunkt für den Weg in den Innenhof zum Haupteingang 
des Horion-Hauses. Aus ihm führt in Laufrichtung mittig ein 
Leitstreifen aus 30 cm breiten Rippenplatten hinaus, Richtung Eingang 
Horion-Haus.

X

Horion Haus

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

2 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Horion Haus

Das links außen neben dem Durchgang zum Innenhof auf einem 
Gestell montierte Standschild muss in Bodenhöhe (10 – 15 cm Höhe) 
rundherum „abgeschrankt“ werden, als Begrenzung für den Langstock 
blinder Besucher.

X

Die im Durchgangsbereich zum Innenhof auf der rechten Seite 
befindliche Freitreppenanlage muss zum Umgebungsplattierung des 
Innenhofs kontrastreich abgesetzt werden. Sie ist für vom Bahnhof 
Deutz auf der Seite des Horion-Hauses in den Innenhof einbiegende 
sehbehinderte Besucher eine Stolperfalle.
Anmerkung: Hierzu muss dringend mit den benachbarten Mietern der DB AG 
bzw. mit dem Eigentümer des KölnTriangel verhandelt werden. (Auch für 
deren Besucher ist die Treppenanlage ein Sicherheitsrisiko!)

X

Nicht im direkten Einflussbereich des 
LVR! Abstimmung mit dem 
Vermieter/Eigentümer des an der Straße 
gelegenen Hauses. November 2016: die 
Verhandlungen dauern an.

Die derzeitige Anrampung zum Innenhof hin im Bereich des 
Durchgangs scheint mehr als 6 % Neigungswinkel zu haben und somit 
nicht DIN-gerecht zu sein. Ebenso fehlt nach 6 Metern das nach der 
DIN 18040-1 erforderliche Ruhepodest in der Größe 120 cm Breite x 
150 cm Länge.
Anmerkung: Dies ist zu überprüfen und ggf. anzupassen und mit dem 
Eigentümer des KölnTriangel abzustimmen. Bis zur Anpassung ist auf 
Schildern in großer kontrastreicher Schrift die tatsächliche Prozentzahl der 
Schräge anzugeben und auf das Erfordernis einer Assistenzperson 
hinzuweisen. Hierzu wäre auch die Möglichkeit für Besucherinnen/Besucher 
des LVR im Horion-Haus zu prüfen, ob sie sich per Klingel am Pfortendienst 
Horion-Haus bemerkbar machen könnten

Aus bautechnischen Gründen 
(Tiefgaragehöhe) ist eine Änderung nicht 
möglich; Kompensation durch 
angebrachten Handlauf 

Der aus dem Noppenfeld im Durchgangsbereich zum Innenhof 
„entspringende“ Rippenstreifen ist geradeaus in Richtung Eingang 
Horion-Haus fortzuführen und mündet dort in Höhe des Eingangs in 
ein 90 cm x 90 cm großes Abzweigefeld aus Noppenplatten.
- An dieses sollte der Leitstreifen – in Absprache mit den 
VertreterInnen der Blinden – Richtung Eingang angesetzt werden.
- Dieser Leitstreifen führt Richtung Eingangstür und mündet dort – je 
nach Platzverhältnissen – in ein 60 cm oder 90 cm tiefes, mindestens 
über die gesamte Briete der Eingangstür verlaufendes Noppenfeld und 
zwar im Abstand von 30 cm zu der vorhandenen Automatik-
Schiebetür.
- Wegen des Schildes mit den Erläuterungen zum Horion-Haus links 
vom Eingang ist es erforderlich, dieses Noppenfeld dorthin 
auszuweiten.

X

Gleichzeitig müsste die Beschriftung der Tafel größer, kontrastreich 
und serifenfrei sowie taktil erfassbar gestaltet werden. (Hinwies: Die 
Tafel hat keine Besucherinnen/Besucherführungsfunktion.) Informationen über Horion Haus sollen 

ins Internet aufgenommen werden

2. Betreffend den Innenbereich des Horion-Hauses

2.1 Eingangsbereich/Empfangstheke

Die Glasscheibe der automatischen Eingangstür muss in Augenhöhe, 
was die Kontraste angeht nachgebessert werden, hin zu einem jeweils 
50%igen hell/dunkel-anteiligen und versetzten Kontrast. X

Die links im Eingangsbereich stehende graue Säule ist in Höhe von 40 
– 70 cm und 120 – 160 cm kontrastreich kenntlich zu machen. X

Der im Bereich der Empfangstheke rechts abgesenkte Teil der Theke 
ist so für Rollstuhl nutzende Besucher grundsätzlich gut geeignet. 
Dieser Teil der Theke darf aber nicht, wie derzeit der Fall, durch 
Technik ausgefüllt bzw. verbaut werden. Dies muss umorganisiert 
werden, gleichzeitig müssen die dort arbeitenden MitarbeiterInnen 
über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme aufgeklärt werden.

X

Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1.   Betreffend den Außenbereich des Horion-Hauses

1.1 Behindertenparkplätze

Besucher des Horion-Hauses können die im Zusammenhang mit der 
Begehung des Landeshauses beschriebenen (auch städtischen) 
Behindertenparkplätze benutzen

Hinweis 

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und 
rollstuhlnutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und 
Busbahnhof aus

1.2.1 Weg: Entlang des Gebäudekomplexes KölnTriangel

Nach dem, im Protokoll der Begehung der KölnTriangel beschriebenen 
Auffindestreifen aus Rippenplatten, links seitlich des Vorplatzes der 
Triangel, dient die Hauswand des Gebäudekomplexes KölnTriangel 
Blinden und Sehbehinderten als innere Leitlinie hin zum 
Durchgangsbereich zum Innenhof des Horion-Hauses.

Hinweis

Ab dem Punkt, wo die Hauswand kurz vor dem eigentlichen LVR-
Durchgang bereits wegen eines Treppenhauses des Mietnachbarn 
endet, muss hier etwa ein kontrastreicher Kantstein (Höhe 3 cm) die 
weitere Stockführung für Blinde und optische Führung für 
Sehbehinderte bis zum Durchgang markieren. Alternativ zum 
Kantstein wäre ein Blindenleitstreifen aus Rippenplatten erforderlich.

X

In Höhe der eigentlichen, geeigneten Wegeführung in den Innenhof 
des Horion-Hauses ist ein 90 cm x 90 cm großes, zur 
Umgebungsplattierung kontrastreich gestaltetes Aufmerksamkeitsfeld 
aus Noppenplatten, vom Durchgang aus ausladend in den Fußweg zu 
installieren. Dieses hat eine doppelte Funktion: Es markiert den 
„Einstieg“ zum Innenhof und weist gleichzeitig auf eine ungesicherte 
Querungsstelle – Straßenquerung Richtung Landeshaus - hin.

X

1.2.2 Weg: aus Richtung Landeshaus LVR kommend

Die im Protokoll der Begehung des Landeshaus vom 8. Februar 2012 
beschriebene getrennte Querung der Straße auf dem Weg vom 
Landeshaus zum Horion-Haus sollte in der Weise aufgebaut sein, dass 
der für blinde Besucher vorgesehene taktil erfassbare Bereich der 
getrennten Querung näher dem Landeshaus zugeordnet platziert wird, 
weil der taktil erfassbare Teil dann genau in einer Flucht liegt zum 
gegenüber liegenden für blinde und sehbehinderte Besucher 
geeigneten Eingangsbereich zum Innenhof/Horion-Haus.

siehe Protokoll Landeshaus 

Die im taktil erfassbaren Bereich zu installierenden Richtungsfelder 
aus zur Umgebungsplattierung kontrastierenden Rippenplatten auf der 
dem Horion-Haus zugeordneten Seite der Straßenquerung, sind genau 
in gerader Linie an den auf der Straßenseite des Landeshauses 
verlegten Richtungsfeldern auszurichten und entsprechend bei Bedarf, 
ggf. schräg angelegt, zu verlegen, damit vom Horion-Haus kommende 
blinde Besucher nicht in das auf der Seite des Landeshauses 
gegenüber liegende Blumenbeet geführt werden.

siehe Protokoll Landeshaus 

Vom Horion-Haus kommend, ist der für Rollstuhlfahrer nach einem 50 
cm breiten Übergangsfeld anzuschließende, mit einem Sonderbord 
ausgestattete und auf O abgesenkte Bereich, im linken Teil der 
getrennten Querung zu platzieren.

siehe Protokoll Landeshaus 

Sofern die Straßenquerung als ungesicherte oder gesicherte getrennte 
Querung ausgebildet wird, ist sie taktil und optisch kontrastreich 
erfassbar, d.h. die derzeit vorhandenen „Pöhle“ könnten ggf. entfernt 
werden.

siehe Protokoll Landeshaus 

Sofern die Pfosten an dieser Stelle unentbehrlich sind, sind sie in 
jedem Fall optisch kontrastreich (etwa Rot/Weiß oder Schwarz/Weiß) 
zu markieren. Dies ist mit dem Eigentümer des KölnTriangel 
abzustimmen

liegt nicht im direkten Einflussbereich 
LVR; wird mit dem 
Vermieter/Eigentümer des an der Straße 
gelegenen Gebäudes im 1. Quartal 2016 
geklärt.  November 2016: die 
Verhandlungen dauern an.                              

1.3 Zuwegung im Bereich des Innenhofes des Horion-Hauses

Das 90 cm x 90 cm Noppenfeld/Abzweigefeld im Eingangsbereich des 
Innenhofes – wie gewünscht im Bereich des städtischen Bürgersteigs-, 
ist Ausgangspunkt für den Weg in den Innenhof zum Haupteingang 
des Horion-Hauses. Aus ihm führt in Laufrichtung mittig ein 
Leitstreifen aus 30 cm breiten Rippenplatten hinaus, Richtung Eingang 
Horion-Haus.

X

Horion Haus

Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1.   Betreffend den Außenbereich des Horion-Hauses

1.1 Behindertenparkplätze

Besucher des Horion-Hauses können die im Zusammenhang mit der 
Begehung des Landeshauses beschriebenen (auch städtischen) 
Behindertenparkplätze benutzen

Hinweis 

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und 
rollstuhlnutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und 
Busbahnhof aus

1.2.1 Weg: Entlang des Gebäudekomplexes KölnTriangel

Nach dem, im Protokoll der Begehung der KölnTriangel beschriebenen 
Auffindestreifen aus Rippenplatten, links seitlich des Vorplatzes der 
Triangel, dient die Hauswand des Gebäudekomplexes KölnTriangel 
Blinden und Sehbehinderten als innere Leitlinie hin zum 
Durchgangsbereich zum Innenhof des Horion-Hauses.

Hinweis

Ab dem Punkt, wo die Hauswand kurz vor dem eigentlichen LVR-
Durchgang bereits wegen eines Treppenhauses des Mietnachbarn 
endet, muss hier etwa ein kontrastreicher Kantstein (Höhe 3 cm) die 
weitere Stockführung für Blinde und optische Führung für 
Sehbehinderte bis zum Durchgang markieren. Alternativ zum 
Kantstein wäre ein Blindenleitstreifen aus Rippenplatten erforderlich.

X

In Höhe der eigentlichen, geeigneten Wegeführung in den Innenhof 
des Horion-Hauses ist ein 90 cm x 90 cm großes, zur 
Umgebungsplattierung kontrastreich gestaltetes Aufmerksamkeitsfeld 
aus Noppenplatten, vom Durchgang aus ausladend in den Fußweg zu 
installieren. Dieses hat eine doppelte Funktion: Es markiert den 
„Einstieg“ zum Innenhof und weist gleichzeitig auf eine ungesicherte 
Querungsstelle – Straßenquerung Richtung Landeshaus - hin.

X

1.2.2 Weg: aus Richtung Landeshaus LVR kommend

Die im Protokoll der Begehung des Landeshaus vom 8. Februar 2012 
beschriebene getrennte Querung der Straße auf dem Weg vom 
Landeshaus zum Horion-Haus sollte in der Weise aufgebaut sein, dass 
der für blinde Besucher vorgesehene taktil erfassbare Bereich der 
getrennten Querung näher dem Landeshaus zugeordnet platziert wird, 
weil der taktil erfassbare Teil dann genau in einer Flucht liegt zum 
gegenüber liegenden für blinde und sehbehinderte Besucher 
geeigneten Eingangsbereich zum Innenhof/Horion-Haus.

siehe Protokoll Landeshaus 

Die im taktil erfassbaren Bereich zu installierenden Richtungsfelder 
aus zur Umgebungsplattierung kontrastierenden Rippenplatten auf der 
dem Horion-Haus zugeordneten Seite der Straßenquerung, sind genau 
in gerader Linie an den auf der Straßenseite des Landeshauses 
verlegten Richtungsfeldern auszurichten und entsprechend bei Bedarf, 
ggf. schräg angelegt, zu verlegen, damit vom Horion-Haus kommende 
blinde Besucher nicht in das auf der Seite des Landeshauses 
gegenüber liegende Blumenbeet geführt werden.

siehe Protokoll Landeshaus 

Vom Horion-Haus kommend, ist der für Rollstuhlfahrer nach einem 50 
cm breiten Übergangsfeld anzuschließende, mit einem Sonderbord 
ausgestattete und auf O abgesenkte Bereich, im linken Teil der 
getrennten Querung zu platzieren.

siehe Protokoll Landeshaus 

Sofern die Straßenquerung als ungesicherte oder gesicherte getrennte 
Querung ausgebildet wird, ist sie taktil und optisch kontrastreich 
erfassbar, d.h. die derzeit vorhandenen „Pöhle“ könnten ggf. entfernt 
werden.

siehe Protokoll Landeshaus 

Sofern die Pfosten an dieser Stelle unentbehrlich sind, sind sie in 
jedem Fall optisch kontrastreich (etwa Rot/Weiß oder Schwarz/Weiß) 
zu markieren. Dies ist mit dem Eigentümer des KölnTriangel 
abzustimmen

liegt nicht im direkten Einflussbereich 
LVR; wird mit dem 
Vermieter/Eigentümer des an der Straße 
gelegenen Gebäudes im 1. Quartal 2016 
geklärt.  November 2016: die 
Verhandlungen dauern an.                              

1.3 Zuwegung im Bereich des Innenhofes des Horion-Hauses

Das 90 cm x 90 cm Noppenfeld/Abzweigefeld im Eingangsbereich des 
Innenhofes – wie gewünscht im Bereich des städtischen Bürgersteigs-, 
ist Ausgangspunkt für den Weg in den Innenhof zum Haupteingang 
des Horion-Hauses. Aus ihm führt in Laufrichtung mittig ein 
Leitstreifen aus 30 cm breiten Rippenplatten hinaus, Richtung Eingang 
Horion-Haus.

X

Horion Haus

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

3 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Horion Haus

Der erhöhte Bereich der Empfangstheke eignet sich gut, um dorthin 
schwerhörige und blinde und sehbehinderte Besucher zu leiten:
·  Für Schwerhörige müsste in diesem Bereich eine technische Hörhilfe 
entweder fest installiert oder als mobiles Gerät zur Verfügung stehen.
·  Durch entsprechende Piktogramme  müssten die schwerhörigen 
Besucher auf diese Ausstattung aufmerksam gemacht werden,
·  Gleichzeitig müssten die MitarbeiterInnen an der Empfangstheke in 
der Technik der Hörhilfen geschult werden bzw. sein.
Anmerkung: Welche in dieser Situation des Empfangs- und 
Informationsgesprächs die bedarfsgerechte Technik ist, müsste mit den 
VertreterInnen der Schwerhörigen abgestimmt werden.

X

Hinter der Matte im Bereich der Eingangstür muss für sehbehinderte 
und blinde Besucher über die gesamte Breite der Matte ein 90 cm 
tiefes, zur Umgebungsplattierung kontrastierendes Noppenfeld 
installiert werden. Auf der linken Seite schließt sich daran, in der Rippe 
quer zur Theke verlegt, aber auf den erhöhten Teil dieser zuführend, 
ein Auffindestreifen aus Rippenplatten an.

X

2.2 Blindenleitsystem in der Empfangshalle Die generelle Anmerkung gilt von 2.2 bis 
einschließlich 3.1: 
Ein Blinden-/Sehbehindertenleitsystem 
im Empfang und in den Sitzungssälen 
wird instaliert.

Aus dem Noppenstreifen entlang der Fußmatte im Eingangsbereich 
muss jeweils ein Leitstreifen aus kontrastierenden Rippenplatten
• nach schräg links Richtung Aufzug und dort in ein 90 cm x 90 cm 
großes Noppenfeld beim Anforderungsknopf führen.
• geradeaus zu den Sitzungssälen und dort in 30 cm Abstand zur 
Glastür mittig in ein, über die Breite der Tür, 60 cm tiefes Noppenfeld 
führen.
• schräg rechts geradeaus zum Antritt unten an die Treppe und dort in 
ein 60 cm tiefes Noppenfeld führen. (Die Treppe ist als Alternative 
zum Aufzug unbedingt in das Leitsystem einzubeziehen.)
• schräg rechts Richtung Kantinentür und dort in ein 60 cm tiefes über 
die Breite der Tür verlegtes Noppenfeld führen.

X

2.3 Blindenleitsystem im Flur der Sitzungssäle

Vorbemerkung: Im Bereich der Sitzungssäle sollen die Plattengrößen 
der dort verlegten Steinplatten (ca. 75 cm x 70 cm) als Maßstab für 
Aufmerksamkeitsfelder aus Noppen gelten und nicht die DIN-
entsprechenden Maße von 90 cm x 90 cm. Gleichzeitig sollen die 
Noppen in diesem Bereich nicht höher als 3 mm ausgearbeitet werden.

X

Aus dem unter 2.2 beschriebenen Noppenfeld in der Empfangshalle 
vor der Glastür zu den Sitzungssälen muss mittig ein Leitstreifen 
geradeaus Richtung Sitzungssaal „Raum Rhein“ führen. X

Der Leitstreifen führt mittig in ein mittig im Flur platziertes Noppenfeld 
in der Größe 75 cm x 70 cm. X

Dieses Noppenfeld ist als Abzweigefeld-T-Feld auszugestalten, d.h. von 
der Empfangshalle kommend, führt aus diesem Feld oben rechts ein 
Leitstreifen Richtung Toilettenanlage hinaus und einer oben links aus 
dem Noppenfeld in Richtung „entlang der Sitzungssäle“ hinaus. 
Geradeaus schließen an das Noppenfeld quer zur Laufrichtung verlegte 
Rippenplatten an, die auf die Klinke der Eingangstür des Raumes 

 

X

Bei dem entlang der Sitzungssäle verlaufenden Leitstreifen aus 
Rippenplatten ist in Höhe der Eingangsbereiche der jeweiligen 
Sitzungssäle auf der rechten Seite immer wie folgt zu verfahren: In 
den Leitstreifen wird linksbündig ein 75 cm x 70 cm großes 
Noppenfeld eingearbeitet, das nach rechts Richtung jeweiligem 
Sitzungssaal ausspringt. An dieses aus dem Leitstreifen 
herausspringende Stück Noppenplatte schließen sich in Laufrichtung 
Flur verlegte Rippenplatten an, die auf die Klinke, den Eingangsbereich 
des jeweiligen Saals zuführen (Auffindefelder für ein seitlich liegendes 
Ziel.)

X

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3) Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

4 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Horion Haus

Auf dem Weg zu den hinteren Sitzungsräumen ist im Bereich der 
Zwischentüre/Feuertüre in Höhe des Raumes „Erft“, 30 cm außerhalb 
des Radius der Türe ein 60 cm tiefes, über die gesamte Breite der Tür 
verlaufendes Noppenfeld jeweils vor und hinter der Türanlage zu 
installieren, das jeweils bis an die seitlich gelegenen Öffnungstaster 
heranzuführen ist.

X

Aus dem hinteren Noppenfeld ist rechts heraus ein Leitstreifen in 
Richtung der Klinke der dort befindlichen Toilette zu führen. Diese wird 
durch ein 75 cm x 70 cm großes Noppenfeld taktil kenntlich gemacht. X

Geradeaus aus dem Noppenfeld hinter der Zwischentür führt der 
Leitstreifen mittig hinaus, vorbei an der rechts liegenden 
Wendeltreppe und mündet geradeaus vor den Garderobenschränken 
mittig in ein als T-Stück ausgestaltetes Noppenfeld (75 cm x 70 cm). X

Geradeaus, zu den Schränken hin bündig, führt oben rechts aus dem 
Abzweigefeld ein Leitstreifen Richtung Raum „Sieg“ und oben links aus 
dem Feld zu den Räumen „Niers“ und „Wupper“.
• Richtung Raum „Sieg“ laufend wird in Höhe des Raumes ein 
Noppenfeld rechtsbündig mit dem Leitstreifen, in den Leitstreifen 
eingearbeitet und zum Saal hin ausladend.
• Zum Saal hin schließen sich an das Noppenfeld in Laufrichtung 
verlegte Rippenplatten zur Klinke des Saals hin an.
• Entsprechend ist in Höhe des Raumes „Niers“ in Laufrichtung nach 
rechts ausgelagert zu verfahren.
• An dasselbe auf den Raum „Niers“ hinweisende Noppenfeld schließen 
sich geradeaus – quer zur Laufrichtung verlegte Rippenplatten, die auf 
die Klinke zum Raum „Wupper“ zuführen an.

X

2.4 Blindenleitsystem zu den Toiletten im Erdgeschoss
Der aus dem Noppenfeld vor Raum „Rhein“ in Richtung 
Toilettenanlage im Erdgeschoss abzweigende Blindenleitstreifen ist im 
Bereich der Zwischentüre ebenso zu unterbrechen, wie bei der 
Zwischentüre zu den Sitzungssälen „Wupper, Niers und Sieg“ 
beschrieben.

X

Der Leitstreifen soll im Weiteren auf den Türöffner, die Klinke der 
Toilettenanlage – außerhalb des Radius der Tür zuführen. X

Der Zugang zu den Toilettenräumen muss optisch kontrastreich und 
taktil erfassbar beschriftet sein. X

Im hinter der Eingangstür zum Toilettenbereich befindlichen Vorraum 
ist ein zentrales Noppenfeld zu installieren, aus dem Leitstreifen zu 
den Klinken der Damentoilette links, der Herrentoilette rechts und 
dem Behinderten-WC geradeaus führen.

X

Auch die Beschilderung der einzelnen WCs ist taktil erfassbar und groß 
und kontrastreich zu gestalten.

X
Beschilderung wird im Rahmen des 
Umbaues (siehe Seite 14, unten, letzter 
Task) umgesetzt.

3. Weitere Ausstattungsmerkmale
3.1 Beschilderung
Bei den vorderen Sitzungssälen, z.B. Raum „Rhein“, sind die Schilder 
mit den Raumbezeichnungen bei geöffneter Tür nicht lesbar. Die 
Beschriftung müsste groß und kontrastreich jeweils auf die Wand 
aufgebracht werden und zusätzlich taktil erfassbar in Braille- und 
Pyramidenschrift erfolgen.

x

Bei den hinteren Sitzungssälen ist die Beschilderung gut platziert und 
lesbar, müsste aber um die taktil erfassbare Beschriftung in Braille- 
und Pyramidenschrift ergänzt werden.

x

Die Beschriftung der Büroräume im Horion-Haus muss optisch 
kontrastreich, blendfrei und taktil erfassbar in Braille- und 
Pyramidenschrift erfolgen. Insbesondere sind auch die Namen der 
MitarbeiterInnen auf die Beschilderung aufzubringen, für eine bessere 
Ansprache durch die Besucher. Die Beschriftung sollte wie für das 
Landeshaus besprochen, einheitlich erfolgen.

x Erst mit dem Gesamtkonzept ist eine 
neue Beschilderung geplant.

3.2  Ausstattung der Sitzungssäle

Blindenleitsystem führt direkt auf die 
Türklinke zu. Die Türklinke wird mit 
taktiler Raumanzeige ausgestattet. 
Türschilder an der Wand aufgrund 

baulicher Gegebenheiten nicht möglich. 
Die gewählte Ausführung war 

Gegenstand der Abstimmung mit den 
Verbänden; taktile Raumangabe auf 

Türklinke erfolgt kurzfristig.

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Horion Haus

Für schwerhörige SitzungsteilnehmerInnen weist Frau Koolwaay darauf 
hin, dass es keinen Sinn mache, wenn jeder Schwerhörige seine 
eigene Technik mitbringe. Deshalb empfehle sie, eine technische 
Hörhilfe an die allgemeine Beschallungsanlage mit einem Sender 
anzuschließen, der dann auf die Empfänger der Schwerhörigen auf 
verschiedenen Fraquenzen senden könne.
Anmerkung: Die tatsächlich zu installierende Technik soll unbedingt mit den 
VertreterInnen der Schwerhörigen abgestimmt werden.

X

3.3  Ausstattung der Aufzüge
Der vom Eingangsbereich kommende Leitstreifen soll mittig auf die 
Anforderungstastatur der Aufzugsanlage zuführen und dort in ein 75 
cm x 70 cm großes taktil erfassbares Noppenfeld führen. X

Die Taster außen sind taktil erfassbar mit schwarzen 
Konturen/Richtungspfeilen auf weißem Hintergrund auszustatten. X

Die innen im Aufzug installierte Tastatur mit den Bedienelementen 
muss kontrastreich und taktil erfassbar nachgebessert werden. Auch 
sollen Texte für Sprachausgabe für Blinde und Sehbehinderte (etwa: 
"Erdgeschoss, Ausgang nach rechts") und die optischen Angaben u.a. 
im Notfall für Schwerhörige und Gehörlose (etwa: "Hilfe kommt") 
installiert werden. 

X

3.4  Ausstattung der Treppenanlagen

Haupttreppe in der Empfangshalle
·  Die Treppenanlage ist unten vor dem Antritt und von oben 
kommend vor der obersten Stufe über die gesamte Breite mit einem 
kontrastierenden Noppenfeld auszustatten
·  Die Stufenkanten der ersten und letzten Stufe – auch von und zu 
den Podesten – ist über die gesamte Breite der Treppe kontrastreich 
abzusetzen.
·  Die Handläufe sind zu kurz, da sie auf der ersten bzw. letzten Stufe 
enden. Sie sind 30 cm waagerecht fortzuführen in 85 cm Höhe.

X

Innentreppe vom Erdgeschoss ins 1. Obergeschoss
·  Neben der kontrastreichen Gestaltung der einzelnen Stufenkanten 
ist hier auch eine seitliche Begrenzung der Stufen erforderlich, damit 
der Langstock der blinden Besucher hier nicht ins Leere geht. X

Treppenhaus in der 1. Etage
·  Auch hier ist es erforderlich, die Stufen seitlich mit einer Begrenzung 
als taktil erfassbare Barriere für den Langstock zu versehen.
·  Ebenso sind die Stufenkanten hier über die gesamte Breite der 
Treppe kontrastreich abzusetzen.
·  Auch bei dieser Treppe ist im Bereich des Kellers der Handlauf über 
die erste bzw. letzte Stufe hinaus um 30 cm waagerecht in 85 cm zu 
verlängern.

X Am Treppenhausturm haben die 
Sanierungsarbeiten begonnen.

Wendeltreppe im Bereich der hinteren Sitzungssäle: ein Leitsystem 
muss um die Wendeltreppe herumgeführt werden 
(Verletzungsgefahr). Treppenkanten müssen kontrastreich gestaltet 
werden. X

3.5  Ausstattung mit Kontrasten

Sämtliche Glasflächen der (Zwischen-)Türen von und zu den 
Sitzungssälen sowie zur Toilettenanlage und Kantine sind in 40 cm – 
70 cm und 120 cm – 160 cm Höhe mit jeweils 50%igen Hell-Dunkel-
Anteil kontrastreich zu markieren.

In der 2. Etage z.B. ist die Beschriftung auf der roten Säule in 
Augenhöhe durch einen weißen Kontrast lesbar zu machen, (auch 
wenn Besucher in der Regel angemeldet sind und von den 
MitarbeiterInnen abgeholt werden.)

X

3.6  Ausstattung der Toilettenanlagen

Im Erdgeschoss bei der Kantine
· Die zentrale Tür zu der Anlage ist mit einer Automatik auszustatten. X

Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung
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Horion Haus

Auf dem Weg zu den hinteren Sitzungsräumen ist im Bereich der 
Zwischentüre/Feuertüre in Höhe des Raumes „Erft“, 30 cm außerhalb 
des Radius der Türe ein 60 cm tiefes, über die gesamte Breite der Tür 
verlaufendes Noppenfeld jeweils vor und hinter der Türanlage zu 
installieren, das jeweils bis an die seitlich gelegenen Öffnungstaster 
heranzuführen ist.

X

Aus dem hinteren Noppenfeld ist rechts heraus ein Leitstreifen in 
Richtung der Klinke der dort befindlichen Toilette zu führen. Diese wird 
durch ein 75 cm x 70 cm großes Noppenfeld taktil kenntlich gemacht. X

Geradeaus aus dem Noppenfeld hinter der Zwischentür führt der 
Leitstreifen mittig hinaus, vorbei an der rechts liegenden 
Wendeltreppe und mündet geradeaus vor den Garderobenschränken 
mittig in ein als T-Stück ausgestaltetes Noppenfeld (75 cm x 70 cm). X

Geradeaus, zu den Schränken hin bündig, führt oben rechts aus dem 
Abzweigefeld ein Leitstreifen Richtung Raum „Sieg“ und oben links aus 
dem Feld zu den Räumen „Niers“ und „Wupper“.
• Richtung Raum „Sieg“ laufend wird in Höhe des Raumes ein 
Noppenfeld rechtsbündig mit dem Leitstreifen, in den Leitstreifen 
eingearbeitet und zum Saal hin ausladend.
• Zum Saal hin schließen sich an das Noppenfeld in Laufrichtung 
verlegte Rippenplatten zur Klinke des Saals hin an.
• Entsprechend ist in Höhe des Raumes „Niers“ in Laufrichtung nach 
rechts ausgelagert zu verfahren.
• An dasselbe auf den Raum „Niers“ hinweisende Noppenfeld schließen 
sich geradeaus – quer zur Laufrichtung verlegte Rippenplatten, die auf 
die Klinke zum Raum „Wupper“ zuführen an.

X

2.4 Blindenleitsystem zu den Toiletten im Erdgeschoss
Der aus dem Noppenfeld vor Raum „Rhein“ in Richtung 
Toilettenanlage im Erdgeschoss abzweigende Blindenleitstreifen ist im 
Bereich der Zwischentüre ebenso zu unterbrechen, wie bei der 
Zwischentüre zu den Sitzungssälen „Wupper, Niers und Sieg“ 
beschrieben.

X

Der Leitstreifen soll im Weiteren auf den Türöffner, die Klinke der 
Toilettenanlage – außerhalb des Radius der Tür zuführen. X

Der Zugang zu den Toilettenräumen muss optisch kontrastreich und 
taktil erfassbar beschriftet sein. X

Im hinter der Eingangstür zum Toilettenbereich befindlichen Vorraum 
ist ein zentrales Noppenfeld zu installieren, aus dem Leitstreifen zu 
den Klinken der Damentoilette links, der Herrentoilette rechts und 
dem Behinderten-WC geradeaus führen.

X

Auch die Beschilderung der einzelnen WCs ist taktil erfassbar und groß 
und kontrastreich zu gestalten.

X
Beschilderung wird im Rahmen des 
Umbaues (siehe Seite 14, unten, letzter 
Task) umgesetzt.

3. Weitere Ausstattungsmerkmale
3.1 Beschilderung
Bei den vorderen Sitzungssälen, z.B. Raum „Rhein“, sind die Schilder 
mit den Raumbezeichnungen bei geöffneter Tür nicht lesbar. Die 
Beschriftung müsste groß und kontrastreich jeweils auf die Wand 
aufgebracht werden und zusätzlich taktil erfassbar in Braille- und 
Pyramidenschrift erfolgen.

x

Bei den hinteren Sitzungssälen ist die Beschilderung gut platziert und 
lesbar, müsste aber um die taktil erfassbare Beschriftung in Braille- 
und Pyramidenschrift ergänzt werden.

x

Die Beschriftung der Büroräume im Horion-Haus muss optisch 
kontrastreich, blendfrei und taktil erfassbar in Braille- und 
Pyramidenschrift erfolgen. Insbesondere sind auch die Namen der 
MitarbeiterInnen auf die Beschilderung aufzubringen, für eine bessere 
Ansprache durch die Besucher. Die Beschriftung sollte wie für das 
Landeshaus besprochen, einheitlich erfolgen.

x Erst mit dem Gesamtkonzept ist eine 
neue Beschilderung geplant.

3.2  Ausstattung der Sitzungssäle

Blindenleitsystem führt direkt auf die 
Türklinke zu. Die Türklinke wird mit 
taktiler Raumanzeige ausgestattet. 
Türschilder an der Wand aufgrund 

baulicher Gegebenheiten nicht möglich. 
Die gewählte Ausführung war 

Gegenstand der Abstimmung mit den 
Verbänden; taktile Raumangabe auf 

Türklinke erfolgt kurzfristig. Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

3 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 
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Horion Haus

Der erhöhte Bereich der Empfangstheke eignet sich gut, um dorthin 
schwerhörige und blinde und sehbehinderte Besucher zu leiten:
·  Für Schwerhörige müsste in diesem Bereich eine technische Hörhilfe 
entweder fest installiert oder als mobiles Gerät zur Verfügung stehen.
·  Durch entsprechende Piktogramme  müssten die schwerhörigen 
Besucher auf diese Ausstattung aufmerksam gemacht werden,
·  Gleichzeitig müssten die MitarbeiterInnen an der Empfangstheke in 
der Technik der Hörhilfen geschult werden bzw. sein.
Anmerkung: Welche in dieser Situation des Empfangs- und 
Informationsgesprächs die bedarfsgerechte Technik ist, müsste mit den 
VertreterInnen der Schwerhörigen abgestimmt werden.

X

Hinter der Matte im Bereich der Eingangstür muss für sehbehinderte 
und blinde Besucher über die gesamte Breite der Matte ein 90 cm 
tiefes, zur Umgebungsplattierung kontrastierendes Noppenfeld 
installiert werden. Auf der linken Seite schließt sich daran, in der Rippe 
quer zur Theke verlegt, aber auf den erhöhten Teil dieser zuführend, 
ein Auffindestreifen aus Rippenplatten an.

X

2.2 Blindenleitsystem in der Empfangshalle Die generelle Anmerkung gilt von 2.2 bis 
einschließlich 3.1: 
Ein Blinden-/Sehbehindertenleitsystem 
im Empfang und in den Sitzungssälen 
wird instaliert.

Aus dem Noppenstreifen entlang der Fußmatte im Eingangsbereich 
muss jeweils ein Leitstreifen aus kontrastierenden Rippenplatten
• nach schräg links Richtung Aufzug und dort in ein 90 cm x 90 cm 
großes Noppenfeld beim Anforderungsknopf führen.
• geradeaus zu den Sitzungssälen und dort in 30 cm Abstand zur 
Glastür mittig in ein, über die Breite der Tür, 60 cm tiefes Noppenfeld 
führen.
• schräg rechts geradeaus zum Antritt unten an die Treppe und dort in 
ein 60 cm tiefes Noppenfeld führen. (Die Treppe ist als Alternative 
zum Aufzug unbedingt in das Leitsystem einzubeziehen.)
• schräg rechts Richtung Kantinentür und dort in ein 60 cm tiefes über 
die Breite der Tür verlegtes Noppenfeld führen.

X

2.3 Blindenleitsystem im Flur der Sitzungssäle

Vorbemerkung: Im Bereich der Sitzungssäle sollen die Plattengrößen 
der dort verlegten Steinplatten (ca. 75 cm x 70 cm) als Maßstab für 
Aufmerksamkeitsfelder aus Noppen gelten und nicht die DIN-
entsprechenden Maße von 90 cm x 90 cm. Gleichzeitig sollen die 
Noppen in diesem Bereich nicht höher als 3 mm ausgearbeitet werden.

X

Aus dem unter 2.2 beschriebenen Noppenfeld in der Empfangshalle 
vor der Glastür zu den Sitzungssälen muss mittig ein Leitstreifen 
geradeaus Richtung Sitzungssaal „Raum Rhein“ führen. X

Der Leitstreifen führt mittig in ein mittig im Flur platziertes Noppenfeld 
in der Größe 75 cm x 70 cm. X

Dieses Noppenfeld ist als Abzweigefeld-T-Feld auszugestalten, d.h. von 
der Empfangshalle kommend, führt aus diesem Feld oben rechts ein 
Leitstreifen Richtung Toilettenanlage hinaus und einer oben links aus 
dem Noppenfeld in Richtung „entlang der Sitzungssäle“ hinaus. 
Geradeaus schließen an das Noppenfeld quer zur Laufrichtung verlegte 
Rippenplatten an, die auf die Klinke der Eingangstür des Raumes 

 

X

Bei dem entlang der Sitzungssäle verlaufenden Leitstreifen aus 
Rippenplatten ist in Höhe der Eingangsbereiche der jeweiligen 
Sitzungssäle auf der rechten Seite immer wie folgt zu verfahren: In 
den Leitstreifen wird linksbündig ein 75 cm x 70 cm großes 
Noppenfeld eingearbeitet, das nach rechts Richtung jeweiligem 
Sitzungssaal ausspringt. An dieses aus dem Leitstreifen 
herausspringende Stück Noppenplatte schließen sich in Laufrichtung 
Flur verlegte Rippenplatten an, die auf die Klinke, den Eingangsbereich 
des jeweiligen Saals zuführen (Auffindefelder für ein seitlich liegendes 
Ziel.)

X

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3) Anlage 2
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

6 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Horion Haus

Im Behinderten-WC sind folgende Verbesserungen vorzunehmen:
- Die Tür ist mit einer Automatik auszustatten, damit sie auch von 
Besuchern geöffnet werden kann, die keine Kraft im Oberkörper 
haben.
- Für das Anfahren des WC-Topfes ist die Abfallbox im Wege; sie muss 
auf die andere Seite der Toilettenschüssel versetzt werden.
- Ebenso sind die Halterung für die Ersatztoilettenpapierrolle sowie für 
die Klobürste auf die linke Seite zu versetzen.

X Die Maßnahme wurde in 2016 
umgesetzt.

· Im Bereich der WC für Fußgänger (am Beispiel Damentoilette) sind 
die Kontraste zu verbessern im Hinblick auf--- die Lichtschalter und 
Taster--- den Handlufttrockner--- den Klopapierrollen-Halter--- das 
Türzellen-Schließsystem.- In der gesamten Toilettenanlage ist die 
Beleuchtung zu verbessern!

wie Landeshaus

Im Erdgeschoss bei den hinteren Sitzungssälen:
Hier ist nach denselben Kriterien zu verfahren wie soeben beschrieben.

x
Aufgrund von baulichen Gegebenheiten 
kann die Barrierefreiheit nach DIN 
18040 nicht hergestellt werden. 

3.7 Ausstattung der Kantine
Für die Anwesenden ist klar, dass die Kantine von blinden und 
sehbehinderten Besuchern nur wird mit Unterstützung genutzt werden 
können.
- Das außen in der Eingangshalle begonnene, zur Kantinentür 
hinführende Blindenleitsystem muss deshalb innen per Leitstreifen so 
weit fortgeführt werden, dass dieser Personenkreis dort eine 
Ansprechperson im Selbstbedienungsbereich finden kann.
Anmerkung: Die Wegeführung dort im Detail ist mit den VertreterInnen der 
Blinden und Sehbehinderten abzustimmen.

X

3.8 Ausstattung des Sanitätsraums
Hier wäre eine höhenverstellbare Liege wünschenswert. X bei Ersatz

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 2 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Aus diesem Aufmerksamkeitsfeld führt der Leitstreifen oben nach rechts – 
mit der oberen Kante des Feldes bündig –  aus dem Feld hinaus Richtung 
der genannten Säule.

X X s.o.

Vor der Säule mit dem Türöffner mündet der Leitstreifen in ein 90 cm x 
90 cm großes Noppenfeld (unten rechts). X X s.o.

Aus diesem Noppenfeld/gleichzeitig Aufmerksamkeitsfeld führt der 
Leitstreifen (aus Laufrichtung betrachtet) oben links heraus Richtung 
Eingang Drehflügeltür.

X X s.o.

Damit blinde und sehbehinderte Besucher die Tür problemlos ausfindig 
machen können, ist er durch ein – je nach Platzverhältnissen – 60 cm 
oder 90 cm tiefes, über die Breite der Eingangstür verlegtes 
Aufmerksamkeitsfeld/Auffindestreifen aus Noppenplatten im Abstand von 
30 cm zum äußeren Radiusbereich der Tür kenntlich zu machen.

X X s.o.

1.4 Betreffend die Drehflügeltür-Eingangstür
Der Taster für die Öffnungsanforderung muss optisch und taktil 
kontrastreich gestaltet sein. X X s.o.

Er sollte mit einem Druckpunkt versehen und in Braille- und 
Pyramidenschrift erhaben gekennzeichnet sein. X X s.o.

Es sollte die Öffnungsrichtung und der Radius der Drehflügeltür mit 
automatischem Antrieb angezeigt werden. X X s.o.

Das Zeitintervall der Tür muss für mobilitätseingeschränkte Menschen 
lang genug eingestellt sein, besser ist eine Sensorleiste oder 
Lichtschranke, die bedarfsgerecht reagiert.

X X s.o.

Die Drehflügeltür ist auf den Glasflächen ausreichend kontrastreich zu 
gestalten – in Höhe von 40 cm – 70 cm und von 120 cm – 160 cm. X X s.o.

1.5 Betreffend den Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle seitlich 
Richtung Landeshaus gehend

Der Gehweg links seitlich des Vorplatzes des KölnTriangle Richtung 
Landeshaus müsste in Höhe des schon beschriebenen 
Aufmerksamkeitsfeldes auf dem Vorplatz mit einem Auffindestreifen 
ausgestattet (90 tiefe, in Laufrichtung über die gesamte Breite des 
Gehwegs verlegte Rippenplatten) werden.
Anmerkung: Da dieser Auffindestreifen für ein seitlich gelegenes Ziel im 
öffentlichen Bereich der Stadt Köln zu installieren wäre, wären hier entsprechende 
Verhandlungen mit der Stadt Köln zu führen.

X X

Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 
Verhandlung. November 2016: wird im 
Zuge der Herstellung der Querung 
geplant.

Sofern diesem vorrangigen Wunsch nicht entsprochen werden kann, sollte 
ein entsprechendes Auffindefeld nach Absprache mit den VertreterInnen 
der Blinden und Sehbehinderten seitlich in den Vorplatz der Triangel 
eingearbeitet werden.

X X s.o.

Aus dem letztlich installierten „Auffindefeld“ sollte der Leitstreifen aus 
Rippenplatten im rechten Winkel in Richtung des Aufmerksamkeitsfeldes 
auf dem Platz führen, das auch schon den Leitstreifen aus Richtung 
Bahnhof Deutz aufnimmt.

X X s.o.

LVR-IBS
Umsetzungsstand

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Generelles: Die Räumlichkeiten der IBS sind vom Integrationsamt 
Dezernat 7/61 angemietet worden. Sämtliche Umbau- / 
Änderungs- und Gestaltungswünsche im Gebäude oder an der 
Zuwegung oder Besucherleitführung sind mit dem Vermieter und 
ggf. der Stadt Köln abzustimmen. 

1. Betreffend den Außenbereich des Gebäudes KölnTriangle

1.1 Betreffend PKW-Stellplätze/Behindertenparkplätze

Mit dem PKW anreisende Besucher finden ihre Stellplätze in der 
Tiefgarage des Gebäudes. Dort befinden sich auch – neben den 
städtischen vor dem Horion Haus - Behindertenparkplätze. Hinweis

1.2 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus zum 
Vorplatz des  GebäudesKölnTriangle  

Für blinde und sehbehinderte Reisende ist hier ein taktil und optisch 
kontrastreich erfassbares Leitsystem erforderlich. X X Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 

Verhandlung

Unbedingt notwendig ist die Installierung einer „Blindenampel“ an der 
Kreuzung vor dem Bahnhof, da diese Verkehrssituation bereits für 
sehende Fußgänger höchst gefährlich ist.
Anmerkung: Diese Punkte sind mit der Stadt Köln auszuhandeln, die ihrerseits 
auch aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BGG NRW) 
als Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Gesetzes eine besondere 
Verantwortung zur Herstellung von Barrierefreiheit trifft. Die Verhandlungsinhalte 
sollten sich am „Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßenraum“ des 
Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen orientieren und in der ins Auge 
gefassten Ausführung mit den VertreterInnen der Behinderten-Selbsthilfe dieser 
Verhandlungsrunde abgesprochen werden.

X X ist umgesetzt

1.3 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus, ab dem 
Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle 
Aus Richtung Bahnhof Deutz kommend, ist – mit oder ohne ergänzendes 
Leitsystem durch die Stadt Köln – zu Beginn des Vorplatzes des 
KölnTriangle ein möglichst über die Breite des Platzes anzulegender, 90 
cm tiefer Auffindestreifen aus in Laufrichtung zum Gebäude verlegten 
Rippenplatten zu installieren.

X X

Die einzelnen Maßnahmen werden in einer 
Fachplanung zusammengefasst. Diese 
bildet dann die Grundlage für die noch 
ausstehenden Verhandlungen mit dem 
Vermieter. 

Das hier zu verlegende Leitsystem muss sich optisch kontrastreich von der 
Umgebungsplattierung auf dem Vorplatz abheben, anderenfalls ist das 
Leitsystem außen vor dem KölnTriangle durchgängig mit einem taktil und 
optisch kontrastierenden Begleitstreifen auszustatten.

X X s.o.

Aus dem Auffindestreifen heraus muss geradeaus ein 30 cm breiter 
Leitstreifen aus Rippenplatten führen. X X s.o.

In Höhe der rechts seitlich gelegenen Säule mit dem Öffnungstaster für 
die u.a. für Rollstuhlnutzer gedachte Drehflügeltür, muss der Leitstreifen 
mittig in ein 90 cm x 90 cm großes Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld 
aus Noppenplatten führen.

X X s.o.

IBS
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Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage 3
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IBS

Die Bedienelemente sind neben dem Tastfeld in Braille- und 
Pyramidenschrift in ihrer Funktion zu benennen. X X s.o.

Die Tastatur in der Kabine ist nicht kontrastreich; sie ist wie für die 
Bedienelemente außen beschrieben, zu gestalten! X X s.o.

Die Inhalte der Sprachausgabe sind zu optimieren in Absprache mit den 
VertreterInnen der Blinden und Sehbehinderten. X X s.o.

Für die Stockwerk-Übersicht auf Glas muss eine andere Ausführungsart 
gefunden werden, da sie in Weiß auf Glas spiegelt und nicht kontrastreich 
ist. Für die meisten Besucher des KölnTriangle wird sie so nicht von 
Nutzen sein.

X X s.o.

3. Betreffend die Räume des Integrationsamtes zur beruflichen 
Bildung/Fortbildung im Obergeschoss
3.1 Leitsystem vom Aufzug zu den Räumen des Integrationsamtes 
/ Obergeschoss

Grundsätzlich werden die bereits angemeldeten TeilnehmerInnen 
der Bildungsveranstaltungen auf der Etage oder direkt im 
Eingangsbereich dieser Räumlichkeiten an der Empfangstheke in 
Empfang genommen. Gleichwohl ist es Ziel dieser Begehung, für 
mobilitätseingeschränkte TeilnehmerInnen der Schulungen zu 
erreichen, dass sie sich zu und in den Räumen eigenständig und 
selbstbestimmt bewegen und sicher orientieren können, und zwar 
unabhängig davon, ob sie eine körperliche oder eine 
Sinnesbeeinträchtigung haben.

Auch hier ist die Auffindbarkeit der Aufzuganlage, wie zuvor für das 
Erdgeschoss beschrieben, zu gestalten:60 cm tiefe, in Laufrichtung und 
jeweils über die gesamte Breite der beiden Aufzugtüren rechts und links 
verlegte Rippenplatten, im Abstand von 30 cm zu den Türen; zwischen 
den Auffindestreifen aus Rippenplatten zum Anforderungsknopf hin 
ausladend, ein mindestens 90 cm x 90 cm großes Noppenfeld, um das 
Bedienfeld ausfindig machen zu können.

X X s.o.

Aus diesem Noppenfeld soll – aus dem Aufzug kommend – ein 30 cm 
breiter Leitstreifen aus Rippenplatten – mittig geradeaus in Richtung 
Glastrennwand führen und in ein Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld aus 
Noppen münden.

X X s.o.

Für dieses Abzweigefeld kamen zunächst zwei Positionierungen in 
Betracht: zum einen in Höhe des bereits vorhandenen Notruf-Schalters, 
zum anderen in Höhe der Eingangstür vor der Glastrennwand. Wegen der 
großen Gefahr der Verwechslung des neuen Automatik-Türschalters mit 
dem Notruf-Schalter, plädierten die Anwesenden dafür, mit dem 
Blindenleitsystem auf einen Öfffnungstaster zuzufüren, der getrennt vom 
Notruf-Schalter platziert ist. Dem entsprechend soll das 90 cm x 90 cm 
große, o.g. Abzweigefeld aus Noppen nunmehr im Abstand von 60 cm zur 
geradeaus liegenden Glaswand installiert werden.

X X s.o.

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung
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IBS

In dieses Aufmerksamkeitsfeld aus Noppen soll der Leitstreifen in 
Laufrichtung linksbündig hineinführen und wird dann wie zuvor schon 
beschrieben, linksbündig in Richtung Säule für den Öffnungstaster der 
Drehflügeltür weiter geleitet.

X X s.o.

2. Betreffend den Innenbereich des Gebäudes Triangel / Foyer 
(als Zuwegung zu den Bildungs- und Fortbildungsräumen)
2.1 Betreffend das Leitsystem im Foyer
Im Innern des Foyers ist im Abstand von mindestens 30 cm zum äußeren 
Radiusbereich der Tür, je nach Platzverhältnissen, ein 60 cm – 90 cm 
tiefes, über die Breite der Drehflügeltür laufendes Noppenfeld zu 
installieren.

X X s.o.

Im Winkel von 45° links oben aus dem Feld ansetzend soll ein 30 cm 
breiter Leitstreifen aus Rippenplatten schräg in Richtung Empfangstheke 
verlegt werden.

X X s.o.

Dieser soll vor der Theke schräg – im Winkel von ca. 45 ° - in ein 90 cm x 
90 cm großes Aufmerksamkeitsfeld/Noppenfeld führen. X X s.o.

Aus diesem Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld soll der Leitstreifen aus 
Rippenplatten im rechten Winkel mittig angesetzt, weiter Richtung 
Aufzugsanlage geführt werden.

X X s.o.

Vor der Aufzugsanlage soll der Leitstreifen mittig auf ein 90 cm x 90 cm 
großes Noppenfeld/Aufmerksamkeitsfeld im Bereich der mittig für den 
Aufzug angebrachten Anforderungstaster geführt werden. X X s.o.

An das Noppenfeld schließen sich rechts und links bündig jeweils 60 cm 
tiefe über die gesamte Breite der Aufzugtüren und in Laufrichtung zu den 
Türen verlegte Rippenplatten an; im Abstand von 30 cm zu den 
Aufzugtüren.

X X s.o.

2.2 Betreffend die Empfangstheke im Foyer
Die Empfangstheke im Foyer ist in Absprache mit den Vertretern der 
Schwerhörigen mit einer technischen Hörhilfe auszustatten. X X

Die den Bereich der Empfangstheke bedienenden MitarbeiterInnen müssen 
in die Handhabung der technischen Hörhilfe eingearbeitet sein. X X

Die Empfangstheke ist mit einem tiefer gesetzten Teilbereich 
auszustatten, 80 – 85 cm. Dieser muss in 55 cm Tiefe und 90 cm Breite 
unterfahrbar sein.

X X s.o.

2.3 Betreffend die Ausstattung der Aufzugsanlage

Der Anforderungsknopf außen ist zumindest im Erdgeschoss und in der 
Etage des Integrationsamtes (obgleich dies dann in der Regel im 
gesamten Haus so sein wird) nicht kontrastreich genug gestaltet. Der 
Knopf selbst und die Richtungspfeile müssen sich kontrastreich vom Grau 
des Stahl abheben, etwa in schwarz/weiß und mit einer roten Einfassung.

X X s.o.

Ebenso müssen die Symbole taktil erfassbar sein, indem sie „erhaben“ 
gestaltet werden. X X s.o.

Anlage 3
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Aus diesem Aufmerksamkeitsfeld führt der Leitstreifen oben nach rechts – 
mit der oberen Kante des Feldes bündig –  aus dem Feld hinaus Richtung 
der genannten Säule.

X X s.o.

Vor der Säule mit dem Türöffner mündet der Leitstreifen in ein 90 cm x 
90 cm großes Noppenfeld (unten rechts). X X s.o.

Aus diesem Noppenfeld/gleichzeitig Aufmerksamkeitsfeld führt der 
Leitstreifen (aus Laufrichtung betrachtet) oben links heraus Richtung 
Eingang Drehflügeltür.

X X s.o.

Damit blinde und sehbehinderte Besucher die Tür problemlos ausfindig 
machen können, ist er durch ein – je nach Platzverhältnissen – 60 cm 
oder 90 cm tiefes, über die Breite der Eingangstür verlegtes 
Aufmerksamkeitsfeld/Auffindestreifen aus Noppenplatten im Abstand von 
30 cm zum äußeren Radiusbereich der Tür kenntlich zu machen.

X X s.o.

1.4 Betreffend die Drehflügeltür-Eingangstür
Der Taster für die Öffnungsanforderung muss optisch und taktil 
kontrastreich gestaltet sein. X X s.o.

Er sollte mit einem Druckpunkt versehen und in Braille- und 
Pyramidenschrift erhaben gekennzeichnet sein. X X s.o.

Es sollte die Öffnungsrichtung und der Radius der Drehflügeltür mit 
automatischem Antrieb angezeigt werden. X X s.o.

Das Zeitintervall der Tür muss für mobilitätseingeschränkte Menschen 
lang genug eingestellt sein, besser ist eine Sensorleiste oder 
Lichtschranke, die bedarfsgerecht reagiert.

X X s.o.

Die Drehflügeltür ist auf den Glasflächen ausreichend kontrastreich zu 
gestalten – in Höhe von 40 cm – 70 cm und von 120 cm – 160 cm. X X s.o.

1.5 Betreffend den Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle seitlich 
Richtung Landeshaus gehend

Der Gehweg links seitlich des Vorplatzes des KölnTriangle Richtung 
Landeshaus müsste in Höhe des schon beschriebenen 
Aufmerksamkeitsfeldes auf dem Vorplatz mit einem Auffindestreifen 
ausgestattet (90 tiefe, in Laufrichtung über die gesamte Breite des 
Gehwegs verlegte Rippenplatten) werden.
Anmerkung: Da dieser Auffindestreifen für ein seitlich gelegenes Ziel im 
öffentlichen Bereich der Stadt Köln zu installieren wäre, wären hier entsprechende 
Verhandlungen mit der Stadt Köln zu führen.

X X

Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 
Verhandlung. November 2016: wird im 
Zuge der Herstellung der Querung 
geplant.

Sofern diesem vorrangigen Wunsch nicht entsprochen werden kann, sollte 
ein entsprechendes Auffindefeld nach Absprache mit den VertreterInnen 
der Blinden und Sehbehinderten seitlich in den Vorplatz der Triangel 
eingearbeitet werden.

X X s.o.

Aus dem letztlich installierten „Auffindefeld“ sollte der Leitstreifen aus 
Rippenplatten im rechten Winkel in Richtung des Aufmerksamkeitsfeldes 
auf dem Platz führen, das auch schon den Leitstreifen aus Richtung 
Bahnhof Deutz aufnimmt.

X X s.o.

Anlage 3
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Generelles: Die Räumlichkeiten der IBS sind vom Integrationsamt 
Dezernat 7/61 angemietet worden. Sämtliche Umbau- / 
Änderungs- und Gestaltungswünsche im Gebäude oder an der 
Zuwegung oder Besucherleitführung sind mit dem Vermieter und 
ggf. der Stadt Köln abzustimmen. 

1. Betreffend den Außenbereich des Gebäudes KölnTriangle

1.1 Betreffend PKW-Stellplätze/Behindertenparkplätze

Mit dem PKW anreisende Besucher finden ihre Stellplätze in der 
Tiefgarage des Gebäudes. Dort befinden sich auch – neben den 
städtischen vor dem Horion Haus - Behindertenparkplätze. Hinweis

1.2 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus zum 
Vorplatz des  GebäudesKölnTriangle  

Für blinde und sehbehinderte Reisende ist hier ein taktil und optisch 
kontrastreich erfassbares Leitsystem erforderlich. X X Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 

Verhandlung

Unbedingt notwendig ist die Installierung einer „Blindenampel“ an der 
Kreuzung vor dem Bahnhof, da diese Verkehrssituation bereits für 
sehende Fußgänger höchst gefährlich ist.
Anmerkung: Diese Punkte sind mit der Stadt Köln auszuhandeln, die ihrerseits 
auch aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BGG NRW) 
als Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Gesetzes eine besondere 
Verantwortung zur Herstellung von Barrierefreiheit trifft. Die Verhandlungsinhalte 
sollten sich am „Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßenraum“ des 
Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen orientieren und in der ins Auge 
gefassten Ausführung mit den VertreterInnen der Behinderten-Selbsthilfe dieser 
Verhandlungsrunde abgesprochen werden.

X X ist umgesetzt

1.3 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus, ab dem 
Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle 
Aus Richtung Bahnhof Deutz kommend, ist – mit oder ohne ergänzendes 
Leitsystem durch die Stadt Köln – zu Beginn des Vorplatzes des 
KölnTriangle ein möglichst über die Breite des Platzes anzulegender, 90 
cm tiefer Auffindestreifen aus in Laufrichtung zum Gebäude verlegten 
Rippenplatten zu installieren.

X X

Die einzelnen Maßnahmen werden in einer 
Fachplanung zusammengefasst. Diese 
bildet dann die Grundlage für die noch 
ausstehenden Verhandlungen mit dem 
Vermieter. 

Das hier zu verlegende Leitsystem muss sich optisch kontrastreich von der 
Umgebungsplattierung auf dem Vorplatz abheben, anderenfalls ist das 
Leitsystem außen vor dem KölnTriangle durchgängig mit einem taktil und 
optisch kontrastierenden Begleitstreifen auszustatten.

X X s.o.

Aus dem Auffindestreifen heraus muss geradeaus ein 30 cm breiter 
Leitstreifen aus Rippenplatten führen. X X s.o.

In Höhe der rechts seitlich gelegenen Säule mit dem Öffnungstaster für 
die u.a. für Rollstuhlnutzer gedachte Drehflügeltür, muss der Leitstreifen 
mittig in ein 90 cm x 90 cm großes Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld 
aus Noppenplatten führen.

X X s.o.

IBS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 5 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Der vom Aufzug kommende Hauptleitstreifen soll in dieses Abzweigefeld 
unten rechts münden und aus diesem oben links in Richtung zur 
Eingangstür des Integrationsamtes führen. (Anzustreben ist, dass das 
Leitsystem auf dieser Etage bereits insgesamt im Hinblick auf die anderen 
Mieter inklusiv gestaltet wird. Dann müsste dieses Abzweigefeld als T-
Version gestaltet werden, d.h. mittiges Einführen des Leitstreifens in das 
Abzweigefeld und daraus hinausführen, indem die Leitstreifen, zur 
Glastrennwand hin bündig mit dem Noppenfeld, aus diesem nach links 
zum Integrationsamt und nach rechts zum anderen Mieter der Triangel 
führten…)

X X s.o.

Der auf die Eingangstür zuführende Leitstreifen mündet in ein 60 cm 
tiefes, über die gesamte Breite der Eingangstür verlaufendes Noppenfeld, 
das in 30 cm Abstand zum Öffnungsradius der Tür installiert wird. X X s.o.

Entweder wird die Eingangstür zum Fortbildungsbereich mit einem 
vollautomatischen Türöffner ausgestattet oder mit einer Automatiktür 
nach Anforderung. Im letzteren Fall ist der Automatiktaster seitlich an der 
Glastrennwand auf einer Säule oder Konsole in 85 cm Höhe anzubringen, 
damit sie von Rollstuhlfahrern seitlich angefahren und aus Sitzposition 
bedient werden kann. Diese Säule/Konsole ist durch ein sie umgebendes 
Noppenfeld zu kennzeichnen.

X X

Die Tür öffnet automatisch auf 
Anforderung. Säule ist nicht ohne weiteres 
installierbar (Vermieter), Austausch der 
vorhandenen Tastatur wird geprüft. Der 
IBS-Empfang ist personell besetzt, im 
Bedarfsfall Eingangstüröffnung möglich. 

Auch ein eventueller Klingelknopf (optisch kontrastreich, taktil erfassbar), 
sollte hier angebracht werden. X X

Der Türtaster und ggf. Klingelkopf ist mit Braille- und Pyramidenschrift 
(kontrastreich und erhaben) zu beschriften und mit einem taktil 
erfassbaren und kontrastreich gestalteten Symbol zu versehen. X X

3.2 Betreffend die Empfangstheke
Obgleich im Bereich der Empfangstheke aufgrund der Voranmeldungen 
grundsätzlich wenig Kommunikation stattfindet, muss hier für eine 
eigenständige Kommunikationsmöglichkeit für schwerhörige Besucher 
gesorgt werden. D.h. es muss eine kleine technische Hörhilfe (in 
Absprache mit den VertreterInnen der Schwerhörigen) installiert werden, 
die Schwerhörigen einen Informationsaustausch ermöglichen soll.

X

Der Thekenbereich ist entsprechend zu kennzeichnen, d.h. er ist an 
sichtbarer Stelle mit dem entsprechenden Symbol der technischen Hörhilfe 
auszustatten.

X

Die MitarbeiterInnen müssen in die Technik des anzuschaffenden Geräts 
eingeführt/geschult werden. X

Für schwerhörige TeilnehmerInnen an den Bildungsveranstaltungen kann 
bei Bedarf jederzeit eine LVR-eigene mobile FM-Anlage als technische 
Hörhilfe besorgt werden.

Hinweis

Gleiches gilt bei Bedarf für gehörlose TeilnehmerInnen, für die dann die 
Unterstützung durch Gebärdensprachdolmetscher ermöglicht wird. Hinweis

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 5 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Der vom Aufzug kommende Hauptleitstreifen soll in dieses Abzweigefeld 
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Abzweigefeld und daraus hinausführen, indem die Leitstreifen, zur 
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vollautomatischen Türöffner ausgestattet oder mit einer Automatiktür 
nach Anforderung. Im letzteren Fall ist der Automatiktaster seitlich an der 
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damit sie von Rollstuhlfahrern seitlich angefahren und aus Sitzposition 
bedient werden kann. Diese Säule/Konsole ist durch ein sie umgebendes 
Noppenfeld zu kennzeichnen.

X X

Die Tür öffnet automatisch auf 
Anforderung. Säule ist nicht ohne weiteres 
installierbar (Vermieter), Austausch der 
vorhandenen Tastatur wird geprüft. Der 
IBS-Empfang ist personell besetzt, im 
Bedarfsfall Eingangstüröffnung möglich. 

Auch ein eventueller Klingelknopf (optisch kontrastreich, taktil erfassbar), 
sollte hier angebracht werden. X X

Der Türtaster und ggf. Klingelkopf ist mit Braille- und Pyramidenschrift 
(kontrastreich und erhaben) zu beschriften und mit einem taktil 
erfassbaren und kontrastreich gestalteten Symbol zu versehen. X X

3.2 Betreffend die Empfangstheke
Obgleich im Bereich der Empfangstheke aufgrund der Voranmeldungen 
grundsätzlich wenig Kommunikation stattfindet, muss hier für eine 
eigenständige Kommunikationsmöglichkeit für schwerhörige Besucher 
gesorgt werden. D.h. es muss eine kleine technische Hörhilfe (in 
Absprache mit den VertreterInnen der Schwerhörigen) installiert werden, 
die Schwerhörigen einen Informationsaustausch ermöglichen soll.

X

Der Thekenbereich ist entsprechend zu kennzeichnen, d.h. er ist an 
sichtbarer Stelle mit dem entsprechenden Symbol der technischen Hörhilfe 
auszustatten.

X

Die MitarbeiterInnen müssen in die Technik des anzuschaffenden Geräts 
eingeführt/geschult werden. X

Für schwerhörige TeilnehmerInnen an den Bildungsveranstaltungen kann 
bei Bedarf jederzeit eine LVR-eigene mobile FM-Anlage als technische 
Hörhilfe besorgt werden.

Hinweis

Gleiches gilt bei Bedarf für gehörlose TeilnehmerInnen, für die dann die 
Unterstützung durch Gebärdensprachdolmetscher ermöglicht wird. Hinweis
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Die Bedienelemente sind neben dem Tastfeld in Braille- und 
Pyramidenschrift in ihrer Funktion zu benennen. X X s.o.

Die Tastatur in der Kabine ist nicht kontrastreich; sie ist wie für die 
Bedienelemente außen beschrieben, zu gestalten! X X s.o.

Die Inhalte der Sprachausgabe sind zu optimieren in Absprache mit den 
VertreterInnen der Blinden und Sehbehinderten. X X s.o.

Für die Stockwerk-Übersicht auf Glas muss eine andere Ausführungsart 
gefunden werden, da sie in Weiß auf Glas spiegelt und nicht kontrastreich 
ist. Für die meisten Besucher des KölnTriangle wird sie so nicht von 
Nutzen sein.

X X s.o.

3. Betreffend die Räume des Integrationsamtes zur beruflichen 
Bildung/Fortbildung im Obergeschoss
3.1 Leitsystem vom Aufzug zu den Räumen des Integrationsamtes 
/ Obergeschoss

Grundsätzlich werden die bereits angemeldeten TeilnehmerInnen 
der Bildungsveranstaltungen auf der Etage oder direkt im 
Eingangsbereich dieser Räumlichkeiten an der Empfangstheke in 
Empfang genommen. Gleichwohl ist es Ziel dieser Begehung, für 
mobilitätseingeschränkte TeilnehmerInnen der Schulungen zu 
erreichen, dass sie sich zu und in den Räumen eigenständig und 
selbstbestimmt bewegen und sicher orientieren können, und zwar 
unabhängig davon, ob sie eine körperliche oder eine 
Sinnesbeeinträchtigung haben.

Auch hier ist die Auffindbarkeit der Aufzuganlage, wie zuvor für das 
Erdgeschoss beschrieben, zu gestalten:60 cm tiefe, in Laufrichtung und 
jeweils über die gesamte Breite der beiden Aufzugtüren rechts und links 
verlegte Rippenplatten, im Abstand von 30 cm zu den Türen; zwischen 
den Auffindestreifen aus Rippenplatten zum Anforderungsknopf hin 
ausladend, ein mindestens 90 cm x 90 cm großes Noppenfeld, um das 
Bedienfeld ausfindig machen zu können.

X X s.o.

Aus diesem Noppenfeld soll – aus dem Aufzug kommend – ein 30 cm 
breiter Leitstreifen aus Rippenplatten – mittig geradeaus in Richtung 
Glastrennwand führen und in ein Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld aus 
Noppen münden.

X X s.o.

Für dieses Abzweigefeld kamen zunächst zwei Positionierungen in 
Betracht: zum einen in Höhe des bereits vorhandenen Notruf-Schalters, 
zum anderen in Höhe der Eingangstür vor der Glastrennwand. Wegen der 
großen Gefahr der Verwechslung des neuen Automatik-Türschalters mit 
dem Notruf-Schalter, plädierten die Anwesenden dafür, mit dem 
Blindenleitsystem auf einen Öfffnungstaster zuzufüren, der getrennt vom 
Notruf-Schalter platziert ist. Dem entsprechend soll das 90 cm x 90 cm 
große, o.g. Abzweigefeld aus Noppen nunmehr im Abstand von 60 cm zur 
geradeaus liegenden Glaswand installiert werden.

X X s.o.

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Generelles: Die Räumlichkeiten der IBS sind vom Integrationsamt 
Dezernat 7/61 angemietet worden. Sämtliche Umbau- / 
Änderungs- und Gestaltungswünsche im Gebäude oder an der 
Zuwegung oder Besucherleitführung sind mit dem Vermieter und 
ggf. der Stadt Köln abzustimmen. 

1. Betreffend den Außenbereich des Gebäudes KölnTriangle

1.1 Betreffend PKW-Stellplätze/Behindertenparkplätze

Mit dem PKW anreisende Besucher finden ihre Stellplätze in der 
Tiefgarage des Gebäudes. Dort befinden sich auch – neben den 
städtischen vor dem Horion Haus - Behindertenparkplätze. Hinweis

1.2 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus zum 
Vorplatz des  GebäudesKölnTriangle  

Für blinde und sehbehinderte Reisende ist hier ein taktil und optisch 
kontrastreich erfassbares Leitsystem erforderlich. X X Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 

Verhandlung

Unbedingt notwendig ist die Installierung einer „Blindenampel“ an der 
Kreuzung vor dem Bahnhof, da diese Verkehrssituation bereits für 
sehende Fußgänger höchst gefährlich ist.
Anmerkung: Diese Punkte sind mit der Stadt Köln auszuhandeln, die ihrerseits 
auch aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BGG NRW) 
als Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Gesetzes eine besondere 
Verantwortung zur Herstellung von Barrierefreiheit trifft. Die Verhandlungsinhalte 
sollten sich am „Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßenraum“ des 
Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen orientieren und in der ins Auge 
gefassten Ausführung mit den VertreterInnen der Behinderten-Selbsthilfe dieser 
Verhandlungsrunde abgesprochen werden.

X X ist umgesetzt

1.3 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus, ab dem 
Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle 
Aus Richtung Bahnhof Deutz kommend, ist – mit oder ohne ergänzendes 
Leitsystem durch die Stadt Köln – zu Beginn des Vorplatzes des 
KölnTriangle ein möglichst über die Breite des Platzes anzulegender, 90 
cm tiefer Auffindestreifen aus in Laufrichtung zum Gebäude verlegten 
Rippenplatten zu installieren.

X X

Die einzelnen Maßnahmen werden in einer 
Fachplanung zusammengefasst. Diese 
bildet dann die Grundlage für die noch 
ausstehenden Verhandlungen mit dem 
Vermieter. 

Das hier zu verlegende Leitsystem muss sich optisch kontrastreich von der 
Umgebungsplattierung auf dem Vorplatz abheben, anderenfalls ist das 
Leitsystem außen vor dem KölnTriangle durchgängig mit einem taktil und 
optisch kontrastierenden Begleitstreifen auszustatten.

X X s.o.

Aus dem Auffindestreifen heraus muss geradeaus ein 30 cm breiter 
Leitstreifen aus Rippenplatten führen. X X s.o.

In Höhe der rechts seitlich gelegenen Säule mit dem Öffnungstaster für 
die u.a. für Rollstuhlnutzer gedachte Drehflügeltür, muss der Leitstreifen 
mittig in ein 90 cm x 90 cm großes Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld 
aus Noppenplatten führen.

X X s.o.

IBS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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IBS

Wie zuvor im Bereich der Empfangstheke beschrieben, sollten im 
Folgenden die jeweils am Hauptleitstreifen liegenden Räume so taktil und 
optisch kontrastreich am Leitstreifen kenntlich gemacht werden, dass die 
Rippenplatten, jeweils in Höhe der Klinke der anliegenden Räume, 
entweder nach links oder rechts um 60 cm x 60 cm große Rippenplatten – 
in Laufrichtung verlegt – erweitert werden bzw. diese um 60 cm aus 
demLeitstreifen in die entsprechende Richtung des jeweiligen Raumes, 
entweder nach links oder rechts herausspringen.
Auf diese Weise müsste ein Feld aus 60 cm x 60 cm Rippenplatten am 
Hauptleitstreifen
- nach rechts den 1. Gruppenraum- nach links den Pausenraum,*
- nach links die 1. Tür des Seminarraumes 2
- nach rechts den Gruppenraum 2
- nach links die 2. Tür des Seminarraumes 2
- nach links die Damentoilette
- nach rechts die Herrentoilette 
kenntlich machen.         
* Anmerkung: nachüberlegt werden muss noch, ob der  kleine 
Besprechungsraum hinter dem Pausenraum gleichberechtigt in das 
Blindenleitsystem einbezogen werden muss?

x

In Höhe des Behinderten-WC ist so zu verfahren, dass in Höhe des 
Öffnungstasters der Tür aus dem Hauptleitstreifen heraus nach rechts, in 
60 cm Tiefe, Rippenplatten bis zum Öffnungstaster des WC in Laufrichtung 
verlegt werden.

x

Der fortgeführte Hauptleitstreifen endet an der Zwischentür zum nicht 
öffentlichen Bereich mittig in einem 60 cm tiefen, in Laufrichtung und über 
die gesamte Breite der Tür verlegten Feld aus Rippenplatten.

x

3.4 Betreffend weitere Einzelaspekte

3.4.1 Beschriftung der Räume
Grundsätzlich ist die Beschriftung der Räume einschließlich der Symbole 
groß genug und kontrastreich genug. Anders beim kleinen Gruppenraum; 
hier müsste die Schrift größer und kontrastreicher zur Umgebung sein.

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte muss eine taktil erfassbare 
Beschriftung nachgeholt werden in Braille- und erhabener Schrift 
(Pyramidenschrift).

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

Insbesondere die Beschriftung an den WC-Räumen der Fußgänger und 
Rollstuhlnutzer muss nachgebessert werden, große, optisch 
kontrastreiche, serifenfreie und taktil erfassbare Schrift sowie 
Beschriftung in Braille-Schrift.

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

3.4.2 Betreffend WC-Anlagen

Wegen der Beschriftung wird auf die zuvor ausgeführten Punkte 
verwiesen. X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 

2017
Beim WC-Damen ist der Innenbereich zu sehr Weiß in Weiß. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 
Die Bedienelemente u.a. Handtuchhalter, Seifenspender etc. müssen 
kontrastreich hervorgehoben werden. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 6 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Für Sehbehinderte muss das Namensschild der MitarbeiterIn der 
Empfangstheke kontrastreicher gestaltet sein, derzeit ist es zu 
transparent. Ein entsprechend gestaltetes Namenschild sollte zusätzlich 
auf dem abgesenkten Teil der Theke platziert werden.

X

3.3 Betreffend das Leitsystem und die Orientierung für blinde und 
sehbehinderte SchulungsteilnehmerInnen Besonderes: Aufgrund der Größe der 

IBS erscheinen die unter 3.3 
beschriebenen Maßnahmen, auch vor 
dem Hintergrund der bisherigen 
Erfahrungen, nicht notwendig und 
unverhältnismäßig.
Teilaspekte, insbesondere im 
vorderen Bereich, sollen aber 
Berücksichtigung finden. Notwendige 
Einzelheiten werden mit der LAG in 
Verbindung mit der BSV NRW 
und/oder Pro Retina abgesprochen. 
Ansonsten besteht Einvernehmen, 
dass ein so aufwändiges System wie 
beschrieben nicht installiert werden 
muss.

Im Interesse der blinden und sehbehinderten TeilnehmerInnen wird 
gewünscht, dass auch dieser Personenkreis sich orientieren und bewegen 
kann. Dies heißt, dass ein neues Blindenleitsystem zu installieren ist, 
entweder auf den vorhandenen Teppichboden aufgebracht oder gänzlich 
neu konzipiert. Beim Aufbringen auf den Teppich käme es auf einen 
optischen und taktilen (z.B. stumpf ./. glatt) Kontrast an. Da aber viele 
Punkte in das Leitsystem einzubeziehen sind, böte sich hier eher die 
Neukonstruktion eines (Blinden-) Leitsystems an mit folgendem Verlauf 
der taktilen Einheiten:

X

Das Leitsystem beginnt innen in den Räumen des Integrationsamtes mit 
einem 60 cm tiefen, über die gesamte Türbreite, im Abstand von 30 cm 
vom Türradius entfernt, in Laufrichtung verlegten 
Rippenplatten/Auffindestreifen.

x

Mittig aus diesem Feld führt ein 30 cm breiter in Laufrichtung verlegter 
Rippenstreifen geradeaus hinaus. x

In Höhe des erhöhten Teils der Empfangstheke, wird in Richtung Theke 
ein 60 cm x 60 cm großes Rippenfeld in Laufrichtung an den 
Hauptleitstreifen, nach links auspringend, angedockt.

x

Da die geradeaus liegende Biegung des Flurs nicht rechtwinkelig ist, ist für 
den Abzweig des Leitsystems an dieser Stelle kein 
Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld erforderlich. Hier kann der 
Hauptleitstreifen abgesetzt und in neuem Winkel von ca. 45 ° in Richtung 
Seminarräume einfach neu an den Rippenstreifen angesetzt werden.

x

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 5 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Der vom Aufzug kommende Hauptleitstreifen soll in dieses Abzweigefeld 
unten rechts münden und aus diesem oben links in Richtung zur 
Eingangstür des Integrationsamtes führen. (Anzustreben ist, dass das 
Leitsystem auf dieser Etage bereits insgesamt im Hinblick auf die anderen 
Mieter inklusiv gestaltet wird. Dann müsste dieses Abzweigefeld als T-
Version gestaltet werden, d.h. mittiges Einführen des Leitstreifens in das 
Abzweigefeld und daraus hinausführen, indem die Leitstreifen, zur 
Glastrennwand hin bündig mit dem Noppenfeld, aus diesem nach links 
zum Integrationsamt und nach rechts zum anderen Mieter der Triangel 
führten…)

X X s.o.

Der auf die Eingangstür zuführende Leitstreifen mündet in ein 60 cm 
tiefes, über die gesamte Breite der Eingangstür verlaufendes Noppenfeld, 
das in 30 cm Abstand zum Öffnungsradius der Tür installiert wird. X X s.o.

Entweder wird die Eingangstür zum Fortbildungsbereich mit einem 
vollautomatischen Türöffner ausgestattet oder mit einer Automatiktür 
nach Anforderung. Im letzteren Fall ist der Automatiktaster seitlich an der 
Glastrennwand auf einer Säule oder Konsole in 85 cm Höhe anzubringen, 
damit sie von Rollstuhlfahrern seitlich angefahren und aus Sitzposition 
bedient werden kann. Diese Säule/Konsole ist durch ein sie umgebendes 
Noppenfeld zu kennzeichnen.

X X

Die Tür öffnet automatisch auf 
Anforderung. Säule ist nicht ohne weiteres 
installierbar (Vermieter), Austausch der 
vorhandenen Tastatur wird geprüft. Der 
IBS-Empfang ist personell besetzt, im 
Bedarfsfall Eingangstüröffnung möglich. 

Auch ein eventueller Klingelknopf (optisch kontrastreich, taktil erfassbar), 
sollte hier angebracht werden. X X

Der Türtaster und ggf. Klingelkopf ist mit Braille- und Pyramidenschrift 
(kontrastreich und erhaben) zu beschriften und mit einem taktil 
erfassbaren und kontrastreich gestalteten Symbol zu versehen. X X

3.2 Betreffend die Empfangstheke
Obgleich im Bereich der Empfangstheke aufgrund der Voranmeldungen 
grundsätzlich wenig Kommunikation stattfindet, muss hier für eine 
eigenständige Kommunikationsmöglichkeit für schwerhörige Besucher 
gesorgt werden. D.h. es muss eine kleine technische Hörhilfe (in 
Absprache mit den VertreterInnen der Schwerhörigen) installiert werden, 
die Schwerhörigen einen Informationsaustausch ermöglichen soll.

X

Der Thekenbereich ist entsprechend zu kennzeichnen, d.h. er ist an 
sichtbarer Stelle mit dem entsprechenden Symbol der technischen Hörhilfe 
auszustatten.

X

Die MitarbeiterInnen müssen in die Technik des anzuschaffenden Geräts 
eingeführt/geschult werden. X

Für schwerhörige TeilnehmerInnen an den Bildungsveranstaltungen kann 
bei Bedarf jederzeit eine LVR-eigene mobile FM-Anlage als technische 
Hörhilfe besorgt werden.

Hinweis

Gleiches gilt bei Bedarf für gehörlose TeilnehmerInnen, für die dann die 
Unterstützung durch Gebärdensprachdolmetscher ermöglicht wird. Hinweis
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Generelles: Die Räumlichkeiten der IBS sind vom Integrationsamt 
Dezernat 7/61 angemietet worden. Sämtliche Umbau- / 
Änderungs- und Gestaltungswünsche im Gebäude oder an der 
Zuwegung oder Besucherleitführung sind mit dem Vermieter und 
ggf. der Stadt Köln abzustimmen. 

1. Betreffend den Außenbereich des Gebäudes KölnTriangle

1.1 Betreffend PKW-Stellplätze/Behindertenparkplätze

Mit dem PKW anreisende Besucher finden ihre Stellplätze in der 
Tiefgarage des Gebäudes. Dort befinden sich auch – neben den 
städtischen vor dem Horion Haus - Behindertenparkplätze. Hinweis

1.2 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus zum 
Vorplatz des  GebäudesKölnTriangle  

Für blinde und sehbehinderte Reisende ist hier ein taktil und optisch 
kontrastreich erfassbares Leitsystem erforderlich. X X Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 

Verhandlung

Unbedingt notwendig ist die Installierung einer „Blindenampel“ an der 
Kreuzung vor dem Bahnhof, da diese Verkehrssituation bereits für 
sehende Fußgänger höchst gefährlich ist.
Anmerkung: Diese Punkte sind mit der Stadt Köln auszuhandeln, die ihrerseits 
auch aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BGG NRW) 
als Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Gesetzes eine besondere 
Verantwortung zur Herstellung von Barrierefreiheit trifft. Die Verhandlungsinhalte 
sollten sich am „Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßenraum“ des 
Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen orientieren und in der ins Auge 
gefassten Ausführung mit den VertreterInnen der Behinderten-Selbsthilfe dieser 
Verhandlungsrunde abgesprochen werden.

X X ist umgesetzt

1.3 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus, ab dem 
Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle 
Aus Richtung Bahnhof Deutz kommend, ist – mit oder ohne ergänzendes 
Leitsystem durch die Stadt Köln – zu Beginn des Vorplatzes des 
KölnTriangle ein möglichst über die Breite des Platzes anzulegender, 90 
cm tiefer Auffindestreifen aus in Laufrichtung zum Gebäude verlegten 
Rippenplatten zu installieren.

X X

Die einzelnen Maßnahmen werden in einer 
Fachplanung zusammengefasst. Diese 
bildet dann die Grundlage für die noch 
ausstehenden Verhandlungen mit dem 
Vermieter. 

Das hier zu verlegende Leitsystem muss sich optisch kontrastreich von der 
Umgebungsplattierung auf dem Vorplatz abheben, anderenfalls ist das 
Leitsystem außen vor dem KölnTriangle durchgängig mit einem taktil und 
optisch kontrastierenden Begleitstreifen auszustatten.

X X s.o.

Aus dem Auffindestreifen heraus muss geradeaus ein 30 cm breiter 
Leitstreifen aus Rippenplatten führen. X X s.o.

In Höhe der rechts seitlich gelegenen Säule mit dem Öffnungstaster für 
die u.a. für Rollstuhlnutzer gedachte Drehflügeltür, muss der Leitstreifen 
mittig in ein 90 cm x 90 cm großes Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld 
aus Noppenplatten führen.

X X s.o.

IBS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 7 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Wie zuvor im Bereich der Empfangstheke beschrieben, sollten im 
Folgenden die jeweils am Hauptleitstreifen liegenden Räume so taktil und 
optisch kontrastreich am Leitstreifen kenntlich gemacht werden, dass die 
Rippenplatten, jeweils in Höhe der Klinke der anliegenden Räume, 
entweder nach links oder rechts um 60 cm x 60 cm große Rippenplatten – 
in Laufrichtung verlegt – erweitert werden bzw. diese um 60 cm aus 
demLeitstreifen in die entsprechende Richtung des jeweiligen Raumes, 
entweder nach links oder rechts herausspringen.
Auf diese Weise müsste ein Feld aus 60 cm x 60 cm Rippenplatten am 
Hauptleitstreifen
- nach rechts den 1. Gruppenraum- nach links den Pausenraum,*
- nach links die 1. Tür des Seminarraumes 2
- nach rechts den Gruppenraum 2
- nach links die 2. Tür des Seminarraumes 2
- nach links die Damentoilette
- nach rechts die Herrentoilette 
kenntlich machen.         
* Anmerkung: nachüberlegt werden muss noch, ob der  kleine 
Besprechungsraum hinter dem Pausenraum gleichberechtigt in das 
Blindenleitsystem einbezogen werden muss?

x

In Höhe des Behinderten-WC ist so zu verfahren, dass in Höhe des 
Öffnungstasters der Tür aus dem Hauptleitstreifen heraus nach rechts, in 
60 cm Tiefe, Rippenplatten bis zum Öffnungstaster des WC in Laufrichtung 
verlegt werden.

x

Der fortgeführte Hauptleitstreifen endet an der Zwischentür zum nicht 
öffentlichen Bereich mittig in einem 60 cm tiefen, in Laufrichtung und über 
die gesamte Breite der Tür verlegten Feld aus Rippenplatten.

x

3.4 Betreffend weitere Einzelaspekte

3.4.1 Beschriftung der Räume
Grundsätzlich ist die Beschriftung der Räume einschließlich der Symbole 
groß genug und kontrastreich genug. Anders beim kleinen Gruppenraum; 
hier müsste die Schrift größer und kontrastreicher zur Umgebung sein.

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte muss eine taktil erfassbare 
Beschriftung nachgeholt werden in Braille- und erhabener Schrift 
(Pyramidenschrift).

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

Insbesondere die Beschriftung an den WC-Räumen der Fußgänger und 
Rollstuhlnutzer muss nachgebessert werden, große, optisch 
kontrastreiche, serifenfreie und taktil erfassbare Schrift sowie 
Beschriftung in Braille-Schrift.

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

3.4.2 Betreffend WC-Anlagen

Wegen der Beschriftung wird auf die zuvor ausgeführten Punkte 
verwiesen. X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 

2017
Beim WC-Damen ist der Innenbereich zu sehr Weiß in Weiß. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 
Die Bedienelemente u.a. Handtuchhalter, Seifenspender etc. müssen 
kontrastreich hervorgehoben werden. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 
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Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 8 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Die weiße Wand zwischen dem Waschbereich und den WC-Zellen muss 
kontrastreich markiert werden, insbesondere an der Kante! X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 

Damit die WC-Zellen-Eingänge überhaupt ausfindig gemacht werden 
können, sind sie kontrastreich und taktil erfassbar zu kennzeichnen, etwa 
durch schwarze Pfeile auf weißem Grund. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 

3.4.3 Pausenraum/Kaffee-Ecke
Für sehbehinderte Schulungsgäste ist eine Orientierung im Pausenraum 
nur schwer möglich wegen der Ton-in-Ton-Farbgebung von Möbeln und 
Umgebungsfarben.  Hier müssten die grauen Tischplatten in jedem Fall 
eine zur Tischplatte kontrastierende Einfassung (z.B. in Orange) erhalten. 
Darüber hinaus sollten sich auch die Tischbeine kontrastreich vom 
Bodenbelag abheben.
Anmerkung: Die Farbkontraste sollten mit der LAG i.V.m. Frau Palm von Pro 
Retina Deutschland abgestimmt werden.

X wird z. B. durch Tischdeko verbessert.

Bei dem an den Pausenraum angrenzenden kleinen Besprechungsraum 
„hinter Glas“, muss sich der Türgriff auf dem Glas von diesem 
kontrastreich abheben.

x

Auch die Glasflächen des Raumes und der Tür sind in 40 cm – 70 cm und 
120 cm – 160 cm kontrastreich zu kennzeichnen, mit einem jeweils 
50%igen und Hell- ./. Dunkel-Anteil.
Anmerkung: Mit den VertreterInnen der LAG i.V.m. den Blinden- und 
Sehbehindertenverbänden ist zu klären, ob und inwieweit der Kaffeeautomat für 
sie noch nachträglich barrierefrei bedienbar gestaltet werden könnte.

x

3.4.4 Der Informations-Terminal
Das Terminal ist derzeit von Rollstuhlfahrern nutzbar, da es absenkbar ist.
Der Benutzername/das Kennwort muss für Sehbehinderte und Blinde 
kontrastreich und taktil erfassbar ausgestaltet sein. x

Für Blinde und hochgradig Schwerhörige wäre die Ausstattung mit einem 
Kopfhörerkabel für eine Sprachausgabe erforderlich.  Schwerhörige 
können auf diesem Wege ihr Hörgerät bedienen. x

Für blinde SeminarteilnehmerInnen wäre zusätzlich die Ausstattung mit 
einer Tastatur mit Braille-Schrift und entsprechendem Programm 
erforderlich.
Anmerkung: Einzelheiten der Verbesserungen sollten mit den VertreterInnen der 
LAG i.V.m. den Selbsthilfe-Verbänden besprochen werden. 

x

Entfällt, da die Glaswand im Zuge der 
Renovierung zurückgebaut wurde

Entfällt, da demontiert.

Anlage 3
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
IBS

Wie zuvor im Bereich der Empfangstheke beschrieben, sollten im 
Folgenden die jeweils am Hauptleitstreifen liegenden Räume so taktil und 
optisch kontrastreich am Leitstreifen kenntlich gemacht werden, dass die 
Rippenplatten, jeweils in Höhe der Klinke der anliegenden Räume, 
entweder nach links oder rechts um 60 cm x 60 cm große Rippenplatten – 
in Laufrichtung verlegt – erweitert werden bzw. diese um 60 cm aus 
demLeitstreifen in die entsprechende Richtung des jeweiligen Raumes, 
entweder nach links oder rechts herausspringen.
Auf diese Weise müsste ein Feld aus 60 cm x 60 cm Rippenplatten am 
Hauptleitstreifen
- nach rechts den 1. Gruppenraum- nach links den Pausenraum,*
- nach links die 1. Tür des Seminarraumes 2
- nach rechts den Gruppenraum 2
- nach links die 2. Tür des Seminarraumes 2
- nach links die Damentoilette
- nach rechts die Herrentoilette 
kenntlich machen.         
* Anmerkung: nachüberlegt werden muss noch, ob der  kleine 
Besprechungsraum hinter dem Pausenraum gleichberechtigt in das 
Blindenleitsystem einbezogen werden muss?

x

In Höhe des Behinderten-WC ist so zu verfahren, dass in Höhe des 
Öffnungstasters der Tür aus dem Hauptleitstreifen heraus nach rechts, in 
60 cm Tiefe, Rippenplatten bis zum Öffnungstaster des WC in Laufrichtung 
verlegt werden.

x

Der fortgeführte Hauptleitstreifen endet an der Zwischentür zum nicht 
öffentlichen Bereich mittig in einem 60 cm tiefen, in Laufrichtung und über 
die gesamte Breite der Tür verlegten Feld aus Rippenplatten.

x

3.4 Betreffend weitere Einzelaspekte

3.4.1 Beschriftung der Räume
Grundsätzlich ist die Beschriftung der Räume einschließlich der Symbole 
groß genug und kontrastreich genug. Anders beim kleinen Gruppenraum; 
hier müsste die Schrift größer und kontrastreicher zur Umgebung sein.

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

Für Blinde und hochgradig Sehbehinderte muss eine taktil erfassbare 
Beschriftung nachgeholt werden in Braille- und erhabener Schrift 
(Pyramidenschrift).

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

Insbesondere die Beschriftung an den WC-Räumen der Fußgänger und 
Rollstuhlnutzer muss nachgebessert werden, große, optisch 
kontrastreiche, serifenfreie und taktil erfassbare Schrift sowie 
Beschriftung in Braille-Schrift.

X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 
2017

3.4.2 Betreffend WC-Anlagen

Wegen der Beschriftung wird auf die zuvor ausgeführten Punkte 
verwiesen. X Derzeit in Abstimmung - Umsetzung in 

2017
Beim WC-Damen ist der Innenbereich zu sehr Weiß in Weiß. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 
Die Bedienelemente u.a. Handtuchhalter, Seifenspender etc. müssen 
kontrastreich hervorgehoben werden. X wird bei turnusmäßiger Renovierung 

berücksichtigt. 

Anlage 3
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
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Generelles: Die Räumlichkeiten der IBS sind vom Integrationsamt 
Dezernat 7/61 angemietet worden. Sämtliche Umbau- / 
Änderungs- und Gestaltungswünsche im Gebäude oder an der 
Zuwegung oder Besucherleitführung sind mit dem Vermieter und 
ggf. der Stadt Köln abzustimmen. 

1. Betreffend den Außenbereich des Gebäudes KölnTriangle

1.1 Betreffend PKW-Stellplätze/Behindertenparkplätze

Mit dem PKW anreisende Besucher finden ihre Stellplätze in der 
Tiefgarage des Gebäudes. Dort befinden sich auch – neben den 
städtischen vor dem Horion Haus - Behindertenparkplätze. Hinweis

1.2 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus zum 
Vorplatz des  GebäudesKölnTriangle  

Für blinde und sehbehinderte Reisende ist hier ein taktil und optisch 
kontrastreich erfassbares Leitsystem erforderlich. X X Zuständigkeit der Stadt Köln; noch in 

Verhandlung

Unbedingt notwendig ist die Installierung einer „Blindenampel“ an der 
Kreuzung vor dem Bahnhof, da diese Verkehrssituation bereits für 
sehende Fußgänger höchst gefährlich ist.
Anmerkung: Diese Punkte sind mit der Stadt Köln auszuhandeln, die ihrerseits 
auch aufgrund des Landesgleichstellungsgesetzes (§ 2 Abs. 2 Satz 1 BGG NRW) 
als Träger öffentlicher Belange im Sinne dieses Gesetzes eine besondere 
Verantwortung zur Herstellung von Barrierefreiheit trifft. Die Verhandlungsinhalte 
sollten sich am „Leitfaden 2012. Barrierefreiheit im Straßenraum“ des 
Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen orientieren und in der ins Auge 
gefassten Ausführung mit den VertreterInnen der Behinderten-Selbsthilfe dieser 
Verhandlungsrunde abgesprochen werden.

X X ist umgesetzt

1.3 Betreffend die Zuwegung vom Deutzer Bahnhof aus, ab dem 
Vorplatz des Gebäudes KölnTriangle 
Aus Richtung Bahnhof Deutz kommend, ist – mit oder ohne ergänzendes 
Leitsystem durch die Stadt Köln – zu Beginn des Vorplatzes des 
KölnTriangle ein möglichst über die Breite des Platzes anzulegender, 90 
cm tiefer Auffindestreifen aus in Laufrichtung zum Gebäude verlegten 
Rippenplatten zu installieren.

X X

Die einzelnen Maßnahmen werden in einer 
Fachplanung zusammengefasst. Diese 
bildet dann die Grundlage für die noch 
ausstehenden Verhandlungen mit dem 
Vermieter. 

Das hier zu verlegende Leitsystem muss sich optisch kontrastreich von der 
Umgebungsplattierung auf dem Vorplatz abheben, anderenfalls ist das 
Leitsystem außen vor dem KölnTriangle durchgängig mit einem taktil und 
optisch kontrastierenden Begleitstreifen auszustatten.

X X s.o.

Aus dem Auffindestreifen heraus muss geradeaus ein 30 cm breiter 
Leitstreifen aus Rippenplatten führen. X X s.o.

In Höhe der rechts seitlich gelegenen Säule mit dem Öffnungstaster für 
die u.a. für Rollstuhlnutzer gedachte Drehflügeltür, muss der Leitstreifen 
mittig in ein 90 cm x 90 cm großes Aufmerksamkeitsfeld/Abzweigefeld 
aus Noppenplatten führen.

X X s.o.

IBS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Anlage 4
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 3 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LVR Haus

Die Beleuchtung im Bereich dieser Toilette ist insgesamt zu 
verstärken. X

Die Ausstattungsmerkmale wie Seifenspender, Trockner etc. heben 
sich nicht kontrastreich genug von der Umgebungsfarbgebung ab. X

2.3 Betreffend die WC-Anlage für Rollstuhlnutzer im 
Erdgeschoss

Die Schiebetür hat eine lichte Breite von nur 82 cm – für große z.B. 
Elektrorollstühle wäre eine Breite von 90 cm erforderlich. X

Vorteilhaft ist, dass vom Platz her die WC-Schüssel von rechts und 
links anfahrbar ist – hier müssten dann allerdings die dort platzierten 
Abfalltonnen entfernt werden.

X

Auch in diesem WC müsste die Beleuchtung verbessert werden. X

3. Betreffend den Hochhausturm

3.1 Betreffend die Treppenanlage

 Diese ist oben und unten jeweils vor der ersten Stufe sowie jeweils 
an den Podesten, sofern diese tiefer als 3,50 m sind, mit 
kontrastierenden 60 cm tiefen Noppenfeldern über die gesamte Breite 
der Treppe auszustatten.

x

Die Trittstufen sind an der Vorderkante mit einem 4 cm – 5 cm 
breiten kontrastierenden Streifen über die gesamte Breite der Treppe 
kontrastreich kenntlich zu machen (nach DIN 32975).

x

3.2 Betreffend die Aufzugsanlage

Anlage 4
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 2 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LVR Haus

In diesem Gebäude kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, 
dass die Besucher am Eingang abgeholt werden. Hinweis 

2.1 Betreffend die Empfangstheke

Der im Eingangsbereich verlegte Teppich/die Matte reicht zunächst als 
Orientierung für blinde und sehbehinderte Besucher aus:
- Sie werden dort direkt von den MitarbeiterInnen der geradeaus 
liegenden Empfangstheke bemerkt.
- Die Besucher für das LVR InfoKom  werden von den dortigen 
MitarbeiterInnen jeweils am Haupteingang abgeholt.

Hinweis

Bei der geradeaus gelegenen Empfangstheke muss der für 
Rollstuhlnutzer abgesenkte Teilbereich freigehalten werden, damit 
auch Rollstuhlnutzer mit den LVR-MitarbeiterInnen kommunizieren 
können.

Hinweis

Die Empfangstheke ist mit einer für diese Umgebung geeigneten 
technischen Hörhilfe auszustatten. Per entsprechendem Piktogramm 
ist darauf im Thekenbereich optisch hinzuweisen.
Anmerkung: Ob eine fest installierte oder mobile Hörhilfe angeschafft werden 
soll, muss mit den VertreterInnen der Schwerhörigen abgestimmt werden, 
ebenso, wie eine Schulung an dem Gerät für die MitarbeiterInnen erfolgen 
kann.

X

2.2 Betreffend die WC-Anlage für Fußgänger (Damen-WC)

Die Schriftart auf dem Schild außen ist zu klein. Es fehlen die 
Kontraste und die taktile Erfassbarkeit. x Änderungen im Rahmen des Neubaues.

LVR-Haus
Umsetzungsstand Anlage 4

Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung

1. Betreffend den Außenbereich

1.1 Betreffend das Blindenleitsystem zum Eingang

Vom Bahnhof kommend, dient der Kantstein rechts des Fußweges als 
innere Leitlinie für blinde Besucher mit Langstock. Hinweis

In Höhe der Zuwegung zum Haupteingang des LVR-Hauses rechts, 
wird in den Fußweg über seine gesamte Breite von links nach rechts 
ein Rippenfeld / Auffindestreifen in 90 cm Tiefe verlegt/ in 
Laufrichtung Fußweg.

X Abstimmung mit der Stadt Köln

Aus diesem Feld wird ein Leitstreifen aus Rippenplatten mittig durch 
den Hohlweg zwischen den Parkplätzen rechts und links durchgeführt 
bis zum Haupteingang/Laufrichtung Haupteingang.

X

Am Haupteingang kann das vor dem Eingangsbereich installierte 
Gitterrost die Funktion des Aufmerksamkeitsfeldes vor der Tür 
übernehmen.

Hinweis 

1.2  Betreffend die Eingangstür

Die Kontraste auf dem Glas der Eingangstür sind zu verbessern, in 
Höhe von 40 cm – 70 cm und 120 cm – 160 cm mit jeweils 50%igem 
Hell-Dunkel-Anteil.

X

2. Betreffend den Innenbereich

LVR Haus

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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Anlage 4
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 3 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LVR Haus

Die Beleuchtung im Bereich dieser Toilette ist insgesamt zu 
verstärken. X

Die Ausstattungsmerkmale wie Seifenspender, Trockner etc. heben 
sich nicht kontrastreich genug von der Umgebungsfarbgebung ab. X

2.3 Betreffend die WC-Anlage für Rollstuhlnutzer im 
Erdgeschoss

Die Schiebetür hat eine lichte Breite von nur 82 cm – für große z.B. 
Elektrorollstühle wäre eine Breite von 90 cm erforderlich. X

Vorteilhaft ist, dass vom Platz her die WC-Schüssel von rechts und 
links anfahrbar ist – hier müssten dann allerdings die dort platzierten 
Abfalltonnen entfernt werden.

X

Auch in diesem WC müsste die Beleuchtung verbessert werden. X

3. Betreffend den Hochhausturm

3.1 Betreffend die Treppenanlage

 Diese ist oben und unten jeweils vor der ersten Stufe sowie jeweils 
an den Podesten, sofern diese tiefer als 3,50 m sind, mit 
kontrastierenden 60 cm tiefen Noppenfeldern über die gesamte Breite 
der Treppe auszustatten.

x

Die Trittstufen sind an der Vorderkante mit einem 4 cm – 5 cm 
breiten kontrastierenden Streifen über die gesamte Breite der Treppe 
kontrastreich kenntlich zu machen (nach DIN 32975).

x

3.2 Betreffend die Aufzugsanlage

Anlage 4
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 4 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
LVR Haus

Die Anforderungstastatur außen muss kontrastreich und taktil 
erfassbar gestaltet und mit Braille- und Pyramidenschrift taktil 
erfassbar kenntlich gemacht werden.

X

Die Anforderungstastatur außen ist durch ein kontrastierendes 
Noppenfeld in den Maßen 90 cm x 90 cm auf dem Fußboden taktil 
erfassbar und auffindbar zu gestalten.

X

Auf der Bedientastatur im Inneren des Aufzugs fehlt jede taktil und 
optisch kontrastreich zu erfassende Kennzeichnung. Auch sollen Texte 
für Sprachausgabe für Blinde und Sehbehinderte (etwa: "Erdgeschoss, 
Ausgang nach rechts") und die optischen Angaben u.a. im Notfall für 
Schwerhörige und Gehörlose (etwa: "Hilfe kommt") installiert werden. 
Anmerkung: Hier muss in Absprache mit den VertreterInnen der Blinden und 
Sehbehinderten nachgebessert werden.

X

Positiv zu bewerten ist das Vorhandensein eines Spiegels gegenüber 
der Eingangstür im Inneren der Aufzugskabine. Wegen seiner großen 
Fläche kann er jedoch bei demenziell erkrankten Menschen zu 
Irritationen führen. Er sollte deshalb auf 40 cm Oberkante ab 
Fußboden und auf 160 cm in der Höhe begrenzt bzw. eingekürzt 
werden. Auch in dieser Größe dient er noch gut als Rangierhilfe für 
Rollstuhlnutzer.

X

3.3 Betreffend die Büros im 3. OG

Hier ist die Beschriftung der Büros in der Weise vorzunehmen wie 
auch für das Landeshaus besprochen:
- blendfreie Beschriftung - serifenfreie, klare und große Schriftart - 
taktil erfassbare Schrift als Pyramidenschrift und in Brailleschrift - 
Erkennbarkeit des Namens des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin.

Hinweis; wie Landeshaus. Abstimmung 
mit LAG: sukzessive Umsetzung erstmals 
bei Räumen, die erfahrungsgemäß von 
Blinden/Sehbehinderten besucht werden. 

Anlage 4
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 5 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 
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LVR Haus

3.4 Betreffend die Nottreppen

Auch diese sind wie die anderen Treppen auszustatten hinsichtlich der 
Kontraste, der taktilen Absicherung oben und unten und der 
Ausstattung mit Handläufen über Beginn und/oder Ende der 
ersten/letzten Stufe hinausführend.

X
Umsetzung ggfl. im Rahmen der 
Brandschutzsanierung für Restlaufzeit 
des Gebäudes; wird geprüft.

Anlage 4
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung

1. Betreffend den Außenbereich

1.1 Betreffend das Blindenleitsystem zum Eingang

Vom Bahnhof kommend, dient der Kantstein rechts des Fußweges als 
innere Leitlinie für blinde Besucher mit Langstock. Hinweis

In Höhe der Zuwegung zum Haupteingang des LVR-Hauses rechts, 
wird in den Fußweg über seine gesamte Breite von links nach rechts 
ein Rippenfeld / Auffindestreifen in 90 cm Tiefe verlegt/ in 
Laufrichtung Fußweg.

X Abstimmung mit der Stadt Köln

Aus diesem Feld wird ein Leitstreifen aus Rippenplatten mittig durch 
den Hohlweg zwischen den Parkplätzen rechts und links durchgeführt 
bis zum Haupteingang/Laufrichtung Haupteingang.

X

Am Haupteingang kann das vor dem Eingangsbereich installierte 
Gitterrost die Funktion des Aufmerksamkeitsfeldes vor der Tür 
übernehmen.

Hinweis 

1.2  Betreffend die Eingangstür

Die Kontraste auf dem Glas der Eingangstür sind zu verbessern, in 
Höhe von 40 cm – 70 cm und 120 cm – 160 cm mit jeweils 50%igem 
Hell-Dunkel-Anteil.

X

2. Betreffend den Innenbereich

LVR Haus

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
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Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Deutzer Freiheit
Umsetzungsstand

Anlage 5
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
Dieses Gebäude hat der LVR extern angemietet. Sämtliche Umbau- 
Änderungs- und gestaltungswünsche im Gebäude oder an der 
Zuwegung oder Besucherleitführung sind mit dem Vermieter und ggf. 
der Stadt Köln abzustimmen. Siehe Bericht; Fachplanung steht aus.

1. Betreffend den Außenbereich

Auf dem Gehweg kommend ist auf den Haupteingang durch einen in 
Laufrichtung verlegten, 90 cm tiefen und über die gesamte Gehwegbreite zur 
Eingangstür hin platzierten Auffindestreifen aus Rippenplatten taktil und optisch 
kontrastreich hinzuweisen.

X Zuständigkeit der Stadt Köln

Im Kontrast zur Umgebungsplattierung ist er hell zu gestalten. X Zuständigkeit der Stadt Köln
Im Kontrast dazu muss die Eingangsstufe anthrazit bleiben. Hinweis

Die Glasfläche der Eingangstür ist in 40 cm – 70 cm und 120 cm – 160 cm Höhe 
in jeweils 50%igem Hell-Dunkel-Anteil kontrastreich zu gestalten.

X

Die einzelnen Maßnahmen werden 
in einer Fachplanung 
zusammengefasst. Diese bildet 
dann die Grundlage für die noch 
ausstehenden Verhandlungen mit 
dem Vermieter.

2. Betreffend den Innenbereich
2.1 Betreffend die Zwischentüren
Die Glasfläche der unteren Zwischentür (wie aller Zwischen- und Glastüren im 
Haus) ist – ebenso wie für die Eingangstür außen beschrieben - kontrastreich zu 
gestalten.

X
Türen stehen 
offen/Brandschutztüren. Siehe 
oben.

2.2 Betreffend den Thekenbereich

Hier muss für Rollstuhlnutzer noch ein abgesenkter Thekenteil (Höhe 85 cm) 
angefertigt werden. Dieser muss eine lichte Höhe von mindestens 67 cm und 
eine Tiefe von mehr als 55 cm aufweisen, um mit dem Rollstuhl unterfahrbar zu 
sein.

X Siehe oben.

Die Theke ist – ebenso wie in den anderen Häusern – in Absprache mit den 
VertreterInnen der Schwerhörigen mit einer technischen Hörhilfe auszustatten.

X

2.3 Betreffend die Treppenanlage
Unten und oben vor der Treppe ist ein Noppenfeld über die gesamte Breite der 
Treppe zu installieren. X Siehe oben.

Die Trittstufen sind an ihren Kanten über die gesamte Breite der Treppe in 4 – 5 
cm Stärke kontrastreich abzuheben (DIN 32975). X Siehe oben.

Unten endet der Handlauf auf der letzten Stufe und nicht – wie es die DIN 
vorsieht – 30 cm lang waagerecht in Höhe von 85 cm fortlaufend. X Siehe oben.

2.4 Betreffend die Aufzugsanlage

Die alte Aufzugsanlage in diesem Haus soll außer Betracht bleiben, weil eine 
barrierefreie Nachrüstung hier unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen 
würde.

Siehe oben.

Bei dem neueren Aufzug ist um die Anforderungstastatur am Boden ein 90 cm x 
90 cm großes, sich vom schwarzen Boden abhebendes, helles Noppenfeld zu 
installieren. Dieses mündet in einen Rippenstreifen (Rippenverlauf in 
Hauptgehrichtung), der quer zur Hauptgehrichtung über die gesamte Flurbreite 
verlegt ist. (Entsprechend DIN 32984 „Auffinden seitlich gelegener Ziele“.)

X Siehe oben.

Innen und außen fehlen auf den Tastaturen die Kontraste. X Siehe oben.

Die innen im Aufzug installierte Tastatur mit den Bedienelementen muss 
kontrastreich und taktil erfassbar nachgebessert werden. Auch sollen Texte für 
Sprachausgabe für Blinde und Sehbehinderte (etwa: "Erdgeschoss, Ausgang 
nach rechts") und die optischen Angaben u.a. im Notfall für Schwerhörige und 
Gehörlose (etwa: "Hilfe kommt") installiert werden. 

X Siehe oben.

2.5 Betreffend die WC-Anlagen (Behinderten-WC)
Die Türklinken zu den Räumen sind nicht kontrastreich genug – hier muss 
nachgebessert werden. X Siehe oben.

Die beiden Notrufschnüre sind nicht kontrastreich genug.
X Siehe oben.

2.6 Betreffend die Gestaltung der Flure
Diese sind zwar hell und gut ausgeleuchtet, jedoch für Sehbehinderte zu 
kontrastlos, um sich zurechtfinden zu können. X bei Renovierung auch 

kontrastreiche Strukturierung!
Für blinde Besucher fehlen taktil erfassbare Strukturen.
Anmerkung: Hier sollten erfassbar für Blinde und Sehbehinderte in Absprache mit der 
LAG i.V.m. den entsprechenden Verbänden Nachbesserungen vorgenommen werden.

Hinweis

Deutzer Freiheit

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS

Anlage  1
Legende: KF - kurzfristig; MF - mittelfristig; LF - Langfristig; KU - keine Umsetzung

Stand 9.11.2015: grün=erledigt; gelb=abgestimmt-noch nicht umgesetzt;  
rot=in Bearbeitung-siehe Begründung; 1 weiß=LVR;grau=Stadt Köln;gelb=Vermieter;rot= Denkmalschutzbehörde 

Task KF MF LF KU 14 15 16 17 Anmerkung
1. Außenbereich des Landeshauses
1.1 Städtische Behindertenparkplätze
Die drei als Behindertenparkplätze ausgewiesenen Parkplätze am Hyatt 
Hotel haben mit 3 m, 3,20 m und 3,40 m nicht die erforderliche 
Mindestbreite von 3,50 m. Anmerkung: Sie müssten auf 3,50 m Breite 
und 5,00 m Länge nachgebessert werden.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht).

Außerdem fehlt für Rollstuhlnutzer ein Hinweisschild zur barrierefreien 
Auffahrmöglichkeit auf den Bürgersteig beim Landeshaus (oder Horion- 
Haus) sowie zur dortigen Rampe. (Die Rollstuhlnutzer müssen einen viel 
zu langen Weg auf der Straße zurücklegen, bevor sie eine 
Auffahrmöglichkeit erreichen.)
Es müsste deshalb eine neue Auffahrmöglichkeit zur Rampe hin 
geschaffen werden. Aus unserer Sicht empfehlenswert an der Stelle, wo 
sich – mit Sicht auf das Landeshaus – links neben der „künstlerischen 
Anrampung“ der erste Parkplatz auf dem Seitenstreifen befindet.

X

Im Zuge der Planung "Rheinboulevard" wurde 
die Maßnahme mit der Stadt Köln abgestimmt 
und berücksichtigt (siehe beiliegender Plan). 
Die Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht 
und anliegende Fotos).

Auch der gegenüber dem Horion-Haus auf der Seite des Landeshauses 
bei den Parkbuchten befindliche und als solcher ausgewiesene 
allgemeine städtische Behindertenparkplatz ist mit nicht einmal 3 m 
Breite nicht DIN-gerecht. Dieser müsste DIN-gerecht (3,50 m Breite/5,00 
m Länge) angepasst werden mit einer DIN-gerechten Zufahrtmöglichkeit 
zur Rampe des Landeshauses in unmittelbarer Nähe. Anmerkung: Die 
DIN-gerechte Nachbesserung der städtischen Behindertenparkplätze 
müsste in Verhandlungen mit der Stadt Köln erreicht werden.

x
Der LVR hat die Thematik angesprochen. 
Änderungen von seiten der Stadt Köln ist 
nicht geplant.

1.2 Zuwegung für blinde und sehbehinderte und Rollstuhl 
nutzende Besucher vom Bahnhof Deutz und Busbahnhof aus

Auf der Bürgersteigseite des Landeshauses muss die von der Stadt 
begonnene Blindenleitlinie, die den Weg vom Bahnhof Deutz bzw. der 
Bushaltestelle weist, nicht notwendigerweise fortgeführt werden, da die 
Rasenkantsteine als innere Leitlinie für eine ebensolche leitende Funktion 
benutzt werden können.

X

Die Arbeiten beim Projekt "Kälteversorgung 
Landeshaus" verzögern sich. Daher ist die 
Anpassung des Rasenkantensteins im Laufe 
des Jahres 2018 geplant.

Die Rasenkantsteine entlang laufend ist in Höhe des Überweges/im 
Bereich der linken Seite der Querung zum Horion Haus hin, taktil und 
optisch kontrastreich auf diesen sog. ungesicherten Fußgängerüberweg 
hinzuweisen. Von „ungesichert“ spricht man dann, wenn die Fußgänger 
am Überweg gegenüber den Fahrzeugen nicht bevorrechtigt sind. Das ist 
hier nicht der Fall, weil es sich weder um einen Überweg mit 
Zebrastreifen noch um einen mit Lichtsignalanlage handelt.
Anmerkung: In Verhandlungen mit der Stadt sollte erreicht werden, hier 
noch einen gesicherten Fußgängerüberweg zu installieren.

x Die Stadt Köln lehnt eine Umsetzung ab.

Unabhängig davon sollte hier eine sog. getrennte und gesicherte 
Querung installiert werden, um der unterschiedlichen Klientenschaft des 
LVR gerecht zu werden – nämlich den Bedürfnissen von Rollstuhl- und 
Rollator-nutzern einerseits mit einer Nullabsenkung und den Blinden und 
Sehbehinderten mit einer taktil erfassbaren Bordsteinkante andererseits.
Sofern es bei der ungesicherten Querung bleiben sollte, müsste diese als 
getrennte Querung folgendermaßen taktil eingebunden werden.
Am Rasenkantstein, in Höhe der Querung für Blinde und Sehbehinderte 
müsste ein 90 x 90 cm großes Noppenfeld/kontrastierend zur 
Umgebungsplattierung auf die im 90°-Winkel befindliche, taktil 
erfassbare Querung hinweisen. An der Querung selbst ist in 1 m Breite 
eine 6 cm Kante vorzusehen. Diese ist mit einem 60 cm tiefen 
vorgelagerten Rippenfeld als Richtungsfeld, kontrastierend zur 
Bordsteinkante, auszustatten. Seitlich an die 6 cm-Kante schließt sich ein 
50 cm breites und 3 cm hohes Übergangsfeld an, das mit einem 
Sonderbord in einen mindestens 1 m breiten auf 0 abgesenkten Bereich 
mündet. Der auf 0 abgesenkte Bereich wird in 60 cm Tiefe mit einem 
sog. Sperrfeld durch quer verlegte kontrastierende Rippenplatten für 
blinde/sehbehinderte Fußgänger „gegen ungewolltes Überlaufen“ 
abgesichert.

X

2017: Mit der Zuständigen Stelle des Amtes 
für Straßen- und Verkehrstechnik konnte eine 
Einigung dahingehend erzielt werden, dass 
der LVR auf seine Kosten die geteilte 
Querrung realisiert. Die endgültige 
Zustimmung zur Ausführungsplanung steht 
noch aus. 

Die Rasenkantsteine weiter entlang laufend, ist in Höhe der Abschrägung 
zur Rampe folgender taktiler Hinweis auf die Rampe auf dem Boden zu 
installieren: Als Auffindestreifen ein quer zur Laufrichtung, über die 
gesamte Breite des Bürgersteigs verlegter, 60 cm tiefer Steifen aus 
Rippenplatten. Diese werden in Laufrichtung parallel zum Rasenkantstein 
verlegt.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Die 
Maßnahme ist umgesetzt (siehe Bericht und 
Fotos).

Im Folgenden sollte der Bordstein in Höhe des letzten Parkplatzes auf   3 
cm abgesenkt werden, um für Rollstuhlfahrer, die von den 
Behindertenparkplätzen beim Hyatt-Hotel anrollen, eine Möglichkeit zu 
schaffen, die Straße in Höhe der Rampe zu verlassen. Für Blinde und 
Sehbehinderte muss diese Auffahrt durch ein kontrastreich gestaltetes 
Sperrfeld aus quer verlegten Rippenplatten abgesichert werden.

X

Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard". November 2016: Durch 
Umsetzung der Rheinboulevards (Maßnahme 
der Stadt Köln) erledigt. 

Das Bürgersteigende ist an der Stelle, wo die Parkbuchten beginnen, 
kontrastreich durch ein 60 cm tiefes Noppenfeld über die gesamte Breite 
des Steigs kenntlich zu machen.

X Umsetzung nach Abschluss der Maßnahme 
"Rheinboulevard".

1.3 Die Rampenanlage Die unter 1.3 bis 2.3 rot hinterlegten 
Maßnahmen will der LVR umsetzen; es sind 
aber Abstimmungen mit der 
Denkmalschutzbehörde erforderlich! 

LANDESHAUS
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6. BERICHT ZUM STAND DER UMSETZUNG DER ZIELVEREINBARUNG GEMÄß ARTIKEL 2 (3)

Die Direktorin 
des Landschaftsverbandes Rheinland

Zielvereinbarung zur Herstellung von Barrierefreiheit 
zwischen dem Landschaftsverband Rheinland und den 
Verbänden von Menschen mit Behinderungen

Zielvereinbarung
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Vereinbarung zwischen

den Verbänden von Menschen mit Behinderungen

1. Landesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung und 
chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen Nordrhein-Westfalen e. V., 
LAG SELBSTHILFE NRW, Neubrückenstr. 12-14, 48143 Münster,
vertreten durch Frau Geesken Wörmann, Vorsitzende; 

2. Blinden- und Sehbehindertenverband Nordrhein e. V., BSVN e. V.,
Helen-Keller-Str. 5, 40670 Meerbusch,
vertreten durch Herrn Gerd Kozyk;

3. Deutscher Schwerhörigenbund Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
DSB-Landesverband NRW e. V., Clara-Ratzka-Weg 34, 48155 Münster,
vertreten durch Frau Anna Maria Koolwaay;

4. Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung NRW 
e. V., LVKM NRW e. V., Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf,
vertreten durch Herrn Thomas Meyer, Stellv. Vorsitzender;   

5. PRO RETINA Deutschland e. V., Selbsthilfevereinigung von Menschen mit 
Netzhautdegenerationen, Vaalser Str. 108, 52074 Aachen
vertreten durch Frau Ute Palm, Vorstandsmitglied;

nachfolgend

- Verbände der Selbsthilfe -

und dem

Landschaftsverband Rheinland, LVR, Kennedy Ufer 2, 50663 Köln,
vertreten durch seine Direktorin, Frau Ulrike Lubek;

nachfolgend

- LVR -
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Präambel

Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) „Zugänglichkeit“ fordert die 
Vertragsstaaten auf, geeignete Maßnahmen mit dem Ziel zu treffen, „..für 
Menschen mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen 
Umwelt, zu Transportmitteln, Information und Kommunikation, einschließlich 
Informations- und Kommunikationstechnologien und –systemen, sowie zu ande-
ren Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und länd-
lichen Gebieten offenstehen oder für sie bereitgestellt werden, zu gewährleisten.“ 
Die Herstellung von Barrierefreiheit ist eine wesentliche Bedingung für eine 
gleichberechtigte, unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft. Gleichberechtigte 
Zugänglichkeit ist ein Recht aller Menschen.

Deshalb war es den Selbsthilfe-Verbänden ein besonderes Anliegen, gemeinsam 
mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) entsprechend dem Gesetz zur 
Gleichstellung behinderter Menschen in NRW (BGG NRW) die Barrierefreiheit im 
Hinblick auf die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Gebäude und 
Einrichtungen des LVR zu erreichen.

Die Umsetzung der BRK hat für den LVR eine besondere Bedeutung. Dies kommt 
in der Resolution der 13. Landschaftsversammlung Rheinland vom 14.12.2011 
„Inklusion – Leitziel der Landschaftsversammlung Rheinland“ zum Ausdruck. Der 
LVR als größter Dienstleister für Menschen mit Behinderungen in Deutschland 
fühlt sich in seinem Selbstverständnis, getreu seinem Motto „Qualität für 
Menschen“, den Zielen der BRK in besonderem Maße verpflichtet und engagiert 
sich daher für eine inklusive Gesellschaft in allen Lebensbereichen.

Der LVR fühlt sich daher verpflichtet, seine Liegenschaften im Sinne des 
Artikels 9 der BRK für die Menschen im Rheinland so weit wie möglich barrierefrei 
zu gestalten. Bei den hier in Rede stehenden Gebäuden im Bestand war es das 
Ziel, den Zugang und die Nutzung in der allgemein üblichen Weise, ohne beson-
dere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe, zu erreichen. Gemeinsam 
wurden hierzu Lösungen entwickelt und Vorschläge zur Verbesserung der Barrie-
refreiheit der Gebäude unterbreitet, die den Normen zur Barrierefreiheit mög-
lichst nahe kommen.

Dies voranstellend schließen die oben Genannten folgende

(Rahmen-) Zielvereinbarung gemäß

§ 5 Behindertengleichstellungsgesetz NRW

ab.
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Artikel 1 Geltungsbereich

1. Die Verbände von Menschen mit Behinderungen haben den LVR zur Auf-
nahme von Zielvereinbarungen gem. § 5 des BGG NRW über die Herstellung von 
Barrierefreiheit in den LVR-Verwaltungsgebäuden und in seinen Netzen Heilpäda-
gogischer Hilfen aufgefordert. Die Verhandlungen fanden statt in der Zeit vom 
30.11.2011 bis zum 30.06.2013.

2. Die Vereinbarungspartner haben Einigkeit darüber erzielt, dass eine 
die LVR-Netze Heilpädagogischer Hilfen konkret umfassende Zielvereinbarung 
nicht sinnvoll abgeschlossen werden kann, weil diese wie Eigenbetriebe geführt 
werden. Ergebnis dieser Verhandlungen ist daher die hier vorliegende Zielverein-
barung. Neben den konkret beschriebenen Maßnahmen zur Herstellung von
Barrierefreiheit für den Bereich der Verwaltungsgebäude in 50679 Köln,

- das Landeshaus, Kennedy-Ufer 2,
- das Horion Haus, Hermann-Pünder-Str. 1,
- die Informations- und Bildungsstätte (IBS), wie vor,
- das LVR-Haus, Ottoplatz 2 sowie
- das Dienstgebäude Deutzer Freiheit 77 

ist dies gleichzeitig der Rahmenvertrag für die Herstellung von Barrierefreiheit in 
allen Liegenschaften des LVR und seiner wie Eigenbetriebe geführten Einrichtun-
gen.

3. Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland wird mit den wie Eigen-
betrieben geführten Einrichtungen des LVR individuelle Zielvereinbarungen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit im Sinne des § 4 BGG NRW „Barrierefreiheit“ in 
diesen abschließen. Diese Vereinbarungen sollen bis 2017 abgeschlossen sein. 

Artikel 2 Maßnahmen und Erfüllungszeit

1. Der LVR verpflichtet sich im Sinne des § 4 BGG NRW, die barrierefreie 
Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit in den öffentlich zugänglichen 
Bereichen seiner Dienstgebäude in Köln-Deutz herzustellen bzw. zu verbessern. 
Grundlage hierfür sind die als Anlagen 1 bis 5 dieser Vereinbarung beigefügten 
Handlungslisten. Die in diesen beschriebenen Maßnahmen werden als Mindest-
standards vereinbart. Beabsichtigte Abweichungen sind den Verbänden der 
Selbsthilfe rechtzeitig mitzuteilen und mit diesen abzustimmen.
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2. Die Handlungslisten sind einvernehmliches Ergebnis gemeinsamer Bege-
hungen der Beteiligten. Die Handlungslisten beziehen sich auch auf Gebäude und 
Liegenschaften, die sich nicht im Eigentum des LVR befinden (Stadt Köln oder 
private Eigentümer). Eingriffe und Änderungen an diesen kann der LVR daher nur 
in Abstimmung mit den Eigentümern vornehmen bzw. ist auf eine Umsetzung 
durch diese angewiesen. Ferner unterliegen Veränderungen im Bereich des 
Landeshauses der Zustimmung durch die Denkmalschutzbehörde.

Der LVR verpflichtet sich in beiden Fällen seine Möglichkeiten auszuschöpfen und 
darauf hinzuwirken, dass die als sinnvoll und notwendig vereinbarten Maßnahmen 
umgesetzt werden. Der LVR kann nicht zur Selbstvornahme der Umsetzung auf-
gefordert werden, wenn der Eigentümer und/oder der Denkmalschutz die 
Zustimmung zur geplanten Durchführung nicht erteilt.

3. Die Umsetzung der konkreten Maßnahmen erfolgt gemäß der vorge-
nommenen zeitlichen Priorisierung in den Handlungslisten im Rahmen der zur Ver-
fügung stehenden Finanzmittel. Kurzfristige Maßnahmen sollen bis Ende 2014, 
mittelfristige Maßnahmen bis Ende 2017 und langfristige Maßnahmen bis Ende 
2020 umgesetzt sein. Der LVR wird der LAG Selbsthilfe NRW – zur Weitergabe an 
die übrigen Verbände der Selbsthilfe - einmal jährlich, jeweils zum 30.11. des 
Jahres, zum Stand der Umsetzung berichten.

Artikel 3 Weitere Maßnahmen

1. Der LVR wird für die übrigen in seinem allgemeinen Grundvermögen 
stehenden Liegenschaften eine Machbarkeitsstudie zur Herstellung von Barriere-
freiheit erstellen. Notwendige Maßnahmen werden anschließend sukzessive umge-
setzt.

2. Der LVR wird die mit dem Bau und der Unterhaltung seiner Liegenschaften 
befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich im Bereich des 
barrierefreien Bauens und der barrierefreien Kommunikation schulen.

Artikel 4 Obliegenheiten der Verbände

1. Die Verbände der Selbsthilfe sind bereit, den LVR bei der Umsetzung der 
Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit durch Informationen und Vor-
schläge zu unterstützen und beratend zur Seite zu stehen.

2. Die Verbände der Selbsthilfe verpflichten sich, vereinbarungsgemäß und 
zeitgerecht durchgeführte Maßnahmen innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach entsprechender Mitteilung des LVR als vertragsgemäß erfüllte Leistung 
anzunehmen. 
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Die Verbände der Selbsthilfe sind berechtigt, sich von der vereinbarten 
Umsetzung durch Ortsbegehung, Inaugenscheinnahme und praktische Erprobung
zu überzeugen.

Artikel 5 Zusammenarbeit und Nichterfüllung

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich zu einer engen Kooperation und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit bei der Erfüllung dieser Zielvereinbarung.

2. Erfüllt eine durchgeführte Maßnahme nicht die vereinbarten Mindest-
standards nach Artikel 2 dieses Vertrages, können die Verbände der Selbsthilfe
Nachbesserung verlangen.   

Kann der LVR die Nachbesserung nicht innerhalb der vertraglich vereinbarten 
Erfüllungszeit erfüllen, verpflichten sich die Vertragsparteien, über entsprechende 
Änderungen der vereinbarten Fristen zu verhandeln. 

3. Sollten sich einzelne Maßnahmen im Sinne dieser Vereinbarung als nicht 
durchführbar erweisen, wird der LVR zeitnah hierüber informieren. Im Rahmen 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit werden die Vereinbarungspartner gemein-
sam nach alternativen Lösungsmöglichkeiten suchen.

Artikel 6 Geltungsdauer und Kündigung

1. Die Zielvereinbarung hat eine Geltungsdauer bis zum 31.12.2020.

2. Die Zielvereinbarung kann von jeder Vertragspartei aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schrift-
form.

Artikel 7 Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieser Zielvereinbarung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

2. Sollte eine Bestimmung dieser Zielvereinbarung unwirksam sein, so bleibt 
die Zielvereinbarung im Übrigen wirksam und die Vertragsparteien verpflichten 
sich, eine neue Regelung zu treffen, die dem Zweck der unwirksamen Regelung in 
zulässiger Weise am nächsten kommt. 
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LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Umwelt, Energie, Bauen für Menschen GmbH

Kennedy-Ufer 2, 50679 Köln



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland

Vorlage Nr. 14/3834

öffentlich

Datum: 27.01.2020

Dienststelle: Fachbereich 84

Bearbeitung: Herr Gierling, Frau Geiß, Frau Schröder

Gesundheitsausschuss 
Ausschuss für Inklusion

06.03.2020 
20.03.2020

Kenntnis 
Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Kriterien zur Förderung von Peer-Counseling in den Sozialpsychiatrischen 
Zentren (SPZ) 

Kenntnisnahme:

Die Kriterien zur Förderung von Peer-Counseling in den Sozialpsychiatrischen Zentren 
(SPZ) werden gemäß Vorlage Nr. 14/3834 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i
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Worum geht es hier?   

In leichter Sprache 

Der LVR fördert überall im Rheinland 

Hilfen für psychisch kranke Menschen. 

Die Förderung heißt oft: 

Sozial-Psychiatrisches Zentrum. 

Die Abkürzung heißt: SPZ

In einem SPZ können sich psychisch kranke Menschen  

auch beraten lassen. Zum Beispiel von Sozialarbeiterinnen. 

Der LVR findet auch die Peer-Beratung sehr wichtig. 

Das heißt: Die Peer-Beraterinnen und die Peer-Berater  

haben selbst auch Erfahrungen mit psychischer Erkrankung  

gemacht.  

In der Zukunft soll es in den SPZ im Rheinland mehr Peer-Beratung  

von psychisch kranken Menschen für psychisch kranke Menschen geben. 

Dafür will der LVR den SPZ extra Geld

bezahlen. 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie beim LVR in Köln anrufen: 

0221-809-2202. 

Viele Informationen zum LVR in leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de
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Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 
insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 
die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 
Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-
Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 
Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 
weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing. 
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Zusammenfassung: 

Mit Beschluss des Landschaftsausschusses vom 11.10.2019, gem. Vorlage Nr. 14/3604 

„Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) und der Sozialpsychiatrischen 

Kompetenzzentren für Migration (SPKoM) ab dem Jahr 2020“, wurde die Möglichkeit 

eröffnet, Peer-Counseling an den SPZ im Rheinland zu fördern. Hierfür werden 

Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 480.000 € bereitgestellt. 

Analog zur Förderung von Peer-Counseling an den KoKoBe stehen je SPZ-Träger max. 

40.000 € zu Verfügung. Die Fördermittel werden auf Antrag für jeweils ein Kalenderjahr 

bewilligt. Die bewilligte Fördersumme richtet sich nach Anzahl und finanziellem Umfang 

der Anträge sowie der jeweils zu Verfügung stehenden Haushaltsmittel.  

Die Fördermittel sind für die inhaltliche und strukturelle Umsetzung von Peer-Counseling 

im SPZ in Form von hierfür geeignetem Personal einzusetzen. Ebenso können Kosten für 

Qualifizierungen sowie Weiterbildungen der Peer-Beratenden und der Peer-Koordination 

abgerechnet werden. 

Voraussetzung für den Einsatz als Peer-Beratender im SPZ ist eine entsprechende 

Qualifikation. Anerkannt wird eine Qualifikation, möglichst mit Zertifikat, als Peer-

Counselor*in oder EX-IN Fachkraft.  

Die Vorlage berührt insbesondere die Zielrichtung Nr.1 „Die Partizipation von Menschen 

mit Behinderungen im LVR ausgestalten“ des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 14/3834: 

Inhalt 

1. Grundlagen und Ziel der Förderung von Peer-Counseling in den 

Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) im Rheinland....................................... 5

2. Allgemeine Fördergrundsätze „Peer-Counseling in den SPZ“ ....................... 5

3. Einzelbestimmungen für Peer-Beratende ..................................................... 6

4. Einzelbestimmungen für Peer-Koordination ................................................. 6

5. Mittelverwendung und Nachweispflicht ........................................................ 6

6. Antragsverfahren ......................................................................................... 7
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1. Grundlagen und Ziel der Förderung von Peer-Counseling in den 
Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) im Rheinland 

Mit Beschluss des Landschaftsausschusses vom 11.10.2019, gem. Vorlage Nr. 14/3604 

„Weiterentwicklung der Sozialpsychiatrischen Zentren (SPZ) und der 

Sozialpsychiatrischen Kompetenzzentren für Migration (SPKoM) ab dem Jahr 2020“, 

wurde die Möglichkeit eröffnet, Peer-Counseling an den SPZ im Rheinland zu fördern. 

Hierfür werden ab dem 01.01.2020 Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 480.000 € 

bereitgestellt.  

Im Zusammenhang mit der o. g. Weiterentwicklung der SPZ/SPKoM müssen die bisher 

für die SPZ/SPKoM geltenden Förderrichtlinien entsprechend neu gefasst werden. Diese 

werden bis September 2020 als Vorlage in die politischen Gremien eingebracht.  

Peer-Counseling ist ab 2020 als eine der Kernaufgaben eines jeden SPZ vorgesehen. Eine 

regelhafte Förderung von Peer-Counseling an den SPZ gibt es bisher nicht. 32 SPZ-

Träger halten zwar bereits jetzt unterschiedliche Angebote von Peer-Beratenden für den 

Personenkreis der Menschen mit einer psychischen Behinderung oder Erkrankung vor; 

die fehlende Förderung hat jedoch zur Folge, dass die bereits in den SPZ tätigen Peer-

Beratenden (aktuell ca. 90 Personen, davon 85% in den Kontakt- und Beratungsstellen) 

teils ungesichert in unterschiedlichen Arbeitsmodellen beschäftigt werden. Weitere SPZ-

Träger konnten erst gar kein Angebot aufbauen, da Eigen- oder Fremdmittel nicht 

verlässlich zur Verfügung stehen. 

Ziel ist es, eine regelhafte Förderung von Peer-Counseling an den SPZ zu etablieren und 

darüber hinaus das Angebot von Peer-Counseling an allen SPZ weiter auszubauen. 

2. Allgemeine Fördergrundsätze „Peer-Counseling in den SPZ“ 

Angebote des Peer-Counseling in den SPZ richtet sich an Menschen mit einer psychischen 

Behinderung oder Erkrankung.  

Der Aufbau von Strukturen für Angebote des Peer-Counseling ist durch die SPZ-Fachkraft 

in geeigneter Weise sicherzustellen und soll die Möglichkeit der Inanspruchnahme von 

Peer-Counseling als eine der zukünftigen Kernaufgaben in den SPZ unterstützen.  

Nach dem Aufbau von entsprechenden Angebotsstrukturen für das Peer-Counseling und 

dem Einsatz von mehreren Peer-Beratenden in einem SPZ kann bei Bedarf eine Peer-

Koordination als Bezugsperson beantragt und eingesetzt werden (gemäß Punkte 4 und 

5). 

Ein regelmäßiger Austausch zwischen den SPZ-Fachkräften, den Peer-Beratenden und 

einer ggf. vorhandenen Peer-Koordination ist im SPZ sicherzustellen. 

Peer-Counseling wird inhaltlich unabhängig angeboten. Der Aufwand der Peer-

Beratenden wird entsprechend der persönlichen Voraussetzungen angemessen 

entschädigt oder honoriert (Punkt 5).  

Die SPZ-Fachkräfte, die Peer-Koordination und/oder ggf. Vertretungen der Peer-

Beratenden nehmen verpflichtend an Treffen der Verbundzentrale in Köln zum Austausch, 

zur Sicherstellung der Gesamtkoordination, der Entwicklung vergleichbarer 

Vorgehensweisen, etc. teil.  
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3. Einzelbestimmungen für Peer-Beratende 

Voraussetzung für den Einsatz als Peer-Beratende/-r im SPZ ist eine entsprechende 

Qualifikation. Anerkannt wird eine Qualifikation, möglichst mit Zertifikat, als Peer-

Counselor*in oder EX-IN Fachkraft.  

Diese ist bei Antragstellung nachzuweisen. Sollte kein Qualifikationsnachweis bei 

Antragstellung vorliegen, so ist für das Antragsjahr eine Anmeldebescheinigung zur 

Qualifikation zum/zur Peer-Counselor*in oder EX-IN Fachkraft vorzulegen oder 

nachzureichen. 

4. Einzelbestimmungen für Peer-Koordination 

Grundsätzlich kann Peer-Koordination durch eine geeignete Person aus dem Kreis der 

Peer-Beratenden oder eine pädagogische Fachkraft wahrgenommen werden.  

Voraussetzung für die Peer-Koordination sind Kenntnisse im Bereich der Peer-Arbeit 

sowie eine entsprechende Grundhaltung, die eine ressourcenorientierte und 

gleichberechtigte, vertrauensvolle Kommunikation und Zusammenarbeit möglich macht. 

Aufgaben der Peer-Koordination: 

• Organisation der Beratungstermine 

• Vermittlung zwischen Ratsuchenden und Peer-Beratenden 

• Kontakt und Ansprechpartner*in für die Peer-Beratenden neben den SPZ-

Fachkräften 

• Kontakt und Ansprechpartner*in für die SPZ-Fachkräfte  

• Vor- und Nachbereitung der Beratungen bei Bedarf 

• Ggf. assistierte Beratung 

• Ggf. Tandemberatung 

• Gestaltung des Austauschs zwischen den Peer-Beratenden 

5. Mittelverwendung und Nachweispflicht 

Analog zur Förderung von Peer-Counseling an den KoKoBe stehen je SPZ-Träger max. 

40.000 € zu Verfügung. Die Fördermittel werden auf Antrag (Punkt 6) für jeweils ein 

Kalenderjahr bewilligt. Die bewilligte Fördersumme richtet sich nach Anzahl und 

finanziellem Umfang der Anträge sowie der jeweils zu Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel.  

Die Fördermittel sind für die inhaltliche und strukturelle Umsetzung von Peer-Counseling 

im SPZ in Form von hierfür geeignetem Personal einzusetzen. Ebenso können Kosten für 

Qualifizierungen sowie Weiterbildungen der Peer-Beratenden und der Peer-Koordination 

abgerechnet werden. 

Sozialversicherungspflichtige Personal- und Personalnebenkosten (steuerpflichtiges 

Arbeitgeber-Bruttoentgelt) sowohl für Teil- oder Vollzeitbeschäftigung sowie Kosten für 

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (Mini-Job) und/oder Aufwandsentschädigungen 

in Form von Ehrenamtspauschalen oder Übungsleiterpauschalen können beantragt 

werden für: 

 die angemessene Honorierung der Peer-Beratenden 

 eine Peer-Koordination, wenn mehrere Peer-Beratende tätig sind 
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Dabei ist folgendes zu beachten: 

 Die Peer-Koordination umfasst nicht mehr als einen Stundenumfang von fünf 

Stunden pro Woche bzw. 20 Stunden im Monat. 

 Im Fall von Aufwandsentschädigungen umfassen diese max. 30,00 Euro pro Peer-

Beratung bzw. 20,00 Euro pro Person bei einer Tandem-Beratung von zwei Peer-

Beratenden. 

 Bei der Geltendmachung von jeglichen Kosten ist sicherzustellen, dass keine 

Doppelfinanzierung zur SPZ-Förderung erfolgt. 

 Das SPZ berichtet im Rahmen eines Verwendungsnachweises über seine Tätigkeit 

und die Ergebnisse der Arbeit. Für den Bereich der Peer-Koordination ist die 

Erfüllung der unter Punkt 4 genannten Aufgaben in einem Sachbericht 

nachzuweisen.  

 Die Anzahl und die Art der durchgeführten Peer-Beratungen werden anhand eines 

Dokumentationsbogens erfasst (keine personenbezogenen Daten, keine 

Beratungsinhalte im Detail).  

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht verausgabte oder nicht zweckentsprechend 

verausgabte Mittel zurückgefordert werden. Eine Nachfinanzierung für den 

Förderzeitraum ist ausgeschlossen. 

Der Verwendungsnachweis ist bis zum 31.3. des Folgejahres vorzulegen. 

6. Antragsverfahren 

Ein schriftlicher Antrag auf Peer-Counseling im SPZ muss beginnend ab 2020 jeweils bis 

zum 30.6. des Kalenderjahres an den LVR, Dezernat 8, Abteilung 84.20 gestellt werden.  

Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 

• Konzeption  

• Aufstellung der geplanten Kosten für das Antragsjahr  

• Qualifikationsnachweise der Peer-Beratenden (Peer-Counselor*in oder EX-IN 

Fachkraft) 

Im Konzept ist unter anderem darauf einzugehen, ob bereits Angebote der Peer-Beratung 

im SPZ vorhanden sind, wie diese weiterentwickelt bzw. wie entsprechende Angebote 

aufgebaut werden sollen.  

In Vertretung 

W e n z e l  -  J a n k o w s k i



TOP 6 Anfragen und Anträge



Antrag Nr. 14/343 

Datum: 02.03.2020

Antragsteller: CDU, SPD

Krankenhausausschuss 2 03.03.2020 empfehlender Beschluss

Krankenhausausschuss 4 04.03.2020 empfehlender Beschluss

Gesundheitsausschuss 06.03.2020 empfehlender Beschluss

Schulausschuss 09.03.2020 empfehlender Beschluss

Sozialausschuss 10.03.2020 empfehlender Beschluss

Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen

17.03.2020 empfehlender Beschluss

Landesjugendhilfeausschuss 19.03.2020 empfehlender Beschluss

Ausschuss für Inklusion 20.03.2020 empfehlender Beschluss

Betriebsausschuss LVR-
Jugendhilfe Rheinland

24.03.2020 empfehlender Beschluss

Landschaftsausschuss 26.03.2020 Beschluss

Krankenhausausschuss 3 11.05.2020 Kenntnis

Krankenhausausschuss 1 14.05.2020 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
mit Behinderung 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird gebeten, auf Grundlage der vorhandenen Konzepte und Erfahrungen ein 
LVR-Rahmenkonzept zum Gewaltschutz zu erarbeiten. 

öffentlich



Frank Boss Thomas Böll 

Begründung:
Im Rahmen der Abschließenden Bemerkungen des UN-Fachausschusses für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen zur ersten Staatenprüfung Deutschlands wurde das Thema 
Gewaltschutz von Frauen und Mädchen mit Behinderungen als besonders dringlich 
hervorgehoben (vgl. Ziffer 36 in Verbindung mit Ziffer 63). Die Bundesregierung wurde 
aufgefordert, bereits im April 2016 über die ergriffenen Maßnahmen zu berichten. Mit der 
Vorlage 14/1180 wurde der aktuelle Sachstand zum Gewaltschutz im LVR beschrieben sowie die 
zentralen Ergebnisse der Stellungnahme der Bundesregierung und des Landes NRW skizziert.

Aktuell führt der Focalpoint der Bundesregierung im BMAS eine neue Abfrage zu 
„Gewaltschutzstrukturen für Menschen mit Behinderungen“ auf Länderebene durch. Sie knüpft 
an das erste Staatenprüfungsverfahren (Follow up-Prozess) an und bereitet u.U. eine Studie 
hierzu vor.

Im LVR haben sich bereits verschiedene Vorlagen mit dem Thema „Gewalt“ befasst. Zuletzt hat 
die Verwaltung der politischen Vertretung mit der sehr informativen Vorlage 14/3821/1 
dezernatsübergreifend präventive Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen zur Kenntnis gebracht. Um die im LVR vorhandene Expertise zu 
bündeln und nach Möglichkeit die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen zum Gewaltschutz zu 
erhöhen, erscheint ein qualifiziertes und abgestimmtes Vorgehen zielführend. 



Frank Boss Thomas Böll 

Antrag Nr. 14/344 

Datum: 09.03.2020

Antragsteller: CDU, SPD

Ausschuss für Inklusion 20.03.2020 empfehlender Beschluss

Landschaftsausschuss 26.03.2020 Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Karneval für alle 

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, wie und zu welchen Bedingungen 
rheinlandweit die Aktivitäten der Initiative "Karneval für alle" ausgebaut und koordiniert 
werden können. 

Begründung:
Die Initiative "Karneval für alle" als Teil der Kampagne "Inklusion erleben" erfährt eine 
außerordentlich positive Resonanz bei den Menschen.
Dies, weil es sich hierbei um eine wirklich inklusive Maßnahme handelt, die den Menschen mit 
Behinderung eine Teilhabe am Karneval ermöglicht.
Die begleitende gute Öffentlichkeitsarbeit tut ihr übriges.
Damit dieser positive Weg weiter beschritten werden kann und um auf die vielen (zusätzlichen) 
Anfragen reagieren zu können, soll das geforderte Konzept erstellt werden. 

öffentlich



TOP 7 Bericht aus der Verwaltung
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